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Wir betrachten sie aktuell im Allgemeinen als „Bio-
tope“: Hecken, Magerrasen, Streuobst, Feuchtflächen,
Teiche, Lesesteinriegel, Feld- und Stufenraine, Tüm-
pel und Feldgehölze. Aber unter welchen Einflüssen
sind sie entstanden? Wie weit reicht ihre Geschichte
zurück? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus
für den Naturschutz?

Auch wenn sie oft als reine Natur angesehen werden,
so sind die genannten Landschaftselemente doch durch
eine – extensive – Nutzung nicht nur entstanden,
vielmehr sind bestimmte Eingriffe des Menschen zu
ihrer Erhaltung unabdingbar. Werden sie nur über den
Artenschutz wahrgenommen, dann bleiben isolierte
Schutz- und Pflegemaßnahmen, die lediglich die bio-
logische Dimension berücksichtigen, häufig erfolg-
los. Wesentlich für das Verständnis ist die Integration
in die umgebende Landschaft, die wirksamen agrar-
ökologischen Einflussfaktoren sowie ihre Nutzungs-
geschichte: extensiv genutzte Elemente der Kulturland-
schaft als Ergebnis des Mensch-Umwelt-Wirkungs-
gefüges.

Nach einer Diskussion der wirksamen natürlichen
und anthropogenen Einflussfaktoren werden die ver-
schiedenen Landschaftselemente typologisch einge-

ordnet und als Ergebnis des Zusammenwirkens öko-
logischer und anthropogener Faktoren definiert. Anhand
konkreter Fallbeispiele wird das Mosaik der extensiv
genutzten Landschaftselemente in seiner Gesamtheit
analysiert. Dabei ist vor dem Hintergrund des Kultur-
landschaftswandels zu berücksichtigen, dass sich der
Bestand an Kulturlandschaftselementen in relativ kur-
zen historischen Zeiträumen dynamisch entwickelt,
was sowohl für die Vergangenheit (Entstehungsge-
schichte) als auch für die Zukunft (Pflegeproblema-
tik) gilt. 

Im Umgang mit der Kulturlandschaft und ihren Ele-
menten, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor einem
tief greifenden Wandel stehen, ist ein derartiger ganz-
heitlicher Ansatz unabdingbar. Fragen nach der Ex-
tensivierung der Landnutzung stehen im Zentrum der
öffentlichen Diskussion. Welche Auswirkungen und
Chancen ergeben sich daraus für die Landschaftsent-
wicklung? Welche Flächen sind betroffen? Welche
Konsequenzen für das zukünftige Vorgehen sind aus
der Entstehungsgeschichte (frühere Nutzung) zu zie-
hen? Welches „Leitbild“ der Kulturlandschaft soll an-
gestrebt werden und welche Stellung nehmen die ex-
tensiv genutzten Landschaftselemente dabei ein?

Inhaltsangabe
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Foto 1 

Extensiv genutzte Elemente der Kulturlandschaft: Hecken auf Stufenrainen, Stufenraine mit Grasflur, Gebüsche mit Le-
sesteinhaufen, Streuobst, Feldraine und Einzelbäume. So unterschiedlich ihre Entstehungsbedingungen und ihre Geschichte
auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Sie unterliegen einer im Vergleich zu den umgebenden Feldern und Wiesen nur
extensiven Nutzung (bei Stuppach).
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1. Einführung, Problematik und Zielsetzung

Innerhalb der vom Menschen geprägten Kulturland-
schaft Mitteleuropas lassen sich zunächst drei wesent-
liche Landnutzungsbereiche unterscheiden: Wälder,
Felder und Grünland. Diese Nutzungen nehmen den
weit überwiegenden Teil der Gesamtfläche Mitteleuro-
pas ein. Wie Abbildung 2 am Beispiel Frankens zeigt,
bedecken Wälder und Felder je etwa ein Drittel, Wie-
sen und Weiden elf Prozent des Landes, zusammen
rund 80% (der Rest entfällt im Wesentlichen auf Sied-
lungen und Verkehrsflächen). 

Zu den genannten Hauptnutzungsformen kommt bei
genauerer Betrachtung eine Vielzahl räumlich eng
begrenzter Landschaftselemente: Hecken, Feldge-
hölze, Streuobstflächen und Obstbaumreihen, Lese-
steinhaufen und -riegel, Teiche und Ufergehölzsäume,
Feuchtflächen und Streuwiesen, Stufenraine und Ma-
gerrasen und anderes mehr. Es gehört heute zum All-
gemeinwissen, dass diese – in der Öffentlichkeit als
„Biotope“ bezeichneten Landschaftselemente – einen
hohen ökologischen Wert besitzen. Viele davon stehen
per Verordnung (NSG, LSG, geschützter Landschafts-
bestandteil) unter Naturschutz, einige, wie beispiels-
weise Hecken, Magerrasen und Feuchtflächen ge-
nießen allgemein gesetzlichen Schutz (u.a. Art. 13d,
BayNatSchG). Ihr großer ästhetischer Wert kommt
schon allein dadurch zum Ausdruck, dass eine Land-
schaft ohne sie generell als „ausgeräumt“ kritisiert
wird. 

Trotz ihrer Bedeutung erscheinen diese Landschafts-
elemente jedoch in keiner Flächenstatistik. Sie be-
decken zusammengenommen nur einige Prozent der
Fläche und müssten zudem auf die verschiedenen

Sparten aufgesplittert werden (Abb. 1). Was rechtfer-
tigt also eine gemeinsame Betrachtung dieser Land-
schaftselemente? 
• Erstens werden sie für Naturschutz und Land-

schaftsökologie immer wichtiger, und zwar nicht
als einzelne Elemente, sondern in ihrer gegensei-
tigen Vernetzung. 

• Zweitens bieten sie ein anschauliches Beispiel für
die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrach-
tung der Landschaft. 

• Und drittens zeigt sich heute neben quantitativen
Analysen klar die Bedeutung qualitativer Kriteri-
en, insbesondere wenn es um die Diskussion von
Leitbildern in der Landschaftsplanung geht.

1.1 Das Untersuchungsobjekt 
„extensiv genutzte Elemente 
der Kulturlandschaft“

Trotz aller Unterschiede zwischen den aufgeführten
Landschaftselementen hinsichtlich ihres äußeren
Erscheinungsbildes lassen sich zwei übergreifende
Merkmale finden, die eine gemeinsame Betrachtung
und eine einheitliche Definition sinnvoll machen:
• Es handelt sich um kleinflächige Elemente inner-

halb der Kulturlandschaft, die durch eine extensi-
ve Nutzung geprägt sind und damit im Kontrast
zur intensiv genutzten Umgebung stehen. Das
Ausbleiben einer entsprechenden Nutzung (Pfle-
ge) stellt ihre Existenz substantiell in Frage.

• Extensiv genutzte Landschaftselemente stellen
agrarökologische Sonderstandorte dar. Ihre Ent-
stehung ergibt sich in der Regel aus dem Dualismus
besonderer landschaftsökologischer Bedingungen
einerseits und den entsprechenden anthropogenen
Einflüssen andererseits.

7

Abbildung 1

Bodennutzung in Franken 1995/96 und Zuordnungen extensiv genutzter Landschaftselemente. Zuordnungen teil-
weise nicht aus der Statistik zu entnehmen, teils unsicher. Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung 1997
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Der Begriff „extensive Nutzung“ bedingt eine Begren-
zung auf Landschaftselemente, die durch landwirt-
schaftliche Tätigkeit entstanden sind. Verkehrsbezo-
gene (z.B. Hohlwege, Kanäle) und gewerbliche Ele-
mente (z.B. Steinbrüche, Pingen, Keller) sind dabei
von der Betrachtung ausgeschlossen, da sie anderen
Funktionsbereichen zuzuordnen sind. Sie gehen auf
die Wirkung völlig anderer Einflussfaktoren zurück.
Die Definition umfasst nicht nur agrarmorphologi-
sche Formen (Stufenraine, Lesesteinakkumulationen,
etc.), sondern auch Elemente, die aus hydrologischen,
pedologischen oder nutzungsbedingten Gründen agrar-
ökologische Sonderstandorte bilden. All diesen Stand-
orten ist gemeinsam, dass sie im Vergleich mit der
umgebenden intensiv genutzten Landwirtschaftsfläche
auf reduzierte anthropogene Tätigkeiten zurückgehen
und sich aus diesem Grund als eigenständige Ele-
mente der historisch gewachsenen Kulturlandschaft
abgrenzen lassen.

Extensive Nutzung
Als sich der Mensch vor etwa 7000 Jahren auch in Tei-
len Mitteleuropas anschickte, Ackerbau und Viehzucht
zu betreiben und deshalb sesshaft wurde, begann er in
zunehmendem Maße, seine Umwelt zu beeinflussen
und zu verändern (Neolithische Revolution).
Seit diesem Zeitpunkt dehnte er die Nutzung der
Landschaft immer mehr aus, sodass es schon im Mit-
telalter in Mitteleuropa praktisch keine ungenutzten
Flächen und damit auch keine Naturlandschaft und
keine unbeeinflusste Vegetation mehr gab (ELLEN-
BERG 1996, S. 38 f). Doch nicht nur die Vegetation
unterliegt seit langem einer grundlegenden Umgestal-
tung durch den Menschen, dies trifft auch auf Böden
(Düngung, Erosion), Wasserhaushalt (Be- und Ent-
wässerung), bis hin zu kleingeomorphologischen
Veränderungen zu (Stufenraine, Erosionsrinnen, Hohl-
wege). Dabei gab es in der vorindustriellen, durch
Handarbeit geprägten Kulturlandschaft praktisch kei-
ne Fläche, die nicht in irgendeiner Form einer Nut-
zung unterlag. Erst heute bleiben Teile der Landschaft
tatsächlich ungenutzt liegen und werden sich selbst
überlassen. Die Nutzung der Kulturlandschaft erfolg-
te und erfolgt keineswegs einheitlich, sondern mit
verschiedener Intensität. Die einzelnen Stufen der
Nutzungsintensität unterscheiden sich sowohl in räum-
licher (verschiedene Landschaftsteile) als auch in
zeitlicher (Veränderungen der Nutzung) Hinsicht.

Im Westermann Lexikon der Geographie (TIETZE
1968) wird die Differenzierung der Nutzungsinten-
sität definiert: „Die in der Landwirtschaft verwende-
ten Bezeichnungen ‚intensiv‘ und ‚extensiv‘ sind am
ehesten mit ‚aufwandsstark‘ und ‚aufwandsschwach‘
gleichzusetzen. Jede landwirtschaftliche Produktion
kann sowohl mit großem als auch mit geringem Auf-
wand an Arbeit und Kapital betrieben werden, sodass
man weiterhin zwischen ‚arbeitsintensiv‘ und ‚kapital-
intensiv‘ zu unterscheiden hat […]“. 

Eine extensiv betriebene landwirtschaftliche Nut-
zung lässt sich allgemein gesprochen mit folgenden

Merkmalen kennzeichnen (ANDREAE 1964, S. 28;
BOCKHOLT 1996; ELSÄSSER 1999, 2000, S. 358;
EWALD 1978, S. 91 f.; HÄRLE 1992, S. 306 f.;
SICK 1993, S. 63 f.): 
• geringer Einsatz an kapitalintensiven Produktions-

mitteln (Düngemittel, Pestizide, Maschinen),
• fehlende Meliorationsmaßnahmen, d.h. keine grund-

legenden Standortveränderungen (Drainage, Be-
wässerung, Gewässerbegradigung, Geländenivel-
lierung),

• im Vergleich zum allgemeinen Entwicklungsstand
niedrigeres Organisationsniveau (Nutzungsvielfalt,
kleine Bewirtschaftungseinheiten, unregelmäßige
Formen, Flächen und Grenzen, lange Grenzlinien
in Bezug auf die Fläche),

• verglichen mit der umgebenden Nutzfläche ge-
ringerer Arbeitseinsatz (Differenzierung, Unregel-
mäßigkeit und Kleinräumigkeit von Eingriffen,
Selektivität bei Beweidung, niedriger Viehbesatz,
Ein- oder Zweischürigkeit von Wiesen). 

Die Frage, ob auf einer bestimmten Fläche intensiv
oder extensiv gewirtschaftet wird, hängt von vielerlei
Faktoren ab. Sie reichen von der individuellen Aus-
stattung des einzelnen Betriebes mit Land, Kapital
und Arbeitskräften über die Angebots- und Nachfra-
gesituation, die Einbindung in regionale, nationale
bis zu globalen Handelsbeziehungen, bis hin zum
natürlichen Ertragspotential, welches auf dem wie-
derum individuell gegebenen Standort überhaupt er-
reichbar ist. Die entsprechende Einstufung ist gar
nicht so einfach auf die beiden Pole intensiv/extensiv
zu reduzieren. Sie ist abhängig vom Entwicklungs-
stand der Nutzung und vom Bildungsstand der Ent-
scheidungsträger, und sie muss im landschaftlichen
Zusammenhang gesehen werden, ist also eine zeitlich
und räumlich nur relativ zu machende Angabe. 

Zum einen verändern sich die genannten Einfluss-
faktoren mit der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung. Ein und dieselbe Fläche kann im
Laufe der Zeit einem Intensitätswandel unterliegen,
obwohl sich die Standortbedingungen nicht geändert
haben. Wo unter den früheren technischen Umständen
auf schweren Böden ein höherer Aufwand ausschied,
mag heute mit Hilfe von Maschinen eine Nutzungs-
intensivierung problemlos sein. Umgekehrt lohnte bei
überwiegender Handarbeit vielleicht eine intensive
Nutzung kleiner Flächen (oder war mangels Alterna-
tiven nötig), während dort inzwischen nur noch ex-
tensiv gewirtschaftet wird, weil der Einsatz von Land-
maschinen zu schwierig ist. 

Zum anderen ist die Intensitätseinstufung selbst ab-
hängig vom historischen Entwicklungsstand und heu-
tige Angaben können keineswegs direkt auf histori-
sche Zeiträume mit anderen Produktionsbedingungen
übertragen werden. Eine jährliche Düngergabe von
30-40 kg Stickstoff pro ha, die für die vorindustrielle
Bodennutzung als intensiv bezeichnet werden müsste
und bis in die 1950er Jahre für viele Flächen üblich
war, erfolgt inzwischen allein über die Deposition
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von Abgasen aus der Luft (in Teilgebieten Nieder-
sachsens wurden 70 kg N/Jahr/ha gemessen, vgl.
ELLENBERG 1989). Relativ gesehen würde man
dennoch eine nicht direkt gedüngte Fläche heute als
ausgesprochen extensiv ansehen müssen. Eher umge-
kehrt sieht es dagegen beim Arbeitseinsatz aus, der in
der von Handarbeit geprägten vorindustriellen Land-
nutzung erheblich über dem heutigen Niveau lag.
Was früher intensiv war, kann heute extensiv sein,
und die entsprechenden Angaben müssen vor dem
Hintergrund historischer Veränderungen unterschied-
lich gemacht werden.

Aus den genannten Gründen ist es unmöglich, exakte
Angaben für die Nutzungsintensität bezogen auf eine
bestimmte Fläche zu machen, die alle Produktions-
faktoren umfasst. Selbst die eingesetzte Arbeitsinten-
sität muss im zeitlichen Vergleich differenziert be-
trachtet werden. Beispielsweise setzte ANDREAE
(1964, S. 62 f.) bei seiner Einteilung der Betriebsfor-
men Intensitätszahlen für die zu Grunde liegenden
Bodennutzungssysteme ein: Getreidebau 1, Futter-
bau1, Hackfruchtbau 5, Sonderkulturen 20. Auf Vieh-
haltungssysteme übertragen ergaben sich: Jungrinder
1, Milchkühe 3, Schweine 0,3, Schafe und Ziegen
0,2. Die Werte, die nur näherungsweise gelten, be-
ziehen sich auf die jeweilige Basis Arbeitskraftstun-
den je ha bzw. je Stück Vieh und sind für Getreide-
bau bzw. Jungrinder mit 1 gleich ca. 40 Std. gesetzt.
Durch den Einsatz moderner Maschinen (z.B. bei der
Feldbestellung) und die Umstellung der Organisati-
onsabläufe (z.B. in der Massentierhaltung) haben
sich diese Werte inzwischen allerdings verschoben.
Zudem beziehen sich diese Intensitätszahlen, die ja
zum Vergleich von Betriebsformen dienen, ausschließ-
lich auf die wichtigste Aufwandsart, die Arbeitsin-
tensität, nicht jedoch auf andere Arten wie die Kapi-
talintensität. Sie sind deshalb auch nur für einen be-
grenzten Zeitraum gültig und lassen sich weder für
historische Vergleiche heranziehen noch unter den
durch Mechanisierung (Kapitalisierung) und Lohn-
anstieg geänderten Bedingungen anwenden.

Das Phänomen, dass sich Intensitäten in der Land-
nutzung räumlich differenzieren, wurde bereits im
19. Jh. erforscht. In regionalem Maßstab betrachtet,
entscheiden primär Bevölkerungszahl (Nachfrage-
potential) und Flächenverfügbarkeit über die Nut-
zungsintensität. Dazu kommt als wesentlicher Faktor
die Marktentfernung. In der Theorie (Intensitätsge-
setz v. THÜNENS, vgl. SICK 1993, S. 67 f) nimmt
die Intensität der Bodennutzung vom Nachfrage- zum
Produktionsort kontinuierlich ab, weil mit der Ent-
fernung die Kosten steigen und der Gewinn sinkt.
Dies lässt sich grundlegend für die vorindustrielle
Zeit an der Nutzungsabfolge innerhalb einer Gemar-
kung nachvollziehen, von intensiv genutztem, sied-
lungsumgebendem Gartenland über die anschließen-
den Felder, die nur noch extensiv genutzte Allmende
bis hin zum Wald am Rand der Gemarkung. Selbst
wenn man in einem Dorf die Bodennutzung weitge-

hend in Subsistenz betrieb, ergab sich diese prinzipi-
elle Abfolge aus dem Zusammenhang zwischen dem
Zeitaufwand zum Erreichen der jeweiligen Felder
und der Dauer und Häufigkeit des dort notwendigen
Arbeitseinsatzes, also der Arbeitsintensität. Entspre-
chend konzentrierte man den früher äußerst knappen
Dünger auf die die Dörfer umgebenden Felder, die
am intensivsten genutzt wurden. Unter den heutigen
Bedingungen überwiegt die Kapitalintensität zwar
die Arbeitsintensität, und die räumliche Anordnung
der Landnutzung nach Intensitätsgürteln lässt sich
nur noch als historisches Erbe in der Kulturland-
schaft nachvollziehen. Dennoch bleibt das grundsätz-
liche theoretische Prinzip unter Berücksichtigung der
wechselnden Rahmenbedingungen gültig: die Inten-
sität der Nutzung wird vom Verhältnis zwischen Auf-
wand und Ertrag gesteuert.

Entscheidend für die Nutzungsintensität ist nicht der
theoretisch mögliche Rohertrag, sondern der in der
momentanen Situation erzielbare Reinertrag (SICK
1993, S. 66 f.). Auf regionaler oder gar nationaler
Maßstabsebene spielt die Bevölkerungsdichte eine
bedeutende Rolle. In Gebieten mit geringer Bevölke-
rung und großen Landreserven, wie etwa in Teilen
der neuen Welt, lohnt eine intensive Landnutzung
nicht, weil für die Produkte kein Markt vorhanden
wäre bzw. zu große Transportwege zurückzulegen
wären. Eine zunehmende Bevölkerungszahl erzeugt
dagegen eine große Nachfrage, die bei begrenzter
Landfläche, wie es in Mitteleuropa der Fall ist, einen
steigenden Nutzungsdruck nach sich zieht. Hieraus
ergibt sich die Tendenz, das vorhandene, durch die
Naturausstattung vorgegebene Ertragspotential mög-
lichst auszuschöpfen. 

Während früher derartige Marktkräfte überwiegend das
Handeln der Bauern bestimmten, kommen heute inner-
halb der Europäischen Union der Einfluss der Agrar-
marktordnung, gesetzliche und landschaftspflegerische
Regelungen hinzu. Sie verändern das Gleichgewicht,
indem teilweise intensive Nutzungen gefördert wer-
den (Preisstützung), oder aber indem sie ausgeschlos-
sen (Schutzgebiete) und durch extensive Nutzungen
ersetzt werden (Landschaftspflegeleistungen). Ände-
rungen im Fördersystem und den entsprechenden
Prämien ziehen daher weit reichende Folgen bei der
Nutzungsdifferenzierung intensiv/extensiv nach sich.

Es muss betont werden, dass die Gegenüberstellung
intensiv/extensiv genutzte Landschaftselemente vom
aktuellen Erscheinungsbild und Nutzungszustand der
Agrarlandschaft ausgeht. Sie ist durch viel deutliche-
re Nutzungsgrenzen gekennzeichnet als früher, wo es
viel mehr Übergangszonen und Mischbereiche gab.
Absolut gesehen mag eine Nutzungsform, die wir
heute als extensiv einstufen, im historischen Kontext
als intensiv gelten. Relativ betrachtet zieht sich eine
im Vergleich zur Umgebung geringere Nutzungsin-
tensität auf bestimmten Flächen allerdings durch
den Verlauf der Zeiten und existiert in verschiedenen
Räumen. 
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Selbstverständlich wird das durch marktwirtschaftli-
che Gegebenheiten bestimmte Verhältnis zwischen
Aufwand und möglichem Ertrag auf jeder Fläche
durch die herrschenden Standortbedingungen überla-
gert. Im weltweiten Maßstab setzen allein schon
klimatische Bedingungen natürliche Grenzen, so bei-
spielsweise die polaren Anbaugrenzen; dazu kommen
Böden und Relief. Im regionalen Maßstab ergeben
sich absolute Grenzen, wenn z.B. tiefgründige, an-
moorige Böden nicht meliorisierbar, daher nur als
Grünland und somit weniger intensiv als das umge-
bende Ackerland nutzbar sind. Gleichwohl kann die
Grünlandnutzung wiederum extensiv oder aber in-
tensiv, unter Einsatz von Dünger und mit hoher Vieh-
bestockung, geschehen. Auch in räumlicher Hinsicht
ist also die Frage, ob eine Landnutzung als intensiv
oder extensiv zu bezeichnen ist, eine relative Kategorie.

Auf lokaler und betrieblicher Maßstabsebene, auf der
sich die einzelnen Landschaftselemente trennen lassen,
treten die natürlichen Standortbedingungen noch deut-
licher neben den wirtschaftlichen Einflüssen hervor.
In der Realität finden wir einheitlich bewirtschaftete
Flächen und – oft in unmittelbarer Nähe – erhebliche
Intensitätsunterschiede in der Bewirtschaftung, auch
wenn für beide Standorte grundsätzlich dieselben
wirtschaftlich-gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen gelten. Je nach Ertragspotential, Bodengüte, Was-
serversorgung, Nährstoffangebot und Nutzungseig-
nung lohnt es sich, eine Fläche entweder intensiv
oder extensiv zu bewirtschaften. Anders ausgedrückt
steuert der zu erwartende Ertrag bezogen auf den
Produktionsfaktor Boden die eingesetzte Arbeitszeit
und die Produktionsmittel (Kapital), und zwar für je-
de einzelne Fläche mit deren individuellen Standort-
bedingungen. Für die kleinräumige Durchmischung
von intensiv genutzten Feldern, Wiesen und Weiden
sowie extensiv genutzten Landschaftselementen lo-
kaler Ebene lassen sich kaum noch allgemein gültige
Ursachen verantwortlich machen. Hier ist vielmehr
nach standörtlichen Gründen zu fragen, auf die der
landwirtschaftlich tätige Mensch unter den jeweils
herrschenden wirtschaftlichen und sozialen Rahmen-
bedingungen früher wie heute reagiert.

Agrarökologische Sonderstandorte
Dem Begriff Standort kommt, aus landschaftsökolo-
gischer Sicht, eine überragende Bedeutung zu, denn
damit wird die Gesamtheit derjenigen Einflussfakto-
ren umschrieben, die einen konkret zu bezeichnen-
den Raumausschnitt prägen (vgl. LESER et al. 1993,
WILMANNS 1998). Diese zunächst wertneutrale
Einstufung verlässt man mit der Vorsilbe „Sonder-„
bereits. Sie bezeichnet in diesem Zusammenhang
Abweichungen der Ökofaktoren von der üblicher-
weise erwünschten, normalen landwirtschaftlichen
Nutzbarkeit mit mittleren Feuchtigkeitsgraden, aus-
reichender Nährstoffversorgung und flachem bis
mäßig geneigtem Relief. Die Bezeichnung agraröko-
logische Sonderstandorte beinhaltet folglich eine Be-
wertung der Ökofaktoren aus landwirtschaftlicher

Sicht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass
sich diese Bewertung mit dem gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und agrartechnischen Wandel ver-
ändern kann, auch wenn die Ökofaktoren am Stan-
dort unverändert bleiben.

Entscheidend für die Abgrenzung extensiv genutzter
Landschaftselemente ist die Tatsache, dass es sich bei
ihnen um Standorte mit Abweichungen der Ökofak-
toren vom Idealzustand aus landwirtschaftlicher Sicht
handelt: zu steil, zu trocken, zu feucht, zu nährstoff-
arm, zu gesteinsreich. Viele der kleinflächigen, stei-
len, steinigen oder vernässten Flächen waren unter
den früheren wirtschaftlichen Bedingungen in die Nut-
zung mit einbezogen, wenn auch eben nur extensiv,
da das Verhältnis von Arbeits- bzw. Kapitalaufwand
und Ertrag völlig anders war als heute und man ge-
zwungen war, den Faktor Boden auch unter ungünsti-
gen Bedingungen zu nutzen. 

Früher machten die besonderen Standortbedingun-
gen eine intensivere Nutzung unmöglich, was sich in
der Regel erst mit den heutigen technischen Mitteln
ändern lässt, wobei die entsprechenden Landschafts-
elemente dann beseitigt oder grundlegend umgestaltet
(z.B. entwässert) werden. Versucht wurde allerdings
auch schon in vergangenen Zeiten, die natürlichen
Verhältnisse zu beeinflussen. Ein Teil der extensiv
genutzten Landschaftselemente verdankt seine Exi-
stenz sogar derartigen direkten Veränderungen. In
vielen anderen Fällen trugen die mit der landwirtschaft-
lichen Nutzung verbundenen Eingriffe des Menschen
ins Ökosystem selbst mit dazu bei, die natürlichen
Standortbedingungen zu verändern.

Der Zusammenhang zwischen extensiver Landnut-
zung und Sonderstandorten zeigt sich besonders klar
im Falle des Reliefs. Wenn man eine Landnutzung
betreiben will, die über das bloße Sammeln und Ja-
gen hinausgeht, ist man gezwungen, die natürliche
Vegetation zu beseitigen und durch Nutzpflanzen zu
ersetzen. Schon ab geringen Hangneigungen hat der
Eingriff in die Vegetation auch eine Verstärkung der
Erosion zur Folge, was sich in der Landschaft in ver-
schiedenen geomorphologischen Formen niederschlägt.
Hier ist zwischen quasinatürlichen und anthropoge-
nen Formen zu unterscheiden. Quasinatürliche For-
men, wozu beispielsweise scharf eingeschnittene
Erosionsrinnen, Kulturwechselstufen und die Aue-
lehmdecke zählen, bedürfen nur eines anfänglichen
Eingriffs des Menschen. Ihre Bildung läuft dann
nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten weiter (MOR-
TENSEN 1954). Viele kleinere Formen wie Stufen-
raine, Gewannstoße, Anwande, Raine, Hohlwege und
Wölbäcker gehen darauf zurück, dass der Mensch im
Zuge seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit immer wie-
der geringe Mengen von Bodenmaterial in gleichar-
tiger Weise umlagert, sind also rein anthropogenen
Charakters (EWALD 1996). All diese Veränderungen
des Reliefs spielen sich in einem Rahmen ab, der im
Meter- oder Dekameterbereich liegt, weshalb zusam-
menfassend von „Kleinformen“ gesprochen wird
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(JÄGER 1994, S. 61). Sie liegen innerhalb der flächen-
mäßig größeren geomorphologischen Einheiten wie
Hänge und Flächen, gliedern sie intern und bilden,
landschaftsökologisch und landwirtschaftlich gesehen,
Sonderstandorte, die, sofern sie nicht beseitigt wer-
den, aus dem allgemeinen Nutzungsschema heraus-
fallen.

Häufig betreffen die besonderen Standortbedingungen
die hydrologischen Verhältnisse, teilweise ebenfalls
anthropogen bedingt oder verstärkt. Eine umfassen-
de Standortveränderung stellt zunächst die Anlage
von Teichen und Be- und Entwässerungsgräben dar.
Sie unterliegen nach dem grundlegenden Eingriff ih-
rer Anlage meist nur noch erheblich geringeren an-
thropogenen Eingriffen, und sind später oft Sedi-
mentations- und Verlandungsprozessen ausgesetzt,
die dann nach quasinatürlichen Gesetzen ablaufen.
Darauf vermag sich die natürliche Vegetation einzu-
stellen und schließlich siedeln sich charakteristische
Pflanzen- und Tiergesellschaften an. Eine anthropo-
gen verursachte Veränderung der Hydrologie ist die
Vernässung der Umgebung von Teichen oder im Stau
der Mühlwehre. Vom Röhricht bis zum Ufergehölz-
saum unterlagen diese Landschaftselemente früher
einer extensiven Nutzung.

Magerrasen findet man in der Regel auf von Natur
aus kargen, nährstoffarmen Böden. Dennoch verän-
derte die langanhaltende Beweidung verbunden mit
dem Nährstoffentzug nicht nur die Vegetation, son-
dern zusätzlich auch die Bodenbedingungen, indem
der Nährstoffgehalt weiter abnahm und die Boden-
profile gestört wurden. Lesesteinhaufen und -riegel
wurden vom Menschen aufgehäuft und sind aus dem
Zusammenspiel von natürlichen Faktoren (Skelett-
reichtum) und anthropogener Ackerbautätigkeit

(Bodenerosion) entstanden. Für die sich darauf an-
siedelnden Pflanzen bieten sich besondere, ausge-
sprochen trocken-warme Standortbedingungen. Früher
unterlagen jedoch selbst diese Standorte einer an-
thropogenen Nutzung, denn die dort aufkommenden
Sträucher wurden abgeholzt, eine intensivere Nut-
zung war und ist nicht möglich. 

Als gemeinsames Merkmal der extensiv genutzten
Landschaftselemente lässt sich festhalten, dass sie
Standorte mit besonderen, das heißt vom allgemei-
nen Zustand der Umgebung abweichenden ökologi-
schen Bedingungen darstellen. Diese Abweichung ist
einerseits der Grund für die nur extensiven Nutzungs-
möglichkeiten. Andererseits gehen die agrarökologi-
schen Veränderungen entweder direkt oder zumin-
dest indirekt häufig auf die landwirtschaftliche
Tätigkeit des Menschen selbst zurück. Aus beiden
Aspekten folgt die Feststellung, dass sich sämtliche
extensiv genutzten Landschaftselemente substantiell
verändern oder dass sie sogar verschwinden, wenn
nicht ein gewisser anthropogener Einfluss erhalten
bleibt. Dies betrifft am raschesten die Vegetation,
wenn sie nicht mehr beweidet oder beschnitten wird,
gilt aber langfristig auch für die Hydrologie, die Bo-
denverhältnisse und sogar die Geomorphologie,
wenn der Einfluss des Ökofaktors Mensch fehlt. 

Der Dualismus besonderer Standortbedingungen und
der Auseinandersetzung des Menschen damit spiegelt
sich an den extensiv genutzten Landschaftselementen
so stark wie sonst nirgendwo in der Kulturlandschaft.
Sie stehen damit an der Nahtstelle zwischen „Natur“
und „Kultur“ und lassen sich als Teil der Biosphäre
oder als Ausprägung der Anthroposphäre auffassen.
Diese Zwischenstellung ist theoretisch und metho-
disch stets zu berücksichtigen.
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Foto 2 

Verschiedene Forschungsansätze – unterschiedliche Perspektiven: Eine neu angelegte Hecke auf den Mainfränkischen Gäu-
flächen, aus zoologischer Sicht eine Strukturbereicherung der Landschaft mit Verbundfunktion. Aus botanischer Perspektive nicht
standortgerecht, da – untypisch für eine hiesige Liguster-Schlehen-Hecke – Spitzahorn, Hainbuche und Hasel Verwendung fanden.
Landschaftsökologisch gesehen wegen der hangsenkrechten Anordnung als Erosionsschutz unwirksam. Aus formal land-
schaftsästhetischer Sicht eine optische Bereicherung. Aus landschaftspflegerischer Perspektive vernachlässigt, weil nicht regel-
mäßig auf Stock gesetzt, was langfristig das Artengefüge und den Charakter als Hecke gefährdet. Historisch-genetisch betrach-
tet völlig deplatziert, da es hier sonst Hecken auf Stufenrainen nur quer zum Hanggefälle gibt (bei Hettstadt).
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1.2 Forschungsansätze

Extensiv genutzte Landschaftselemente werden aus der
Perspektive zahlreicher wissenschaftlicher Ansätze
bearbeitet. Neben der unüberschaubaren Literatur,
deren Augenmerk einem einzelnen Landschaftselement
gilt, gibt es einige zusammenfassende Darstellungen.
Je nach Zielsetzung und Fachrichtung lässt sich das
Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuch-
ten und die Stellung der extensiv genutzten Land-
schaftselemente damit sehr unterschiedlich definieren.
Dass sie Einflüssen aus dem natürlichen und dem an-
thropogenen Bereich ausgesetzt sind, zeigt sich schon
allein im Spektrum der Forschungsansätze, die sowohl
dem biologisch-landschaftsökologischen Bereich als
auch dem kulturgeographischen Bereich angehören.
Aus der Vielzahl von Forschungsansätzen, die das The-
ma berühren, geht nicht zuletzt auch die Bedeutung der
extensiv genutzten Landschaftselemente hervor.

Biologisch-landschaftsökologische Ansätze
Die Pflanzensoziologie betrachtet den Bewuchs exten-
siv genutzter Landschaftselemente und arbeitet Pflan-
zenkombinationen heraus, die wiederholt auftreten
und sich nach ihrem Arteninventar klar abgrenzen
lassen. Bestimmte Charakterarten (Kennarten) haben
darin ihren Verbreitungsschwerpunkt, wenngleich nicht
ihre alleinige Verbreitung, und werden zur Namensbil-
dung herangezogen (WILMANNS, 1993, S. 40). In
Abhängigkeit von den jeweiligen Artenkombinationen
werden verschiedene Hierarchieebenen ausgegliedert,
von der Assoziation über Verband, Ordnung bis zur
Klasse, sodass ein umfangreicher Katalog an Pflan-
zengesellschaften entsteht (OBERDORFER, 1977-
1992). Extensiv genutzte Landschaftselemente bilden
einen Teil der gesamten Vegetation, und sie lassen sich
ebenso wie alle übrigen Teile als Pflanzengesellschaf-
ten definieren und von anderen abgrenzen, was aus
ihrem Pflanzenbestand heraus geschieht.

Der vegetationskundliche Ansatz legt seinen Schwer-
punkt stärker auf die Standortbedingungen, die die
Ursache für die Herausbildung immer wiederkehren-
der, charakteristischer Pflanzengesellschaften darstel-
len. In dieser Konzeption sind bestimmte Formen an-
thropogenen Einflusses eingeschlossen. Die grundle-
gende Arbeit von ELLENBERG (1963/1996) widmet
dem anthropogenen Einfluss eine große Aufmerk-
samkeit, weil durch diesen Zahl und Ausprägung von
Pflanzengesellschaften weit über das Maß hinaus ge-
steigert wurde, welches durch die natürlichen Stand-
ortbedingungen vorgegeben war. Ansatzpunkt dafür
ist die Veränderung der standörtlichen Eigenschaften
für die Vegetation durch den Menschen, dazu kom-
men die direkten Eingriffe. So lassen sich zahlreiche
Heckengesellschaften anhand ihres charakteristischen
Arteninventars ausgliedern, zu deren Existenzbedin-
gungen nicht nur Bodenchemismus, Regionalklima
etc. beitragen, sondern auch periodische Eingriffe in
den Pflanzenbestand gehören (REIF 1982). Auch in
der Vegetationskunde werden extensiv genutzte Land-
schaftselemente von der Vegetation ausgehend be-

trachtet, wobei die Zusammensetzung des Artenbe-
standes aber hinter die Frage nach den Standorteigen-
schaften zurücktritt.

Vonseiten der Bioökologie lässt sich die gesamte Kul-
turlandschaft als Ökosystem verstehen, in das Flora
und Fauna gleichwertig einbezogen sind, und das
räumlich in verschiedene Teile gegliedert werden
kann (TISCHLER 1980). In Bezug auf ein einzelnes
Lebewesen (Autökologie) bilden alle Umweltfaktoren,
die seine Lebensstätte bestimmen, sein Habitat (Tier)
bzw. den Standort (Pflanze). Die Synökologie fragt
nach den Wechselbeziehungen zwischen den Arten
einer Lebensgemeinschaft aus Tieren oder Pflanzen
bzw. beiden untereinander, sowie zu ihrer Umwelt.
Dabei ist der Einfluss von Konkurrenz, Gleichge-
wicht, Entwicklung (Sukzession), Nahrungsketten
und -netzen entscheidend (ODUM 1983). Der Mensch
ist in diesen Ansatz einbezogen und kann die ge-
nannten Bereiche durch sein Verhalten direkt oder in-
direkt beeinflussen. Im Zuge der Herausbildung eines
synökologischen Beziehungsnetzes bilden sich cha-
rakteristische Biozönosen, Lebensgemeinschaften aus
Pflanzen und Tieren. Der konkrete Lebensraum einer
Biozönose wird als Biotop bezeichnet, der eine be-
stimmte Mindestgröße und einheitliche Eigenschaften
aufweist, welche eine Abgrenzung von der Umge-
bung ermöglichen (TISCHLER 1993, S. 47). Obwohl
hier die Standorteigenschaften in den Vordergrund
treten, bleibt die zuvor bezeichnete Lebensgemein-
schaft Ausgangspunkt der Definition. Im Sinne der
Bioökologie lassen sich extensiv genutzte Landschafts-
elemente damit je nach Fragestellung sowohl als Bio-
zönosen (Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und
Tieren) als auch als Biotope (Lebensstätte dieser Ge-
meinschaft) auffassen.

Um die Vielfalt der Biotope systematisch zu erfassen,
typisieren RIECKEN et al. (1993) sie und fassen sie
zu einem Verzeichnis der Biotoptypen für die Bun-
desrepublik Deutschland zusammen. POTT (1996)
listet gleichfalls Biotoptypen auf, wobei er sich stark
auf die aktuelle Gefährdungssituation bezieht, was den
anthropogenen Nutzungswandel stärker einschließt.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass
über die Erfassung in ihrer Existenz bedrohter Tier-
und Pflanzenarten mit Hilfe der bekannten Roten
Listen nur ungenügende Informationen über die Be-
drohung der Lebensräume, also der Biotoptypen zu
erhalten sind (RATHS et al. 1994). Da in der Regel
mehrere Pflanzengesellschaften zusammengefasst
einen Biotoptyp bilden, bleibt die Zahl wesentlich
geringer und die Abstraktionsebene liegt höher als
bei einem pflanzensoziologischen Ansatz. So werden
Hecken nur noch nach prinzipiellen Merkmalen (Wall-
hecke, auf Lesesteinriegel, auf Stufenrain) differen-
ziert und die Artenzusammensetzung nicht weiter
unterschieden. Bei der Definition von Biotoptypen
fallen vegetationskundliche Unterschiede kaum noch
ins Gewicht und treten hinter strukturelle und stand-
örtliche Kennzeichnungen zurück.
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Landschaftspflegerisch orientierte Ansätze gehen in
der Regel ebenfalls von einer ökologischen Perspek-
tive aus und definieren bestimmte, als wertvoll ange-
sehene Teile der Vegetation über den Biotopbegriff.
Dabei streichen sie den anthropogenen Einfluss her-
aus, der in diesem Zusammenhang als Landschafts-
pflege bezeichnet wird (RIECKEN 1992; MAYERL
1990; BLAB 1992). Ausgehend von diesem Ansatz
bietet das Landschaftspflegekonzept Bayern (Bay.
Staatsministerium 1994-1998) eine katalogartig umfas-
sende Dokumentation bestimmter Lebensraumtypen
mit dem Ziel, Aussagen über notwendige Pflegemaß-
nahmen und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten
zu treffen. Die Beschreibung stellt zoologische und
botanische Merkmale und die entsprechenden Stand-
ortbedingungen einschließlich der Nutzung zusammen.
Zum bearbeiteten Spektrum zählen neben den exten-
siv genutzten Landschaftselementen auch industrielle
(Leitungstrassen, Bahndämme, Steinbrüche), und forst-
liche (Nieder- und Mittelwald). Anthropogen entstan-
dene geomorphologische Kleinformen wie Stufenraine
und Lesesteinakkumulationen werden als „Agrotope“
berücksichtigt, aber ebenfalls aus ihrem Bewuchs
heraus definiert und abgegrenzt (STEIDL und RING-
LER 1997). Zunehmend gehen Ansätze innerhalb der
Landschaftsplanung weniger von der Einstufung der
einzelnen Elemente als Biotope, sondern vielmehr als
Teile der Kulturlandschaft aus, die im Vergleich zur
intensiv genutzten Umgebung naturnäher bzw. „na-
turbetont“ sind. Damit ergibt sich der zur Erhaltung
notwendige Pflegeaufwand aus der historischen Nut-
zung der Landschaft und deren Wandel (KONOLD et
al. 1996; RADLMAIR et al. 1999). Aus der Sicht der
Landschaftspflege bilden extensiv genutzte Land-
schaftselemente ökologisch und ästhetisch erhaltens-
werte Strukturen. Entsprechend der ehemaligen exten-
siven Nutzung durchgeführte Eingriffe sind für ihre
weitere Existenz unabdingbar und werden als Pflege-
maßnahmen definiert.

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitpla-
nung in der Flurbereinigung wurden extensiv genutz-
te Landschaftselemente seit Ende der siebziger Jahre
als „Kleinstrukturen“ eingehender berücksichtigt.
Man ordnete sie vorwiegend nach formalen Kriterien
ein und stellte die Kartierungsmethodik darauf ab
(AUWECK 1978). Landschaftsökologische Auswir-
kungen und Funktionen standen dabei zwar nicht im
Mittelpunkt, wurden aber bereits mit berücksichtigt,
da die Landschaftselemente als Indikatoren für den
Zustand des Naturhaushalts angesehen wurden (AU-
WECK 1982, S. 121). Die Erfassung extensiv genutz-
ter Landschaftselemente, als Kleinstrukturen definiert,
zielte in erster Linie auf eine qualitative Bewertung
der bioökologischen Ausstattung der Landschaft. 

Der landschaftsökologische Ansatz stützt sich auf die
Ökosystemlehre, erweitert die bioökologische Per-
spektive aber um die geoökologische (abiotische)
Komponente. Für alle Teile (Partialkomplexe) des
Landschaftsökosystems stellen die dynamisch ablau-

fenden Prozesse im Landschaftshaushalt die gemein-
same Betrachtungsebene dar. Partialkomplexe höhe-
rer Ordnung bilden beispielsweise die Vegetation, die
Landnutzung, das Mikroklima oder der Wasserhaus-
halt. Wie in der Bioökologie lässt sich das Ökosys-
tem, dessen räumlicher Ausdruck die Landschaft ist,
insgesamt oder in Teilbereichen untersuchen. Die Ab-
grenzung von Teilökosystemen erfolgt in Abhängig-
keit vom Betrachtungsmaßstab über die Veränderung
nicht nur eines einzelnen, sondern mehrerer Merk-
male (LESER 1991, S. 118-193). Angesichts der
Komplexität der Wechselbeziehungen, mit denen die
Landschaftselemente in die Prozesse verschiedener
Partialkomplexe eingreifen, konzentriert man sich
entweder auf bestimmte Elemente oder auf bestimm-
te Funktionen (z.B. Biotopfunktion, Erosionsschutz,
Mikroklimabeeinflussung). Bei der Analyse möglicher
Funktionen muss weitgehend auf Sekundärliteratur
zurückgegriffen werden, deren Aussagen dann auf
die Rolle der Landschaftselemente zu übertragen
sind. RÖSER (1995) bezieht sich dabei hauptsäch-
lich auf abiotische (Erosion, Klima) und zoologische
Partialkomplexe, mit denen die extensiv genutzten
Landschaftselemente funktional verknüpft sind. ROT-
TER und KNEITZ (1977) beschränken sich auf die
Beziehungen der Fauna von Hecken und Feldgehöl-
zen zur Umgebung. Andere Ansätze gehen von der
Vielzahl der Funktionen im Ökosystem aus, die weit
über die Rolle der Landschaftselemente als Biotop
hinausgeht und nicht nur abiotische, sondern auch
wirtschaftliche und ästhetische Funktionen einbe-
zieht (KNAUER 1986, BORCHERT 1988, BASTI-
AN 1999), so auch meine Arbeit über die Funktionen
von Hecken (MÜLLER 1990). Aus der Sichtweise
des landschaftsökologischen Ansatzes wären exten-
siv genutzte Landschaftselemente als Elemente des
Ökosystems zu definieren, die über ein Bündel von
Funktionen mit der Umgebung verknüpft sind. Die-
se Funktionen greifen in Prozesse des Landschafts-
haushalts ein und verändern ihn aktuell.

Auf Dauer können veränderte Prozesse im Land-
schaftshaushalt zu Modifikationen in der Geomor-
phologie einer Landschaft führen. Ein Beispiel dafür
ist die Bodenerosion, die, zunächst kurzfristig wirk-
sam, anthropogen verstärkt werden kann (RICHTER
1998). Über längere Zeiträume hinweg bringt die an-
thropogen verstärkte Bodenerosion ein charakteristi-
sches Spektrum von Oberflächenformen hervor. Im
Sinne des geomorphologischen Ansatzes wird ihre
Bildung als „anthropogenetische Geomorphologie“
bezeichnet, als „Formung der Erdoberfläche unter
dem Einfluss des Menschen“ (RATHJENS 1979).
Dazu gehört die quasinatürliche Geomorphologie mit
den entsprechenden Oberflächenformen (MORTEN-
SEN 1954), ebenso wie die durch Bodennutzung rein
anthropogen entstandenen Kleinformen (EWALD
1978, 1996). Im Zusammenhang mit den Auswirkun-
gen der Bodenerosion durch die Bodennutzung und
den dadurch bedingten Landschaftsveränderungen auf
die Oberflächenformung spielt der Faktor Zeit, seien
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es schleichende permanente Einflüsse oder seltene
aber katastrophale Ereignisse, eine ganz entscheiden-
de Rolle (BORK et al. 1998). Die anthropogenetische
Geomorphologie befasst sich somit nicht nur mit
Landschaftselementen, die aufgrund der besonderen
Standortbedingungen extensiv genutzt werden. Der
Begriff „anthropogener Kleinformenschatz“ umfasst
nicht nur die durch extensive Nutzung aus der Um-
gebung herausgehobenen Landschaftselemente, son-
dern alle anthropogen entstandenen Oberflächenfor-
men. Dazu gehören auch die, die unter Wald oder
Grünland konserviert wurden und jene innerhalb der
Ackerflächen, die durch die Umstellung der Pflugtech-
nik inzwischen fast völlig verschwunden und allen-
falls fossil unter Wald erhalten sind wie z.B. Wölb-
äcker, Bifänge und Anwande (Gewannstöße).

Kulturgeographische Ansätze
Der agrargeographische Ansatz geht von einer wirt-
schaftlichen Sicht aus, wobei die Landschaft für die
Nutzung sowohl Standort als auch Produktionsfaktor
darstellt. Deren ökologische Eigenschaften wirken
sich auf die Landwirtschaft allerdings stärker aus als
auf andere Wirtschaftszweige und sie bilden die
Grundlage für deutliche Strukturzonen, Nutzungs-
und Betriebssysteme, die dann wiederum das Er-
scheinungsbild der Landschaft prägen (SICK 1993,
ANDREAE 1964, 1983). Infolge ihrer geringen Pro-
duktivität spielen die extensiv genutzten Landschafts-
elemente in der Landwirtschaft, abgesehen von der
Frage nach zusätzlichen Einkommensquellen durch
die Kulturlandschaftspflege, aktuell keine Rolle mehr.
Im agrargeographischen Ansatz traten sie auch früher
kaum in Erscheinung. Bemerkenswerte Ausnahmen
stellen der für die damalige Zeit wichtige Obstanbau
und die Schafhaltung dar, aus heutiger Sicht prägen-
de Nutzungsformen für Streuobst und Magerrasen.

Der historisch-agrargeographische Ansatz untersucht,
entsprechend der Konzeption der Historischen Geo-
graphie, dieselben aktuellen Sachverhalte und Syste-
me, bezogen allerdings auf vergangene Zeiträume und
unter den damaligen Bedingungen. Dabei geht es vor-
rangig um die zur damaligen Zeit vorherrschenden
Strukturen, die wirkenden Kräfte(gruppen) und die
Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung vor
dem Hintergrund des grundlegenden Wandels, dem
sie unterworfen waren (BECKER 1998, S. 21-22). Im
Rahmen dieses Ansatzes lassen sich Entwicklungs-
perioden der Kulturlandschaft insgesamt im Kontext
der wirtschaftlichen, sozialen, siedlungsgeographi-
schen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren abgren-
zen (ABEL 1978, BORN 1974, JÄGER 1987). Ex-
tensiv genutzte Landschaftselemente spielen dabei
eher eine randliche Rolle. Sie fungieren für die Hi-
storische Agrargeographie, die die gesamte Kultur-
landschaft im Blick hat, in erster Linie als Hinweise
und Schlüssel für frühere Nutzungsformen, Besitz-
strukturen und Flurformen, denen das eigentliche
Forschungsinteresse gilt. Die Betrachtung beschränkt
sich dabei nicht nur auf den agrargeomorphologi-

schen Formenschatz, sondern schließt die durch Sied-
lung, Gewerbe und Verkehr in der Kulturlandschaft
entstandenen Kleinformen mit ein (DENECKE 1972,
1979). Extensiv genutzte Landschaftselemente stellen
in diesem Sinne Zeugnisse bzw. Relikte des Nut-
zungs-, des sozialen und des gesellschaftlichen Wan-
dels in der Agrarlandschaft dar. 

Bei einer mehr historisch-genetischen Perspektive
stehen Strukturen der Kulturlandschaft im Mittelpunkt,
die aus dem Verlauf der historischen Entwicklung er-
klärbar sind und sich aktuell noch auswirken. Ein
Beispiel dafür ist die Genese der Orts- und Flurfor-
men (NITZ 1974, BORN 1977). Die Organisation der
Nutzflächen, die Parzellenaufteilung und besitzrecht-
liche Fragen stellen grundlegende Bedingungen für
die Lagebeziehungen extensiv genutzter Landschafts-
elemente in der Kulturlandschaft dar. Die nachhalti-
ge Veränderung der Umwelt durch den Menschen ist
ebenfalls ein historisch-genetisches Problem. JÄGER
(1994) bezieht sich im Überblick auf die Hauptteilbe-
reiche (Partialkomplexe) des Ökosystems: Vegetation,
Böden, Klima, Gewässer und Relief. Grundlage für
frühere Eingriffe des Menschen waren häufig ande-
re Bewertungsmaßstäbe, die sich aus den beschränk-
ten Mitteln des vorindustriellen Zeitalters ergaben.
Unter den damaligen wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen wurden Nutzungen noch in einem viel
weiter gehenden Umfang als lohnend erachtet, als
das heute der Fall ist. Die räumlichen Auswirkungen
dieser gesellschaftlichen Veränderungen, den Kultur-
landschaftswandel, untersucht EWALD (1978) anhand
verschiedener Landschaftsausschnitte, wobei sämtli-
che Nutzflächen Berücksichtigung finden. Dagegen
bleiben bei GUNZELMANN (1987), der eine Typolo-
gie aller konservatorisch beachtenswerten Elemente
innerhalb der Kulturlandschaft erarbeitet, großflächi-
ge Landschaftsteile (Felder, Grünland, Wald) ausge-
spart. Die Bewertung der Elemente, die neben den
extensiv genutzten auch Landschaftselemente aus
den Funktionsbereichen Siedlung, Verkehr und Ge-
werbe umfasst, erfolgt aufgrund der historischen
Aussagekraft und Schutzwürdigkeit. Auch JOB (1999,
S. 34) gliedert nach diesem Schema, wobei für ihn
„anthropogen geformte Elemente“ die wesentlichen
„Merkmalsträger historischer Kulturlandschaften“
darstellen.

Die Landschaft lässt sich nicht nur aus funktionaler
oder genetischer Perspektive untersuchen, sondern
auch in ihrer Wirkung auf den Menschen selbst. Aus
landschaftsästhetischer Sicht geht es primär um die
sinnliche Wirkung, die die Landschaft und ihre Einzel-
elemente auf den Menschen ausüben, und die über
abstrakte Kriterien erfasst und bewertet werden
(WÖBSE 1984; HOISL et al. 1991, 1992). Auf diesem
Grundsatz beruhen die meisten Bewertungsverfahren
zur Erfassung des Landschaftsbildes, basierend auf
der Konzeption des Vielfältigkeitswerts (V-Wert) von
KIEMSTEDT (1972). Von manchen Autoren wird
davor gewarnt, dass bei diesem Ansatz durch die Ab-
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straktion einzelner Gestaltelemente die Gefahr einer
Formalisierung und Zergliederung des Untersuchungs-
objektes gegeben ist (KRAUSE 1996, S. 241 f.). So
lässt sich beispielsweise die Eigenschaft „landschafts-
prägend“, die ebenfalls eine ästhetische Kategorie
darstellt, kaum mittels formaler Gesichtspunkte er-
fassen. Auch kann das Erleben der Landschaft und
damit ihre Wirkung auf den Menschen nicht auf op-
tische Reize reduziert werden (FALTER 1992). Exten-
siv genutzte Landschaftselemente bilden in ästheti-
scher Hinsicht die wesentlichen Gestaltelemente der
Landschaft. 

Wenn man die verschiedenen Ansätze durchgeht,
dann lassen sich zwei grundlegende Sichtweisen er-
kennen. Biogeographisch-landschaftsökologische An-
sätze betonen stärker das Gefüge der Einflussfaktoren
an einem bestimmten Standort, welches zur Heraus-
bildung von Strukturen und Elementen führt. Kultur-
geographische Ansätze stellen den Menschen und die
Folgen seines Handelns in den Mittelpunkt, was häu-
fig einen genetischen Aspekt beinhaltet, der im Kul-
turlandschaftswandel zum Ausdruck kommt. Für den
Umgang mit extensiv genutzten Landschaftselemen-
ten in der Praxis (Naturschutz) spielt der Zusam-
menhang beider Aspekte eine wesentliche Rolle. 

1.3 Naturschutz und „Biotope“

Der Naturschutz hat als gesellschaftspolitische Stra-
tegie eine über hundertjährige Geschichte hinter sich,
in der er sich vom romantischen Heimatschutz bis zum
heutigen, fest im politischen Rahmen verankerten
Fachbereich entwickelt hat. Man hat längst erkannt,
dass die Problematik nicht im Schutz der Natur vor
dem Menschen liegt, sondern darin, das entsprechen-
de Maß anthropogenen Einflusses zu bestimmen
(MAYERL 1990). Trotzdem werfen Kritiker dem Na-
turschutz eine zu geringe Wirksamkeit vor: „Fachlich
und rechtlich war und ist Naturschutz vor allem Ge-
biets- und Artenschutz, der nur vergleichsweise we-

nigen Arten, Biotopen und Ökosystemen zugute
kommt“ (BLAB 1992, S. 419). 

Am Beispiel der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente lassen sich zwei wesentliche Schwachpunkte der
Naturschutzarbeit – auf behördlicher wie auf ehren-
amtlicher Ebene – demonstrieren.
• eine sektorale Sichtweise, die den Artenschutz in

den Vordergrund stellt und extensiv genutzte
Landschaftselemente lediglich als „Biotope“
wahrnimmt;

• die Vernachlässigung qualitativer Veränderungen
bei Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen in der
Kulturlandschaft (Neuanlage, Artenspektrum).

Sektorale Sichtweise und Isolation
Ein Spiegelbild für das häufig einseitige Verständnis
extensiv genutzter Landschaftselemente dürfte deren
Bezeichnung als „Biotope“ sein, Ausdruck einer sek-
toralen, stark eingeschränkten Wahrnehmung. Bei
dieser Sichtweise beschränkt man sich von allen Teil-
bereichen des Ökosystems lediglich auf den Schutz
von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten, ohne die
Einbindung in Landschaftszusammenhang und abio-
tischen Landschaftshaushalt zu berücksichtigen. Ein
Überblick über die Schutzziele von Naturschutzgebie-
ten, wie ihn Abb. 2 gibt, zeigt, dass diese Einseitig-
keit nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in
der Praxis der Naturschutzarbeit vorherrscht. 

Analysiert man die Naturschutzgebiete im Untersu-
chungsraum Franken hinsichtlich ihrer Schutzziele,
so stehen floristisch-faunistische mit zusammen fast
85 Prozent bei weitem an der Spitze (Bay. LA für
Umweltschutz 1990). Geologische oder geomorpho-
logische Schutzziele, also der abiotische Bereich des
Ökosystems, liegen demgegenüber bei unter fünf-
zehn Prozent. Interessanterweise existiert auch das
Schutzziel „kulturhistorisch“, worunter anthropogene
Bildungen zu subsumieren wären, welches allerdings
nur bei weniger als einem Prozent der Naturschutz-
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gebiete genannt ist. Viele davon dienen laut Schutz-
gebietsverordnung primär nur dem Schutz einer ein-
zigen Art, wie beispielsweise „Graureiherkolonie am
Salzberg“ oder „Schachblumenwiese bei Zeitlofs“.
Trotz der vielfältigen Zusammenhänge im Ökosystem,
dessen Komplexität in der Kulturlandschaft durch die
anthropogenen Einflüsse noch zunimmt, zielt kein Na-
turschutzgebiet in Franken explizit auf die Erhaltung
des Landschaftshaushalts oder der Ökosystemstabi-
lität ab. Nach wie vor dienen „Rote-Liste-Arten“ als
Hauptargument um Landschaftsbestandteile unter
Schutz zu stellen.

Die überall im Bundesgebiet durchgeführte Biotopkar-
tierung, eines der wichtigsten Instrumente der Natur-
schutzarbeit, beschränkt sich explizit nur auf diese ei-
ne Funktion von Landschaftselementen. Die Auswahl
der als „wertvoll“ kartierten Biotope aus dem Gesamt-
bestand obliegt dabei im Wesentlichen der Urteils-
kraft der beteiligten Kartierer mit ihren unterschied-
lichen fachlichen Hintergründen (zoologischer oder
botanischer Schwerpunkt etc.). Obwohl die Biotop-
kartierung eine Grundlage für die Entwicklung von
Biotopverbundsystemen bilden soll, treten weniger
„wertvolle“ Landschaftselemente nicht in Erscheinung,
die aber als Strukturen und Verbindungen ebenso
wichtig wären. Beispielsweise können auch quecken-
bewachsene Stufenraine oder artenarme Schlehen-
hecken diesbezüglich für Laufkäfer oder Kleinsäuger
eine wichtige Rolle spielen. Verinselung und Isolie-
rung wichtiger Biotope ließen sich nicht verhindern,
weil vermeintlich unbedeutende Elemente, die über
keine seltenen Arten verfügten, nicht kartierwürdig
waren. Zudem zeigt sich in diesem Zusammenhang,
dass die Verwendung des Begriffs Biotop, so eingän-
gig und öffentlichkeitswirksam er auch ist, inhaltlich
recht unscharf ist. „Der Biotop ist für die Pflanzen nur
der abiotische Teil des Systems, für Tiere rechnen zu
ihm auch Pflanzen, wenn diese als Substrat oder
Raumstruktur eine Rolle spielen“ (TISCHLER 1993,
S. 144). In der Praxis der Biotopkartierung bleibt aller-
dings unklar, welcher Biotop eigentlich gemeint ist.
Eine Aufnahme abiotisch oder ästhetisch wichtiger
Landschaftselemente war durch diesen Ansatz gänz-
lich ausgeschlossen. 

Man erkennt inzwischen immer deutlicher, dass die
Strategie der Einrichtung von Naturschutzgebieten
oder die Kartierung von „Biotopen“ die biologische
Verarmung nicht zu stoppen vermag. Naturschutzge-
biete beherbergen nur einen Teil der gefährdeten Ar-
ten und sind darüber hinaus in aller Regel viel zu klein
und zu stark beeinträchtigt, um eine lebensfähige Po-
pulation zu stützen. Während auf der einen Seite hoch
spezialisierte Arten zunehmend vom Aussterben be-
droht sind, stehen diesen auf der anderen Seite sich
ausbreitende Ubiquisten, anpassungsfähige, nicht auf
bestimmte Lebensräume oder Standorte fixierte Ar-
ten, gegenüber. Es kommt in der Folge zu einer zuneh-
menden „Trivialisierung des Artenspektrums“ BLAB
(1992, S. 419).

Weil sich die gesellschaftlichen Leitbilder des Natur-
und Umweltbewusstseins, der Umfang der Schutzgü-
ter und deren Einstufung ständig verändern, ist die
dauerhafte Erhaltung von Landschaftselementen durch
eine einseitige Bewertung aus rein biologischer Sicht
problematisch. Dazu kommt, dass sehr viele Land-
schaftselemente allein schon wegen ihrer geringen
Ausdehnung tatsächlich keinen Lebensraum für ge-
fährdete oder seltene Arten bieten. Deren Rolle ergibt
sich vielfach erst aus dem landschaftlichen Gesamt-
zusammenhang. Die Bezeichnung „Biotope“ igno-
riert nicht nur die abiotische und ästhetische Bedeu-
tung der extensiv genutzten Landschaftselemente,
gefördert wird dadurch nicht zuletzt die Konzentrati-
on auf biologisch wertvolle Einzelfunde. Der Beitrag
des einzelnen und häufig unspektakulären Land-
schaftselements zum Ensemble wird übergangen. Eine
sektorale Sichtweise, die einzelne Elemente heraus-
greift oder sich auf bestimmte Funktionen reduziert,
wird der Problematik der abnehmenden biologischen
Vielfalt jedenfalls nicht gerecht.

Quantitative und qualitative Veränderungen

Der Umgang mit der Landschaft bedarf, wenn er nicht
auf einer oberflächlichen und technokratischen Ebene
verharren soll, nicht nur einer breiten, ganzheitlichen
Sichtweise. Bei der gegebenen Vielschichtigkeit der
mitteleuropäischen Kulturlandschaftsentwicklung ge-
nügt es nicht, etwa bei Ersatzmaßnahmen oder Neu-
pflanzungen nur nach zahlenmäßig fassbaren Einhei-
ten zu fragen. Wichtig ist es vielmehr, sich über die
bestehenden qualitativen Unterschiede der verschie-
denen Landschaftselemente, ihrer Ausstattung, ihren
gegenseitigen Bezügen und ihrer Einbindung in die
Landschaft im Klaren zu sein. 

Als ein Beispiel für gravierende qualitative Unterschie-
de zwischen allmählich entstandenen und neu ange-
legten Landschaftselementen sei eine Neupflanzung
bei Karlstadt beschrieben, ein etwa 10 m breiter und
300 m langer Streifen auf der Hochfläche. Anders als
bei den schmalen, meist zweireihigen Hecken wurden
dabei 8-9 Pflanzreihen angelegt und zudem zu etwa
75% Spitzahorn, Hainbuche, Hasel und sogar Kiefer,
also Waldarten verwendet. Lediglich im schwach aus-
geprägten Mantel existieren typische Heckenarten
des lokalen Pruno-Ligustretum wie Weißdorn und
Schlehe, nicht aber Heckenrose oder Liguster. Die
Höhe der Gehölze ist relativ einheitlich und hat in-
zwischen 4-6 Meter erreicht. Im Inneren herrscht ein
waldähnliches Bestandsklima mit ausgeglichenem
Temperaturgang, feuchter und kühler als in der Um-
gebung. Es handelt sich also nicht um eine der loka-
len Landschaftsentwicklung und -ökologie entspre-
chende Hecke, sondern um einen Waldstreifen. He-
ckentypische, licht- und wärmeliebende Tier- und
Pflanzenarten finden hier keinen Lebensraum. Um ei-
nen heckenähnlichen Aufbau zu erhalten, fehlt auch
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die nötige Pflege mit Ausasten und Auf-Stock-Set-
zen. Doch nicht nur aus biologischer Sicht kann eine
solche Pflanzung kein Ersatz für Hecken sein, die
hier im Lössgebiet auf Stufenrainen quer zum Hang
vorkommen. Der Standort am Rand der Hochfläche
war zuvor ackerbaulich genutzt und ist für ein Gehölz
völlig willkürlich und ohne jeden Bezug zur Nutzungs-
geschichte gewählt. Landschaftshaushaltliche Funktio-
nen wie Erosionsschutz fallen bei diesem Standort
ebenso weg wie der gliedernde und verbindende Ef-
fekt einer Vielzahl von Hecken oder Rainen mit der-
selben Fläche. 

Ein weiteres Beispiel soll die angesprochene Proble-
matik verdeutlichen. Seit vor allem die Flurbereini-
gung wegen radikaler Ausräumung der Landschaft in
die Kritik geraten ist, versucht man dort, durch Umle-
gungen bedingte Verluste an Landschaftselementen
wieder auszugleichen. Grundlage dafür ist die Ein-
griffsregelung des Naturschutzgesetzes (z.B. Art. 6a,
BayNatSchG). RUDOLPH und SACHTLEBEN (1992)
untersuchten die quantitativen und qualitativen Aus-
wirkungen zweier Flurbereinigungsverfahren in Ober-
franken auf Streuobst. Im einen Fall wurden anstelle
von 1260 beseitigten 1435 neue Obstbäume gepflanzt,
formal gesehen wurde also sogar mehr getan als vor-
geschrieben. Allerdings handelte es sich bei den be-
seitigten Exemplaren ausnahmslos um Hochstämme,
während es sich bei den neuen Bäumen zu 22% nicht
um Obst-, sondern um Laubbäume, zu 37% um Nie-
derstämme, beim Rest überwiegend um Mittelstäm-
me handelte, die weder die landschaftsästhetische
Wirkung der Hochstammbäume erreichen, noch der
ursprünglichen Tierwelt (Vögeln, Insekten) einen ent-
sprechend strukturierten Lebensraum bieten können.
Im zweiten Verfahren gingen 3,4 ha Streuobstwiesen
verloren, wofür als Ersatz nur 0,26 ha neu angelegt
wurden, dazu 1,6 km Obstbaumreihen. Nicht nur de-
ren Artenspektrum unterscheidet sich infolge des an-
deren Untergrundes deutlich von Streuobstwiesen,
auch die Rolle im Landschaftshaushalt weicht ab,
wenn etwa der ursprüngliche Wiesenuntergrund an
erosionsgefährdeten Stellen umgebrochen wird. Schließ-
lich gibt die Ästhetik von linien- anstatt flächenhaf-
ten Elementen dem Landschaftsbild einen deutlich
anderen Charakter, der einen Bruch der landschafts-
geschichtlichen Entwicklung bedeutet.

Die landschaftliche Vielfalt droht sich noch auf einer
anderen Ebene zu verändern. Gerade diejenigen Pflan-
zenarten, die über lange Zeiträume in Hecken, Gebü-
schen oder am Waldrand einer Standortdifferenzierung
unter anthropogenem Einfluss ausgesetzt waren, haben
sich an den Komplex der lokalen ökologischen Ein-
flüsse genau angepasst. Weißdorn-, Rosen- und Brom-
beerarten sind jeweils wiederum in eine Vielzahl von
Klein- und Unterarten aufgesplittert, deren umfang-
reiches genetisches Potential für die Vitalität der
Pflanzen, für ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber

umweltbedingtem Stress und Krankheiten und nicht
zuletzt für den Anwuchserfolg bei Pflanzaktionen
von großer Bedeutung ist. Durch eine einheitliche,
standortfremde Gehölzauswahl bei der Neuanlage
von Hecken werden die Unterschiede der natürlichen
Heckengesellschaften beseitigt. Oft lassen sich „Stra-
ßenbauamtshecken“ anhand ihrer landschaftsuntypi-
schen Zusammensetzung schon von weitem erkennen.
In neue Heckenpflanzungen werden häufig standort-
fremde, nicht stockausschlagfähige Waldarten einge-
bracht, die die ursprüngliche Nutzungsform des Auf-
Stock-Setzens nicht vertragen. „Es ist abzusehen, dass
daraus in Zukunft eine bemerkenswerte Verarmung
der einheimischen Flora resultiert“ (REIF 1984, S. 139).

Die beschriebenen Beispiele machen deutlich, dass es
beim Thema extensiv genutzte Landschaftselemente
nicht nur um quantitative Verluste, sondern vielleicht
noch mehr um qualitative Veränderungen geht. Auch
wohlmeinende Aktionen werden durch unsachge-
mäßes Handeln konterkariert oder zumindest in ihrer
angestrebten Wirksamkeit stark eingeschränkt. In der
Summe äußern sich die Veränderungen – Beseitigung
von extensiv genutzten Landschaftselementen, unifor-
me Anpflanzungen oder Verwertung anderweitig un-
brauchbarer Restflächen durch Neuanlage von Land-
schaftselementen – in einem Verlust landschaftlicher
Vielfalt und Eigenart. Es kommt zu einem Wandel
„von der Typlandschaft zur Triviallandschaft“ (EWALD
1978, S. 213). 

Häufig mangelt es beim Umgang mit extensiv ge-
nutzten Landschaftselementen an einer Sensibilität
für die komplexen Hintergründe, für das Wirkungs-
gefüge aus natürlichen und anthropogenen Ein-
fußfaktoren, das nicht nur für die Entstehung des ein-
zelnen Elements verantwortlich ist, sondern vor al-
lem auch für die Herausbildung des Inventars an
Landschaftselementen innerhalb eines bestimmten
Landschaftsausschnitts. Räumliche Bezüge spielen
eine ebenso große Rolle. Die Missachtung der räum-
lichen Zusammenhänge und der landschaftlichen
Einbindung bereiten oft nicht nur ökologische Pro-
bleme, wenn die falschen Elemente am falschen
Standort platziert werden. Selbst wenn ein Standort
aus rein landschaftsökologischen Erwägungen mög-
lich wäre, ist es wichtig zu überprüfen, ob ein be-
stimmter Typ von Landschaftselementen aus nut-
zungshistorischen Gründen in der betreffenden Kul-
turlandschaft überhaupt existiert hat, und wenn ja, in
welchen räumlichen Bezügen. Eine Ausstattung der
Landschaft mit als Schmuckstücke missbrauchten
Elementen - sei sie noch so gut gemeint - führt eben-
falls zu einer Vereinheitlichung des Landschaftsbil-
des über größere Räume. Letztlich zieht das Verwi-
schen kulturlandschaftlicher Unterschiede, das damit
einhergeht, den Verlust des Schutzgutes der land-
schaftlichen Eigenart nach sich. 
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1.4 Zielsetzung

Egal ob das Problem vonseiten des Naturschutzes, der
Landwirtschaft oder der Öffentlichkeit gesehen wird,
die Frage nach dem zukünftigen Umgang mit der
Landschaft ist nach wie vor unbeantwortet. Vor die-
sem Hintergrund verfolgt die Arbeit zwei vorrangige
Ziele: 

• Die oben definierten extensiv genutzten Land-
schaftselemente sollen in ihrer Gesamtheit und
in ihrer landschaftlichen Einbindung untersucht
werden.

Wenn man sich vom einzelnen Objekt und dessen
Detailbetrachtung löst und auf eine höhere Maßstabs-
ebene begibt, dann treten räumliche Aspekte und ei-
ne Perspektive in den Vordergrund, die die Land-
schaft mehr ganzheitlich betrachtet. Für die extensiv
genutzten Landschaftselemente bedeutet dies, dass
sie zusammen den intensiven Nutzungen gegenüber
gestellt werden müssen. Ihre Lagebeziehungen zuein-
ander, ihre lokale Häufigkeit und Verteilung, ihre
Einbindung in die Landschaft und ihre Bezüge zur
Ausstattung der Landschaft sind dabei ebenso wich-
tig, wie das einzelne Element als solches.

• Die Entstehung der extensiv genutzten Landschafts-
elemente soll aus dem Wechselspiel der natürlichen
und anthropogenen Einflussfaktoren und deren
Wandel herausgearbeitet werden.

Dabei wird keine katalogartige Abhandlung der Ein-
zelelemente angestrebt. Es geht vielmehr um die Ent-
wicklung des Gesamtbestandes aus dem Dualismus
der natürlichen Ausstattung der Landschaft und der
anthropogenen Auseinandersetzung mit ihr. Nament-
lich die Nutzungsgeschichte unterlag in der Vergan-
genheit erheblichen Veränderungen, die letztlich für
die Herausbildung der extensiv genutzten Land-
schaftselemente von entscheidender Bedeutung wa-
ren. Dieser WandlungsProzess wird sich in künftig
noch verstärkt fortsetzen, weshalb Fragen nach ex-
tensiven Nutzungsformen der Zukunft nicht zuletzt
aus dem historischen Kontext heraus zu beantworten
sind. Am konkreten Beispiel der behandelten Land-
schaftselemente lässt sich der Zusammenhang zwi-
schen Pflegeproblematik und Nutzungsgeschichte
hervorragend erkennen.
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Foto 3 

Stufenraine, agrarökologisches Prozessgefüge und kulturlandschaftliche Form: Die Existenz dieser Stufenraine und ihres
Bewuchses geht auf ein Gefüge aus zahlreichen Einflussfaktoren zurück. Bodenbedingungen, Relief und Ackerbau steuern
die Bodenerosion, die das Material zur Akkumulation von Stufenrainen bereitstellt. Die Flurform ist für ihre Lage und Häu-
figkeit im Gelände verantwortlich. Das mögliche Aufkommen von Hecken auf diesen Standorten wird durch den Wandel
der Viehhaltungssysteme sowie die Dynamik der Vegetation gesteuert. Das Anpflanzen von Obstbäumen erfolgte aus Grün-
den der zunehmenden Marktorientierung (bei Karlstadt).
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2. Gefüge der Einflussfaktoren

Jede Landschaft kann als Ökosystem aufgefasst wer-
den. Grundsätzlich lässt sich ein Ökosystem als „ein
Wirkungsgefüge“ und als „zwar offenes, aber bis zu
einem gewissen Grade selbst regulierendes und er-
haltendes System“ definieren, in welchem Pflanzen,
Tiere, Menschen und ihre Umwelt in einem funktio-
nalen Zusammenhang stehen (ELLENBERG 1996,
S. 102). Zu einem gegebenen Zeitpunkt befindet sich
das Ökosystem im Gleichgewicht, das jedoch offen
für Einflüsse von außen ist und sich Veränderungen
anzupassen vermag (dynamisches Gleichgewicht). 

In einer Kulturlandschaft muss wegen des ständigen
und starken anthropogenen Einflusses der Mensch als
ein wesentlicher zusätzlicher Ökofaktor betrachtet
werden. Man kann somit exakter von „Agrar-Ökosys-
temen“ sprechen (KNAUER 1986, S.11), parallel zur
Erweiterung des Begriffs Landschaft zur „Kulturland-
schaft“. Der Begriff Agrar-Ökosystem ist nicht nur
aus aktueller Sicht angebracht, sondern auch deshalb,
weil die historische Nutzung und ihre Veränderungen
im System bis heute nachwirken und die Landschafts-
ökologie Mitteleuropas dadurch nachhaltig geprägt
wird (BORK et al. 1998). Anthropogene Eingriffe
können gezielter Art sein, wie z.B. die Anlage von
Teichen oder die Drainage von feuchten Standorten,
oder zumindest direkter Art wie die Beweidung. Da-
zu lassen sich aber auch indirekte Folgen ausmachen,
die die abiotischen Bedingungen des Standorts ver-
ändern, z.B. durch Nährstoffveränderungen und Bo-
denerosion, die wiederum auf Nutzung, Vegetation
oder Hydrologie rückwirken.

Extensiv genutzte Landschaftselemente können als
räumlich fassbarer Ausdruck des Mensch-Umwelt-
Beziehungsgefüges in der Kulturlandschaft angesehen
werden. Zum Gefüge von Faktoren, die diese räum-
lichen Kriterien beeinflussen, sind sowohl Strukturen
als auch wirkende Kräfte und Prozesse zu rechnen.
Letztere können im Laufe der Zeit sogar ihrerseits
wiederum die Strukturen verändern. Die Landschaft
wird von den Strukturen, beispielsweise den Gesteins-
unterschieden oder den Flurformen, ebenso bestimmt
wie von den wirksamen Prozessen, wie etwa der Be-
weidung oder der Bodenerosion. Aus diesen Gründen
griffen die Begriffe Standort- oder Ökofaktor zu kurz,
denn sie schlössen immaterielle, informelle Struktu-
ren und Entwicklungen nicht mit ein. Gerade derar-
tige Faktoren wie Grenzen, Markteinflüsse, Erreich-
barkeit usw. beeinflussen anthropogene Entscheidungs-
prozesse entscheidend, weshalb an dieser Stelle dem
Begriff „Einflussfaktor“ der Vorzug gegeben wird. 

2.1 Bodenerosion

Unter der normalen natürlichen Vegetationsbe-
deckung stellt sich im Ökosystem ein Gleichgewicht
aus Klimaeinflüssen, Oberflächenformen, Bodenneu-
bildung und Erosion ein. Der Eingriff des Menschen
in dieses System, der zum Zwecke der Landnutzung

die ursprüngliche Vegetation beseitigt, verändert primär
nur diesen bodenschützenden Faktor. Beim Ackerbau
liegt der Boden über lange Zeiträume des Jahres völ-
lig brach oder zumindest weitgehend ungeschützt da,
überdies gelockert durch die Pflugtätigkeit. Aber auch
die beweidete oder abgemähte Grasnarbe vermag den
Boden nicht mehr wie unter natürlicher Waldbede-
ckung zu schützen, ganz zu schweigen von der par-
tiellen Schädigung durch Überweidung bei zu hohem
Viehbesatz. Die Folge davon ist keine Veränderung
des Systems, sondern die Verstärkung der natürlichen
Erosion zur anthropogenen Bodenerosion (RICHTER
1998, S. 21).

An dieser Stelle interessieren zunächst die Wirkungs-
mechanismen der Erosion als Einflussfaktor. Auch
unter natürlichen Bedingungen tritt sie in verschiede-
nen Erscheinungsformen auf. Bodenerosion ist kein
monokausaler Prozess, sondern das Ergebnis des Zu-
sammenwirkens mehrerer Steuerungsfaktoren, die
allerdings nicht alle im gleichen Maß vom Menschen
beeinflusst werden können. Eine genauere Analyse
verrät, an welchen Stellen der anthropogene Eingriff
besonders wirkungsvoll zu Veränderungen führt und
damit zur Verstärkung der natürlichen Erosion beiträgt. 

Die aus der verstärkten Bodenerosion schließlich re-
sultierenden Oberflächenformen sind das sichtbare
Ergebnis dieser Entwicklung. Dabei kann es sich so-
wohl um Erosionsformen wie Gräben und Schluchten
wie auch Akkumulationsformen wie Stufenrainen
und Lesesteinhaufen handeln. Sie bilden innerhalb
der landwirtschaftlichen Nutzfläche Bewirtschaftungs-
hindernisse, die aus der intensiven Nutzung heraus-
fallen. Aufgrund der (anthropogen veränderten) Stand-
ortbedingungen stellen sie nur noch extensiv nutzba-
re Landschaftselemente dar. 

Wirkungsmechanismen
Als Erosionsmedien treten Wasser und Wind auf.
Winderosion erreicht vor allem in den weitläufigen
Steppengebieten mit geringer Reliefenergie bedroh-
liche Ausmaße. Sie ist auch in Mitteleuropa von Be-
lang, vor allem im Bereich leichter Böden aus Löss
und Flugsand (MÜLLER, J. 1990, S. 64-71, HAS-
SENPFLUG 1998), spielt aber im Vergleich zur Was-
sererosion zumindest im Binnenland eine untergeord-
nete Rolle und schlägt sich nicht in charakteristischen
Landschaftselementen nieder. Daneben sind als Me-
dium gravitative Bodenverlagerungen zu nennen,
Fließerden in den Mittelgebirgen, Bergstürze und
Rutschungen, die hauptsächlich im Pleistozän die
Oberflächenformen in Franken veränderten, als der
Boden nur oberflächlich auftaute und die Vegetation
größtenteils fehlte. Rutschungen kommen in quell-
fähigen Tonen noch heute in Franken vor (GLASER
und SPONHOLZ 1993).

Wasser wirkt über verschiedene Mechanismen auf die
Erosion des Bodens ein, die alle die ungeschützten
Bodenpartikel angreifen, weshalb die Beseitigung
der Vegetation so gravierende Folgen hat. Für die Be-
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reitstellung des Materials, d.h. die Lösung der Teil-
chen aus dem Bodenverband, spielt der sichtbare
Oberflächenabfluss sogar nicht einmal die größte
Rolle. Hier sind Luftsprengung, Dispergierung, Regen-
tropfenenergie und Verschlämmung als wichtigste Ur-
sachen zu nennen (AUERSWALD 1998, S. 33-36). 

Ist der Boden oberflächlich abgetrocknet, was be-
sonders bei den höheren Temperaturen des Sommers
der Fall ist, führt die rasche Befeuchtung bei Regen
zum Einschluss von Luft in den Poren des Bodens.
Die Luft wird durch das von oben weiter eindringen-
de Wasser allmählich zusammengepresst, wodurch
im Inneren der Bodenaggregate ein Druck bis zu 10
Atmosphären entstehen kann. Beim Aufsprengen der
Luftblasen bilden sich Risse, die zum Zerfall der Ag-
gregate zu transportierbaren Teilchen führen. Eine
Vegetationsbedeckung schützt den Boden nicht nur
gegen die mechanische Wirkung des Wassers, son-
dern auch indem sie die Feuchtigkeit der Bodenober-
fläche länger aufrechterhält und so die Lockerung
der Bodenteilchen durch Luftsprengung vermeidet. 

Unter Dispergierung ist die Ausdehnung der Wasser-
hülle der einzelnen, eventuell schon abgelösten Ton-
partikel zu verstehen, die aus dem niedrigen Gehalt
an Kationen im Regenwasser resultiert. Vor allem die
einwertigen Natrium- und Kaliumionen umgeben sich
mit einer großen Wasserhülle, dehnen sich dadurch
aus und lockern den Boden weiter. Durch die Zufuhr
dieser beiden wichtigen Nährstoffe mit der Düngung
erhöht sich die Erosionsgefahr auf landwirtschaftlich
genutzten Böden. Die Wirksamkeit der Dispergierung
hängt, wie auch die der Luftsprengung, nicht von der
Heftigkeit der Regenfälle ab und findet bei Vorliegen
der entsprechenden Bedingungen auch bei schwa-
chen Niederschlagsereignissen statt. 

Das Gegenteil gilt für die Wirkung der Regentropfen-
energie. Auf die, durch obige Prozesse ggf. bereits
geschwächten, Bodenaggregate üben die auftreffen-
den Regentropfen einen zerstörenden Einfluss aus.
Ihre kinetische Energie kann bei starken Gewitterre-
gen für Millisekunden auf harten Oberflächen Werte
in der Größenordnung der Luftsprengung erreichen.
Beim Aufprall der Tropfen und dem Verspritzen zu
den Seiten reißen diese Scherkräfte die Bodenteilchen
aus ihrem Verband. Die Spritzgeschwindigkeit der
Tropfen liegt dabei beim Doppelten der Fallgeschwin-
digkeit und kann 60 km/h erreichen. Ist der Boden
bereits angefeuchtet und nur von einem dünnen Was-
serfilm bedeckt, dringt wenig Wasser der auftref-
fenden Tropfen ein und sie entfalten ihre stärkste
Scherwirkung. 

Das durch die Einwirkung der bodenlockernden Me-
chanismen bereitgestellte Feinmaterial kann zu Be-
ginn des Niederschlagsereignisses vom ablaufenden
Regenwasser noch nicht abtransportiert werden, wird
stattdessen fein verteilt und verstopft die Bodenporen
zusätzlich zum Wasser selbst. Die Folge der Ver-
schlämmung ist eine um den Faktor zehn geringere

Infiltrationsrate. Dadurch steigt der Oberflächenab-
fluss und kann nun selbst erosiv tätig werden. Beein-
flusst wird der Oberflächenabfluss darüber hinaus von
einer Kombination verschiedener Faktoren, wozu die
vorherige Bodenfeuchte, die Bodenlockerung, Menge
und Intensität der Niederschläge, die Gebietsverdun-
stung, die Bodenbedeckungsrate und die Schnee-
schmelze gehören. Bei stärkerem Regen ist die Trans-
portkapazität des Wassers noch nicht gesättigt und es
beginnt selbst, Material aus dem Bodenverband zu
reißen. 

Steuerungsfaktoren
Die Frage, wie hoch die tatsächlichen Abtragungsra-
ten ausfallen, hängt von einem Bündel von Faktoren
ab, die teilweise natürlich sind und regional sehr dif-
ferieren, teilweise dem Einfluss des Menschen unter-
liegen: Regen, Bodentyp, Hangneigung und -länge,
Bodenbedeckung, Bearbeitungsrichtung. Diese Fak-
toren liegen der allgemeinen Bodenabtragsgleichung
zugrunde, die zur Berechnung der Bodenerosion ent-
wickelt wurde (WISCHMEIER 1978, SCHWERT-
MANN et al. 1987). Auch wenn die Gleichung sich
im Wesentlichen auf die Bedingungen auf Oberhängen
bezieht und zahlreiche Veränderungen erfahren hat,
sind die genannten Parameter nach wie vor als ent-
scheidende Faktoren der Bodenerosion anerkannt
(SCHMIDT, J. 1998).

Unveränderlich ist der Einfluss des Regens, der al-
lerdings regional starken Schwankungen unterliegt.
Die Niederschlagshöhe muss zunächst über der In-
filtrationsrate liegen, bevor der Regen erosiv wirk-
sam werden kann, was bei einem Wert von 5-10 mm
in 1⁄2 Stunde in etwa erreicht ist (AUERSWALD 1998,
S. 39). Die Erosivität der Regentropfen ist aus den
oben aufgeführten Gründen bei sommerlichen Ge-
wittern am größten, weshalb der Einfluss des Faktors
Regen also sowohl von der Gesamtmenge, als auch
vom Anteil der Sommerregen abhängt. Innerhalb Fran-
kens ist der Regenfaktor relativ ausgeglichen und
schwankt zwischen den Mittelgebirgen (Spessart,
Rhön, Fränkischer Alb, Frankenwald und Fichtelge-
birge) und den Niederungen nur um etwa das 1,5 fa-
che (SCHWERTMANN et al. 1987, S. 16).

Sehr große Unterschiede ergeben sich hinsichtlich
der Erodierbarkeit der verschiedenen Böden, die in
erster Linie vom Korngrößenspektrum, aber auch von
der Entwicklungsstufe abhängen. Zum Vergleich sind
in Tabelle1 verschiedene repräsentative Beispiele von
Bodentypen und ihrer mittleren Erodierbarkeit ange-
geben, die sich näherungsweise aus dem K-Faktor
der Wischmeier-Formel ableiten lassen. Skelettreiche
Böden (z.B. Ranker) sind recht wenig erosionsgefähr-
det, weil die großen Steine an der Bodenoberfläche
kaum wegtransportiert werden können und dadurch
die darunter liegenden Bodenteile schützen; kommen
größere Sandanteile (podsolige Braunerde) dazu, ist
zudem die Permeabilität gut. Auch tonreiche Böden
(Pelosole) sind nur mäßig stark erodierbar, weil die
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hohen Tonanteile die Stabilität der Bodenaggregate
erhöhen und den Einfluss der Regentropfenenergie ver-
ringern. Allerdings spielt bei diesen Böden Disper-
gierung, Verschlämmung und Luftsprengung eine
größere Rolle und einmal abgelöste Tonpartikel sind
leicht transportierbar. Schluffhaltige Böden sind am
stärksten von Erosion betroffen, weil ihnen einerseits
der Schutz von Steinen, andererseits die Aggregat-
stabilität von Tonen fehlt (AUERSWALD 1998, S. 41).
Das gilt am stärksten für Böden auf Löss (Parabraun-
erden), deren Erosionsgefährdung bis zu fünfzehn Mal
so hoch ist wie die der stabilsten Böden. Vor allem
diese Tatsache erklärt, warum das Erosionsgeschehen
regional so unterschiedlich ist und warum beispiels-
weise Stufenraine (und damit die darauf wachsenden
Hecken) oder Hohlwege in verschiedenen Landschaf-
ten unterschiedlich häufig zu finden sind.

Den stärksten Einfluss auf die Bodenerosion übt die
Hangneigung aus, denn sie steuert direkt die Fließge-
schwindigkeit des Oberflächenabflusses. Die Erosions-
leistung steigt dabei im Vergleich zur Hangneigung
überproportional an. Grund dafür ist die Zunahme der
Schwerkraft gegenüber den Scherkräften. So hat bei
gleicher Länge ein Hang von 10% Neigung den 2 1⁄2
fachen Abtrag eines nur 5% geneigten Hanges. Die-
ses Verhältnis steigt mit der Steilheit an, sodass sich
bei einer Verdoppelung von 10% auf 20% Hangnei-
gung die Erosion verdreifacht (vgl. SCHWERTMANN
et al. 1987, S. 29f.). Mit wachsender Hanglänge nimmt
die Erosion ebenfalls überproportional zu, was an der
Akkumulation des am Unterhang zusammenfließen-
den Wassers liegt, wodurch dort die Scherkräfte stär-
ker sind als am Oberhang. Anders ausgedrückt ist die
Erosion eines einheitlichen Hanges etwa 1,4 Mal
größer als die eines Hanges gleicher Länge, dessen
Oberflächenabfluss in der Mitte unterbrochen wird.
Die Zusammenhänge sind in Abb. 3 dargestellt. Als
Unterbrechung können Raine, Hecken oder andere
permanente, nicht beackerte Vegetationsstreifen aus-
reichen. Voraussetzung für das Rechenbeispiel ist,
dass das Wasser vollständig abgefangen und infil-

triert bzw. abgeleitet wird und nicht an der Grenze
nach unten durchbricht. Eine Terrassierung, selbst
wenn sie nur passiv durch Materialumlagerung er-
folgt, reduziert überdies die Hangneigung, was in
Abhängigkeit von der Terrassenzahl und -breite zu
einer weiteren erheblichen Erosionsminderung führt.

Direkt greift der landwirtschaftlich tätige Mensch in
die Vegetation und damit in die Bodenbedeckung ein,
die eigentliche Ursache der verstärkten Bodenerosion.
Da unterschiedliche Nutzpflanzen verschiedene Zeit-
räume zum Keimen, Austreiben und schließlich zum
Heranreifen benötigen und die davon abhängige Art der
Bodenbearbeitung sehr unterschiedlich ist, schwankt
die Bodenerosion unter dem Einfluss der Vegetati-
onsbedeckung enorm. Die Erosionsrate liegt bei stark
bodendeckenden Fruchtfolgen wie Klee-Getreide nur
etwa zehn Mal über der natürlichen unter Wald,
kann aber je nach Nutzpflanze auf das 40- (Mais) bis
100 fache (Hopfen) ansteigen (SCHWERTMANN
1982, S. 38 f.). Wintergetreide führt zu viel geringerer
Bodenerosion als Sommergetreide, das erst im
Frühjahr gesät wird und den Boden im Winterhalb-
jahr unbedeckt lässt. Bei Schwarzbrache erreicht die
Bodenerosion ein Mehrhundertfaches der natürlichen
Werte. Die genannten Angaben können allerdings nur
einen groben Anhaltspunkt geben und Unterschiede
deutlich machen, zu groß sind die Differenzen hin-
sichtlich der Bearbeitungsweise bei den verschiedenen
Kulturarten. Das gilt insbesondere, wenn man die
historische Bodennutzung im Blick hat. 

Nicht nur die Art des Anbaus, sondern auch Boden-
bearbeitung und Bearbeitungsrichtung wirken sich
auf die Bodenerosion aus. Wird quer zur Hangneigung
gepflügt, so ist die Bodenerosion nur halb so hoch
wie bei senkrechter Pflugrichtung. Das gilt allerdings
nur für Hangneigungen zwischen 3 und 8%. Darunter
ist die Fließgeschwindigkeit des Oberflächenwassers
ohnehin so gering, dass nur ein geringerer Effekt ent-
steht, während das Wasser sich bei steileren Hängen
an den Ackerfurchen staut, durchbricht und im an-
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Tabelle1

Relative Erosionsgefährdung verschiedener Bodentypen (K-Faktor der Wischmeier-Formel). Die Angaben gelten
exakt nur für einen bestimmten Ort, sind mit einer gewissen Schwankungsbreite aber auf den Bodentyp übertrag-
bar. Nach: SCHWERTMANN et al. 1987, S. 26-28

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



schließenden Bereich zu Rinnenerosion führt. Außer-
dem kommt es auf die, eventuell unterbrochenen,
Hanglängen an, weil sich sonst trotz Querpflügens
zu viel Wasser vom Oberhang her ansammelt
(SCHWERTMANN 1982, S. 53). Bezüglich der Be-

arbeitungsrichtung sind vor allem die historischen
Flurformen und Parzelleneinteilungen von Bedeu-
tung. Auf den schmalen Parzellen der Gewannfluren
war die Pflugrichtung praktisch vorgegeben, wäh-
rend das bei Kleinblockfluren weniger der Fall war.
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Abbildung 3

Prinzip der Beeinflussung der Wassererosion durch Hangneigung und Terrassierung. Die Erosion steigt mit der Hang-
länge überproportional stark an. Jede Unterbrechung des Oberflächenabflusses reduziert sie, weil weniger Wasser am
Unterhang erosiv wirksam ist. Durch Terrassierung nimmt außerdem die Hangneigung ab. Beispielsrechnung mit dem
LS-Faktor der Wischmeier-Formel. Aus: MÜLLER, J. 1990, S. 119
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Allerdings ergaben sich Restriktionen in Abhängigkeit
von der Zugleistung des Viehs, weshalb sich in der
Regel feste Pflugrichtungen einstellten, wie sich u.a.
an der Bildung der Wölbäcker ablesen lässt. Sie ver-
laufen oft im Hanggefälle und konnten durch die Kon-
zentration des Oberflächenwassers auf die dazwi-
schen liegenden Furchen enorm zur Bodenerosion
beitragen, sodass es zur sonst in Mitteleuropa selte-
nen Form der Grabenerosion kam (BORK et al. 1998,
S. 93 f.).

Erosions- und Akkumulationsformen
In Mitteleuropa lassen sich verschiedene Arten der
Erosion unterscheiden, von flächenhaftem bis linien-
haftem Charakter: Schicht-, Rillen-, Rinnen- und
Gully- (=Graben-)erosion (PRASUHN 1991, S. 82-
156). Diese Prozesse bringen in der Landschaft eine
Anzahl von Oberflächenformen hervor, die teils durch
die Bodenerosion direkt, teils durch Akkumulation
entstehen. Sie liegen innerhalb der Feldflur und ge-
statten oft nur noch extensive Nutzung. 

Die Bodenerosion beginnt bei geringen Niederschlä-
gen zunächst als Schichterosion, bei der die Auswir-
kungen von Luftsprengung, Dispergierung und Regen-
tropfenenergie das Geschehen bestimmen, ohne dass
Einschneidungsformen oberflächlich sichtbar wären.
Dennoch werden durch Schichterosion erhebliche
Mengen an Bodenmaterial abgeführt, die auch in
Mitteleuropa mehrere Dezitonnen pro Hektar und
Jahr erreichen können. 

Eng vergesellschaftet mit der Schichterosion ist die
Rillenerosion. In Abhängigkeit von der Abflussmen-
ge, der Hanglänge, dem Gefälle, der Oberflächenrau-
igkeit, der Fließgeschwindigkeit, den entstehenden
Turbulenzen und der Scherfestigkeit des Bodens
kommt an einzelnen Stellen genug Energie zusam-
men, um kleine, 2-10 cm tiefe Rillen zu reißen. Ist der
kritische Wert der Scherkraft einmal erreicht, setzen
sich die Rillen hangabwärts parallel zueinander fort.
Schicht- und Rillenerosion tragen als schleichende,
weitgehend nicht sichtbare Prozesse bei weitem am
meisten zum gesamten Bodenverlust in Mitteleuropa
bei. Auf flachgründigen Böden (z .B. Rendzinen) oder
bei langsamer Bodenentwicklung (z.B. Pelosole) kann
der permanente Bodenverlust, den der Ackerbau in
Hanglagen bewirkt, zu stark gestörten Oberböden
führen, sodass immer geringere Erträge die Folge
sind. Sobald man auf solche Flächen verzichten
konnte, nahm man sie aus der Ackerbaunutzung her-
aus, und hat sie nur noch als extensiv beweidete Ma-
gerrasen bewirtschaftet, wenn sie nicht inzwischen
aufgeforstet wurden. 

Von Rinnen- oder Talwegerosion spricht man, wenn
in Geländemulden das oberhalb und seitlich schicht-
und rillenartig abfließende Wasser zusammenströmt
und in der Tiefenlinie weiterfließt. Dort bilden sich
infolge der Konzentration der Scherkräfte flach ein-
getiefte, üblicherweise 1⁄2 bis 1 m breite Rinnen. Das
kann in einer Senke am Hangfuß geschehen, ist aber

häufiger noch innerhalb des Hanges der Fall, wenn er
durch flache Bodenwellen gegliedert ist, in denen
sich das Wasser sammeln kann. 

Einen Sonderfall des Erosionsgeschehens stellt die
Bildung von Pipes dar, die nur in Löss vorkommen.
Aufgrund der guten Durchlässigkeit versickert das
Wasser zunächst, sammelt sich aber im Untergrund.
Dort können sich wegen der hohen Standfestigkeit des
Lösses durch den Bodenwasserstrom unter Umständen
Röhrensysteme bilden, sodass die Erosion zunächst
unterirdisch stattfindet (Subrosion). Im Extremfall
kommt es zum Einsturz der Pipes und zur Entstehung
von Gräben; außerhalb von Mitteleuropa, wo diese
Erosionsform bei anderen Niderschlagsregimen we-
sentlich weiter verbreitet ist, auch von tiefen Schlucht-
systemen. 

Nur bei katastrophalen Regenereignissen werden in
Mitteleuropa Abflusshöhen erreicht, die genug Kraft
besitzen, um oberflächlich Schluchten aufzureißen.
Bei der Graben- oder Gullyerosion erreichen die fri-
schen Gräben eine Tiefe von meist einem bis mehre-
ren Metern, die etwa ihrer Breite entspricht. Solche
Ereignisse sind zwar selten, können aber zu schlucht-
artigen Formen führen, die zehn Meter Tiefe über-
schreiten. Eine dramatische Zunahme der Bodenero-
sion mit der Bildung von tiefen Gräben und Schluch-
ten ist für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts belegt
und wird auf eine außergewöhnliche Häufung von
Starkniederschlägen zurückgeführt (BORK et al.
1998, S. 226 f.). Andererseits sind die starke Auswei-
tung des Ackerlandes und veränderte Bearbeitungs-
techniken zu berücksichtigen (RICHTER 1998, S. 24).
Die Abtragungsraten stiegen jedenfalls exorbitant an
und reichten bis zum Fünfzigfachen der vorherigen
Werte. Solche Oberflächenformen, die auf die an-
thropogene Einwirkung zurückgehen, ansonsten aber
nach natürlichen Bedingungen ablaufen, werden als
quasinatürlich definiert: „Die quasinatürliche Formung
unterscheidet sich von der künstlichen dadurch, dass
sie, wenn der Mensch die Vorbedingungen einmal
geschaffen hat, recht lange nach rein natürlichen Ge-
setzmäßigkeiten abläuft. Sie ähnelt darin der natürli-
chen Formung. Sie unterscheidet sich von ihr dadurch,
dass sie in Wirklichkeit durch anthropogene Einflüs-
se ausgelöst ist und oft auch nur durch sie in Gang
gehalten wird“ (MORTENSEN 1954, S. 627). Zum
Teil hängt die Bildung von Gräben auch mit der Kon-
zentration des Abflusses in Hohlwegen zusammen,
in denen das ständige Befahren zur Bloßlegung ero-
dierbaren Bodenmaterials führte. Hohlwegflanken,
Gräben und Schluchten, die innerhalb der Flur lie-
gen, können nicht mehr landwirtschaftlich genutzt
werden und bilden dann Standorte für Landschafts-
elemente wie Hecken oder Feldgehölze. 

Den Gegenpol zu den Erosionsformen bilden diejeni-
gen Formen, die durch Akkumulation an anderer Stel-
le entstehen. Das mengenmäßig überwiegend durch
Schicht- und Rillenerosion abgetragene Bodenmate-
rial wird über unterschiedliche Entfernungen trans-
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portiert, kumuliert sich an anthropogenen oder natür-
lichen Hindernissen, und baut dort Akkumulationsfor-
men auf. Während man den schleichenden Boden-
verlust als solchen kaum wahrnimmt, treten Bildun-
gen wie Stufenraine als auffällige Zeugen der Mate-
rialumlagerung in der Feldflur in Erscheinung.
Insgesamt kommen Akkumulationsformen weitaus
häufiger vor als erosiv entstandene Bildungen der
linienhaften Rinnen- oder gar Grabenerosion. 

Bereits seit dem Neolithikum wurde von den Feldern
abgetragenes Bodenmaterial als Auelehm in den grö-
ßeren Flusstälern abgelagert, wo er eine bis einen
Meter mächtige Schicht bildet. Häufiger ist aber der
Fall kleinräumiger Umlagerung innerhalb eines Han-
ges oder eines eng begrenzten Einzugsgebietes. Weit
verbreitetes Beispiel dafür bilden die Stufenraine, die
sich aus oberhalb abgetragenem Bodenmaterial auf-
bauen, unterbrochen von abgeflachten Ackerterrassen.
Auch die Ansammlung von Lesesteinen auf den Fel-
dern beginnt mit der Bodenerosion, weil durch den
permanenten Verlust an Feinmaterial die Steine stän-
dig „aus dem Boden nachwachsen“. Ihre Akkumula-
tion zu Lesesteinhaufen und Lesesteinriegeln erfolgt
freilich nicht mehr passiv, sondern als aktiver mensch-
licher Willensakt im Anschluss an ihre erosive Her-
auspräparierung. 

Mit der anthropogen verstärkten Bodenerosion befin-
det man sich bereits am Übergang zwischen natürli-
chen und anthropogenen Einflussfaktoren im Agrar-
Ökosystem. Während die Standortveränderung der
Stufenraine oder Lesesteinansammlungen in den Be-
reich natürlicher Auswirkungen zu stellen ist, hängt
das Ausmaß der Bodenerosion nicht zuletzt von den
Bodennutzungssystemen ab. Die Lage der Elemente im
Gelände wird durch anthropogene Einflussfaktoren,
insbesondere durch die Flurform, stark beeinflusst.
Von den Standorten ist der Bewuchs deutlich zu un-
terscheiden, der wiederum anderen Einflussfaktoren
unterliegt und dessen Dynamik zu Veränderungen in-
nerhalb ganz anderer Zeithorizonte führt. 

2.2 Vegetationsdynamik

Bei der Betrachtung extensiv genutzter Landschafts-
elemente steht die Vegetation, die ja die durch den
Menschen genutzte Ressource darstellt, im Mittel-
punkt. Die Vegetation wird entweder zur Definition
direkt herangezogen (z.B. Streuobstflächen, Mager-
rasen) oder stellt zumindest einen prägenden Teil der
Landschaftselemente dar (z.B. bei Hecken). Anders als
bei biologischen Fragestellungen spielt es nur eine
sekundäre Rolle, um welche Pflanzenarten es sich han-
delt. Als Gegenpol zur Nutzung und ihren Intensität-
sunterschieden geht es an dieser Stelle in erster Linie
um die der Vegetation innewohnende Dynamik als
prägenden Einflussfaktor. 

snatürlichen Bewuchses zu verstehen, sich perma-
nent weiterzuentwickeln und an neue Ökosystemzu-
stände anzupassen. Sie ist dafür verantwortlich, dass

sich die Landschaftselemente ohne anthropogenen
Einfluss rasch weiterentwickeln und in ihrem Cha-
rakter und ihren landschaftsökologischen Auswir-
kungen grundlegend verändern können. Ausgangs-
punkt der Überlegungen ist daher die natürliche Suk-
zession als Ausdruck der Dynamik der Vegetation.

Die Art und Weise, mit der der Mensch durch seine
Eingriffe dieser Dynamik entgegentritt, entscheidet
neben den übrigen Standortfaktoren ganz wesentlich
über die Ausprägung der jeweiligen Landschaftsele-
mente. Die unterschiedlichen Intensitätsstufen des
anthropogenen Einflusses, durch die die verschiede-
nen Nutzungsformen gekennzeichnet sind, finden ih-
re Entsprechung in fein abgestuften Anpassungen der
Vegetation, worauf sich letztlich auch die Vielfalt ex-
tensiv genutzter Landschaftselemente zurückführen
lässt.

Natürliche Sukzession und 
anthropogene Eingriffe
Das Handeln des landwirtschaftlich tätigen Men-
schen ist grundsätzlich zunächst darauf ausgerichtet,
einen Ertrag zu erzielen. Um eine Ernte aus dem Sys-
tem entnehmen zu können, hält er es durch dauer-
hafte Eingriffe künstlich in einem Pionierstadium mit
hoher Nettoproduktionsrate. Den Überschuss, der
natürlicherweise in den Aufbau der Pflanzengesell-
schaften höherer Sukzessionsstadien gehen würde
(Vegetationsdynamik), schöpft er ab indem er die
Pflanzen erntet, um ihre kohlenhydratreichen Teile
(Getreidekörner, Kartoffelknollen, Rüben etc.) für
sich selbst zu verwenden (ZWÖLFER 1978, S.39).
Viehzucht stellt lediglich den Zwischenschritt der
Veredlung dar, wobei die Eingriffe zwar nicht so
vollständig wie beim Ackerbau sind, jedoch demsel-
ben Prinzip entsprechen und die Vegetation an ihrer
natürlichen Weiterentwicklung hindern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind erhebliche An-
strengungen notwendig, die von mechanischen Ein-
griffen durch Jäten bzw. Herbizideinsatz, über den
Entzug der oberirdischen Pflanzenteile bei Bewei-
dung und Mahd, bis zur periodischen Auslöschung
der Pflanzengesellschaft durch Ernte bzw. Pflügen
reichen. Abb. 4 vergleicht die natürlichen Sukzessions-
stadien mit anthropogen geprägten Ersatzgesellschaf-
ten, die verschiedenen Eingriffen mit unterschiedli-
cher Intensität unterliegen.

Die linke Spalte gibt querschnittartig die wichtigsten
Stadien einer natürlichen Primärsukzession wieder,
in der mit zunehmender Entwicklung des Ökosys-
tems regelhaft verschiedene Pflanzengesellschaften
aufeinander folgen. Ausgehend von einer vegetati-
onsfreien Fläche führt diese Entwicklung zur Eta-
blierung von Waldgesellschaften als natürliche Klimax
Mitteleuropas, wobei der kontinuierliche Charakter
der dynamischen Entwicklung nicht vergessen wer-
den sollte. Die rechte Spalte zeigt verschiedene Er-
satzgesellschaften, denen lediglich die Tatsache ge-
meinsam ist, dass sie durch den anthropogenen Ein-
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fluss geprägt sind. Entscheidend ist dabei die unter-
schiedliche Intensität der Eingriffe. Der Mensch greift
an verschiedenen Stellen in die Sukzession ein und
hält sie dann auf einem Stand, der nicht mit den übri-
gen Standortbedingungen im Gleichgewicht steht.
Als Folge davon entwickeln sich je nachdem, zu wel-

chem Zeitpunkt der Mensch als Ökofaktor eingreift

und die Vegetation an der Weiterentwicklung hindert,

charakteristische Pflanzengesellschaften.

Vergleicht man nun verschiedene anthropogen ge-

prägte Pflanzengesellschaften mit den Entwicklungs-

Abbildung 4

Landschaftsökologischer Vergleich zwischen natürlichen (Primär-) Sukzessionsstadien und anthropogen gesteuerten
Pflanzengesellschaften. Die senkrechten Pfeile stehen für die Dynamik der Sukzession, die horizontalen für die nach
Art und Umfang unterschiedlichen Eingriffe des Menschen, die erfolgen, um die Vegetation auf einem bestimmten
Stand zu halten. Es ist zu beachten, dass die Differenzierung der anthropogenen Pflanzengesellschaften keine Ent-
wicklungsreihe repräsentiert; auf ein Ende der Eingriffe würde der Übergang zur natürlichen (Sekundär-)Sukzession
folgen. Aus MÜLLER, J. 1996, S.143
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stadien der natürlichen Sukzession, so zeigen sich
gewisse Parallelen hinsichtlich des landschaftsökolo-
gischen Entwicklungsstandes. Die diesbezüglich ver-
gleichbaren Gesellschaften sind in Abb. 4 jeweils auf
eine Stufe gestellt. Die Vergleichbarkeit bezieht sich
auf die Artenvielfalt unter mitteleuropäischen Ver-
hältnissen, die Bodenmächtigkeit und -horizontbil-
dung, die Dauer der Lebenszyklen, die Komplexität
der Nahrungsnetze, die Strukturdiversität (Vielfalt im
Aufbau) und Anzahl ökologischer Nischen sowie die
ökologische Stabilität der Gesellschaften. 

Es muss betont werden, dass es sich bei dieser Dar-
stellung nicht um botanische Kriterien, sondern um
agrarökologische Entwicklungs- und Strukturmerk-
male handelt. Weiterhin ist zu beachten, dass es sich
nur bei der natürlichen Sukzession um eine wirkliche
Entwicklungsreihe handelt, was durch die senkrech-
ten Pfeile angedeutet wird. Die Querpfeile der anthro-
pogenen Pflanzengesellschaften stehen symbolisch
für die, im Einzelnen unterschiedlich starken und dif-
ferenzierten, Eingriffe des Menschen. Sich selbst
überlassen würde selbstverständlich auch aus einer
Wiese eine Waldklimax entstehen, und zwar nicht
über die Stadien Extensivweide und Kleingehölze,
sondern über eine Gras-Gebüsch-Vegetation und ei-
nen lichten Wald entsprechend der linken Spalte. (Im
botanischen Sinn würde es sich in diesem Fall aller-
dings nicht mehr um eine vom unbewachsenen Boden
ausgehende Primärsukzession handeln, sondern um
eine Sekundärsukzession, die von etwas anderen Vor-
aussetzungen ausginge wie etwa dem bereits ausgebil-
deten Bodenprofil und der vorhandenen Samenbank
im Boden (vgl. RICHTER, M. 1977, S.154-157).)

Ein frisch umgepflügtes Feld ähnelt in seiner land-
schaftsökologischen Stellung einem unbewachsenen
Boden, denn obwohl es über einen ausgereiften Bo-
den verfügt, verhindert der vollständige Eingriff in
Gestalt des Umpflügens die Existenz von höheren
Pflanzen. Die anthropogen gesteuerte Pflanzenge-
sellschaft eines Getreideackers lässt sich mit dem
Stadium der Pioniervegetation vergleichen, denn die
Pflanzenentwicklung auf unbewachsenem Boden be-
ginnt ebenfalls mit raschwüchsigen Gräsern. Um die
Entwicklung auf die gewünschten Pflanzen zu kon-
zentrieren muss der Mensch permanent und auf ver-
schiedene Art und Weise (Pflanzenauswahl, Dün-
gung, Pestizide, Ernte) in die natürliche Vegetations-
dynamik eingreifen. Die Vegetation der Felder ist,
wie die Pioniervegetation einer Kiesbank oder eines
Erdaushubs, durch begrenzte Artenzahl, geringe Struk-
turdiversität, kurze Lebenszyklen, wenige ökologi-
sche Nischen und einfache Nahrungsnetze gekenn-
zeichnet. 

Eine intensiv genutzte Wiese oder Weide wird durch
Mahd bzw. Beweidung ebenfalls an ihrer natürlichen
Weiterentwicklung gehindert, allerdings auf einem
höheren Niveau als ein Feld. Die Eingriffe sind we-
niger häufig und vor allem weniger intensiv als dort,
denn die Vegetation wird nicht mehr periodisch voll-

ständig beseitigt. Deswegen besitzt Intensivgrünland
eine höhere Artenvielfalt und längere Lebenszyklen
und verfügt daher über kompliziertere Nahrungsnet-
ze. Die anthropogenen Eingriffe erfolgen allerdings
relativ häufig (Schnitte) und einheitlich über die ge-
samte Fläche, woraus noch immer eine stark redu-
zierte Strukturdiversität und verhältnismäßig wenige
ökologische Nischen resultieren. 

Demgegenüber ist eine extensiv genutzte Weide wie
z.B. eine Wacholderheide bezüglich ökologischer
Stellung und Standortbedingungen bereits mit einer
ausgereiften Gras-Gebüsch-Vegetation zu vergleichen.
Gemeinsam ist beiden das geringmächtige Boden-
profil, die mäßige Nährstoffaufschließung, ein hohes
Lichtangebot und große Temperaturgegensätze. Die
Beweidung, die die Wacholderheide auf diesem Zu-
stand hält, erfolgt nur gelegentlich, sodass sie selek-
tiv nur bestimmte Pflanzen am Weiterwachsen hindert,
andere weniger stark beeinträchtigt. Das lässt eine
höhere Strukturdiversität und längere Lebenszyklen
zu und führt zu einer Zunahme ökologischer Nischen,
höherer Artenvielfalt wie auch komplexeren Nah-
rungsnetzen. 

Hecken, Gebüsche oder Streuobstbestände sind durch
Eingriffe in noch größerem zeitlichem Abstand ge-
kennzeichnet, die zudem jeweils nur kleine Teilberei-
che betreffen. Damit geht eine Dauerhaftigkeit einher,
die noch erheblich längere Lebenszyklen erlaubt. Die
Vielfalt der ökologischen Nischen liegt noch über der
von selten beweideten Flächen. Im Vergleich zu an-
deren Nutzflächen nimmt die ökologische Stabilität
dadurch insgesamt stark zu. Hinsichtlich der Struk-
turdiversität übertreffen Kleingehölze oft sogar die
natürliche Klimaxvegetation Wald. 

Intensitätsunterschiede, Selektivität und Vielfalt
In vielfacher anderer Hinsicht ähneln intensiv ge-
nutzte Mähwiesen oder Felder zwangsläufig eher Pio-
nier- als Klimax-Ökosystemen. Die Spezialisierung
weniger Schädlinge auf bestimmte Kulturpflanzen
stellen lineare Nahrungsketten dar; die regelmäßigen
Eingriffe bedingen kurze, einfache Lebenszyklen;
Düngerzugabe und Ernteentnahme spiegeln die Offen-
heit der Nährstoffkreisläufe wider und bereits der op-
tische Eindruck von Ackergesellschaften verdeutlicht
deren geringe räumliche Heterogenität (Musterdiver-
sität). Die geringe Systemstabilität gegen Störungen
von außen zeigt sich beispielsweise im biotischen
Bereich durch das massenhafte Auftreten von Schäd-
lingen oder im abiotischen Bereich durch die
Anfälligkeit für Bodenerosion. Solche Probleme wür-
den sich in Ökosystemen unter natürlichen Bedin-
gungen durch Weiterentwicklung vom Pionierstadium
zu höherer Systemstabilität ausgleichen, beispiels-
weise durch Schädlingskontrolle in komplexeren
Nahrungsketten oder durch Erosionsverminderung
bei dauerhafter Bodenbedeckung. 

Demgegenüber bringt eine extensive Nutzung nicht
nur einen selteneren anthropogenen Einfluss mit
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sich. Die Eingriffe des Menschen erfolgen zudem in
feinerer Abstufung hinsichtlich Intensität, Häufig-
keit, Differenzierung und Selektivität. Wie bei sämt-
lichen Nutzungsformen gibt es zwar mechanische
Eingriffe, jedoch nicht permanent sondern lediglich
periodisch, weniger tief greifend und von Fläche zu
Fläche, oft sogar von Pflanze zu Pflanze selektiv aus-
geführt: Beschneiden von Obstgehölzen, Auf-Stock-
Setzen von Hecken, selektives Beweiden von Mager-
rasen mit Weideunkräutern. Die Verschiebung des
Konkurrenzspektrums innerhalb der Vegetation be-
schränkt sich auf die Bevorzugung bestimmter, diese
Eingriffe tolerierender Arten. Eine periodische Aus-
löschung der Biozönose kommt überhaupt nicht vor,
selbst beim Auf-Stock-Setzen einer Hecke können
sich wieder komplizierte Lebenszyklen und Nahrungs-
netze aufbauen, weil dies nur in mehrjährigem Turnus
und abwechselnd erfolgt.

Am Beispiel von Abb. 4 werden auch die Konsequen-
zen aus dem Dualismus von Vegetationsdynamik und
extensiver Nutzung für die ökologische Vielfalt der
Landschaft deutlich. Im Falle intensiver Nutzungen
versucht der Mensch im Bestreben nach optimalen
Erträgen nicht nur die Vegetation selbst, sondern
auch die Standortbedingungen der eng begrenzten
Zahl von Nutzungsformen bzw. Nutzpflanzen anzu-
passen, woraus ein nivellierender Einfluss auf die
Landschaft resultiert. Dem steht die relative Einheit-
lichkeit der natürlichen Klimax-Vegetation gegenü-
ber, die auf regionaler Ebene vergleichsweise wenig
strukturelle Unterschiede wie Wald-Offenland-Ab-
folgen mit den entsprechenden Übergängen und
Saumbiozönosen aufweist. 

Zwischen intensiver Landnutzung und natürlicher
Klimax-Vegetation existiert der vielfältige Bereich
mit nur extensivem Einfluss des Menschen. Die Viel-
falt der extensiv genutzten Landschaftselemente in-
nerhalb einer Kulturlandschaft ist von der Differen-
zierung des menschlichen Einflusses abhängig, dem

die Vegetationsdynamik gegenübersteht, die die unter-
schiedlichen Entfaltungsmöglichkeiten ausschöpft.
Den diversen anthropogenen Eingriffen vermag sich
die Vegetation in Gestalt verschiedener Pflanzenge-
sellschaften dynamisch anzupassen, Gesellschaften,
die es ohne die Eingriffe des Menschen gar nicht gä-
be. Nur weil sich diese Eingriffe in Gestalt bestimm-
ter Nutzungsformen für eine gewisse Dauer gleichen,
können sich darauf eingestellte Pflanzengesellschaf-
ten dauerhaft etablieren. Diesbezüglich wirkt sich der
anthropogene Einfluss nicht nur auf die Sukzession,
also zeitlich aus, vielmehr ergibt sich dadurch auch
eine räumliche Differenzierung. Extensive Nutzungs-
formen lassen sich dabei hinsichtlich Art und Weise,
Intensität, Periodizität und Selektivität unterscheiden,
was noch heute gilt, in stärkerem Ausmaß aber bei
früher gebräuchlichen Bodennutzungssystemen der
Fall war. 

Die durch den Menschen geprägte und gesteuerte Ve-
getationsdynamik steht als Einflussfaktor am Über-
gang zwischen dem natürlichen und anthropogenen
Bereich. Hierbei ist auf die unterschiedlichen Zeit-
horizonte besonders hinzuweisen, die für Verände-
rungen der Einflussfaktoren unter anthropogenen
Einflüssen relevant sind. Im Falle der Bodenerosion
sind Jahrhunderte nötig, um bestimmte Formen her-
vorzubringen, die dann als Standort für extensiv ge-
nutzte Landschaftselemente dienen. Die Vegetations-
dynamik sorgt dagegen schon im Rahmen von Jahr-
zehnten für die komplette Veränderung von Land-
schaftselementen, wenn der Einflussfaktor anthropo-
gene Nutzung ausbleibt. Nicht zuletzt wegen der von-
einander abweichenden Zeithorizonte, in denen sich
die Veränderungen abspielen, gebietet sich schon für
jedes einzelne Landschaftselement eine Trennung
nach Standort und Bewuchs. An der Reaktion der Ve-
getation werden Veränderungen anthropogener Ein-
flussfaktoren wie Bodennutzungssystem oder Bewei-
dung auch in kurzen Zeitabständen deutlich.

29

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



30

Foto 4 

Flurform, ein prägender anthropogener Einflussfaktor. Bei der Rodung des Waldes, die hier am Rande der Rhön erst spät
erfolgte, wurde die Flur in Hufen eingeteilt, einheitlich längliche Landstreifen, die vom Bach den Hang hinauf reichen. Die damit
geschaffene Flurform beeinflusst Lage und Verteilung von Landschaftselementen grundlegend. An den Grenzen zwischen den Par-
zellen wurden Lesesteine zusammengetragen, die im Laufe der Zeit zu länglichen Lesesteinriegeln anwuchsen, auf denen schließ-
lich Hecken aufwachsen konnten. Die quer verlaufende Hecke folgt einer Weg-/Straßentrasse; unten ein Ufergehölzsaum (bei
Unterweißenbrunn).
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2.3 Flurform

Insbesondere die Lage und Verteilung der extensiv
genutzten Elemente in einer Landschaft wird ent-
scheidend von den Flurformen bestimmt, der besitz-
rechtlichen Einteilung der Flur, welche die Ausrich-
tung der Grundstücke, ihre Größe und Gruppierung
umschreibt. Deren Einteilung reicht von allen anthro-
pogenen Einflussfaktoren am weitesten in die Ver-
gangenheit zurück.

Parzellengrenzen, an denen sich Nutzungen ändern,
wo Arbeitsweisen wechseln und unterschiedliche Ein-
flüsse aneinanderstoßen, bilden die wichtigsten Leit-
linien in der Kulturlandschaft. Möglicherweise weil
dort ein Zaun steht oder weil der Nutzungsdruck ein
Pflügen ganz bis zum Rand nicht nötig macht, kann
sich an den Grenzen eine dauerhafte Vegetation ein-
stellen, die erst dann zurückgestutzt wird, wenn sie
die angrenzende Nutzfläche beeinträchtigt. Im Schutz
der Pflanzen sammelt sich verstärkt Bodenmaterial an,
was die einmal festgelegte Grenze weiter fixiert. Le-
sesteine werden, von Ausnahmen abgesehen, in der
Regel eher an die Grundstücksgrenzen gebracht als
dass man sie mitten in der Nutzfläche ablegen wür-
de. Obstbaumreihen stehen fast immer auf den Par-
zellengrenzen und auch flächenhafte Streuobstbe-
stände orientieren sich an der Pflugrichtung, die oft
durch die Ausrichtung der Parzellengrenzen vorge-
ben ist. Früher legte die Abgrenzung der Allmenden
Ausdehnung und Verteilung von vielen extensiv wei-
dewirtschaftlich genutzten Magerrasen fest.

Da es sich bei besitzrechtlichen Fragen mit um die
zählebigsten Strukturen von Kulturlandschaften han-
delt, muss hierfür weit in die Vergangenheit zurück-
geblickt werden. Die Gemarkung, also der auf der
untersten verwaltungsmäßigen und rechtlichen Ebe-
ne abgegrenzte und dem Dorf zur Nutzung zugeteil-
te Raum, zerfiel früher in drei Bereiche, die sich von
ihrem Rechtsstatus her deutlich unterschieden: der
eigentliche Dorfraum, der gemeinschaftliche Besitz
(Allmende) an Wald und teilweise an Nutzflächen,
der folglich nicht in einzelne Grundstücke aufgeteilt
war, und der individuelle Landbesitz, der in einzelne
Parzellen gegliedert war. Dabei handelt es sich zu-
nächst um Besitzparzellen, deren Grenzen rechtlich
verbindlich festgelegt sind. (Davon sind Bewirtschaf-
tungsparzellen zu unterscheiden, die jeder Besitzer
auf seinem Grundstück einrichten und auch wieder
ändern kann und die deshalb im Zusammenhang mit
Landschaftselementen nur in eingeschränktem Maße
von Bedeutung sind.) 

Die Flurform, das Gesamtgefüge der Besitzparzellen
einer Gemarkung, ergibt trotz vielfacher Änderungen
im Zeitverlauf eines der wichtigsten Prägemuster der
Kulturlandschaft. Bei den Flurbereinigungen, die kon-
sequenterweise in den zersplitterten Gewannfluren
begonnen haben, wird zwar die Anzahl der extensiv
genutzten Landschaftselemente regelmäßig reduziert,
Zusammensetzung und Lagebeziehungen bleiben

aber in der Regel im groben erhalten. Nicht zuletzt
werden sie oft selbst für Rückschlüsse auf die histo-
rische Flurform herangezogen.

Obwohl die räumliche Organisation der Parzellen in
der Regel mit der Rodung des Waldes erfolgte und
Jahrhunderte zurückliegt, dürfen Flurformen nicht
als statische Strukturen angesehen werden. Ihre Her-
ausbildung ist ein genetischer Prozess, bei dessen
Gründung zunächst territoriale und soziale, bei des-
sen Weiterentwicklung dann erbrechtliche und Fragen
der Teilung von Grundstücken eine zentrale Rolle
spielen. In der Kulturlandschaftsforschung wird eine
Vielzahl von Flurformen beschrieben, die teilweise
nur regional beschränkt vorkommen, sich teilweise
im Kartenbild kaum unterscheiden lassen, da ihre
Definition nicht nur formale, sondern auch geneti-
sche Aspekte einbezieht (BORN 1977). Für Fragestel-
lungen der räumlichen Anordnung treten die hinter
den Flurformen stehenden rechtlichen, sozialen und
historischen Entwicklungsunterschiede allerdings hin-
ter die formalen Strukturen zurück. Deshalb sollen
an dieser Stelle nur die für Franken wichtigsten hi-
storischen Flurformen herausgegriffen und auf ihre
Auswirkung auf die Landschaftselemente analysiert
werden: Gewannfluren, Block- und Streifenfluren,
Hufenfluren und Weinbaufluren.

Gewannfluren
Gewannfluren bestehen aus zehlreichen Gewannen
unterschiedlichen Zuschnitts, die sich jeweils aus ei-
ner Vielzahl von schmalen, streifenförmigen Parzel-
len zusammensetzen. Jeder Besitzer hat Anteile an
allen Gewannen der Flur, die somit eine starke Ge-
mengelage des Besitzes aufweist. Die Entstehung
von Gewannfluren ist eng mit dem Erbrecht der Re-
alerbteilung verknüpft. Dabei wurde der Besitz zu et-
wa gleichen Teilen an alle Erben aufgeteilt, was im
Laufe der Zeit zu einer extremen Zersplitterung der
Fluren führte. Weil das Wenden mit den Pfluggespan-
nen umständlich war, teilte man die Parzellen immer
in Längsrichtung. Die Mehrzahl der Gewannfluren
ist sekundärer Entstehung und nicht an eine be-
stimmte Epoche gebunden, sondern begann sich zwi-
schen dem 11. und 13. Jahrhundert herauszubilden.
Gewannfluren und Realerbteilung waren nicht über-
all verbreitet, sondern sind auf die fruchtbaren, alt-
besiedelten Landschaften Süd- und Mitteldeutsch-
lands begrenzt, wo einerseits der Druck durch den
Bevölkerungszuwachs im Hochmittelalter, anderer-
seits die Möglichkeit der Nutzungsintensivierung be-
stand, die parallel zur schwindenden Landausstattung
der Betriebe notwendig war. Gleichzeitig herrschen
dort vielfach relativ wenig abwechslungsreiche Bo-
denverhältnisse vor, sodass der Ausdehnung des
Ackerlands auf Kosten des Weideareals und des Wal-
des kaum Grenzen gesetzt waren. In Unterfranken
gingen die Gewannfluren aus Block- oder Breitstrei-
fenfluren hervor (KRENZLIN und REUSCH 1961).
Abb. 5 gibt einen Ausschnitt aus einer Gewannflur
wieder.
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Kleingliedrige Gewannfluren nahmen in Franken fast
flächendeckend die Gäuflächen, das Grabfeld, das
Untermaingebiet und die Windsheimer Bucht ein.
Kleinere zusammenhängende Areale mit Gewannflu-
ren gab es in ähnlich ausgestatteten, teils etwas spä-
ter erschlossenen Landschaften, in badisch Franken,
im Rodachgau, um Bamberg und im Vorland der süd-
lichen Fränkischen Alb. In Hohenlohe, wo Anerben-
recht vorherrschte, dominieren großgliedrige Ge-
wannfluren (SAENGER 1957, S. 57), die sich zwar
durch weniger stark zersplitterte Fluren und nicht
ganz so schmale Parzellen auszeichnen, vom Parzel-
lengefüge, der Bewirtschaftung und der Organisation
in Gewanne aber ähnlich sind. All diese Gebiete be-
sitzen fruchtbare, gut zu bearbeitende Böden auf Löss
oder ähnlichem Untergrund. Es ist klar, dass unter
den gegebenen Verhältnissen ein enorm hoher Nut-
zungsdruck bestand und jede mögliche Fläche unter
den Pflug genommen wurde, vor allem um Brotge-
treide zu erzeugen. 

Zwischen den schmalen Parzellen auch noch Raine
oder gar Hecken stehen zu lassen, konnte man sich
nicht leisten, die oft nur weniger als fünf Meter brei-
ten Felder waren lediglich durch enge Furchen ge-

geneinander abgegrenzt. Nur im hängigen Gelände
bildeten sich Stufenraine im erosionsanfälligen Löss.
Ohne Flächen mit natürlich bedingter Ungunst fehlen
auf weite Strecken die Standorte für extensiv genutz-
te Landschaftselemente. Für Magerrasen oder Feld-
gehölze gibt es aufgrund des ausgeglichenen Reliefs
der Lössgebiete keine Steilhänge, für Feuchtflächen,
Teiche oder Tümpel keine vernässten Stellen als öko-
logische Sonderstandorte. Lediglich die wenigen Täler
bilden Ausnahmen, sofern der verkarstete Untergrund
nicht einen niedrigen Grundwasserspiegel oder gar
das Trockenfallen der Bachläufe bewirkt. Lesesteine
fallen in dem lockeren feinkörnigen Substrat nicht
an. Nur Obstbäume, die entlang der Straßen und We-
ge und auch über der offenen Feldflur angepflanzt
wurden, bilden diesbezüglich eine Ausnahme. Im
Übrigen hätte man, auch wenn durch die Kleinglie-
drigkeit und die Vielfalt der Anbauprodukte eine ge-
wisse Abwechslung gegeben war, Gewannfluren wohl
auch früher als „ausgeräumt“ bezeichnen müssen. 

Block- und Streifenfluren, Kleinblockfluren
Block- und Streifenfluren setzen sich aus kleinen
blockförmigen oder kurzen streifenförmigen Parzel-
len in unterschiedlicher Ausprägung zusammen, wie
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Abbildung 5

Kreuzlaufende, kleingliedrige Gewannflur. Da keine natürlichen Restriktionen bestanden, konnten die Gewanne in be-
liebiger Ausrichtung geteilt werden (kreuzlaufend). Manche Felder sind nur 1-3 Meter breit. Wege nicht dargestellt. Ur-
kataster von 1823 (Fallbeispiel Rittershausen)
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Abb. 6 zeigt. Unter einer blockförmigen Parzelle ver-
steht man ein Seiten/Längenverhältnis von unter
1:2,5, wobei der Grundriss verschiedenste auch nicht
rechteckige Formen annehmen kann. Die Vorsilbe
Klein- bezieht sich auf die Abmessung der einzelnen
Besitzparzelle von unter ca.15 ha (UHLIG und LIENAU
1967, S.111f.). Von (kurzen) Streifen wird gesprochen,
wenn die Länge mehr als das Zweieinhalbfache der
Breite beträgt, das Zehnfache aber nicht übersteigt
(wie es in den Gewannfluren der Fall wäre). Zusam-
men mit Kleinblockfluren, bei denen keine streifen-
förmigen Parzellen vorkommen, waren Block- und
Streifenfluren im klein- bis mittelbäuerlich geprägten
Süddeutschland außerhalb der Gewannflurgebiete die
weitaus häufigste Flurform. Großblockfluren gab es
früher vor allem bei Einzelhöfen in Bereichen der Grün-
landnutzung, während sie heute für fast alle flurbe-
reinigten Gebiete charakteristisch sind. Eingestreut
in das Gebiet der Block- und Streifenfluren waren
einzelne Gutsfluren, meist adlige oder klösterliche
Güter mit abweichender Besitzstruktur, die aber eben-
falls blockförmige Fluren aufweisen.

Block- und Streifenfluren überwogen in Teilen Ho-
henlohes (ehem. Kreise Mergentheim, Crailsheim,
Künzelsau, S. Hall), im Gesamten Keuperbergland

(Haßberge, Steigerwald, Frankenhöhe), auf der Frän-
kischen Alb und im Obermaingebiet bis zum Fuß der
Mittelgebirge. Das sind in etwa die Gebiete, die erst
im Frühmittelalter (8.-10. Jh.) von den Randberei-
chen ausgehend besiedelt und später allenfalls noch
in ihrer Besiedlung verdichtet wurden, weil sie über
eine relativ ungünstige Naturausstattung verfügen.
Neben dem ungünstigeren Klima und der schlechteren
Bodenqualität betrifft dies vor allem die Bearbeitbar-
keit der schweren Tonböden des Keupers, des Brau-
nen und Schwarzen Juras, die mit vormittelalterli-
chen Geräten kaum zu beackern waren. 

Die schlechteren landwirtschaftlichen Möglichkeiten
machten sich auch im Erbrecht bemerkbar, denn eine
extreme Verkleinerung der Flächenausstattung hätte
den einzelnen Betrieben die Existenzgrundlage ent-
zogen. So besteht eine ziemlich genaue Übereinstim-
mung zwischen dem Bereich der Realerbteilung mit
vorherrschenden Gewannfluren in Unterfranken auf
der einen sowie dem des Anerbenrechts, der geschlos-
senen Vererbung des gesamten Besitzes, mit dem
Auftreten der Block- und Streifenfluren in weiten
Teilen Mittel- und Oberfrankens sowie in Hohenlohe
auf der anderen Seite (OTREMBA 1962, Karte 5).
Aufgrund der Naturausstattung spielte die Viehhal-
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Abbildung 6

Block- und Streifenflur. Blockförmige Parzellen überwiegen auf der zentralen Fläche, streifenförmige an den Hängen. 
Wege nicht dargestellt. Urkataster von 1840 (Fallbeispiel Pegnitz)
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tung hier stets eine wesentlich größere Rolle als in
den dichter besiedelten, auf Ackerbau ausgerichteten
Gewannfluren, weil fast überall Flächen vorkommen,
die zumindest damals nur weidewirtschaftlich zu nut-
zen waren. Dadurch war von vornherein eine block-
förmige Parzellierung vorgegeben, die wegen des
Anerbenrechts auch nur in begrenztem Umfang in
eine streifenförmige aufgeteilt wurde (KRENZLIN
1958, S. 252). 

In vielen Gebieten mit Block- und Streifenfluren lässt
das unruhige Relief mit dem Wechsel von Gunst- und
Ungunststandorten und mit oft unzusammenhängen-
den Flächenstücken keine regelmäßigen Flurformen
zu. In diesen Fällen verlaufen die Parzellengrenzen
uneinheitlich und unregelmäßig. Die ackerbaulich zu
nutzenden Flurteile sind immer wieder, auch klein-
räumig, unterbrochen von agrarökologischen Son-
derstandorten. Die kleineren, zwischen das Acker-
land eingeschalteten ackerbaulich nicht nutzbaren
Flächen wurden vielfach als Schafhutungen und Rin-
derweiden genutzt oder sie boten Standorte für Streu-
obstflächen. Dazu kommen kleinräumige Restflächen
wie nur schütter überwachsene Kleinfelsen, Feldge-
hölze oder Tümpel. In Gebieten mit tonreichem Un-

tergrund und hohem Grundwasserstand bietet es sich
an, Teiche anzulegen. Die zahlreichen notwendigen
Viehtriebe zwischen den Weidearealen im Wald oder
auf Hutungen boten ebenfalls Leitlinien für die Ent-
stehung extensiv genutzter Landschaftselemente, wie
Magerrasen oder Hecken. Mit dem geringeren Nut-
zungsdruck ging zudem die Tendenz einher, zwischen
den Parzellen eher einmal einen Feldrain unbeackert
liegen zu lassen, auf dem sich eventuell eine Hecke
entwickeln oder ein Einzelbaum stehen konnte. Ins-
gesamt ergibt sich dadurch ein vielfältiges, eher un-
regelmäßiges Lagemuster für extensiv genutzte Land-
schaftselemente.

Hufenfluren
Hufenfluren bestehen aus breiten streifenförmigen
Parzellen, die von den zugehörigen Gehöften ausge-
hen und sich zum Rand der Gemarkung erstrecken.
Da ein Parzellenstreifen normalerweise den gesamten
Besitz des Gehöfts umfasst, handelt es sich um strei-
fenförmige Einödfluren (BORN 1989, S.160 f.). Da
eine Zusammenlegung der Grundstücke aus diesem
Grund vergleichsweise selten nötig ist, beschränken
sich die Maßnahmen der Flurbereinigungen hier eher
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Abbildung 7

Radialhufenflur. Von den einzelnen Gehöften im Ort ausgehend erstrecken sich die Hufen, d.h. der individuelle, zu-
sammenhängende Besitz. Im Randbereich reichen die Hufen bis in den Wald. Wege nicht dargestellt. Urkataster von 1853
(Rappoltengrün/Frankenwald)
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auf Wegebau. In Franken kommen zwei Typen von
Hufenfluren vor. Im Spessart und in der Rhön über-
wiegen Waldhufenfluren, deren Parzellen von den
längs entlang eines Baches im Talgrund linienhaft
aufgereihten Dörfern ausgehen, wobei die Parzellen
senkrecht zum Gefälle bis zum Wald am Oberhang
verlaufen (vgl. Foto 4). Im Frankenwald überwiegen
Radialhufenfluren, die Anlage um eine Quellmulde
herum, von der aus sich die breiter werdenden Strei-
fen in alle Richtungen erstrecken (Abb.7). 

Andere planmäßig angelegte und daher regelmäßig
aufgebaute streifenförmige Flurformen sind in Fran-
ken sehr selten. In Gebieten, wo man die Flur von
vornherein auf die bewährte zelgengebundene Drei-
felderwirtschaft ausrichtete, legte man Gelängefluren
(mehrteilige Streifenfluren) planmäßig mit drei Ge-
wannen an. Dabei bekam jeder Besitzer drei Parzel-
lenstreifen zugeteilt, von denen nur einer direkten
Hofanschluss hatte (EIGLER 1992). Dadurch bestand
zwar Gemengelage, wegen des Anerbenrechts und
der Tatsache, dass sich die Flur nicht aus älteren Vor-
formen entwickelt hatte, kam es allerdings nicht zu
einer Zersplitterung mit Gewannbildung und die
schematische Flurform blieb erhalten. Gelängefluren
gab es auf der südlichen Fränkischen Alb, daneben
nur vereinzelt in anderen Teilen Frankens, wo Aner-
benrecht vorherrschte und spät Land erschlossen
wurde, wie im Raum Kronach und um Rothenburg.
Ähnliches gilt für Langstreifenfluren, bei denen die
Parzellenstreifen zu einem einzigen Verband zusam-
mengefasst sind. 

Die planmäßig angelegten Flurformen entstanden
erst unter starkem organisatorischem Einfluss der je-
weiligen Herrschaft während des Hoch- und Spät-
mittelalters. Zu diesem Zeitpunkt war kaum noch
Land außerhalb der Mittelgebirge verfügbar, weshalb
Hufenfluren ihren Schwerpunkt dort haben. Am
Ostrand der Rhön, im südlichen Spessart und im
Odenwald kommen sie lediglich in den spät erschlos-
senen Gebieten vor. Verbreitet findet man Wald- und
Radialhufenfluren im Frankenwald und im Fichtel-
gebirge, wo die Rodungstätigkeit erst im 12. Jh. rich-
tig begann und sich auf die Wende zum 13. Jh. kon-
zentrierte, teilweise auch bis ins 14. Jh. reichte (GUN-
ZELMANN 1995, S. 39). 

Die Bevorzugung der Hufenfluren in den Mittelge-
birgen zeigt, dass Viehhaltung und Grünlandnutzung
dort von Anfang an bedeutend waren, obwohl man
aus Gründen der Selbstversorgung früher noch größe-
re Teile der Fluren ackerbaulich nutzte als heute. Die
hofnahen Teile der Parzelle wurden aus arbeitsöko-
nomischen Gründen üblicherweise ackerbaulich, die
entfernten, am Oberhang liegenden weidewirtschaft-
lich genutzt. Die streifenförmige Einteilung der Flur
senkrecht zum Hang nimmt aber nicht nur auf plane-
rische Aspekte Rücksicht, sondern ergibt sich auch
aus landschaftsökologischen Gründen. Besonders in
engen Tälern erhielten dadurch alle Dorfbewohner
Anteile an den feuchten Wiesen im Talgrund, am

ackerfähigen Land am Mittelhang und am schwieri-
ger zu erreichenden Oberhang. Auch außerhalb der
Mittelgebirge wählte man eine hangsenkrechte Flur-
einteilung überall dort, wo schwere Lehmböden vor-
herrschen. In den Mittelgebirgen kommen dazu noch
eine reduzierte Verdunstungsrate, hohe Niederschlags-
mengen, die zudem zu erheblichen Anteilen als Schnee
fallen. Ackerbau wird unter diesen Umständen, bei
ohnehin kurzer Vegetationsperiode, durch eine späte
Schneeschmelze und durch Staunässe erschwert. Um
die oberflächliche Entwässerung der Parzellen zu ge-
währleisten, musste deshalb stets hangsenkrecht ge-
pflügt werden. 

Mit ihrer festliegenden, senkrecht zum Hang verlau-
fenden Flureinteilung heben sich Hufenfluren von
den übrigen Flurformen deutlich ab, und ihre Parzel-
lengrenzen bilden markante Leitlinien für extensiv
genutzte Landschaftselemente. Lesesteine wurden
hierher verbracht, was insbesondere in der Rhön an
mehreren Stellen beobachtet werden kann. Der Nut-
zungsdruck war selten so groß, als dass man nicht
verhältnismäßig breite Raine zwischen den Parzellen
hätte stehen lassen können. Seit man im Zuge der
verstärkten Einbeziehung in marktwirtschaftliche
Strukturen den Ackerbau einschränken konnte, ge-
wann in den höheren Lagen die Grünlandnutzung an
Bedeutung. Zur Abgrenzung der Weiden setzte man
daher entlang der Parzellengrenzen Zäune, in deren
Schutz sich höhere Sträucher entwickeln und Hecken
bilden konnten. Die einzige Ausnahme von der streng
hangsenkrechten Anordnung der Landschaftselemen-
te ergibt sich in vielen Fällen lediglich durch den
Bachlauf im Talgrund, wo aufgrund der permanenten
Wasserführung Ufergehölzsäume die Regel und Tei-
che häufig sind.

Weinbaufluren
Bei Weinbaufluren handelt es sich im strengen Sinn
nicht um Flurformen, da sie nicht den gesamten par-
zellierten Bereich der Flur einnehmen. Durch Wein-
bau vollständig geprägte Fluren konnte es früher, als
die Selbstversorgung auf betrieblicher oder wenig-
stens auf dörflicher Ebene eine Rolle spielte, nicht
geben. Als Sonderkultur konnte der Weinbau aller-
dings Teile der Fluren in erheblichem Maß prägen. In
den Kerngebieten der Weinkultivierung gab es im 17.
Jh. Gemarkungen, wo der Weinbau größere Teile der
Flur einnahm als der Ackerbau (JÄGER 1973, S. 24). 

Selbst kleine Weinbergsareale unterscheiden sich in
aller Regel deutlich von den übrigen Flurformen, wie
ein Blick auf Abb. 8 deutlich macht. Aus dem charak-
teristischen Parzellengefüge, das sich von anderen
Nutzungen klar unterscheidet, kann man auf Weinbau
schließen, auch wenn er längst aufgegeben wurde
(KRENZLIN und REUSCH 1961, S. 18). Die Flur-
einteilung auf den Weinbauflächen war unterschied-
lich, in jedem Fall waren die Parzellen wegen der
höheren Produktivität erheblich kleiner als bei ande-
ren Nutzungen. In vielen Fällen (Taubergebiet,
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Gäuflächen) lässt sich eine hangsenkrechte Flurein-
teilung feststellen, wobei die Parzellengrenzen von
oben bis unten über den gesamten Hang liefen. Als
Grund dafür wird der gleichmäßige Anteil aller Par-
zellen an verschiedenen Bodenqualitäten und gelän-
deklimatischen Zonen gesehen (STÖHR und SCHENK
1999, S.300). Später teilte man zwischen diesen
Grenzen die Parzellen oft unregelmäßig längs und
quer in sehr kleine, blockförmige Einheiten. 

Der Weinbau hat in den letzten Jahrhunderten beträcht-
liche Schwankungen in seinem Anbauareal erfahren.
Seine größte Ausdehnung hatte er in der Mitte des
16. Jahrhunderts erreicht. Damals erstreckte sich das
Areal, wenn auch zum Rand hin nur punkthaft, bis in
die Haßberge und das Obermaintal sowie Teile des
Mittelfränkischen Beckens. Man muss von einem ra-
schen Rückzug aus den klimatisch ungünstigen Ge-
bieten wie etwa auch den Randbereichen der Rhön
ausgehen, wobei es deutliche Schwankungen und er-
neute Weinbergsbestockungen gab. Um 1800 war
Weinbau noch im Maintal von Bamberg bis Aschaf-
fenburg und in den Tälern von Saale, Wern und Tau-
ber sowie auf den Mainfränkischen Gäuflächen in

fast allen Gemarkungen vertreten, in Mittel- und
Oberfranken dagegen nur punktuell. Die Anbauflä-
che betrug rund das Vierfache des heutigen Areals
(SCHENK 1994). Lediglich kurzfristig mit Wein be-
stockte Flächen lassen sich oft nur schwer identifi-
zieren, während sich diese Nutzungsform mit zuneh-
mender Anbaudauer in charakteristischen Verände-
rungen des Agrar-Ökosystems niederschlug.

Gerade ehemalige Weinbaufluren lassen sich anhand
eines Spektrums extensiv genutzter Landschaftsele-
mente erkennen, die innerhalb der intensiv genutzten
Weinberge entstanden sind. Ihre Herausbildung ist auf
die im Weinbau sehr starken Eingriffe des Menschen
in das Agrar-Ökosystem zurückzuführen. Aufgrund
der Hanglage und der intensiven Bodenbearbeitung
war die Erosion hoch und der Anfall von Lesesteinen
in Abhängigkeit vom geologischen Untergrund zum
Teil so stark, dass dadurch ganze Landschaften ge-
prägt wurden. Die ursprünglichen durchgehenden
Parzellengrenzen lassen sich in diesen Gebieten an
den hangsenkrecht abgelegten Lesesteinriegeln er-
kennen, was an den später durch Teilung gebildeten
Grenzen dazwischen aus Platzgründen unterbleiben

Abbildung 8

Weinbauflur. Der durch Weinbau geprägte Bereich der Flur (grau unterlegt) ist klar an seinen kleinen, hangsenkrechten
Parzellen (teilweise nochmals quer geteilt) erkennbar. Sowohl die Parzellen im Tal als auch auf den Hochflächen rechts
und links sind streifenförmig und quer zum Gefälle orientiert. Wege nicht dargestellt. Urkataster von 1833 (Fallbeispiel
Laudenbach) 
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musste. Wegen der Steilheit wurden die meisten
Weinberge durch Terrassenmauern gegliedert, an de-
nen die unregelmäßigen und gegeneinander versetz-
ten, quer verlaufenden Parzellengrenzen im Gelände
erkennbar werden. Aber auch auf tonigeren Böden
und flacheren Hängen, wo diese Landschaftselemen-
te fehlen, fällt die hangsenkrechte Parzellierung ehe-
maliger Weinbergsfluren im Gegensatz zu den quer
verlaufenden Ackerparzellen auf, vor allem wenn sie
durch Hecken oder Obstbäume nachgezeichnet wird.
Von diesen bäuerlichen Weinbergsfluren müssen die
im 18. Jh. planmäßig angelegten Weinberge unter-
schieden werden, denen eine Gesamtkonzeption zu-
grunde liegt (z.B. in Homburg mit regelmäßig quer
angeordneten Weinbergsmauern oder um Steinbach
und Zeil mit fischgrätenförmiger Anlage). 

Flurform und Landschaftsökologie
Die Flurformen stellen zunächst formal Strukturen dar,
die in ihrer Ausgestaltung und Entwicklung wesent-
lich auf die unterschiedlichen rechtlichen, historischen
und sozialen Verhältnisse zurückgehen. Allerdings
spiegeln sich in den Flurformen auch die landschafts-
ökologischen Verhältnisse wider, wie u.a. von KRENZ-
LIN (1958) festgestellt wird. Für das Pflügen mit
Fuhrwerken war mehr noch als heute bei Traktoren
das Wenden ein zeitraubendes und platzverschwen-
dendes Unterfangen. In Ackerbaugebieten setzten sich
daher schmallängliche Streifen durch, die eher noch-
mals längs als quer unterteilt wurden, was man insbe-
sondere im Bereich der Gewannfluren erkennen kann.
Auf Beweidung abgestellte Nutzungen erforderten
hingegen eher blockförmige Parzellen, weshalb die
Verbreitung der Block- und Streifenfluren folgerich-
tig mit verstärkter Viehhaltung und mit für Ackerbau
ungünstigen Gebieten zusammenfällt. 

Bei Hufenfluren standen demgegenüber hydrologi-
sche Probleme im Vordergrund und der Zwang zu ei-
ner möglichst guten Entwässerung der Böden führte
zur konsequenten Anlage von hangsenkrechten Par-
zellen. Im Falle der Weinbergsfluren ergeben sich die
deutlichsten Hinweise auf landschaftsökologische
Bezüge. Sie zeigen eine klare Anpassung ans Relief,
weil man auf das Mikroklima besonders stark Rück-
sicht nehmen musste. Weinbergsfluren stellen darüber
hinaus die einzigen Flurformen dar, denen bestimm-
te Landschaftselemente (Lesesteinriegel, Terrassen-
mauern) direkt zugeordnet werden können. In den
übrigen Fluren können prinzipiell alle extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente vorkommen, und es ist
die landschaftsökologische Ausstattung, die die Zu-
sammensetzung des Gesamtspektrums steuert. 

Parzellengrenzen stellen dagegen die wichtigsten
Ansatzpunkte für die Lage der Landschaftselemente
in der Kulturlandschaft dar, was sich an hangsenk-
rechter (Lesesteinriegel) oder hangparalleler (Stufen-
raine) Ausrichtung, an regelmäßiger oder unregel-
mäßiger Anordnung in der Flur zeigt. Auch die Häu-
figkeit des Auftretens der Landschaftselemente hängt

indirekt mit der Flurform zusammen, wobei eine
starke Flurzersplitterung infolge hohen Nutzungs-
drucks (Gewannfluren) mit einer geringen Anzahl,
ein niedrigerer Nutzungsdruck mit geringer Flurzer-
splitterung und einer höheren Anzahl von extensiv
genutzten Landschaftselementen einhergeht. Letzten
Endes besteht über die Verbindung Flurform-Boden-
nutzung zwischen ökologischer Ausstattung und an-
thropogener Inwertsetzung ein deutlicher wechsel-
seitiger Zusammenhang, dessen Strukturen in der
Kulturlandschaft sichtbar sind und dessen Erbe bis
heute transparent ist.

Derart kleinräumige Parzellierungen wie die be-
schriebenen Flurformen gab es nur im Bereich der
individuell genutzten Flächen, die ja nur einen Teil
der Gemarkung einnahmen. In die Landnutzung waren
aber auch die unparzellierten Flächen in Gemein-
schaftseigentum (Allmenden) integriert, wo allerdings
ein anderes Bodennutzungssystem vorherrschte. Auch
gingen die Flurzersplitterung und das Erbrecht mit
der Entwicklung der Bodennutzungssysteme Hand in
Hand. Die Herausbildung der Flurformen lässt sich
daher nicht von den Bodennutzungssystemen trennen.
Während sich die Flurform in erster Linie auf die Lage
der extensiv genutzten Landschaftselemente auswirkt,
wird der Bewuchs, der sich auf den so vorgegebenen
Standorten herausbilden konnte, vom Bodennutzungs-
system gesteuert. 

2.4 Bodennutzungssystem

Festliegende Grenzen und eine gewisse Dauerhaftig-
keit stellen, wie sowohl anhand der Vegetationsdyna-
mik als auch der Flurform deutlich wurde, zwei we-
sentliche Voraussetzungen für die Existenz extensiv
genutzter Landschaftselemente dar. Trotz zählebiger,
lange bestehender Strukturen kann für die Vergan-
genheit davon aber keineswegs von vornherein aus-
gegangen werden, im Gegenteil. Dieser Sachverhalt
hängt mit der Organisation der historischen Boden-
nutzungssysteme zusammen. Es genügt dabei nicht,
nur auf die Nutzungen der einzelnen Elemente selbst
einzugehen oder sich gar auf die heutige Nutzungs-
form zu beschränken. Vielmehr geht es um die Ein-
bindung der extensiv genutzten Landschaftselemente
in die Entwicklung der historischen Bodennutzungs-
systeme. 

Besonders für den Bewuchs der Landschaftselemen-
te steht dabei die Frage im Vordergrund, wie sich die
verschiedenen Nutzungsintensitäten in der Landschaft
verteilten. Da die Definition einer extensiven Nut-
zung ja nur eine relative Kategorie darstellt, die sich
aus dem Kontrast zur intensiv genutzten Umgebung
ergibt, geht es um eine Abgrenzung der Nutzungsbe-
reiche. Klare und scharf zu bezeichnende Nutzungs-
grenzen, wie wir sie heute kennen, gab es unter der
oft gemeinschaftlichen Organisation historischer
Bodennutzungssysteme früher weit weniger. Die
Nutzungsformen wechselten entweder turnusmäßig
oder ungeregelt, sodass für eine bestimmte Fläche oft
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gar keine Nutzungskontinuität gegeben war und sich
dauerhafte Elemente nicht etablieren konnten. Dazu
kam die äußerst enge Verzahnung der Viehhaltung
mit dem Ackerbau, die deshalb in die Organisation
der Bodennutzung eingebunden war. Erst zum Ende
des neunzehnten Jahrhunderts begann die heute auf
betrieblicher, oft sogar regionaler Ebene übliche Tren-
nung zwischen Ackerbau und Viehhaltung. Für den
Einflussfaktor der Beweidung und seine räumliche
und zeitliche Verteilung in der Flur bildet die Art des
Bodennutzungssystems daher ebenfalls eine zentrale
Grundlage. Die Frage, ob eine nicht ackerbaulich ge-
nutzte Fläche beweidet wurde, ob Obstbäume ange-
pflanzt wurden oder ob sich Hecken entwickeln konn-
ten, hing unmittelbar damit zusammen, ob örtlich
Nutzungsalternativen zur Verfügung standen und ob
eine entsprechende Nutzungsnotwendigkeit bestand.

Der Begriff Bodennutzungssystem, das „räumliche
Kulturartengefüge“ (SICK 1993, S.112), stellt die
unterschiedliche Organisation der Anbauformen und
ihre Verteilung in der Flur, also den räumlichen As-
pekt, in den Mittelpunkt. Dabei wird die Bodennut-
zung meist auf Ackerbau bezogen, während Land-
nutzung als allgemeinerer Terminus Grünland und
Sonderkulturen einschließt. Davon zu unterscheiden,
aber nicht zu trennen, ist das Betriebssystem, bei
dem die Produktionsrichtung des Betriebes im Vor-
dergrund steht, d.h. ob Subsistenzproduktion (zur
Selbstversorgung) oder Marktproduktion betrieben
wird, ob Viehhaltung oder Ackerbau überwiegt.
Dauer und Verteilung der Bodennutzungssysteme
entscheiden darüber, wie sich die anthropogenen Ein-
griffe ins Agrar-Ökosystem im Raum verteilen, was
eine historische Perspektive erfordert. Bis ins 19. Jh.
stand hinter der Ausformung der verschiedenen Bo-
dennutzungssysteme vor allem das zentrale Problem,
wie der äußerst knappe Dünger zu verteilen und der
eklatante Düngermangel auszugleichen sei, eine
Frage, die sich im Gegensatz Innenfeld/Außenfeld
manifestiert.

Düngerproblem und räumliche Differenzierung
der Nutzungsintensität
Jede Landnutzung zielt auf die Erzeugung von Pro-
dukten, die dem Agrar-Ökosystem entweder direkt
oder indirekt entzogen werden. Das gilt sowohl für
die Beweidung (Fleisch- oder Milchproduktion) als
auch die Mahd (Heuerzeugung), am stärksten aber
für den Ackerbau (Entnahme der Feldfrüchte). Außer
bei der Brandrodung (ausreichend lange Umtriebszeit)
und beim Reisanbau (Nährstoffzufuhr mit Bewässe-
rungswasser) fehlt dem Agrar-Ökosystem die Mög-
lichkeit, die dadurch entzogenen Nährstoffe zu regene-
rieren. Das Problem, dieses Defizit durch Düngung
zu beheben, beherrschte die vorindustrielle Landnut-
zung geradezu. Vor der Erfindung des kostengünsti-
gen Kunstdüngers durch Liebig und dessen allge-
meiner Verbreitung über die Verkehrswege seit Ende
des 19. Jhs. hatte man nur die Möglichkeit, über

Gründüngung (Brachejahr, Wechselwirtschaften) und
mittels Viehdung (Weidetiere, Stallmist) die Nähr-
stoffverluste auszugleichen. 

Trotz aller Bemühungen reichte der Dünger praktisch
nie für die gesamte Nutzfläche, weshalb die Organi-
sation der historischen Bodennutzung bis ins 19. Jh.
zum erheblichen Teil genossenschaftlichen Regelun-
gen und Zwängen unterlag, die nicht nur die Frucht-
folge bestimmten, sondern vor allem die Verteilung
des wertvollen Viehdungs bis ins Detail regelten. Die
Brisanz des Problems zeigt sich nicht zuletzt an der
klaren Gliederung der Dorfgemarkung in rechtlicher
und landwirtschaftlicher Hinsicht. Damals wie heute
wird der Teil der Gemarkung, der der landwirtschaft-
lichen Nutzung unterliegt, unter dem Begriff Flur zu-
sammengefasst. Dazu gehören Grünland und Felder
im Gegensatz zu Wald und Dorfraum einschließlich
Gärten. Die Flur selbst zerfiel wiederum in zwei Be-
reiche, die früher bezüglich ihrer Nutzungsintensität
stark voneinander abwichen. 

Das heute so bezeichnete Außenfeld war der Teil der
Gemarkung, der im Allgemeinen außer mit dem we-
nigen, vom Weidevieh stammenden Dung nie gedüngt
wurde, daher wenig produktiv war, standortskundlich
als „mager“ zu bezeichnen wäre und nur extensiv ge-
nutzt werden konnte (BECKER 1998, S. 187). Dem
Außenfeld stand das Innenfeld gegenüber, Felder und
Wiesen, „fette“ Standorte, welche für die damaligen
Verhältnisse intensiv genutzt wurden und auf die der
knapp bemessene Dünger konzentriert wurde. Mit
der Gegenüberstellung intensiv genutzter Innenfelder
und extensiv bewirtschafteter Außenfelder sind aber
nur die historischen Hauptstrukturen einer Gemar-
kung erfasst. Die faktische Trennung in Außen- und
Innenfeld zog räumliche, rechtliche und organisato-
rische Konsequenzen nach sich. 

Ein großer Teil, jedoch in der Regel nicht das gesam-
te Außenfeld, war gemeinsamer Landbesitz, an dem
entweder alle oder aber, in den meisten Fällen, nur
ein Teil der Bewohner Nutzungsrechte hatten. Diese
Flächen, die rechtlich zur Allmende zählten, wurden
zumindest für die überwiegende Zeit genossenschaft-
lich genutzt, in der Regel als Dauerweiden. Zum
Außenfeld konnte auch dauerhaft individuell aufge-
teiltes Land zählen, für das ebenfalls kein Dünger zur
Verfügung stand. Ohne ausreichende Närhstoffver-
sorgung konnte auf diesen Flächen allenfalls nur für
einige Jahre Ackerbau betrieben werden. Dazwischen
stand eine regelmäßige und meist längere Nutzung
als Weide oder Wald, die zur Regeneration des Bodens
nötig war, woraus sich Wechselwirtschaften als Bo-
dennutzungssystem ergaben. Logischerweise steckte
man in das weniger ertragreiche Außenfeld auch we-
niger Arbeitsaufwand, sodass generell eine Lage am
Rand der Gemarkung sinnvoll war. Wurde diese Auf-
teilung allerdings durch ungünstige Standortbedin-
gungen überlagert, dann umfasste das Außenfeld auch
Flächen, die in der Realität räumlich nicht unbedingt
am Rande der Flur lagen.
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Das Düngerproblem war so groß, dass auch der Wald
in die bäuerliche Nutzung mit einbezogen wurde, ob
er als Gemeindewald Teil der Allmende war oder im
Besitz des jeweiligen Grundherrn stand. Eine große
Bedeutung kam der Waldweide zu, vor Einführung des
Kartoffelanbaus besonders der Schweinemast mit Ei-
cheln und Bucheckern; aber auch für die gemischten
Dorfherden stellte der Wald teilweise das wichtigste
Weidegebiet dar (SCHÖLLER 1973, S. 41). Daneben
diente der Wald als Lieferant für Viehfutter, wofür
das Laub der Bäume abgeschnitten und als Futter-
laub verwendet bzw. als Laubheu getrocknet wurde.
Auch die Streunutzung war verbreitet, wofür die obe-
re, noch nicht vermoderte Schicht Rohhumus zusam-
mengerecht wurde, um als Stallstreu zu dienen, was
die Humusbildung im Waldboden beeinträchtigte.
Schließlich diente der Wald als Lieferant für Brenn-
holz, Wildfrüchte, und Rohstoffe wie Gerberlohe und
Pottasche. Größere Herrschaften versuchten, diese
belastenden Nebennutzungen, die meist aus Gewohn-
heitsrechten erwachsen und rechtlich fixiert waren,
einzudämmen; als einer der Ersten der Würzburger
Fürstbischof von Wirsberg mittels der Waldordnung für
den Gramschatzer Wald 1569 (SCHENK 1996, S. 116). 

Der äußerst knappe Dung, der in den Stallungen der
individuellen Hofstellen anfiel, wurde ausschließlich
dem Innenfeld zuteil. Wie wertvoll der Dung war, lässt
sich an der Wertschätzung des Pferchs ermessen, d.h.
des durch Latten abgegrenzten Bereichs, in dem die
Schafherden wiederkäuten und schliefen. Er wurde
nur im Innenfeld aufgeschlagen und kostete, regel-
mäßig an einer bestimmten Stelle aufgeschlagen, ein
Drittel oder die Hälfte des Getreideertrags der betref-
fenden Fläche, die wichtigste Einnahmequelle für
Pachtschäfer. Bei Gemeindeschäfern besaßen die Dorf-
genossen, die die Tiere zur Gemeindeherde gaben,
genau festgelegte Pferchrechte, wie oft auf ihren Par-
zellen gepfercht werden musste (FISCHER 1996, S.
49-55). Das Innenfeld war parzelliert, wurde aber
nicht nur als Acker, sondern auch als Wiese intensiv
genutzt und lag deshalb wenn möglich in Dorfnähe.
Obwohl das Innenfeld individuell bewirtschaftet
wurde, unterlagen Form und Rhythmus der Nutzung
allerdings oft einer gemeinschaftlichen Organisation,
wie sie im jeweiligen Bodennutzungssystem zum Aus-
druck kommt. 

Weil man dem Düngerproblem noch nicht mittels
Kunstdünger gerecht werden konnte, unterschieden
sich die Bodennutzungssysteme früherer Zeiten grund-
legend von den heutigen. Den Weg über die Verwen-
dung von Viehdung ging man bei der Dreifelderwirt-
schaft, die Viehhaltung und Ackerbau systematisch
integrierte und die im Laufe der Zeit immer weiter
intensiviert wurde, dadurch aber gleichzeitig organi-
satorisch immer komplizierter wurde. Eine längere
Bodenregeneration schaltete man bei den Wechsel-
wirtschaften ein, deutlich extensiveren Bodennut-
zungssystemen, was man sich nur bei geringerem
Nutzungs- und Bevölkerungsdruck leisten konnte.

Dreifelderwirtschaft
Die vorindustrielle Bodennutzung Süddeutschlands
war gekennzeichnet durch Landknappheit, Dünger-
mangel, einseitigen Getreideanbau, kaum für die
Fruchtfolge zur Verfügung stehende Blattfrüchte und
daher Notwendigkeit der Brache. Unter diesen Restrik-
tionen stellte sich die Fruchtfolge der Dreifelderwirt-
schaft als am günstigsten heraus, die bis ins 19. Jh.
nahezu die gesamte Bodennutzung in diesem Raum
prägte. 

Die Fruchtfolge der Dreifelderwirtschaft begann im
ersten Jahr mit dem Anbau von Wintergetreide (Rog-
gen, Weizen), worauf im nächsten Jahr Sommerge-
treide folgte (zunächst v.a. Hafer, später Sommerwei-
zen und Gerste), dann ließ man das Feld zur Boden-
regeneration ein Jahr lang brach liegen. Wenn das
Ackerland frei genutzt werden konnte, sich die ein-
zelnen Betriebe aber an diese Dreifelder-Fruchtfolge
hielten, spricht man von einer geregelten Felderfolge
(BECKER 1998, S. 61). Die Erträge lagen weit über
denen der vorher ausgeübten Wechselwirtschaften,
weil der Ackerbauanteil auf zwei Drittel der Nutz-
fläche gesteigert werden konnte (JÄGER 1980). Bis
zum Ende des Mittelalters hatte sich die Dreifelder-
wirtschaft, wie in den meisten Teilen Süddeutschlands,
auch in fast ganz Franken durchgesetzt (THIEM 1994,
S. 29). Solange man nicht auf Getreideanbau zur Selbst-
versorgung verzichten konnte, war sie selbst in gebir-
gigen Teilen von Oberfranken das vorherrschende
Bodennutzungssystem (BORCHERDT 1960, S. 136).

Die prinzipielle Fruchtfolge wurde in verschiedener
Weise modifiziert, sodass man nicht von einem über-
all völlig einheitlichen System ausgehen darf. In man-
chen Gemarkungen, wo man bereits Kartoffeln oder
Futterpflanzen anbaute, was in Einzelfällen seit dem
16. Jh. begann, wirtschaftete man nicht in dem stren-
gen Dreifeldersystem; in ortsnahen Teilen der Flur
gab es individuelle, intensiv bewirtschaftete Gärten
oder gartenbaumäßig bestellte Felder (Krautfelder)
außerhalb des Dreifeldersystems (SCHENK 1988, S.
210 f.). Im Hügelland und im Mittelgebirge bestand
wegen der natürlichen Ungunstfaktoren immer die
Gefahr, dass das Sommergetreide nicht rechtzeitig
ausreifte, weshalb individuelle Erntetermine im Rah-
men der Dreifelder-Fruchtfolge sinnvoll waren. Dort
wurde die Dreifelderwirtschaft deshalb als geregelte
Felderfolge ausgeübt, die keiner Zelgenbindung un-
terlag (SCHENK 1988, S. 213). 

Zelgengebundene Dreifelderwirtschaft 

Als im Laufe der Zeit durch Erbteilung die Besitz-
zersplitterung in bestimmten Gebieten zunahm und
Gemengelage der Parzellen entstand, bedurfte es ei-
ner genauen Organisation, um Anbautermine und
Beweidung aufeinander abzustimmen. Weil schließ-
lich oft die weit überwiegende Zahl der einzelnen
Parzellen nicht mehr über eigene Zugangswege er-
reichbar war, musste man sich auch aus Gründen der
Feldbestellung absprechen, weil benachbarte Felder
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mitsamt Fuhrwerk und Ackergeräten zu überqueren
waren. Die Flur wurde daher in Zelgen eingeteilt, in
Bezirke aus zahlreichen Grundstücken, die in glei-
cher Weise bestellt werden mussten (Flurzwang). Je-
de Zelge bildete eine Bewirtschaftungseinheit, inner-
halb derer sich alle Besitzer nicht nur an die vorher
vereinbarte Anbaufrucht (Sommer- oder Winterge-
treide bzw. Brache), sondern auch an gemeinsam
festgelegte Saat-, Bearbeitungs- und Erntezeiten zu
halten hatten (JÄGER 1980, S. 222). Ebenso musste
das Überfahren des eigenen Feldes zu den vorher be-
stimmten Zeiten geduldet werden, alles genauestens
festgelegt in von Dorf zu Dorf verschiedenen Gemein-
deordnungen. Die bei der Dreifelderwirtschaft not-
wendigen drei Zelgen mussten nicht unbedingt zusam-
menhängen, sondern konnten auch in mehrere Teile
(Gewanne) gegliedert sein. 

Das Bodennutzungssystem der Dreifelderwirtschaft
mit Flurzwang setzte sich im Laufe der Zeit weithin
durch, wobei es in den konkreten Organisationsformen
einige Unterschiede gab (BORCHERDT 1960, S. 94).
Wegen der in den Gewannfluren am weitesten fortge-
schrittenen Flurzersplitterung begann die Verzelgung
dort, sodass im Laufe der Zeit Gewannflur und Zel-
genbindung fast untrennbar zusammengehörten. Die
während des Mittelalters als zeitgemäße Organisati-
onsform entwickelte Zelgenbindung erwies sich als
so sinnvoll, dass die Dreifelderwirtschaft auch in
anderen Bereichen damit verknüpft wurde. Selbst in
Blockfluren mit geringer Gemengelage und mit aus-
reichend Weideland außerhalb der Ackerflur, wie auf
der nördlichen Fränkischen Alb, war die zelgengebun-
dene Dreifelderwirtschaft schließlich verbreitet (WEI-
SEL 1971, S. 41). Man plante dieses Bodennutzungs-
system sogar von vornherein in neu gegründeten Sied-
lungen auf der südlichen Fränkischen Alb ein (EIG-
LER 1992). Lediglich für Block- und Streifenfluren
mit geringer Gemenge- oder gar Einödlage bestand
dafür keine Notwendigkeit, ebenso wenig wie in den
Hufenfluren Oberfrankens (GUNZELMANN 1995,
S. 34).

Erst im Verlauf der Frühneuzeit kehrten sich die Vor-
teile der Dreifelderwirtschaft unter dem Druck der
Erbteilung und des mit rückläufiger Viehhaltung zu-
nehmenden Düngerproblems allmählich um und das
erstarrte System wurde zu einem Modernisierungs-
hindernis, was vor allem für die fruchtbaren, dicht
besiedelten Gebiete mit Realerbteilung und extremer
Flurzersplitterung gilt.

Verbesserte Dreifelderwirtschaft

Der entscheidende Anstoß zur Auflösung des zelgen-
gebundenen Anbaus kam von der Trennung von Acker-
bau und Viehzucht mit der Einführung der verbesser-
ten Dreifelderwirtschaft. Als verbessert wird die tra-
ditionelle Dreifelderwirtschaft bezeichnet, wenn man
auch die Brache mit Feldfrüchten bestellte (Besöm-
merung der Brache). Aus Gründen der Bodenfrucht-
barkeit kamen für die Besömmerung nur Blattfrüchte

und Leguminosen in Betracht, die überwiegend erst
im Laufe der Frühneuzeit bekannt wurden: Klee,
Esparsette und Luzerne als stickstoffbindende Grün-
dünger, die zusammen mit Futterrüben auch als
Viehfutter zu verwenden waren, dazu die Kartoffel,
die erst nach 1770 in zunehmendem Umfang als
Grundnahrungsmittel und Schweinefutter angebaut
wurde, und seit Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt
Mais (JÄGER 1965, S. 214-215). Mit der Umstellung
auf die verbesserte Dreifelderwirtschaft war es mög-
lich, Feldfutter anzubauen, zur ganzjährigen Stallfüt-
terung überzugehen und eine Düngerkreislaufwirt-
schaft aufzubauen.

Die Aufhebung des Flurzwangs zog sich in den ver-
schiedenen Gebieten jedoch über 150 Jahre lang hin
und dauerte im Grabfeld bis in die 1960er Jahre
(HEROLD 1965). Auch die kleinparzellierten Fluren
im westlichen Oberfranken und in Westmittelfranken
wurden noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts
überwiegend im zelgengebundenen Dreifeldersystem
bewirtschaftet (BORCHERDT 1960, Abb. 1). Die zö-
gernde Umstellung, die länger dauerte als die Einfüh-
rung der Besömmerung, wird mit fehlenden Wegenet-
zen und dem Fortbestehen alter Weiderechte begründet
(SCHENK 1992, S. 68). Dies betrifft in erster Linie
die Übertriebs- und Weiderechte der Schafe, die nicht
eingestallt werden konnten, und wo sich zudem herr-
schaftliche und bäuerliche Ansprüche überschnitten. 

Die Folgen der Umstellung auf die verbesserte Drei-
felderwirtschaft betrafen direkt die Entwicklung der
extensiv genutzten Landschaftselemente. Zum einen
bestanden sie in der Intensivierung des Ackerbaus auf
den umgebenden Flächen, zum anderen im Ausblei-
ben der turnusmäßigen Beweidung der gesamten
Ackerflur einschließlich sämtlicher Raine, Uferbe-
reiche und Kleinflächen dazwischen. Viele kleine
Flächen waren erst mit Einführung der verbesserten
Dreifelderwirtschaft nicht mehr dem bisherigen Wei-
dedruck ausgesetzt und der Bewuchs konnte sich
verändern, auch wenn die Standorte selbst schon lan-
ge vorher bestanden. Sofern sie nicht für Ackerbau in
Frage kamen, wie Stufenraine oder Steilhänge, standen
sie erst jetzt für extensive Nutzungen, z.B. Streuobst-
anbau zur Verfügung. Oder es konnten Feldgehölze,
Ufergehölze oder Hecken aufkommen, die nur noch
in mehrjährigem Rhythmus genutzt wurden. Eine
weitere Folge war die allgemeine Steigerung der Er-
träge, sodass die extensiven Wechselwirtschaften, die
lange Jahrhunderte ergänzend die Außenfelder der
Fluren geprägt hatten, allmählich aufgegeben werden
und die Flächen dauerhaft als Magerrasen zur Schaf-
hutung verwendet werden konnten.

Wechselwirtschaften
Vor allem in den Randbereichen der Flur lagen die
Grenzen zwischen Wald, Weide und Feld in der tra-
ditionellen Landwirtschaft selten derart fest, wie wir
es heute gewohnt sind. Die Nutzung ein und derselben
Fläche konnte in unregelmäßigen Abständen schwan-
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ken, wobei die Regenerationsfähigkeit des Bodens
und die betrieblichen Erfordernisse entscheidend wa-
ren. Das extremste Beispiel für die Unterschiedlich-
keit der angewandten Nutzungen ist vielleicht die
Feld-Teich-Wechselwirtschaft (BECKER 1998, S. 171;
siehe Kapitel 3.1.1).

Feld-Wald-Wechselwirtschaft
Bei der Feld-Wald-Wechselwirtschaft wird der Wald
gerodet, um wenige Jahre Ackerbau zu betreiben, be-
vor man die nicht gerodeten Wurzelstöcke wieder
austreiben lässt bzw. bei vollständiger Rodung Baum-
samen wieder neu ansät (BECKER 1998, S. 74 f.).
Die Waldnutzung erfolgte im Niederwaldbetrieb.
Grund war auch hier die Ausdehnung der Ackerflä-
che in Gebiete, für die man nicht mehr genug Dünger
zur Verfügung hatte und die deswegen nur wenige
Jahre befriedigende Erträge lieferten. Die Grenze
zwischen den extensiv genutzten Feldern und dem
Wald war in diesen Fällen folglich immer wieder
Veränderungen unterworfen. 

Weide-Wald- Wechselwirtschaft
Auch Weiden waren in ähnlicher Weise in den Wech-
sel mit angrenzendem Wald eingebunden, wobei sich
die Grenze mit dem schwankenden Weidedruck
kaum geplant verschob, was zu sehr unregelmäßigen
Waldrändern führte. Derartig genutzte, von Bäumen
durchsetzte Weiden (Laubwiesen) gab es im Steiger-
wald und vor allem in der Rhön, wo sie erst im 19. Jh.
verschwanden, teilweise sogar bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts überlebten (JÄGER 1973, S. 21). Feld-Wald-
Wechselsysteme gab es auch im Sinngrund (Wildfel-
der), im Nordspessart (Röder) und im Odenwald
(Hackwälder) (SCHENK 1996, S. 43). Außerdem
wurde Feld-Wald-Wechselwirtschaft in den Randbe-
reichen der Hufenfluren in den oberfränkischen Mit-
telgebirgen betrieben (GUNZELMANN 1995, S. 34). 

Wegen der Nebennutzungen des Waldes, der zumin-
dest in der Nähe der Ortschaften oft einem offenen
Hain mit etlichen Lichtungen glich, war der Über-
gang zur Flur eher fließend und nicht mit den heuti-
gen, durch fest gezogene Grenzen markierten Wald-
rändern zu vergleichen. Waldränder mit Saum- und
Gebüschmantel konnten sich unter diesen Umstän-
den nicht entwickeln. Vielmehr handelte es sich um
eher gleitende Übergänge zwischen verschiedenen
Nutzungen, die sich über die Jahre und Jahrzehnte
hinweg immer wieder verschoben.

Feld-Gras-Wechselwirtschaft
Unter dieser Bezeichnung werden alle Bodennut-
zungssysteme mit dem turnusmäßigen Wechsel von
Ackerbau und Grünland subsumiert, wobei die Um-
triebszeiten großen Unterschieden unterlagen. In den
Mittelgebirgstälern erfolgte der Wechsel in kurzen
Abständen auf intensiv genutzten und gedüngten
Flächen zwischen Acker und Wiese. Dagegen be-
ackerte man Flächen in den Randbereichen der Ge-
markung für wenige, oft nur ein bis zwei Jahre, be-
vor man sie für eine längere Periode von zehn oder

zwanzig Jahren als nicht weiter gepflegte Weide nutz-
te. Die dadurch gegebene Bodenerholung war nötig,
weil es sich um die geringwertigen Flächen mit dün-
ner Bodendecke über dem anstehenden Fels handelte,
die man nie düngte. Diese Flächen wurden in Nord-
deutschland Dreesch, in Süddeutschland Egart, Eger-
te oder Egert genannt. Weiterhin lässt sich die ältere
Form mit Selbstbegrünung (Naturegart) von der ver-
besserten Form mit Einsaat von Heublume (früher)
bzw. Klee-Gras-Gemisch (Kunstegart) unterscheiden
(BECKER 1998, S. 63). 

Die Feld-Gras-Wechselwirtschaft ist möglicherweise
das älteste Bodennutzungssystem Mitteleuropas und
wird schon für germanische Zeit erwähnt. Dabei darf
allerdings nicht von einer räumlichen Kontinuität aus-
gegangen werden. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war
die Egartwirtschaft im Allgemeinen nur noch wenig
verbreitet und auf extensiv genutzte Reserveflächen
zurückgedrängt. Andererseits entwickelten sich Feld-
Gras-Systeme teilweise erst parallel zu der zunehmen-
den Marktorientierung und der zurückgehenden Be-
deutung des Getreideanbaus im letzten Jahrhundert.
BORCHERDT (1960, S.138) bezeichnet Feld-Gras-
Wechselwirtschaften als „eine Art ‚Übergangssys-
tem‘ vom einstmals notwendigen Ackerbau zu der
rentableren Viehwirtschaft“ in den Mittelgebirgsbe-
reichen. 

Eine größere Rolle spielte die Egartwirtschaft ledig-
lich auf der Schwäbischen und der Fränkischen Alb.
Im Bereich der nördlichen Fränkischen Alb betrug
die Fläche der Egarten im Jahre 1848 zwischen 15 und
20% der Landwirtschaftsfläche (WEISEL 1971, S.
46). Auch in der Hohen Rhön sind Feld-Gras-Wech-
selwirtschaften für das 18. Jh. belegt, eine Nutzungs-
form, die sich dort vereinzelt bis ins 20. Jh. hielt (JÄ-
GER 1958, S. 54). Die Nutzung erfolgte zum Teil mit
Bifängen (Schmalbeeten), wobei die schüttere Boden-
krume zu wenige Dezimeter schmalen Hochbeeten
zusammengekratzt wurde. War die natürliche Boden-
fruchtbarkeit nach wenigen Jahren erschöpft, wurden
die Egarten als magere Schafweiden genutzt. Wegen
der Verdrängung des Weideviehs aus den Ackerfluren
erfuhren die Egarten auf der Fränkischen Alb im 19.
Jh. noch einmal einen Bedeutungszuwachs als Wei-
deflächen, insbesondere für die Schafhaltung. Die
Unterbrechung durch den Ackerbau entfiel und eine
dauerhafte, nur durch die Beweidung geprägte Vege-
tation in Gestalt der Magerrasen bildete sich. Ledig-
lich deswegen konnten sich Gehölze wie Wacholder
oder Schlehen als Weideunkräuter dauerhaft etablie-
ren. Erst zum Beginn des 20. Jahrhunderts setzte mit
dem Rückgang der Schafhaltung dann die flächen-
hafte Bewaldung ein, vor allem mit Kiefern.

Nutzungsintensität historischer 
Bodennutzungssysteme
Bis ins letzte Jahrhundert spielten nicht einmal in den
Hochlagen der Mittelgebirge extensive Nutzungssy-
steme mit Beschränkung auf reine Viehhaltung eine
größere Rolle. Der intensivere Ackerbau war in der
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vorindustriellen Bodennutzung mit ihrer Subsistenz-
orientierung praktisch überall unverzichtbar. Bei zu-
nehmender Bevölkerungszahl kam es zu steigendem
Getreidebedarf (und -preisen) und einer Reduzierung
der Viehhaltung („Vergetreidung“). Im 17. Jh. waren
in den begünstigten Lössgebieten etwa 85-90% der
Landwirtschaftsfläche Ackerland und nur 5-10% Wie-
sen; selbst in feucht-kühlen Gebieten wie dem Spes-
sart und der Rhön betrug deren Umfang kaum mehr
als 25% (JÄGER 1973, S. 20). Erst die moderne Ver-
bundproduktion mit ihrem freizügigen Austausch von
Produkten und ihrem hohen Spezialisierungsgrad
macht einseitig auf reine Grünlandnutzung ausge-
richtete Betriebe in bestimmten Regionen möglich.
Ackerbau und die Spuren dieser Form von Bodennut-
zung lassen sich daher überall in der Kulturlandschaft
erkennen, seien es aus den Feldern aufgesammelte
Lesesteine, durch verstärkte Bodenerosion gebildete
Stufenraine oder Feldraine zwischen den Parzellen.

Betrachtet man die traditionellen Bodennutzungssys-
teme, die sich verbreitet bis ins 19. Jh., teilweise so-
gar bis ins 20. Jh. halten konnten, so fällt auf, dass sie
sich von den heutigen vor allem hinsichtlich ihrer
Nutzungsintensität unterschieden. Dabei ist aber nicht
von einer generellen Tendenz zu sprechen, sondern
es muss differenziert werden. Die Kapitalintensität war
sehr gering, was sich unter anderem an der äußerst
knappen Ausstattung mit Dünger zeigt, die ihre Fol-
gen in der Aufteilung Innenfeld/Außenfeld mit einer
Trennung in intensiv und extensiv genutzte Bereiche
hatte. Dagegen lag die Arbeitsintensität sehr hoch,
namentlich im Bereich der Innenfelder. Insgesamt er-
folgte die Nutzung aus heutiger Sicht extensiv, bei
geringen Erträgen, aber unverhältnismäßig hohem
Flächenbedarf.

Wegen des infolge der geringen Erträge enormen
Nutzungsdrucks und wegen der Anpassungsmöglich-
keiten der Handarbeit blieb dort kaum eine noch so
kleine Fläche ungenutzt. Aus diesem Grund gab es
wenig innerbetriebliche Spielräume, die es gestattet
hätten, auf die Nutzung ungünstiger Flächen zu ver-
zichten. Eine hohe Diversifizierung war die Regel,
Spezialisierung auf bestimmte Nutzungen oder auch
nur Tierarten gab es kaum. Daher kannte man für al-
le Flächen und Landschaftselemente, auch für klein-
flächige und standortungünstige, eine passende Nut-
zung, die unter diesen Umständen sich auch lohnte
oder zumindest unverzichtbar war. An diesem Sach-
verhalt lässt sich auch die zumindest teilweise oder
sogar überwiegende Subsistenzorientierung der Be-
triebe ablesen. Charakteristisch für die Bodennut-
zungssysteme bis zum letzten Jahrhundert sind da-
her nicht die scharfen Nutzungsgrenzen und die Her-
ausnahme zu kleiner Flächen aus der Nutzung wie
wir sie heute kennen. Allgemein verbreitet waren
vielmehr gleitende Übergänge (z.B. an den Waldrän-
dern), Nutzungsgradienten (Innen- zu Außenfeld),
Intensitätswechsel (wie bei Wechselwirtschaften) und
Mischnutzungen (z.B. sowohl Beweidung als auch

Mahd von Grünlandflächen, Stoppel- und Brachwei-
de im Turnus mit Ackernutzung). Feste Strukturen
und kleinräumige Nutzungsgegensätze waren unter
diesen Umständen seltener als heute.

Standort, Lage und Häufigkeit extensiv genutzter
Landschaftselemente werden von den Bodennutzungs-
systemen, von deren Nutzungsdruck und der Verschie-
bung der Anteile von Ackerbau und Grünland betrof-
fen. Es muss betont werden, dass der Bewuchs auf
diesen Standorten in genetischer wie auch in zeitli-
cher Hinsicht deutlich getrennt gesehen werden muss.
Dabei spielt die Frage eine zentrale Rolle, ob, wann
und für wie lange die Standorte beackert, gemäht
oder beweidet wurden. Diese Frage lässt sich nicht von
der Entwicklung der Bodennutzungssysteme trennen,
weil die Viehhaltung bis ins 19. Jh. größtenteils in
die Ackernutzung integriert und noch nicht davon ge-
trennt war. 

2.5 Viehhaltung und Beweidung

Da über Jahrhunderte die Viehhaltung im Stall äußerst
eingeschränkt war, unterschied sich die Beweidung
in Umfang aber auch in ihrer Struktur völlig vom
heute Üblichen. Die Beweidung stellt einen der wich-
tigsten Einflussfaktoren für die Herausbildung und
Differenzierung des Bewuchses der extensiv genutz-
ten Landschaftselemente dar. 

Als Einflussfaktor kann die Viehhaltung auf verschie-
dene Weise, indirekt oder direkt, wirksam werden,
was davon abhängt, in welcher Form die Ernährung
der Tiere sichergestellt wird. Der Anbau von Futter-
pflanzen ist als Bodennutzung dem Ackerbau zuzu-
rechnen und macht es möglich, dass das Vieh im
Stall gefüttert wird und in der Landschaft als Ein-
flussfaktor kaum in Erscheinung tritt. Anhand von
Grasanbau (Wiese) und mehr noch bei Freilandhal-
tung (Weide) lässt sich Viehhaltung auf den ersten
Blick erkennen. Diese Formen können als intensive
Nutzung betrieben werden. Davon zu trennen sind die
extensiven Formen der Beweidung von Ergänzungs-
flächen, was sich aus dem Zusammenhang der histo-
rischen Bodennutzung und den damit verbundenen
Viehhaltungssystemen erklärt. Namentlich Magerra-
sen verdanken ihre Existenz überhaupt erst diesem
anthropogen gesteuerten Einflussfaktor. Umgekehrt
konnten sich Hecken oder Ufergehölzsäume erst ent-
wickeln, wenn die Beweidung der betreffenden Stand-
orte unterblieb. 

In Ackerbaugebieten mit fruchtbaren Böden herrscht
heute, wenn Vieh überhaupt gehalten wird, die Stall-
haltung mit Futterpflanzenanbau vor. In den Grünland-
gebieten der Mittelgebirge, wo bodenfeuchte oder kli-
matisch ungünstige Bedingungen die Ertragskraft des
Ackerbaus reduzieren, hat die Viehhaltung insgesamt
zugenommen. Noch im vorletzten Jahrhundert waren
die Verhältnisse ganz anders. Vor Einführung der ganz-
jährigen Stallhaltung musste das Nutzvieh auch in
den Ackerbaugebieten im Freien weiden, und in den
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heutigen Grünlandgebieten konnte man erst mit der
Zunahme des Landhandels auf Ackerbau zur Selbst-
versorgung verzichten. Die Viehhaltung war fast über-
all dem Ackerbau untergeordnet und wurde extensiv
betrieben. Auch die Zielsetzung der Produktion und
deswegen die Anteile der verschiedenen Tierarten un-
terlagen erheblichen Wandlungen. Während heute die
Viehwirtschaft auf Milch- und Fleischproduktion aus-
gerichtet ist, kamen früher andere Produktionsziele
wie die Wollegewinnung und damit die Schafhaltung
dazu. Am wichtigsten aber war das Vieh als Dünger-
produzent. Da sich die Organisation der Beweidung
von der heutigen Art und Weise völlig unterschied, ist
es notwendig, einen Blick auf die historischen Vieh-
haltungssysteme zu werfen, um Umfang und Verän-
derung der extensiv beweideten Flächen transparent
zu machen.

Will man den Einfluss der Beweidung auf Verteilung,
Lage und Häufigkeit der extensiv genutzten Land-
schaftselemente untersuchen, dann stellt sich zunächst
die Frage, welche Flächen überhaupt als Weiden zur
Verfügung standen, ob sie als Dauerweiden genutzt
und wie intensiv sie beweidet wurden. Um diese Fra-
ge zu beantworten, ist auf die Viehhaltung im Rahmen
der zelgengebundenen Dreifelderwirtschaft einzuge-
hen. Eine Sonderstellung nahm stets die Schafhaltung
ein, die in speziellen Organisationsformen ausgeübt
werden musste. Damit ist die weitere Frage berührt,
welche Tierarten gehalten wurden und wie sich ihre
Bestände entwickelt haben. Wegen der unterschiedli-
chen Ansprüche an ihre Weideflächen spielt die Ver-
schiebung der Viehbestände im 19. Jh. eine große
Rolle für die Ausprägung der verschiedenen extensiv
genutzten Landschaftselemente. 

Weideflächen in der zelgengebundenen 
Dreifelderwirtschaft
Aufgrund des weithin herrschenden Düngermangels
konnte man nicht auf die Viehhaltung verzichten, ja
die bäuerliche Viehhaltung zielte gar nicht in erster
Linie auf die tierischen Produkte ab, sondern auf die
Verwendung des Dungs. Die dörfliche Viehzucht im
Rahmen der Dreifelderwirtschaft war primär auf
Rinderhaltung ausgerichtet, weil Rinderdung am
meisten geschätzt war. Rinder sind schlechtere Fut-
terverwerter als Schafe und Schweine, verlangen an-
dererseits qualitätsvolleres Futter, weshalb Rinder-
dung dem Boden bei weitem die meisten Nährstoffe
zuführt. Deswegen erfolgte die Hut getrennt nach
Tierarten, deren Reihenfolge verbindlich festgelegt
war. Die Rinderherde ließ man wegen ihrer großen
Bedeutung stets zuerst auf die Weiden, erst danach
folgten Schweine, dann Schafe und zum Schluss das
individuell gehütete Zugvieh (SCHÖLLER 1973, S.
37). In dieser Abfolge kommen die unterschiedlichen
Ansprüche der Tiere an das Weidefutter recht genau
zum Ausdruck. Gänse folgten in jedem Fall zuletzt,
weil mit ihrem Kot verunreinigte Weiden vom ande-
ren Vieh gemieden werden. 

Da die Dreifelderwirtschaft aber ein auf Ackerbau
ausgerichtetes Nutzungssystem war, hatte sich die
Beweidung dem Getreideanbau unterzuordnen und
musste organisatorisch in die Abläufe von Saat und
Ernte, Stoppelfeld und Brache eingebunden werden.
Deshalb war in den intensiv genutzten Getreidebau-
gebieten, besonders in solchen mit Gewannflur, bis
ins 19. Jahrhundert in den Gemeindeordnungen fest-
gelegt, dass die Tiere nicht individuell gehütet wer-
den durften, sondern der Gemeindeherde beigegeben
werden mussten (Hutzwang). Die Dorfherde wurde
täglich früh auf die Weiden getrieben und nachts wie-
der eingestallt, sodass über den Stalldung individuell
verfügt werden konnte. Für das Abholen der Tiere am
Morgen, das Hüten und das Zurücktreiben in die ein-
zelnen Ställe am Abend war der Gemeindehirte zustän-
dig, in der Regel ein Mitglied der unteren sozialen
Schichten, der von der Gemeinde angestellt und be-
zahlt wurde und im gemeindeeigenen Hirtenhaus
wohnte. Die Zahl der Tiere, welche die einzelnen Bau-
ern der Gemeindeherde beigeben durften, war als in-
dividueller Rechtsanspruch genauestens geregelt und
nach Tierart und sozialer Stellung des Eigentümers
(Vollbauer mit ganzer oder halber Bauernstelle, Klein-
bauer) gestaffelt, wobei landlose Bauern in der Regel
ausgeschlossen waren (BECKER 1992, S.120 f.). 

Eine komplizierte Organisation war die einzige Mög-
lichkeit, ausreichend Weideflächen bereitzustellen,
insbesondere in waldarmen Gebieten. Für den Weide-
gang des Viehs standen früher prinzipiell verschiedene
Flächen zur Verfügung: 1.Stoppel- bzw. Brachfelder
im Rahmen des turnusmäßigen Wechsels der Dreifel-
derwirtschaft, 2. Wiesen für die Vor- und Nachweide,
3. der Wald und 4. die Allmendflächen. Auf all diesen
Flächen musste der individuelle Besitzer das Bewei-
den durch die gemeinschaftlichen Herden zulassen,
zeitlich in der Dorfordnung exakt festgelegt. Welche
Weideplätze aufgesucht wurden, hing zum einen mit
dem Vorhandensein der jeweiligen Flächen zusammen,
zum anderen mit dem Wunsch, möglichst viel des tags-
über anfallenden Dungs auf die Felder zu bekommen.
Lediglich Flächen, die mit Gartenrecht ausgestattet
waren, blieben von der Beweidung befreit (SCHÖL-
LER 1973, S. 25). Sie waren durch Zäune oder He-
cken wie z.B. den Dorfetter geschützt, der die ho-
fangrenzenden Hausgärten umgab.

Die Nutzung der jeweiligen Weideareale war genau
in den durch die Dreifelderwirtschaft vorgegebenen
Anbaurhythmus eingepasst und bedingte mehrfache
Wechsel im Lauf des Jahres, wie Abb. 9 veranschau-
lichen soll. Nach der Ernte des Wintergetreides im
August war es vorgeschrieben, dass die Stoppeln zur
Beweidung einige Wochen stehen bleiben mussten,
was in den Dorfordnungen genau festgelegt war
(SCHÖLLER 1973, S. 35). Danach durfte gepflügt
werden. Die Brache, die sich auf natürlichem Weg
begrünte, konnte anschließend bis zur Saat des Som-
mergetreides im März beweidet werden. Zwischen
Oktober (Stichtag meist Michaeli, 29.9.) und April
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(bis Georgi, 23.4., oder Walpurgi, 1.5.) mussten die
Besitzer auch das Beweiden ihrer Wiesen erlauben,
sofern es die Witterung gestattete (SCHÖLLER 1973,
S. 37). Dies beeinträchtigte die Heuausbeute erheb-
lich, weshalb meist nur eine Mahd möglich war, brach-
te allerdings Dünger auf die Wiesen und war wegen
des geringen Nährwertes der Brachfeldunkräuter für
die Weidetiere unverzichtbar. Nach der Ernte des
Sommergetreides im zweiten Jahr konnte das Stop-
pelfeld, auf dem sich die Unkräuter ausbreiteten, für
einen zusammenhängenden Zeitraum von fast einem
Jahr als Weide genutzt werden. Das erste Umpflügen
im dritten Jahr war im Nürnberger Raum für Johan-
nis (24.6.) festgelegt (SCHÖLLER 1973, S. 35). Zwi-
schen diesem Termin und der Aussaat des Winterge-
treides im Herbst konnte das aufkommende Unkraut
wiederum beweidet werden, wobei man teilweise
zwischendurch nochmals pflügte (EIGLER 1992, S.
58). Vor allem während der Sommermonate, wenn
das Getreide reifte und die Wiesen tabu waren, stan-
den neben der nährstoffarmen Brache lediglich die
Allmenden (Hutungen und eventuell Wald) als Re-
serveflächen für die Weide zur Verfügung.

Die jeweils zur Stoppel- oder Brachweide freigege-
benen Zelgen ergaben große zusammenhängende
Weideareale, die zum Schutz der bebauten Flurbezir-
ke in ihrer Gesamtheit umzäunt wurden, wobei jeder
Besitzer der randlichen Parzellen der Zäunungspflicht
unterlag (BECKER 1998, S. 57). Es liegt auf der
Hand, dass sich innerhalb der abgegrenzten Zelgen
keine Gehölze wie Hecken oder Ufergehölzsäume ent-
wickeln konnten sondern nur eine Grasnarbe, obwohl
mit Stufenrainen, Ufern oder steilen Grenzertrags-
flächen durchaus die entsprechenden Sonderstandorte
vorhanden waren. Infolge der dreijährigen Rotation
der zelgengebundenen Dreifelderwirtschaft gilt diese
Aussage praktisch für die gesamte Flur, vor allem in

Gebieten mit wenig Wald und mit Gewannfluren. An-
ders lagen die Verhältnisse nur in den weniger begün-
stigten Hügel- und Bergländern, wo die Dreifelder-
wirtschaft ohne Flurzwang betrieben wurde. Dort
konnte auch fast nie die gesamte Flur ackerbaulich
genutzt werden, weshalb es keine Probleme bereitete,
mit dem Vieh zeitweise auf Dauerweiden außerhalb
des Ackerlandes auszuweichen.

Als einzige Dauerweide konnte die Dorfherde, deren
Größe von Gemarkung zu Gemarkung stark schwank-
te, auf die Allmende zurückgreifen. Der Begriff All-
mende stellt eine Rechtskategorie dar, und bezeichnet
Flächen, die im Gesamteigentum stehen, genossen-
schaftlich genutzt werden und daher nicht individuell
parzelliert sind. Neben dem Wald gehörte dazu früher
der Dorfanger, gelegentlich innerhalb der Siedlung
(Angerdörfer), sonst angrenzend gelegen, sowie teil-
weise größere Hutungen in der Flur. Bei der Allmen-
de handelte es sich tendenziell, aber nicht grundsätz-
lich, um Flächen, die aus natürlichen Gründen (Steil-
heit, Bodenbeschaffenheit) anderweitig schlecht nutz-
bar waren. Dazu gehörten auch die Egarten, allerdings
nur während der Zeiträume, in denen sie nicht der in-
dividuellen Bestellung zugeteilt waren, sondern in
Gemeinschaftsbesitz zurückfielen und gemeinschaft-
lich als Weide genutzt wurden. 

Da sie sich im Gemeinschaftseigentum befanden, fehl-
te das Interesse an einer Pflege der Allmendweiden.
Sie wurden niemals gedüngt, verarmten wegen der
Überweidung und konnten im Allgemeinen nur als
magere Hutungen genutzt werden. Deswegen gab es,
meist vonseiten der Herrschaft, zahlreiche Anläufe,
die Pflege der Allmenden zu verbessern und ihre Pro-
duktivität durch Nebennutzungen zu erhöhen. Dazu
gehörte die planmäßige Beseitigung von Weideun-
kräutern wie Disteln, Wacholder und „Dornbüschen“
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Abbildung 9

Einpassung der Beweidung in den Anbaurhythmus der Dreifelderwirtschaft. Oben: Wechsel zwischen den benutz-
baren Weideflächen. Unten: Nutzungsstadien der Felder, graue Balken: Wuchsperiode des Getreides/Weideverbot. Nach
Angaben von BECKER 1998, S. 57 f.; HORNBERGER 1959, S. 67; KONOLD 1996, S.122; SCHÖLLER 1973, S. 25, 35
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sowie die Bestockung der Allmenden mit Obstbäu-
men oder auch Eichen. Die frühesten Belege dafür
finden sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts, verbreitet waren solche Vorstöße im 18. Jh.
(SCHÖLLER 1973, S. 29-31). Als Verbindung zwi-
schen den über die Flur verteilten Hutweiden und
Angern, den Wäldern und den jeweils beweideten
Zelgen gehörten die Triften oder Weidgassen zur
Allmende, breite Viehtriebe, die ihrerseits eben-
falls beweidet wurden. Sie waren gegen die Felder
mit permanenten Zäunen oder Hecken abgegrenzt.

Entwicklung der Viehbestände
Mit dem Übergang von der herkömmlichen zelgen-
gebundenen Dreifelderwirtschaft zur verbesserten
Dreifelderwirtschaft im 19. Jh. wurde der Anbau von
Futterpflanzen auf der zuvor alle drei Jahre brach lie-
genden Zelge möglich. Damit war eine Umstellung
auf produktivere Viehhaltungssysteme durchführbar,
was sich klar in den Viehbeständen ablesen lässt. 

Abb. 10 gibt die Entwicklung seit Beginn der stati-
stischen Erfassung zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wieder. Insgesamt verdoppelte sich der gesamte Vieh-
bestand zwischen 1810 und 1980, während es in den
folgenden zwei Jahrzehnten wieder zu einem Rück-
gang um ein Fünftel kam. Der Einschnitt in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts folgte auf die letzte große

Hungersnot in den Jahren 1846/47. Nicht zuletzt ver-
schoben sich die Verhältnisse zwischen den Tierarten
erheblich. In diesen Werten spiegelt sich der Wandel
der Viehhaltungssysteme und mit ihnen der Einfluss
auf die Weidegebiete: die Allmenden (alle Tiere), die
Flur flächenhaft (Rinder- und Schweinehut), und die
Magerrasen (Schafhut).

Die Zahl der Rinder schwankte insgesamt am wenig-
sten, worin sich die betrieblich wichtige Rolle spiegelt.
Zwischen 1810 und 1980, als das Maximum erreicht
war, nahm sie zunächst rasch, bald aber nur noch
langsam um insgesamt zwei Drittel zu. Diese Ent-
wicklung war auf die allgemeine Intensivierung der
Landnutzung zurückzuführen, die immer mehr entwe-
der auf Futterbau oder auf Fettweiden als Ernährungs-
grundlage zurückgreifen konnte. Marktintegration und
die Ausrichtung auf Fleisch- und Milchproduktion
standen allerdings noch lange hinter der Bedeutung
als Düngerlieferant zurück. Heute entspricht der Rin-
derbestand in Franken wieder dem der Jahrhundert-
wende, im Gegensatz dazu bei allerdings fast voll-
ständiger Stallhaltung.

Die Schweinebestände nahmen im 19. Jh. zunächst
nur langsam, erst im 20. stark zu und liegen heute beim
Fünffachen des Wertes von vor 200 Jahren. Sie spie-
geln die Bedeutung für die Versorgung mit Fleisch

45

Abbildung 10

Zeitliche Entwicklung der Viehbestände in Franken. Ziegenbestand letztmals 1971 veröffentlicht (Darstellungsgrenze).
Daten aus: Königlich Statistisches Bureau Bayern 1866, 1903, Königlich Statistisches Landesamt Bayern, Bayerisches
Statistisches Landesamt div. Jahrgänge

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



wieder, die im Zusammenhang mit der Zunahme der
Wirtschaftskraft und dem Bevölkerungswachstum zu
sehen ist. Schweine benötigen leicht verdauliches
Futter (Kartoffeln) und waren zudem eng mit der
bäuerlichen Hauswirtschaft (Abfälle) verbunden, so-
dass die Einstallung keine größeren Probleme berei-
tete. Sie wurde, mit Ausnahme der Eichelmast im
Wald, in vielen Fällen bereits vor der Stallhaltung der
Rinder eingeführt, auch weil Schweinedung weniger
wertvoll ist und die Tiere den Boden aufwühlen und
schädigen (SCHÖLLER 1973, S. 45). Analog sind die
Rückschläge in den Notzeiten nach den Kriegen zu
sehen, die die marktabhängigen Schweinebestände
viel stärker betrafen als die Rinder.

Rinder und Schweine verschwanden mit der Umstel-
lung auf die verbesserte Dreifelderwirtschaft in den
Ackerbaugebieten weitgehend aus der offenen Land-
schaft und die auf ihren Weidegang zugeschnittenen
Landschaftselemente fielen weg. Das beschriebene
System der Weiderechte, das lediglich dazu gedient
hatte, die notwendigen Weideflächen sicherzustellen,
wurde damit entbehrlich, die turnusmäßige Bewei-
dung sämtlicher Raine und Kleinflächen innerhalb
der Brachzelge ebenfalls. Ebenso waren die meisten
Allmendweiden nicht mehr notwendig und konnten
aufgeteilt werden, wenn dies nicht andere Nutzungs-
möglichkeiten wie Obstbaumhaine verhinderten.
Auch die Viehtriebe wurden entbehrlich und häufig,
bis auf einen Weg normaler Breite, anteilig den an-
grenzenden Grundstücken zugeschlagen. Ausnahmen
gab es allerdings in lokalem Rahmen. So bestanden
Reste der Rinderanger-Hirtenkultur im Raum Hers-
bruck bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. In
Allmendbesitz befindliche Anger wurden von den
Rindern des jeweiligen Dorfes, die von einem fest
angestellten Hirten gehütet wurden, zusammen be-
weidet (HEINLEIN 1989). Die entsprechenden Flä-
chen sind allerdings wegen des anfallenden Dungs
und der Fraßgewohnheiten der Rinder nur einge-
schränkt als Magerrasen zu bezeichnen gewesen. Auf
ihnen standen oft mehrere Eichen und andere Hute-
bäume. Auch in anderen Gebieten finden sich ver-
einzelt noch Hutanger (z.B. bei Lehrberg und Sachsen
(Frankenhöhe) und bei Hellmitzheim (Steigerwald)).

Der Einfluss von Ziegen auf die Kulturlandschaft war
früher relativ gering. Da diese Tiere die Rinde von
Gehölzen abfressen, Gras mitsamt den Wurzeln aus-
reißen und dadurch sowohl den Wald als auch die
Grasnarbe nachhaltig schädigen, war die Ziegenhal-
tung vor dem 19. Jh. entweder stark eingeschränkt oder
sogar völlig verboten. Lediglich den Angehörigen ar-
mer bäuerlicher Unterschichten, denen die Nutzung
der Allmende und die Haltung von Rindern per Dorf-
ordnung verboten war, war es mitunter gestattet eine
oder zwei Ziegen zu besitzen. Das Futter musste vom
Wegrand geholt werden (SCHENK 1998, S. 318), in
die Gemeindeherde wurden Ziegen selten aufgenom-
men und wenn, dann mit den Schafen zusammen

gehütet. Üblich war aber die einzeln ausgeführte Pri-
vathut (SCHÖLLER 1973, S. 76-77). Erst nach Ab-
schaffung der alten Dorfordnungen und Allmendrech-
te war eine erhebliche Zunahme der Ziegenhaltung
möglich. Wie Abb. 10 zeigt, stieg die Zahl der Ziegen
im Ganzen 19. Jh. an. Von einem Wert, der 1810 nur
einem Zehntel der Schafbestände entsprach, ver-
sechsfachte sich die Zahl der Ziegen bis 1925, wo sie
kurzfristig sogar über derjenigen der Schafe lag. In
dieser Zunahme reflektiert sich einerseits die Rolle
der Ziegen als „Sparbüchse des kleinen Mannes“, die
als Allesfresser ideale Resteverwerter sind und von
armen, nicht zuletzt auch nichtbäuerlichen Schichten
und sogar in den Arbeitervierteln der Städte gehalten
wurden. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung die-
ser Bevölkerungsgruppe nahm die Zahl der Ziegen
im 20. Jh. allerdings sehr stark ab, und zwar auf we-
nige Tausend Tiere, die nur noch zu Liebhaberzwe-
cken (Fleisch, Käse) gehalten werden und die 1971
letztmals in der Statistik erschienen (5800 Stück).
Als Verwerter des minderwertigsten Futters konnten
Ziegen auf marginalen Flächen wie Magerrasen, Weg-
und Feldrainen weiden. Dadurch trugen sie dazu bei,
dass sich dort keine Gehölze ausbreiten und Gebü-
sche oder Hecken bilden konnten. Selbst die harten,
dornigen Triebe der Schlehen, die durch Beweidung
mit anderen Tieren kaum an einer Ausbreitung zu
hindern sind, werden von Ziegen gefressen. Als gute
Kletterer können Ziegen sogar Kleinfelsen erreichen
und trugen dort trotz der verhältnismäßig kurzen
Phase, in der es größere Bestände gab, wegen ihres
Fraßverhaltens zu einer deutlichen Degradierung der
Vegetation bei.

Während Schweine und Rinder im Laufe des 19. Jahr-
hunderts allmählich als direkter Einflussfaktor in der
Landschaft an Bedeutung verloren, kam es im Falle
der Schafe (und Ziegen) nicht zu einer Umstellung
auf Stallhaltung und zwar aus drei Gründen.
1. Die vollständige Einstallung ist aus züchterischen

Gründen bei Schafen problematisch, da sie in je-
dem Fall auf ausreichenden Auslauf angewiesen
sind.

2. Das Schwergewicht der Einstallung lag zunächst
bei den bevorzugten Rindern, deren Haltungsform
am besten intensivierbar war.

3. Man konnte mit Schafen das marginale Land nut-
zen, welches nicht intensivierbar war und nur min-
derwertiges Futter bot, das allein Schafe aufgrund
ihres selektiven Bisses zu fressen vermögen (ab-
solutes Schaffutter; HORNBERGER 1959, S. 33 f.).

Diese Entwicklung ging allerdings mit einer Umstel-
lung der traditionellen Haltungsformen einher, wäh-
rend sich die Schafbestände gleichzeitig fast verdop-
pelten. Der Einfluss der Schafhaltung auf die Land-
schaft blieb nicht nur bestehen, sondern dehnte sich
sogar noch aus, weshalb der Schafhaltung, ihrer Be-
standsentwicklung und ihren Haltungsformen ein be-
sonderes Augenmerk geschenkt werden muss.
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Formen und Entwicklung der Schafhaltung
Drei Formen der Schafhaltung, deren Anteile sich
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert mehrfach ver-
schoben, lassen sich in Süddeutschland unterscheiden:
die bäuerliche Schafhaltung, die stationäre herrschaft-
liche Schafhaltung, beides Formen der Hüteschafhal-
tung, und die Wanderschafhaltung. Mit diesen Hal-
tungsformen, die im 18. Jahrhundert schließlich alle
drei nebeneinander vorkamen, gingen unterschiedliche
Ansprüche an die Flächen, die als Weiden genutzt
werden konnten, einher. Im 19. Jh. kam als vierte
Haltungsform eine Weiterentwicklung der bäuerlichen
Schafhaltung dazu: die Gemeinde- und Genossen-
schaftsschäferei, die auch Elemente der Wanderschä-
ferei mit einbezog.

Schafzucht bestand im Rahmen der bäuerlichen
Viehhaltung mindestens seit dem Beginn des Hoch-
mittelalters. Zuvor stärker individuell geprägt, setzte
sich im Zuge der Verzelgung der Fluren die markge-
nossenschaftliche Herdenhaltung durch (HORNBER-
GER 1959, S. 33 f.). Die bäuerliche Schafhaltung
trug im Mittelalter noch die Züge der Subsistenz und
war auf die Gewinnung von Milch, Käse und Fleisch
sowie den Dünger ausgerichtet, nicht auf Marktpro-
duktion. Als sich im Laufe der Zeit die Grundherren
stärker für die zunehmend lukrative Wolle interes-
sierten, wurde die bäuerliche Schafhaltung mehr und
mehr zurückgedrängt. In vielen Fällen war sie sogar
ausdrücklich verboten oder wurde nur als herrschaft-
liches Privileg gewährt (BECKER 1998, S. 146). So
existierten Gemeinden, in denen den Bauern das Hal-
ten von Schafen untersagt war neben solchen, wo es
nach wie vor Gemeinde- und Genossenschaftshal-
tung gab (FISCHER 1996, S. 54). In diesen Fällen
weideten die Tiere wie die Rinder unter Aufsicht des
Dorfhirten auf der eigenen Gemarkung, dem Brach-
feld oder den Allmenden. 

Seit dem Spätmittelalter blühte die Wollweberei und
Tuchmacherei in den Städten auf und die Schafhal-
tung wurde zu einem Objekt merkantilistischen Stre-
bens. Träger dieser Entwicklung waren die Grund-
herren und die Klöster, die zu diesem Zweck beson-
dere Schafhöfe einrichteten, was in verschiedenen
Territorien seit dem 15./16. Jh. belegt ist, regionale

Beispiele sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Die
Pacht für die Schafhöfe wurde öffentlich versteigert
und an Schafmeister übergeben, welche mit ihren
Herden, die einen Umfang von mehreren hundert bis
über tausend Tieren erreichten, Weiderechte in den
umliegenden Gemarkungen besaßen. Für die statio-
näre herrschaftliche Schafhaltung kamen prinzipiell
dieselben Flächen in Betracht wie bei den Gemein-
deherden: vorwiegend die Stoppel- und Brachfelder,
daneben die Allmenden, sodass es ständig zu Kon-
flikten und konkurrierenden Nutzungsansprüchen kam.
Der wesentliche Unterschied zu den nach wie vor be-
stehenden kleineren Schäfereien bestand darin, dass
die Schafhöfe Übertriebsrechte in mehreren Gemar-
kungen besaßen.  

Als dritte Form der Schafhaltung entwickelte sich
seit Beginn der Neuzeit die Wanderschäferei. Sie hat-
te ihren Ursprung im 15. Jh. in Württemberg, wo
zunächst zwischen den herzoglichen Schafhöfen auf
der Schwäbischen Alb mit ihren Sommerweiden und
den Winterweiden im Unterland gewechselt wurde,
wobei man nachts noch einstallte (HORNBERGER
1959, S. 44 f.). Die allgemein gültigen herzoglichen
Übertriebsrechte hießen „das Landgefährt“ und be-
zogen sich zunächst auf die Herbst- und Frühjahrs-
wanderungen zwischen Sommer- und Winterweide-
gebieten, wurden aber im Laufe der Zeit immer mehr
ausgedehnt, bis praktisch keine Beschränkungen mehr
bestanden und dieses Recht überall gepachtet werden
konnte. Als schließlich spanische Merinoschafrassen
in die Landschafrassen eingekreuzt wurden, konnte
sowohl die Wollqualität als auch die Marschleistung
deutlich gesteigert werden, sodass sich ab der Mitte
des 18. Jahrhunderts die echte Wanderschäferei völlig
ohne Einstallung entwickelte. Vom Zentrum Würt-
temberg aus dehnte sich die Wanderschafhaltung in
die angrenzenden Gebiete aus, sodass ein großräu-
miges Wandergebiet entstand, das Franken, Würt-
temberg und Baden umfasste. Die Karte bei Mün-
zinger (1944, S. 95) zeigt die Verflechtungen zwi-
schen den Sommerweiden auf den Magerrasen der
Kalkgebiete auf der Schwäbischen und südlichen
Fränkischen Alb sowie im Taubergebiet und den
Winterweiden auf den Stoppel- und Brachfeldern, zu
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Tabelle 2

Schafhöfe in ausgewählten Regionen im 18. Jahrhundert
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denen Mainfranken von Bamberg bis Aschaffenburg
zählte. Für die Wanderschafhaltung waren Weide-
rechte auf zusammenhängenden bzw. miteinander
verbundenen Flächen unabdingbar.

In der Nachfolge der bäuerlichen Schafhaltung ent-
wickelten sich nach der Individualisierung der Land-
nutzung im 19. Jh. die Gemeinde- und Genossenschafts-
schäfereien. Bei der Gemeindeschäferei steuerte ein
Teil der Bauern je meist weniger als zehn Tiere tags-
über zu einer Herde von 200 bis über 300 Tieren bei,
mit der der Gemeindeschäfer umherzog, während die
Tiere nachts in die individuellen Ställe gebracht wur-
den. Im Falle der Genossenschaftsschäferei waren Bau-
ern aus verschiedenen Dörfern beteiligt, der Schäfer
zog im größeren Umkreis über die Weideflächen und
die Herde blieb auch nachts zusammen. Die Ent-
wicklung dieser Betriebsformen war allerdings be-
reits mit einer deutlichen räumlichen Konzentration
auf das westliche Mittelfranken, die Rhön, das Grab-
feld und Nordhessen verbunden und im übrigen Ge-
biet praktisch unbekannt (HORNBERGER 1959, S.
84-87, 106). Beweidet wurden die durch komplizier-
te Weide- und Anteilsrechte zugänglichen, nicht auf-
geteilten Allmenden sowie gepachtete Parzellen in
individuellem Besitz. Da die Brachfelder nun nicht
mehr zur Verfügung standen, mussten entsprechende
Dauerweiden vorhanden sein. Heute existieren auch
diese Organisationsformen kaum mehr, sondern nur
noch die individuelle Schafhaltung mit in der Regel
größeren Herden.

Innerhalb des 19. Jahrhunderts kam es zu einem dra-
matischen Auf und Ab der Schafbestände, dessen Grün-
de im sozioökonomischen Bereich liegen. Mit der
Aufhebung der herrschaftlichen Weide- und Über-
triebsrechte sowie der Haltungsverbote für Bauern
erfuhr zu Beginn des 19. Jahrhunderts die bäuerliche
Schafhaltung einen enormen Auftrieb. Die Wollpro-
duktion war damals noch ein bedeutender Wirtschafts-
faktor und eine wichtige Einkommensquelle. Auf
Abb. 10 ist zu erkennen, dass sich die Zahl der Scha-
fe in der ersten Hälfte des 19. Jh. fast verdoppelte
und nahezu den Bestand an Rindern erreichte. Seit
ihrem kurzfristigen Höhepunkt 1863 nahmen die
Schafbestände jedoch kontinuierlich wieder ab und
waren am Ende des Jahrhunderts wieder auf einen
Wert von weniger als hundert Jahre zuvor gesunken.
Ursache für den starken Rückgang der Schafhaltung
war die wirtschaftliche Integration des ausgehenden
19. Jahrhunderts, die es zunächst ermöglichte, Wolle
aus Großbritannien und aus Übersee einzuführen,
später dann auf Baumwolle umzusteigen. Seit Beginn
des 20. Jahrhunderts gingen die Schafbestände daher
weiter zurück, lediglich von Schwankungen nach oben
infolge der schwierigen Versorgungslage während und
nach den beiden Kriegen unterbrochen. Der rückläu-
fige Trend konnte erst in den siebziger Jahren ge-
stoppt werden. Seither haben sich die Zahlen erneut
verdoppelt und liegen am Ende des 20. Jahrhunderts
bei etwa der Hälfte des Wertes von 1900 bzw. einem
Drittel des Wertes von 1810. 

Während im 19. Jahrhundert die Schafbestände also
stark zunahmen, fielen im Zuge der Intensivierung
der Landwirtschaft gleichzeitig die traditionellen
Weideflächen für die Schafherden weg, die Brache
wurde besömmert, die Allmenden aufgeteilt und die
Waldweide untersagt. Entsprechend stark stieg der
Druck auf die verbliebenen Weideflächen an, die,
nachdem es sich oft um wenig produktive Magerra-
sen handelte, kaum anders genutzt werden konnten.
Sie mussten sogar flächenmäßig ausgedehnt werden,
was aber nur in bestimmten Gebieten möglich war.
Die bäuerliche Schafhaltung konnte aber nun dort,
wo es erforderlich war, auf die Organisationsform der
Wanderschäferei zurückgreifen und das marginale
Land weiterhin nutzen (HORNBERGER 1959, S. 44 f.).
Auf diese Weise bildeten sich im 19. Jh. klare, räum-
lich begrenzte Schwerpunkte der Schafhaltung, die in
Resten bis heute fortbestehen. Sie lagen dort, wo es
von Natur aus anderweitig nur schlecht nutzbare Flä-
chen gab, wo die Schafhaltung traditionell eine große
Rolle spielte und wo es wenig außerlandwirtschaftliche
Arbeitsplätze gab. Die räumlichen Unterschiede der
Schafbestände lassen sich noch heute an der Verbrei-
tung der Magerrasen in der Landschaft nachvollziehen. 

Räumliche Differenzierung der 
Schaf- und Ziegenbestände
Wegen der Entwicklung der Viehhaltungssysteme
und Haltungsformen kristallisierten sich erst im 19.
Jh. die Schafe als diejenige Nutztierart heraus, die
für die extensiv genutzten Landschaftselemente am
wichtigsten wurde. Daneben spielten Ziegen, die zu-
vor engen Haltungsbeschränkungen unterlagen, eben-
falls erst seit dem 19. Jh. eine Rolle als Einflussfak-
tor in der Landschaft. Abb.11 zeigt die räumliche Ver-
breitung der Schaf- und Ziegenbestände. Die früheste
detailgenaue Statistik liegt für das Jahr 1900 vor.
Dieser Zeitpunkt ist gar nicht so ungünstig, denn er
klammert den heftigen, aber im Ganzen gesehen nur
kurzfristigen Bestandszuwachs der Schafe in der
Mitte des 19. Jahrhunderts aus und entspricht im Gan-
zen eher dem längerfristigen Bild. Es ist in etwa dieser
Viehbestand, der sich landschaftsprägend auswirkte
(Weidedruck, Flächenverteilung) und dessen Nach-
wirkungen auf die Verteilung von verschiedenen ex-
tensiv genutzten Landschaftselementen (Magerrasen,
Feld- und Stufenraine) bis heute festzustellen sind.
Außerdem ermöglicht der Zeitschnitt 1900 den direk-
ten Vergleich mit der Karte zur Verteilung des Streu-
obstes (Abb. 15).

Dabei kam es zur Herausbildung deutlicher räumli-
cher Schwerpunkte, die nicht allein auf die natürli-
chen, sondern ebenso auf wirtschaftliche Ursachen
zurückzuführen sind. Die Zahl der Tiere schwankte
zwischen fast Null bis zu Spitzenwerten von über 50
Schafen pro km2 Landwirtschaftsfläche. Die absoluten
Werte je Landkreis sind neben den Säulendiagram-
men angegeben. Umgerechnet auf die Landwirt-
schaftsfläche erreichte der Kreis Uffenheim mit 65,5
Tieren die höchste Schafdichte, gefolgt von Rothen-
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burg (59,2), Scheinfeld (51,8), Ansbach (51,3), Din-
kelsbühl (50,3) und Neustadt/Aisch (42,3). Dieser
Bereich deckt sich mit dem Verbreitungsgebiet der
bäuerlichen Gemeinde- und Genossenschaftsschaf-
haltung, die während der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts das Gros der Schafe hielten (HORNBER-
GER 1959, S. 87, 106). Obwohl sie inzwischen von
individuellen Schafhaltungsbetrieben abgelöst wur-
den, existieren vor allem im Gebiet der Frankenhöhe
nach wie vor die größten Schafbestände. Hier blieben
daher zum Teil bis heute ausgedehnte Magerrasen als
Weideflächen erhalten, die durch Wanderungen ver-
bunden werden. Auch in Spessart, Rhön und sogar in
vielen Bereichen der Gäuflächen betrugen die Be-
stände zwischen etwa 30 und 40 Tiere pro km2 Land-
wirtschaftsfläche (Kitzingen 44,2; Gerolzhofen 33,8;
Miltenberg 32,6; Hammelburg 32,0; Lohr 31,1; Hof-
heim 30,9; Würzburg 28,4). Dagegen stehen die ge-
ringen Werte in Oberfranken, insbesondere in den da-
mals schon relativ stark industrialisierten Kreisen in
Fichtelgebirge, Frankenwald und Vogtland, wo fast

gar keine Schafe gehalten wurden (Rehau 2,2 Tiere
pro km2; Wunsiedel 2,3; Naila 6,2). Erstaunlich sind
die geringen Werte auf der Fränkischen Alb, wo ver-
breitet nur zwischen 10 und 20 Tiere pro km2 gezählt
wurden (Pegnitz 18,8; Ebermannstadt 17,9), obwohl
man dort große Weideflächen zur Verfügung gehabt
hätte, auf denen ansonsten nur die Aufforstung mög-
lich war. Im Umfeld der größeren Städte waren es
noch erheblich weniger (Bamberg I 9,4, Hersbruck
7,3). Die im 19. Jh. dort noch vorhandenen ausge-
dehnten Magerrasen waren insbesondere als Som-
merweiden von Wanderschafhaltung geprägt, die zu
Anfang des 20. Jahrhunderts in Franken schon weit-
gehend zum Erliegen gekommen war (MÜNZIN-
GER 1944, S. 94 f.). Die Magerrasen der Fränkischen
Alb gingen daher stark zurück, vorhandene Reste las-
sen sich oft nur wegen der langsam ablaufenden Suk-
zession bis heute erkennen.

Die Anzahl der Ziegen schwankte nicht nur zeitlich,
sondern auch räumlich noch stärker als die der Scha-
fe. In einigen Fällen lag sie im Jahre 1900 über der der
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Abbildung 11

Räumliche Differenzierung der Schaf- und Ziegenhaltung in Franken. Kreisfreie Städte sind nicht berücksichtigt und mit Ausnahme von
Nürnberg in der jeweiligen Kreissignatur dargestellt; keine Daten für Coburg. Daten aus: Königlich Statistisches Bureau Bayern 1903
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Schafe, sodass sich annähernd ein Gegenbild ergibt.
Auf der Frankenhöhe, wo der Schwerpunkt der Schaf-
haltung lag, gab es fast keine Ziegen. Ein Schwer-
punkt der Ziegenhaltung lag im zentralen Unterfran-
ken in den Kreisen Würzburg, Ochsenfurt, Schwein-
furt und Kitzingen. Im Frankenwald treten die Krei-
se Kronach, Naila, Hof, Teuschnitz und Lichtenfels
hervor, wo die Ziegenbestände durchwegs über den
Schafbeständen lagen. Das Gleiche gilt für die Kreise
im Umfeld größerer Städte (Aschaffenburg, Nürn-
berg, Schwabach, Höchstadt/A., Erlangen, Hersbruck,
Bamberg II). Aus diesen Werten ist die Bedeutung
der Ziegen für Kleinbauern und Nebenerwerbsland-
wirte ersichtlich, die im Umfeld der industrialisierten
Gebiete stärker vertreten waren, worin sich die grund-
legenden Veränderungen der Gesellschafts- und Agrar-
strukturen andeuten. Hier wurden die Tiere zumeist
im Stall gehalten und traten kaum als Einflussfaktor
in der Landschaft in Erscheinung, wogegen Ziegen in
Gebieten mit landwirtschaftlich orientierter Wirtschafts-
struktur und höheren Beständen auch als Herden ge-
halten und auf die Weide geführt wurden.

2.6 Wandel der Agrarstrukturen 
im 19. Jahrhundert

Bis ins 19. Jahrhundert hatten die alten, um die
flächenintensive, düngerarme Dreifelderwirtschaft
herum organisierten Bodennutzungssysteme im We-
sentlichen Bestand. Mit den Verbesserungen der Brach-
nutzung durch Besömmerung, der Weideflächen, der
Allmendnutzung und der Viehbestände wurde die
damals beginnende Umstellung der Landwirtschaft
bereits angedeutet, begleitet von der Auflösung der
bis dato fest gefügten agrarsozialen Ordnung. Der
tief greifende Wandel der Agrarstrukturen betraf
insbesondere die rechtlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Bedingungen, deren Grundlagen zuvor vom
Mittelalter bis in die Neuzeit gegolten und sich nur
allmählich verschoben hatten. Damit ist gerade
auch das Schicksal der extensiv genutzten Land-
schaftselemente verbunden, deren Herausbildung zu
einem Gutteil in die Umwälzungen in der Kulturland-
schaft eingebunden ist, die sich vom Anfang bis weit
über das Ende des 19. Jahrhunderts hinzogen.

Bis zur napoleonischen Zeit waren besonders Fran-
ken, Württemberg, Baden, Thüringen und das Rhein-
land von einem kleinteiligen Territorialgefüge be-
stimmt gewesen, dessen im Mittelalter wurzelnde
Strukturen sich nur wenig verändert hatten. Die ter-
ritoriale Zersplitterung bildete im Bereich der Kultur-
landschaftsentwicklung ein stark retardierendes Mo-
ment. Es bestand ein verwirrendes, kaum noch über-
schaubares Rechtsgeflecht aus Dorfordnungen und
landesherrlichen Vorschriften mit Flurzwang, Über-
fahrtsrechten, Haltungsbeschränkungen, Dienstpflich-
ten, Nutzungs- und Weiderechten und zahlreichen sich
überschneidenden Ansprüchen. Neuerungen stießen
aufgrund der bestehenden Interessengegensätze auf
ein Bündel von Widerständen und die kleinen Terri-
torien waren nicht zuletzt zu schwach, umfassende
Veränderungen organisatorisch einzuleiten. 

Daran änderte sich mit der staatlichen Neuordnung
Deutschlands am Beginn des 19. Jahrhunderts inner-
halb weniger Jahre Grundsätzliches. Zu diesem Zeit-
punkt bestand ein erheblicher Veränderungsdruck in
Richtung auf eine Intensivierung der Bodennutzung,
dessen Ursachen sowohl in der sozioökonomischen
Situation der Landbevölkerung wie auch in der deut-
lich zunehmenden Gesamtbevölkerung lagen. Mit
Hilfe straffer Verwaltungen und allgemein gültiger
Rechtsnormen war es den vergrößerten Staatsgebil-
den möglich, flächendeckend die in vielen Bereichen
längst überfällige Neuordnung des Rechtsgefüges
durchzusetzen und produktivitätssteigernde Moder-
nisierungen zu fördern. Die rechtliche Neuordnung
ging mit einem Übergang von der alten, subsistenzbe-
tonten Landwirtschaft zu einer zunehmenden Markt-
orientierung einher. Sie zog zwar eine allgemeine In-
tensivierung der Landnutzung nach sich, bewirkte
auf der anderen Seite aber auch Extensivierungen und
Nutzungsaufgaben auf Grenzertragsflächen, sodass
sich die Nutzungsgegensätze innerhalb der Landschaft
verstärkten und die Nutzungsgrenzen zuschärften.

Intensivierung der Bodennutzung
Aus dem seit dem Dreißigjährigen Krieg zu verzeich-
nenden Bevölkerungszuwachs resultierte ein entspre-
chend steigender Nahrungsmittelbedarf, den die seit
dem Mittelalter ohne wesentliche Veränderungen
ausgeübte Dreifelderwirtschaft seit dem 18. Jh. all-
mählich nicht mehr decken konnte. War er zunächst
mit vereinzelten Projekten der Binnenkolonisation
z.B. Moorerschließungen, durch die zweite Ostkolo-
nisation und die Auswanderung nach Amerika auf-
gefangen worden, so kam es im Lauf der Zeit immer
wieder zu katastrophalen Hungersnöten wie 1770/72,
1816/17 und 1846/47 (BECK 1996, S. 29). 

Bereits im 18. Jh. und davor gab es etliche Versuche
zur „Hebung der Landwirtschaft“ mit ihren geringen
Hektarerträgen, die von geistlichen und größeren ad-
ligen Herrschaften ausgingen und in einzelnen Mu-
stergütern erprobt wurden (SCHENK 1998, S. 298).
Man begann zunächst mit einzelnen Maßnahmen zur
Intensivierung der Bodennutzung wie der Diversifi-
zierung durch zusätzliche Nutzungen und Feldfrüchte,
der Verbesserung der Wiesennnutzung sowie mit
Drainagemaßnahmen. Eine wichtige Rolle bei deren
Umsetzung spielten die landwirtschaftlichen Vereine
und die Obst- und Gartenbauvereine, die neue Me-
thoden und Anbauprodukte propagierten. Dazu gehör-
ten eine ganze Reihe neuer Feldfrüchte oder verbes-
serter Züchtungen. Der Anbau von Obstbäumen brei-
tete sich trotz früherer Versuche und Initiativen erst
im 19. Jahrhundert in nennenswertem Umfang aus.
Dabei muss man sich bewusst machen, dass die heute
so geschätzten Streuobstbestände für die damalige
Zeit in vielen Bereichen eine Innovation darstellten,
die eine intensivere Nutzung des Landes ermöglich-
ten, entweder weil Allmenden und Feldraine dadurch
besser nutzbar waren, oder weil die Obstbäume im
Stockwerkanbau zusätzliche Nutzung auf den Fel-
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dern ermöglichten. Die Durchführung von Entwäs-
serungsmaßnahmen und Drainagen sowie der Bau
von Wiesenbewässerungssystemen auf der Basis von
Gräben, Rückenbau und Kanälen, die vor allem in
den größeren Tälern der Mittelgebirge angelegt wur-
den, gehörten zu den Maßnahmen, mit denen die
Produktivität der Wiesen gesteigert und damit zu-
sätzliches Viehfutter gewonnen werden sollte. Bei
Vorschlägen, die zur Produktivitätssteigerung not-
wendigen Agrarreformen durchzusetzen, tat sich z.B.
der bayerische Staatsrat von Hazzi durch besondere
Radikalität seiner Forderungen nicht nur nach Inten-
sivierung, sondern auch nach Melioration und Flur-
bereinigung hervor (BECK 1996, S. 28).

Dreh- und Angelpunkt einer umfassenden Intensivie-
rung war jedoch die Abkehr von der traditionellen
zelgengebundenen Dreifelderwirtschaft, die ein Drit-
tel der Fläche als Brache zur Bodenregeneration un-
bebaut ließ und deren Hektarerträge wegen des Dün-
germangels kaum steigerungsfähig waren. Ideen für
andere Bodennutzungssysteme hatte es schon früher
gegeben, z.B. eine Vierfelderwirtschaft (SCHENK
1992, S. 39) und Fruchtwechselwirtschaften mit noch
mehr Gliedern (JÄGER 1965, S. 234). Eine wesent-
liche Zunahme der Erträge konnte nur durch eine
Verbesserung der Nährstoffversorgung der Felder er-
reicht werden, was vor Erfindung und Verbreitung
des Handelsdüngers eine Erhöhung des Wirtschafts-
düngers und damit eine Aufstockung der Viehbestän-
de nötig machte. Um dies zu erreichen, war jedoch
eine Umstellung des Bodennutzungssystems zumin-
dest auf die verbesserte Dreifelderwirtschaft nötig,
vor allem aber eine Abkehr von der üblichen Weide-
haltung zur möglichst ganzjährigen Stallhaltung. Die
Versorgung des Viehs musste durch den Anbau von
Futterpflanzen wie Klee und Luzerne sowie von Kar-
toffeln sichergestellt werden, was beispielsweise schon
von P. A. ULRICH (1692-1748), dem bekanntesten
Agrarreformer Mainfrankens propagiert worden war
(SCHENK 1998, S. 298). Dünger und Stalleinstreu
konnten dann als Mist direkt auf die Felder gebracht
werden. Für den Futterpflanzenanbau stand nur die
Brachfläche zur Verfügung, die dann nicht mehr be-
weidet werden konnte. Die mit dieser Umstellung
verbundene Produktivitätssteigerung war möglich,
weil der Nährwert einer Wiese beim Vierfachen der
Brach- und Stoppelweide lag, der eines Kleeackers
sogar beim Sechsfachen (BECKER 1998, S. 133). Da
man damit den Viehbestand entsprechend aufstocken
konnte, fiel mehr Dünger an, was wiederum den Er-
trägen im Ackerbau zugute kam. 

Der Realisierung einer umfassenden landwirtschaft-
lichen Intensivierung standen jedoch die vielfältigen
Hut-, Trift- und Weiderechte entgegen, nach denen
sowohl dem bäuerlichen Vieh in der Gemeindeherde
als auch den herrschaftlichen Schafherden die ent-
sprechenden Flächen zur Verfügung gestellt werden
mussten. Die bestehenden Rechte unterschieden und
überschnitten sich hinsichtlich der berührten Personen

und der betroffenen Flächen. Das Hauptproblem be-
stand im Gegensatz zwischen individuellem Besitz
und kollektiver Nutzung, und das vor dem Hinter-
grund der starken Flurzersplitterung. Die alten Rech-
te der Brach- und Stoppelbeweidung und der All-
mendnutzung waren auf die gemeinsame Bewirt-
schaftung durch die Gemeindeherden ausgelegt. Vor
allem für Kleinbauern war die Beteiligung ihres Viehs
am gemeinsamen Weidegang wichtig, da sie nicht
über ausreichend Land zum Futterpflanzenanbau
verfügten, aber mit dem anfallenden Dung der Tiere
ihre wenigen Flächen intensiv nutzen mussten (RADL-
MAIR et al. 1999, S. 93). Andererseits hatten auch
die Grundherren in vielen Fällen kein Interesse an
einer Veränderung, welche die Übertriebsrechte ihrer
eigenen Schafherden betroffen hätte, was zur Kon-
servierung des althergebrachten Zustandes maßgeb-
lich beitrug (SCHENK 1988, S. 61). Auch bestanden
die den Schäfereien zustehenden Weiderechte noch fort,
wenn die Betriebe selbst an andere Besitzer oder an
die Gemeinden übergegangen waren (WEISEL 1971,
S. 49). Solange für das Gewirr der verschiedenen
Nutzungsrechte keine Alternativen zur Verfügung ge-
stellt werden konnten, war es schwierig, sie indivi-
duell abzulösen und Neuerungen durchzusetzen.

Veränderungen des Rechtsgefüges
Die entscheidenden Anläufe dazu konnten erst im 19.
Jh. stattfinden, als erstmals ein einheitliches Interes-
se an einer agrarstrukturellen Modernisierung bestand.
Die wichtigsten der zu diesem Zweck erlassenen Ge-
setze bezogen sich auf die Beweidung, die Bodennut-
zung und schließlich die Flurneuordnung. Die Tatsa-
che, dass die Weiderechte als Erstes geregelt wurden,
weist auf deren zentrale Bedeutung im Zusammen-
hang mit den angestrebten Veränderungen hin. 1805
wurde theoretisch die Aufteilung der Allmenden an
individuelle Besitzer ermöglicht, daneben die Befrei-
ung der Brachfelder vom gemeinschaftlichen Weide-
recht geregelt (BORCHERDT 1960, S. 37). Am
4.6.1848 wurde das Gesetz über Aufhebung, Fixie-
rung und Ablösung der Grundlasten erlassen (JÄ-
GER 1965, S. 239). Darunter fiel vor allem der Flur-
zwang, womit erstmals der Besitzer einer Parzelle
zumindest theoretisch die Nutzung individuell be-
stimmen durfte und nicht mehr wie früher an die Vor-
gaben der Gemeindeordnung gebunden war. In der
Praxis hing die Ausübung dieses Rechts jedoch von
verschiedenen anderen Faktoren wie der Zugangsmög-
lichkeit und dem sozialen Druck der Dorfgemein-
schaft ab (SCHENK 1992, S. 68). Mit den Weidege-
rechtigkeitsablösungsgesetzen von 1848 und 16.7.1852
(WEISEL 1971, S. 49) wurde den Grundbesitzern das
Recht gegeben, sich von der fremden Beweidung
freizukaufen, was zuvor nur mit der selten erteilten
Zustimmung des Rechtsinhabers möglich gewesen war.
Es folgten 1852 die Gesetze über die Be- und Ent-
wässerungsmaßnahmen (JÄGER 1965, S. 239). Das
Problem der enormen Zersplitterung vor allem in den
Gewannfluren konnte erst nach und nach angegan-

51

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



gen werden. Ein erstes Arrondierungsgesetz, das am
10.11.1861 erlassen wurde, war wegen der vielen er-
forderlichen Rücksichtnahmen nicht erfolgreich (JÄ-
GER 1965, S. 210). Erst im Flurbereinigungsgesetz
vom 29.5.1886, das auch Zwangsmaßnahmen ent-
hielt, wurden die Grundlagen für eine Durchführung
von umfassenden Neuordnungen der Flur gelegt.
Diese begannen in größerem Umfang aber erst zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und zwar in den Gebieten
mit Gewannfluren, immer wieder unterbrochen durch
die politischen Umbrüche. Insgesamt ermöglichten
diese Gesetze nicht nur eine Intensivierung der Bo-
dennutzung, sondern bedeuteten auch die Möglich-
keit, die Nutzungsintensität auf einzelnen Flächen in-
dividuell zu verändern.

Im Zusammenhang mit den Veränderungen des
Rechtsgefüges ist die Aufteilung der Allmenden an
individuelle Besitzer zu sehen. Mit der Einführung
der verbesserten Dreifelderwirtschaft entfiel der ge-
meinsame Weidegang der Dorfherde und damit der
Hauptgrund für eine genossenschaftliche Besitzstruk-
tur der Allmenden. Wie schwierig die Umwandlung
der traditionellen Agrarstrukturen war, zeigt sich dar-
an, dass sich die Auflösung der Allmenden über das
gesamte 19. Jh. hinzog und bis heute nicht alle Flächen
erfasst hat. Insbesondere dort, wo in Nachfolge der
herrschaftlichen Schafhöfe Gemeindeschäfereien ein-
gerichtet wurden, gingen die Weiderechte zunächst
an diese über und standen einer Aufteilung wie auch
einer Aufforstung zunächst entgegen. Diese Verände-
rungen traten verbreitet erst ein, als die Schafbestände
in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. stark zurückgingen
(WEISEL 1971, S. 51f.). Tabelle 3 zeigt, dass noch
an der Wende zum 20. Jh. große Flächen in Gemein-
schaftsbesitz standen. Dabei bestanden erhebliche
Unterschiede zwischen Weiden und Wald einerseits
sowie zwischen den verschiedenen Regionen ande-
rerseits. Die Allmendweiden waren in Mittel- und
Unterfranken praktisch überhaupt noch nicht aufge-
teilt. In Mittelfranken lag die Fläche der Weiden in
Gemeinschaftsbesitz sogar über derjenigen der in der
Statistik ausgewiesenen „geringen Weiden und Hu-
tungen“, was bedeutet, dass auch gutes Weideland als
Allmende organisiert war. Die Aufteilung des Allmend-
waldes bereitete zwar offenbar weniger Schwierig-
keiten, hatte aber in Unterfranken erst drei Viertel der
Gemeindewälder umfasst. Nur in manchen Gemein-
den teilte man die Waldallmenden in streifenförmige
individuelle Parzellen ein, viele blieben im Gemeinde-
eigentum. In Oberfranken war nicht nur die Gesamt-

fläche der Allmenden am geringsten, sondern auch
ihre Aufteilung am weitesten fortgeschritten. In den
Zahlen spiegelt sich klar der Zusammenhang zwischen
Allmendbesitz und Realerbteilung mit Flurzersplit-
terung. Insgesamt lässt sich auch an der Auflösung
der Allmenden die Individualisierung der Landwirt-
schaft im 19. Jh. ablesen. Der rechtlichen Änderung
von Flächen folgte damals wie heute häufig eine
Nutzungsänderung, insbesondere weil durch die ver-
stärkte Marktorientierung Veränderungen im Gefüge
der Nutzungsintensität induziert wurden. 

Übergang zur Marktorientierung
Die Landwirtschaft war bis ins 19. Jh. in einem erheb-
lichen Teil auf Subsistenzproduktion ausgerichtet
(BORCHERDT 1960, S. 35, RADLMAIR et al. 1999,
S. 92). Bei den zum Eigenverbrauch erzeugten Pro-
dukten dominierte, ebenso wie für die Versorgung der
nichtagrarischen Siedlungen, das Getreide. Der allge-
meinen „Vergetreidung“ seit dem Mittelalter standen,
zunächst regional begrenzt, Prozesse gegenüber, die
mit einer Umorientierung auf Viehhaltung als wich-
tigstem Betriebszweig verbunden waren. Als Bei-
spiele wären die Vereinödung in Oberschwaben (SICK
1951/52) und die Verkoppelung in Schleswig-Holstein
und Niedersachsen (BONSEN 1966) zu nennen. Die-
se Umstellungen, die teilweise schon vor dem 19. Jh.
stattfanden, gingen mit dem Übergang zur Feld-Gras-
Wechselwirtschaft bzw. zur reinen Grünlandnutzung
einher, oft verbunden mit der Aufteilung der Allmen-
den. Vergleichbar umfassende Vorgänge der Vergrün-
landung gab es in Franken zwar nicht, doch damit
deutete sich, in jenen Gebieten zuerst, der Übergang
zu einer stärkeren Marktorientierung der Landwirt-
schaft an, die den Beginn einer Individualisierung
markiert. 

Eine Marktproduktion setzte eine ausreichende Ver-
sorgung der Betriebe für den Eigenbedarf einerseits,
sowie die nötigen Verbindungen zu den Absatzmärk-
ten andererseits voraus. In Franken erreichte der Ex-
port von Wein einen größeren Umfang. Anfang des
19. Jahrhunderts wurde aus dem zentralen Bereich der
Gäuflächen etwa die Hälfte des Getreides ausgeführt
(BORCHERDT 1960, S. 35 f.). Beides war nur mög-
lich, weil der Main als Verkehrsweg zur Verfügung
stand und weil die Erzeugung der beiden Produkte im
klimatisch begünstigten Mainfranken außergewöhn-
lich hohe Überschüsse erbrachte. Für die abgelegeneren
Gebiete und die durch schlechtere Böden und/oder
ungünstigeres Klima gekennzeichneten Bereiche gilt
das nicht. Der Großteil Frankens war in der ersten
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Hälfte des 19. Jahrhunderts allenfalls in lokale Märk-
te eingebunden, und für den einzelnen Betrieb stand
die Subsistenzproduktion normalerweise im Vorder-
grund. 

Der endgültige Übergang zur Marktorientierung
stellt einen der dominanten Prozesse des agrarstruk-
turellen Wandels des 19. Jahrhunderts dar. Mit der
Gründung des Deutschen Zollvereins 1833/34 war
die Grundlage für den Austausch auch landwirt-
schaftlicher Güter gelegt (JÄGER 1965, S. 240). In
dem nun einheitlichen Wirtschaftsraum, vervollstän-
digt durch die Gründung des Deutschen Reichs, fielen
noch bestehende Schutzzölle, die die Landwirtschaft
vor auswärtiger Konkurrenz abgeschirmt hatten
(SCHENK 1996, S. 36). Die Erschließung durch die
Eisenbahn ab 1835 ermöglichte dann erstmals den
Transport und Austausch landwirtschaftlicher Pro-
dukte über weitere Entfernungen und in größeren
Mengen in die wachsenden Städte. 

In der Landwirtschaft wurden dadurch verschiedene
Prozesse angestoßen. Zunächst kam durch die
Marktorientierung selbst der Impuls zu einer Intensi-
vierung der Bodennutzung, weil die Gesamtwert-
schöpfung deutlich anstieg, gefördert durch die Zu-
nahme kaufkräftiger Schichten in den Städten im Zu-
sammenhang mit der Industrialisierung. Dadurch
wurde eine Veredelungsproduktion möglich und der
Anbau von Futterpflanzen wie Mais zum Zwecke der
Viehzucht lohnte sich. Die zunehmende Marktorien-
tierung ging mit der allgemeinen Intensivierung der
Bodennutzung einher, die die erweiterten Absatz-
märkte möglich und auch nötig machte. Der intensi-
vere Anbau brachte eine Verdrängung extensiver Sor-
ten und Nutzungsformen mit sich. So verschwanden
Dinkel, Buchweizen, Einkorn und Hirse und wurden
durch leistungsfähigere Getreidearten wie Weizen
und Gerste ersetzt. Der Anbau von Pflanzen, die wie
Flachs nur für spezielle Bedürfnisse der Selbstver-
sorgung nötig waren und einen integralen Bestand-
teil der Landnutzung darstellten, war gänzlich ent-
behrlich (JÄGER 1965, S. 216 f.). Viele dieser Pro-
dukte, die für den Eigenbedarf auf winzigen Flächen
in geringen Mengen angebaut worden waren, konn-
ten nun zugekauft werden. Neben der generellen Kon-
zentration auf intensivere Nutzungen gab es aber
auch eine Diversifizierung des Anbaus und neue
Produkte. Ein Beispiel dafür ist die Zunahme des
Obstanbaus, der erst mit den verbesserten Transport-
möglichkeiten rentabel wurde, weil nun viel größere
Märkte in der erforderlichen Kürze der Zeit erreich-
bar waren. 

Bestimmte Erzeugnisse wurden im Zuge des agrar-
strukturellen Wandels des 19. Jahrhunderts völlig auf-
gegeben, weil sie wegen der Integration in größere
Märkte nicht mehr konkurrenzfähig angeboten wer-
den konnten und weil es im Falle von Krisen leichter
möglich war, auf alternative Produkte auszuweichen.
Ein Beispiel dafür bietet der oben dokumentierte Rück-
gang der Schafbestände wegen der Konkurrenz von
fremdländischer Wolle und Baumwolle. Der Weinan-

bau ging auch deshalb zurück, weil mit auswärtigem
Wein, Kaffee und Bier Konkurrenzprodukte zur Ver-
fügung standen, was mit einer Veränderung der Kon-
sumgewohnheiten einherging. Dazu kamen strukturel-
le Probleme und eine unbefriedigende Ertragssituati-
on im Weinbau, die Alternativen in und außerhalb der
Landwirtschaft begünstigten, sodass die Schädlings-
kalamitäten gegen Ende des Jahrhunderts den bereits
eingeleiteten Rückgang nur noch verstärkten (SCHENK
1994, S.191-192). Umstellungen der Nutzungsformen
wie die Aufgabe des Ackerbaus zugunsten der Wei-
dewirtschaft oder der Rückzug des Weinbaus zeigen
sich in der Kulturlandschaft in Gestalt von Reliktfor-
men. Dazu gehören Stufenraine, die auf den vorher
weiter verbreiteten Ackerbau zurückgehen und die sich
oft in Grünlandbereichen finden oder Lesesteinriegel
und Trockenmauern, die auf die ehemalige Ausdeh-
nung des Weinbaus hinweisen.

Schließlich wurde mit dem Übergang von der Subsi-
stenz- zur Marktorientierung die Konzentration auf
profitable Nutzungen begünstigt, weil die Betriebe
sich allmählich keine Gedanken um ihre Selbstver-
sorgung mehr zu machen brauchten und sich mehr
und mehr auf die Bedürfnisse des Marktes einstellen
konnten. Die Abkehr von der weitgehenden Selbst-
versorgung war auch möglich, weil wegen der paral-
lel verlaufenden Industrialisierung außerlandwirt-
schaftliche Arbeitsplätze existierten, und weil die Er-
träge als Folge der Intensivierung allgemein anstie-
gen. Diese Entwicklung betraf die gesamte Flur
allerdings keineswegs gleichmäßig. 

Grenzertrag
Begleitet wurde die allgemeine Nutzungsintensivie-
rung von der Aufgabe von Grenzertragsflächen, die
bis dahin überwiegend diversen Nebennutzungen zum
Eigenverbrauch gedient hatten. Da man angesichts
des allgemein ansteigenden Ertragsniveaus auf die
Nutzung jeder zur Verfügung stehenden Fläche nun
verzichten konnte, verschoben sich für zahlreiche
Flurteile die Parameter der Einstufung als Grenzer-
tragsfläche, ein variabler Wert, der von den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen abhängt. 

Als Grenzertrag wird derjenige Wert definiert, bei
dem sich unter den gegebenen Umständen der Auf-
wand für die Bewirtschaftung und der zu erzielende
Ertrag auf einer bestimmten Fläche die Waage halten
(ANDREAE 1964, S. 28 f.). Der Wert hängt von
natürlichen und wirtschaftlichen Einflüssen ab. Die
Flächen, auf denen zu einem gegebenen Zeitpunkt der
Ertrag den Aufwand gerade noch rechtfertigt, werden
als Grenzertragsflächen bezeichnet. Ihre Ausdehnung
ändert sich analog zu den wirtschaftlichen Bedin-
gungen. Im globalen Maßstab bilden schlechte Böden
den Hauptgrund für die Grenzertragssituation be-
stimmter Flächen, in Mitteleuropa ist es in erster Linie
ein ungünstiges Relief (ANDREAE 1964, S. 321f.).
Dazu kommen hydrologisch bedingte Ungunststand-
orte wie Feucht- oder Trockenflächen, soweit sich
keine Melioration anbietet.
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Wird das Gelände zu steil, so ergibt sich schon bei we-
nigen Prozent Neigung ein merklicher zusätzlicher
Arbeitsaufwand, egal ob früher per Zugtier oder heu-
te mit dem Schlepper gearbeitet wird. Dazu kommt
der steigende Energieaufwand. Abhilfe könnte nur
die, wiederum arbeitsintensive, Anlage von Acker-
terrassen bieten. Zusätzlich sinkt auf geneigten Flä-
chen der Ertrag merklich ab, was an der verstärkten
Bodenerosion liegt. Direkte Schäden ergeben sich
dabei durch das oberflächlich ablaufende Wasser, das
Keimlinge entwurzelt oder mit Material überschüttet
und bei entsprechender Niederschlagsmenge Getrei-
de so stark abknicken kann, dass es sich im Verlauf
des Reifeprozesses selbstständig nicht mehr aufrich-
ten kann, was zu vermindertem Ertrag führt (Lager-
getreide). Ab einer Hangneigung von 5% ist das Auf-
gehen von Getreidesaat um bis zu 30% reduziert
(JUNG 1956, S. 30). Dazu kommen die indirekten
Einflüsse durch die Degradierung der Böden, deren
Profile gekappt werden, deren Humus- und Nährstoff-
anteile ausgewaschen werden und deren Produktions-
kraft daher sinkt. In Tabelle 4 sind die Ertragsunter-
schiede zwischen Hochfläche, Hang und Fuß am
Beispiel einer Untersuchung aus dem Lössgebiet der
Mainfränkischen Platten zusammengestellt (Amt für
Landwirtschaft und Bodenkultur Würzburg 1980).
Der Minderertrag am Hang mit einer durchschnittli-
chen Neigung von 8,8% lag bei gleicher Bewirtschaf-
tungsweise zwischen 10 und 17 Prozent. Ursache dafür
war die deutlich geringere Nährstoffausstattung der
Böden am Hang. Anstelle einer leicht erodierten Para-
braunerde auf der Hochfläche wurde am Hang nur ei-
ne Pararendzina kartiert, der ein Tonmineral-Anreiche-
rungshorizont (Bt-Horizont) fehlt, welcher die ausge-
brachten Nährstoffe speichern und puffern könnte.
Interessanterweise lagen die Erträge am Hangfuß auf
einer Pararendzina auf Kolluvium trotz der von ober-
halb eingeschwemmten Nährstoffe nicht höher als auf
der Hochfläche, da auch dem Aufschüttungsboden ein
normales Profil mit Bt-Horizont fehlte. 

Die Frage, ob eine Fläche als Grenzertragsfläche ein-
zustufen ist, hängt von einer Kombination aus natür-
lichen und anthropogenen Faktoren ab. Hinsichtlich der
Neigungsverhältnisse, ab denen sich eine Nutzung
nicht mehr lohnt, lassen sich aus zweierlei Gründen
keine absoluten Werte angeben. Zum einen hängt die
Entscheidung, ob und wenn ja wie eine Fläche ge-
nutzt wird, von den zur Verfügung stehenden Anbau-
produkten und deren Alternativen ab. Im Falle von
Wein, der ein Maximum an Einstrahlung benötigt und
der deshalb gerade in steilen Lagen angebaut werden

muss, sowie Streuobstflächen, die von der verringer-
ten Frostgefahr profitieren, fällt wegen der stärkeren
Handarbeit die Erschwernis der Steilheit weniger ins
Gewicht und wird jedenfalls von den Vorteilen über-
wogen. Zum anderen wird das Erreichen des Grenz-
ertrags neben der Reliefenergie auch von den volks-
und betriebswirtschaftlichen Umständen wie der
Nachfragesituation und von der einzelbetrieblichen
Ausstattung mit Land gesteuert, woraus sich der ent-
sprechende Nutzungsdruck ergibt. Der jeweilige
Grenzertrag bildet daher keine feste Größe, sondern
ist dem sozioökonomischen Wandel unterworfen,
auch wenn sich die natürlichen Faktoren wie die
Hangneigung oder die Bodengunst der betreffenden
Fläche nicht verändert. So kann es durchaus lohnend
sein, eine bestimmte, am Hang liegende (oder sonst
wie benachteiligte) Fläche bei allgemeiner Landknapp-
heit bzw. großer Nachfrage infolge hoher Bevölke-
rungsdichte oder auch wegen geringer Landausstattung
des betreffenden Betriebes noch zu bewirtschaften.
Schließlich spielt das Produktionsziel eine Rolle:
Selbstversorgungsbetriebe mit einer regelmäßig hohen
Ausstattung mit Arbeitskräften bei geringer Flächen-
ausstattung sind oft gezwungen auf Flächen Anbau
zu betreiben, deren Bewirtschaftung sich für markt-
wirtschaftlich orientierte Betriebe nicht mehr lohnt. 

Sinkt die Nachfrage oder lassen sich die Erträge im
Vergleich dazu steigern, dann lässt der Nutzungs-
druck nach und die am wenigsten lohnenden, d.h. die
Grenzertragsflächen, sind dem Wandel der Nutzungs-
intensität zuerst ausgesetzt. Die völlige Aufgabe der
landwirtschaftlichen Nutzung ist häufig mit Auffors-
tung verbunden oder, wenn sie ungeregelt erfolgt, mit
Verbuschung und späterer Verwaldung, der natürlichen
Sukzession. Der Sprung von intensiver Nutzung zur
Aufgabe der Landwirtschaft erfolgte früher aller-
dings selten sofort. Vielmehr wurde die Nutzungsin-
tensität meist Schritt für Schritt und räumlich differen-
ziert zurückgenommen und die Grenzertragsflächen
werden zunächst in eine extensive Nutzung über-
führt. Solche Verschiebungen fanden und finden in
der Agrarlandschaft ständig statt und sind eine we-
sentliche Ursache für die Extensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung auf bestimmten Flächen.
Auf lokaler Ebene können davon ganze Hänge
betroffen sein, die heute Streuobstflächen oder Ma-
gerrasen tragen, bis hinunter zu eng umgrenzten
Landschaftselementen wie Stufenrainen, die in eine
ansonsten flachere und intensiver genutzte Umge-
bung eingebettet sind. 
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Tabelle 4

Wandel der Ertragsverhälnisse am Hang. Nach: Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Würzburg 1980, S. 8 f.
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Zuschärfung der Nutzungsgrenzen und 
Zunahme der Nutzungsgegensätze
Insgesamt begann im 19. Jh. eine gegenläufige Ent-
wicklung auf verschiedenen Teilen der Nutzfläche.
Während infolge der zunehmenden Marktorientie-
rung die Nutzungsintensität auf begünstigten Feldern
aber auch Wiesen zunahm, standen dieser Entwick-
lung Extensivierungen auf ungünstigen Standorten
gegenüber. Dazu kam die teilweise völlige Nutzungs-
aufgabe von zuvor schon extensiv genutzten Flurtei-
len wie den Allmenden. Zwar liegen die Wurzeln für
die Herausbildung der Standorte vieler Landschafts-
elemente oft weit zurück, insbesondere den Bewuchs
aber prägten erst die sich wandelnden Nutzungsbe-
dingungen und -intensitäten. Im Ganzen gesehen lau-
fen die geschilderten Prozesse auf eine Auseinander-
entwicklung intensiv und extensiv bewirtschafteter
Flächen und eine Betonung der Intensitätsunterschiede
innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche hinaus. 

Parallel zu dieser Entwicklung verschwanden die frü-
her verbreiteten Übergänge zugunsten scharfer Gren-
zen. Es kam zu einer Zuschärfung der Nutzungs-
grenzen, weil intensiv und extensiv genutzte Flächen
nun vermehrt aneinander stießen. Vorher aufgrund der
Zelgenbindung gleichartig bewirtschaftete Flächen
zerfielen jetzt in unterschiedliche Nutzungen, die ne-
beneinander bestanden und an viel mehr Grenzen an-
einander stießen. Andererseits wurden die wenig pro-
fitablen Wechselwirtschaften aufgegeben, die mit
ihrem häufigen Nutzungswechsel keine exakten Gren-
zen hatten aufkommen lassen. Die „gleitenden Über-
gänge in der alten Kulturlandschaft“ (BECK 1996, S.
33) wichen damit genauen Linien, an denen sich nicht
nur die verschiedenen Nutzungsformen gegenüber-
standen, sondern entlang derer sich auch die Nut-
zungsintensitäten deutlich änderten. Zum anderen
bewirkte die durch die neu entstandenen Staatsgebil-
de um die Mitte des 19. Jahrhundrts erstmals landes-
weit durchgeführte genaue Kartierung der Fluren, dass

die Grenzen exakt markiert und dass den Flächen klar
definierte Nutzungen zugeordnet werden mussten.
Hintergrund dafür war der rechtliche Zugriff des Staa-
tes auf die Fläche in Verbindung mit dem Bestreben
der Verwaltungen, eindeutige Grundlagen für die Be-
steuerung herzustellen. Die Folgen der Abmarkierung
für das Verschwinden von Nutzungsgradienten und die
Herauslösung extensiv genutzter Landschaftselemen-
te aus einer intensiv genutzten Umgebung sind gar
nicht hoch genug zu veranschlagen.

Die Umstellung auf eine im Ganzen viel intensiver
betriebene Bodennutzung im 19. Jh. darf folglich kei-
neswegs mit einer generellen Abnahme extensiv ge-
nutzter Landschaftselemente als historischem Pro-
zess gleichgesetzt werden. Vielmehr überlagerten sich
verschiedene Auswirkungen, die zu gegenläufigen Ent-
wicklungen führten. Die Extensivierung von Grenzer-
tragsflächen bildet in vielen Fällen den Hintergrund
für die Abgrenzung extensiv genutzter Landschafts-
elemente gegenüber einer zunehmend intensiv genutz-
ten Umgebung. Vielfach besitzen Landschaftselemente
zwar sehr alte Wurzeln in Gestalt weit zurückreichen-
der Standortprägungen, der zur Definition zahlreicher
hoch geschätzter Biotope herangezogene Bewuchs
ist aber relativ jungen Datums und Ausdruck eines
Wandels, nicht einer statischen Prägung. Wenn es um
extensiv genutzte Landschaftselemente geht, ist daher
eine Differenzierung zwischen Standort und Bewuchs
unabdingbar. Außerdem greift eine einfache Defini-
tion über den Bewuchs, beispielsweise im Falle von
Hecken oder Magerrasen, zu kurz, weil die Standorte
auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen sein
können. Das Ineinandergreifen der verschiedenen Ein-
flussfaktoren, deren Veränderungen und die Diffe-
renzierung der Auswirkungen bilden vielmehr zusam-
mengenommen den Hintergrund für Definition und
Entstehung der einzelnen extensiv genutzten Land-
schaftselemente.
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Foto 5 

Mühlgraben, ein vom Menschen gezielt angelegtes Landschaftselement, heute agrarökologischer Sonderstandort. Vom na-
türlichen Bachlauf links, der dem Taltiefsten folgt, zweigte man den Graben ab und führte ihn mit geringerem Gefälle hangpar-
allel (Hangbau). Mit dem Wasserdruck aus dem entstehenden Höhenunterschied konnte man eine Mühle antreiben (Neuhauser
Mühle).
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3. Extensiv genutzte Elemente 
der Kulturlandschaft – 
Eingriffe ins Agrar-Ökosystem 
und Nutzungswandel

Für eine Darstellung, die nicht nur einzelne Elemente
berücksichtigt, sondern den Gesamtbestand extensiv
genutzter Landschaftselemente, stellt sich die Frage
nach den möglichen Gliederungskriterien. Am häufig-
sten werden in der Literatur funktionale Kriterien aus
dem biologischen Bereich zugrunde gelegt, so bei
Gliederungen nach Biotop- (RIECKEN et al. 1993,
POTT 1996) oder Lebensraumtypen (Bay. Staatsmi-
nisterium 1994-1998). Kommen weitere Funktions-
bereiche wie Siedlung und Gewerbe dazu, dann nimmt
der Umfang der Elemente stark zu und formale Kri-
terien wie punkthafte, linienhafte und flächenhafte
Elemente werden zur Gliederung hinzugezogen (GUN-
ZELMANN 1987). 

Aus dem bisher verfolgten Ansatz „extensiv genutz-
te Landschaftselemente“ bietet sich an dieser Stelle
die Intensität der anthropogenen Eingriffe als Gliede-
rungskriterium an. Der Grad des Einflusses durch den
Menschen nimmt im Folgenden von aktiver „geziel-
ter Anlage“ über „Beweidung, Mahd und Schnitt“,
bis hin zu passiver „Akkumulation“ und schließlich
„Restflächen“ immer mehr ab.

Weil die Entstehungsursachen und -zeiträume stark
voneinander abweichen können, müssen Standort und
Bewuchs deshalb klar getrennt und zum Teil als ei-
genständige Landschaftselemente behandelt werden.
Dies gilt beispielsweise für Hecken, die auf Lese-
steinriegeln, Stufen- oder Feldrainen stehen können,
Standorte, auf denen andernorts wiederum Magerra-
sen oder Streuobst existieren. 

Jedes Teilkapitel gliedert sich nach der einleitenden
Definition des jeweiligen Landschaftselementtyps in
einen Abschnitt, der die Veränderungen im Agrar-
Ökosystem untersucht, welche die anthropogenen
Eingriffe hervorrufen. Anschließend analysiert ein
zweiter Abschnitt die jeweilige Nutzung und deren
Wandel. Dabei trug die auf die besonderen Standort-
bedingungen bezogene extensive Nutzung zumindest
ursprünglich ihrerseits zur Standortprägung bei, un-
terlag aber häufig schon früher einem markanten
Wandel. 

3.1 Durch gezielte Anlage entstanden

Eine extensive Nutzung wurde in der Einleitung als
„aufwandsschwach“ beschrieben, worunter neben ei-
nem geringen Einsatz an Produktionsmitteln fehlende
Meliorationsmaßnahmen und ein geringer Arbeits-
einsatz kennzeichnend sind. Diese Einstufung trifft für
die Entstehungszeit mancher Landschaftselemente
aus agrarhistorischer Sicht allerdings so nicht zu. 

Ursprünglich zielte die Anlage von Teichen oder von
Gräben zum Betrieb von Mühlen oder zur Bewässe-
rung von Wiesen auf eine Nutzungsintensivierung ab.
Inzwischen sind die zum Zwecke hydrologischer Ver-

änderungen angelegten Elemente allerdings als Zeug-
nisse historischer Agrartechnologie einzustufen und
sind kaum noch in intensive Nutzungssysteme ein-
gebunden. (Eine geringe Anzahl von Teichen dient
noch heute der intensiv betriebenen Fischzucht und
fällt somit nicht unter die Kategorie extensiv genutz-
ter Landschaftselemente.) Auch das Anpflanzen von
Obstbäumen, das zunächst an Straßen-, Weg- und Feld-
rändern erfolgte, bedeutete eine intensivere Nutzung
dieser zuvor unproduktiven Flächen. Doch bereits die
Ausdehnung des Streuobstanbaus auf brachgefallene
Weinberge stellt eine Extensivierung dieser Flächen
dar. Agrarwirtschaftliche Neuerungen, hier in Gestalt
niedrigstämmiger Obstplantagen, führten dazu, dass
die ursprünglich relativ intensiv genutzten Hochstamm-
bäume heute als extensiv genutzte Landschaftselemen-
te anzusehen sind. 

Teiche, Gräben und Streuobst, die in der umgeben-
den Intensiv-Agrarlandschaft aus heutiger Sicht klar
als extensiv genutzt einzustufen sind, erreichten die-
sen Status also erst im Zusammenhang mit dem Nut-
zungswandel und der allgemeinen Intensivierung in
der Landwirtschaft.

3.1.1 Teiche

Stehende Gewässer lassen sich entweder auf der Basis
ihres ernährungsökologischen Zustands (Eutrophie-
rungsgrad) gliedern (ELLENBERG 1996, S. 428 f.,
POTT 1996, S. 50 f.), oder man stellt limnologische
Merkmale (Hydrologie, Größenverhältnisse) in den
Vordergrund (SCHWOERBEL 1999, S. 79-80; JEDI-
CKE 1992, S. 206 f.). Eine befriedigende Abgrenzung
der nach diesen Merkmalen weitgehend identischen
Weiher und Teiche gelingt aber erst, wenn man die (frü-
here) Nutzung mit einbezieht. Kombiniert man limno-
logische und nutzungsbedingte Kriterien, dann lassen
sich stehende Gewässer in vier Kategorien einteilen: 
• Seen kann man wegen ihrer Größe (offene Was-

serfläche) und der Existenz einer Tiefenwasserzo-
ne (Profundal) abgrenzen. Sie beginnt an einer
Sprungschicht (Kompensationsebene), unterhalb
derer wegen der mangelnden Durchlichtung keine
positive Photosynthesebilanz für die meisten Plank-
tonarten mehr besteht. Deren Niveau schwankt mit
Sedimentbelastung und Eutrophierungsgrad, wo-
bei in der Regel ein Minimum von wenigstens 2 m
Wassertiefe angesetzt wird. Fischfang war früher
bei Seen allgemein üblich und erfolgte mit Netzen
von Booten aus oder per Angel. 

• Die Abgrenzung der Weiher hierzu erfolgt weniger
aufgrund der geringeren Ausdehnung als vielmehr
nach dem qualitativen Merkmal des Fehlens einer
lichtarmen Tiefenwasserzone. Bei der geringeren
Tiefe sind Weiher allerdings meistens auch kleiner
und besitzen sanft abfallende Ufer, an denen sich
eine biologisch stark gegliederte Verlandungszone
ausbilden kann. Der Wasserspiegel von Weihern
schwankt allenfalls jahreszeitlich in engen Gren-
zen. Wie Seen sind Weiher natürliche Bildungen.
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• Für Teiche gelten dieselben Aussagen hinsichtlich
Dimensionen und Biologie, allerdings mit dem we-
sentlichen Unterschied, dass Teiche vom Menschen
zum Zwecke der fischereiwirtschaftlichen Nutzung
geschaffene Anlagen sind. Diesbezügliche bauliche
Eingriffe umfassen meistens einen Damm oder das
Ausbaggern. Da der Wasserstand von Teichen regu-
lierbar ist, schwankt der Wasserspiegel in großem
Maße und sie können auch ganz abgelassen wer-
den, was zum leichteren Abfischen regelmäßig
geschieht. 

• Als Tümpel werden die kleinsten stehenden Gewäs-
ser bezeichnet. Sie können zum Teil austrocknen
und unterlagen auch früher kaum einer Nutzung,
sondern sind als Restflächen innerhalb der Kultur-
landschaft anzusprechen (Kap. 3.4.2).

Umgangssprachlich und sogar bei topographischen
Bezeichnungen werden in Süddeutschland und insbe-
sondere in Franken Teiche fast durchwegs als Weiher
bezeichnet, wodurch die Differenzierung zwischen
den natürlichen Weihern und den zum Zwecke der
Fischzucht anthropogen angelegten Teichen übergan-
gen wird (JUNGFER 1994, S. 127). In der Barockzeit
war es üblich, schon mittlere Teiche ab ca. 200 m2 als
„Seelein“ zu bezeichnen (JÄGER 1994, S. 50). Einen
Grenzfall besonders für die biologische und ästheti-
sche Wertigkeit stellen die heute nicht selten zu fin-
denden Teiche dar, deren Nutzung aufgegeben wurde.
Ihnen fehlt der regelmäßige Rhythmus des Ablassens
und der anthropogen bestimmte Fischbestand und sie
weisen teilweise ähnlich wie Weiher eine Verlan-
dungszone auf. Dieser Bereich unterlag früher eben-
falls einer anthropogenen Nutzung, wenn sie auch
völlig anders aussah als die Nutzung der eigentlichen
Wasserfläche.

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Die Verbreitung von Teichen zeigt deutliche Schwer-
punkte in bestimmten Landschaften, während diese
Elemente in weiten Bereichen heute völlig fehlen.
Hinsichtlich ihrer jeweiligen Lage und Anordnung
lassen sich formal Großteiche, oft als Seen bezeich-
net, Einzelteiche, Teichketten, die in kleinen Tälern
oft unmittelbar aufeinander folgen und Teichplatten
mit einer großen Zahl von Teichen unterscheiden
(FRANKE und BAYER 1995, S.14). Die Anlage von
Teichen erfordert zwei wesentliche Voraussetzungen
hydrologischer und pedologischer Art, die wiederum
mit der Reliefposition im Zusammenhang stehen:
eine ausreichende Wasserversorgung und einen was-
serundurchlässigen Untergrund. 

Die Wasserzufuhr beruht in Mitteleuropa sowohl auf
dem Zustrom durch Fließgewässer als auch zusätz-
lich durch Oberflächenwasser, das nach stärkeren
Regenfällen zuströmt. Letzteres spielt für die Wasser-
bilanz des Teiches eine untergeordnete Rolle, führt
ihm aber möglicherweise wichtige Nährstoffe der
gedüngten Umgebung zu. Um ein Umkippen der Ge-
wässer infolge Sauerstoffmangels zu vermeiden, ist

ein kontinuierlicher Wasserdurchlauf vom Zufluss
(Bach) am oberen Ende zum Abfluss notwendig.
Wegen des zwar geringen, aber permanenten Was-
serbedarfs ist die mögliche Verbreitung von Teichen
bereits eingeschränkt. In Gebieten mit Karstgrundwas-
serleitern versiegen die allermeisten kleinen Ober-
flächengewässer, sodass nur die in die Hochflächen
eingesenkten Täler der größeren Bäche und Flüsse
mit ihrer auch im Sommer dauerhaften Wasser-
führung als Teichstandorte in Frage kommen.

In den Bereichen mit gesicherter Wasserzufuhr ent-
scheiden die wasserstauenden Eigenschaften des Un-
tergrundes über die Verteilung von Teichen in der
Landschaft. Die Böden selbst kleiner Täler zeichnen
sich durch die Existenz einer mehrere Dezimeter
mächtigen Schicht von Auelehm aus, die seit der
Ausweitung des Ackerbaus im Neolithikum akkumu-
liert wurde. Die Auen der Täler waren deswegen frü-
her stark versumpft und eigneten sich nicht für den
Anbau von Getreide, oft noch nicht einmal als Wei-
de, sodass hier Platz für Teichanlagen inmitten der
umgebenden Wiesen war. Besonders günstige Be-
dingungen bestehen im Gebiet des Burgsandsteins
(Mittlerer Keuper) aufgrund dessen petrographischer
Merkmale. Die Formation besteht aus drei jeweils
rund 30 m mächtigen Sandsteinlagen, durch die das
Boden- und Grundwasser gut versickern kann. Sie wer-
den getrennt und nach unten abgeschlossen von drei
Schichten des Basislettens, deren Mächtigkeit zwi-
schen jeweils null und bis zu fünf Metern schwankt.
Sie wirken wegen ihres extrem hohen Tongehalts in
jeder Reliefposition, als Wasserstauer. Hier können
Teiche sogar auf den grundwasserfernen Hochflächen
in nur geringfügig eingesenkten Geländemulden an-
gelegt werden, wo oberflächliche Wasserversorgung
und Abdichtung des Untergrunds gleichermaßen be-
günstigt sind. Gab es ursprünglich infolge der schlech-
ten Transportwege Teiche, bei entsprechenden Unter-
schieden, mehr oder minder im ganzen Land, so kri-
stallisierten sich seit dem 19. Jh. die Schwerpunkte der
Teichverbreitung in Franken heraus, die alle von der
geologischen Begünstigung der Basisletten profitieren:
in Mittelfranken der Raum Dinkelsbühl, Gebiete um
Wassertrüdigen und Gunzenhausen und vor allem
der Aisch- und Seebachgrund westlich von Erlangen.
Ähnliche petrographische Eigenschaften haben glim-
merreiche Gneise, die zu sehr tonhaltigen Böden ver-
wittern, auf denen die Konzentration von Teichen in
Oberfranken um Münchberg und das ausgedehnte
Teichgebiet von Tirschenreuth (Oberpfalz) beruhen.

Die Regulierung des Wasserstands in den Teichen
und das völlige Ablassen des Wassers zum Abfischen
im Herbst erfolgt in aller Regel über einen „Mönch“.
Dabei handelt es sich um einen gemauerten Schacht
am tiefsten Punkt der Anlage, der am Boden in ein
horizontales Rohr mündet. Eine Seite des Mönchs ist
nicht gemauert, sondern mit Schienen versehen, in
die Bretter eingeschoben werden, die von oben her
einzeln herausnehmbar sind. Da der Schacht nach
oben offen ist, dient er gleichzeitig als Überlauf. 
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Im Verlandungsbereich von Stillgewässern kommt es
unter natürlichen Umständen und bei ausreichendem
Platz zu einer Abfolge aus verschiedenen Pflanzen-
gesellschaften, die durch den Wasserstand gesteuert
wird. Die Ausbildung dieser Gesellschaften unter-
liegt in Mitteleuropa nur geringen Unterschieden und
wird in erster Linie durch den Eutrophierungsgrad
des Wassers bestimmt. Der Nährstoffgehalt im Was-
ser von Teichen inmitten der Kulturlandschaft ist in
aller Regel hoch, auch wenn die Nutzung schon auf-
gegeben wurde. Mit dem Übergang vom Flachwasser
zum Ufer wechseln im Idealfall freischwimmende
Wasserlinsendecken (Lemnion), am Gewässerboden
wurzelnde Schwimmblattgesellschaften (z.B. Nymphae-
ion albae, Seerosendecken), Schilfröhrichte (Phrag-
mition), Großseggenriede (Magno-Caricion elatae) und
Erlenbruchwald (Alnion glutinosae; ELLENBERG
1996, S. 434 f., WILMANNS 1993). Schilfröhrichte
und Großseggenriede, die früher gemäht wurden, ver-
tragen schwankende Wasserstände gut und können
daher prinzipiell auch an den entsprechenden Stellen
(z.B. im Bereich des Zuflusses) von Teichen vorkom-
men, wenngleich die Ufer fischereiwirtschaftlich ge-
nutzter Teiche häufig gemäht werden. Der Erlenbruch-
wald ist als natürliche Pflanzengesellschaft meistens
verschwunden und durch anthropogenes Grünland
ersetzt (vgl. Kap. 4.2.3 Feuchtflächen). 

Nutzungswandel
Anthropogen angelegte Teiche dienten früher ver-
schiedenen Zwecken. Aus gewerblichen Gründen an-
gelegte Teiche umfassen Anlagen zum Betrieb von
Hammerwerken, Seifenteiche zum Auswaschen von
Erz, Stauteiche für den Bergwerksbetrieb und für die
Flößerei, Löschteiche und Teiche für andere Zwecke.
Diese Anlagen, die nicht zum Thema gehören, befin-
den sich hauptsächlich in den Mittelgebirgen, wo grö-
ßere Mengen Holz sowie aus den kristallinen Gestei-
nen Erze gewonnen und verarbeitet wurden (BAUER
et al. 1964). Innerhalb der landwirtschaftlich genutzten
Flur dienen Teiche weitgehend zwei Zwecken, früher
dem Betrieb von Mühlen (vgl. Kap. 4.1.2) und in den
meisten Fällen der Fischzucht, eine Nutzung die zum
Teil aufgegeben wurde, zum Teil nach wie vor gegeben
ist, jedoch in deutlicher regionaler Konzentration.

Süßwasserfisch machte seit dem Mittelalter einen
erheblichen Bestandteil der Proteinversorgung aus.
Neben die bedeutende Fischerei in den größeren Flüs-
sen und ihren Altarmen trat die Bewirtschaftung von
Teichen, in denen überwiegend Karpfen gezüchtet
wurden. Insbesondere die vielen Klöster und kirchli-
chen Herrschaften hatten etwa 150 Fastentage pro Jahr
einzuhalten, an denen der Verzehr von Fleisch verbo-
ten war. Zum Teil sehr große Teiche legten beispiels-
weise das Bistum Bamberg (Dechsendorfer- und Bi-
schofsweiher; SCHMITT 1975, JUNGFER 1994),
das Kloster Ebrach im Steigerwaldvorland (SCHENK
1995, S. 574) und das Bistum Würzburg („Verzeich-
nisse aller Seen“ von 1581 und 1593 (JÄGER 1973,

S. 25) an, daneben Reichsstädte wie Dinkelsbühl (HOF-
MANN, B. 1957). Dazu kam eine große Zahl kleiner
und kleinster Teiche in bäuerlichem Einzelbesitz, oft
verteilt, aber auch konzentriert in Gunstgebieten wie
im Aischgrund, wo schon für das 16. Jh. Kleinbesitz
belegt ist (HOFMANN, J. 1935, S. 23).

Für die Fischteiche existierten bei gut organisierten
herrschaftlichen Betrieben genaue Wirtschaftspläne,
die den Fischbesatz, das Abfischen und die Düngung
(Zusatzfütterung) regelten. Nährstoffe gelangten früher
zum einen durch Viehtränke in die Teiche, zum ande-
ren durch Ausschwemmung vom angrenzenden Acker-
land. Förderlich für das Wachstum wie auch die Ver-
mehrung der Karpfen wirken sich höhere Tempera-
turen aus, weshalb intensiv genutzte Teiche in der
Regel keinen Ufergehölzsaum aufweisen. Außerdem
wurden die Uferbereiche früher gemäht, um Stall-
streu zu gewinnen. Ein Problem bei der fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung sind auch die Wasserpflanzen,
die dem Wasser Nährstoffe, teils auch Sauerstoff ent-
ziehen, weshalb sie ebenfalls regelmäßig gemäht
werden. Früher wurden die gewonnenen Halme als
„Teichstreu“ in den Viehställen verwendet. In Wäl-
dern findet man auch an landschaftsökologisch ge-
eigneten Stellen praktisch nie Teiche, weil dort zu der
durch Beschattung niedrigen Wassertemperatur noch
das Ausbleiben der Düngerzuflüsse kommt. 

Die Bewirtschaftung der Teiche erfolgte in verschie-
dener, teils intensiver, teils extensiver Weise. Neben
der permanenten fischereiwirtschaftlichen Nutzung,
die bei den größeren Betrieben üblich war, nutzten
die bäuerlichen und nichtbäuerlichen Kleinbetriebe
die Möglichkeit der Feld-Teich-Wechselwirtschaft,
die in allen Teichgebieten Mitteleuropas verbreitet
war (BECKER 1993, S. 171). Dabei schaltete man
zwischen die stets länger andauernde Nutzungsperiode
als Fischteich in unregelmäßigen oder auch regel-
mäßigen Abständen meist ein bis zwei Jahre ein, in wel-
chen der Teich nicht überstaut, sondern ackerbaulich
genutzt wurde. Ziel dieser Maßnahme war in erster
Linie die Verbesserung der Fischerträge durch die
Düngungswirkung der abgestorbenen Pflanzenteile,
bei Leguminosen zudem durch die Stickstoffixierung.
Das Zurückdrängen von Fischparasiten, Krankheits-
erregern und Wasserpflanzen sowie die aus dem
Ackerbau stammenden Erträge spielten nur eine se-
kundäre Rolle. Da die Feld-Teich-Wechselwirtschaft
primär der Nährstoffversorgung und Ertragssteigerung
diente, konnte sie bei verbesserter Düngung der Tei-
che allmählich aufgegeben werden, was im Aisch-
grund um 1950 geschah (BECKER 1993, S. 182).
Viele Teiche, vor allem wohl diejenigen in bäuerlichem
Besitz, wurden extensiv genutzt, nicht oder nur wenig
gedüngt und es bestand ein Nebeneinander verschie-
den genutzter Teiche (Laichen, Anzucht, Winterung,
Sömmerung), bei insgesamt geringem Fischbesatz
(FRANKE und BAYER 1995, S. 63). Durch das Auf-
stauen von Teichen kam es nicht selten zum Ver-
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sumpfen angrenzender Niederungen. Falls dort (und
am Rand von natürlichen Weihern) Schilfröhrichte
und Großseggenriede existierten, unterlagen diese
ebenfalls einer extensiven Nutzung und zwar zur
Streugewinnung. 

Die Anzahl der Teiche erreichte in Mitteleuropa im
16. Jh. ihren Höhepunkt und lag verglichen mit heute
beim Drei- bis Vierfachen, wobei schließlich sogar
wertvolles Grünland und Ackerflächen in Teiche um-
gewandelt wurden, weil der Bedarf an Speisefisch und
die Preise dafür hoch lagen (BECKER 1993, S.184).
Vor allem im 18. und 19. Jh. wurden viele Teiche
endgültig trockengelegt und in Grünland, seltener in
Ackerflächen umgewandelt. So verlor auch Rot am
See (nördlich Crailsheim) im 18. Jh. sein namengeben-
des 34 ha großes Gewässer, dessen Boden heute von
einer weiten Wiesenaue eingenommen wird. Auf die
frühere Existenz des um 1340 künstlich aufgestauten
Sees weisen noch die Flurnamen (Seebach und See-
mühle) hin. Ähnlich verlief die Entwicklung in Frau-
ental, wo die ehemaligen Klosterteiche („Oberer,
Mittlerer und Unterer See“) zwischen 1730 und 1780
abgelassen wurden (LAYER und SCHENK o.J.). Die
Ursachen für die Abnahme der Zahl der Teiche liegen
auf der einen Seite im Rückgang der Klöster und in
der Verschiebung der Konsumgewohnheiten hin zu
höherem Fleischverzehr, auf der anderen Seite im
zunehmenden Bedarf an ertragreichen Wiesen vor al-
lem in Trockengebieten wie den Gäuflächen und in
den verbesserten agrartechnischen Möglichkeiten zur
Drainage von sumpfigen Talböden. 

Erst im 20. Jh. kam es zu einer Stabilisierung der Teich-
wirtschaft, es bildeten sich Teichgenossenschaften,
alte Teiche wurden instandgesetzt und neue angelegt.
Andererseits war es erst seitdem möglich, auf die
Nutzung der zuvor hoch geschätzten Wiesen und
Weiden zu verzichten. Oft erweiterte man einzelne
Teiche zu Teichketten, die den Boden von schmalen
Tälern einnehmen, in einigen Fällen kam es zu re-
gelrechten Teichplatten mit vielen Dutzend Teichen
(Aischgrund). So stieg die Teichfläche im Aisch-
grund auf das Fünfzehnfache, von rund 200 ha zu
Beginn auf 3000 ha am Ende des 20. Jahrhunderts
(FRANKE und Bayer 1995, S. 62). Doch nicht nur in
den vorhandenen Schwerpunktgebieten der Teichwirt-
schaft nahm die Anzahl der Teiche zu. Im Bereich des
Keupers allgemein, wo es im Bereich von Blasen-

sandstein, Lehrberg- und Estherienschichten mit
zahlreichen kleinen Senken und stark tonhaltigen,
wasserstauenden Pelosolen einfach möglich ist, neue
Teiche anzulegen, hat die Zahl dieser Landschafts-
elemente wieder zugenommen. 

Im Laufe der geschilderten Entwicklung kam es re-
gional zum Verschwinden der einst in fast allen Land-
schaften mehr oder weniger verbreiteten Teiche und
zu einer Konzentration auf die ohnehin an Teichen
reichen Gebiete. Die auf die Regierungsbezirke bezo-
genen Daten, die nicht regelmäßig erhoben werden,
zeigt Tabelle 5. Forellenzucht, die überwiegend im
Haupterwerb betrieben wird, spielt für die Flächen-
ausdehnung der Teiche keine Rolle. Sehr deutlich tritt
die unterschiedliche, von der Naturausstattung be-
dingte Anzahl von Karpfenteichen in Erscheinung,
die gleichzeitig mit einem Gegensatz der Nutzungs-
systeme einhergeht. In Ober- und Mittelfranken wird
die weit überwiegende Mehrzahl der Karpfenteiche
im Nebenerwerb betrieben, wobei der Anteil des Haupt-
erwerbs an den Betrieben selbst noch geringer ist und
nur etwas über 1% ausmacht. In diesen Gebieten sind
Teiche aufgrund der natürlichen Verhältnisse mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand anzulegen und auch
gut nebenerwerbsmäßig zu betreiben. In Unterfranken,
wo es nur wenige ökologisch geeignete Standorte für
Teiche gibt, liegt ihre Anzahl im Vergleich dazu bei
unter einem Zehntel. Davon wird allerdings ein erheb-
lich höherer Flächenanteil im Haupterwerb bewirt-
schaftet, der Anteil der Haupterwerbsbetriebe an der
Gesamtzahl der Betriebe beträgt fast die Hälfte.

Je nach Nutzungsintensität und Nutzungsform (haupt-
oder nebenerwerbsmäßig) unterliegen die Teiche den
entsprechenden Eingriffen wie Ablassen des Wassers
und Säubern des Teichbodens. Dazu kommt das Ent-
fernen von Ufergehölzen und Schilfbeständen wegen
der Beschattung und der Nährstoffkonkurrenz, vor
allem wenn es sich um intensive Haupterwerbsfisch-
zucht handelt. Dagegen sind im Nebenerwerb exten-
siv bewirtschaftete Teiche meist erheblich geringeren
Eingriffen ausgesetzt und es können sich die ent-
sprechenden Pflanzengesellschaften und Biozönosen
entwickeln. Aufgegebene Teiche werden inzwischen
kaum noch in Ackerland verwandelt, sodass sich Ver-
landungszonen und Schilfbestände aufbauen und an
den Ufern Gehölzsäume aufkommen. Diese nicht
mehr genutzten Landschaftselemente üben wichtige
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Teichfläche und Nutzungsintensität im Jahr 1968 in Franken. Nach: Bay. Statistisches LA, 1972
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biologische, dokumentarische und ästhetische Funk-
tionen aus, wenngleich die ausbleibenden anthropo-
genen Eingriffe im Laufe der Zeit zum Verlanden
und damit zum völligen Verschwinden der Teiche
führen.

3.1.2 Gräben

Gräben stellen mit die frühesten gezielten Eingriffe
des Menschen ins Ökosystem dar, die über den bloßen
Ersatz der Vegetation durch Kulturpflanzen hinausge-
hen. Ziel ist die Umstellung der Hydrologie, wobei sich
eine Differenzierung von Gräben aus dem Zweck ih-
rer Anlage ergibt. In der landwirtschaftlich geprägten
Kulturlandschaft standen zwei unterschiedliche Nut-
zungsformen im Vordergrund (HASSLER et al. 1995,
S. 40 f.; GUNZELMANN 1987, S. 77-80):

• Mühlgräben dienen der Versorgung der früher
weit verbreiteten Wassermühlen, bei denen es sich
eigentlich um frühe agrartechnische Anlagen han-
delt. Sie müssen aber dennoch hier mit berück-
sichtigt werden, weil sie räumlich und inhaltlich
aufs Engste mit dem Thema extensiv genutzte
Landschaftselemente verzahnt sind. Vor allem aber
wurden die zu den Mühlen führenden Wassergrä-
ben vielfach selbst zu Stillgewässern und stellen
Standorte für markante Landschaftselemente wie
Ufergehölzsäume dar, die sich aus ineinander grei-
fenden Prozessen der Nutzungsextensivierung und
Verlandung bilden. Mühlen lagen in der überwie-
genden Zahl nicht direkt im Ort, sondern an durch
die hydrologischen Verhältnisse vorgegebenen Stel-
len inmitten der Flur, wo die Mühlgräben auch
lange nach Aufgabe der Nutzung (oder des Ab-
bruchs) der Mühlen selbst als Landschaftselemente
erhalten bleiben.

• Bewässerungsgräben wurden in Mitteleuropa nicht
wie in den Trockengebieten der Erde angelegt, um
den Ackerbau zu verbessern, sondern dienten dem
Zweck der Wiesenbewässerung. Wiesen stellen in-
tensiv genutzte Flächen dar, was durch die Be-
wässerung und den dafür nötigen Bau von Gräben
deutlich wird. Die ehemaligen Grabensysteme
selbst stellen heute allerdings, sofern sie über-
haupt noch erhalten sind, Sonderstandorte dar,
deren besondere Standortbedingungen die Ursache
für eine extensive Nutzung bzw. vergleichsweise
seltene Eingriffe des Menschen darstellen. 

Die Anlage der Gräben richtete sich allerdings nicht
nur nach der angestrebten Nutzung, sondern hatte in
vorindustrieller Zeit stark auf die landschaftsökologi-
schen Voraussetzungen zu achten. Nicht nur in Abhäng-
igkeit von der angestrebten Nutzung (Bewässerung
oder Mühlenbetrieb), sondern auch je nach Reliefbe-
dingungen, Fließgeschwindigkeit und Wasserführung
kamen verschiedene Techniken und Grabensysteme
in Frage, sodass sich parallel zu den anthropogenen
Eingriffen ins Agrar-Ökosystem die Einbindung in
die Landschaft unterscheidet.

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Bei der Anlage von Gräben wandte man verschiedene
Konstruktionstechniken an, die sich hinsichtlich ihres
Systems zur Wassereinspeisung differenzieren lassen
und die anhand der Reste in Form der entsprechenden
Gräben noch häufig in der Landschaft nachvollzieh-
bar sind: Hangbau, Rückenbau und Grabenstau, dazu
Schöpfräder mit den entsprechenden Grabensystemen.
Die Wahl der jeweiligen Technik hing eng mit den
hydrologischen und geomorphologischen Vorausset-
zungen zusammen, an die sie angepasst sind, wobei
sich manche Formen sowohl für die Bewässerung als
auch für den Betrieb von Mühlen eigneten, wie Abb.12
im Überblick zeigt. 

Hangbau: Diese Technik kam in Gebieten mit starken
Reliefunterschieden in Frage, wo der Talboden eine
stärkere Neigung aufweist. Die Technik des Hangbaus
ist weltweit verbreitet und dient sowohl zum Antrieb
von Mühlen als auch zur Bewässerung von Nutzpflan-
zen. Man leitet an einem bestimmten Punkt eines Ba-
ches einen nahezu eben verlaufenden Graben oder
Kanal aus, der isohypsenparallel am Hang des Tals
verläuft und so in Abhängigkeit vom Gefälle des Tal-
bodens an Höhe gewinnt. Das Spektrum von Anlagen
zur Wiesenwässerung im Hangbau reichte in Süd-
deutschland von wenig aufwändigen bis zu recht kom-
plizierten Systemen. Im einfachsten Fall ließ man den
Hanggraben einfach durch zeitweiliges Aufsstauen
überlaufen. Aufwändigere Anlagen verfügten über
sich verzweigende Verteilungsgräben oder es schlos-
sen sich Anlagen im Rückenbau an. Die Reste von
Wiesenbewässerungssystemen im Hangbau findet man
fast nur in Mittelgebirgstälern, in Franken sind solche
Reste selten (z.B. Hafenlohrtal unterhalb Rothenbuch
und Dammbachtal im Spessart). 
Beim Betrieb von Wassermühlen stellte dagegen der
Hangbau die bevorzugte Anlage dar. Mühlgräben im
Hangbau waren überall verbreitet, wo es die Höhen-
unterschiede erlaubten. Wassermühlen sind nicht nur
auf einen möglichst gleichmäßigen Wasserzufluss,
sondern auch auf einen gewissen Wasserdruck ange-
wiesen. Er kann entweder durch die Wassermenge
oder durch höheres Gefälle erreicht werden, was bei
entsprechenden Verhältnissen bereits bei sehr kleinen
Bächen der Fall sein kann. An der Mühle wurde bei
Hangkanalbauweise ein oberschlächtiges, d.h. von
oben beschicktes Mühlrad angetrieben. Zum Ausgleich
der Wasserführung kleiner Bäche war es in der Regel
notwendig, einen kleinen Teich unmittelbar vor der
Mühle anzulegen, oft übernahm diese Funktion aber
auch ein sich stark verbreiternder Mühlgraben. Die
anthropogenen Eingriffe beim Bau von Mühlen um-
fassten nicht nur die Hydrologie in Gestalt der Mühl-
gräben und -teiche, sondern auch die teilweise nötigen
Bachkorrektionen und das regelmäßige „Bachräu-
men“ (Entkrautung), um den Durchfluss zu verbes-
sern (SCHENK 1995, S. 573). In den Mittelgebirgen,
wo auch die Hauptgewässer ein ausreichendes Ge-
fälle aufweisen, konnte man sich die aufwändigen
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Abbildung 12

Lage von Bewässerungskanälen bei verschiedenen Bewässerungstechnologien. Linke Spalte Anwendung im Mühlen-
betrieb, rechte Spalte für die Wiesenbewässerung. Entwurf: MÜLLER, J. 2001
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Kanäle ersparen. Im Hügelland waren Mühlen in den
größeren Tälern dagegen selten, wo Bäche und Flüsse
mit nur geringem Gefälle fließen. Günstiger war es
dort, auf die kleinen Seitentäler auszuweichen, die in
Franken reliefgeschichtlich jüngeren Datums sind und
aus diesem Grund oft mit starkem Gefälle zwischen
Hochflächen und Haupttälern vermitteln. Dort folg-
ten Mühlen dann oft in geringem Abstand aufeinander
und die zugehörigen Hangkanäle sind als Landschafts-
elemente häufig zu finden. Insbesondere im Keuper-
bereich, wo infolge der wasserstauenden petrogra-
phischen Verhältnisse ein engmaschiges Gewässernetz
besteht und selbst kleine Bäche eine permanente Was-
serführung aufweisen, findet man Mühlgräben im
Hangbau sehr häufig. In Gebieten mit Karstgrund-
wasserleitern (Muschelkalk, Jura), wo das oberfläch-
liche Gewässernetz schwach ausgebildet ist und die
kleineren Gewässer der Seitentäler im Sommer meist
austrocknen, war man dagegen mehr auf Grabenstau
angewiesen.

Grabenstau: Grabenstau eignet sich ebenfalls sowohl
für Mühlenbetrieb als auch Bewässerung. Bei dieser
Technik sind relativ aufwändige Anlagen notwendig,
die wegen der geringen Fließgeschwindigkeit auf die
höhere Wasserführung von größeren Bächen oder
Flüsschen angewiesen sind. Auf Grabenstau musste
zurückgegriffen werden, wenn, wie in den Niederun-
gen der Flüsse, das Gefälle des Gewässers gering und
das Gelände fast völlig eben war und Hänge in zu
großer Entfernung lagen. Bei den Mühlen an größe-
ren Gewässern bediente man sich des Grabenstaus,
indem man Wehre einbaute, die den Wasserstand auf
Dauer anhoben und auf diese Weise den entspre-
chenden Wasserdruck erzeugten, um unterschlächti-
ge Mühlräder anzutreiben. Oft wurden die Mühlen
direkt neben den Stauwehren errichtet und man
benötigte allenfalls kurze Mühlgräben. Beispiele für
derartige Anlagen, von denen in vielen Fällen nur die
Landschaftselemente (Wehre und Gräben) erhalten
sind, gibt es zahlreich entlang der größeren, perma-
nent fließenden Bäche bis hin zu mittelgroßen Flüs-
sen wie Saale, Wern, Tauber, Jagst, Pegnitz und Wie-
sent, die einerseits über eine ausreichende Wasser-
menge verfügten, andererseits klein genug waren, um
den Bau- und Unterhaltungsaufwand in Grenzen zu
halten. Eines der größten erhaltenen Wehre staut den
Main für die ehemalige Würzburger Stadtmühle auf
(1644 erbaut). Für die Bewässerung wurden in die
Gewässer Stauwehre eingebaut, die bei Bedarf ge-
schlossen werden konnten, das Wasser im Bachbett
anstauten und dann über ein teilweise weit verzweigtes
Netz von Verteilergräben weiterleiteten. Ausgedehnte,
auf Grabenstau beruhende Bewässerungssysteme gab
es weit verbreitet in den Niederungen von Rezat, Reg-
nitz, Pegnitz und Wiesent (BORCHERDT 1960, S.141)
sowie an Itz und Baunach (GUNZELMANN 1987,
S. 239-244). Hier trifft weitläufig ebenes Gelände
mit hohem Grundwasserstand zusammen, wo ausge-
dehnte Grünlandnutzung vorherrscht(e). 

Rückenbau: Diese Technik diente nur der Wiesenbe-
wässerung und kam bei schwachen Neigungen zur
Anwendung. Rückenbau erforderte weit stärkere Ein-
griffe in das Relief als die übrigen Techniken, wes-
wegen sich der hohe Aufwand nur bei entsprechend
großen Ertragserwartungen lohnte. Die Oberfläche des
zu bewässernden Talbodens musste dafür vollkom-
men umgestaltet und in eine Abfolge flacher, etwa
1⁄2 m hoher und ca. 5 m breiter Rücken eingeteilt wer-
den, die dachförmig mit schwachem Gefälle zu den
dazwischen liegenden Senken abfielen. Die Zulei-
tung des Wassers erfolgte über Kanäle am Hangfuß
am Rand des Tals. Von dort verzweigten sie sich auf
die Rücken, auf deren First sie entlang liefen und
blind endeten. Dort ließ man sie überlaufen und die
Wiesen in Rieselbewässerung versorgen. Aus den
Senken floss das Wasser über ein separates Graben-
system in den vorhandenen Bach oder Fluss ab, so-
dass sich zwei ineinander greifende, komplizierte,
fein verzweigte Netze ergaben. Wegen der Ablagerung
von Schwebstoffen mussten vor allem die kleinen
Verteilungsgräben ständig gereinigt und sauber ge-
halten werden. Im Rückenbau betriebene Bewässe-
rungssysteme gab es in Mitteleuropa in fast allen
Mittelgebirgen, insbesondere im Siegerland (MON-
HEIM 1943) im Hunsrück, Schwarzwald, Oberpfäl-
zer- und Bayerischen Wald (BÖHM 1990). In Fran-
ken waren sie vor allem im Spessart und in der Rhön
verbreitet, so im Jossatal (GERSTENHAUER 1954),
im Lohr- und Hafenlohrtal, im Fellatal und im Wei-
hersgrund (REIF 1989). Das in Rücken und Senken
gegliederte Kleinrelief findet seine Entsprechung in
wechselnden hydrologischen Bedingungen, die auf
engstem Raum von trockenen über frische und feuch-
te bis zu versumpften Standorten reichen. In Kombi-
nation mit der Düngung und Nährstoffsituation ent-
wickelte sich ein entsprechend vielfältiges Mosaik an
Wiesen, Staudenfluren und Flachmooren, das auch
Jahrzehnte nach Ende der Bewässerung noch sicht-
bar ist (REIF 1989).

Schöpfräder: Obwohl einzelne Wasserschöpfräder
auch aus anderen Landschaften Mitteleuropas be-
kannt sind, lag der Schwerpunkt ihrer Verbreitung in
Franken (KUPFER 1931, S.13). Sie waren ebenfalls
nur für die Wiesenbewässerung im Einsatz. Von den
allein entlang der Regnitz am Beginn des 19. Jahr-
hunderts vorhandenen rund 200 Wasserrädern sind
heute noch wenige Exemplare nahe Möhrendorf (bei
Erlangen) erhalten. Verbreitet waren Wasserschöpf-
räder und die dazugehörigen Grabensysteme im Fluss-
gebiet der Regnitz von Spalt bis Forchheim daneben
auch an Pegnitz, Wiesent, Itz und am Obermain
(KUPFER 1931, S. 9-10). Auf ihre frühere Existenz
weisen in der Landschaft heute allenfalls noch die
zugehörigen Bewässerungsgräben als Landschafts-
elemente hin. Ebenso wie Grabenstau ließen sich
Schöpfräder in ebenem Gelände verwenden, wo sie
das Wasser um ein bis zwei Meter anhoben, sodass es
mit dem Gefälle in das anschließende Grabensystem
fließen konnte. Die Schöpfräder arbeiteten wie un-

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



terschlächtige Mühlräder und wurden vom durchströ-
menden Wasser angetrieben: Am Rand waren Eimer
schräg angebracht, die das Wasser unten ausschöpften
und nach einer halben Umdrehung in eine seitlich an-
gebrachte Rinne entleerten. Die Leistung von Wasser-
schöpfrädern beruhte nicht auf der jeweils beförderten
Wassermenge, sondern auf dem permanenten Betrieb.
Da die meisten Flüsse über eine zu geringe Strö-
mungsgeschwindigkeit verfügten, war zur Steuerung
des Durchflusses ein schräg angeordnetes einfaches
Streichwehr nötig, das den Wasserspiegel leicht an-
hob, aber keine massive Anlage darstellte und den
Großteil der Wassermenge durchließ. 

Jede Form der Bewässerung setzte zur Vermeidung
von Salzanreicherungen und Überstauung Entwässe-
rungsgräben voraus, die analog zu den jeweiligen Be-
wässerungsgräben konstruiert wurden und mit diesen
ein zusammenhängendes System bildeten. Je aufwän-
diger die Systeme, desto komplizierter wurde auch das
Netz der notwendigen Gräben, was vor allem bei den
ausgedehnten Anlagen mit Grabenstau oder Rücken-
bau der Fall war. Als weitere, heute noch vorhandene
Landschaftselemente kommen dazu kleinere und grö-
ßere Entwässerungsgräben, die im Zusammenhang mit
der Melioration seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts angelegt wurden und zum Teil noch werden.
Überschüssiges Bodenwasser sammelt sich in den zur
Drainage eingebauten unterirdischen Tonröhren, sei
es nach der Umwandlung von Grünland in Ackerland
oder nach der Melioration von Versumpfungsbereichen
zu ertragreichem Grünland. Die Gräben sammeln es
dann und leiten es oberflächlich zum nächsten natür-
lichen Gewässer ab.

Nutzungswandel
Die Häufigkeit der verschiedenen Grabensysteme, die
sich sowohl aus den landschaftsökologischen Gegeben-
heiten als auch aus der bezweckten Nutzung ergibt,
schwankt von Landschaft zu Landschaft in erhebli-
chem Maß. Erst im Zuge des Nutzungswandels ver-
änderte sich die Einstufung der Gräben relativ zu ih-
rer landwirtschaftlichen Umgebung, und sie wurden
von intensiv genutzten agrartechnischen Anlagen zu
extensiv genutzten Landschaftselementen.

Als das Verkehrssystem kaum leistungsfähig war, be-
nötigte man Mühlen, die das Grundnahrungsmittel
Mehl bereitstellten, möglichst ortsnah. Ihre Reste, sei
es als umgenutzte Gebäude oder, wenn diese abge-
brochen wurden, nur in Gestalt der Mühlgräben, las-
sen sich überall finden. Die dazugehörigen Mühlen
kann man bereits in größerer Zahl für das ausgehende
Mittelalter nachweisen (SCHENK 1995, S. 573). Be-
reits in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
kam es allerdings durch den Bau industriell betriebe-
ner Großmühlen zur Betriebsaufgabe von herkömm-
lichen, wasserkraftgetriebenen Kleinmühlen. Wirt-
schaftsräumliche Prozesse lassen sich dafür verant-
wortlich machen, dass sich das „Mühlensterben“
räumlich und zeitlich versetzt unterschiedlich schnell
vollzog und die Klein- und Kleinstmühlen in manchen

Landschaften noch lange überleben konnten. Die bei-
den Mühlenstrukturgesetze von 1957 und 1972 versuch-
ten, den Übergang von einer unrentabel gewordenen
Flächenversorgung zu einer Konzentration auf weni-
ge Großmühlen zu regeln. Bis 1980 sank die Zahl der
Mühlenbetriebe beispielsweise entlang der Wiesent
auf 18% des Wertes um die Jahrhundertwende (HA-
VERSATH 1981). 

Die Bewässerung von Wiesen mit Hilfe von Wasser-
gräben diente nicht oder nur sekundär der Wasserver-
sorgung, primär der Nährstoffversorgung. Auch die
Schädlingsbekämpfung (Insekten, Kleinsäuger) war
ein erwünschter Nebeneffekt der Wiesenbewässerung
(HASSLER et al. 1995, S. 63). In Zeiten, zu denen
als einziger Nährstoff tierischer Dung zur Verfügung
stand und sehr knapp war, stellten die im Wasser mit-
geführten Abwässer und mineralischen Schwebstof-
fe eine hoch geschätzte Ergänzung dar. Wiesen waren
unabdingbare und hoch geschätzte Lieferanten für Heu
als Ernährungsgrundlage des überall vorhandenen
Zucht- und Nutzviehs, weil andere Futterquellen we-
gen des überwiegenden Getreideanbaus auf den
Äckern weitgehend fehlten. In guten Jahren sollen
anstelle des sonst üblichen 1-2 maligen Mähens von
Wiesen 4-5 Schnitte möglich gewesen sein (GER-
STENHAUER 1954, S. 22). Nach Angaben eines be-
fragten Bauern aus Möhrendorf/Regnitz beträgt die
Ertragssteigerung bei Bewässerung, die dort noch
heute ausgeübt wird, über 100 %. Die statistischen
Angaben für das Jahr 1935 zeigen im Durchschnitt
für Franken, dass auf Bewässerungswiesen zwei
Schnitte die Regel, drei die Ausnahme bildeten. Glei-
ches gilt zwar auch für andere Wiesen, wovon eine
erhebliche Anzahl allerdings nur einschürig waren.
Die Bedeutung der Bewässerung lässt sich auch an-
hand des Vergleichs der Erträge abschätzen: Wässer-
wiesen machten in Franken 6,4% der Gesamtwiesen-
fläche aus, lieferten aber 8,7 % des Heuertrags, über
ein Drittel mehr.

Die Verbreitung der Wiesenbewässerung konzentriert
sich im Gegensatz zu den überall verbreiteten Mühlen
auf bestimmte Bereiche. Auf pedologisch bedingt
nährstoffarmen Standorten war seit dem Mittelalter
die Verbesserung der Wiesenproduktivität die zentra-
le Motivation für den Bau von Wiesenbewässerungs-
anlagen. So entwickelten sich der Schwerpunkt des
Hangbaus im Bereich des Spessarts (und anderer
Buntsandstein-Mittelgebirge) auf Böden aus der Bunt-
sandsteinverwitterung sowie das Verbreitungsgebiet
der Wasserräder in der Regnitzfurche auf Talsanden.
Die Wiesenbewässerungssysteme im Rückenbau (Bunt-
sandsteingebiet) und Grabenstau (Regnitzfurche) stel-
len in beiden Fällen eine Weiterentwicklung mit Hil-
fe verbesserter Technik im 19. Jh. dar. Diese beiden
Schwerpunkte schlagen sich in Abb. 13 in den Zah-
lenangaben klar nieder. Der Anteil der Wässerwiesen
an der gesamten Wiesenfläche betrug im Jahr 1935
für Unterfranken 12,1%, für Oberfranken 6,9%, für
Mittelfranken nur 3,4%.
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Eine Bewässerung im Hangbau und mit Schöpfrä-
dern ließ sich mit relativ einfachen Mitteln erreichen
und die dazugehörigen Grabensysteme waren auf
kleine Areale begrenzt, weshalb derartige Anlagen
schon frühzeitig, allerdings in begrenzter Zahl und
Umfang, eingeführt wurden. Die frühesten Nachwei-
se für Wasserschöpfräder in Franken stammen bereits
aus dem 15. Jh. (BRENNER 1986, S. 519). Da trotz
der begrenzten Ausdehnung mehrere Wiesenbesitzer
beteiligt waren und auch die übrigen Rechte an der
Nutzung des Gewässers berücksichtigt werden mus-
sten, gab es exakte Vorschriften, in denen die Auf- und
Abbautermine und die Wässerzeiten (in Tagen und
Stunden) geregelt waren (KUPFER 1931, S. 66 f.). 

Die Bewässerung größerer Wiesenareale mit Hilfe aus-
gedehnter Grabensysteme setzt dagegen das koordi-
nierte Handeln einer großen Zahl von Beteiligten
voraus, sowohl was den Bau als auch was den späte-
ren Betrieb anbelangt. Voraussetzung für den Bau der
meist umfangreichen Anlagen, die den Grundbesitz
und die Interessen zahlreicher verschiedener Beteilig-
ter berührten, war die Verabschiedung des Wiesen-
wässerungsgesetzes. Aufwändige und umfangreiche
Anlagen konnte man daher erst nach Aufstellung der
entsprechenden rechtlichen Grundlagen in den Ge-
setzen über die Be- und Entwässerungsmaßnahmen
im Jahre 1852 (JÄGER 1965, S.239) verwirklichen.
In Gebieten wie dem Oberrheingraben, wo die land-
schaftsökologischen Verhältnisse die Wiesenbewäs-

serung begünstigen, gab es zwar bereits im 16. Jh.
Regelungsversuche durch „Wässerordnungen“, aber
erst im 18. Jh. konnte man die ersten ausgedehnten
Anlagen, die Flurneuordnungen erforderten, in Angriff
nehmen (HASSLER et al. 1995, S. 62 f). Bewässe-
rungssysteme im Rückenbau wurden im Spessart erst
nach 1860 begonnen (KLAPP 1971). Das 274 ha große
Grabenstausystem im Mündungsbereich der Itz, an
dem über 300 Bauern auf genossenschaftlicher Basis
beteiligt waren, wurde zwischen 1875 und 1878 ein-
gerichtet, und war bis in die 1970er Jahre in Betrieb
(GUNZELMANN 1987, S. 239). 

Im Gegensatz zu den weit verbreiteten, oft sehr alten
Mühlgräben sind die Grabensysteme zur Rücken-
und Grabenstaubewässerung also dem Wandel der
Agrarstrukturen im 19. Jh. zuzuordnen und stellen
damit relativ neue Elemente in der Kulturlandschaft
dar. Eine Voraussetzung für die damit verbundene
Nutzungsintensivierung war die Ablösung der Vor- und
Nachweiderechte der Gemeindeherde (bis Walpurgis
(1.5.) bzw. ab Michaelis (29.9.)), die auch auf dem
individuellen Besitz an Wiesen lastete. Unter diesen
Umständen war nur an eine einmalige Mahd (Heu)
zu denken. Seit dem 18. Jh. ließ sich örtlich eine Ein-
schränkung der Hut auf den Wiesen zugunsten einer
zweiten Mahd (Grummet) beobachten, was vor allem
die produktiven bewässerten Wiesen betraf (SCHÖL-
LER 1973, S. 37-39). 
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Abbildung 13

Nutzungstypen der Wiesen in Franken im Jahr 1935. Daten aus: Zeitschrift des Bayerisches Statistischen Landesamts, 
Jg. 68, 1936
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Von den Wiesenbewässerungsanlagen werden heute
nur noch sehr wenige benutzt, die meisten Gräben
liegen brach, wenn sie nicht beseitigt wurden oder ver-
landet sind. Vor allem die kleinen Gräben zur Fein-
verteilung des Wassers existieren kaum noch, lassen
sich allerdings anhand der wegen der veränderten
Bodenverhältnisse abweichenden Artenzusammenset-
zung innerhalb der Wiesen häufig klar erkennen.
Größere Gräben innerhalb von Wiesenkomplexen
bestehen oft noch, vor allem wenn sie entlang von
Parzellengrenzen verlaufen. Innerhalb der mit Kunst-
dünger und mehrmaliger Mahd intensiv bewirtschaf-
teten Nutzflächen stellen sie extensiv genutzte Land-
schaftselemente mit weit geringeren Eingriffen dar.
Dasselbe gilt auch für Drainagegräben. Die Ufer der
Gräben müssen, wenn auch nur selten, gemäht wer-
den, die Gräben selbst von Bewuchs und Sediment
befreit werden (SCHWAB 1994). Oft bieten sie Stand-
orte für feuchte Staudenfluren oder Ufergehölze.
Auch die nicht mehr benötigten Mühlgräben sowie
die Stauhaltungen hinter den Wehren blieben in vielen
Fällen erhalten, entwässert oder noch wassergefüllt
und langsam verlandend. Ihre Ufer werden nur teil-
weise gemäht, unterbleibt dies, so siedeln sich Ufer-
gehölzsäume an, deren Ausbreitung in die angrenzen-
de Flur durch regelmäßige, aber seltene anthropogene
Eingriffe verhindert werden muss, sodass sich häufig
wertvolle Standorte für Flora und Fauna bilden.

3.1.3 Streuobst

Streuobst ist heute eines der am meisten geschätzten
extensiv genutzten Landschaftselemente, dem vielfäl-
tige Initiativen zur Erhaltung gewidmet sind. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass seine große Bedeutung in
der Kulturlandschaft gar nicht so weit zurückreicht
und dass es sich bei der gezielten Einführung des
Obstanbaus ursprünglich um eine Form der Nutzungs-
intensivierung handelte. Die heute so wertvollen hoch-
stämmigen Obstbäume (über 1,60 m Stammhöhe)
stellten früher die einzig verfügbaren Sorten dar. Erst
mit der Einführung der viel leichter zu bearbeitenden,
buschähnlichen Niederstämme im 20. Jh. wurden zwei
Prozesse in Gang gesetzt. Zum einen verstärkte sich
die räumliche Konzentration des Obstanbaus auf Ge-
biete, wo sich der marktorientierte Anbau der leis-
tungsfähigen und plantagenartig angeordneten Nie-
derstämme rentierte, während den weitaus meisten
Gebieten nur die herkömmlichen, über die Land-
schaft verteilten Hochstämme verblieben, die ur-
sprünglich vor allem der Eigenversorgung dienten.
Zum anderen ging dies mit einer Differenzierung der
Nutzungsintensität einher, sodass heute den intensiv
bewirtschafteten, nach Sorten, Alter und Wuchsform
einheitlichen, gedüngten und stark durch Insektizide
beeinflussten Erwerbsobstplantagen mit Niedrigstäm-
men die hochstämmigen Streuobstbestände gegen-
überstehen, die ihre frühere Bedeutung verloren ha-
ben und die nur noch als extensiv genutzte Land-
schaftselemente eine Rolle spielen. 

Beide Aspekte, räumliche Anordnung und geringe
Nutzungsintensität, bilden den Ausgangspunkt der
Definition von Streuobst als „im Allgemeinen groß-
wüchsige Bäume verschiedener Obstarten, Sorten und
Altersstufen, die auf Feldern, Wiesen und Weiden in
ziemlich unregelmäßigen Abständen gewissermaßen
‚gestreut‘ stehen“ (LUCKE et al., 1993, S.10). Aus
ästhetischem Blickwinkel sind, im Gegensatz zu ein-
förmig zusammengesetzten Plantagen, die Einzel-
bäume in Art, Form und Aufbau als Individuen er-
kennbar und bieten ein Bild der Vielfalt. Aus zoolo-
gischer Sicht stellen hochstämmige Streuobstbestän-
de wertvolle Habitats für Insekten und vor allem
Vögel dar (Bay. Staatsmin. ELF 1995). Eine weitere
Untergliederung kann nur noch nach rein physiogno-
mischen Kriterien erfolgen, was allerdings sowohl
ästhetisch als auch zoologisch von Bedeutung ist:

• Streuobstflächen sind ganze Grundstücke, die mit
Hochstämmen bepflanzt sind. Sie kommen vor al-
lem in klimatischen Gunsträumen vor, wo sich schon
früher Zentren des Erwerbsobstbaus ausbildeten.
Dazu kommen Grenzertragsflächen und Sekundär-
nutzung beispielsweise auf ehemaligen Weinbergen.
Der Boden unter den Obstbäumen wurde früher
gedüngt und oft ackerbaulich genutzt (Stockwerk-
anbau). Erst mit der Extensivierung der Nutzung
ließ man Grünland aufkommen, das beweidet oder
regelmäßig gemäht wird (Streuobstwiese).

• Obstbaumreihen bilden die übliche Anordnung
entlang verkehrlicher (Wege, Straßen) oder land-
wirtschaftlicher (Gräben, Raine, Stufenraine) Leit-
linien. Da sie nur sehr wenig Fläche verbrauchen,
waren und sind Obstbaumreihen die prädestinier-
te Anordnung für eine Integration in eine anson-
sten intensiv genutzte Umgebung. Ursprünglich
trugen sie zur Ertragssteigerung der schmalen,
ungenutzten Geländestreifen bei.

• Einzelne oder in kleinen Gruppen stehende, un-
regelmäßig verteilte hochstämmige Obstbäume
stellen das Grundmuster für die Bezeichnung Streu-
obst dar. Als Standorte kommen sowohl anderwei-
tig schlecht nutzbare Raine und Kleinstflächen in
Betracht, als auch offene Wiesen, Weiden oder
Äcker, wo sie oft als Reste früher ausgedehnterer
Streuobstbestände übrig geblieben sind. In einzel-
ne Bäume oder in kleine Gruppen strukturierte
Steuobstbestände dienten der Eigenversorgung der
Bauern, sind in vielen Landschaften Süddeutsch-
lands verbreitet und wurden schon früher eher ex-
tensiv bewirtschaftet.

Die Art und Weise, in der die verschiedenen Formen
am Aufbau des Streuobstes beteiligt sind, wechselt
häufig auf kurze Distanz. Sowohl die Lage der Streu-
obstbestände in der Landschaft auf lokaler Ebene als
auch die Häufigkeit ihres Auftretens auf regionaler
Ebene lässt sich auf die Kombination landschafts-
ökologischer Bedingungen und wirtschaftlicher Ge-
gebenheiten zurückführen.
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Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Die meisten der einheimischen Obstarten stellen an-
thropogene Formen dar und kommen natürlicherwei-
se im Florenbestand nicht vor. Sie sind gezüchtete
oder zufällige Kreuzungen aus Wildarten, die teils
einheimischen, teils auch eingeführten Ursprungs sind
und die in vorgeschichtlicher Zeit gesammelt und
konsumiert wurden. Einige der wichtigsten Kulturar-
ten mit den dazugehörigen Wildarten sind in Tabelle 6
zusammengestellt. In der Regel sind noch weitere
Kreuzungsschritte an der Entwicklung zu den heuti-
gen Kulturarten beteiligt, die eine große Zahl von Va-
rietäten und Sorten umfassen. Die angegebenen Wild-
arten existieren nach wie vor in den entsprechenden
Pflanzengesellschaften. Ausgesprochen häufig ist
hierzulande die Kirsche, deren Wildart am Rand von
Eichen-Hainbuchen-Wäldern wie auch in Hecken
gedeiht und die an den im Vergleich zur Kulturart
viel kleineren, gleichwohl essbaren Früchten erkenn-
bar ist. Obwohl der Holzapfel mit seinen kleinen,
harten und saueren Früchten in Mitteleuropa natür-
lich vorkam, werden eingeführte Wildarten aus dem
Vorderen Orient als Vorläufer der Kultursorten ange-
sehen, die in der Sammelart des Kulturapfels (Gar-
tenapfel) botanisch zusammengefasst sind. Allein
beim Apfel entwickelten sich über die Jahrhunderte
rund fünfhundert sekundäre Formen/Sorten aus den
Wildarten (LUCKE et al. 1993, S. 89 f.). Neben der
flächenmäßigen Erhaltung besteht heute auch das
Problem, die vielen jeweils nur ganz lokal verbreite-
ten und angepassten Varietäten und damit die botani-
sche und genetische Vielfalt zu erhalten. 

Die Lage und die Häufigkeit von Streuobst zeigt
deutliche Bezüge zum Agrar-Ökosystem, die sich lo-
kal und regional unterschiedlich auswirken. Im loka-

len Maßstab folgt die Lage der Streuobstbestände
zum einen der Verfügbarkeit der entsprechenden
Standorte, zum anderen geländeklimatischen Fakto-
ren. Nach Südwest orientierte Hänge sind für Obst-
bäume ganz besonders günstig, weil sich sowohl das
Expositionsklima durch die höchste Bodentemperatur
und die beste Strahlungsgesamtbilanz auszeichnet,
als auch Kaltluftansammlungen weitgehend ausge-
schlossen sind (GEIGER 1961). Auf mehr ebenen
Flächen entscheidet das Mikrorelief über die Vertei-
lung von Muldenfrost und Kaltluftsammelgebieten,
denen man beim Anpflanzen von Obstbäumen ge-
nauestens ausweichen muss. Tallagen als ausgeprägte
Kaltluftsammelgebiete sind dagegen ausgesprochen
streuobstarm, jedenfalls im mehr kontinental gepräg-
ten Osten Frankens, während im Westen bei geringe-
ren Wintertemperaturen und deutlich reduzierter Spät-
frostgefahr auch dort Streuobstflächen zu finden sind,
obwohl Hanglagen klar bevorzugt wurden. Erst im
klimatisch begünstigten Oberrheingraben dehnen sich
Streuobstflächen verbreitet auch in die Ebene aus.

Die Differenzierung der klimatischen Faktoren macht
sich bei den unterschiedlichen Obstarten unterschied-
lich stark bemerkbar, zudem bestehen erhebliche Un-
terschiede hinsichtlich der vielen vorhandenen Sorten.
Dazu kommen pedologische Faktoren (vgl. OBER-
DORFER 1979). Empfindliche Arten wie Quitte,
Mirabelle, Mandel und Pfirsich benötigen eine lange
Vegetationsperiode mit hohen Durchschnittstempe-
raturen und geringer Gefahr von Spätfrösten. Sie las-
sen sich daher nur in den ozeanisch getönten Bereichen
im Westen Frankens kultivieren und sind auch dort
lokal auf die geländeklimatisch günstigsten Lagen
beschränkt. Süßkirschen stellen geringere Ansprüche
an die Durchschnittstemperaturen und kommen auch
weiter im Osten vor, reagieren als Frühblüher jedoch
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Tabelle 6

Wichtigste Kulturarten der Streuobstbestände und deren Ursprünge (Wildarten). Nach: LUCKE et al. (1993),
OBERDORFER (1979)
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äußerst empfindlich auf Frost und wurden ebenfalls
auf Lagen mit entsprechendem Geländeklima kon-
zentriert (Sauerkirschen sind demgegenüber frost-
hart). Süßkirschen besitzen ein herzförmiges Wurzel-
werk, meiden bodensauere Standorte und gedeihen
deshalb auf Kalkverwitterungsböden, wie sie an Mu-
schelkalk- und Jurahängen vorkommen, am besten.
Birnen benötigen als Tiefwurzler tiefgründige Böden
und sind zwar nicht sehr frostempfindlich, haben al-
lerdings während des Wachstums relativ hohe Wärme-
ansprüche. Äpfel sind klimatisch relativ anspruchlos,
erreichen daher nicht nur zahlenmäßig, sondern auch
regional eine weite Verbreitung und sind lokal am
wenigsten an geländeklimatische Gunststandorte ge-
bunden. Äpfel gedeihen als Flachwurzler auch auf
flachgründigen Standorten. Von allen heimischen Obst-
arten stellt die Hauszwetschge, die nur relativ niedri-
ge, oft fast buschartige Bäume bildet, die geringsten
Ansprüche hinsichtlich Wärme, Frostschutz, Boden-
bedingungen und Kronenpflege (KORNPROPST
1994, S. 24). Sie war früher bei weitem die häufigste
Obstart und stellte im Jahre 1900 in Franken die
Hälfte aller Obstbäume (Statistisches Bureau Bay.
1905), bevor ihr von „edlerem“ Obst der Rang abge-
laufen wurde.

Auf regionaler Ebene bestehen erhebliche Unter-
schiede in der Häufigkeit von Streuobstbeständen,
wobei von landschaftsökologischer Seite wiederum
klimatische Einflüsse ausschlaggebend sind. Das Auf-
treten von Spätfrösten lässt sich im regionalen Ver-
gleich allerdings nicht als Kriterium anwenden, weil
die Werte durch gelände- und lokalklimatische Ver-
hältnisse überlagert werden. Als ungefähre Grenze für
ertragreichen Obstanbau lässt sich aufgrund phänolo-
gischer Kartierungen für Franken eine Vegetations-
periode von über 230 Tagen Dauer festhalten (REI-
CHEL 1979). Dazu gehören das Mittelfränkische Be-
cken, das Saaletal und die Mainfränkischen Platten,
wo es, wenn geländeklimatische Gunst dazukommt,
bereits Gebiete gibt, in denen zumindest früher Er-
werbsobstbau betrieben wurde und größere Streu-
obstflächen angelegt wurden. Wirklich ausgedehnten
Erwerbsobstbau findet man jedoch erst im Bereich des
mittleren Maintals und vor allem im Oberrheingra-
ben bei einer Vegetationsperiode von über 240 Tagen
und deutlich reduzierter Spätfrostgefahr. Unterhalb
der Grenze von 230 Tagen Vegetationsperiode gab es
lediglich Subsistenzanbau, wofür Streuobst in Form
von Einzelbäumen oder kleinen Gruppen ausreichte. 

Nutzungswandel
Da es sich beim Obstanbau um eine wichtige Nut-
zungsform handelte, ist seine Entwicklung verhält-
nismäßig gut dokumentiert und in Statistiken seit 1878
genau erfasst. Der Nutzungswandel in der Landwirt-
schaft brachte es im Verlauf eines Jahrhunderts mit
sich, dass die heute als Streuobst bezeichneten Be-
stände dramatisch zurückgingen und als extensiv ge-
nutzte Landschaftselemente einzustufen sind.

Die Wurzeln der Obstbaumzucht reichen bis in die
römische Zeit zurück, als Wildarten aus Indien und
dem Vorderen Orient über Griechenland nach Süd-
deutschland eingeführt wurden, verbunden mit der
Technik des Veredelns (WELLER 1996, S. 138).
Auch nach dem Abzug der Römer lässt sich die Kul-
tivierung von Obstbäumen kontinuierlich weiterver-
folgen. Bis über das Mittelalter hinaus wurde der
Obstanbau vor allem von den Klöstern gepflegt, wo-
bei neben dem Tafelobst auch Mostbereitung und
Schnapsbrennerei bereits bekannt waren. Die Ent-
wicklung des Obstbaus ging, auch durch die Einfuhr
weiterer Sorten aus dem Mittelmeerraum, weiter,
wenngleich vom Umfang her auf niedrigem Niveau.
Landschaftsprägende Ausmaße besaß der Obstanbau
bis zum 18. Jh. nirgendwo in Deutschland (LUCKE
et al. 1993, S. 11 f.).

Die Weiterentwicklung des Sortenspektrums geschah
lange Zeit überwiegend durch Zufallssämlinge, seit
dem 19. Jahrhundert verstärkt durch Züchtungen, die
sich durch speziell auf die lokalen ökologischen Ver-
hältnisse abgestimmte Selektion auszeichnen. Im 18.Jh.
begannen sich allmählich die größeren Herrschaften
der Verbreitung des Obstbaus anzunehmen. Es wur-
de staatlicherseits das Anpflanzen von Obstbäumen
gefördert und es entwickelte sich ein eigener Wis-
senschaftszweig, der sich nur mit der Förderung des
Obstanbaus, insbesondere von Äpfeln, befasste: die
Pomologie. Bekannte Förderer waren vor allem die
Herzöge von Württemberg, die bereits 1663 das An-
pflanzen von Obstbäumen entlang der Landstraßen
verordneten (LUCKE et al. 1993, S. 21), weitere
Schwerpunkte des Obstanbaus bildeten sich in Baden
und Sachsen.

Obwohl auch in Franken die Pflanzung von Obstbäu-
men an Straßen wiederholt von der Obrigkeit befoh-
len wurde, blieb die Zunahme des Obstbaus begrenzt
und setzte sich nur langsam durch (SCHENK 1998,
S. 318). Diese Tatsache ist weniger auf klimatische
Bedingungen als eher auf die territoriale Zersplitte-
rung in zahlreiche kleine Herrschaftsgebiete zurück-
zuführen, von denen viele es sich entweder nicht lei-
sten konnten oder sich nicht darum kümmerten, den
Obstbau voranzutreiben. Erst in der zweiten Hälfte des
19. Jh. begann eine merkliche Zunahme der Obst-
baumbestände, die auch im übrigen Süddeutschland
weiter voranschritt. 

Abb.14 zeigt die zeitliche Entwicklung der Obst-
baumbestände in Franken im Überblick, differenziert
nach den Obstarten. 1878 wurde die erste allgemeine
Obstbaumzählung durchgeführt, woraus die erst zum
damaligen Zeitpunkt zunehmende Bedeutung dieser
Nutzung ersichtlich ist. Man zählte die Bäume, weil
gerade beim Streuobst keine einheitlichen Flächen
abzugrenzen sind und weil jeweils der einzelne Baum
wichtig war. Die nächste Zählung fand erst im Jahre
1900 statt, bis zu welchem Zeitpunkt die Bestände
um über 50% zugenommen hatten. Über mehr als die
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts schwankten die
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Obstbaumzahlen nur geringfügig und lagen 1965 noch
bei 89% des Wertes zur Jahrhundertwende. Erst da-
nach gingen die Bestände stark zurück, allein in dem
Jahrzehnt bis 1975, dem Zeitpunkt der letzten Obst-
baumzählung, um nicht weniger als 40%. Seither wer-
den nur Erntemengen und nur für den Marktobstbau
veröffentlicht. Interessant sind die im Vergleich zu
den nahezu gleich bleibenden Gesamtzahlen erhebli-
chen Verschiebungen in den Anteilen der Obstsorten.
Allgemein spielen nur Äpfel, Birnen und Zwetsch-
gen, lokal auch Kirschen eine wichtige Rolle. Alle
anderen Arten sind nicht bestandsbildend sondern
höchstens vereinzelt zu finden. Der Anteil der Zwet-
schgen nahm kontinuierlich ab, von 56% im Jahr 1878
auf nur noch 28% im Jahr 1975, worin sich die stark
rückläufige Bedeutung der privaten Schnapsbrenne-
rei äußert. Birnen behielten ihren Anteil von etwas
über 10% in etwa bei. Demgegenüber stieg der Anteil
von Äpfeln an den Obstbäumen insgesamt von 23%
auf 41%, der von Kirschen, einer typischen Markt-
frucht, verdoppelte sich sogar von 7,5% auf 15%.
Kirschen sind wegen ihrer Verderblichkeit auf kurze,
gut ausgebaute Distributionsstrukturen und Marktnähe
angewiesen, sodass sich für diese Frucht die deut-
lichsten Schwerpunkte herausbildeten, noch geför-
dert durch die hohen agrarökologischen Ansprüche.
An diesen Verschiebungen ist der Wandel von stär-
kerer Subsistenzorientierung zu Marktorientierung
erkennbar, der auch im Obstanbau während dieser
100 Jahre stattgefunden hat.

Als Standorte für Obstbäume wurden im 18. und be-
ginnenden 19. Jh. zunächst die dorfnahen Garten-

grundstücke bevorzugt, die nicht der allgemeinen
Dorfordnung der Dreifelderwirtschaft unterlagen. So
bildeten sich dorfanschließende Gürtel von Obstbäu-
men unmittelbar um die Siedlungen herum, und zwar
auch in klimatisch ungünstigen Gebieten wie im Fran-
kenwald. Sie erscheinen in der Statistik als „Haus-
grundstücke und Gärten“, und dienten im Wesentli-
chen nur der Eigenversorgung. Der Unterwuchs be-
stand dort meist aus Gras, denn die Flächen dienten
als Auslauf für Schweine („Sauanger“) und anderes
Kleinvieh. Im Jahre 1900 war etwa die Hälfte des Ge-
samtbestandes an Obstbäumen auf diese Standorte
beschränkt. Für darüber hinausgehende, herrschaft-
lich verordnete und geförderte Pflanzungen wählte
man zunächst überwiegend Straßen- und Wegränder,
die damit besser genutzt werden konnten. Auch All-
menden begann man seit dem 18. Jh. mit Obstbäu-
men zu bepflanzen, was die Weidenutzung nicht be-
einträchtigte (SCHÖLLER 1973, S. 30). 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man
begann, Obstanbau für den Markt zu betreiben, be-
gann er sich parallel zu seiner starken mengenmäßi-
gen Erweiterung auch in die Fluren auszubreiten, in
der Statistik als „freie Feldflur“ bezeichnet. Von die-
ser Entwicklung profitierten weit überwiegend die
klimatisch begünstigten Gebiete vor allem in Unter-
franken, wo im Zuge der Marktorientierung die natür-
liche Klimagunst wirtschaftlich in Wert gesetzt wur-
de. Demgegenüber unterblieb eine Ausweitung des
Obstanbaus insbesondere im Nordosten von Oberfran-
ken, wo er fast nur auf Hausgrundstücke beschränkt
blieb. Zunächst erfolgte der Anbau meist in Form von
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Abbildung 14

Zeitliche Entwicklung der hoch- und mittelstämmigen Streuobstbestände (Anzahl der Bäume und Anteile der Sor-
ten) in Franken. Niederstämme für Äpfel und Birnen ab 1951 ausgegliedert und hier nicht berücksichtigt, getrennte An-
gaben für Süß und Sauerkirschen ab 1934, hier zusammengefasst. Sonstige erst seit 1913 angegeben. Daten aus: König-
lich Statistisches Bureau Bayern 1903, Königlich Statistisches Landesamt Bayern 1913, Bayerisches Statistisches Lan-
desamt div. Jahrgänge
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Baumäckern auf den Feldern, weshalb Hochstämme
bevorzugt wurden, um die Bodenbearbeitung darunter
nicht zu behindern. Auf die jeweilige Fläche bezogen
handelte es sich damals also um eine Intensivierung
der Landnutzung. Insgesamt geht die flächenmäßige
Ausdehnung des Obstanbaus und die räumliche Ver-
schiebung vom Dorfrand in die Flur mit einer Verän-
derung des Anbauziels, nämlich der Umstellung von
Subsistenz- auf Marktorientierung einher. Die An-
zahl der Obstbäume auf Hausgrundstücken, für die die
Subsistenzorientierung im Vordergrund stand, wies
erheblich geringere Unterschiede zwischen den kli-
matischen Gunst- und Ungunstgebieten auf als die
marktorientiert genutzten Bestände in der freien Flur.

Zur Jahrhundertwende hatte der Obstbaumbestand in
Franken seinen flächenmäßigen Höhepunkt erreicht.
Die Streuobstbestände verdankten ihre Zunahme, die
im Wesentlichen im ausgehenden 19. und beginnenden
20. Jh. stattfand, somit einer Kombination aus drei
wirtschaftlichen Gründen.
1. Obstanbau in größerem Umfang stellte für viele

Gemarkungen und sogar für ganze Regionen eine
Innovation dar, die sich erst allmählich verbreiten
und durchsetzen musste. Zudem sind für einen er-
folgreichen Anbau Kenntnisse über Pfropfen und
Schneiden, aber auch über die Standortwahl der
frostgefährdeten Kulturen notwendig, die man sich
erst aneignen musste.

2. Die Investition in Keimlinge, Pflegeaufwand und
Vermarktung rentierte sich erst mit der zuneh-
menden Marktorientierung und den verbesserten
Verkehrsverbindungen für die leicht verderblichen
Früchte.

3. Außerdem bedurfte es der Bereitstellung ander-
weitig nicht mehr genutzter Flächen, was erst mit
der Konzentration der Landwirtschaft auf intensi-
vierbare Flächen, mit der Umstellung der Anbau-
produkte und mit dem Rückzug des Weideviehs
aus der Flur der Fall war, sodass Allmendweiden,
Raine und ehemalige Weinberge für den Obstan-
bau zur Verfügung standen.

Mit Zunahme des Grünlands im 20. Jh. entstanden in
größerem Umfang extensiv genutzte Streuobstwie-
sen (WELLER 1996, S.140). Entscheidend war dabei
die Tatsache, dass mit der Aufgabe von Grenzertrags-
standorten einerseits und dem Weinbau in Steillagen
andererseits größere zusammenhängende Flächen zur
Verfügung standen, die nicht mehr intensiv genutzt
wurden.

Abb. 15 gibt den Zustand für das Jahr 1900 wieder,
der ersten umfassenden Obstbaumzählung, die die
regionalen Bestandsunterschiede deutlich ausweist.
Niederstämme spielten noch keine Rolle. Da um
1900 die Ortschaften, wenn überhaupt, erst in gerin-
gem Umfang gewachsen waren, lässt sich auch das
Verhältnis der traditionellen siedlungsumgebenden
Obstgärten zu den für damalige Verhältnisse moder-
nen Baumfeldern und Streuobstwiesen in der Flur
erkennen. Wie zu erwarten ist, ergibt sich insgesamt

ein klarer West-Ost-Gradient. Er lässt sich jedoch bei
genauerer Betrachtung nur bedingt mit den klimati-
schen Verhältnissen in Übereinstimmung bringen.
Die Gebiete am klimatisch begünstigten Untermain
aber auch am Ostrand des Spessarts wiesen Obst-
baumbestände von meist über 1200 Bäumen pro km2

auf (Alzenau 1929, Miltenberg 1905, Obernburg 1752,
Marktheidenfeld 1521, Aschaffenburg 1253, Lohr
1180). Fast im gesamten übrigen Unterfranken lagen
die Werte zwischen 700 und 1000. Diese hohen
Baumbestände ergaben sich durchwegs aufgrund der
Ausdehnung des Obstanbaus in die Flur, der die Zah-
len auf dorfnahen Grundstücken oft weit überwog.
Streuobst bildete hier einen wichtigen Bestandteil
der Kulturlandschaft. Jenseits des Keuperberglands
waren demgegenüber die Gesamtbestände mit meist
zwischen 300 und 500 Bäumen pro km2 deutlich ge-
ringer, auch im sommerwarmen Mittelfränkischen
Becken. Aus diesem recht einheitlichen Trend sticht
der Kreis Forchheim mit einer Obstbaumdichte von
1775 pro km2 heraus, höher als in Teilen der Unter-
mainebene. Hier wird der Zusammenhang zwischen
Klimagunst (Hanglagen am Albtrauf), Bodenverhält-
nissen (rasch erwärmbare, nährstoffreiche Kalkböden)
und Marktorientierung (Nürnberg) deutlich. Klar auf
die klimatische Ungunst zurückzuführen sind die
sehr geringen Obstbaumbestände im Frankenwald
und Fichtelgebirge, wo es bei der Subsistenzorientie-
rung blieb und es nur zwischen 100 und 150 Bäume
pro km2 gab, ein Zwanzigstel der Werte vom Unter-
main (Hof 101, Rehau 107, Münchberg 110). Die
Umrechnung auf die Fläche ist in diesem Bereich nur
noch von eingeschränkter Aussagekraft, da es sich
fast nur noch um Hausgrundstücke und ortsnahe
Gärten handelt und Streuobst als Landschaftselement
in der Flur kaum in Erscheinung tritt. Dabei spielt
auch die verhältnismäßig weit fortgeschrittene Indu-
strialisierung bei geringerer Bedeutung der Landwirt-
schaft eine Rolle. Schwerpunkte mit hoher Gesamt-
zahl an Obstbäumen gehen in der Regel auf bestimm-
te Sorten zurück, so z.B. Kirschen im Kreis Forch-
heim (28%), Zwetschgen im Maindreieck (Kitzingen
67%, Ochsenfurt 66%) oder Äpfel am Untermain
(Obernburg 56%, Alzenau 50%), die deutliche Ab-
weichungen zu den Durchschnittswerten für das Jahr
1900 aufweisen (vgl. Abb. 14/15). 

Verbreitung und Schwerpunktbildung von Streuobst-
beständen auf regionaler Ebene bieten damit ein gu-
tes Beispiel für die Kombination landschaftsökologi-
scher und agrarökonomischer Faktoren. Innerhalb der
prinzipiell nach klimatischen Merkmalen (Sommer-
temperaturen, Bodenfrosthäufigkeit) abgegrenzten
Bereiche kristallisierten sich Schwerpunkte des Obst-
anbaus dort heraus, wo wirtschaftliche Vorzüge dazu
kamen (Nähe zu Verbraucherzentren, Verkehrsanbin-
dung): im Falle Forchheims die Steilhänge am Alb-
rand und die Nähe zu Nürnberg, am Untermain die
Wärmeinsel der nördlichen Oberrheinebene und der
Absatzmarkt Frankfurt.

70

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



Das produktive Alter von Obstbäumen beginnt je nach
Art bei etwa 10 Jahren und endet zwischen 40 und 80
Jahren. Nach dem sog. Erziehungsschnitt während
der ersten drei bis fünf Jahre ist es notwendig, die
Bäume regelmäßig auszuschneiden, um ein zu dich-
tes Astwerk zu vermeiden, denn die Bäume tragen
nur dann ein Maximum an Früchten, wenn sie jähr-
lich neu austreiben. Das bedeutet, dass zur Aufrecht-
erhaltung eines Bestandes neben dem jährlichen Pfle-
geaufwand ein Nachpflanzen erforderlich ist, damit
der Bestand nicht überaltert. Eine Flächenkontinuität
des Streuobstbaus über einen Zeitraum von mehr als
hundert Jahren darf somit nicht mit dem Alter der
Bäume selbst gleichgesetzt werden. In vielen Fällen
geschah die Erneuerung des Bestandes allerdings auf
benachbarten Grundstücken, sodass sich innerhalb
einer bestimmten Gemarkung nur verhältnismäßig
selten Grundstücke finden, die sowohl im 19. Jh. als
auch heute mit Obstbäumen bestanden sind, auch
wenn Streuobst über die Dauer des gesamten Zeit-
raums für die betreffende Gemarkung prägend war.

Der Höhepunkt der Ausbreitung von Obstbäumen
war in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20.
Jahrhunderts erreicht, als er einer intensiven Nutzung
als Sonderkultur unterlag und in vielen Gebieten ei-
ne landschaftsprägende Stellung einnahm. Lokale
Schwerpunkte bildeten sich außer aus klimatischen
Gründen häufig, aber keineswegs regelmäßig, dort,
wo der Obstanbau als Nachfolgekultur den zurück-
gegangenen oder erloschenen Weinbau ersetzte. Für
den Tafelobstanbau spielte dabei die Marktnähe zu
größeren Städten eine Rolle (JÄGER 1965, S. 218-219,
WIRTHMANN 1957). Außerdem war namentlich in
den Muschelkalktälern der Obstbau die einzige Mög-
lichkeit einer weiteren Nutzung der steilen Hänge.
Neben dem Tafelobst spielte der Anbau von Most-
obst, Äpfel und Birnen, eine große, oft sogar die über-
wiegende Rolle, was die nur mäßige Pflege vereinzelt
stehender Streuobstbäume und die Verwendung auch
minderwertiger Sorten erlaubte. Mit deren Verbrei-
tung korrelieren in Unterfranken die Trinkgewohn-
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Abbildung 15

Räumliche Differenzierung der hoch- und mittelstämmigen Streuobstbestände in Franken. Kreisfreie Städte sind nicht berücksichtigt und
mit Ausnahme von Nürnberg in der jeweiligen Kreissignatur dargestellt; keine Daten für Coburg. Daten aus: Königlich Statistisches Bureau
Bayern 1903
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heiten der Bevölkerung und der Konsum von Apfel-
wein bzw. -most (HEROLD 1966). In den Zentren des
Obstanbaus, insbesondere dort, wo Zwetschgen hohe
Anteile einnehmen, findet sich eine Unzahl kleiner
„Obstabfindungsbrennereien“, die ein Brennrecht
besitzen, welches nur auf einen bestimmten Bauern-
hof bezogen ist und das lediglich das Brennen von
Obst, nicht aber von Getreide und Kartoffeln erlaubt
(HEROLD 1957, S. 371 f.).

Der drastische Rückgang der Streuobstbestände vor
allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist
auf eine Vielzahl ineinander greifender Ursachen zu-
rückzuführen. Der Vormarsch der niederstämmigen
Obstbäume, die bereits seit Beginn des Jahrhunderts
zur Verfügung standen, führte zu mangelnder Pflege

und Überalterung der Hochstämme (WOLF 1989,
S. 41). Zwischen 1957 und 1974 existierten sogar Prä-
mien zur Rodung alter Obstbäume (HÄRLE 1992,
S. 308). Das in der Flur verteilte Streuobst stand zu-
nehmend der Mechanisierung und der Flurneuord-
nung im Wege, wobei schon die Umstellung der
Pflugrichtung ausreichte, um die Beseitigung der
reihenförmig angeordneten Obstbäume nach sich zu
ziehen. Dazu kamen Veränderungen der Konsumge-
wohnheiten wie die erhöhten Ansprüche an Tafelobst,
der Rückgang des Mostkonsums und die rückläufige
Zahl kleiner und kleinster Schnapsbrennereien, die die
Verwendung von Streuobstprodukten minderwertiger
Art und sogar von Fallobst gewährleistet hatten. Zu-
dem verlangt ein unter heutigen Bedingungen ertra-
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Foto 6 

Ufergehölzsaum, ein durch gelegentlichen Schnitt und Auf-Stock-Setzen begrenztes Landschaftselement. Ufergehölzsäume
wurden nicht gezielt angelegt, sondern konnten heranwachsen, als die früher übliche Beweidung der Uferbereiche endete (s. Sei-
te 87). Die anthropogenen Eingriffe erfolgen als Gegengewicht zur Vegetationsdynamik, die zu einer Ausdehnung der Pflanzen
in die angrenzenden Nutzflächen führen würde (bei Moratneustetten).
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greicher Obstbau rationell zu bewirtschaftende Nied-
rigstämme, sortenreine Bestände und einen einheit-
lichen Unterwuchs. 

Große Flächenverluste erlitten die Streuobstbestände
aber auch aus Gründen, die nichts mit dem Nutzungs-
wandel in der Landwirtschaft zu tun haben. Die mei-
sten der ortsnahen Streuobstflächen fielen der Auswei-
sung von Siedlungs- und Gewerbegebieten, verstärkt
seit den 70er Jahren, zum Opfer. Die überragende
ästhetische Bedeutung, die die umgebenden Streu-
obstgürtel früher für die Ortschaften besaßen, ging
durch die Siedlungsexpansion inzwischen völlig ver-
loren.

Schließlich ist als Ursache für den Rückgang der
Streuobstbestände der Aufwand für die Erntetätig-
keit, das Ausasten und ggf. die Mahd des Untergrun-
des zu nennen. Mit dem Ausbleiben einer regelmäßi-
gen, wenngleich nur extensiven Nutzung ist Streu-
obst in seinem Bestand jedoch akut gefährdet und in-
nerhalb weniger Jahre dem Verfall preisgegeben.
Durch das Absterben und Abbrechen von Ästen nimmt
zwar der zoologisch wertvolle Totholzanteil zu, dabei
handelt es sich allerdings nur um ein zeitlich be-
grenztes Zwischenstadium. Auch der Standort selbst
bedarf einer regelmäßigen Pflege, zumindest einer
jährlichen Mahd, weil sonst die Obstbäume von rasch
wachsenden Stauden und Büschen innerhalb weniger
Jahre überwuchert werden. Mit derartigen extensiven
Nutzungsformen sind allerdings kaum tragfähige Er-
löse zu erwirtschaften. Dennoch liegt die Erntemenge
aus Streuobst beispielsweise in Baden-Württemberg
immer noch über dem Doppelten des Erwerbsobstan-
baus, wobei neben den traditionellen Verwendungen
Absatzmöglichkeiten in der Saftproduktion bestehen
(JANSSEN 1988).

3.2 Durch Beweidung, Mahd und Schnitt
entstanden

Verglichen mit dem Ackerbau stellen die Beweidung
und das Abmähen der Vegetation einen weit weniger
intensiven Eingriff ins Agrar-Ökosystem dar, da die
Pflanzen niemals völlig beseitigt werden und sich
leichter wieder regenerieren können. Außerdem wird
der Boden nicht umgepflügt und somit weniger stark
in seiner Struktur verändert und er wird durch Erosion
weniger stark beeinträchtigt. Doch auch für die diver-
sen Beweidungsformen existiert ein Nutzungsgradient,
der von hochproduktiven, intensiv genutzten Fett-
weiden bis zu kargen, extensiv genutzten Magerrasen
reicht (vgl. ELLENBERG 1952, ELSÄSSER 1999). 

Als abgrenzendes Kriterium für Fettweiden wird die
hohe Nährstoffbelastung herangezogen, die schon al-
lein vom Rinderdung selbst herrührt, in der Regel aber
noch von zusätzlicher Düngung. Im Gegensatz dazu
stehen die Magerrasen, deren geringe Produktivität
und schlechte Futterqualität allenfalls für die Schaf-
und Ziegenbeweidung ausreichen. Analog zu den be-
weideten Magerrasen auf trockenen Standorten stehen

die ebenfalls mageren Feuchtflächen, die in der Regel
nur gemäht werden können, infolge der geringen Pro-
duktivität nur einmal jährlich oder sogar noch selte-
ner. Magerrasen und magere Feuchtflächen erhalten
keinen zusätzlichen Dünger, vielmehr werden ihnen
durch die Nutzung netto sogar Nährstoffe entzogen.

Bewegt man sich auf dem Gradienten ein Stückchen
weiter und die Intensität der Beweidung oder der Mahd
wird zurückgenommen, dann ist zunächst mit dem
Aufkommen von Weideunkräutern, Sträuchern und
schließlich von Hecken und Gebüschen zu rechnen.
Doch auch wenn diese Eingriffe ausbleiben, hören
die anthropogenen Einflüsse keineswegs völlig auf.
Um die Dynamik der Vegetation in Grenzen zu hal-
ten und eine Ausbreitung auf umgebende, intensiv
genutzte Flächen zu verhindern, ist ein randlicher
Schnitt oder das Auf-Stock-Setzen nötig. Auch die
Ufergehölzsäume lassen sich in den Gradienten zwi-
schen verschiedenen Nutzungsformen und -intensitä-
ten einordnen. Ihre Vegetationsdynamik wird noch sel-
tener begrenzt, was regelmäßig das Durchwachsen
der Gehölze zu Bäumen erlaubt. Noch bis ins 20. Jh.
waren diese Landschaftselemente durch die Gewin-
nung von Stecken und Brennholz sowie die Kopfbaum-
nutzung von extensiven Nutzungsformen geprägt. 

Der beschriebene, fein abgestufte Nutzungsgradient
zeigt sich nicht nur im räumlichen Vergleich der ge-
nannten extensiv genutzten Landschaftselemente. In
vielen Fällen trifft er auch im zeitlichen Ablauf zu.
Häufig ist das auf ein und derselben Fläche zu beob-
achten, deren Nutzungsintensität seit dem 19. Jh.
Schritt für Schritt zurückgenommen wurde. Erst in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind diese Land-
schaftselemente durch das völlige Ausbleiben jeglicher
Nutzung in ihrem Bestand und Charakter gefährdet,
Magerrasen verbuschen, Gebüsche breiten sich aus
und Heckensträucher wachsen zu Bäumen durch.

3.2.1 Magerrasen

Ausgehend vom Ansatz der Landnutzung lassen sich
eine ganze Anzahl verschiedener Flächen zusam-
menfassen, deren gemeinsames Merkmal eine „Ra-
sen“-Vegetation ist. Darunter ist eine „mehr oder we-
niger geschlossene Vegetation, die vorwiegend aus
Gramineen oder dikotylen Kräutern besteht“ unter
Ausschluss von Röhrichten, Rieden und Mooren zu
verstehen (WILMANNS 1993, S. 215). Rasen bestehen
überwiegend aus niedrigwüchsigen Pflanzen, was auf
die Beweidung zurückzuführen ist. Mit dem Begriff
„mager“ wird ausgedrückt, dass die entsprechenden
Flächen nährstoffarm sind, im Gegensatz zu gedüng-
tem, „fettem“ Grünland, welches aus diesem Grund
eine weitaus höhere Pflanzenproduktion aufweist.
Gemeinsam war diesen Flächen früher die Nutzung
in Form einer extensiven Beweidung.

Nährstoffarmut, flachgründige Bodenprofile und ex-
tensive Beweidung sind die prägenden landschafts-
ökologischen und anthropogenen Einflussfaktoren,
die zur Herausbildung der Magerrasen führten. In der
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Regel ist relative Trockenheit beteiligt, jedoch handelt
es sich in der Ausdehnung weit überwiegend um Flä-
chen, die potentielle Waldstandorte abgeben und die
Trockenheit der Standorte ist keine notwendige Bedin-
gung. Unter Einbeziehung mehr botanischer Kriterien
lassen sich Magerrasen weiter unterteilen (ELLEN-
BERG 1996, S. 665 f.; WILMANNS 1993, S. 234 f.,
290 f.; OBERDORFER Bd. 2 1993):

• Trocken- und Steppenrasen umfassen Pflanzen-
gesellschaften auf Extremstandorten, die aufgrund
ihrer Steilheit und Exposition nur eine äußerst
dünne Bodenschicht ausbilden konnten, und die
sehr trocken-warme Bedingungen aufweisen.
Diese Standorte sind wegen der klimatischen und
edaphischen Trockenheit die einzigen von Natur
aus waldfreien, also nicht anthropogen entstande-
nen Grasfluren Süddeutschlands. Sie nehmen in
Franken nur sehr geringe Flächen an exponierten
Stellen der Täler in Kalkgebieten (Muschelkalk,
Jura) ein. Gleichwohl wurden sie mit beweidet und
damit zusätzlich anthropogen überformt und gehör-
ten zum historischen System extensiver Nutzungen.

• Halbtrockenrasen lassen sich von diesen abgrenzen,
weil es sich zwar ebenfalls um trocken-warme,
aber weniger extreme und daher von Natur aus mit
Wald bestandene Flächen handelt. Sie sind in fast
allen Landschaften Frankens verbreitet, vor allem
auf flachgründigen, mehr oder weniger kalkhalti-
gen Böden (auf Sand- und Tonsteinen von Keuper,
Dogger und Lias und auf fossilen Dünensanden
oder Flussterrassensanden). Halbtrockenrasen sind
oberflächlich zwar relativ trocken, was eine inten-
sivere Nutzung und Melioration zu Fettweiden oder
Äckern aber nicht prinzipiell ausschließt. Lang-
andauernde extensive Beweidung führt allerdings
zu einem sich selbst verstärkenden Prozess der
Bodendegradierung. Ohne den kontinuierlichen
Einflussfaktor Beweidung verbuschen Halbtrocken-
rasen und verwalden schließlich.

• Bodensauere Magerrasen werden davon abge-
grenzt, weil sie eine andere Nutzungsgeschichte
aufweisen, auf andere landschaftsökologische
Bedingungen zurückzuführen sind und damit ein
ganz anderes Artenspektrum besitzen. Vielfach
handelt es sich um Borstgrasrasen, die im Wesent-
lichen auf die höheren Lagen der Mittelgebirge be-
schränkt sind, wo sie auf Buntsandstein (Spessart,
Rhön, Odenwald) oder Grundgebirge (Franken-
wald, Fichtelgebirge) vorkommen. Analog stellen
Borstgrasrasen natürliche Waldstandorte dar, die
ihre Existenz nur dem andauernden anthropogenen
Eingriff der Beweidung verdanken. Auch Borst-
grasrasen sind meist durch Düngung meliorisier-
bar und als Fettwiesen oder Äcker zu nutzen.

Wie diese Aufstellung zeigt, umfassen Magerrasen weit
mehr als lediglich ausgesprochene Trockenflächen.
Die Ursachen für eine nur extensive Beweidung der
Magerrasen unterscheiden sich von Fläche zu Fläche
und bestehen in der Regel aus dem Ineinandergreifen

verschiedener Einflussfaktoren, die landschaftsökolo-
gische (Trockenheit, Bodenbedingungen, Reliefener-
gie), arbeitstechnische (Entfernung zum Ort) oder
rechtliche (Allmendbesitz) Hintergründe haben, und
eine Nutzungsintensivierung früher verhinderten. 

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Die Herausbildung von Magerrasen beruht zunächst
auf dem Einfluss der Beweidung. Die Veränderungen
im Ökosystem bleiben dabei jedoch nicht auf die Ve-
getation beschränkt, sondern erstrecken sich mit zu-
nehmender Dauer auch auf den Boden, ein sich
selbst verstärkender Prozess bei dem die anthropoge-
nen Eingriffe die ohnehin vorhandene natürliche
Standortungunst weiter verschärfen. Die eingetrete-
nen Modifikationen im Partialkomplex Boden rege-
nerieren sich nur äußerst langsam und lassen sich
noch feststellen, auch wenn der unmittelbare Eingriff
der Beweidung längst aufgehört hat und sich die Vege-
tation bereits wieder zu höheren Sukzessionsstadien
entwickelt. 

Die Verteilung in der Flur und die Häufigkeit in be-
stimmten Landschaften hängt zunächst von der rela-
tiven natürlichen Standortungunst der Flächen ab,
denen deswegen das geringste Interesse an einer Nut-
zung galt. Arbeit und Dünger konzentrierte man auf
Standorte mit tiefgründigen Böden und guter Wasser-
versorgung, die bessere Ertragsaussichten erwarten
ließen, obwohl auch dort prinzipiell die Entwicklung
von Magerrasen möglich ist. Magerrasen finden sich
daher schwerpunktmäßig in Gebieten mit von Natur
aus flachgründigen (Kalk-Magerrasen) oder versauer-
ten (bodensauere Magerrasen) Böden, was verschie-
dene Ursachen haben kann. 

Auf sehr kalkreichem Untergrund entwickeln sich
wegen des hohen Anteils löslicher Bestandteile nur
geringmächtige Böden (Rendzina), wenn keine Bei-
mengungen durch Löss oder fossile Böden dazu-
kommen. Sie kommen in Franken im Bereich des
Muschelkalks und des Juras vor, wo noch die starke
Trockenheit des Untergrundes (Karstgrundwasser-
leiter) dazukommt. Auf Silikatgesteinen wie Sand-
steinen und Quarziten bilden sich versauerte Böden
(podsolige Braunerden), deren Entwicklung durch
den geringen Tonmineralgehalt gehemmt wird. Auf
Tonsteinen und Tonmergeln schreitet die Bodenent-
wicklung durch den hohen Tongehalt nur langsam
voran und die Bodenmächtigkeit bleibt gering, was in
den Keupergebieten oft der Fall ist. 

Die pedologische Standortungunst wird verschärft,
wenn eine hohe Reliefenergie dazukommt und bereits
die natürliche Erosionsleistung auf den Hängen deut-
lich erhöht ist, wie es in den Mittelgebirgen der Fall
ist, wo sich auf steilen Reliefteilen (Ranker) oder auf
silikatischen Lockergesteinen (Regosol) nur flach-
gründige Böden entwickeln. Die ohnehin langsame
Bodenentwicklung auf tonreichen Keupergesteinen
wird durch erhöhte Erosionsraten so stark einge-
schränkt, dass an den Hängen verbreitet ebenfalls nur
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flachgründige Rohböden existieren (Tonmergelrend-
zina, Tonranker). Die anthropogene Bodenerosion
nach Entwaldung und Nutzung degradiert die land-
schaftsökologisch benachteiligten Standorte weiter.
Auch unter einer geschlossenen Grasnarbe liegt die
Erosionsleistung deutlich über der bei Waldbedeckung.
Viele Magerrasen liegen auch auf Flächen, wo frühe-
rer Ackerbau auf schwach entwickelten Böden star-
ke Erosionsverluste mit sich brachte wie beispiels-
weise im Keuper (vgl. Fallbeispiel Lehrberg). 

Dazu kommt die hydrologische Standortungunst,
bedingt durch den Einfluss des Reliefs auf den Boden-
wasserhaushalt. In Gebieten mit Karstgrundwasser-
leiter haben die Oberhänge aufgrund des durchlässi-
gen Untergrundes keinen Anschluss ans Grundwas-
ser. Aber auch bei günstigeren Grundwasserverhält-
nissen sind dies die trockensten Standorte. Zwar folgt
der Grundwasserspiegel wegen des Kapillaraufstiegs
des Wassers der Oberflächenform, jedoch in einer ge-
glätteten Kurve mit wechselndem Abstand, weshalb
die oberen Teile der Hänge regelmäßig am weitesten
davon entfernt sind. Durch die relative Trockenheit
der Standorte wird sowohl die Verwitterungstätigkeit
herabgesetzt als auch die Vegetationsentwicklung,
was wiederum zu einer verminderten Humusproduk-
tion führt, sodass die Böden zusätzlich unter Humus-
mangel leiden. 

Im Prinzip setzte die Vegetationsveränderung durch
Beweidung bereits mit der früher allgemein üblichen
Nutzung der Wälder ein, die ursprünglich dort standen.
Man kann eine direkte Reihe vom geschlossenen,
natürlichen Wald über den anthropogen aufgelichte-
ten Wald, den extensiven Triftweiden bis zu den de-
gradierten Magerrasen ziehen (ELLENBERG 1954).
Durch die Auflichtung erfolgte bereits eine Selektion
hinsichtlich der eindringenden Gräser und Kräuter.
Andauernde Beweidung sorgt schließlich für die Ver-
unkrautung der Grasflächen und Magerrasen, weil
das Vieh selektiv nur bestimmte Pflanzen frisst. Als
Gegenreaktion dazu werden die Weideunkräuter, die
einen wesentlichen Bestandteil der Magerrasenflora
ausmachen, gefördert, weil sie allenfalls als Jungpflan-
zen gefressen werden können. Typische Weideun-
kräuter auf Halbtrockenrasen sind Wacholder (Juni-
perus communis), früher üblicherweise von den Schä-
fern abgehackt, bei deren massenhaftem Vorkommen
man von „Wacholderheiden“ spricht (vgl. Foto 17).
Die sehr harten Wurzelschösslinge der Schlehe (Pru-
nus spinosa) können sich rasch ausbreiten, da sie al-
lenfalls von Ziegen dezimiert werden. Dazu kommen
Rosen (Rosa) und Weißdorn (Crataegus), die aller-
dings beide als Keimlinge gefressen werden und sich
nur bei geringem Weidedruck ausbreiten. Mehr noch
als auf Halbtrockenrasen kommen krautige Pflanzen
auf Trockenrasen als Weideunkräuter vor, die wegen
ihres Gehaltes an ätherischen Ölen unangenehm oder
giftig für die Tiere sind wie Thymianarten (Thymus)
und die sehr häufige Zypressenwolfsmilch (Euphor-
bia cuparissias), oder die über Stacheln verfügen wie

Disteln (Cirsium, Cardus, Carlina). Auf Borstgrasra-
sen wird das namengebende Gras (Nardus stricta)
nur als Jungpflanze gefressen, später zwar ausge-
rupft, aber als „Borstgrasleichen“ liegen gelassen.
Auf feuchteren Standorten können sich Binsen (Jun-
cus) und Seggen (Carex) auch bei geringer Konkur-
renzkraft halten, da sie nicht verbissen werden. 

Je nach Intensität des Weidedrucks und nach betei-
ligten Tierarten fallen die Vegetationsveränderungen
unterschiedlich aus. Im Gegensatz zur Standweide,
deren höhere Produktivität eine intensive, dauernde Be-
weidung zulässt, kann das Weidevieh auf nur selten
begangenen, wenig produktiven Magerrasen eher se-
lektiv die bevorzugten Pflanzen heraussuchen (EL-
LENBERG 1996, S. 65). Weideunkräuter werden also
nicht durch Überweidung gefördert. Sie können sich
vielmehr umso stärker ausbreiten, je extensiver die
Beweidung ist, wodurch die Weideeignung noch wei-
ter eingeschränkt und die Entwertung der Flächen ge-
fördert wird. Das Fraßverhalten von Schafen ist ins-
besondere durch ihr hohes Selektionsvermögen ge-
kennzeichnet (KÖSTLER und KROGOLL 1991,
S.11-13). Im Gegensatz zum breiten Maul von Rin-
dern können Schafe mit ihrer spitzen Schnauze ein-
zelne Pflanzen auswählen. Dazu sind sie allerdings ab
einer Pflanzenhöhe von unter ca. 4 cm kaum noch in
der Lage, ebenso wenig wie sie Rosetten verbeißen,
woraus das einheitliche Wuchsbild des „Rasens“
durch die Schafbeweidung resultiert. Ziegen vermö-
gen der Vegetation weit stärkere Schäden zuzufügen
(SCHWABE 1997, S.184-185). Sie können auch roh-
faserreiche, proteinarme Nahrung wie beispielsweise
Heidekraut (Calluna) verwerten, was sie befähigt,
sehr variabel auf das vorhandene Nahrungsangebot
zu reagieren. Ziegen haben eine Vorliebe für das
Laub bestimmter Gehölze wie besonders der Hasel
(Corylus avellana), die sie durch das Abfressen und
sogar durch das Abschälen der Rinde zum völligen
Verschwinden bringen können. Ziegen sind zudem in
der Lage, auch niederwüchsige Rosetten zu fressen,
sodass sich die betreffenden Pflanzen nicht mehr re-
generieren können und kleinräumige Vegetations-
lücken und Kahlstellen entstehen. Dies dürfte zu ei-
ner Degradierung von Trockenrasen geführt haben,
die auf die steilsten Stellen der Kalkgebiete be-
schränkt sind, wo Schafe zudem kaum noch hin ge-
langen.

Lang andauernde extensive Beweidung führt letztlich
zu einer Bodendegradierung durch Nährstoffentzug,
Humusverlust und Versauerung. Schon die Nutzung
der aufgelichteten Wälder bedingte einen Netto-Nähr-
stoffentzug der Böden, der bereits das Fundament für
die weitere Degradierung legte (ELLENBERG 1996,
S. 51). Der Entzug von Pflanzenteilen bringt aber
nicht nur einen Verlust an Nährstoffen und damit an
Pflanzenproduktivität mit sich. Gleichzeitig verringert
sich die Menge des Ausgangsmaterials für die Humus-
bildung, was die ohnehin aus natürlichen Gründen
eingeschränkte Bodenentwicklung weiter verlang-
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samt und gravierende Oberbodenstörungen nach sich
zieht. Der Verlust der Basen in Gestalt der verwit-
ternden Pflanzenteile bedingt eine oberflächliche Bo-
denversauerung, die Humusform verschiebt sich vom
Mull zum Rohhumus. Das gilt nicht nur für die von
vornherein bodensaueren, sondern sogar für Standor-
te auf Kalk, wo sich ebenfalls eine azidophile Moos-
schicht bilden kann, die deutlich von der basidophi-
len Krautschicht abweicht, die tiefer wurzelt und
kalkhaltige Horizonte erreicht (MÜLLER, S. 1981).
Auf Hängen, wo ja die meisten Magerrasen liegen,
kommt dazu noch die mechanische Bodenbelastung
durch Viehtritt mit zusätzlicher Erosion und Profil-
verkürzung. Die Bodendegradierung und der damit
einhergehende Rückgang an Produktivität förderte die
Extensivierung der Nutzung umso mehr und macht im
fortgeschrittenen Stadium eine Melioration oder gar
einen Wechsel zu einer geregelten Waldnutzung bis
heute unmöglich. Auf den am stärksten degradierten
Magerrasen der Kalkgebiete gedeihen oft nur lichte
Kiefernbestände, Fichten zeigen infolge der Oberbo-
denstörungen, der Einengung des Wurzelraums und
der reduzierten Wasserkapazität Wuchsstörungen oder
gar -stockungen (MÜLLER, S. 1981, S. 5). Die Aussa-
ge WILMANNS (1993, S. 239), Halbtrockenrasen
könnten durch Düngung in Fettwiesen gleicher Tro-
ckenheitsstufe überführt werden, gilt folglich nur für
relativ junge Standorte. Magerrasen, die über lange
Zeiträume beweidet wurden, weisen dagegen die ent-
sprechende Bodendegradierung auf und sind nicht
ohne weiteres meliorisierbar.

Die Nährstoffarmut von Magerrasen bedingt, dass
Pflanzen, denen ein geringes Angebot an Nährstoffen
ausreicht, an Konkurrenzkraft gewinnen und sich ge-
gen die verhältnismäßig geringe Zahl von Pflanzen
behaupten können, welche hohe Düngergaben über-
proportional gut umsetzen können und daher auf fet-
ten Standorten überwiegen. Aus botanischer Sicht las-
sen sich die Magerrasen in eine Vielzahl von Pflan-
zengesellschaften aufgliedern, die sich sowohl hin-
sichtlich der Bodenart, als auch nach dem Bodenche-
mismus und nicht zuletzt auch nach der Trockenheit
bzw. Kontinentalität des Klimas unterscheiden lassen.
In der Spannweite des botanischen Spektrums der
Magerrasen kommt nicht zuletzt auch ihr hoher Wert
für den Naturschutz zum Ausdruck.

So werden zunächst Kalk-Magerrasen (Festuco-Bro-
metea) von bodensaueren Magerrasen (Sedo-Scleran-
thetea) als Klassen unterschieden (ELLENBERG 1996,
S. 665 f.). Bodensauere Magerrasen gliedern sich wie-
derum in Sand- und Silikatmagerrasen. Sandmager-
rasen kommen in Franken nur sehr kleinflächig auf
ehemaligen Terrassen und Dünen vor, deren Vegeta-
tion durch die frühere Beweidung degradiert wurde
(QUINGER und MEYER, 1995). Nur bedingt lassen
sich in dieses System die in den Mittelgebirgen auf
saueren Böden früher weit verbreiteten Borstgrasra-
sen (Violoion caninae) einordnen, die botanisch ge-

sehen zu den Zwergstrauchheiden überleiten. Dennoch
sind sie nach WILMANNS (1993, S. 216) den Silikat-
magerrasen zuzuordnen. 

Da auf kalkhaltigen Böden der Unterschied zwischen
Trocken- und Halbtrockenrasen stark ausgeprägt ist,
können sie jeweils weiter untergliedert werden. Dazu
kommt die Kontinentalität des Klimas, das innerhalb
Frankens vom subozeanischen Westen zum subkon-
tinentalen Osten variiert, sodass die sich Halbtro-
ckenrasen in einen subozeanischen (Mesobromion)
und einen subkontinentalen Verband (Cirsio-Brachy-
podion) aufteilen lassen. Analog können die suboze-
anischen Kalk-Trockenrasen (Xerobromion) von den
subkontinentalen Kalk-Trockenrasen (Festucion vale-
siacae) unterschieden werden. Wenn die Flora auf
kalkhaltigen, sehr trockenen Standorten Arten ent-
hält, die wie das Federgras (Stipa sp.) aus den sü-
dosteuropäischen Steppengebieten stammen, werden
sie pflanzensoziologisch als Verband der Steppenra-
sen (Festucion valesiacae) ausgegliedert. 

Nutzungswandel
Durch den Düngermangel der traditionellen Land-
nutzung war man gezwungen, auch an der Nutzung
wenig ertragreicher Flächen festzuhalten. In der Flur
kam es zur Trennung in Innen- und Außenfeld, ver-
bunden mit einer Netto-Nährstoffumlagerung. Auf die
im Verhältnis intensiv genutzten Innenfelder, in der Re-
gel die Äcker und ein Teil der Wiesen, wurde der ge-
samte verfügbare Dünger konzentriert. Ohne Kunst-
dünger konnte er nur von den zwei anderen Bereichen
der Gemarkung entnommen werden: zum einen aus
dem Wald durch Waldweide, Streunutzung und Laub-
heugewinnung und zum anderen von den Außenfel-
dern, weil der Dung der dort Nahrung aufnehmenden
Tiere nicht zurück auf die Weide gelangte. Man ach-
tete nämlich streng darauf, dass der nächtliche Pferch
für das Weidevieh auf den Feldern aufgeschlagen wur-
de und der beim Einstallen anfallende Mist gelangte
ebenfalls auf die intensiv bewirtschafteten Felder.
Schon aus Gründen der Brennholzknappheit wurden
auch die mageren Weiden sorgfältig von Gehölzen frei-
gehalten, weshalb sich Wacholder oder ähnliche Wei-
deunkräuter kaum halten konnten. „Wacholderheiden“
im heutigen Sinn, so ansprechend sie aussehen, waren
im 19. Jh. praktisch unbekannt und stellen ein Zeichen
des Übergangs, des nachlassenden Nutzungsdrucks
und des allmählichen Verfalls der Magerrasen dar.
Dort, wo Feld-Gras-Wechselwirtschaft betrieben wur-
de, sorgte auch diese Nutzungsform dafür, dass die
Magerrasen gehölzfrei blieben. Für die ungedüngten
Außenfelder blieb nur die Möglichkeit einer extensi-
ven Nutzung, auf die man zumindest in Zeiten der Be-
völkerungszunahme nicht verzichten konnte (BE-
CKER 1998, S. 182 f.). Neben Wechselwirtschaften
mit kurzfristigem Ackerbau bestand die Nutzung vor
allem in einer extensiven Beweidung, in deren Ver-
lauf sich die Magerrasen herausbildeten. Sie lassen
sich im Wesentlichen auf fünf historische Nutzungs-
bereiche zurückführen:

76

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



1. Die meisten waren als Allmenden im Gemein-
schaftsbesitz und erhielten schon aus diesem Grund
keine Düngergaben, sondern dienten im Rahmen
der Dreifelderwirtschaft als Dauerweiden. Weil nur
sie als ständige Weiden zur Verfügung standen,
während alle anderen Flächen für längere Zeiträu-
me im Jahr für den Weidegang gesperrt waren,
stellten die Allmendweiden eine unverzichtbare
„Nutzungsreserve“ dar (SCHÖLLER 1973, S. 27). 

2. Je nach lokalen Verhältnissen und wechselndem
Weidedruck konnte die Grenze zwischen Flur und
Wald verschoben werden, was turnusmäßig bei
der Weide-Wald-Wechselwirtschaft (Laubwiesen)
oder einer Feld-Wald-Wechselwirtschaft (z.B. Rö-
derlandwirtschaft im Odenwald) geschah. Das er-
möglichte den Flächen zwar eine zeitweilige Erho-
lung unter Wald, der Holzeinschlag trug aber den-
noch zum Nährstoffentzug bei und eine Düngung
unterblieb auf diesen Flächen erst recht (JÄGER
1973, S. 21). 

3. Die Feld-Gras-Wechselwirtschaft, die insbesonde-
re auf der Fränkischen Alb und der Rhön ausgeübt
wurde, war eine Anpassung der Nutzung an die na-
türliche Standortungunst der flachgründigen Böden.
Die Ackernutzung erfolgte im Bifangbau (Schmal-
beete) ohne Düngung für wenige Jahre, bis die
Bodenfruchtbarkeit nachließ und man wieder zur
Beweidung zurückkehrte (WEISEL 1971). 

4. Ehemalige Waldstandorte wurden durch permanen-
te Übernutzung insbesondere auf tonmineral- und
nährstoffarmen Standorten wie im Spessart und
Odenwald (Buntsandsteinverwitterung) bis hin zur
Zerstörung des Waldes degradiert. Die Waldböden
wurden durch das Laubsammeln zum Zwecke der
Stalleinstreu und für die Düngung der Äcker (Laub-
asche), sowie durch die direkte Entnahme von Hu-
mus zusätzlich versauert, sodass es zu Podsolie-
rungserscheinungen kam, verstärkt durch das nie-
derschlagsreiche Klima. Außerdem wurde durch
die ständige mechanische Beeinträchtigung die
Verjüngung der Bestände verhindert. Aus beiden
Gründen verschwand in Teilbereichen der Wald
völlig und es kam zur Bildung von bodensaueren
Mager- und Borstgrasrasen als Ersatzgesellschaf-
ten, die wegen der sehr knappen Landausstattung
zur Eigenversorgung der Glashüttenarbeiter im
Spessart als Ergänzungsflächen notwendig waren
und weiterhin beweidet wurden (STEIDL und RING-
LER 1996, S.126 f.).

5. Magerrasen können auch auf die Aufgabe von mar-
ginalen Ackerstandorten auf Grenzertragsflächen
am Hang zurückgehen, wie im Fallbeispiel Lehrberg
dokumentiert. Noch bei der Kartierung von 1826
reichten dort die Äcker den gesamten Hang hinauf
und die Standorte waren durch verlangsamte Bo-
denentwicklung und anthropogene Bodenerosion
degradiert. Heute tragen sie, wie weite Bereiche in
der gleichen Reliefposition im Bereich der Fran-
kenhöhe, Magerrasen. In diesem Fall liegt die Ent-
stehung des Magerrasens weniger als 150 Jahre

zurück und war erst parallel zur Verbesserung der
Ertragssituation auf anderen Flächen möglich, wes-
wegen man auf den Ackerbau auf Grenzertrags-
flächen jetzt verzichten konnte. Die Umwandlung
von Äckern in Magerrasen, die namentlich im Be-
reich von Schwerpunkten der Schafhaltung ver-
mutlich häufiger war, ist somit ein relativ junges
Phänomen. 

Mit der allgemeinen Nutzungsintensivierung im 19.
Jh. und dem Übergang zur verbesserten Dreifelder-
wirtschaft wurden die extensiven Nutzungssysteme
und damit die Magerrasen als Nutzflächen eigentlich
entbehrlich. Durch die Besömmerung der Brache
und die ganzjährige Stallhaltung konnte man auf den
gemeinsamen Weidegang der dörflichen Rinderher-
den auf den Allmenden verzichten, der Ackerbau in
wenig ertragreichen Wechselwirtschaften wie den
Egarten konnte aufgegeben werden und die Forstver-
waltungen versuchten die Waldweide gänzlich zu un-
terbinden. Dennoch kam es aus drei Gründen zu-
nächst sogar zu einem zunehmenden Nutzungsdruck
auf die Magerrasen (und den Wald) und zu deren Aus-
dehnung im 19. Jh., zumindest in bestimmten Gebieten.
Erstens: Während der agrarökonomischen Übergangs-
periode waren gemeinsame Hutung und Brachweide
bereits aufgegeben worden, der Feldfutterbau aller-
dings noch nicht überall leistungsfähig genug für die
völlige Einstallung der Rinder (SCHENK 1998, S. 317).
Zweitens: Die Schafbestände erlebten nach Wegfall der
herrschaftlichen Haltungsbeschränkungen eine deut-
liche Zunahme, während gleichzeitig die bisherigen
Weide- und Übertriebsrechte innerhalb der Feldflur
(Brache, Stoppelweide, Beweidung von Wiesen) nicht
mehr bestanden.
Drittens: Bei der Umstellung der bäuerlichen Schaf-
haltung auf genossenschaftliche Organisationsformen
nahm die Größe der Herden zu und die Wanderschaf-
haltung wurde ausgeweitet (HORNBERGER 1959,
S. 44), sodass möglichst zusammenhängende Weide-
gebiete erforderlich wurden.

Parallel zur flächenmäßigen Zunahme veränderten
sich im 19. Jh. die Nutzungsformen der Magerrasen,
was die Ursache in den Umwälzungen in Beweidung
und Viehhaltung hatte. Erst im Zuge dieses agrarstruk-
turellen Wandels beschränkte sich die Beweidung der
Magerrasen im Großen und Ganzen auf eine Tierart
und eine Haltungsform (Wanderschafhaltung). Da-
mit ging die Konzentration der extensiv genutzten
Magerrasen auf bestimmte Landschaften einher, wo
sich einerseits der Ackerbau aus landschaftsökologi-
schen Gründen nicht so stark intensivieren ließ und
wo sich andererseits die Schafhaltung als bäuerlicher
Erwerbszweig etablierte. 

Im 20. Jh. wurde die Nutzung der Magerrasen verbrei-
tet aufgegeben, weil mit dem Einbruch der Schafbe-
stände keine Notwendigkeit einer weiteren Beweidung
bestand. Wegen der Einseitigkeit der Nutzung lässt sich
der Rückgang der Schafbestände (vgl. Abb. 10) mit
dem der Magerrasen im groben korrelieren, obwohl
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lokal die Verhältnisse zeitlich verschoben sein kön-
nen. Eine Aufstellung für den Regierungsbezirk Stutt-
gart (Tabelle 7) zeigt einen Rückgang zwischen der
Jahrhundertwende und 1980 um fast die Hälfte (48%),
wobei sich der Verlust deutlich beschleunigt hat und
die Hälfte auf die letzten zwanzig Jahre entfällt. Da-
bei gibt es allerdings starke regionale Unterschiede,
so zwischen der östlichen Schwäbischen Alb (minus
23%) und Hohenlohe-Franken (minus 65%, MAT-
TERN et al. 1980). Die Analyse der Ursachen für die
Verluste an Magerrasen zeigt, dass vor Nutzungsin-
tensivierung und Aufforstung die natürliche Sukzession
nach Nutzungsaufgabe mit 47% an erster Stelle steht.

In Abb. 16 ist die Entwicklung der Hutungen in Fran-
ken dargestellt, eingebettet in die Veränderung der
Weideflächen im Allgemeinen. Näherungsweise kann
die landwirtschaftlich-statistische Kategorie „Hutun-
gen“ für den botanischen Begriff „Magerrasen“ her-
angezogen werden, obwohl hier nicht von einer völ-
ligen Deckungsgleichheit auszugehen ist. Auch etli-
che der als „geringe Weiden“ eingestuften Flächen
dürften eine Magerrasenvegetation besessen haben,
jedenfalls wurden in der Statistik von 1900 Flächen
aus beiden Kategorien zu weniger als 10% als geeig-
net für die Aufforstung eingestuft, was auf die stark
degradierten Bodenverhältnisse und eine entsprechend
magere Vegetation schließen lässt. Die statistischen
Einstufungen und Zusammenfassungen wechselten
mehrfach, weshalb kein kontinuierliches Bild nach-
zuvollziehen ist. Auch muss man teilweise von Ab-
grenzungsproblemen der unscharfen Definitionen
ausgehen. 

Bemerkenswert ist der drastische Rückgang der Wei-
deflächen insgesamt, der die allmählich zunehmende
Stallhaltung widerspiegelt. Die Gesamtfläche aller
Weiden reduzierte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts
auf heute nur noch ein Viertel (28%). Es ist interes-
sant, welch weit überwiegenden Anteil (über 90%)
„geringe Weiden und Hutungen“ bis zum Beginn des

20. Jahrhunderts einnahmen. Er illustriert die frühe-
re Bedeutung der Schafhaltung sowie die Nährstof-
farmut und geringe Produktivität der meisten Weide-
flächen. Die Fläche der wertvollen Weiden verdoppel-
ten sich nahezu in den hundert Jahren bis 1968, eine
Folge der Anstrengungen, die Nutzungsbedingungen
im Grünlandbereich durch Bodenpflege und Düngung
zu verbessern. Erst seitdem setzte verbreitet auch die
Aufgabe von besseren Weiden ein. Nimmt man die
geringen Weiden dazu, so lässt sich festhalten, dass
die Fläche der Hutungen in Franken seit Mitte des
19. Jahrhunderts um über 75% zurückgegangen ist. 

Magerrasen stellen den klassischen Fall extensiv ge-
nutzter Landschaftselemente dar, die durch ein kom-
plexes Mensch-Umwelt-Beziehungsgefüge entstanden
sind und geprägt wurden. Die Verschiebung der Nut-
zungsformen, die im Extremfall von der gemeinschaft-
lichen Rinderhutung zur individuellen Wanderschaf-
haltung führte, zeigt jedoch die Problematik einer
Definition des Einflussfaktors Mensch auf. Da es sich
mit Ausnahme der echten Trockenrasen um potenti-
elle Waldstandorte handelt, ist eine Aufrechterhaltung
des – im Vergleich zu anderen Nutzungen extensiven
– anthropogenen Einflusses unabdingbar. Als Pendant
steht der Beweidung die natürliche Vegetationsdyna-
mik entgegen, die innerhalb weniger Jahrzehnte in
Richtung Verbuschung und Verwaldung strebt. 

3.2.2 Feuchtflächen und Streuwiesen

Unter Feuchtflächen werden im Allgemeinen Pflanzen-
bestände zusammengefasst, die flächenhaft auf feuch-
ten bis nassen Standorten stehen und frei von Gehöl-
zen sind. Feuchtflächen genießen in ihrer Gesamtheit
inzwischen gesetzlichen Schutz (§ 20c BNatSchG
und §13d BayNatSchG). Auf den ersten Blick mögen
sie das Gegenstück zu den trockenen Magerrasen bil-
den. Sie unterscheiden sich von diesen jedoch nicht
nur durch die hydrologischen Verhältnisse, sondern
auch durch eine bessere Nährstoffversorgung, besse-
re Bodenbedingungen und demzufolge nicht zuletzt
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durch eine stärkere Vegetationsdynamik, was erheb-
liche Konsequenzen für die Nutzung nach sich zieht
und sowohl die Entstehung als auch den heutigen Na-
turschutz (Pflegeaufwand) betrifft. 

Feucht- und Nassflächen umfassen eine Vielzahl von
Standorten, die sich auch intern hinsichtlich ihrer
landschaftsökologischen Ausstattung, ihrer historischen
Nutzung wie auch ihres floristischen Arteninventars
stark unterscheiden. Entscheidendes gemeinsames
Kriterium ist die Kombination (relativ) feuchter Ver-
hältnisse und extensiver Nutzung, die vielfach der
Streugewinnung diente, was seltene Eingriffe durch
Mahd bedeutet, daneben den Verzicht auf zusätzliche
Düngung. Aus botanischer Sicht lassen sich im We-
sentlichen folgende Landschaftselemente unterschei-
den, die einen Gradienten zunehmenden anthropoge-
nen Einflusses bilden:
• Röhrichte und Großseggenriede sind Bestandteile

der natürlichen Abfolge von Pflanzengesellschaf-
ten auf Nassstandorten am Übergang von stehen-
den Gewässern zur anschließenden Aue, die durch
Abmähen genutzt werden konnten.

• Kleinseggenriede sind dagegen weitgehend anthro-
pogene Pflanzengesellschaften auf nassen Stand-
orten an Gewässern, Teichen und Quellen. Klein-
seggenriede bleiben nur erhalten, wenn sie hin und
wieder gemäht werden, was früher der Fall war,
um Stallstreu zu gewinnen, obwohl die Ertrags-
kraft gering ist.

• Pfeifengras-Streuwiesen gehen ebenfalls auf den
andauernden anthropogenen Einfluss zurück. Sie
wurden in Viehzuchtgebieten, wo der Bedarf an Stall-
streu hoch war, extra angelegt und durch die beson-
dere Wirtschaftsweise in ihrem Bestand erhalten.

• Feuchte Staudenfluren an Bächen, Gräben und Tei-
chen verfügen im Gegensatz zu den vorgenannten
Standorten über eine bessere Nährstoffversorgung,
sodass die krautigen Hochstauden die Gräser
überwuchern können. Ihre Existenz geht darauf
zurück, dass durch gelegentliche Mahd das Auf-
kommen von Gebüsch verhindert werden soll, da-
neben handelt es sich oft auch um feuchte Brach-
flächen.

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Nicht ganz einfach ist die Abgrenzung extensiv ge-
nutzter Feuchtflächen von intensiv genutztem Grün-
land, vor allem wenn man die historische Perspektive
mit einbezieht. Daher muss diesbezüglich genau hin-
sichtlich der betreffenden Standorte, der Nutzungsfor-
men und ihrer Auswirkungen differenziert werden.

Schilfröhrichte (Phragmition) und Großseggenriede
(Magno-Caricion elatae): Schilfröhricht gedeiht na-
türlicherweise im flachen Uferbereich ab gut 1m Was-
sertiefe, breitet sich allerdings bei nachlassendem
Nutzungsdruck auch in benachbarte Feuchtflächen
aus, die nicht mehr unter Wasser stehen und höch-
stens noch periodisch überschwemmt werden. Groß-
seggenriede schließen unter natürlichen Umständen
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Abbildung 16

Nutzungstypen und Entwicklung der Weiden und Hutungen in Franken. Kategorisierung der Statistik mehrfach wech-
selnd, für 1863 und 1949 lediglich Gesamtangaben aller Weidetypen. Bis 1925 Unterscheidung zwischen „geringen Wei-
den und Hutungen“ sowie „reichen Weiden“ (später separat noch „mittleren Weiden“), erst ab 1968 „Hutungen“ separat
erfasst und den „Weiden“ insgesamt gegenübergestellt. Daten aus: Königlich Statistisches Landesamt Bayern, Bayerisches
Statistisches Landesamt, div. Jahrgänge
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landwärts bei geringerer Wasserüberstauung an. Vor
allem bei schwankendem Wasserstand, wie er bei Tei-
chen durch den Menschen gesteuert die Regel war,
wurden Röhrichte und Großseggenriede früher ge-
mäht. Die Mahd konnte im Oktober erfolgen, wenn
der Wasserstand am niedrigsten war bzw. bei teich-
wirtschaftlicher Nutzung das Wasser abgelassen wur-
de. Das Wachstum des Schilfs, das im Winter 2⁄3 seiner
Biomasse in die unterirdischen Pflanzenteile verla-
gert, wird durch das Abmähen begünstigt, weil dann
die aus den Rhizomen austreibenden Schösslinge im
Frühjahr mehr Licht erhalten. Außer bei der Mahd
wurden die Flächen nicht betreten und unterlagen da-
her nur einer äußerst geringen anthropogenen Beein-
flussung. Da die Produktivität insbesondere der gut
versorgten Schilfbestände auch ohne Düngung men-
genmäßig an die Stroherzeugung der Äcker heran-
reichte, waren diese Nutzflächen begehrt (ELLEN-
BERG 1996, S. 451 f.). Die harten Halme fanden
Verwendung als Stallstreu sowie zu verschiedenen
handwerklichen Zwecken (Dachdeckung, Isolierung,
Polsterung).

Kleinseggenriede (Caricion): Kleinseggenriede, die
sich aus kleinwüchsigen Arten bis ca. 1⁄2 m Höhe zu-
sammensetzen, verdanken ihre Entstehung der Be-
seitigung von natürlichen Wäldern auf sumpfigen
Standorten im Niederungsbereich sowie an Sumpf-
quellen, wie sie im Bereich wasserstauender Ton-
schichten an Quellhorizonten häufig vorkommen.
Meist handelt es sich nur um Flächen von geringer
Ausdehnung, die dauerndem Grundwassereinfluss
ausgesetzt sind und auf staunassen, teils sumpfigen
Böden stehen. Botanisch gesehen lassen sich Klein-
seggenriede hinsichtlich kalkreicher und bodensaue-
rer Standorte unterscheiden (ELLENBERG 1996,
S. 475 f.). Als Futter sind die bestandsbildenden Seg-
gen und Binsen wegen des hohen Gehaltes an Stütz-
gewebe kaum brauchbar.

Pfeifengraswiesen (Molinion): Das in den Pfeifengras-
wiesen vorherrschende Blaue Pfeifengras (Molinia
caeruela) eignet sich ebenfalls nicht als Futter, war
jedoch zur Gewinnung von Stallstreu geschätzt. Es
besitzt eine weite ökologische Amplitude und gedeiht
auf wechselfeuchten Standorten sowohl unter kalk-
haltigen als auch bodensaueren Bedingungen. Pfeifen-
grasgesellschaften unterschiedlicher Ausprägung gibt
es daher sowohl auf feuchten Standorten der Niede-
rungen und Täler als auch in höheren Lagen der Mit-
telgebirge, vor allem im Schwarzwald. Pfeifengras
wird dann gegenüber seinen Konkurrenten gefördert,
wenn der Zeitpunkt der Mahd erst im Oktober oder
November liegt, also zu einem Zeitpunkt, wenn die
Nährstoffe aus den Halmen in den Horst zurückverlegt
sind. Auf Düngung oder früheren bzw. häufigeren
Schnitt reagiert Pfeifengras jedoch sehr empfindlich
und macht rasch großblättrigen Stauden Platz (KLAPP
1971). Flächenmäßig stellten Pfeifengraswiesen den
weitaus größten Teil der Streuwiesen. Wegen der bis
zur herbstlichen Mahd ungestörten Vegetationsent-
wicklung verfügen Pfeifengras-Streuwiesen über ein
reiches Artenspektrum, zu dem seltene, an nährstoff-

arme Standorte gebundene Arten wie Orchideen (z.B.
Breitblättriges Knabenkraut, Dactylorhiza majalis)
und Schwalbenwurzenzian (Gentiana asclepiadea)
sowie die entsprechenden Insekten und Vögel gehören
(KAPFER und KONOLD 1996, S.188). 

Feuchte Staudenfluren (Filipendulion): Feuchte Stau-
denfluren wie z.B. Mädesüß- oder Quellstaudenflu-
ren begleiten die steileren Ufer kleinerer Bäche und
anthropogener Gräben oder auch von Teichen, wodurch
eine relativ günstige Nährstoffversorgung gewährlei-
stet ist und die typischen Arten der Streuwiesen nicht
mehr konkurrenzkräftig sind. Feuchte Staudenfluren
stellen anthropogene Ersatzgesellschaften dar, die ihre
Existenz einer gelegentlichen Mahd verdanken, die
nicht regelmäßig sondern nur selten in mehrjährigem
Abstand erfolgt, um das Aufkommen von Gehölzen am
Übergang zwischen Wiesen und Gewässern zu ver-
hindern (WILMANNS 1993, S. 297). Wenn von den
benachbarten Nutzflächen her nicht zu viele Nährstof-
fe eingeschwemmt werden, können sich bei den sel-
tenen anthropogenen Eingriffen Pflanzengesellschaf-
ten entwickeln, die viele gefährdete Arten enthalten,
weil feuchte aber mäßig nährstoffhaltige Verhältnisse
heute selten sind. Unterbleibt die Mahd völlig, dann
entwickeln sich Gebüsche und die entsprechenden
Baumbestände. Bei Aufgabe der Nutzung von feuch-
ten Wiesen können sie sich flächenhaft ausbreiten.
Vor allem auf brach gefallenen Feuchtwiesen stellen
sie dann oft nur ein Zwischenstadium auf dem Weg
zur vollständigen Verbuschung und zum natürlichen
Wald dar.

Insgesamt handelt es sich bei den hier zusammenge-
fassten Feuchtflächen um Standorte mit relativ un-
terschiedlichen ökologischen Bedingungen. Gemein-
sam ist ihnen eine gute Wasserversorgung, die durch
Grundwasseranschluss oder durch Staunässe auf un-
durchlässigem Untergrund hervorgerufen sein kann.
Dies stellt gleichzeitig den Standortnachteil aus Sicht
der anthropogenen Nutzbarkeit dar, woraus sich als
weiteres gemeinsames Merkmal eine extensive anthro-
pogene Nutzung ergibt, die für die Entstehung und Er-
haltung dieser Landschaftselemente verantwortlich ist.
Die Nährstoffversorgung dieser Standorte schwankt
demgegenüber und hängt davon ab, in welchem Maß
in die an und für sich ungedüngten Flächen Nähr-
stoffe von angrenzenden Nutzflächen eingeschwemmt
werden. Bei den früher allgemein geringen Dünger-
mengen war dies kaum der Fall, ist aber durch die
generell hohen Düngergaben heute zu einem Problem
für die Erhaltung dieser Landschaftselemente gewor-
den, auch wenn sie selbst nur extensiv genutzt (bzw.
gepflegt) werden. Bleibt auf mageren Streuwiesen der
seltene, aber regelmäßige Schnitt aus, so kommt es
rasch zu einer Artenverschiebung. Ein Grund dafür
ist die Bildung einer mächtigen Streufilzdecke, die
sich aus den abgestorbenen Halmen der Gräser, Bin-
sen und Seggen zusammensetzt, die nun nicht mehr
als Streu entfernt und genutzt werden, sodass rosetten-
bildende Kräuter unterdrückt werden. Außerdem ver-
ändert sich durch zu seltene oder ausbleibende Nut-
zung die bei Mahd ebene Oberflächenstruktur, da so-
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wohl Großseggen als auch das Pfeifengras ihre Spross-
scheitel nach oben verlagern und Horste aufbauen,
die aus der Streufilzauflage herausragen, sodass es
zur Entstehung von Bulten kommt (QUINGER et al.
1995, S.140-141).

Nutzungswandel
Um die Frage zu klären, welche Grünlandtypen als
intensiv und welche als extensiv einzustufen sind,
muss man sich die früheren Nutzungsverhältnisse
näher betrachten und mit den heute üblichen verglei-
chen. Selbstverständlich war bis ins 19. Jh. die Arten-
vielfalt selbst auf intensiv genutzten Wiesen, wie
auch auf Äckern, ungleich höher als heute, schon
allein weil es keine Pestizide sondern nur die me-
chanische Unkrautbekämpfung gab. Grünland stellte
allerdings keineswegs generell extensiv genutztes Land
dar. Tatsächlich extensive Nutzungsformen waren auf
ausgesprochen nasse, über längere Zeiträume über-
staute Standorte einerseits sowie auf magere Weiden
(Magerrasen), die oft im Allmendbesitz waren, ande-
rerseits beschränkt. 

Wiesen waren somit für damalige Verhältnisse inten-
siv genutzt, wenn auch in einem naturnäheren Zustand
als heute. Bis zum 19. Jh. waren große Teile der Nie-
derungen und Täler den natürlichen hydrologischen
Bedingungen ausgesetzt. Die meisten Gewässer wa-
ren nicht begradigt und ihre Ufer unbefestigt, sodass
die Fließdynamik die angrenzenden Bereiche der Aue
ungehindert beeinflussen konnte. Aber auch wenn sie
verhältnismäßig feucht waren und Drainage noch un-
üblich war, wurden Wiesen normalerweise gedüngt,
in individuelle Parzellen unterteilt und zählten zum
Innenfeld. Andererseits sind gerade die Talböden
durch die gute Wasserversorgung begünstigt und ver-
fügen durch die Auelehmsedimentation zudem in der
Regel über tiefgründige Böden mit hohem Humusge-
halt. Nährstoffe wurden durch die häufigeren Über-
schwemmungen der nicht kanalisierten Bäche in einem
Maß zugeführt, das für vorindustrielle Verhältnisse
relativ hoch war. Da der Bedarf an Heu als Viehfutter
groß war und der Anbau von Futterpflanzen wie Klee
und Luzerne erst allmählich zunahm, mussten weite
Bereiche der Niederungen als Wiesen genutzt werden.
Im Lössgebiet, wo es nur begrenzt geeignete Stand-
orte dafür gibt, stufte man das wenige vorhandene, für
die Viehhaltung aber unabdingbare Grünland noch bei
den Flurbereinigungen zu Beginn dieses Jahrhun-
derts als ebenso wertvoll ein, wie die besten Acker-
böden der freien Flur (MÜLLER, J. 1990, S. 99). Üb-
lich war eine Mischnutzung aus Beweidung und Mahd.
Dabei gab es verschiedene, durch die Dorfordnungen
festgelegte Regelungen entweder mit dem Recht auf
Vorweide (im Mai/Juni) oder auf Nachweide (ab Juli)
bzw. sogar beidem, sodass individuelle Nutzung durch
Mahd stark eingeschränkt war (BECKER 1998, S.138
f., SCHÖLLER 1973, S. 38 f.). Die Mahd der Wie-
sen, die Nutzungsform durch die jeweiligen Besitzer
der Parzellen, konnte unter diesen Umständen nur
einmal jährlich erfolgen und stellte nur eine Teilnut-
zung dar. Die verbreitete Einschürigkeit von Wiesen

war also kein Zeichen extensiver Nutzung, sondern
Folge des Systems von Nutzungsrechten, eingepasst
in den Rahmen der Dreifelderwirtschaft. Gut mit Was-
ser und Nährstoffen versorgte, nicht zusätzlich be-
weidete Wiesen konnten auch früher mindestens zwei
Mal pro Jahr (Heu und Grummet) gemäht werden.

Im Vergleich zur intensiven Wiesennutzung waren
extensive Nutzungsformen auf Sonderstandorte be-
schränkt, die sowohl für Beweidung als auch für die
Heugewinnung (Grasbewuchs) ungeeignet waren.
Dort blieb nur eine extensive Nutzung zur Streuge-
winnung als einzig mögliche Nutzungsform. Dies gilt
für die, von wenigen Ausnahmen abgesehen, räumlich
eng begrenzten Seggenriede und Röhrichte. Zwar war
wegen der Feuchtigkeit dieser Flächen einerseits und
der Härte der kieselsäurereichen Halme der dort
wachsenden Pflanzen andererseits eine Beweidung
ausgeschlossen, sie konnten allerdings gemäht werden,
wenn im Herbst der Wasserstand niedrig bzw. der
Feuchtigkeitsgehalt im Boden gering war. Streu war
für die Viehhaltung im Stall nötig und wurde, ver-
mischt mit den Exkrementen der Tiere, als Mist zur
Düngung auf die Felder verbracht. Das Getreidestroh
reichte dafür nicht aus, sodass man zusätzliche Streu
sammeln musste. Zu diesem Zweck brauchte man
strohige, faserreiche Pflanzenteile wie die im Spät-
herbst absterbenden Teile von Gräsern, Seggen,
Schilf u.a. 

Das Vieh wurde bis ins 19. Jh. hinein möglichst auf
die Weide getrieben und nur nachts eingestallt. Da
der Wald der Hauptlieferant für Stallstreu war, hielt
sich der Bedarf an zusätzlicher Stallstreu in Grenzen.
Dieser Zustand änderte sich erst, als im Zuge der ge-
regelten Waldbewirtschaftung durch die staatlichen
Forstbehörden das Sammeln von Waldstreu einge-
schränkt und möglichst untersagt wurde. Im späten
19. Jh. verschärfte sich die Situation zusehends, weil
die vollständige Stallhaltung immer mehr üblich wurde
und die Viehbestände wegen des Feldfutteranbaus
immer stärker zunahmen. In diesem Zusammenhang
wurde immer mehr Stallstreu erforderlich, die man
von anderweitig kaum nutzbaren Standorten holte,
wo man geeignete Pflanzen finden konnte. Laut KO-
NOLD und HACKEL (1990, S.178,184) legte man
vor allem an den Ufern von Teichen, deren Wasser-
stand man regeln konnte, Großseggenriede sogar ex-
tra an und überstaute sie zeitweise, um den Streuertrag
zu steigern, am Bodensee pflanzte man Schilf an. 

In Regionen, wo sich die Landwirtschaft großflächig
auf Michviehhaltung und Viehzucht spezialisierte,
stieg der Streubedarf parallel zur Zunahme der Vieh-
bestände weiter an, eine Entwicklung, die allerdings
räumlich stark konzentriert und überwiegend auf
Schwarzwald, Oberschwaben, Allgäu, Alpenvorland,
und die Schweiz beschränkt war. In diesen Gebieten
verschärften sich die Auseinandersetzungen mit den
Waldbesitzern und es kam zu einer regelrechten
„Streunot“ (KONOLD und HACKEL 1990, S.178).
In der Folgezeit entwickelte sich dort eine regelrechte
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Streuwiesenkultur mit der Neuanlage von Pfeifengras-
wiesen. Im Alpenvorland entwässerte man damals
ausgedehnte Moore einzig zu dem Zweck, um Streu-
wiesen anlegen zu können (RADLMAIR et al.1999).
Verbreitet wurden sogar ertragreiche Wiesen erst im
Herbst gemäht, um anstelle des Futterheus rohfaser-
reiche Grashalme als Stallstreu zu erhalten. Natür-
lich wählte man dafür nicht gerade die produktivsten,
sondern möglichst weniger günstige Wiesenstandorte,
wo die Erträge durch Düngung ohnehin nicht so stark
zu steigern waren. Schließlich ging man aber sogar da-
zu über, zuvor verhältnismäßig intensiv bewirtschaf-
tete, zweischürige Wiesen nicht mehr für die Heuge-
winnung zu nutzen, sondern als Lieferant für Stallstreu,
was einer Extensivierung der Standorte gleich kam.

Die Umstellung und einseitige Ausrichtung auf diese
marktorientierten Wirtschaftszweige war erst ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts möglich, nachdem durch
verbesserte Handelswege (Eisenbahn) einerseits die
Aufgabe des subsistenzorientierten Ackerbaus mög-
lich wurde, andererseits auch weiter entfernte Ab-
satzmärkte für Milch und Käse erschlossen werden
konnten. So erreichte die Streunutzung im Alpenvor-
land und im Allgäu erst im 20. Jh. ihren Höhepunkt.
Streuwiesen machten in Oberbayern und Schwaben
in den 1930er Jahren rund 10% der Gesamtwiesen-
fläche aus, was die Bedeutung der Streuwiesen für die
Streugewinnung deutlich macht. So gab es im Jahr
1935 in Oberbayern 36 582 ha Streuwiesen, in Schwa-
ben 16 436 ha. Bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts
gingen die Werte nur wenig zurück und betrugen 1954
noch 34 855 bzw. 14 298 ha.

Dagegen spielten in Ackerbaugebieten wie Franken
ausgesprochene Streuwiesen kaum eine Rolle und
die Anteile an der Gesamtwiesenfläche betrugen nur

1-1,5% (vgl. Abb. 13). Die Streunutzung beschränk-
te sich hier zu einem großen Teil auf die anderweitig
nicht nutzbaren Schilf- und Seggenbestände, wie ich
noch Ende der siebziger Jahre am Scheerweiher (bei
Ansbach) beobachten konnte. Die Entwicklung ver-
lief regional unterschiedlich, wobei Oberfranken mit
seinem hohen Anteil an Mittelgebirgen (Frankenwald,
Fichtelgebirge) jeweils so viele Streuwiesenflächen
besaß, wie Unter- und Mittelfranken zusammen, was
die in Abb. 17 wiedergegebenen Daten ausweisen.
Interessant ist die in Franken verzögerte Zunahme der
Streuwiesen. Obwohl mengenmäßig eng begrenzt,
erreichten sie in Unter- und Mittelfranken 1956, in
Oberfranken erst 1968 ihre maximale Flächenaus-
dehnung, ein Vierteljahrhundert später als im Allgäu
und Voralpenland. Vom Spitzenwert im Jahre 1956
(5456 ha), nahm die Zahl der Streuwiesen bis 1991
auf nur noch 16% ab (869 ha), eine Fläche, die aller-
dings nicht viel geringer war als 1927. Streuwiesen
waren in Franken eine Randerscheinung, zudem auf
einen Zeitraum von wenigen Jahrzehnten beschränkt.

Die früher ausgedehnten, jedoch wenig produktiven
und nur extensiv genutzten Feuchtflächen und Streu-
wiesen wurden durch zwei Entwicklungen entbehr-
lich und sind zu großen Teilen bereits verschwunden
(REICHEL 1989). Auf die Streuwiesen konnte man in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verzichten,
als durch die zunehmende Getreideproduktion mehr
Stroh zur Verfügung stand, endgültig durch die Um-
stellung auf einstreufreie Aufstallung. Viele Feucht-
flächen konnten durch Drainage und Düngung meli-
oriert werden. Auf feuchten Fettwiesen (Calthion)
führen häufigere Mahd und hohe Düngergaben zum
Verschwinden zahlreicher Pflanzenarten und insgesamt
zu einem eingeschränkten Artenspektrum. Drainagen
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Abbildung 17

Entwicklung der Streuwiesen in Franken. Daten aus: Königlich Statistisches Landesamt Bayern, Bayerisches Statisti-
sches Landesamt div. Jahrgänge
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zur Senkung des Bodenwassergehalts baute man be-
reits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
Äcker, aber auch schon in Wiesen ein. Die Drainage
mittels perforierter Tonröhren, die im Abstand von
1-2 m im Boden in etwa 1m Tiefe verlegt werden, ist
eine relativ einfache technische Methode. So wurden
im Zeitraum zwischen 1870 und 1888 allein in Ober-
franken 1885 ha drainiert, 1,8% der gesamten Wiesen-
fläche (Statistisches Bureau Bay. 1894). Von 1900 bis
1907 hatte sich die Drainagefläche verdoppelt, seither
wurden sehr große Bereiche der feuchten Talniede-
rungen dementsprechend melioriert. 

Der Nutzungsintensivierung auf der einen Seite steht
auf der anderen die Nutzungsaufgabe gegenüber, wie
man an den feuchten Staudenfluren erkennen kann, die
in manchen Gemarkungen flächenhaft ausgedehnt gan-
ze Parzellen im Talgrund einnehmen. Die Sukzession
läuft auf den Feuchtflächen viel schneller ab, als auf
den ebenfalls ungedüngten Magerrasen. Der Grund
dafür ist die für Pflanzenwuchs sehr günstige Was-
serversorgung, sodass die Hydrologie als Minimum-
faktor wegfällt. Dazu kommt zumindest eine gewisse
Nährstoffversorgung durch im Wasser gelöste und im
Boden enthaltene Stoffe, was auch ohne zusätzliche
Düngung durch den Menschen viel bessere Boden-
bedingungen mit sich bringt. Bleibt eine extensive
Nutzung aus, so führt die Vegetationsdynamik inner-
halb weniger Jahrzehnte oder gar Jahre zu einer voll-
ständigen Umwandlung des Pflanzenbestandes, zu
rascher Verbuschung und damit ebenfalls zum Ver-
schwinden der Feuchtflächen.

3.2.3 Hecken und Gebüsche

Hecken und Gebüsche sind Pflanzengesellschaften,
die überwiegend aus Sträuchern aufgebaut sind.
Schon aus diesem gemeinsamen Charakteristikum
geht der Einfluss des Menschen auf diese Land-
schaftselemente hervor, denn Sträucher als Wuchs-
form bilden unter natürlichen Bedingungen keine ei-
genständigen Formationen. Sofern sie sich nicht
selbst zu Bäumen weiterentwickeln würden, existie-
ren Sträucher im Waldklima Mitteleuropas nur als
Unterholz in Wäldern. Im Vergleich zu den Mager-
rasen erfolgen die anthropogenen Eingriffe in den
Pflanzenbestand von Hecken und Gebüschen jedoch
mit weit geringerer Intensität, stärker selektiv und in
größeren Abständen, sodass die Voraussetzungen für
die Entwicklung von Gehölzen überhaupt erst gege-
ben sind. Die Differenzierung zwischen diesen Land-
schaftselementen beruht in erster Linie auf physiogno-
mischen Merkmalen (SCHULZE et al. 1984, S.8),
die sich aus der Nutzungsform ergeben:
• Hecken sind anthropogene Strauchformationen, die

linear ausgeprägt sind und in freier Feldflur stehen
(die dem Wald am Rand vorgelagerten Sträucher
sind diesem als Mantel zuzuordnen). Hecken be-
sitzen aufgrund ihrer linearen Struktur ein Maxi-
mum an Austauschbeziehungen zu ihrem Umland
(„edge-effect“, ODUM 1980, S. 246), was ihren
überproportionalen Bestand an Tieren erklärt. Nicht

selten gehen Hecken an einem Ende in Gebüsche
über, wenn es sich vom Gelände oder Parzellen-
zuschnitt so ergibt.

• Baumhecken sind ebenfalls linienhafte Land-
schaftselemente, verfügen aber über eine Trennung
in Strauch- und Baumschicht. Entweder wird durch
ausbleibende anthropogene Eingriffe das Durch-
wachsen von Bäumen ermöglicht, oder die Baum-
hecken werden von vornherein auf diese Weise
bewirtschaftet z.B. zur Gewinnung von Laubheu,
was früher vor allem in Gebieten mit ausgedehn-
ter Viehhaltung der Fall war.

• Als Gebüsche werden anthropogene Strauchfor-
mationen dann bezeichnet, wenn sie sich flächig
ausbreiten. Vom Pflanzenbestand und den Pflanzen-
gesellschaften her besteht kein Unterschied zwi-
schen Hecken und Gebüschen. Im Gegensatz zu
Hecken werden die flächenhaften Gebüsche aller-
dings in der Regel nicht bewirtschaftet und regel-
mäßig zurückgeschnitten, stellen also eher Sukzes-
sionsstadien nach Nutzungsaufgabe dar. 

Hecken unterscheiden sich in verschiedenen Land-
schaften nicht nur bezüglich der Pflanzengesellschaf-
ten, aus denen sie aufgebaut sind, sondern sie lassen
sich auch unterschiedlichen Nutzungssystemen und
Eingriffen des Menschen zuordnen. Eine grundsätz-
liche Gliederung geht auf TROLL (1951) zurück, der
sich nicht auf die Standortunterschiede und die daraus
folgende pflanzensoziologische Zusammensetzung der
Heckenvegetation stützte, sondern den Aspekt der Ent-
stehung von Hecken mit der Landnutzung verknüpfte
und zwei gegensätzliche Typen einander gegenüber
stellte:
• Die „Grünlandhecken“ Norddeutschlands sind vom

Menschen gepflanzt und dienten der Abgrenzung
von Viehweiden gegenüber Äckern, von denen die
Weidetiere fern gehalten werden sollten. Da in der
Feld-Gras-Wechselwirtschaft beide Nutzungen
wechselten und für keine Parzelle fest lagen, wur-
den schließlich alle Grundstücke „verkoppelt“ und
in vielen Gebieten ringsum von Hecken umgeben.
Bei den Grünlandhecken handelt es sich um ge-
zielt angelegte Landschaftselemente, die insofern
in den vorangegangenen Abschnitt 4.1 zu stellen
wären. Auf staunassen Marschböden wurden sie oft
auf vorher ausgehobene Wälle gesetzt (Wallhe-
cken); da sie als Zaunersatz erwünscht waren, setz-
te man sie nicht auf Stock, sondern knickte die
Triebe und verflocht sie (Knicks). In Süddeutsch-
land kommen beide Heckentypen nicht vor, ihr
Verbreitungsschwerpunkt liegt im maritimen Grün-
landgürtel Westeuropas (HARTKE 1951, JESSEN
1937, MARQUART 1950). Zumindest hinsichtlich
ihres Zweckes und der Einbindung in die Grünland-
nutzung damit vergleichbar sind die Baumhecken
des Alpenvorlandes, auch wenn sie sich von der
Bewirtschaftung und vom Pflanzenbestand her
deutlich von Wallhecken unterscheiden (SCHNEI-
DER 1982).
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• Diesen Hecken stellte Troll die von ihm so be-
zeichneten „Gäulandhecken“ gegenüber, den He-
ckentyp Süddeutschlands, der im Gegensatz dazu
spontan entsteht, wenn auf Ungunststandorten die
Nutzungsintensität gering ist oder nachlässt. Der
anthropogene Eingriff geschieht also aus einem
ganz anderen Zweck, ist folglich weniger intensiv
und beschränkt sich mehr oder weniger auf das
Eindämmen des auf angrenzenden Flächen die
Bewirtschaftung störenden Pflanzenwuchses. 

Die Trennung von Hecken nach den Hauptlandnut-
zungsformen in Grünland- bzw. Ackerbaugebiete
kommt nicht nur in der Art der anthropogenen Ein-
griffe, der Bewirtschaftungsform, dem Wandel der
Nutzungsformen und ihrem Alter zum Ausdruck. Die
Unterschiede erstrecken sich vielmehr auch auf die
möglichen Standorte, die die Häufigkeit und die Lage
der Hecken in der Landschaft steuern. Da die Stand-
orte sowohl erheblich älter als die darauf stehenden
Hecken sein können als auch hinsichtlich der anthro-
pogenen Eingriffe vollkommen davon abweichen, sind
sie separat zu behandeln. Innerhalb des Ackerbauge-
bietes spielen für die Differenzierung der Pflanzenge-
sellschaften vor allem andere landschaftsökologische
Faktoren eine Rolle, und zwar Bodenart, Bodenchemis-
mus und Klima.

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Auch innerhalb der Ackerbaugebiete bestehen große
Abweichungen hinsichtlich der Anzahl von Hecken.
Wenn man die Lage und Häufigkeit von Hecken in
bestimmten Landschaften vergleichen will, dann sind
die landschaftsökologisch bedingten Standortunter-
schiede entscheidend. Den Zusammenhang zwischen
dem Auftreten entsprechender Standorte und von
Hecken als möglichem Bewuchs stellt eine Untersu-
chung in Oberfranken her (REIF et al. 1982). Danach
ist die durchschnittliche Häufigkeit der Hecken in Kalk-
gebieten am höchsten: auf Muschelkalk bei 34,3 m/ha,
auf Malm bei 25,0 m/ha. Es folgen Sandsteine: Dogger
(Eisensandstein) mit 23,2 m/ha, Sandsteinkeuper mit
9,8 m/ha. Am wenigsten Hecken finden sich in Gebie-
ten mit Tonsteinen und Tonen des Lias mit durchschnitt-
lich nur 7,5 m/ha. In den aufgeführten Unterschieden
kommt die Abhängigkeit der Heckenanzahl vom Vor-
handensein entsprechender Standorte klar zum Aus-
druck. Die geringmächtigen Böden auf Kalk (z.B. Para-
braunerden der lehmigen Albüberdeckung) weisen
einen hohen Anfall von Lesesteinen auf und sind zu-
dem erheblich erosionsgefährdet. Bei Braunerden auf
Sandsteinen sinken beide Faktoren. Bei Pelosolen auf
Tonsteinen ist die Erosionsgefahr gering und es kom-
men überhaupt keine Lesesteine vor, weshalb die
Zahl der möglichen Heckenstandorte von vornherein
gering ist. 

Stufenraine und Lesesteinansammlungen stellen bei
weitem die häufigsten Heckenstandorte in Franken dar,
das überwiegend durch Acker- und Weinbau geprägt
ist und wo Grünland früher eine noch geringere Rolle

spielte als heute. Daraus ergeben sich völlig verschie-
dene Ursachenkomplexe und Nutzungsgeschichten
der Hecken, wofür die Erosionsanfälligkeit der Böden
und die Reliefenergie die entscheidende Rolle spie-
len, wobei die Zusammenhänge zur Flurform und zur
Nutzung nicht übersehen werden dürfen. 

Hecken auf Stufenrainen quer zum Hang: Sie ent-
stehen spontan, wenn keine Beweidung oder Mahd
(mehr) erfolgt, was wegen der Steilheit der Stufen der
Fall ist, sobald es vom Nutzungsdruck her möglich
ist. Stufenraine sind aus dem erosiv verfrachteten
Material benachbarter Äcker aufgebaut, welches in
der Regel an durch die Flurform vorgegebenen Gren-
zen abgefangen wird, wenn sie mehr oder weniger
quer zum Hang angeordnet sind. Die Häufigkeit von
Stufenrainen und damit die Dichte derartiger Hecken-
netze hängt mit der Erosionsanfälligkeit der Böden
und der Reliefenergie zusammen (vgl. Kap. 4.3.1).
Stufenraine kommen auch fossil unter heutigen Wei-
den vor, ein eindeutiger Hinweis auf früheren Acker-
bau. Unter dem Einfluss der Beweidung entwickeln
sich Hecken dort nur dann, wenn im Schutz eines Zau-
nes, etwa an einer Parzellengrenze, auch Sträucher
aufwachsen können. 

Hecken und Gebüsche auf Lesesteinansammlungen:
Diese Hecken sind ebenfalls spontaner Entstehung,
allerdings auf Standorten, die wegen ihres Aufbaus aus
Steinen überhaupt nicht anderweitig oder intensiver
nutzbar sind. Als Akkumulationsprodukte sind sie auf
Gesteinsarten mit entsprechender Verwitterung ange-
wiesen (vgl. Kap. 4.3.2). Auf Lesesteinhaufen bilden
sich Gebüsche, oft mit Einzelbäumen oder Baumgrup-
pen in der Mitte, wo sie der anthropogene Eingriff nicht
erreichte. Lesesteinriegel sind mit der Weinbaunut-
zung gekoppelt und auf deren (früheres) Verbrei-
tungsgebiet beschränkt. Wegen der Flurform und aus
arbeitstechnischen Gründen sind sie generell senkrecht
zum Hang angeordnet, was die Lage der Hecken in
diesen Gebieten bestimmt.

Hecken auf Feldrainen senkrecht zum Hang:
Hauptsächlich im Bereich der Mittelgebirge kommen
Hecken vor, die der Anordnung der Parzellengrenzen
senkrecht zum Hang folgen. In den Hufenfluren war
allgemein der Nutzungsdruck geringer, sodass sich
schon früher mehr Hecken spontan bilden konnten
als in den dicht besiedelten Tieflagen. Außerdem spiel-
te die individuelle Viehhaltung eine größere Rolle,
weshalb in Teilbereichen die Funktion als Zaun dazu
kam. Möglich ist auch die Verbindung mit Lesestein-
riegeln (z.B. Unterweißbach/Rhön), die ebenfalls in
Folge der Gliederung der Hufenflur senkrecht zum
Hang angeordnet wurden. 

Hecken auf Feldrainen in ebenen Lagen: Im Gegen-
satz zu den Grünlandgebieten sind Hecken in Land-
schaften mit überwiegendem Ackerbau auf diesen
Standorten äußerst selten, da keine Notwendigkeit ei-
ner Verkoppelung bestand. Meistens wurden sie im
Rahmen der Flurbereinigung neu angelegt und sind
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nicht spontan entstanden. Die seltenen älteren, spon-
tan aufgekommenen Hecken auf Feldrainen in ebenen
Lagen markieren nachlassenden Nutzungsdruck in
der Regel am Rand der Gemarkung, was meist mit
Anzeichen wie teilweisem Brachfallen oder Neben-
erwerbslandwirtschaft zusammen fällt. 

Gezielt angepflanzte Fichtenhecken: In den Hochla-
gen des Frankenwaldes finden sich einige Exempla-
re des für Franken seltenen Beispiels gezielt ange-
pflanzter Hecken. In der Funktion als Schutzzaun be-
gleiten sie die ehemals als Viehtriebe genutzten We-
ge, die in den Radialwaldhufenfluren sternförmig aus
den Dörfern laufen. Da die üblichen Heckensträucher
aufgrund des rauen Klimas nicht mehr genügend
Wuchskraft besitzen, musste man auf Nadelbäume
als Heckengehölze zurückgreifen (ZAHNER et al.
1984, S.137), weshalb sich diese Hecken im Pflan-
zenbestand (95% Picea abies) grundlegend von allen
übrigen in Franken unterscheiden. Auch dieser Hecken-
typ ist relativ junger Entstehung, in den Urkataster-
karten Mitte des 19. Jahrhunderts sind sie noch nicht
verzeichnet. Gut erhaltene Anlagen bestehen vor al-
lem bei Rappoltengrün, Reste bei Hirschfeld, Hes-
selbach und Langenbach.

Die anthropogenen Eingriffe in den Pflanzenbestand
von Hecken und Gebüschen ähneln sich in den Acker-
baugebieten ziemlich stark, wo man keine Rücksicht
auf die Funktion als Viehzaun nehmen musste, wes-
halb der Mensch als differenzierender Faktor weitge-
hend ausscheidet. Aus diesem Grund wird bei der
pflanzensoziologischen Gliederung im Allgemeinen
nicht nach Hecken- und Gebüschgesellschaften ge-
trennt (OBERDORFER, Bd. 4 1992, S. 82 f.). Die
Abgrenzung basiert auf pedologischen und klimati-
schen Kriterien, wobei innerhalb Frankens ein West-
Ost-Gradient festzustellen ist (REIF 1982, S. 82 f.,
ELLENBERG 1996, S. 771 f.). Generell lässt sich der
Verband der subatlantischen, bodensaueren Gebüsche
(Rubo-prunion spinosae) von den kalk- und wärme-
liebenden Gebüschen (Berberidon) unterscheiden.
Ersterer erreicht Franken von Westen her noch in
Rhön und Spessart, wo die häufigste Assoziation auf
bodensaueren, feuchten Standorten das Brombeer-
Schlehen-Gebüsch (Carpino-Prunetum) ist. Im Übri-
gen Gebiet dominieren Assoziationen des Berberi-
dons. Zu den häufigsten gehören das Liguster-Schle-
hen-Gebüsch (Pruno-Ligustretum) auf kalkhaltigen
Böden in den warmen Tieflagen v.a. Unterfrankens
und das Kreuzdorn-Hartriegel-Gebüsch (Rhamno-
Cornetum) mit Verbreitungsschwerpunkt in den öst-
lich anschließenden etwas kühleren Gebieten. Über
450 m Höhe werden sie bei geringeren Temperatur-
summen und höheren Niederschlägen in Rhön und
Fränkischer Alb vom submontanen Vogesenrosen-
Gebüsch (Corylo-Rosetum vosagiacae) mit zuneh-
mendem Anteil an Hasel (Corylus avellana) abgelöst.
Da die wichtigen Heckensträucher in den Höhenlagen
deutlich an Vitalität einbüßen, folgen auf bodensaue-
ren, feuchten, kontinental geprägten Standorten in
Frankenwald und Fichtelgebirge verschiedene Ge-

sellschaften, die den Waldgesellschaften zugeordnet
werden. Sie setzen sich aus ausschlagfähigen Bäu-
men zusammen, die wie Sträucher den regelmäßigen
Hieb ertragen, der sich aus der anthropogenen Nut-
zung ergibt.

Nutzungswandel
Ausgangspunkt für die Entstehung von Hecken und
Gebüschen ist in Süddeutschland allgemein das
spontane Aufkommen von Gehölzen (REIF 1982, S.19),
was sowohl für Ackerbau-, als auch Weinbaugebiete,
für die tiefen Lagen wie für die Mittelgebirge gilt.
Dem spontanen Gehölzwachstum stehen regelmäßige,
periodische Eingriffe begrenzend entgegen, sodass
sich im Laufe der Zeit konsolidierte Pflanzengesell-
schaften herausbilden können. Von der Nutzungsin-
tensität her stehen Hecken zwischen beweideten Flä-
chen auf der einen Seite, auf denen höchstens einzel-
ne Gehölze aufkommen können, und nur sehr gering
beeinflussten Landschaftselementen wie Feldgehöl-
zen, wo Bäume genug Entwicklungsspielraum haben
auf der anderen. Die dergestalt eingeschränkten und
begrenzten anthropogenen Eingriffe sind für die Her-
ausbildung der besonderen Pflanzengesellschaften
und Wuchsformen von Hecken verantwortlich, da die
verschiedenen Arten unterschiedlich auf die Eingriffe
reagieren. 

Der Zeitpunkt, zu dem Heckensträucher auf Feld-, Stu-
fen- und Wegrainen aufkommen können, hängt vom
Ende einer anderweitigen Nutzung, Beweidung oder
Mahd, auf diesen Standorten ab. Nur zum Teil duldete
man früher ein Aufwachsen von Hecken, da die Nut-
zungsintensität der Raine vielfach erst im Rahmen des
Nutzungswandels seit dem 19. Jh. nachließ. Im Übri-
gen war im 19. Jh. die Dreifelderwirtschaft mit stren-
gem Flurzwang und flächenhafter Überweidung noch
weit verbreitet, weshalb auf den weitaus meisten Stand-
orten, auf denen man heute Hecken findet, Sträucher
keine Chance hatten zu gedeihen. Es wird häufig
überschätzt, in welchem Maß Hecken zur Abgren-
zung gezielt angelegt oder geduldet wurden. Genannt
werden die Begrenzung von Viehtrieben (Triften), von
denen keine Beeinträchtigung der Äcker ausgehen
sollte, oder die Trennung von Zelgen, die ja im ab-
wechselnden Turnus beweidet wurden (RINGLER et
al. 1997, S.140). Auch die Bedeutung der Nebennut-
zung als Brennholz- und Beerenlieferant trat hinter
derjenigen der Wälder weit zurück und spielte als
Grund für eine Anlage von Hecken keine Rolle. Kon-
krete Hinweise auf das planmäßige Anpflanzen von
Hecken sind sehr selten; ein Beispiel ist die Anord-
nung von 1764 für die Markgrafschaft Ansbach, He-
cken anstelle von Zäunen zu verwenden, um die Pro-
duktivität des Waldes zu schonen (SCHÖLLER 1973,
S. 33). Ohnehin mussten die Hecken zur Zu- und Ab-
fahrt auf die angrenzenden Felder bzw. für die Ge-
meindeherde an bestimmten, in der Dorfordnung ge-
nau festgelegten Stellen Durchlässe haben, die sog.
Lucken, die weiterhin mit Zäunen gesichert werden
mussten, deren termingerechtes Öffnen und Verschlie-
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ßen dem angrenzenden Grundstückseigentümer ob-
lag. Nachweise für Hecken an Zelgengrenzen, Vieh-
trieben oder Allmendweiden sind in den Urkataster-
karten der ersten Hälfte des 19. Jhs. kaum zu finden
(vgl. dazu genauer Kap. 6.1). 

Beim gegebenen Bedarf an Material zum Zaunbau,
für Werkzeuge und andere Zwecke sowie für Brenn-
holz in der vorindustriellen bäuerlichen Wirtschaft
waren die abgeschnittenen Stecken aus den Hecken,
die im Gegensatz zu den Wäldern keinen Nutzungs-
beschränkungen unterlagen, allerdings eine willkom-
mene Ergänzung. Als gängige Nutzungsform der
Hecken entwickelte sich aus diesem Grund das „Auf-
Stock-Setzen“, bei dem die Gehölze knapp über der
Bodenoberfläche abgeschnitten wurden. Die Umtriebs-
zeit betrug, je nach Wuchskraft und Holzbedarf, zwi-
schen 5 und 15 Jahren (ELLENBERG 1996, S. 773).
Diesen Eingriff vertragen insbesondere Sträucher gut,
die mit erneutem starkem Austrieb reagieren, der so
rasch erfolgt, dass vor allem in den tiefen und mitt-
leren Höhenlagen auf Stock gesetzte Bäume über-
wuchert werden. In allen Hecken Frankens dominie-
ren daher die Sträucher von Schlehe (Prunus spinosa),
Rose (Rosa canina) und Weißdorn (Crataegus sp).
Nur ein Teil der heimischen Bäume kann sich über-
haupt durch erneutes Ausschlagen aus dem im Boden
verbleibenden Wurzelstock regenerieren. Zu den stock-
ausschlagfähigen Arten, die konsequenterweise in den
Hecken vorkommen, gehören v.a. Feldahorn (Acer
campestre) und Stieleiche (Quercus robur), wozu bei
nachlassendem Konkurrenzdruck der Straucharten auf
bodensaueren Standorten und in den Höhenlagen noch
Birke (Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucupa-
ria), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Faulbaum
(Frangula alnus) und Salweide (Salix caprea) kom-
men. Durch starken Nährstoffeintrag von benachbar-
ten Äckern wird besonders Holunder (Sambucus ni-
gra) gefördert. Holunderbeeren, Brombeeren, Him-
beeren und Hagebutten wurden auch als Wildobst und
teilweise (Holunderbeeren) als Heilmittel gesammelt,
eine weitere Nebennutzung von Heckenpflanzen.

Das Abbrennen der Heckensträucher stellt einen Schritt
in Richtung intensiverer Eingriffe dar und war früher
wie heute üblich. Diese Maßnahme entspricht zwar
in der Hinsicht dem Auf-Stock-Setzen, dass der Wur-
zelstock der Gehölze intakt bleibt, doch passiert es
leicht, dass das einfachere Abbrennen in kürzeren
Abständen erfolgt. Unter diesen Umständen haben Aus-
läufer treibende Arten, besonders die Schlehe, erheb-
liche Konkurrenzvorteile und es können reine Schle-
henhecken entstehen (MÜLLER, T. 1982, S.15).
Botanisch zwar nicht gerade wertvoll, aber dem tra-
ditionellen Nutzungsmuster entsprechend, kommen
derartige Hecken in trocken-warmen Gebieten auf
kalkhaltigen Böden, wo Schlehen ohnehin besonders
konkurrenzkräftig sind, gar nicht so selten vor. Die
geringe Artenzahl weist in diesem Fall also nicht auf
ein geringes, sondern im Gegenteil auf ein hohes Al-
ter der Hecke hin.

Wenn das Durchwachsen von Überhältern innerhalb
von Hecken zu beobachten ist, gibt das einen Hinweis
auf eine extensivere Behandlung. In diesem Fall lässt
man einzelne Bäume stehen, die nicht dem turnus-
mäßigen Auf-Stock-Setzen ausgesetzt sind und da-
her eine normale Baumkrone entwickeln können. Im
Verbreitungsgebiet der Liguster-Schlehen-Hecken ge-
schah dies häufig mit der wild wachsenden Vogelkir-
sche (Prunus avium), deren Früchte zwar kleiner als
Zuchtformen, aber dennoch genießbar sind. Denkbar
ist auch, dass einzelne Bäume als Nutzhölzer stehen
gelassen wurden, wie es vor allem mit Eichen (Eichel-
mast) in Kreuzdorn-Hartriegel-Hecken zu beobach-
ten ist.

Nur bei Baumhecken ist das Schneiteln, das Abschnei-
den frisch ausgetriebener Zweige, als weitere Nut-
zungsform überliefert (ELLENBERG 1986, S. 45).
Das Schneiteln kam vor allem in Gebieten mit aus-
gedehnter Viehhaltung zur Anwendung, weshalb es in
Franken nur selten ausgeübt wurde. Zu erkennen sind
früher geschneitelte Bäume an ihrer stark veränderten
Wuchsform, bei der der Haupttrieb, obwohl freiste-
hend, nur kurz beastet ist. Die frischen Triebe am
Stamm und den Ästen der Bäume wurden geerntet,
um Laubheu zu gewinnen, das als Viehfutter diente.
Vor allem die Esche (Fraxinus excelsior) eignet sich
dafür.

Relativ häufig findet man innerhalb von Hecken noch
Obstbäume, die die frühere Nutzung anzeigen. Eine
solche Entstehungsgeschichte mit mehrphasigem Nut-
zungswandel dokumentiert Abb. 18. Der dort aufge-
nommene Stufenrain mit Hecke befindet sich ober-
halb des Taubertals auf einer geringmächtigen Löss-
decke auf Oberem Muschelkalk. Er dient nach wie vor
als Ablageplatz für die auf den benachbarten Feldern
vorkommenden Lesesteine, die auch an seinem Aufbau
insgesamt beteiligt waren. Auf der Urkatasterkarte
von 1833 ist Grasvegetation vermerkt. Die Birnbäu-
me haben Stammdurchmesser von 30-40 cm, dürften
vor etwa 60-80 Jahren gepflanzt worden sein und
wurden ursprünglich nach den einschlägigen Metho-
den gepflegt und geschnitten, wie an der Wuchsform
abzulesen ist. Dazu kommen drei Zwetschgenbäume,
die sich inzwischen von selbst weiter vermehrt und
eine große Zahl von Zwetschgenbüschen gebildet ha-
ben. Zwischen den Obstbäumen wurde weiterhin das
Gras gemäht oder beweidet. Bei den Kirschen handelt
es sich um Wildformen (Vogelkirsche). Die Aufgabe
der Obstbaumpflege geschah erst vor wenigen Jahr-
zehnten, wie an der Wuchsstruktur der spontan auf-
gekommenen Hecke erkennbar ist. Sie hat inzwischen
eine Höhe von 4-5 m erreicht und weist das Arten-
inventar eines Liguster-Schlehen-Gebüschs (Pruno-
Ligustretum) auf, typisch für das trocken-warme Kli-
ma und die basidophilen Bodenverhältnisse. Es bietet
sich jedoch noch nicht das geschlossene Bild einer
älteren Hecke mit ausgereiftem Arteninventar, es be-
stehen Lücken, Wuchsunterschiede und insgesamt we-
nige Überdeckungen. Liguster, Pfaffenhütchen und
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Weißdorn sind relativ junge Büsche und konnten erst
geringe Anteile erreichen. Demgegenüber haben sich
die durch den Nährstoffeintrag des angrenzenden
Ackers geförderten Holunder ohne die Konkurrenz
anderer Heckensträucher zunächst ungehindert aus-
gebreitet. Die differenzierte Herausbildung von Stand-
ort (Stufenrain) und Bewuchs (Gras, Obstbäume,
Hecke) ist ein Beispiel dafür, wie komplex die Nut-
zungs- und Entstehungsgeschichte vieler extensiv ge-
nutzter Landschaftselemente ist.

Gebüsche können sich in der Kulturlandschaft auf
flächenhaft aus der Nutzung herausgenommenen Be-
reichen bilden, Grundstücken, die beispielsweise zu
klein, zu steil oder zu feucht sind und aus den ge-
nannten Gründen nur früher beweidet oder sogar be-
ackert wurden. Sie besitzen zu Beginn das gleiche,
spontan aufgekommene Arteninventar wie Hecken
und werden zum Teil ebenfalls abgebrannt oder, bei
geringer Ausdehnung, auf Stock gesetzt. Wenn regel-
mäßige Eingriffe ausbleiben, kann die Vegetationsdy-
namik innerhalb einiger Jahrzehnte zum Wachstum
von Bäumen und zur Herausbildung von Feldgehöl-
zen führen. Im Laufe der Zeit wird die Artenzusam-
mensetzung durch Wurzelkonkurrenz und Beschat-
tung immer mehr zu Gunsten der Bäume verschoben. 

Gezielte Heckenanpflanzungen, die heute nicht sel-
ten im Rahmen der Flurbereinigung, entlang von
Straßen oder auch privat angelegt werden, unter-
scheiden sich oft deutlich von den traditionellen,

spontan entstandenen Hecken. Vielfach werden sie
beziehungslos auf früher absolut unüblichen Stand-
orten angelegt, die weder von der Lage, noch von den
Ausmaßen (geringe Breite) und der Häufigkeit in das
aus der Nutzungsgeschichte heraus gewachsene Bild
der betreffenden Landschaft passen. Aus falsch ver-
standenem Streben nach Artenvielfalt werden ver-
stärkt Waldarten wie Spitzahorn (Acer platanoides),
Hainbuche (Carpinus betulus) und Rotbuche (Fagus
sylvatica) gepflanzt (SCHULZE et al. 1984). Vor al-
lem fehlt solchen gepflanzten Hecken meist die ex-
tensive anthropogene Nutzung, da sie nicht auf Stock
gesetzt, sondern allenfalls seitlich ausgeastet werden.
Dadurch unterbleibt einerseits die früher übliche För-
derung konkurrenzkräftiger Arten, die sich über Wur-
zelbrut und Ausläufer ausbreiten, und das typische
Artenspektrum verschiebt sich. Andererseits verfü-
gen sie über ein deutlich abweichendes Wuchsbild,
was sie neben der untypischen Lage innerhalb der
Flur als moderne Zutaten kennzeichnet.

3.2.4 Ufergehölzsäume

Ufergehölzsäume scheinen zunächst natürlichen Bach-
uferwäldern ähnlich, stellen allerdings keine Restbe-
stände der potentiellen natürlichen Vegetation dar.
Sie unterscheiden sich von jenen durch die starke an-
thropogene Überformung, die Standort, Altersaufbau,
Artenzusammensetzung und Wuchsformen verändert,
sodass extensiv genutzte Landschaftselemente ent-
standen, die auch aus botanischer Sicht eigenständige
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Abbildung 18

Kronenkarte einer Hecke (Pruno ligustretum) auf Stufenrain bei Weikersheim/Tauber. Die Gehölzverteilung zeigt
die mehrphasige Entstehungsgeschichte Stufenrain-Grasvegetation-Streuobst-Heckensträucher. Vegetationsaufnahme
1999, Entwurf: MÜLLER, J. 2001
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Pflanzengesellschaften bilden. Prägendes Merkmal
der Ufergehölzsäume ist ihre lineare, saumartige
Struktur an der Grenze unterschiedlicher Nutzungen.
Dies macht deutlich, dass Ausdehnung, Aufbau und
Form von den Eingriffen des Menschen ins Agrar-
Ökosystem bestimmt werden: der Beweidung, die die
Standorte früher häufig prägte, dem Beschnitt, der
Wuchsform und Artenspektrum beeinflusst, sowie
zum Teil der Anlage der künstlichen Gewässer, deren
Rand den Standort vorgibt. Wie natürliche Bachufer-
wälder werden Ufergehölzsäume entlang der kleine-
ren Flüsse und Bäche von der Fließdynamik unmit-
telbar bestimmt, wozu häufige, aber unregelmäßige
Hochwässer und stärkere Schwankungen des Grund-
wasserspiegels gehören. Auch die Ufergehölzsäume an
Teichen, die im Winter abgelassen werden, sind von
Schwankungen des Grundwasserspiegels betroffen.
• Ufergehölzsäume sind lineare Gehölzformationen

ähnlich wie Hecken, die meistens seltener zurück-
geschnitten werden und bei denen deshalb über-
wiegend Bäume am Aufbau beteiligt sind. Begriffs-
gemäß begleiten sie die Ufer der Gewässer in der
Kulturlandschaft und finden sich entlang der an-
thropogen angelegten Gräben und Teiche sowie an
natürlichen Wasserläufen. Ufergehölzsäume kön-
nen eine beträchtliche Länge aufweisen, wobei al-
lerdings die Breite, die durch die Uferböschung
vorgegeben wird, oft nur gering bleibt.

Auch wenn Ufergehölzsäume heute in der Kultur-
landschaft schon aus ästhetischen Gründen eine her-
vorragende Rolle spielen, so darf nicht übersehen
werden, dass auch sie ein Produkt des zeitlichen und
räumlichen Gradienten der Nutzungsintensität am
Übergang verschiedener Nutzungsbereiche sind. Sie
müssen daher in ihrer Entstehung getrennt von ihren
Standorten betrachtet werden, egal ob diese natürli-
chen oder anthropogenen Ursprungs sind. Überwie-
gend handelt es sich um spontan aufgewachsene
Gehölze, die typischen extensiven Nutzungsformen
unterlagen (vgl. Foto 6). 

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Die gute Wasserversorgung und, damit einhergehend
eine zumindest mäßig gute Nährstoffversorgung, die
unmittelbar entlang von Gewässern gegeben ist, stellt
das wichtigste gemeinsame Standortmerkmal der
Ufergehölzsäume dar. Klare regionale Unterschiede
ergeben sich in zweierlei Hinsicht: zum einen bezüg-
lich der Häufigkeit und damit der kulturlandschaftli-
chen Bedeutung, zum anderen bezüglich der betei-
ligten Pflanzengesellschaften. Für beide Merkmale
sind dieselben landschaftsökologischen Faktoren, der
Bodenchemismus und die Grundwasserverhältnisse,
verantwortlich.

Generell sind die Gebiete mit Kalkgesteinen durch
eher basisch reagierende Böden sowie Karstgrund-
wasserleiter gekennzeichnet, sodass sie (v.a. Unter-
franken, Fränkische Alb) gemeinsam betrachtet wer-
den können. In diesen Fällen ist das Gewässernetz
sehr weitmaschig und Teiche sind selten, sodass von

vornherein wenige Uferstandorte zur Verfügung ste-
hen. Weil zudem die meisten Bäche im Karstgebiet
im Sommer trocken fallen, herrschen stark wech-
selnde Feuchtigkeitsverhältnisse, sodass an Feuchtig-
keit adaptierte Pflanzen keinen Konkurrenzvorteil
haben und ausgeprägte Ufergehölzsäume hier in der
Regel fehlen. Entlang der größeren, permanent was-
serführenden Gewässer befinden sich dagegen auch
hier Standorte, die feucht, aber dennoch wasserzügig
und sehr nährstoffreich sind. Hier können sich ver-
hältnismäßig artenreiche Ufergehölzsäume ausbil-
den, die neben Erlen vor allem aus Eschen (Fraxinus
excelsior), Schwarzpappeln (Populus nigra) Feldul-
men (Ulmus minor) sowie verschiedenen Weidenar-
ten (v.a. Silberweide (Salix alba) und Bruchweide
(Salix fragilis)) aufgebaut sind. In den collinen Be-
reichen (z.B. Frankenwald, Spessart) können an we-
niger staunassen und seltener überschwemmten Stand-
orten Bergulme (Ulmus glabra) und Bergahorn (Acer
pseudoplatanus) dazu kommen, sodass sie an natür-
liche Auengesellschaften der Bach-Eschen-Erlen-
Wälder (Stellario-Alnetum/Carici remotae-Fraxin-
etum) erinnern. Im landwirtschaftlich genutzten Be-
reich, der gerade die Bachauen mit einschließt, sind
die Bestände allerdings auf schmale Ufergehölzsäu-
me beschränkt, begrenzt auf der einen Seite vom Ge-
wässer, auf der anderen Seite von Grünland, inzwi-
schen auch von Äckern.

Andere Verhältnisse liegen in Gebieten mit tonrei-
chen Gesteinsarten (verbreitet in der Frankenhöhe
sowie in Teilen von Haßbergen und Steigerwald) vor.
Hier ist wegen der wasserstauenden Eigenschaften
des Untergrundes ein äußerst engmaschiges Gewäs-
sernetz entwickelt, zudem sind Teiche häufig. Wesent-
licher Faktor für die Ausbildung von Ufergehölzen,
die in diesen Regionen sehr häufig die Gewässer säu-
men, ist die Tatsache, dass selbst kleinste Gräben und
Bäche im Sommer eine permanente Wasserführung
aufweisen. Aus diesen Gründen stehen insgesamt viel
mehr Standorte für Ufergehölzsäume zur Verfügung.
Sie sind allerdings, wiederum aufgrund des hohen
Tongehaltes der Böden, meist staunass oder gar an-
moorig. Die Ufergehölzsäume sind daher entspre-
chend artenarm und enthalten schon im natürlichen
Zustand der Schwarzerlen-Eschen-Wälder (Alno-
Fraxinetum) außer wenigen Eschen überwiegend Er-
len (Alnus glutinosa). Die Artenarmut mit dem Vor-
herrschen der Erle ist durch das Zusammentreffen
ökologischer und anthropogener Standortfaktoren zu
erklären. Erlen vermögen mit ihren Feinwurzeln in ge-
wissem Maße Sauerstoff aus dem Wasser aufzuneh-
men, sind im Übrigen aber kaum auf Wurzelatmung
angewiesen und vertragen deshalb wie kein anderer
einheimischer Baum dauernd hohen Grundwasser-
stand, Staunässe und länger andauernde Überschwem-
mung, was beispielsweise die Rotbuche nicht länger
als eine Woche ertrüge. Erlen gedeihen gut auf an-
moorigen Böden, die auch im normalen Zustand nur
ein äußerst geringes Porenvolumen aufweisen, mit
schwach sauren, jedoch noch mäßig nährstoffhaltigen
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und nicht kalkfreien Bedingungen. Dazu kommt die
Standfestigkeit durch das tiefe und intensive Wurzel-
werk, das Abspülungen der Bachufer relativ gut
standhalten kann (ELLENBERG 1996, S. 403 f.).
Wenn die anschließenden Wiesen nicht bis unmittel-
bar zum Gewässerufer gemäht werden, werden in
Gebieten mit tonreichen, staunassen Auen selbst win-
zige Gräben, Bäche und Teiche oft von schmalen
Baumreihen begleitet, die ausschließlich aus Erlen
aufgebaut sind. Zur einseitigen Förderung der Erlen
in diesen Ufergehölzsäumen trug nicht zuletzt die
Nutzung durch den Menschen bei.

Nutzungswandel
Ufergehölzsäume lassen sich auf historischen Karten
viel seltener finden als heute (vgl. Kap. 6.1). Die ent-
sprechenden Standorte entlang der Gewässer wurden,
auch wenn sie nur schmale Streifen waren, in der Re-
gel beweidet und waren frei von Gehölzen, wie auch
alte Fotos der Uferbereiche größerer Flüsse, wie z.B.
vom Main, ausweisen. Sie unterlagen einer Vielzahl
von Nutzungen, neben dem Beweiden dienten sie im
Umfeld der Siedlungen auch als Zugang zum Wasser,
als Platz zum Wäschewaschen und -trocknen, zum
Einlassen der Fischerboote und zur Netzpflege.

Das spontane Aufkommen von Ufergehölzen ist daher
Ausdruck der Extensivierung dieser Standorte, ge-
fördert allerdings durch die gute Wasser- und Nähr-
stoffversorgung. Diese Dynamik der Vegetation wird
durch den anthropogenen Einfluss eingeschränkt, da
der Mensch ein Ausbreiten der Pflanzen auf die an-
grenzenden Nutzflächen verhindert. Dazu stehen die
gleichen Mittel wie im Falle der Hecken zur Verfü-
gung, seitliches Beschneiden, Auf-Stock-Setzen und
eventuell Schneiteln, mit denselben Konsequenzen
für die Selektion bestimmter Pflanzen. Ausreichen-
der Bedarf an Brenn- und Werkholz herrschte bis ins
20. Jh. Die Erle (Alnus glutinosa), die über das beste
Stockausschlagvermögen aller potentiellen Baumar-
ten dieser Standorte verfügt, wurde durch diese Praxis
gegenüber den anderen Ufergehölzen stark gefördert.
Vielen dieser Bäume sieht man die ehemalige nieder-
waldartige Nutzung an ihrer Wuchsform aus mehre-
ren dünnen Stämmen noch heute an, auch wenn die
regelmäßige Nutzung längst aufgehört hat.

Ergänzend tritt zur spontanen Entstehung von Ufer-
gehölzsäumen das gezielte Anpflanzen zum Zwecke
der Kopfbaumnutzung. Dafür wurden in Süddeutsch-
land neben Eschen und Hainbuchen fast nur Weiden
herangezogen, weil sie ein besonderes Ausschlags-

vermögen und schnelles Wachstum besitzen, sodass
ein jährliches Abschneiden der Triebe möglich ist. Es
überwiegen Silberweide (Salix alba) und Rötelweide
(Salix rubens), daneben die Korbweide (Salix vimi-
nalis). Durch das wiederholte Entfernen der Triebe und
das anschließende Überwuchern verdickt sich die
Abhiebstelle und es bildet sich der charakteristische
Kopf. Die Verwendung von Weidenruten geht bis in
vorgeschichtliche Zeit zurück, doch lassen sich Bele-
ge für Kopfbaumnutzung frühestens im 12. Jh. finden
und seit dem 16. Jh. existieren besondere Publikatio-
nen dazu (BRAUN und KONOLD 1998, S. 42-43).
Weidenruten dienten verschiedenen Zwecken: als Ste-
cken, zum Binden von Zäunen, zum Flechten verschie-
denster Gebrauchsgegenstände und zur Herstellung
von Faschinen (zur Uferbefestigung verwendeter Ru-
tenbündel). 

In der Verbreitung der Kopfweiden bestehen erhebliche
Schwankungen, die sich aus dem Zusammenspiel an-
thropogener wie natürlicher Faktoren erklären. All-
gemein fallen häufige Vorkommen von Kopfweiden
mit Waldarmut und Weinanbau zusammen, so z.B. im
Taubertal (BRAUN und KONOLD 1998, S.127 f.).
Dort herrschte ein hoher Bedarf sowohl an Stecken
zum Abstützen als auch an dünnen Ruten zum An-
binden der Reben, was zum Teil noch immer prakti-
ziert wird. Ein weiterer Schwerpunkt befindet sich im
Raum Haßfurt-Bamberg-Lichtenfels, er geht auf die
Verwendung als Flechtmaterial in der Korbmacherei
zurück (REINERS 1961). Im Übrigen wurden nur
einzelne Kopfbäume oder Baumgruppen gesetzt, die
den lokalen Bedarf deckten. Die unterschiedliche Ver-
breitung wird neben den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten auch von den Standortansprüchen beeinflusst,
da alle genannten Weidenarten als kalkliebende Gehöl-
ze unter den entsprechenden Bedingungen eine besse-
re Vitalität zeigen und damit höhere Erträge liefern.

Der Anteil von gezielt angepflanzten Bäumen am Ge-
samtbestand der Ufergehölzsäume ist, von lokalen
Häufungen abgesehen, jedoch gering. Sie sind zwar
auffällig, kommen aber nur zerstreut vor, wenn nicht
sogar die Standortbedingungen das Gedeihen des be-
liebtesten Kopfbaumes, der Weide, verhindern. Insge-
samt sind Ufergehölzsäume relativ junge Landschafts-
elemente, die dort vorkommen, wo die Nutzungsin-
tensität gering genug ist, dass sich Bäume etablieren
konnten. Deren weitere Ausbreitung zu verhindern ist
das zentrale Motiv des Auf-Stock-Setzens oder des
randlichen Beschnitts, wobei die extensive Bewirt-
schaftung lediglich eine Nebennutzung darstellte. 
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Foto 7 

Lesesteine, vom Menschen am Rand der Nutzfläche zusammengetragen und zu Lesesteinhaufen oder -riegeln akkumu-
liert. Bei entsprechenden geologischen Ausgangsbedingungen bleiben Gesteinsbruchstücke im Boden, die durch die Bodenero-
sion freigelegt werden. Sie müssen zusammengelesen werden und wurden früher stets am Rand der Felder abgelegt, wo sie sich
im Laufe der Zeit ansammelten und zu eigenständigen Landschaftselementen werden konnten, ein nicht zweckgerichteter, passi-
ver Prozess (bei Barthelmesaurach).
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3.3 Durch Akkumulation entstanden

Während die bisher genannten Landschaftselemente
entweder gezielt angelegt oder zumindest auf eine
bestimmte Nutzungsform ausgerichtet und von die-
ser geprägt sind, gibt es in der Kulturlandschaft auch
Elemente, deren Existenz nicht auf geregelte Ein-
griffe auf diesen Flächen selbst zurückzuführen ist.
Vielmehr können die Einflüsse, die der Mensch im
Agrar-Ökosystem ausübt, an anderer Stelle zur Ent-
stehung von Strukturen und zu Veränderungen der
Standorte führen, die so weit gehen, dass dann dort
allenfalls noch eine extensive Nutzung möglich ist.

In diese Kategorie sind zwei agrar-geomorphologische
Formen zu stellen, die durch das Zusammenwirken
von Erosion und Akkumulation an verschiedenen
Standorten entstanden sind. Die für ihre Herausbil-
dung ursächlichen Eingriffe erfolgen im Zusammen-
hang mit intensivem Ackerbau auf den Ackerflächen.
Infolge der verstärkten Bodenerosion kommt es zur
Materialumlagerung durch Wasser im Falle der Stu-
fenraine oder durch den Menschen selbst im Falle der
Lesesteinansammlungen. 

Durch passive Akkumulation entstandene Landschafts-
elemente gehören nicht nur deshalb mit zum Thema,
weil ihre Existenz auf die anthropogenen Eingriffe
und die Umgestaltung des Agrar-Ökosystems im Zu-
ge der landwirtschaftlichen Nutzung zurückzuführen
ist. Sie unterlagen zumindest früher auch einer ex-
tensiven Nutzung, die von der Beweidung über die
Streuobstbewirtschaftung bis zu Hecken reichen konn-
te. Selbst auf Lesesteinhaufen wurden die aufkom-
menden Sträucher als Hecken bewirtschaftet, als die-
se Nutzung noch wirtschaftlichen Notwendigkeiten
entsprach, aber nicht weiter zu intensivieren war.

3.3.1 Stufenraine

Alle Raine bezeichnen nicht bearbeitete, flache Grenz-
streifen am Rand von Parzellen (DENECKE 1979,
S. 424, SCHAEFER 1957, S.196). Sie lassen sich nur
deshalb in der Landschaft identifizieren, weil sie sich
durch eine extensivere Nutzung von den anschließen-
den Feldern abheben. Dabei sind einfache Feldraine
und Stufenraine strikt auseinander zu halten, weil
beide auf völlig unterschiedliche Einflussfaktoren
und Ursachenkomplexe zurückgehen. 
• Feldraine heben sich von der angrenzenden Nutz-

fläche als schmallänglicher Streifen ab, weil sie
nicht mit umgepflügt werden. Auch im Grünland,
wo Zäune Weiden begrenzen, in deren Schutz die
Pflanzen vom Vieh seltener gefressen werden und
sich daher höherer Pflanzenwuchs einstellen kann,
finden sich Raine. Die Existenz normaler Raine,
die jederzeit wieder unter den Pflug genommen
werden können, ist in erster Linie eine Frage des
Nutzungsdrucks und der Ackerbautechnik, weshalb
Feldraine als Restflächen (Kap. 4.4.1) zu definie-
ren sind.

• Stufenraine entstehen durch die Verlagerung des
im Zuge des Ackerbaus verstärkt abgetragenen

Bodenmaterials (EWALD 1969, S.147). Sie kön-
nen sich nur in geneigtem Gelände bilden, sind
deutlich steiler als der oberhalb und unterhalb
anschließende Hang und bilden somit eine Stufe.
Im Allgemeinen wird eine Sprunghöhe von 1⁄2
Meter als Minimum angesetzt, Höhen über 4-5 m
sind selten. Stufenraine werden auch als Hochrai-
ne bezeichnet (SCHAEFER 1957, S.195). Der oft
stellvertretend gebrauchte Begriff Ackerterrasse
(JÄGER 1958, S.32) schließt stärker das angren-
zende, abgeflachte Feld mit ein, wenn der Blick
weniger auf das Landschaftselement Stufenrain
als solches bezogen ist. Stufenraine können im
Gegensatz zu anderen Rainen wegen ihrer Steil-
heit nicht mehr beackert werden und unterliegen
aus diesem Grund einer extensiven Nutzung.

Stufenraine stellen anthropogene Bildungen dar, die
von natürlichen Böschungen getrennt werden müssen.
Böschungen können als kleinräumige Hangversteilun-
gen auf natürliche Flussterrassen oder Gesteinswechsel
mit entsprechenden Härteunterschieden zurückzu-
führen sein und weisen oft größere Sprunghöhen als
Stufenraine auf. Liegen sie innerhalb der Feldflur,
dann orientierten sich die Parzellengrenzen meistens
an ihnen.

In der Regel kommen Stufenraine in größerer Zahl
zusammen vor und können das Bild ganzer Land-
schaften prägen (vgl. Foto 3). Im mehr oder minder
stark reliefierten Franken finden sich Stufenraine fast
überall, jedoch bestehen erhebliche Unterschiede in
der Häufigkeit zwischen den verschiedenen Land-
schaften, was in erster Linie auf die Kombination der
wirksamen landschaftsökologischen Einflussfaktoren
zurückzuführen ist. In vielen Fällen sind Lesesteine
am Aufbau beteiligt. Für die Lage der Stufenraine in-
nerhalb der Landschaft ist vor allem ein anthropoge-
ner Faktor, die Flurform, von Bedeutung. Die Ent-
stehung von Stufenrainen als Produkt intensiven
Ackerbaus auf angrenzenden Flächen muss klar von
der nur extensiven Nutzung auf den Stufenrainen
selbst getrennt werden. Die Art der extensiven Nut-
zung unterlag im Laufe der Nutzungsgeschichte er-
heblichen Wandlungen, weshalb die Bildung der Stu-
fenraine und die Entwicklung des Bewuchses auf ih-
nen gesondert betrachtet werden müssen. 

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Für die Herausbildung von Stufenrainen ist ein Ge-
füge natürlicher und anthropogener Einflussfaktoren
verantwortlich. Zunächst ist der Prozess der Erosion,
durch welchen das Material bereitgestellt wird, von
der Akkumulation zu trennen, die den Aufbau dieser
Landschaftselemente verursacht. Zusätzlich spielt in
Gebieten mit einem gewissen Skelettanteil im Boden
die Ablagerung von Lesesteinen auch beim Aufbau von
Stufenrainen eine Rolle. Die Tatsache, dass Stufen-
raine in Lössgebieten, wo Lesesteine fehlen, beson-
ders häufig vorkommen, weist aber die Materialver-
lagerung als den dominanten Prozess aus. In jedem
Fall spielt bei der Entstehung von Stufenrainen die

91

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



92

Akkumulation an der Oberkante mit der am Fuß wie-
der einsetzenden Erosion zusammen (SCHOTTMÜL-
LER 1961, S. 49 f.). Beide werden von verschiedenen
Faktoren beeinflusst und differenziert.

Bei der Bildung von Stufenrainen kommen nicht ka-
tastrophale Einzelereignisse, sondern der kumulative
Effekt einer mehrhundertjährigen Bodennutzung zum
Tragen. Stufenraine verdanken ihren allmählichen
Aufbau nicht der linienhaften Rinnen- oder gar der
Grabenerosion, sondern vielmehr der flächenhaft
wirksamen Schicht- und Rillenspülung. Setzt man ei-
nen durchschnittlichen flächenhaften Bodenabtrag
von 15 t/ha/Jahr an, wie er in Mitteleuropa durchaus
vorkommt, so geht zwar jährlich nur 1 Millimeter
Boden verloren (SCHWERTMANN 1982, S.10), in-
nerhalb von 500 Jahren wäre aber bereits ein halber
Meter des Bodenprofils abgetragen. Zudem geben
diese Zahlen Durchschnittswerte für die gesamte be-
troffene Fläche an, während in der Realität erhebliche
kleinräumliche Unterschiede bestehen. Je nach Boden-
und Nutzungsbedingungen bestehen auch große Ab-
weichungen von den genannten 15 t/ha/Jahr mit ge-
ringeren aber auch erheblich höheren Abtragungslei-
stungen. 

Mengenmäßig an der anthropogen verstärkten Boden-
erosion beteiligt ist sowohl die schleichende Abtra-
gung durch den Oberflächenabfluss als auch die me-
chanische Bodenverlagerung durch den Pflug, wobei
die Anteile beider Faktoren an der Gesamtformung
von verschiedenen Autoren unterschiedlich bewertet
werden. Einfache Pflüge, wie sie bis ins 19. Jh. üb-
lich waren, bewirkten kein sauberes Umdrehen der
Schollen, sondern führten zu einer mechanischen
Materialverlagerung hangabwärts. Möglicherweise
der stärkste Effekt wurde durch die Praxis erreicht,
das Bodenmaterial von der oben angrenzenden Par-
zelle weg zu pflügen (WAGNER 1961, S.137-140;
EWALD 1969, S. 159). Andererseits arbeitete die hi-
storische Bodennutzung ohne Maschinen, die heute
den Boden verdichten, und ohne Herbizideinsatz,
was die Bodenbedeckung durch Unkraut eher zuließ.
Durch die Ausbringung des mit Stroh vermischten
Stallmists kam früher zusätzliches organisches Ma-
terial in die Böden, was ebenfalls einen erosionsmin-
dernden Effekt hatte, weil dadurch die Infiltrations-
rate erhöht wurde, was allerdings nur im Bereich der
Innenfelder zum Tragen kam. Verschiedene Kulturen,
die gegebenenfalls auf kleinen Feldern abwechselten,
reduzierten die Erosionsanfälligkeit ebenfalls, was
allerdings beim zelgengebundenen Anbau kaum der
Fall war. Dazu kommt der Einfluss der Brache, die in
der ursprünglichen Form der Dreifelderwirtschaft ja
pro Jahr ein Drittel der Gemarkungsfläche umfasste.
Wie groß der Anteil der Schwarzbrache an der Brache
war und damit der Zeitraum, in dem der Boden unge-
schützt war, ist nicht klar. Manche Autoren gehen von
zumindest zeitweiliger Schwarzbrache aus (BECKER
1998, S.137; BREBURDA und RICHTER 1998, S. 23),
während andere Spontanbegrünung vermuten (BORK
et al. 1998, S. 225). 

Bei einer detaillierten lokalen Untersuchung im Ein-
zugsgebiet der Tauber kam HAHN (1992, S.187) zu
dem Ergebnis, dass extreme Witterungseinflüsse (mit
Formen der Rinnen- oder gar Grabenerosion ) nur zu
20 bis 30% an der Gesamterosionsleistung beteiligt
waren. Zu 70 bis 80% wurde sie von der Normalfor-
mung (überwiegend Schicht- und Rillenspülung) ge-
prägt. Hahn setzt den anthropogenen Anteil daran auf
etwa 2⁄3, den Anteil klimatischer Einflüsse auf 1⁄3 an.
Dazu kommt die räumliche Differenzierung am Hang.
Da die Bodenerosion von der erosiv wirksamen Hang-
länge abhängig ist, zerfällt ein Hang zumindest nach
der Bildung von Stufenrainen in entsprechend viele
Teile. Wenn die Stufenraine den Oberflächenabfluss
durch dichten Bewuchs größtenteils abfangen, dann
steht an deren Fuß kaum erosiv wirksames Wasser
zur Verfügung, sodass an dieser Stelle der Bodenab-
trag maßgeblich durch die Pflugtechnik beeinflusst
wird. Im weiteren Verlauf der Ackerterrasse hangab-
wärts nimmt dann der Anteil der schleichenden Boden-
erosion an der Gesamtformung immer mehr zu.

Es ist aus den angeführten Gründen sehr schwierig,
konkrete Angaben über die Menge des umgelagerten
Materials und über die Zeiträume zu machen, die
zum Aufbau von Stufenrainen nötig sind. Da es sich
überwiegend um weit zurück reichende, schleichen-
de Prozesse handelt, sind Stufenraine in der Regel
kaum datierbar (GUNZELMANN 1987, S. 64). Außer-
dem kommt es zu einer permanenten Veränderung der
Prozesse selbst. So wirkt der Stufenrain mit zuneh-
mender Aufhöhung immer stärker erosionshemmend
und die Materialverlagerung innerhalb der Ackerter-
rasse führt zu deren Abflachung, sodass sich der Um-
lagerungsprozess mit zunehmender Zeitdauer reduziert
und sich das Agrar-Ökosystem auf einem anderen
Niveau stabilisieren kann. Es ist deswegen nicht mög-
lich, einen Rückschluss von der Höhe auf das Alter
von Stufenrainen zu ziehen. Außerdem änderten sich
die Erosionswerte mit dem Wandel der historischen
Bodennutzungssysteme, so beispielsweise mit der Ein-
führung der Besömmerung der Brache, worüber sich
allerdings keine zahlenmäßig fassbaren Angaben ma-
chen lassen. SCHOTTMÜLLER (1961, S. 52) erwähnt
zwei Beispiele aus dem Kraichgau, einem Lössgebiet.
Im einen Fall war ein 1m hoher Stufenrain auf dem
Urkataster 100 Jahre zuvor, ebenso wie einige Hohl-
wege, noch nicht verzeichnet. Im zweiten Fall hatte
sich inmitten einer exakt datierbaren Rodung (1898)
nach 55 Jahren ein Stufenrain von 1,8 m Höhe ent-
wickelt. Diese Werte, die sich auf die besonders ero-
sionsanfälligen Lösse beziehen, sind auf andere Bo-
denverhältnisse nicht übertragbar. 

Die Akkumulation des abgetragenen Materials setzt
Hindernisse innerhalb des Hanges, wo eine Pflugtätig-
keit unterbleibt, zwingend voraus. Andernfalls wür-
den Materialansammlungen überpflügt und frühe-
stens bei nachlassender Schleppkraft des Wassers am
Hangfuß abgelagert. Insofern kommt der Flurform
eine entscheidende Rolle nicht nur für die Lage, son-
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dern auch für die Entstehung von Stufenrainen zu.
Auch die Gesteinsart wirkt differenzierend, denn Le-
sesteine bilden in vielen Fällen, aber keineswegs ge-
nerell, zusätzliches Material beim Aufbau der Stufen-
raine, wenn auch vom Menschen selbst dort abgelagert.
Ist ein Hindernis erst einmal aufgebaut, das aus der
ackerbaulichen Nutzung herausfällt und eine perma-
nente Vegetationsdecke besitzt, wird an dieser Stelle
die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers stark
abgebremst und seine Transportkapazität gegebenen-
falls auf einen Bruchteil reduziert. 

Stufenraine befinden sich in der Regel, aber nicht
immer, an quer oder schräg zum Hang laufenden Par-
zellengrenzen (GUNZELMANN 1987, S. 76). Dabei
ist zu beachten, dass es sich bei den Grenzen in jedem
Fall um Nutzungsgrenzen handelt, die zwar meist, aber
nicht unbedingt mit Besitzparzellen übereinstimmen
müssen (STRUNK 1985, S. 488). Vor allem bei späte-
ren Teilungen lässt sich annehmen, dass man sich an
derart vorgegebene Hindernisse und Leitlinien hielt,
sodass das Parzellengefüge entsprechend orientiert ist. 

Jeder Wechsel von Kulturarten stellt ein Abtragungs-
hindernis dar, das die Ablagerung von Bodenmaterial
fördert. Vor allem in den Fällen, wo Lesesteine am
Aufbau beteiligt sind, ist der Zusammenhang zwi-
schen Grenzlinie und Materialakkumulation evident.
Überall, wo hangsenkrechte Fluraufteilungen vorherr-
schen, fehlen Stufenraine weitgehend, weil die ent-
sprechenden Akkumulationshindernisse nicht existie-
ren. Das ist bei den Hufenfluren der Fall, aber auch
in Gebieten mit stark tonhaltigen und daher staunäs-
segefährdeten Böden, wo man hangsenkrecht pflügte,
um die Entwässerung zu gewährleisten. Da die loka-
len landschaftsökologischen Verhältnisse schwanken,
lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen Flur-
form und Häufigkeit von Stufenrainen herstellen.
Umgekehrt ist davon auszugehen, dass vorgegebene
Leitlinien, wie sie die Stufenraine darstellen, die
Richtung weiterer Aufteilungen von Grundstücken
praktisch vorgaben.

Regional stark differenzierend auf die Mengen des
umgelagerten Bodenmaterials wirken sich die Erosi-
onsanfälligkeit der Böden und die Reliefenergie aus,
sodass die Anzahl der Stufenraine in verschiedenen
Landschaften in weiten Grenzen schwankt. So folgen
Stufenraine, die gleiche Hangneigung vorausgesetzt,
auf Parabraunerden im Löss (Mainfränkische Platten)
oft im Abstand weniger Meter aufeinander, während
sie auf Pelosolen (Haßberge, Steigerwald, Franken-
höhe) ziemlich selten und zudem viel niedriger sind.
Die Erodierbarkeit (K-Faktor) beider Böden liegt um
das Dreifache auseinander (SCHWERTMANN et al.
1987, S. 26-28). Innerhalb der jeweiligen Gebiete lässt
sich eine direkte Beziehung zwischen der Häufigkeit
von Stufenrainen und der Reliefenergie feststellen,
da die Erosionswerte im Vergleich zur Hangneigung
überproportional stark ansteigen. In Gebieten mit
stark erosionsgefährdeten Böden aus Löss finden sich
Stufenraine selbst bei geringen Hangneigungen von

2-3°, wenn auch mit geringer Sprunghöhe und in grö-
ßerem Abstand, während sie unter diesen Neigungsver-
hältnissen bei Pelosolen noch nicht entstehen. Insge-
samt ist die Bildung von Stufenrainen und ihre Häufig-
keit in verschiedenen Landschaften von einem Bündel
an Einflussfaktoren abhängig, die den Erosionsprozess
auf den Feldern sowie den Akkumulationsprozess und
die Bildung des Landschaftselementes selbst steuern.
Nutzung und Bewuchs von Stufenrainen unterliegen
hingegen anderen Einflüssen.

Nutzungswandel
Die Akkumulation von erosiv umgelagertem Boden-
material setzt voraus, dass die Stufenraine dauerhaf-
ten Pflanzenwuchs aufweisen. Innerhalb der intensiv
ackerbaulich genutzten Flur werden Stufenraine somit
lediglich extensiv genutzt. Ihr Bewuchs unterlag, im
Gegensatz zum langfristigen Bildungsprozess, in vie-
len Fällen einem Wandel innerhalb sehr kurzer Zeit.
Der Bewuchs und damit ihre Nutzung können sehr un-
terschiedlich sein: in Frage kommen beweidete Mager-
rasen, Staudensäume (KNOP und REIF 1982), Obst-
baumreihen oder Hecken. Die Art des Bewuchses
hängt ab von der Breite des Rains, von den lokalen
Bodennutzungssystemen, der Entwicklung der Vieh-
bestände und dem Nutzungsdruck. 

Da in der traditionellen Dreifelderwirtschaft, insbeson-
dere der zelgengebundenen Form, stets größere, zu-
sammenhängende Bereiche der Flur als Weide dienten,
wurden diese nur nach außen abgegrenzt, innerhalb
aber flächenhaft überweidet. Darin liegende Stufen-
raine (und andere Landschaftselemente) wurden selbst-
verständlich mit beweidet, sodass hier kein höherer
Pflanzenwuchs, etwa in Form von Hecken, aufkommen
konnte und die Mehrzahl der Stufenraine in histori-
scher Zeit lediglich eine Grasnarbe trugen. Dieser Zu-
stand bestand zumindest so lange, wie dieses Boden-
nutzungssystem lokal Gültigkeit hatte, also allgemein
bis ins 19. Jh. und in Teilbereichen bis ins 20. Jh.

Auch nach Aufhebung des Flurzwangs stellten Raine
eine wichtige Nutzungsreserve für bestimmte Bevöl-
kerungsteile dar. Das „Grasen und Krauten“ war als
Annexum des Weiderechts besonders für Kleinbau-
ern (Seldner) und Landlose (Tropfhäusler) wichtig,
die kaum eigenes Land besaßen und daher kein Recht
an der Nutzung der Allmendweiden und zur Haltung
von Großvieh hatten (SCHÖLLER 1973, S. 55). Ur-
sprünglich war es nur erlaubt, Gras mit der Hand aus-
zurupfen, der Gebrauch einer Sichel war verboten.
Neben der Mahd wurden Stufenraine auch individuell
mit Ziegen beweidet, weil diese meist nicht der Ge-
meindeherde beigegeben wurden, sondern in Einzel-
hut auf Kleinflächen ihr Futter zu suchen hatten, wie
die Ziegenhaltung selbst ein spezielles Armenrecht
(SCHÖLLER 1973, S. 77). Bevorzugte Objekte des
Grasens und Krautens waren Stufenraine, daneben
Weg- und Feldraine und andere Restflächen innerhalb
der Kulturlandschaft (SCHÖLLER 1973, S. 57). In
der Nutzung der Stufenraine spiegelt sich damit die
lokale Sozial- und Bevölkerungsstruktur wider. In den
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dicht besiedelten Gewannfluren war das Beweiden oder
Mähen der Stufenraine wegen der hohen Bevölke-
rungsdichte die Regel, in den Gebieten mit Anerben-
recht wegen der Bildung der armen unterbäuerlichen
Schichten. Dort war der Nutzungsdruck allerdings
insgesamt geringer, da die Raine und Restflächen in
den Bereichen mit Block- und Streifenfluren größere
Anteile einnahmen.

Als man im 19. Jh. verstärkt das Anpflanzen von Obst-
bäumen propagierte, stellten Stufenraine zusammen
mit Wegrainen und Straßenrändern zunächst die be-
vorzugten Standorte dar, bevor es zu einer flächen-
haften Ausbreitung des Obstanbaus kam. Die Bewei-
dung oder Mahd konnte unter den so entstehenden
Obstbaumreihen nicht nur weitergehen, sondern war
sogar nötig, um das Überwuchern der Bäume durch
Sträucher zu verhindern. Erst der Wandel der Agrar-
strukturen und die zunehmende Marktorientierung
erlaubten es im 20. Jh., Grenzertragsstandorte aufzu-
geben und auf Nebennutzungen wie Ziegenhaltung oder
Obstanbau zum Eigenbedarf zu verzichten. Stufenrai-
ne, die allenfalls im Rahmen großflächiger Meliorati-
on zu beseitigen und wegen ihrer Steilheit anderwei-
tig kaum nutzbar sind, waren von dieser Differenzie-
rung der Nutzungsintensität besonders betroffen.
Ausbleibende Mahd oder Beweidung erlaubte es Sträu-
chern, heranzuwachsen und Hecken zu bilden. Dies
konnte direkt erfolgen, wenn die Nutzung der Gras-
narbe aufgegeben wurde, oder nach einer zwischen-
zeitlichen Phase als Streuobststandort (vgl. Abb. 29). 

Dagegen führt ein Nutzungswandel der angrenzenden
Bereiche, wie etwa die Umstellung von Ackerbau auf
Grünlandwirtschaft mit der Beweidung des ganzen
Hanges, zur Fossilisierung der Stufenraine, da die agrar-
ökologischen Prozesse unterbrochen werden. Durch den
fehlenden Ackerbau bleibt sowohl die weitere Material-
zufuhr als auch das Wegpflügen von Bodenmaterial
am Stufenfuß aus. Allmählich kommt es dadurch zu
einer Abrundung der Formen, die dann nur noch histo-
rischen Wert als Zeugnis früherer Nutzungsformen ha-
ben, aber keine aktiv erhaltenen Landschaftselemente
mehr darstellen. Vor allem niedrigere Stufenraine wur-
den im Zuge von Flurbereinigungen planiert und mit
dem anschließenden Gelände ausgeglichen. Dadurch
wurde zwar die Größe der Nutzflächen erhöht, gleich-
zeitig aber auch die Bodenerosion verstärkt, weil die
erosionshemmende Unterbrechung des Oberflächen-
abflusses an den Stufenrainen verloren ging und die
Hangneigung wieder erhöht wurde. 

Stufenraine verdanken ihre Herausbildung dem Ge-
gensatz zwischen extensiver Nutzung meist am Rand
von Parzellen, die die Materialakkumulation ermög-
licht, und intensiver Nutzung auf den angrenzenden
Flächen, wo das Material erosiv bereitgestellt wird.
Hinsichtlich der beteiligten anthropogenen Einflüsse
und der Entstehungszeit ist strikt zwischen dem in ei-
nem langfristigen Prozess gebildeten Standort Stu-
fenrain und dem kurzfristig veränderbaren Bewuchs
(Grasflur, Obstbaumreihe, Hecke) zu differenzieren.

3.3.2 Lesesteinansammlungen

In Abhängigkeit von den petrographischen Verhält-
nissen findet sich ein wechselnder Anteil von Steinen
(Skelettanteil) im Boden. Während Steine bei der Be-
weidung nur dann stören, wenn ihre Zahl wie im Ge-
birge zu groß wird, müssen sie bei der Nutzung als
Mähwiese und als Acker entweder oberflächlich oder
bis zur Pflugtiefe sorgfältig aus dem Boden entfernt
werden, weil sonst die Bearbeitung beeinträchtigt
und eventuell die Geräte beschädigt würden. Dem
„Auflesen“ der Steine steht die Ablage an bestimm-
ten Stellen in der Kulturlandschaft gegenüber, die
früher, als allenfalls Fuhrwerke und schlechte Wege
zur Verfügung standen, möglichst nahe zu den Fund-
orten erfolgte. Dafür geeignet waren Stellen, wo die
Lesesteine nicht mehr im Weg waren, also ungenutz-
te Flächen oder Nutzungsgrenzen. Im Laufe der Zeit
sammelten sich an diesen Plätzen so viele Steine an,
dass sie zu charakteristischen Landschaftselementen
wurden. Nach formalen Kriterien lassen sich Lese-
steinansammlungen weiter differenzieren (DENECKE
1979, S. 426 f.; STRUNK 1985):
• Lesesteinhaufen sind als mehr oder minder run-

de bis ovale Bildungen die Grundform, die man
überall findet, wo Lesesteine nicht übermäßig häu-
fig anfallen. Normale Positionen zur Ablage der
Steine sind Feldraine, anderweitig nicht nutzbare
Hindernisse wie Kleinfelsen und sich verzweigen-
de Grenzen an den Ecken der Felder. Die quer zur
Pflugrichtung liegenden Grenzen (Anwand) hielt
man dagegen im Ackerland frei, weil hier gewendet
werden musste. Kleinere Lesesteinhaufen kommen
recht häufig vor, auch wenn sie oft unscheinbar
sind und nicht als eigene Landschaftselemente in
Erscheinung treten. Nur in Gebieten mit extrem
vielen Lesesteinen legte man sie auch inmitten der
Parzellen ab.

• Lesesteinwälle stellen dagegen schmallängliche
Formen dar, wenn größere Mengen an Lesesteinen
vorkommen. Lesesteinwälle werden Formen ge-
nannt, die quer zum Hang liegen, parallel zu der
normalen Pflugrichtung im Ackerland. In hängigem
Gelände sind die Übergänge von Lesesteinwällen
zu Stufenrainen fließend, je nachdem ob mehr
Material erosiv verlagert oder Steine gelesen wer-
den. Wo Lesesteine aus petrographischen Gründen
anfielen, wurden sie bevorzugt auf den quer zum
Hang liegenden Stufenrainen abgelegt und können
einen erheblichen Anteil an deren Entstehung ha-
ben, weil sie ebenso wie die Vegetation als Sedi-
mentfalle wirken. Gelegentlich wird daher sogar
von Lesesteinstufen gesprochen (HAHN 1985). In
den Grünlandgebieten Nordwesteuropas dienten
Lesesteinwälle seit der Bronzezeit auch zur Ab-
grenzung unterschiedlicher Nutzungen und zur
Einhegung bei Feld-Weide-Wechselwirtschaften
(STRUNK 1985, S. 498 f.). 

• Lesesteinmauern unterscheiden sich hiervon ledig-
lich durch die geregelte Schichtung, wenigstens
am Rand, die aus Gründen der Platzersparnis er-
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folgt. Anders als die planmäßig errichteten, mög-
lichst schmalen Feldmauern, die der Abgrenzung
dienen, gezielt angelegt werden und keinen höheren
Bewuchs tragen, sind Lesesteinmauern aus dem
Zwang heraus entstanden, die Steine von den Fel-
dern zu entfernen und werden im Laufe der Zeit
durch weitere Steine vergrößert und verändert.

• Lesesteinriegel sind ebenfalls längliche Formen,
die so große Mengen an Lesesteinen enthalten kön-
nen, dass ihre Breite etwa im Taubertal bis zu 20 m
erreichen kann, bei einer Länge von über 100 m.
Als Lesesteinriegel werden nur solche Formen be-
zeichnet, die senkrecht zum Hang angeordnet sind.
Die dabei zugrunde liegenden Flurformen wie auch
die außergewöhnlich hohen Erosionsraten lassen sich
in der Regel auf (früheren) Weinbau zurückführen.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Lese-
steinriegel oft mächtiger erscheinen als sie in Wirk-
lichkeit sind, weil unter ihnen die ursprüngliche
Bodenmächtigkeit erhalten ist, während der Boden
daneben durch die hohen Erosionsraten gekappt
wurde (WAGNER 1961, S. 126-127). Lesesteinrie-
gel werden auch als Lesesteinrasseln, -rücken oder
-riedel bezeichnet. Auch hier gibt es regellose For-
men und solche, deren Rand mauerartig geschich-
tet ist, wobei die Schichtung regelmäßig waagerecht
oder schräg sein kann (SCHMIDT, H. 1985, S. 68).

Wie der Zusammenhang zur vorherrschenden Pflug-
richtung andeutet, hängt die Ablage von Lesesteinen
nicht allein vom Willen des einzelnen Bauern, son-
dern von einer Kombination aus ökologischen und
anthropogenen Faktoren ab, die sowohl über die Häu-
figkeit von Lesesteinen als solchen, als auch über die
Form und Lage als Landschaftselement entscheiden.
Während Lesesteine früher zu vielfältigen baulichen
Zwecken dienten (STRUNK 1985, S. 500 f.), spielte
die landwirtschaftliche Nutzung der Akkumulations-
formen demgegenüber kaum eine Rolle. Dennoch er-
fordert die Lage inmitten der Nutzflächen eine Be-
grenzung des Bewuchses, sodass zumindest ein ge-
legentlicher randlicher Beschnitt notwendig bleibt
und ein gewisser anthropogener Einfluss, wenn nicht
eine extensive Holznutzung, bestanden haben.

Eingriffe ins Agrar-Ökosystem
Die Entstehung von Lesesteinen stellt gewissermaßen
das Gegenstück zur Bildung von Stufenrainen dar.
Beide verdanken ihre Existenz der anthropogen ver-
stärkten Bodenerosion, die zur schleichenden Verla-
gerung von feinen Bodenteilchen führt. Während die
Stufenraine jedoch aus dem verlagerten Bodenmate-
rial selbst aufgebaut sind, sind Lesesteine das Restpro-
dukt, das sich zunächst auf den Feldern immer stär-
ker ansammelt, je mehr Feinerde dort verloren geht.
Die Mechanismen der Bodenerosion und deren Un-
terschiede sind damit auch für das Herauspräparieren
von Lesesteinen verantwortlich. 

Da die Bodenerosion mit dem Hanggefälle überpro-
portional stark zunimmt, steigt analog auch die Men-
ge der vorkommenden Lesesteine mit zunehmender

Reliefenergie stark an. Während man deshalb auf
schwach geneigten Hochflächen lediglich wenige Lese-
steine findet, sind die viel materialreicheren Lesestein-
riegel an steile Hänge mit hoher Erosionsrate gebun-
den. Auf nur wenig geneigten Flächen werden die
mengenmäßig weniger störenden Lesesteine oft an
bestehenden Strukturen abgelegt, sei es an Grenzen,
namentlich an Waldrändern, an Wegrändern, Bäumen
oder anderen Bearbeitungshindernissen. Bei besonders
skelettreichen Böden werden Mengen erreicht, die zum
Zusammentragen von Lesesteinhaufen ausreichen, was
sich im Bereich des Sandsteinkeupers beobachten
lässt, viel häufiger aber im Jura auf der Fränkischen
Alb. Im besonders lesesteinreichen Muschelkalk Ho-
henlohes kommen Lesesteinhaufen sogar inmitten von
Parzellen vor.

Für die weitere Differenzierung des Vorkommens von
Lesesteinen sind vor allem die petrographischen Un-
terschiede von Bedeutung. In den Kalksteingebieten
Frankens (Mainfränkische Platten, Hohenlohe, Frän-
kische Alb), wo geringmächtige Böden und homogene
Gesteine zusammentreffen, findet man bei weitem die
meisten Lesesteine. Sie können derart häufig vor-
kommen, dass man von „Scherbenäckern“ spricht,
aus denen die Steine gelesen und zu Haufen und Rie-
geln zusammengetragen werden. Auf kristallinen Ge-
steinen bilden sich zwar mächtigere Bodenprofile,
besonders die homogen aufgebauten Gesteine wie
Basalt hinterlassen jedoch größere Gesteinsbruch-
stücke, sodass in der Rhön, im Frankenwald und im
Fichtelgebirge Lesesteinhaufen vorkommen. In fast al-
len Gebieten des Buntsandsteins wie auch des Doggers,
Lias und Keupers, findet man, wo Sandsteine anstehen,
ebenfalls Lesesteine. Das gilt in begrenztem Umfang
für die relativ verwitterungsanfälligen, tonig gebun-
denen Sandsteine wie den Blasensandstein (kmBL),
erst recht für quarzitisch gebundene wie sie im Bunt-
sandstein (Spessart) häufig sind. Im Wechsel mit den
lesesteinfreien Tonsteinen ergibt sich daher vor allem
für den Keuperbereich (Haßberge, Steigerwald, Fran-
kenhöhe) ein stark differenziertes Muster des Anfalls
von Lesesteinen und der entsprechenden Landschafts-
elemente. 

Allerdings können innerhalb derselben Gesteinsart,
ja sogar innerhalb einer Formation erhebliche Unter-
schiede in der Menge von Lesesteinen bestehen, was
sich sehr deutlich im Landschaftsbild niederschlägt.
Ein anschauliches Beispiel dafür sind die Faziesunter-
schiede im Oberen Muschelkalk. AUST (1969) unter-
scheidet auf einer Entfernung von wenigen Kilome-
tern verschiedene Faziesbereiche, die in Abb. 19 zusam-
mengefasst sind. Die Tonfazies zeichnet sich durch
relativ hohe Tonanteile aus, die nach Südwesten hin
abnehmen und in der Kalkfazies teilweise völlig fehlen.
Dazu gehören Tonlagen innerhalb der Gervillienkal-
ke und die bis 1,5 m mächtige Mergelgleitschicht,
die sich im Bereich der Kalkfazies nur noch als 5 cm
schmaler Mergelstreifen fortsetzt. Der Ostracodenton
ist in der Tonfazies bei Gerolzhofen 2,7 m und bei
Veitshöchheim 3,5 m mächtig und besteht zu 85%
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aus Ton. Dieser Anteil nimmt nach Südwesten hin ab,
bis dieselbe Schicht in der Kalkfazies vollständig
kalkig ausgebildet ist. Zwischen Ton- und Kalkfazies
schiebt sich die Zunge der Quaderkalkfazies, die aus
mächtigen Kalksteinbänken besteht. Grund für diese
Faziesunterschiede ist die Entfernung der Ablage-
rungszonen vom damaligen Meeresrand. Infolgedes-
sen finden sich Lesesteinriegel in Hohenlohe, im obe-
ren Taubertal und im Südlichen Maindreieck fast
überall auf unbereinigten Weinbergshängen im Bereich
der Kalk- und Quaderkalkfazies (bzw. unterhalb da-
von, wohin die Steine als Hangschutt im Pleistozän
abgerutscht sind (Foto12)). Im Bereich der Tonfazies
waren die Weinberge trotz gleicher Nutzung schon
immer erheblich ärmer an Lesesteinen, auch vor dem
Beginn der Flurbereinigungen.
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Abbildung 19

Faziesbereiche des Oberen Muschelkalks. Nach: AUST
1969, S. 8, zusammengefasst

Nutzungswandel
Zwei anthropogene Einflussfaktoren steuern die Ver-
teilung von Lesesteinen in der Kulturlandschaft. Ins-
besondere bei den länglichen Formen der Lesestein-
wälle und Lesesteinriegel spiegelt sich die historische
Flurform in der Lage dieser Landschaftselemente
wider. Für die Häufigkeit von Lesesteinen ist neben
dem natürlichen Skelettreichtum der Böden die Nut-
zungsart auf den angrenzenden Flächen wichtig, die
einen direkten Einfluss auf die Erosionsraten hat. 

Im Weinbau ergeben sich um ein Mehrfaches höhere
Erosionswerte als im Ackerbau. Zum einen weil der
Boden in den Weinbergen wegen der höheren Erträge
schon immer viel intensiver bearbeitet wurde. Beson-
ders bei der Anlage von Weinbergen muss der Boden
tief umgegraben (rigolt) und anschließend von den
zutage tretenden Steinen befreit werden. Aber auch
während der normalen Weinbergsnutzung fielen lau-
fend Lesesteine an, da bis in unsere Zeit auf weitge-
hend unkrautfreie Verhältnisse geachtet wurde, früher
durch häufiges Jäten und Umgraben. Zum anderen
ist der Weinbau, zumindest im klimatisch problema-
tischen Franken, überwiegend auf Steilhänge be-
schränkt, die kaum ackerbaulich genutzt werden
können. Im Extremfall (Weinbau auf Steilhängen)
beträgt die Profilverkürzung 50-80 cm in ca. 700 Jah-
ren (WAGNER 1961, S.127). Aus diesen Gründen
sind die äußerst materialreichen Lesesteinriegel im
Allgemeinen mit Weinbau assoziiert und dienen als
Zeugnisse für dessen historische Ausdehnung (STÖHR
und SCHENK 2001). 

Weinbaufluren sind in Franken regelmäßig in hang-
senkrechte Parzellen unterteilt, sodass die formale
Voraussetzung für Lesesteinriegel gegeben ist. Auf-
grund der Kombination der Flurform mit der spezi-
ellen Gesteinsfazies und der Weinbaunutzung sind
Lesesteinriegel vor allem in Hohenlohe verbreitet,
schwerpunktmäßig im Vorbach- und Taubertal (WAG-
NER 1961), daneben im Jagst- und Kochertal. Klei-
nere Lesesteinriegel gibt es im Südlichen Maindreieck
(Theilheim, Kleinochsenfurt). Auch die „Ködnitzer
Leite“ in Oberfranken, ebenfalls auf einer Scholle
des Oberen Muschelkalks gelegen, besitzt eine Ab-
folge von Lesesteinriegeln, die den früheren Wein-
bau dokumentiert. Im Buntsandstein gibt es ebenfalls
einige Stellen mit den hangsenkrecht angeordneten
Lesesteinriegeln, die auf ehemalige Weinbergsnutzung
zurückgehen, heute jedoch unter Wald oder Streu-
obstflächen liegen, wie z.B. bei Zimmern im Main-
tal. Schließlich ist der Südhang des Bauersberges bei
Unterweißenbrunn/Rhön zu nennen, dessen Flurbe-
zeichnung „Weinberg“ auf zeitweisen Weinbau hin-
weist, auch wenn die ursprüngliche Parzelleneintei-
lung wohl eher auf die Einteilung als Hufenflur
zurückgeht. Hier begünstigten wiederum besondere
Entstehungsbedingungen die Lesesteinbildung, weil
am Rand des flächenhaften Basaltvorkommens
außergewöhnlich viele Gesteinsbruchstücke in plei-
stozän entstandenen Hangschuttdecken vorkommen.

Auch die Hufenfluren der Mittelgebirge weisen eine
hangsenkrechte Parzellierung auf, an deren Grenzen
Lesesteine abgelagert wurden und werden. Trotzdem
bilden sich hier nur selten zusammenhängende Lese-
steinriegel, weil der sehr erosionsfördernde Weinbau
fehlt, oft sogar Grünland in Wechselwirtschaften einen
erheblichen Anteil hatte und heute sogar überwiegt.
Lesesteine kommen allerdings vor und werden meist
als kleinere, längliche Lesesteinhaufen an den Par-
zellengrenzen abgelegt.
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Als weitere allerdings nicht sehr häufige Entstehungs-
ursache sind planmäßige Entsteinungskampagnen
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu nennen, bei
denen vorhandene große Feldsteine, die man zuvor
liegen gelassen hatte, ebenfalls aus den Äckern ent-
fernt wurden, teilweise nachdem man sie vorher zer-
teilt hatte. Da man zu diesem Zeitpunkt noch nicht
über ausreichende Transportmittel verfügte, legte man
ebenfalls Lesesteinriegel an, was im Bayerischen
Wald häufiger der Fall war, in Franken z.B. in Leu-
bach/Rhön (RINGLER et al. 1997, S.137).

Durch die Aufgabe des Weinbaus, der auf den steilen
Lagen mit erodierten Böden kein Ackerbau, sondern
allenfalls Grünlandnutzung folgen konnte, wurden in
weiten Bereichen des Tauber- Jagst- und Kochertals
bereits seit dem letzten Jahrhundert die Lesesteinrie-
gel zu fossilen Landschaftselementen, die nicht mehr
weitergebildet werden. Wegen des großen Aufwands
wurde nur ein Teil von ihnen entfernt, auf dem Rest
konnten Hecken entstehen.

In anderen Gebieten kann die Weiterentwicklung und
Aufhöhung von Lesesteinhaufen und -riegeln prinzi-
piell auch heute noch weitergehen, bei erhöhten Ero-
sionsraten teilweise sogar verstärkt. Zu große Mengen
an Steinen werden allerdings meist gesammelt und
abtransportiert und nicht mehr innerhalb der Land-
schaft abgelegt. Ein Landwirt aus Großvichtach bei
Kronach, dessen 50 ha Ackerland auf sehr lesestein-
reichen Hängen auf Oberem Muschelkalk liegen, be-
zifferte mir gegenüber die jährlich anfallende Menge
auf etwa 10 Wagenladungen zu je 1,5 Tonnen. Die
„Lese“ müsse zu Fuß erfolgen und dauere drei Wo-
chen, wobei nur größere Steine über etwa 20 cm auf-
gelesen würden, die sonst den Mähdrescher beschä-
digen könnten. Regelmäßiger Termin sei jedes Jahr
im Herbst zwischen der Bodenbereitung und der Ge-
treideaussaat. Als Schutzmaßnahme dürfe er seine
Felder nicht zu tief pflügen und müsse den Boden
anschließend noch walzen.

Als landwirtschaftliche Nutzflächen scheiden die Le-
sesteinhaufen und -riegel aus. Das kann so weit gehen,
dass in Gebieten mit kleinen Parzellen und großem

Lesesteinaufkommen Grundstücke allmählich zuge-
legt werden und nicht mehr nutzbar sind, wie es im
Taubertal vereinzelt der Fall ist. Dort können die Le-
sesteinriegel so hoch werden, dass das Feinmaterial,
das nach dem Abtrocknen der aufgelesen Steine nach
unten fällt, zu weit vom Licht entfernt ist, und Samen
nicht mehr auskeimen können. In diesen Fällen kön-
nen sich nur am Fuß beiderseits des Lesesteinriegels
Hecken ausbilden, während der Rücken selbst von
hoch spezialisierten Arten wie Fetthenne (Sedum ac-
re, S. rubens), Moosen und Flechten besiedelt wird,
die die extreme Trockenheit und die starken Tempe-
raturschwankungen ertragen können. Lediglich vom
Rand her dringen Ausläufer bildende Arten wie Brom-
beere (Rubus fruticosus), Himbeere (Rubus idaeus),
Rose (Rosa canina) und Waldrebe (Clematis vitalba)
vor. Im Übrigen findet man heute, je nach Form und
Größe, Hecken, Gebüsche, Einzelbäume, Baumgrup-
pen oder Feldgehölze auf den Lesesteinhaufen und
-riegeln. Vor allem auf der Fränkischen Alb gliedern
diese Elemente in vielen Bereichen die Kulturland-
schaft.

Wenn man den Bewuchs betrachtet, könnte man mei-
nen, diese Standorte seien seit ihrer Entstehung über-
haupt nicht genutzt worden. Dennoch zeigen Fotos
vom Beginn des 20. Jahrhunderts eine erheblich dün-
nere oder fehlende Vegetation auf den Steinriegeln.
Obwohl Hecken auf den Urkatasteraufnahmen des
Taubertals aus den 1830er Jahren dort, wo sie vor-
kommen, zuverlässig kartiert sind, fehlen sie auf den
Steinriegeln völlig. Grund dafür war im Weinbauge-
biet die Vermeidung von Beschattung, sodass keine
regelrechten Hecken aufkommen konnten. Die mühe-
volle Handarbeit, die für das Kurzhalten der Sträucher
nötig war, fiel damals gegenüber der Ertragseinbuße
nicht ins Gewicht. Ähnliches wird von Lesesteinrie-
geln im Ackerland berichtet, die noch vor 30-40 Jah-
ren konsequent frei von Gehölzen gehalten wurden
(REIF 1985, S.186). Dazu kam der Holzmangel der
vorindustriellen Gesellschaft, weshalb aufkommende
Hecken und Gehölze auf Lesesteinriegeln, wie an an-
deren Standorten auch, einer extensiven Nutzung un-
terlagen. 
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Foto 8 

Tümpel, übrig gebliebener Rest einer einst größeren sumpfigen Geländemulde. Bei der Umwandlung der Natur- zur Kultur-
landschaft strebt der Mensch nach optimalen Nutzungsbedingungen. Ungünstige Standortbedingungen wie zu große Boden-
feuchte versuchte man schon früher auch ohne großtechnische Möglichkeiten durch Drainagen und Gräben zu verbessern oder
zumindest auf kleine Bereiche einzugrenzen, sodass je nach landschaftlicher Ausstattung nicht nutzbare Restflächen innerhalb
der Nutzfläche übrig blieben. Im Hintergrund Obstbaumreihe auf Stufenrain (bei Lehrberg).
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3.4 Als Restflächen entstanden

Je nach landschaftlicher Ausstattung konzentriert
sich die Landnutzung auf bestimmte Bereiche der
Gemarkung, die als Flur vom Wald abgegrenzt wird.
Im Zusammenspiel von Standorteigenschaften und
Nutzungsdruck fallen aber auch innerhalb der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche Restflächen aus der
Bewirtschaftung heraus, bei denen schon früher auf-
grund der Standortungunst keine intensive Nutzung
gegeben war. Gemeinsam ist diesen Landschaftsele-
menten eine schon in der flächenhaft genutzten histo-
rischen Kulturlandschaft sehr extensive Nutzung.

Im Zuge des agrarstrukturellen Wandels wurden auf
diesen Restflächen oft schon im 19., spätestens in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst diese Nut-
zungen aufgegeben. Doch nicht nur wegen der mög-
lichen weiter zurückliegenden anthropogenen Prägung
des Standorts sind sie als extensiv genutzte Land-
schaftselemente mit zu berücksichtigen. Sie unterlie-
gen wegen ihrer geringen Ausdehnung und der Notwen-
digkeit einer randlichen Begrenzung ihrer Vegetation
auch heute noch gewissen anthropogenen Einflüssen
und sind im Übrigen eng in die Kulturlandschaft, ih-
re Nutzungsgeschichte und ihre heutigen Funktionen
mit eingebunden.

3.4.1 Feldraine

Raine, die quer zum Hanggefälle verlaufen, entwickeln
sich als Folge der Bodenerosion zu Stufenrainen, so-
dass sie wegen ihrer Steilheit nicht mehr beackert
werden können. Bleiben dagegen zwischen Feldern in
ebener Lage oder senkrecht zum Hang Streifen von
Land ungepflügt, dann kommen dafür ausschließlich
anthropogene Gründe in Betracht: früher ein geringer-
er Nutzungsdruck, heute dazu auch Rationalisierung
und Maschineneinsatz. Raine am Rand von Weide-
flächen beruhen lediglich auf einem zum Rand hin
geringeren Weidedruck und nicht auf unterschiedlicher
Bodenbearbeitung, sodass kaum noch von einem Land-
schaftselement gesprochen werden kann. Unterteilt
werden können Feldraine nochmals hinsichtlich ihrer
Position zum Feld, was nicht zuletzt mit unterschied-
licher Nutzung, Betretungshäufigkeit und Vegetation
verbunden ist (EWALD 1996, S.106; DENECKE 1979,
S. 424; SCHAEFER 1957, S.197).
• Unter Feldrainen sind schmallängliche Streifen zu

verstehen, die an der Grenze zwischen zwei Acker-
parzellen verlaufen und meist eine Breite von ei-
nem bis zwei Metern aufweisen. Die Grenze, die
der Feldrain markiert, stellt eine Nutzungs-, nicht
immer aber eine Besitzgrenze dar. Feldraine können
sämtlichen Grundstücksgrenzen folgen, bei läng-
lichen Parzellen werden aber meist nur die parallel
zur Pflugrichtung verlaufenden Raine entlang der
Längsgrenzen so bezeichnet. 

• Bei den quer verlaufenden Streifen an den Kopf-
enden der Parzelle spricht man von Anwand, teil-
weise auch von Querrain oder Gewannstoß. Die An-
wand muss während der Bodenbearbeitung betre-
ten und befahren werden, weshalb hier weder Le-

sesteine abgelagert werden noch höhere Pflanzen
aufkommen können. Aus diesem Grund sind An-
wande als extensiv genutzte Landschaftselemente
kaum fassbar und nur äußerst selten als historische
Strukturen erhalten (GUNZELMANN 1987, S. 88).

• Wallraine (Wälle) sind in Süddeutschland als Par-
zellengrenze nicht üblich gewesen. Dagegen spie-
len sie im Viehzuchtgebiet Norddeutschlands eine
wichtige Rolle, nicht zuletzt als Standort für ge-
pflanzte Wallhecken.

• Flur- oder Grenzgräben, die ebenfalls am Rand der
Parzellen angelegt wurden, stellten in den Gewann-
fluren die übliche Grenzmarkierung dar. Wegen
ihrer geringen Ausdehnung inmitten der intensiv
genutzten Ackerflur konnte sich dort kein höherer
Pflanzenwuchs etablieren und man kann nicht mehr
von einem Landschaftselement sprechen. Heute sind
Grenzgräben kaum noch anzutreffen.

In intensiv genutzten Fluren, wo bis ins 20. Jh. infol-
ge der dichten Besiedlung und der hohen erzielbaren
Hektarertäge ein hoher Nutzungsdruck und Landknapp-
heit herrschten, sparte man nur die Ungunststandorte
aus der intensiven Bewirtschaftung aus. Im Gegen-
satz zu den Stufenrainen, die wegen ihrer Steilheit
nicht beackert werden konnten, ließ man in ebenem
Gelände zwischen den einzelnen Feldern keinen Strei-
fen unbebaut und es gab weithin keine Feldraine. Dies
gilt insbesondere für die Gewannfluren, wo die Brei-
te der Felder überwiegend unter zwanzig, oft sogar
unter zehn Metern lag, sodass man es sich gar nicht
leisten konnte, davon auch noch einen oder zwei Me-
ter für Feldraine zu verschwenden. 

Anders sah es schon früher in Gebieten mit geringe-
rem Nutzungsdruck aus, besonders den Hufenfluren
der Mittelgebirge. Dort war es üblich, nicht genau bis
zur Grenze zu pflügen, sondern einen gewissen Ab-
stand zu halten. Da die Flureinteilung senkrecht zum
Hang verlief, kam es nicht zur Akkumulation von Stu-
fenrainen, sondern die Raine blieben flach. Aber auch
im Falle von Block- und Streifenfluren lassen sich
auf den Urkatasterkarten in manchen Gebieten Feld-
raine von einem bis mehreren Metern Breite finden,
während andere Fluren früher fast frei davon waren.
Diese Unterschiede hängen mit der jeweiligen Vieh-
haltung und der Erreichbarkeit von Weideflächen zu-
sammen, wofür zum Teil breitere Raine reserviert
wurden, um das Vieh von Weide zu Weide zu treiben.
In ebenem Gelände oder wenn diese Raine senkrecht
zur Hangneigung verliefen, akkumulierte sich kein
Bodenmaterial zu Stufen und es blieb bei Flachrainen.

Die Vegetation, die sich auf Feldrainen etablieren
konnte, glich prinzipiell derjenigen von Stufenrainen:
Magerrasen, Staudensäume, Hecken oder Obstbaum-
reihen. Auch in dieser Aufzählung spiegeln sich ver-
schiedene Nutzungsintensitäten wider. Im Rahmen der
Dreifelderwirtschaft wurden die Feldraine innerhalb
der Brachzelge alle drei Jahre beweidet, die übrigen
als Nahrung für Kleinvieh gemäht, wie oben be-
schrieben.
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Heute stellen Feldraine Restfächen dar, bei denen le-
diglich dafür gesorgt wird, dass die aufkommende
Vegetation die Bearbeitung der angrenzenden Felder
nicht behindert. Bei schmalen Feldrainen überwiegen
auch heute Gras- und Krautfluren, weil wegen der ge-
ringen Breite das Aufkommen von Sträuchern kaum
geduldet wird. Immer wieder werden Feldraine auch
umgepflügt, weshalb sie prinzipiell keine dauerhaften
Landschaftselemente darstellen, ebenfalls ein Gegen-
satz zu den festliegenden Stufenrainen. Durch spora-
disches Pflügen oder das früher gebräuchliche Ab-
brennen weisen Feldraine oft nur Pioniervegetation
auf, bei nur gelegentlicher Mahd überwiegen nitro-
phile Saumgesellschaften mit höherwüchsigen Stau-
den (KNOP und REIF 1982). Wo Raine an den Wald
anstoßen, besteht noch am ehesten die Chance, dass
Heckensträucher aufkommen können, weil dort der
Ertrag ohnehin abnimmt und weil es beim Wenden
der Ackergeräte zu etwas abgerundeten Ecken kommt,
sodass der Rain breiter wird. Aus diesen Gründen
sinkt hier der Nutzungsdruck und damit die Notwen-
digkeit, den Feldrain häufig abzumähen. Innerhalb
der intensiv genutzten Flur stellen Raine mit ihrem
deutlich geringeren anthropogenen Einfluss extensiv
genutzte Landschaftselemente dar.

3.4.2 Tümpel

Auf den ersten Blick können größere Tümpel mit
kleinen, nicht mehr bewirtschafteten Teichen ver-
wechselt werden, da sich deren hydrologische und
pedologische Voraussetzungen ähneln. Dennoch be-
steht ein wesentlicher Unterschied im anthropogenen
Einfluss. Während es sich bei Teichen um gezielt zur
Fischzucht angelegte Landschaftselemente handelt,
stellen Tümpel Restflächen in der Kulturlandschaft
dar, die erheblich geringeren Eingriffen ausgesetzt
sind (vgl. Foto 8).

• Tümpel sind stehende Gewässer von wenigen Qua-
dratmetern Fläche, deren Entstehung und Abgren-
zung in der Kulturlandschaft auf eine Kombination
natürlicher und anthropogener Einflüsse zurück-
geht. Solche Kleinstgewässer können teilweise we-
gen ihrer unsicheren Wasserversorgung und ihrer
kleinen Dimensionen austrocknen. 

Ursprünglich war die Landschaft in Mitteleuropa viel
stärker von vernässten und versumpften Bereichen
durchsetzt, als dies heute vorstellbar erscheint. Seit
langem hat der landwirtschaftlich tätige Mensch ver-
sucht, derartige Stellen zu entwässern oder zumindest
einzugrenzen und einer Grünland-, wenn nicht Acker-
nutzung zuzuführen (JÄGER 1994, S. 46 f.). Dies
war mit den früheren technischen Mitteln ungleich
schwieriger als heute, weshalb man sich auf kleine
Flächen konzentrierte. Zum Teil blieben als Ergebnis
der allmählichen Einengung nur die feuchtesten Stel-
len als Tümpel zurück, deren vollständige Beseiti-
gung ohne aufwändige Drainage nicht möglich war,
weil trotz etwaigen Zuschüttens das oberflächennahe
Grundwasser wieder zu einer Versumpfung geführt
hätte.

Ihre Ursache haben kleinflächige Vernässungs- und
Sumpfbereiche entweder im Austreten von Quellen,
die man durch Fassung eingrenzte, oder im Vorkom-
men stark wasserstauender Böden, die unter Umstän-
den auf den Menschen selbst zurückgehen können wie
im Falle der Auelehme. Quellhorizonte sind an das
Vorkommen tonhaltiger und damit wasserstauender
Gesteine gebunden, weshalb sie auch an Oberhängen
und nicht unbedingt im Geländetiefsten vorkommen.
In glazial überformten Gebieten wie Norddeutsch-
land oder dem Alpenvorland kommen dazu noch
oberflächlich abflusslose Hohlformen wie Sölle (was-
sergefüllte Toteislöcher). Ein weiterer Bereich sind
die Flussniederungen mit ihren oft überschwemmten
Auen und verlandenden Altarmen, wo Tümpel als
Reste ehemaliger Rinnen vorhanden sein können, bei
Beweidung nicht stören und daher früher meist be-
lassen wurden. Gerade diese Bereiche wurden aller-
dings durch Kanalisierung und Drainage in vielen
Fällen stark umgestaltet und derartiger Landschafts-
elemente beraubt. Auch der Rückstau von Grundwas-
ser durch den Bau von Mühl- und Bewässerungsgrä-
ben kann eine Ursache für die Entstehung von Tüm-
peln sein. Schließlich ist eine mögliche rein anthro-
pogene Entstehung zu erwähnen, die für den Bereich
des Niederrheins beschrieben wurde (KRÜGER 1986).
Flachsgruben (auch als Flachsrösten bezeichnet) wur-
den ausgehoben, um im darin angesammelten Wasser
den Flachs einzuweichen und die Fasern auszulösen.
Die wenige Meter messenden Flachsgruben stellen,
da sie nicht mehr benutzt werden, nun tümpelartige
Landschaftselemente dar. 

Die Zahl der Tümpel schwankt daher von Landschaft
zu Landschaft in ganz erheblichem Maße. In Süd-
deutschland sind sie relativ selten zu finden und weit-
gehend auf Gebiete mit stark wasserstauendem, ton-
haltigem Untergrund wie z.B. Gipskeuper und Lias
sowie wenige Flussauen der größeren Ströme wie
Oberrheingraben und Donauniederung beschränkt.
Dagegen kommen in Norddeutschland in Gebieten,
die während der letzten Eiszeit (Weichseleiszeit) un-
ter Eis lagen, Tümpel, die auf eine Entstehung als
Sölle zurückgehen, verhältnismäßig häufig vor.

Bei ihrer geringen Größe und wegen der fehlenden
Feinmaterialzufuhr ohne einen oberflächlichen Zu-
fluss besitzen Tümpel keine Verlandungszone, wie
sie bei größeren stehenden Gewässern vorhanden ist.
Nur zum Teil schließen sich kleinflächige Nasswie-
sen oder Riede an. Vor allem für Amphibien, die wie
Kröten auf Habitatwechsel angewiesen sind, spielen
über die Landschaft verteilte Gewässer, auch wenn es
sich nur um kleine Tümpel handelt, eine wichtige
Rolle. Oft stößt die Landwirtschaftsfläche direkt ans
Ufer, sodass der botanisch-zoologische Wert verhält-
nismäßig gering ist. Teilweise findet man allerdings
Ufergehölzsäume, die sich im 20. Jh. bilden konn-
ten, als die Beweidung der Uferbereiche ausblieb.
Früher nutzte man manche der Tümpel zeitweise
auch als Viehtränke für das Weidevieh.
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3.4.3 Feldgehölze

Feldgehölze stehen aufgrund ihrer Größe zwischen
Baumgruppen, die sich oft innerhalb von Gebüschen
erheben, und eigentlichen Wäldern, die wegen ihrer
Bewirtschaftung grundsätzlich von der landwirtschaft-
lichen Flur zu trennen sind. 

• Feldgehölze sind kleinflächige Wäldchen, die insel-
haft innerhalb der Flur liegen und keinen direkten
Anschluss an den Wald besitzen. Für die Abgren-
zung zum Wald wird im Naturschutz und in der
Landschaftsplanung oft formal eine maximale Flä-
chenausdehnung von 1⁄4 ha (entsprechend 50 x 50 m)
angesetzt (AUWECK 1978, S. 85). Die Statistik
rechnet erst Baumbestände mit einer Fläche von
über 1 ha zum Wald (Bay. LA für Statistik, 1998,
S.160). Aus biologischer Sicht ist eine qualitative
Abgrenzung sinnvoll, die sowohl zur Baumgruppe
als auch zum Wald hin erfolgen kann. Danach be-
sitzt ein Feldgehölz bereits ein eigenes Bestands-
klima im Inneren, das sich allerdings noch durch
größeren Lichtreichtum sowie größere Feuchtig-
keits- und Temperaturschwankungen vom Wald
unterscheidet (TISCHLER 1990, S. 280). Auch be-
stehen erheblich intensivere Austauschbeziehun-
gen zur umgebenden Kulturlandschaft ähnlich wie
im Falle von Hecken. 

• Die Abgrenzung zu kleineren Einheiten ergibt sich
analog, wenn es sich nur um einzelne Bäume han-
delt, die nicht mehr das Bestandsklima bestimmen,
also eher isoliert stehen. In diesem Fall spricht
man von einer Baumgruppe. Baumgruppen kön-
nen von Gebüsch umgeben und aus dessen Schutz
hervorgegangen sein oder es handelt sich um ein-
zeln stehende Bäume, unter denen eventuell die
frühere Nutzung aufgegeben wurde, sodass Ge-
büsch aufkommen konnte.

Aus einer solchen Definition folgt, dass die Grund-
rissform und damit das Verhältnis von Rand zu Innen-
raum einen erheblichen Einfluss auf die Abgrenzung
hat und eine einfache Flächenangabe für die Frage,
ob es sich um ein Feldgehölz oder bereits um einen
Wald handelt, unzureichend ist. Ein länglicher Bestand
kann daher noch als Feldgehölz zu bezeichnen sein,
während bei gleicher Grundfläche ein annähernd qua-
dratischer bereits die Kriterien eines Waldes erfüllt.
Auch die Artenzusammensetzung spielt eine Rolle
sowohl für das Bestandsklima als auch für die Aus-
tauschbeziehungen mit der Umgebung. Beide Krite-
rien sind im Falle eines spontan aufgewachsenen, ar-
tenreichen Laubgehölzes mit gestuftem Aufbau, Un-
terholz, Gebüschmantel und Saumzone auf jeden Fall
noch bei weit größerer Ausdehnung gegeben als bei
einem gepflanzten, monotonen, von der Umgebung
abgegrenzten Fichtenbestand, auch wenn er nur über
eine geringe Ausdehnung verfügt. Nicht zuletzt un-
terscheiden sich Feldgehölze aus nutzungsgeschicht-
licher Sicht vom Wald, der in der Regel über eine weit
größere Nutzungskontinuität verfügt. 

Feldgehölze können auf unterschiedliche Entstehungs-
ursachen zurückzuführen sein. Entweder es handelt
sich um räumlich eng begrenzte Sukzessionsflächen,
auf denen nach Aufgabe einer vorherigen Nutzung
über das Zwischenstadium Verbuschung ein Wald
entstanden ist. Andererseits besteht die Möglichkeit,
dass die Standorte von Feldgehölzen niemals anders
genutzt wurden und der Baumbestand als wirklicher
Rest der früheren Waldbedeckung anzusehen ist. In
beiden Fällen ist agrarökologische Standortungunst
(Steilheit, Flachgründigkeit, Staunässe) dafür verant-
wortlich, dass kleine Flächen entweder niemals ge-
nutzt oder aus der Nutzung herausgenommen wurden,
sobald man auf sie verzichten konnte. 

Im Hügelland treten steile Hangneigungen oft nur in
räumlich sehr begrenzter Ausdehnung auf, was auf
geringmächtige härtere Gesteinsschichten oder geo-
morphologische Formen wie Flussterrassen zurück-
zuführen ist. In Gebieten mit geringmächtiger Boden-
decke und hartem unterlagerndem Fels, wie im Jura
der Fränkischen Alb, kann der Gesteinsuntergrund
kleinflächig bis knapp unter die Oberfläche treten,
insbesondere an der Hangschulter, wo die Bodenbil-
dung ohnehin am geringsten ist. Wurden diese Flächen
beweidet, was früher häufig der Fall war, so kam es
zu allmählicher Bodendegradation und immer schlech-
teren Nutzungsbedingungen. Oft wurden dort auch
Lesesteine aus den angrenzenden Feldern abgelegt.
Häufig findet man Feldgehölze auch auf hydrologi-
schen Sonderstandorten, beispielsweise vernässten
Bereichen um Quellen oder anderen wegen lokal ver-
stärkter Feuchtigkeit nicht intensiv nutzbaren Flächen. 

Die primär landschaftsökologischen Faktoren werden
durch die Landnutzung in unterschiedlichem Maß in
Wert gesetzt. So eignen sich in stärker reliefiertem
Gelände die steilsten Geländeteile am wenigsten für
Ackerbau oder Mahd, während die Grenze für Wein-
bau höher liegt und für Beweidung erst bei extremer
Steilheit überschritten wird. Bei der früher gegebe-
nen Vielfalt an Bodennutzungssystemen und der Be-
deutung der Weideviehhaltung konnten die meisten
dieser Flächen mit hoher Reliefenergie zumindest
noch beweidet werden. Je nach Nutzungsintensität,
Bevölkerungsdichte und Einkommensalternativen fie-
len die jeweils ungünstigsten Standorte zuerst aus der
Nutzung heraus oder konnten von vornherein ausge-
spart werden, weshalb im Einzelfall ganz unterschied-
liche Faktoren für das Entstehen von Feldgehölzen
verantwortlich sein können. 

Auch wenn Feldgehölze heute aus hochstämmigen
Bäumen bestehen und vom Erscheinungsbild her alt
wirken, wurden viele Standorte noch vor nicht allzu
langer Zeit ganz anders genutzt. Nach Aufgabe der
flächenhaften Beweidung mit dem Ende der Dreifel-
derwirtschaft, der Einstallung des Viehs und dem
Rückgang der Schafhaltung blieben sehr viele zuvor
noch beweidete Flächen ungenutzt; größere versuchte
man häufig aufzuforsten, während kleinere einfach
verbuschten und sich schließlich höherer Baum-
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wuchs durchsetzen konnte. Wie die Fallbeispiele Hof-
stetten und Pegnitz dokumentieren blicken viele der
heutigen Feldgehölze auf eine derartige Entstehung
innerhalb der letzten 100-150 Jahre zurück. Ihre Exi-
stenz verdanken solche neu entstandenen Feldgehöl-
ze somit vielfach dem Wandel der Agrarstrukturen im
19. Jh. Die Äcker und Wiesen der leichter zu bear-
beitenden flachen Reliefteile wurden zunehmend in-
tensiv genutzt, während die Hangversteilungen nur
noch extensiv genutzt wurden und schließlich voll-
ends entbehrlich wurden. 

Auch in intensiv genutzten Gunsträumen wie den
Lössgebieten findet man Feldgehölze, die öfter etwas
größere Abmessungen besitzen. Sie stehen zwar eben-
falls auf den, relativ gesehen, ungünstigsten Standor-
ten der Flur, die dennoch prinzipiell ackerbaufähig
wären. In diesen Fällen ist die Existenz von Feld-
gehölzen auf den früher gegebenen Holzbedarf der
Bauern zurückzuführen. Sie wurden in der Regel nie-

derwaldartig genutzt, wie an der Wuchsform der Bäu-
me oft noch zu erkennen ist. Eine derartige Nutzungs-
form war auch bei den spontan im 19. Jh. entstande-
nen Feldgehölzen, die ja meist gut zugänglich inner-
halb der Flur liegen, ursprünglich die Regel. 

Anhand der differenzierten Entstehung der Feldge-
hölze wird deutlich, wie alte und neue Landschafts-
elemente auf engem Raum abwechseln können. Da-
bei greifen bestehende natürliche Standortbedingun-
gen und die anthropogene Bewertung dieser Flächen,
die sich im Laufe der Zeit in sehr unterschiedlichem
Maß verändert haben, aufs Engste ineinander. Das je-
weils aktuelle Landschaftsbild gibt lediglich einen
Querschnitt der derzeitigen Nutzung wieder. Das frü-
here Nutzungsmosaik konnte davon erheblich abwei-
chen, was anhand vieler Reliktformen oder ökologi-
scher Veränderungen noch heute in der Landschaft
nachwirkt.

102

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



4. Mosaik der extensiv genutzten Elemente 
der Kulturlandschaft – 
Fallbeispiele landschaftlicher Individualität

Bei der Betrachtung eines einzelnen Landschaftsele-
ments, der anthropogenen Eingriffe, die zu seiner Ent-
stehung führten und dem Wandel in seiner Nutzung
stehen zunächst zwei die klar voneinander zu tren-
nende Kriterien im Mittelpunkt:
• der Standort, der von der abiotischen Ausstattung

bestimmt wird, der allerdings in den meisten Fäl-
len entweder durch indirekte oder sogar durch di-
rekte Einflussnahmen des Menschen verändert wur-
de, und

• der Bewuchs, der neben den natürlichen Bedingun-
gen ganz besonders unter dem Einfluss der exten-
siven Nutzung steht.

Je mehr man sich vom einzelnen Element auf die
Ebene des Gesamtspektrums an Landschaftselemen-
ten begibt, je höher also die Abstraktionsebene liegt,
desto stärker spielen räumliche Kriterien eine Rolle:
• die lokal und regional wechselnde Zusammenset-

zung aus den verschiedenen Elementen des Gesamt-
spektrums, der Bezug zu natürlicher Ausstattung
und deren Nutzung;

• die Lage der Elemente innerhalb der Landschaft,
ihr Bezug zu Relief und Flureinteilung und, damit
zusammenhängend

• die Häufigkeit der Elemente und damit die Dich-
te des Gesamtbestandes.

Weil der Schwerpunkt im Folgenden auf diesen Kri-
terien liegt, ist vom „Mosaik“ der extensiv genutzten
Landschaftselemente die Rede. 

Auf dieser Betrachtungsebene werden die Fallbeispie-
le beleuchtet. Dabei geht es zunächst um die Einbin-
dung des Mosaiks der extensiv genutzten Landschafts-
elemente in die landschaftsökologische Ausstattung.
Durch den Vergleich verschiedener Fallbeispiele, die
sich schon auf kurze Distanz unterscheiden können,

wird die Individualität der einzelnen Ausschnitte aus
der Kulturlandschaft deutlich. Dabei handelt es sich
nicht um einen statischen Zustand, sondern um einen
Entwicklungsprozess. Ein Ziel der kartographischen
Darstellung ist es deshalb, diesen Wandel sichtbar zu
machen. Trotz aller Veränderungen im Detail zeigt sich
dabei eine Kontinuität des jeweiligen Gesamtspek-
trums der extensiv genutzten Landschaftselemente.

Die Auswahl der Fallbeispiele berücksichtigt verschie-
dene Landschaftstypen aus Franken. Bewusst wurden
teilweise nahe beieinander liegende Gemarkungen
gewählt, um die landschaftlichen Gegensätze heraus-
zuarbeiten, die auf kurze Distanz auftreten können.
Andererseits lassen sich auch Parallelen zwischen
weiter entfernten Fallbeispielen ziehen, die ähnliche
agrarökologische Voraussetzungen besitzen, was sich
im Mosaik der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente niederschlägt. 

Methodik und Datengrundlage
Die Analyse der einzelnen Fallbeispiele basiert auf
einem Vergleich zwischen dem so genannten Urkata-
ster, dem ersten umfassenden Flurkartenwerk in ein-
heitlichem Maßstab von 1:5000 bzw. 1:2500, sowie
aktuellen Kartierungen, die in der letzten Dekade des
20. Jahrhunderts erfolgten. Die genauen Kartierdaten
gibt Tabelle 8 wieder. Damit wird ein Zeitraum von
rund 150 bis 170 Jahren überspannt, der für die Her-
ausbildung und vor allem für die Veränderung des
Mosaiks extensiv genutzter Landschaftselemente
entscheidend war. Ältere Karten liegen weder in aus-
reichender Detailgenauigkeit, noch in entsprechend
einheitlicher Kartographie und damit Vergleichbarkeit
vor. Der Originalmaßstab beträgt 1:5 000 und wurde
für den Druck auf etwa 1:10 000 reduziert. Jedes Fall-
beispiel mißt 2,85 mal 1,9 km, sodass sich eine Fläche
von 5,4 km2 ergibt. Die Lage der Fallbeispiele zeigt
Abb. 20.
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Abbildung 20

Lage der Fallbeispiele

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



Auf die hauptsächlichen Landnutzungsbereiche (Acker-
bau, Grünland, Weinbau) und deren Veränderungen wird
nur im Text kurz eingegangen. In der Darstellung muss-
ten aus Gründen der Übersichtlichkeit auch Höhenlini-
en entfallen, weshalb zu Beginn eines jeden Fallbei-
spiels ein Ausschnitt aus der Topographischen Karte
1:25 000 abgedruckt ist, in dem der Blattschnitt er-
scheint (Kartengrundlage: Topographische Karte
1:25 000, Blatt Nr. 5734, 5934, 6024, 6121, 6326,
6629 und 6625, Genehmigungen siehe Impressum).
Zum Vergleich ist den Karten jeweils ein Luftbid mit
identischem Ausschnitt gegenübergestellt (Genehmi-
gungen siehe Impressum).

Die im Begleittext erwähnten Hinweise auf die je-
weilige historische Flureinteilung sind dem Atlas der
Deutschen Agrarlandschaft (OTREMBA 1962) ent-
nommen. Die Daten von Flurbereinigungen stammen
von den Direktionen für ländliche Entwicklung in
Würzburg, Ansbach und Bamberg und vom Flurberei-
nigungsamt Tauberbischofsheim und geben jeweils
den Eigentumsübergang mit Neuzuschnitt der Par-
zellen (Ausführungsanordnung des neuen Rechtszu-
stands) an, da die Termine der Anordnung und des
Abschlusses der Verfahren an dieser Stelle nicht re-
levant sind. Die Angaben zur Geologie und zu den
Böden stammen aus den entsprechenden geologi-
schen Karten 1:25 000, teilweise auch aus den Bo-
denkarten, soweit sie vorliegen. Die Niederschlags-
werte entstammen einer Liste, die freundlicherweise
vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt
wurde. Es wäre für die Themenstellung wenig aussa-
gekräftig, bei den einzelnen Fallbeispielen die durch-
schnittliche Jahrestemperatur anzugeben, die für alle
Fallbeispiele zwischen 8,5°C und 7,5°C liegt, ledig-
lich Hofstetten ist mit 9°C wärmer, Pegnitz mit 7°C
kühler (Bay. Klimaforschungsverbund 1996). Betrach-
tet man die Durschschnittstemperatur während der

Vegetationsperiode, dann verschwinden diese Unter-
schiede sogar fast völlig. Hofstetten und Karlstadt er-
reichen 13°C, die Werte aller übrigen Fallbeispiele
schwanken lediglich zwischen 12,2°C und 12,7°C.
Temperaturunterschiede machen sich durch gelände-
klimatische Abweichungen und durch Höhendifferen-
zen von teilweise über 100 m eher innerhalb der eng
umgrenzten Landschaftsausschnitte bemerkbar als
zwischen den Fallbeispielen. Deutlicher tritt zwischen
ihnen eine klimatische Differenzierung zutage, wenn
man phänologische Daten heranzieht. Aus diesem
Grund sind bei den einzelnen Fallbeispielen jeweils
der Blühbeginn des Apfels (Beginn Vollfrühling) und
die Gelbreife des Weizens (Beginn Spätsommer) an-
gegeben, die dem Klimaatlas (Bay. Klimaforschungs-
verbund 1996) entnommen sind. Die Daten zu den
Natur- (NSG) und Landschaftsschutzgebieten (LSG)
sowie zu Naturparken (Bay. Landesamt für Umwelt-
schutz, 1990 sowie Fachinformationssystem Natur-
schutz FIS des Bay. StMLU) sind der Übersicht hal-
ber nicht in den Karten eingezeichnet, sondern tex-
tuell angegeben.

Karteninhalt
Besonders eine hohe „Strukturvielfalt stellt der öko-
logischen Kartierung methodische wie inhaltliche Pro-
bleme“ wie ASCHE u. SCHREIBER (1995, S.159)
anmerken. Deshalb war der Karteninhalt so weit wie
möglich auf extensiv genutzte Landschaftselemente
zu beschränken. Auf Verkehrswege zurückgehende
Landschaftselemente wie Feld- oder Wegraine und
Hohlwege wurden bewusst ausgeklammert, da ihre
Entstehungsursache weder mit der Landnutzung noch
deren Wandlungen zuzuordnen ist. Außerdem würde
eine Berücksichtigung dem Bild des aus der Ausein-
andersetzung des landwirtschaftlich tätigen Men-
schen mit der Umwelt hervorgegangenen Struktur-
musters zuwiderlaufen. Dagegen muss beispielsweise
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Tabelle 8

Aufnahmedaten der verwendeten Urkatasterblätter (1.-2., 4.: 1:2 500, 3., 5.-8.: 1:5 000; Bay. Landesvermessungsamt,
frdl. briefl. Mitt.) und der aktuellen Kartierung
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Abbildung 21

Legende der extensiv genutzten Landschaftselemente für alle Fallbeispiele. Entwurf: MÜLLER, J. 2001
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ein Stufenrain, unterhalb dessen ein Weg entlang führt,
selbstverständlich dargestellt werden, da er ursächlich
auf die agrarökologischen Zusammenhänge oberhalb
zurückgeht. 

Die Darstellung der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente versucht, aus anderen Karten bekannte, mög-
lichst anschauliche Signaturen und Kartierungsprin-
zipien zu verwenden (ASCHE u. SCHREIBER 1995,
AUWECK 1978, GROTHE et al. 1979, SÖHNGEN
1975, LANGER et al. 1985). Die in Abb. 21 wieder-
gegebene Legende gilt für alle Fallbeispiele. Die hori-
zontale thematische Gliederung ist vertikal mit einer
zeitlichen Gliederung verknüpft. Prinzipiell reprä-
sentieren dabei leere Signaturen beseitigte Land-
schaftselemente. Ausgefüllte Signaturen stehen für
dauerhaft bestehende, d.h. im Urkataster und auch
heute nachweisbare Landschaftselemente. Neu ent-
standene Landschaftselemente sind mit schraffierten
Signaturen dargestellt. 

Die Flurkarten des Urkatasters hatten primär zum
Ziel, die Besitz- und die Nutzungsverhältnisse fest-
zuhalten. Da nicht alle Landschaftselemente über ihren
Bewuchs definiert werden können, resultieren daraus
unterschiedliche Schwierigkeiten und Schlussfolge-
rungen, die bei der Interpretation zu beachten sind.
Ziel der kartographischen Darstellung ist es, ein ge-
samthaft erfassbares Bild des Mosaiks der Landschafts-
elemente zu zeichnen, weshalb möglichst sprechende
Signaturen verwendet werden, die lagerichtig (z.B. zum
Gefälle) eingetragen werden. Flächenhafte Elemente
werden entsprechend ihrer wirklichen Ausdehnung
verzeichnet, lediglich für punkthafte Elemente wer-
den Symbole verwendet.

Teiche: Grundsignatur dreifacher Rand. Eine Diffe-
renzierung hinsichtlich noch bewirtschafteter Teiche
und solcher mit aufgegebener Nutzung ist im Einzel-
nen oft schwierig und muss hinter die reale Existenz
zurückgestellt werden, auf die sich die Einstufung hin-
sichtlich beseitigt, dauerhaft und neu entstanden be-
zieht. Eine biologische Bewertung wird damit nicht
angestrebt und muss aus den Verhältnissen vor Ort
abgeleitet werden. Größere stehende Gewässer (Wei-
her, Seen) besitzen dieselbe Signatur, werden aber
durch die Angabe ihres Namens von Teichen abge-
grenzt.

Gräben: Grundsignatur Strichpunktlinie. Die Diffe-
renzierung zwischen den Mühl- und Bewässerungs-
gräben, die in derselben Signatur dargestellt werden,
ergibt sich aus der Lage der Mühlgräben zu Mühlen,
die demzufolge stets mit eingetragen werden, sowie
aus dem Geländezusammenhang und dem kartogra-
phischen Bild. Bewässerungsgräben bilden oft ein sich
verästelndes System aus mehreren Gräben, wobei nur
die Hauptgräben eingezeichnet werden können, was
im Einzelfall entschieden werden muss. In den Kar-
ten wurden Gräben nur dann dargestellt, wenn sie als
eigenständige Landschaftselemente aufgefasst wer-
den können, eine nennenswerte Breite aufweisen, eine

von der Umgebung deutlich unterscheidbare Vegeta-
tion besitzen und zumindest zeitweise Wasser führen.

Streuobst: Grundsignatur Kreis. Die Signatur steht,
außer bei isolierten Exemplaren, in aller Regel für meh-
rere Bäume. Die Unterscheidung zwischen einzelnen
Streuobstbäumen und Obstbaumreihen (z.B. auf Rai-
nen) ergibt sich aus der Anordnung im Kartenbild so-
wie in der Regel aus dem Standort bzw. Unterwuchs.
Streuobstflächen sind in einer schematischen Signa-
tur dargestellt, umgeben von einem Rand, der der
identifizierbaren Fläche entspricht. Sie muss nicht
unbedingt mit einer Parzelle übereinstimmen. Der
Unterwuchs, intensiv genutzte Äcker, Fettwiesen oder
-weiden, wird, analog zur übrigen Landwirtschafts-
fläche, nicht dargestellt und muss im Text beschrie-
ben werden. Während früher Obstbaumflächen mit
Ackernutzung oder, am Rand der Ortschaften, mit Fett-
weiden die Regel waren, überwiegen heute extensive
Streuobstwiesen bei weitem. Einzelne Obstbäume
oder Obstbaumreihen auf Rainen oder inmitten von
Feldern, Wiesen und Weiden weisen meistens keinen
von der Umgebung abweichenden, extensiv genutzten
Unterwuchs auf. Obstbäume lassen sich auch mit an-
deren Standortsignaturen wie Stufenrainen oder Ma-
gerrasen, gegebenenfalls differenziert hinsichtlich
des Entstehungsalters, kombinieren.

Magerrasen: Grundsignatur Punktraster. Frühere Ma-
gerrasen lassen sich anhand der Signatur „Heiden“
(teilweise mit einzelnen Gehölzen) gut identifizieren
und wurden im Urkataster sorgfältig von „reichen
Wiesen und Weiden“ getrennt. Zusätzliche Absiche-
rung bringt die aktuelle Kartierung bzw. Magerkeits-
zeiger oder Reste der Magerrasenflora unter Wald. Von
mageren Feuchtflächen lassen sie sich außer durch
die Signatur auch anhand der topographischen Lage
abgrenzen. Wo die Feld-Gras-Wirtschaft im 19. Jh.
noch praktiziert wurde, kann die Karte lediglich den
zum Aufnahmezeitpunkt zutreffenden Zustand wie-
dergeben. Oft findet man deshalb innerhalb der Mager-
rasenflächen einzelne ausgesparte Flächen, Felder,
die einige Jahre später möglicherweise wieder über-
weidet wurden, während man an anderer Stelle neue
anlegte. Die Tendenz der Agrarentwicklung führte
aber dazu, die Flächen zusammenhängend als Schaf-
hutungen zu nutzen. Die unterschiedliche Nutzungs-
intensität der Magerrasen, die am Aufkommen von Ein-
zelbüschen oder der Signatur für einzelne Bäume im
Urkataster erkennbar ist, lässt sich im gegebenen Maß-
stab nur im begleitenden Text genauer differenzieren.
Ein kartographisches Problem stellt die Darstellung
von Magerrasen dar, deren Beweidung aufgegeben
wurde, was anhand der Veränderung der Grasvegeta-
tion nach wenigen Jahren erkennbar ist, bei denen aber
die völlige Verbuschung und Verwaldung auf trocke-
nen, mageren Standorten sehr langsam vonstatten
geht und Jahrzehnte benötigen kann. In den Karten
werden Magerrasen erst dann als beseitigt angege-
ben, wenn flächenhaft Gebüsch oder Wald eingetra-
gen werden kann.
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Feuchtflächen und Streuwiesen: Grundsignatur Ein-
zelstriche. Mit dieser Signatur werden für den Natur-
schutz heute sehr wichtige Flächen zusammengefasst:
Röhrichte, Seggenriede, Nasswiesen, Feuchtstauden-
fluren, Pfeifengraswiesen. Ein Teil dieser Flächen
wurde früher als Streuwiesen genutzt, die allerdings
im Untersuchungsraum nur selten vorkamen. Sie wur-
den im Urkataster noch nicht separat angegeben, son-
dern erhielten erst auf den späteren Flurkarten eine
eigene Signatur, was auf die in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts noch weit geringere Bedeutung die-
ser speziellen Nutzungsform hinweist. Nasswiesen, die
aufgrund ihrer Standortungunst nur extensiv genutzt
werden konnten, erscheinen schon im Urkataster als
„Moos“ bzw. „Filz“. Sehr viele Feuchtflächen, die
sich heute mühelos über ihren Bewuchs als extensiv
genutzt identifizieren lassen, wurden im 19. Jh. aller-
dings noch normal beweidet bzw. zumeist gemäht.
Sie unterlagen einer intensiven Nutzung und waren
Teil des Innenfeldes. Feuchtflächen erscheinen daher
oft als „neu entstanden“, weil sich die Nutzungsin-
tensität relativ verschoben hat, auch wenn sich an den
Standortbedingungen selbst nichts geändert hat. Tat-
sächlich neu sind dagegen Feuchtstaudenfluren, die
allerdings lediglich ein momentanes Sukzessionssta-
dium nach der Nutzungsaufgabe darstellen.
Hecken und Gebüsche: Grundsignatur Flächenfül-
lung. Die Trennung zwischen Hecken und Gebüschen,
die auch in der Realität fließend ist, ergibt sich aus der
Flächenausdehnung der Signatur, die dem Zuschnitt
in der Wirklichkeit entspricht. Hecken, die inzwischen
im Wald oder am Waldrand liegen, sind konsequent
als beseitigt dargestellt, auch wenn sich die Hecken-
sträucher noch identifizieren lassen, was vor allem
am Waldrand häufig der Fall ist. Dann handelt es
sich jedoch definitionsgemäß nicht mehr um lineare
Strauchformationen der freien Feldflur, sondern um
Waldmäntel, denen die beiderseitige Saumzone und
die extensive Nutzung in Gestalt des regelmäßigen
Auf-Stock-Setzens fehlen. Stufenraine als Standorte
müssen wegen ihrer eigenständigen Entstehung und
ihres meist höheren Alters zusätzlich (als Zähnchen-
reihe entlang der Hecke) verzeichnet werden. Eine frü-
her abweichende Nutzung der Standorte von Hecken
und Gebüschen ist nicht darstellbar. Praktisch immer
handelte es sich um beweidete oder gemähte magere
Grasfluren. Falls nichts anderes kartiert ist, stehen die
Hecken also auf früheren Feldrainen, Gebüsche teil-
weise auf natürlichen Böschungen, die im 19. Jh. per
Hand gemäht oder im Rahmen der Dreifelderwirt-
schaft überweidet wurden. Frühere Obstbäume, die in-
zwischen überwuchert wurden, lassen sich innerhalb
der Hecken- und Gebüschsignatur als (leere) Kreise
darstellen. 
Ufergehölzsäume: Grundsignatur Flächenfüllung.
Die Differenzierung zu Hecken und Gebüschen er-
gibt sich aus der Lage am Rand eines Gewässers (Fluss,
Bach, Graben, Teich). Entlang von kleineren Bächen
und Gräben finden sich Ufergehölzsäume in den
meisten Fällen entweder auf beiden Seiten oder gar

nicht. Aus kartographischen Gründen (Übersichtlich-
keit, Platzprobleme) werden sie in der Karte dann nur
einseitig eingezeichnet. Bei größeren Bächen, Flüs-
sen und stehenden Gewässern entspricht die Darstel-
lung der realen Verbreitung ein- oder beidseitig. Die-
ses Verfahren wurde im Übrigen auch in den alten
Flurkarten angewandt.
Stufenraine: Grundsignatur Dreieck. Stufenraine wer-
den ab einer Sprunghöhe von 1⁄2 Meter kartiert, wie es
auch bei den Flurkarten seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts üblich ist. In den Karten brauchen Grasfluren auf
Stufenrainen als Normalfall nicht separat verzeichnet
zu werden, die Kombination von Obstbäumen oder
Hecken auf Stufenrainen ist allerdings häufig und
gut darstellbar, auch hinsichtlich der wichtigen zeit-
lichen Differenzierung von Standort und Bewuchs.
Bei der Urkatasteraufnahme wurden Stufenraine als
solche nicht kartiert, weshalb ihre frühere Existenz
über indirekte Hinweise erschlossen werden muss.
Sie lassen sich in den meisten Fällen über die frühe-
re Signatur in Kombination mit der Position im Ge-
lände und dem Abgleich mit dem aktuellen Erschei-
nungsbild identifizieren. Häufig wurden sie im Urka-
taster als schmaler oder keilförmig zulaufender Strei-
fen „Wiese“ oder „Oedung“ innerhalb angrenzender
Felder ausgegliedert, auch wenn es sich um äußerst
geringe Breiten handelte. Im Extremfall ist nur eine
gestrichelte Linie neben der Parzellengrenze verzeich-
net. Lediglich niedrige Stufenraine unter 1⁄2 m Höhe,
die folglich auch sehr schmal waren, fehlen auf den
Urkatasterkarten. Auch ist, nach einem Aufkommen
von Hecken, von einer Verbreiterung auszugehen. In
den Lössgebieten, wo Lesesteine in den Stufenrainen
fehlen, sind diese Landschaftselemente im Urkataster
oft überhaupt nicht verzeichnet, obwohl sie weit über
einen oder zwei Meter hoch sind und in den (genau-
eren) Flurkarten weniger als ein halbes Jahrhundert
später erscheinen. All diese Stufenraine müssen da-
her ggf. als „neu entstanden“ dargestellt werden,
auch wenn sie vermutlich in den meisten Fällen auch
vor 150 Jahren schon existiert haben dürften, was
sich aber aus dem Urkataster nicht nachweisen lässt.
Aus diesen Gründen ist die Zeitstellung von Stufen-
rainen mit der angewandten Methodik nicht immer
zu bestimmen. 
Lesesteinansammlungen: Grundsignatur Quadrat.
Die Differenzierung zwischen Lesesteinhaufen und
-riegeln ergibt sich auf der Karte wie in der Realität
aus ihrer Ausdehnung und Form. Lesesteinansamm-
lungen werden nur dann als solche ausgewiesen, wenn
es sich um signifikante, eigenständige Landschafts-
elemente handelt, was sowohl für die Praxis der Ur-
katasterblätter wie auch für die aktuelle Kartierung
gilt. Kleinere Mengen an Lesesteinen sind in den ent-
sprechenden Gebieten fast immer am Aufbau der Stu-
fenraine beteiligt und trugen über die Zeit erheblich
zu deren Aufhöhung bei, sind dann aber sinnvoller-
weise nicht gesondert kartiert. Die Signatur Lese-
steinhaufen erlaubt es nicht, auch noch die Gebüsch-
vegetation einzutragen, die allerdings auf oder am
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Rand dieser Elemente heute fast immer zu finden ist;
innerhalb des Quadrats wird vielmehr der Status be-
seitigt, dauerhaft oder neu verzeichnet. Lesestein-
mauern lassen sich als Reihe von Quadraten darstel-
len, die durch eine Linie verbunden sind, welche ggf.
auch die Vegetation ausweist. Im Falle der Lesestein-
riegel mit ihrer Längserstreckung ist die Vegetation,
die auch auf den Urkatasterkarten angegeben ist, in
der Mitte eingetragen, während die Quadrate auf bei-
den Seiten das Alter der Riegel selbst angeben.
Feldraine: Grundsignatur Punktraster. Diese Signa-
tur entspricht derjenigen der Magerrasen, die Unter-
scheidung lässt sich anhand der Form treffen, welche
die wirkliche Ausdehnung wiedergibt. Im 19. Jh. dürf-
te es sich bei den Feldrainen fast durchwegs um un-
gedüngte, d.h. tatsächlich magere Grasfluren gehan-
delt haben, egal ob sie beweidet oder gemäht wurden,
während sich heute durch den Nährstoffeintrag aus
den angrenzenden Nutzflächen oft sogar Staudenflu-
ren bilden können. Ein Eintrag erfolgt erst ab einer
Breite von ca. zwei Metern, was auch für die Flur-
karten eine Untergrenze darstellt.
Feldgehölze: Grundsignatur Flächenfüllung mit
Baumsymbol. Feldgehölze sind in derselben Signatur
kartiert wie Gebüsche, tragen zur Unterscheidung
aber die entsprechende Baumsignatur (Laub-, Nadel-
holz) innerhalb der ausgewiesenen Fläche. Dabei sind
entsprechend der Definition spontan aufgekommene
Laubmischgehölze noch bei einer erheblich größeren
Ausdehnung als Feldgehölze anzusehen, während
monotone Fichtenaufforstungen Fremdkörper in der
Kulturlandschaft darstellen und daher als Forste kar-
tiert sind.
Tümpel: Grundsignatur Halbkreis. Die Signatur als
stilisiertes Symbol entspricht nicht der realen Aus-
dehnung. Bei einer derart kleinen Signatur kann ein
etwaiger randlicher Bewuchs nicht eingezeichnet
werden. Im Falle einer größeren Ausdehnung ist al-
lerdings z.B. die Signatur Feuchtfläche oder Gebüsch
anwendbar.

Als Zusatzinformation enthalten die Karten perma-
nente natürliche Gewässer, wobei neben dem aktuel-

len Verlauf und noch vorhandenen Altarmen gegebe-
nenfalls auch der durch Bachbegradigungen besei-
tigte ehemalige Verlauf kartiert werden muss, da sich
auch früher viele Landschaftselemente daran orien-
tierten. Siedlungen werden mit Differenzierung hin-
sichtlich des Bestandes im 19. Jh. und der aktuellen
Erweiterung angegeben. Für diese Information wur-
de ein Flächenraster verwendet, welches die früher
an Stelle der Neubaugebiete vorhandenen extensiv
genutzten Landschaftselemente erkennen lässt. 

Wälder und Forste, bei denen praktisch nie Verluste zu
verzeichnen sind, erscheinen im feinen Punktraster.
Bei früher wie heute dauerhaft bestehenden Wald-
flächen sind die Einzelpunkte versetzt, bei neu ent-
standenen Forsten dagegen regelmäßig rechtwinklig
angeordnet, sodass eine Unterscheidung möglich ist.
Eine junge Aufforstung ergibt sich auch unmittelbar,
wenn unter dem Raster ehemalige extensiv genutzte
Landschaftselemente sichtbar sind. Unter neuen Auf-
forstungen sind fossile Bildungen wie Lesesteinan-
sammlungen oder Stufenraine, da noch erkennbar, als
dauerhaft verzeichnet. Dagegen müssen aufgegebene
Nutzflächen wie beispielsweise Magerrasen oder ehe-
malige Hecken innerhalb aufgeforsteter Bereiche als
beseitigt kartiert werden. Freie Raster für neu entstan-
dene Forste bedeuten frühere Nutzung als Wiese oder
Feld.

Insgesamt entsteht durch die kartographische Bear-
beitung, ausgehend von der rechtlichen Fixierung der
Flurstücke, ein abstrahiertes Bild landschaftlicher
Strukturen. Dies betrifft nicht nur geographische und
historische Fragen. „Strukturen als habitatbindender
Faktor“ (ASCHE u. SCHREIBER 1995, S.160) spie-
len auch für biologische Ansätze eine zentrale Rolle,
da Strukturen, wie der Begriff in seiner Ursprungs-
bedeutung ja auch aussagt, den inneren Aufbau, die
Anordnung und das Gefüge beinhalten. Die in den
Karten sichtbaren Strukturen stehen mithin für das
Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener Ein-
flussfaktoren, die in Zusammensetzung, Lage und
Häufigkeit des Mosaiks der Landschaftselemente
zum Ausdruck kommen. 
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4.1 Hofstetten/Untermainebene

Das Fallbeispiel Hofstetten besitzt eine stark durch
Streuobst geprägte Flur am klimatisch begünstigten
Rand der Untermainebene, die durch naturnahe Wald-
streifen und Feldgehölze auf schluchtartigen Stand-
orten gegliedert wird. Der linke Teil des Kartenaus-
schnitts gehört zur Untermainebene und ist Teil der
Gemarkung Kleinwallstadt. Der Ort selbst befindet
sich am Main, zwölf Kilometer südlich von Aschaf-
fenburg. Von dort greifen die Täler des Eichelsbachs
und des in Hofstetten nach Norden abzweigenden
Hausener Bachs in den Randbereich des Spessarts
ein. Während die Umgebung von Kleinwallstadt nur
wenige Meter über dem Main zwischen 120 und

130 m ü.NN. liegt, steigt das Tal bis Hofstetten auf
162 m und erreicht in der Südwestecke des Karten-
bildes 200 m. Die Waldränder im Norden und Süden
schwanken um 180 m, am Ostrand um 240 m, wobei
die anschließenden Berge über 300 m aufsteigen. In
Rück, 3 km südlich von Hofstetten in sehr ähnlicher
topographischer Lage, betragen die Niederschläge,
die durch den Stau des Spessarts beeinflusst werden,
im Jahresdurchschnitt 709 mm. Der ozeanische Kli-
maeinfluss am Untermain äußert sich in einem zeiti-
gen Frühlingsanfang (Beginn der Apfelblüte), der
durchschnittlich um den 29. April liegt, und einem
frühen Beginn des Spätsommers (Gelbreife des Win-
terweizens) vor dem 27. Juli.

Foto 9 

Hofstetten, von Streuobst und Feldgehölzen geprägte Kulturlandschaft. Blick auf den südexponierten Hang der „Kirchhöhe“
westlich von Hofstetten. Zahlreiche Obstbäume stehen verstreut in der Ackerflur, der Feldgehölzstreifen am rechten Bildrand
wächst in einer Erosionsrinne. Der Eichelsbach im Mittelgrund wird von Ufergehölzen begleitet, während der nordexponierte
Hang im Vordergrund weitgehend frei von extensiv genutzten Landschaftselementen ist.
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Landschaftsökologie
Die flache Untermainebene, die von links ins Karten-
bild ragt, wird von fruchtbaren Parabraunerden auf
Löss eingenommen. Im Talgrund des Eichelsbachs
wird unterhalb von Hofstetten eine Tonsteinschicht
des Unteren Buntsandsteins angeschnitten. Ihre was-
serstauenden Eigenschaften äußern sich in mehreren
Quellen (Flurteile „Im Weibling“, „An der Schind-
kraut“) und in verbreitet staunassen Böden (Pelosol-
Pseudogleye). Westlich davon schuf bereits vor dem
19. Jh. die Anlage des Neuen Grabens eine gewisse
Abhilfe, der ab dem heutigen Industriegebiet den Ei-
chelsbach aufnimmt und in eingetieftem Niveau auf
direktem Weg zum Main führt.

In den Hangbereichen westlich und südlich von Hof-
stetten wird der geologische Untergrund von Fließ-
erden und Abschwemm-Massen überdeckt, die aus
fossilem Bodenmaterial und Löss bestehen, und un-
ter periglazialen Bedingungen entstanden sind. Sie
sind durch mäßige Hangneigungen von maximal 6%,
einen flach auslaufenden Hangfuß und allgemein gün-
stige Bodenverhältnisse (v.a. Parabraunerden) gekenn-
zeichnet. Ein zuvor möglicherweise stärker reliefiertes
Gelände wurde durch die Fließerden ausgeglichen,
sodass hier sanftwellige, ausgeglichene Oberflächen-
formen vorherrschen. 

An den Hängen östlich und nördlich von Hofstetten
kommt die Salmünster-Folge des Unteren Buntsand-

steins zum Vorschein, die hauptsächlich aus tonig
gebundenen Sandsteinen und Tonsteinen aufgebaut
und zudem von einem Löss-Schleier überdeckt ist.
Darauf konnten sich voll ausgebildete, nährstoffrei-
che Braunerden bilden, die bei größerer Lössmäch-
tigkeit auch in Parabraunerden übergehen. Die Hang-
neigungen betragen im oberen Bereich am Waldrand
zwischen 10 und 15%, nehmen am unteren Rand des
Hangs aufgrund einer wiederum härteren, quarzitisch
gebundenen Sandsteinlage allerdings auf über 20%
zu. In diese Hänge im östlichen und nördlichen Be-
reich der Karte ist eine Anzahl von Schluchten ein-
geschnitten, die zwischen zehn und zwanzig Metern
tief sind, nicht von permanenten Wasserläufen durch-
flossen werden, und etwa im Bereich des Waldrandes
wurzeln. Sie sind in der Karte als Waldstreifen
(Grauraster) oder längliche Feldgehölze erkennbar.
Trotz der Lage inmitten der Ackerflur ist nicht von
einer anthropogenen Entstehung, sondern allenfalls
von einer Überprägung der Schluchten auszugehen.
Nur teilweise führten früher Hohlwege hindurch, an-
dere alte Wegtrassen verliefen daneben. Für die große
Anzahl und die Dimensionen der Schluchten ist zu-
dem die Wassermenge, die am Oberhang unter Wald
zusammenkommen müsste, zu gering. Außerdem lie-
gen viele ähnliche Formen im Umkreis vollständig
unter Wald. Vielmehr ist von einer glazialen Entste-
hung auszugehen, wobei die abfließenden Wasser-
massen in den stärker erosionsanfälligen Tonsteinen
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Abbildung 22

Relief des Fallbeispiels Hofstetten. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 6121 Heimbuchenthal (1965)
(Genehmigung siehe Impressum)
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Schluchten reißen konnten. Die Anhöhen, deren Ab-
hänge von Norden, Osten und Süden in das Karten-
bild hinein reichen, sind aus Buntsandstein aufge-
baut. Die Waldgrenze folgt ziemlich genau der Gren-
ze zwischen dem Mittleren und dem Unteren Bunt-
sandstein. Ersterer besteht überwiegend aus kieselig
gebundenen Sandsteinen, auf denen lediglich nähr-
stoffarme Braunerden liegen, bei höheren Nieder-
schlägen teilweise podsolig und bei stärkerem Hang-
gefälle rankerartig, die kaum landwirtschaftlich nutz-
bar sind. 

Nutzungswandel
Hofstetten, Hausen und Kleinwallstadt besaßen ex-
trem zersplitterte Gewannfluren. Im Falle der Flur
von Kleinwallstadt, von der der östliche Teil in den
Kartenausschnitt reicht, handelt es sich in der Ebene
um eine kreuzlaufende Gewannflur. Bei Hausen und
Hofstetten waren es dagegen gleichlaufende Gewann-
fluren, weil die Fluraufteilung an die durch die Tal-
hänge vorgegebenen Geländeverhältnisse angepasst
war. Ursprünglich gab es fast nur Parzellen, die nicht
breiter als 5-10 m waren, wobei oft sogar nur 1 oder
2 m üblich waren. Umso bemerkenswerter ist es, dass
sowohl die Kleinwallstadter als auch die Hausener Flur
bislang noch nie flurbereinigt wurden, was nur durch
eine frühzeitige Abwanderung bzw. Zuerwerbsmög-
lichkeiten der Bevölkerung in den nahen Industrie-
gebieten und die im Spessart schon im 19. Jh. auf-
blühende Textilindustrie erklärt werden kann (Grün-
dung der ersten Fabrik durch J. Desch im Jahre 1868).
Die Besitzzersplitterung ist teilweise anhand des un-
terschiedlichen Pflegezustands der Obstbestände
nachvollziehbar. Im Übrigen fällt höchstens noch die
mangelnde Erschließung durch Wege auf, denn die
Felder wurden durch Verkäufe und Verpachtungen
auf heutigen Umständen entsprechende und mit Ma-
schinen zu bearbeitende Größen gebracht. Die Flur
von Hofstetten, die fast vollständig wiedergegeben
ist, wurde demgegenüber, nach zwei jeweils nur we-
nige Hektar umfassenden Zusammenlegungen, be-
reits 1929 umfassend bereinigt. Dabei wurde im Süd-
osten an einigen Stellen auch der Verlauf des Wald-
randes etwas verändert. Während man vor allem im
Süden und Westen größere Umstellungen vorgenom-
men hat, wurde in anderen Bereichen nur wenig an
der dem Gelände angepassten Pflugrichtung und an
der Länge der Parzellen verändert, sondern durch
Zusammenlegungen die Breite der Parzellen auf 30-
50 m vergrößert und mittels dazwischen liegender
Wege wurden die vorhandenen Gewanne erschlos-
sen. Die Orte besitzen alle große Neubaugebiete, wo-
bei das von Kleinwallstadt inzwischen fast den lin-
ken Rand des Kartenausschnitts erreicht hat und et-
wa die Hälfte der ehemaligen Feldflur beansprucht.
Auf Hofstettener Gemarkung bestand die Talaue un-
terhalb des Ortes in der Mitte des 19. Jahrhunderts
überwiegend aus intensiv genutzten Mähwiesen, die
sich je nach pedologischen Verhältnissen auch den
Hang hinauf zogen („Maus-Äcker und Wiesen“, „Die

nassen Äcker“). Inzwischen wurden Teile davon drai-
niert und in Äcker umgewandelt, andere werden nach
wie vor beweidet („Im Weibling“), nur noch selten
gemäht oder sind brach gefallen. 

Im Übrigen waren die Gemarkungen von intensivem
Ackerbau geprägt, der sowohl die Niederung der Un-
termainebene als auch die flach ansteigenden Hänge
im Westen und Süden einnahm, wo er auch heute
überwiegt. An den Rändern wurden einige Parzellen
allerdings aufgegeben und aufgeforstet, zum Teil
auch der Sukzession überlassen. Diese Entwicklung
geht langsam weiter, wie man an einzelnen brach ge-
fallenen Feldern erkennen kann. Auch innerhalb der
Feldflur gibt es Aufforstungen aus standortfremden
Fichten, die in der Karte deswegen in der Waldsigna-
tur (Grauraster) und nicht als Feldgehölze wiederge-
geben sind.

Die insgesamt steileren Hänge nördlich und östlich
von Hofstetten und Hausen weisen eine andere Nut-
zungsgeschichte auf. Der nördlich an Hofstetten
anschließende Steilhang mit seiner günstigen Südex-
position war vor 150 Jahren noch ein zusammenhän-
gender Weinberg. Er wurde inzwischen aufgegeben
und im unteren Teil in ein Neubaugebiet umgewan-
delt, im oberen in Streuobstflächen. Darüber schlie-
ßen sich nach wie vor Äcker an, die bis zum Wald-
rand reichen. Die Fortsetzung dieses Steilhangs auf
Hausener Gemarkung war früher demgegenüber
nicht als Weinberg, sondern ausschließlich ackerbau-
lich genutzt, was ein Schlaglicht auf die damaligen
Lebensbedingungen der Bauern wirft. Er wurde in-
zwischen größtenteils in Weiden umgewandelt, teils
ebenfalls in Streuobstflächen. Die mäßig steilen Hän-
ge am Ostrand des Hausener- und Eichelsbachtals
wurden im 19. Jh. noch ausschließlich ackerbaulich
genutzt, was vor allem in der Hausener Flur nach wie
vor der Fall ist. 

Der Naturpark „Spessart“, 1963 gegründet, wurde ab
28.7.1982 stark erweitert, sodass er nun den gesam-
ten Kartenausschnitt einnimmt und bis zum Main
reicht. Seine Schutzzone umfasst alle Waldbereiche
und reicht im Allgemeinen bis zum Bergfuß ein-
schließlich der meisten Streuobsthänge. Ausgenom-
men davon (Erschließungszone) sind der Talgrund,
die Siedlungsbereiche und der ehemalige Weinberg
nördlich oberhalb Hofstettens (Bauerwartungsland).
FFH-Flächen wurden im Gebiet nicht gemeldet. Die
Biotopkartierung hat im Gebiet nur wenige Land-
schaftselemente erfasst: den Feuchtwiesen- und Quell-
bereich mit Verbuschung „Im Weibling“ und den
nördlich anschließenden Steilhang mit einem Feld-
gehölz sowie die Feldgehölze in den Schluchten öst-
lich von Hofstetten. Entlang des gesamten Eichels-
bachs, am Neuen Graben und an dessen südlichem
Zulauf wurden alle Feuchtflächen, Ufergehölzsäume
und Uferböschungen berücksichtigt, auch wenn sie
westlich des Ortes überwiegend nur aus einzelnen
Weidengehölzen oder überdüngten Grasfluren beste-
hen. Von den ausgedehnten Streuobstflächen unter-
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Luftbild1

Fallbeispiel Hofstetten, Ausschnitt wie Karte 1 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte1

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Hofstetten 1844/1989, Legende siehe Abb. 21. Entwurf:
MÜLLER, J. 2001
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schiedlicher Pflegezustände wurde keine als Biotop
kartiert, von den zahlreichen Stufenrainen westlich
Hausens lediglich ein einziger.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Bis zu der Stelle, an der der „Neue Graben“ beginnt,
wird der Eichelsbach von einem fast durchgehenden
Ufergehölzsaum begleitet (Karte 1). Er existierte be-
reits im 19. Jh. und bestand aus einer Mischung von
Büschen, Obstbäumen und Bäumen, die vermutlich
noch nicht die Höhe erreicht hatten wie die mächti-
gen Weiden und Pappeln oberhalb von Hofstetten,
sondern zur Holznutzung des Öfteren auf Stock ge-
setzt wurden. Inzwischen dient das Bachufer stre-
ckenweise als Standort für Obstbaumreihen. Die in
der Karte eingetragenen Feuchtflächen westlich von
Hofstetten erscheinen im Urkataster als normale Wie-
sen ohne Gebüsche und wurden vermutlich gedüngt
und intensiv genutzt. Obwohl man in diesem Bereich
einen Entwässerungsgraben anlegte, ließ sich offen-
sichtlich nur ein Teil der Wiesen in Äcker umwan-
deln. Da lokal kaum Viehzucht betrieben wird, werden
die übrigen höchstens noch extensiv bewirtschaftet,
sodass Binsen und Seggen aufkommen können, oder
aber sie liegen brach und es können sich Feuchtstau-
denfluren und Gebüsche entwickeln. Ähnliches gilt
für den Flurteil „Im Weibling“, der auf einen Quell-
austritt zurück geht und aufgrund der guten Wasser-
versorgung ebenfalls als Wiese genutzt wurde, heute
wird er beweidet, verbuscht aber zusehends. 

Heute bieten die Fluren von Hofstetten, Kleinwall-
stadt und Hausen ein relativ änliches Bild mit ausge-
dehnten Streuobstflächen als dominierenden Land-
schaftselementen, die sich dennoch in Entstehungs-
geschichte und -alter deutlich unterscheiden. Bereits
in der Mitte des 19. Jahrhunderts bestanden in dem
durch vergleichsweise milde Winter und vor allem
eine geringe Spätfrostgefahr begünstigten Gebiet
große Streuobstflächen. Sie waren auffälligerweise
zu 90% auf die Kleinwallstadter Flur konzentriert.
Hier bildeten sie bereits damals einen durchgehen-
den Gürtel von ca. 500 m Breite, der dem gesamten
Waldrand am Unterhang folgte und sich außerhalb
des Kartenausschnitts auch unterhalb des damaligen
Weinberges hinzog. Dabei handelte es sich nicht um
Wiesen, sondern um Äcker, auf die zusätzlich Obst-
bäume gepflanzt wurden. Die Lage am Hang lässt
sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Erstens
handelte es sich dort um die ertragsärmsten Böden,
die am Rand der Gemarkung relativ am wenigsten
intensiv genutzt wurden, und bei denen durch den
Obstanbau eine zusätzliche Nutzung erreicht werden
konnte. Zweitens war dies die am wenigsten frostge-
fährdete Position, südwestexponiert und zusätzlich
durch den Wald oberhalb vor abfließender Kaltluft
geschützt. Anders lagen die Verhältnisse in der Ge-
markung Hofstetten. Hier gab es Mitte des 19. Jahr-
hunderts bis auf ganz wenige Ausnahmen noch keine
Obstbäume in der freien Feldflur, sondern lediglich
als Gürtel um den Ort herum. Diese Streuobstwiesen

waren meistens von Hecken umgeben und zusätzlich
als Auslauf für Schweine, Enten und Hühner genutzt
und sind fast vollständig durch die Siedlungserweite-
rung verloren gegangen. Der Verlust wurde flächen-
mäßig allerdings durch neue Streuobstflächen in der
zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts mehr als ausgeglichen. Parallel dazu
wurden die Obstfelder in beiden Gemarkungen all-
mählich in Streuobstwiesen umgewandelt. In Klein-
wallstadt geschah dies ausgehend vom vorhandenen
Bestand in die zunehmend flacheren Flurteile mit
besseren Böden hinein. In Hofstetten wanderte der
Streuobstanbau vom sehr steilen Hangstreifen un-
mittelbar nördlich anschließend an das Dorf in den
darüber liegenden, flacher geneigten ehemaligen
Weinberg („Am Schwarzkopf“), wo er einen großen,
zusammenhängenden Bereich als Folgenutzung bil-
det. Der Obstanbau auf dem Steilhang, der heute ein
Feldgehölz trägt, wurde aufgegeben. Für die flächen-
hafte Ausdehnung von vorhandenen Beständen in
beiden Gemarkungen waren nicht zuletzt arbeits-
technische Gründe (Erreichbarkeit, Gebietszusam-
menhang) ausschlaggebend. In der angrenzenden
Flur von Hausen setzt sich das ausgedehnte Streu-
obstgebiet inzwischen ebenfalls fort und zwar am
Hang westlich des Ortes. Hausen hatte Mitte des 19.
Jahrhunderts noch fast überhaupt keine Obstbäume.
Der Hang wurde trotz seiner enormen Steilheit von
bis über 20% Neigung sogar ackerbaulich genutzt,
wovon etliche Stufenraine Zeugnis ablegen. Auf den
südöstlich und westlich Hofstettens gelegenen Hän-
gen wurden ausgedehnte Streuobstbestände angelegt,
die meisten davon allerdings erst nach der Flurberei-
nigung von 1929, wie die Anpassung an die damals
neuen Parzellenzuschnitte zeigt. Manche der heute
einzeln am Rand der Felder stehenden Obstbäume
stellen Reste von früheren Streuobstflächen dar.
Demgegenüber blieben große Teile der Fluren bis
heute vom Obstanbau ausgespart. Für die gesamten
Hänge im Süden von Hofstetten  („Hinterhöhe“ und
oberhalb von „Die nassen Äcker“) scheinen klimati-
sche Ursachen (geringere Energiesumme durch die
Nordexposition) der Grund zu sein. Der freie Hang
im Osten von Hausen besitzt zwar günstige Südwes-
texposition, ist aber gleichzeitig viel flacher als der
obstbaumbestandene Gegenhang, weshalb man den
Ackerbau hier nicht aufgeben konnte. 

Die Schluchten im Hang östlich von Hofstetten und
Hausen wurden vor 150 Jahren beweidet und stellten
zusammen mit wenigen ergänzenden Flächen ein Netz
von Viehtrieben her, darunter der im Urkataster so
bezeichnete „Kühtrieb“ im Südosten. Weitere Ver-
bindungen zu den Weidegebieten existierten auch an
anderen Stellen, so ein als „Viehtrieb“ bezeichneter
Streifen, der vom Flurteil „Im Weibling“ ausging. Zu
den Weideflächen zählten, neben den Wäldern selbst,
vorgelagerte Streifen, vor allem westlich und südlich
von Hofstetten, die im Urkataster als Hutungen aus-
gewiesen sind und sich damit deutlich von den teil-
weise direkt angrenzenden Wiesen abgrenzen lassen.
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Die Weiden wurden im Rahmen der Dreifelderwirt-
schaft vor allem für die Rinder benötigt, in dem für
Acker- und vor allem Obstbau günstigen Gebiet hat
im 19. Jh. keine Ausdehnung der Schaf- oder Ziegen-
bestände stattgefunden, ablesbar auch an der weit
fortgeschrittenen Waldentwicklung auf diesen Stand-
orten. Dabei spielte die Möglichkeit, allmählich auf
außerlandwirtschaftliche Einkommen auszuweichen,
eine wichtige Rolle. Während die Magerrasen plan-
mäßig aufgeforstet und dem angrenzenden Wald zu-
geschlagen wurden, haben sich in den seit langem
nicht mehr beweideten Schluchten naturnahe, arten-
reiche Mischwälder gebildet. Sie sind je nach Aus-
dehnung und Grundrissform (hoher/geringerer Anteil
des Mantels im Verhältnis zur Fläche) entweder als
Feldgehölze oder als Waldstreifen (Grauraster) ein-
zustufen. In den nur wenig eingetieften oberen Be-
reichen hat man zum Teil Streuobstwiesen angelegt,
ebenso wie auf voller Länge einer weniger stark ein-
getieften Abflussrinne unmittelbar östlich von Hof-
stetten. Der Steilhangstreifen, der die Aue des Eichels-
bachs südlich von Hofstetten auf beiden Seiten be-
gleitet, geht auf die gleiche härtere Sandsteinschicht
zurück. Der Hang war im 19. Jh. noch überwiegend
als Acker genutzt, wie einige Stufenraine zeigen. Le-
diglich die steilsten Stellen wurden beweidet. Diese
Grenzertragsflächen wurden zu unterschiedlichen
Zeitpunkten aufgegeben. Die ältesten Teile sind wie
die Schluchten bewaldet, andere tragen Streuobst,
während weitere Teilflächen erst kürzlich aufgegeben
wurden und derzeit verbuschen.

Obwohl nicht direkt zum Thema gehörend, sei kurz
auf die traditionelle Verkehrsinfrastruktur und den sie
begleitenden Bewuchs hingewiesen. Die Straße von
Hofstetten nach Eichelsbach war schon Mitte des 19.
Jahrhunderts auf beiden Seiten von Obstbäumen be-
gleitet und bietet noch heute, mit Ausnahme der As-
phaltdecke, ein relativ wenig davon abweichendes
Bild. Im Gebiet gibt es zwei hervorragend erhaltene
Hohlwege, die beide noch voll in Benutzung sind und
keine moderne Befestigung haben. Der Weg, der süd-
lich von Hofstetten aus dem Tal heraus nach Osten
verläuft, ist teilweise bis über 5 m eingeschnitten und
von vollständig bewachsenen Flanken gesäumt. Der
Verbindungsweg von Hausen in das östlich gelegene
Eichelsbach weist auf einer Strecke von über 1km
bei unterschiedlicher Eintiefung Grasfluren, Hecken,
Feldgehölzstreifen und Obstgehölze als randlichen
Bewuchs auf.

Ausblick
Hofstetten, Hausen und Kleinwallstadt sind Beispiele
für von Streuobstflächen geprägte Fluren, die eine zeit-
lich und räumlich deutlich differenzierte Entwick-
lung aufweisen. Der Obstanbau begann in Kleinwall-
stadt, das als „Innovationszentrum“ fungierte, und
dehnte sich sowohl in die Nachbargemeinden, als auch
innerhalb der jeweiligen Gemarkungen selbst aus.
Parallel dazu kam es zu einer Verlagerung der Stand-
orte in den Fluren. In Hofstetten waren die Streuobst-
flächen noch weitestgehend auf den Ortsrand be-
schränkt, als es in der Flur von Kleinwallstadt bereits
ausgedehnte „Baumfelder“, d.h. Streuobst auch auf
Äckern gab. Sie waren ursprünglich auf geneigte
Hänge beschränkt, also die ackerbaulich am wenig-
sten ertragreichen und gleichzeitig am geringsten
frostgefährdeten Standorte. Erst nach der ersten Kar-
tierung kam es zu einer erheblichen Ausdehnung in
die Fläche, auf aufgegebene Weinberge und in die Flur
allgemein. Wie ortsansässige Bauern berichten, war
das Kleinwallstadter Obstbaugebiet in den 1930er
Jahren so bekannt, dass Ausflugsfahrten hierher orga-
nisiert wurden, die wohl das Angenehme (Spaziergang)
mit dem Nützlichen (Einkauf) verbanden. Jedenfalls
ist die deutliche Ausweitung des Obstanbaus nur im
Zusammenhang mit dem Bau der Bahnlinie Milten-
berg-Aschaffenburg denkbar, die im Jahre 1876 er-
folgte und die Absatzmärkte im Aschaffenburger und
Frankfurter Raum erschloss. Dabei bildeten sich al-
lerdings deutlich abgrenzbare Bereiche heraus und es
blieben Zonen fast völlig ohne Obstbäume erhalten.
Die Verteilung der Streuobstflächen in den drei Gemar-
kungen ist auf eine Kombination klimatischer (Frost-
gefährdung und Temperatursumme), wirtschaftlicher
(Flächenverfügbarkeit und Ackerbaugunst) und ar-
beitstechnischer (Erreichbarkeit der ursprünglich ar-
beitsaufwändigen Obstbäume) Gründe zurückzu-
führen. Der Höhepunkt der Streuobstausdehnung war
erst in der ersten Hälfte des 20. Jhs. erreicht. Inzwi-
schen sind die Bestände durch die mangelnde oder
völlig ausbleibende Nutzung bereits wieder zurück-
gegangen und die erhaltenen Bestände sind gefährdet.
Wichtigste Ursache für den Rückgang ist aber der
enorme Flächenbedarf der Neubaugebiete. In Klein-
wallstadt, das sich bislang nur auf Kosten von Acker-
land ausgedehnt hat, hat das Neubaugebiet inzwischen
den Rand des Streuobstgebietes (knapp außerhalb des
Kartenausschnitts) erreicht. Südlich von Hofstetten
gingen allein in dem Jahrzehnt seit der Kartierung
durch Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes fünf
größere Streuobstflächen verloren.
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Foto10

Karlstadt, von Magerrasen und früher von Streuobst geprägte Kulturlandschaft. Blick an der oberen Hangkante des Main-
tals über einen Streifen mit Magerrasen entlang nach Süden. Im Hintergrund die Erhebung des „Saupürzels“, gegliedert durch
Gebüsche und Hecken auf Stufenrainen. Der ebene Bereich dazwischen ist ackerbaulich genutzt und war früher durchgehend mit
Streuobst bestanden. Am Talhang nach rechts Hecken auf Rainen und Lesesteinen senkrecht zum Hang auf ehemaligen Wein-
bergen.
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4.2 Karlstadt/mittleres Maintal

Das Fallbeispiel Karlstadt zeigt die Entwicklung des
Mosaiks extensiv genutzter Landschaftselemente,
dominiert von Streuobst und Magerrasen, in einem
agrarökologisch begünstigten Gebiet, das vom Rück-
zug auf geologisch bedingte Sonderstandorte sowie
der zunehmenden Siedlungsexpansion gekennzeich-
net ist. Karlstadt liegt im mittleren Maintal, wo die-
ses in die Mainfränkischen Platten eingesenkt ist.
Der Höhenunterschied zwischen dem Talgefäß bei
Karlstadt (167 m Meereshöhe) und den umgebenden
Hochflächen beträgt bis zu 180 Metern, im Karten-
ausschnitt sind es 130 Meter. Das Fallbeispiel um-
fasst den Übergang vom Main, am linken Rand ge-
rade noch angeschnitten, über dessen Terrassen auf

ein Hochflächenniveau, das noch vom Urmain gebil-
det wurde, bevor das Gelände im rechten Teil bereits
wieder zum Werntal hin abfällt. Die agrarökologische
Situation wird vom Wechsel der Terrassensedimente
und der verschiedenen anstehenden Muschelkalkfor-
mationen geprägt, was sich in unterschiedlicher Re-
liefenergie, Hydrologie und gegensätzlichen Boden-
verhältnissen äußert. Ein Teil der Neubaugebiete Karl-
stadts greift von Süden ins Kartenbild, während der
historische Ortskern gerade außerhalb liegt. Der durch-
schnittliche Jahresniederschlag liegt in Karlstadt bei
623 mm pro Jahr. Die Klimagunst des Gebietes zeigt
sich in der zeitigen Apfelblüte, die durchschnittlich zwi-
schen dem 29. April und 2. Mai beginnt, und der Gelb-
reife des Weizens zwischen dem 27. und 31. Juli. 
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Abbildung 23

Relief des Fallbeispiels Karlstadt. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 6024 Karlstadt (1969) (Geneh-
migung siehe Impressum)

Landschaftsökologie
Der Kartenausschnitt zerfällt in drei Bereiche, die auch
den naturräumlichen Einheiten entsprechen. Etwa die
linke Hälfte mit der überwiegenden Signatur Streu-
obst wird von der Aue und den Terrassen des Main-
tals eingenommen, die in einer vom Fluss angelegten
Talweitung abgelagert wurden. Der Anstieg der Hän-
ge nach Osten erfolgt hier relativ sanft. Die quartären
Terrassensedimente sind mit Flugsand bedeckt, auf
denen tiefgründige, wasserzügige Braunerde-Podsole
dominieren. Diese Böden boten in vorindustrieller

Zeit zwar den Vorteil einer leichten Bearbeitung, und
die Wasserversorgung auf den Flussterrassen ist we-
gen des hoch liegenden Grundwasserspiegels gut. Sie
stehen hinsichtlich ihrer Ertragskraft allerdings deut-
lich hinter den fruchtbaren Böden auf Löss auf den
Hochflächen zurück. 

In der Kartenmitte folgt ein schmales, von Nordwest
nach Südost verlaufendes Band mit überwiegender
Magerrasen-Signatur. Es entspricht dem oberflächli-
chen Ausbiss des Wellenkalks am Talhang oberhalb
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der A-Terrasse. Bedingt durch sehr widerständige
Kalke nimmt hier die Hangneigung stark zu, der teil-
weise sogar offen zutage tretende Fels trägt zumeist
nur eine sehr dünne Bodendecke (Rendzinen). Diese
exponierten Bereiche sind infolge des Karstgrund-
wasserleiters derart wasserarm, dass bei dem milden,
sommerwarmen Klima teilweise natürliche Trocken-
rasen existieren, die unter Schutz stehen. Senkrecht
zum Hang laufen hier mehrere kleine Klingen, kur-
ze, steil zum Main abfallende, nur bei Starkregen und
Schneeschmelze durchflossene Tälchen, die an den
randlichen Stufenrain-Signaturen erkennbar sind. 

Die rechte Hälfte der Karte umfasst einen lediglich
flachwelligen Hochbereich, der allerdings noch nicht
ganz im Niveau der Gäuflächen liegt, sondern die obe-
re Hauptterrasse aus der Breittalphase des Mains vor
dessen starker Einschneidung darstellt, etwa 90 m
über dem Niveau des Flusses. Teilweise treten dort
die weichen Mergel des Mittleren Muschelkalks an
die Oberfläche, die sehr fruchtbare Braunerden tra-
gen. Ansonsten sind sie wie im Tal von Flugsand be-
deckt, dessen Böden neben der Tonmineralarmut hier
zusätzlich unter der Wasserarmut leiden. Dieser Be-
reich ist geomorphologisch mehrfach untergliedert,
was unschwer anhand der Struktur der Landschafts-
elemente nachvollziehbar ist. Im Norden und ange-
schnitten im Süden des Kartenausschnitts erheben
sich zwei Hügel, „Rehnützberg“ und „Saupürzel“.
Die wiederum harten Kalksteine des Hauptmuschel-
kalks lassen sie steil um weitere 30-50 m über die
Ebene des Hochbereichs ansteigen. Etwas weiter öst-
lich verläuft der „Mönchs-“ bzw. „Münchsgraben“
NW-SE, ein kleines, wiederum in den Wellenkalk
eingeschnittenes Kastental mit zwei Abzweigungen,
das zum außerhalb anschließenden Werntal hin ent-
wässert. Wegen des verkarsteten Untergrundes wird
es ebenfalls nur episodisch nach starken Niederschlä-
gen oder bei Schneeschmelze durchflossen.

Nutzungswandel
Im gesamten Gebiet bestand vor 150 Jahren eine
kleingliedrige Gewannflur mit Parzellen von zumeist
10-20 m Breite, teilweise aber auch unter 5 m. Eine
Flurbereinigung fand in Karlstadt nicht statt, die Flur
des benachbarten Eußenheim, zu der die gesamte
Hochfläche im Kartenausschnitt gehört, wurde 1981
bereinigt. Die historische Nutzung lässt sich klar glie-
dern und entspricht den oben genannten Bereichen.
Lediglich auf einem schmalen Streifen von maximal
70 m, der häufig überschwemmten Aue entlang des
Mains, gab es Weiden, mit Ausnahme der kartierten
Magerrasen das einzige Grünland im Gesamten Kar-
tenausschnitt. Nach der Kanalisierung des Mains und
der damit verbundenen Tieferlegung des Grundwas-
serspiegels gibt es dort heute überwiegend Äcker.
Die anschließenden Flussterrassen wurden und wer-
den noch heute ausschließlich ackerbaulich genutzt. 

Anhand einiger weniger quer zum Hang verlaufender
Hecken und Stufenraine lässt sich eine Grenze er-

kennen, östlich derer das Gelände stärker ansteigt.
Von dort bis zum Magerrasenband am oberen Rand
des Steilhangs erstreckte sich im letzten Jahrhundert
auf dem Unterhang ein Band von 200-300 m mit Wein-
bergen. Der Großteil davon wurde um die Jahrhun-
dertwende im Zuge der Weinbaukrise aufgegeben.
Heute befinden sich hier teilweise ebenfalls Äcker,
auf anderen Teilen wurde die Landnutzung ganz ein-
gestellt und sie sind verbuscht. Der Oberhang mit
seinen extrem ungünstigen Bodenverhältnissen konn-
te nur als extensive Weide genutzt werden und war
im Gemeinschaftsbesitz (Allmende).

Oberhalb davon auf der Hochfläche wurden früher
nur vereinzelt Reben angebaut, während sich heute
am Südhang des Rehnützberges ein größerer neu an-
gelegter Weinberg befindet. Ansonsten bestand der
hoch gelegene Bereich wiederum fast flächendeckend
aus Feldern, woran sich bis heute nichts geändert hat.
Lediglich die Wellenkalkbereiche setzen sich als
Schafhutungen von dieser Nutzung ab.

Diese Magerrasen stehen bereits seit 26.4.1941 unter
Schutz (NSG „Grainberg-Kalbenstein“, 89,1 ha, VO
ergänzt 23.11.1951), eng begrenzt auf einen schma-
len Streifen, der an der B 27 beginnt und sich nach
Norden außerhalb des Kartenausschnitts erstreckt.
Seit 30.9.1999 besteht das NSG „Flugsande bei Karl-
stadt“ (14 ha), das nordöstlich an den Saupürzel an-
schließt, heute zum Teil Magerrasen, zum Teil acker-
baulich genutzt. Beide NSGs wurden als FFH-Flächen
gemeldet. Die Biotopkartierung vermerkt darüber
hinaus alle Steinriegel und Hecken am Hang unter-
halb des Magerrasenstreifens, dazu die Feldgehölze,
Gebüsche, Hecken und Magerrasen am Saupürzel,
am Rehnützberg, im Mönchsgraben und in dessen
östlicher Fortsetzung. Insgesamt sind das praktisch
alle extensiv genutzten Landschaftselemente mit
Ausnahme der Streuobstflächen und der Stufenraine,
die keine Hecken tragen.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Wenn man heute nördlich von Karlstadt durch die
Flur geht und sich über die herrlichen Streuobstbe-
stände freut, wird einem kaum bewusst, dass es sich
dabei nur noch um einen kleinen Rest der früheren
Pracht handelt. Wie Karte 2 zeigt, war vor 150 Jah-
ren fast die gesamte Karlstadter Flur mit Obstbäumen
bestanden. Dabei handelte es sich nicht um Streu-
obstwiesen, vielmehr standen die Bäume innerhalb
der Felder, die somit noch intensiver genutzt werden
konnten. Lediglich ein Streifen von etwa 400 m Brei-
te entlang des Mains, also im Taltiefsten, blieb wegen
der Frostgefahr durch Kaltluftansammlung ausgespart.
Auch entlang der meisten Straßen hatte man damals
alleeartig Obstbäume gepflanzt. Über die noch älte-
re Geschichte des Obstanbaus lassen sich kaum Be-
lege finden, woraus zu schließen ist, dass er im 18.
Jahrhundert oder gar früher kaum von Bedeutung
war (WIRTHMANN 1957, S. 204). Bis heute haben
sich nennenswerte Bestände lediglich im Bereich der
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Gewanne „Wolfsgrube“ und „Heuweg“ erhalten. Die
übrigen fielen allerdings weniger landwirtschaftlichen
Ursachen zum Opfer als vielmehr der Siedlungs- und
Industrieentwicklung: im Gewann „Hammersteig“
einem Steinbruch, im Gewann „Hammerweg“ dem
Abbau von Sand und einer Mülldeponie. Am Südrand
und weiter folgend außerhalb des Kartenausschnitts
mussten große Streuobstfelder der Expansion der
Siedlungsfläche von Karlstadt weichen. Den Ufer-
gehölzsaum aus mächtigen Pappeln und Weiden, der
heute den Main begleitet, gab es im letzten Jahrhun-
dert noch nicht. Das Ufer und der Fluss selbst dien-
ten den Bewohnern damals weniger zur Erholung,
sondern waren in vielfacher Weise in das Alltagsle-
ben und die Nutzung einbezogen (Fischfang, Bewei-
dung, Wäschewaschen und Trocknen etc.). 

Die ehemaligen Weinberge, die den unteren Teil des
Steilhangs am Rand des Tals als schmales Band be-
gleiteten, lassen sich gut anhand der senkrecht zum
Hang laufenden Landschaftselemente ausmachen. In
diesem Bereich, wo die Bodenqualität bereits deut-
lich nachlässt, war die Flur in schmallängliche Par-
zellen unterteilt, ein interessantes Parzellengefüge,
anders als sonst im Maintal, wo die Weinberge durch
Mauern quer unterteilt waren. Die nach Aufgabe der
Weinbergsnutzung auch hier angepflanzten Obstbäu-
me, die eine Kartierung von 1935 ausweist, sind bis
auf wenige Reste schon wieder verschwunden. Zum
Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte der Streuobst-
bau hier also seinen Höhepunkt, was möglicherwei-
se mit dem 1854 erfolgten Anschluss an das Bahnnetz
und den erweiterten Vermarktungschancen für das
Obst zusammenhängt. Heute stehen auf vielen Par-
zellengrenzen Hecken, die zum zunehmend steilen
Oberhang hin oft in flächige Gebüsche übergehen,
worin sich der nachlassende Nutzungsdruck spiegelt.
Waren die Parzellen ursprünglich bis zur Grenze mit
Wein bepflanzt, so konnten sich zur Zeit des Obstan-
baus bei weniger intensiver Nutzung dort zunächst
Gräser und Kräuter und später schließlich Hecken
ansiedeln. Eine gewisse Rolle spielen dabei auch die
Lesesteine, die an den Parzellengrenzen abgelegt
wurden, worauf einige Lesesteinhaufen hinweisen.
Die Menge der anfallenden Steine reichte jedoch
nicht für die Bildung von Lesesteinriegeln aus. Der
obere Bereich des Talhangs lässt sich nicht acker-
baulich nutzen, weshalb das Maintal in dieser Positi-
on auf weite Strecken von einem Band aus Magerra-
sen begleitet wird, die auf flachgründigen Rendzinen
wachsen. Besitzrechtlich handelte es sich dabei um
großflächig zusammenhängende Allmenden, die frü-
her von Schafen und auch Ziegen beweidet wurden.
Auf diesen Flächen existierten bei extremer edaphi-
scher Trockenheit und nur schütterer Bodendecke zum
Teil von Natur aus waldfreie Trockenrasen. Ansonsten
bestünde die potentielle natürliche Vegetation aus of-
fenen, lichten wärmeliebenden Eichenmischwäldern,
oft als Steppenheidewälder bezeichnet, die durch die
Beweidung mehr und mehr zurückgedrängt wurden.
Nach Ende der Beweidung ist auf der Karte die ak-

tuelle Ausbreitung von Gebüschen gut zu verfolgen,
ein Zwischenschritt in der natürlichen Sukzession,
die auf den meisten Flächen bis zum Wald weiterge-
hen wird. Bei der geringen nachschaffenden Kraft
der durch Profilverkürzung und Humusverarmung
degradierten Bodendecke verläuft die Sukzession
hier allerdings sehr langsam. An der Verbuschung ist
in überwiegendem Maße die Schlehe (Prunus spino-
sa) beteiligt, die sich über Wurzelbrut schnell ver-
breitet. Die lang gestreckte Hecke, die heute fast die
gesamte Hangkante begleitet, ist ebenfalls neu. Sie
konnte sich entwickeln, weil am Rand des Weideare-
als der Weidedruck und damit die Bodendegradation
geringer waren. 

Das Zentrum des nach Osten anschließenden Hoch-
bereichs nahmen vor 150 Jahren wiederum ausge-
dehnte Flächen mit Streuobst ein, wie im Talbereich im
Stockwerkanbau auf Äckern angelegt. Bei genauerer
Betrachtung der historischen Verteilung fragt man
sich, wieso bei gleichem flachwelligem Relief im
Gewann „Sandacker“ flächendeckend Obstbäume
standen, während sie weiter nordöstlich, südöstlich
und am Fuß des „Rehnützberges“ dagegen vollstän-
dig fehlten. Ein Blick auf die geologische Karte macht
hier einen engen ökologischen Zusammenhang deut-
lich: Die Ausdehnung der Streuobstflächen folgt ex-
akt der Verbreitung des Flugsandes. Die Flächen, die
auch früher ohne Obstbäume waren, liegen im Be-
reich fruchtbarer Braunerden auf Mergel und, unmit-
telbar nördlich an den Kartenausschnitt anschließend,
auch Parabraunerden auf Löss. Ganz offensichtlich
wurden bei der Pflanzung von Obstbäumen die be-
sten Böden konsequent ausgespart, während man ge-
zielt die ärmeren Sandböden dafür hernahm. Im Ge-
gensatz zum Tal wurden die Streuobstflächen bis auf
kümmerliche Reste beseitigt, spätestens im Zuge der
Flurbereinigung. Das nahe liegende Argument, die
Bäume seien infolge der Mechanisierung der Land-
nutzung beseitigt worden, weil sie den Maschinen im
Weg gewesen wären, kann nach der Analyse dieses
Fallbeispiels nicht bestätigt werden. Obstbäume wa-
ren auch den wenig wendigen Pferdegespannen im
Weg und im Maintal stehen ja nach wie vor etliche
Bäume nicht nur auf Grenzen und Wiesen, sondern
innerhalb von Feldern. Den entscheidenden Anstoß
für die großflächige Beseitigung gab vielmehr der
Neuzuschnitt der Parzellengrenzen, dem die Ausrich-
tung der in Reihen gepflanzten Obstbäume der alten
Gewannflur zuwider lief. 

Innerhalb des Hochbereichs fallen kleinflächig Ge-
biete mit ganz anderen Landschaftselementen auf,
die auf abweichende landschaftsökologische Verhält-
nisse zurückzuführen sind. Die dünnen Rendzinen
auf dem „Rehnützberg“ und dem „Saupürzel“ zeigen
wie am Talhang den Übergang von Magerrasen zu
Gebüschen und Hecken. Rings um den „Saupürzel“
tritt der Mittlere Muschelkalk unter der Flugsanddecke
hervor und verursacht eine kleinräumige Hangver-
steilung, wo die Erosion stark zunimmt, genau nach-
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Luftbild 2

Fallbeispiel Karlstadt, Ausschnitt wie Karte 2 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 2

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Karlstadt 1839/1994, Legende siehe Abb. 21. Entwurf:
MÜLLER, J. 2001
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gezeichnet von einem Band mit mehreren Stufenrai-
nen. Das an den höhenlinienparallel angelegten Par-
zellengrenzen angesammelte Bodenmaterial bildete
Stufenraine, die vor 150 Jahren noch beweidet oder
gemäht wurden, während die dazwischen liegenden
kleinen Felder einer ackerbaulichen Nutzung unter-
lagen. Später wurden auch diese schmalen Parzellen
nur noch beweidet, heute sind sie bereits teilweise
verbuscht und einige der Stufenraine tragen Hecken.
Interessant ist das Bild der vom „Rehnützberg“ aus-
strahlenden Stufenraine. Hier fällt der Hauptmuschel-
kalk nach Nordosten ein und wird von einem dünnen
Schleier aus Flugsand bedeckt, der Ackerbau ermög-
licht. Auch auf den Stufenrainen dazwischen sind die
ansehnlichen Hecken erst weniger als ein Jahrhundert
alt. Nach Osten fällt der „Rehnützberg“ dagegen mit
einem steilen Hang zum „Mönchsgraben“ ab. Dort
ist der Boden stark erosionsgefährdet, was anhand heu-
te überpflügter, im Urkataster noch kartierter Erosi-
onsrinnen erkennbar ist, und wird wiederum von
zahlreichen Stufenrainen gegliedert. Der Verlauf des
Grabens einschließlich seiner seitlichen Zuflüsse
lässt sich anhand der extensiv genutzten Landschafts-
elemente gut verfolgen. Sobald der unterlagernde Wel-
lenkalk an die Oberfläche tritt, kommt es zur Bildung
eines kleinen Kastentälchens, dessen steile Flanken
durch Stufenraine und Magerrasen gegliedert sind.
Hecken, Gebüsche und ein Feldgehölz in diesem Be-
reich sind bis auf eine Ausnahme neu entstanden. Am
Kopfende des mittleren, nach Westen weisenden Sei-
tentälchens erkennt man den Anschluss zu den Wei-
deflächen des Maintaloberhangs, die insgesamt einen
zusammenhängenden Viehtrieb bildeten. Er war in
das System der süddeutschen Wanderschäferei inte-
griert, die im Bereich des Maintals ihre Winterweiden
hatte (MÜNZINGER 1944, S. 95). Ähnlich liegen die
Verhältnisse in dem am „Saupürzel“ wurzelnden Täl-
chen, dessen Südhang ursprünglich ganz von einem
Magerrasen eingenommen wurde, während der flache-
re Nordhang Äcker trug, deren Nutzung zugunsten
der Beweidung aufgegeben wurde. Heute sind diese
Flächen bereits verbuscht bzw. verwaldet.

Ausblick
Das Fallbeispiel Karlstadt zeigt mit Streuobst und
Magerrasen hauptsächlich zwei sehr unterschiedliche
Typen von extensiv genutzten Landschaftselementen,
deren Verbreitung auf agrarökologische Besonderhei-
ten zurückzuführen ist. Die ausgedehnten Magerrasen,
die ein zusammenhängendes Weidegebiet mit Verbin-
dungswegen bildeten, zeichnen exakt die Bereiche
mit ungünstigen pedologischen und hydrologischen
Bedingungen nach. Nach der inzwischen stark redu-
zierten Beweidung lässt sich hier fast überall nach-
vollziehen, wie sich vom Rand her Gebüsche und
teilweise bereits Feldgehölze in die Magerrasen hin-
ein ausbreiten, gebremst lediglich durch die beson-
ders trockene Hydrologie und die schüttere Boden-
decke.

Die Verbreitung der Streuobstflächen im letzten Jahr-
hundert macht deutlich, dass die günstigen Böden aus
Löss gemieden wurden und man den Obstanbau ein-
setzte, um weniger ertragreiche Standorte durch Stock-
werkanbau intensiver zu nutzen. Ein derart umfang-
reicher Obstanbau zielte weit über die Selbstversor-
gung hinaus und war auf entsprechende Marktnähe
(hier zu Würzburg) und Verkehrsverbindungen ange-
wiesen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Ausdeh-
nung der Streuobstflächen gegenüber dem bereits ho-
hen Stand von der Mitte des 19. Jahrhunderts noch
erheblich zunahm und erst in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte. Inzwi-
schen haben die Flächen mit Obst, das nun nicht
mehr für den Markt, sondern höchstens noch für die
Eigenversorgung angebaut wird, erhebliche Einschrän-
kungen erfahren. Dabei wirkten verschiedene Fakto-
ren zusammen. War vor wenigen Jahrzehnten noch die
Flurbereinigung der Grund für die Beseitigung, so
hat die Landwirtschaft hier heute an Bedeutung ver-
loren. In der durch verschiedene Nutzungsansprüche
intensiv belasteten Achse des Maintals, die sich mehr
und mehr zu einer Siedlungsgasse entwickelt, ist
kaum noch Platz für extensive Nutzungen. Zur Aus-
dehnung von Siedlungs-, Verkehrs-, Entsorgungs- und
Industrieflächen kommen in räumlicher Nähe um
Karlstadt sogar noch ausgedehnte Abbauflächen.
Weitere Baugebiete hangaufwärts oberhalb Karl-
stadts sind bereits genehmigt. Außer den Sand- und
Steinbrüchen im Norden wurden seit 1999 zwei wei-
tere Steinbrüche auf der Hochfläche südlich des
„Rehnützberges“ geöffnet, gerade noch auf Eußen-
heimer Gemarkung. 
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4.3 Rittershausen/
Mainfränkische Gäuflächen

Die Gemarkungen von Rittershausen und Eichelsee
befinden sich im Zentrum der Mainfränkischen
Gäuflächen, die mit zu den fruchtbarsten Landschaf-
ten Süddeutschlands und zum Altsiedelland zählen,
wo seit dem Neolithikum (Bandkeramiker) Ackerbau
betrieben wird. Sie wiesen bereits im 19. Jahrhundert
ausgesprochen wenig extensiv genutzte Landschafts-
elemente auf. Beide Dörfer liegen am Thierbach,
dem lokalen Vorfluter, der zum Main nach Norden
hin entwässert. Er nimmt drei kurze Seitenbäche auf,
wovon Grundbach und Riedbach innerhalb des Kar-
tenausschnitts entspringen, der Güßgraben nur wenig 

außerhalb. Lediglich Thierbach und Grundbach führen
permanent Wasser. Die Höhenunterschiede innerhalb
des Gebietes sind, im Überblick gesehen, gering. Der
Talgrund liegt auf 260-250 m, die umgebenden Hoch-
flächen nur 20-30 m höher. Die durchschnittlichen
Jahresniederschläge erreichen im 6 km nordwestlich
entfernten Giebelstadt 609 mm. Günstige Bedingun-
gen für die Landwirtschaft bieten nicht nur die Böden,
sondern auch die Temperaturen, was in den phänolo-
gischen Daten zum Ausdruck kommt. Der mittlere
Frühlingsbeginn (Apfelblüte) ist zwischen dem 29.
April und dem 2. Mai, der Beginn des Spätsommers
(Gelbreife Winterweizen) um den 31. Juli.
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Foto11

Rittershausen, intensiv genutzte Kulturlandschaft mit wenigen extensiv genutzten Landschaftselementen. Blick von Nor-
den über die Feldflur Richtung Rittershausen. Die äußerst intensive Nutzung und der Mangel an Ungunststandorten auf der Löss-
hochfläche boten schon früher kaum Ansatzpunkte für extensiv genutzte Landschaftselemente. Auch entlang des inzwischen be-
gradigten Thierbachs im Vordergrund gab und gibt es nur einzelne Gehölze.
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Landschaftsökologie

Während der Eiszeit wurde unter periglazialen Bedin-
gungen auf den Gäuflächen eine Lössdecke abgela-
gert, die das vorherige, stärker gegliederte Relief ver-
hüllte. Typische geomorphologische Formen sind daher
nicht vollkommen ebene Hochflächen, sondern ein
flachwelliges Relief mit lang gestreckten Flachhängen,
wobei geringe Neigungen von 2-3% mit stärkeren
(3-6%, teils auch darüber) abwechseln. Eingesenkt
darin sind Dellen, ebenfalls kaltzeitlich entstandene
Schmelzwasserrinnen ohne eigenes Gewässer. Die
Mächtigkeit des Lösses schwankt daher erheblich und
liegt im Regelfall bei einigen Metern, wobei mehr als
5-6 m sehr selten sind. Je nach Ablagerungsbedingun-
gen kommt es sogar zur Ausdünnung und zum Aus-
keilen des Lösses, sodass der Untergrund zu Tage
tritt. Von der Hochfläche besteht ein fließender Über-
gang zu den flachen westlichen Talhängen, die eben-
falls lössbedeckt sind, wobei die Hangneigung all-
mählich auf bis zu 9% zunimmt. Nur vereinzelte
Hangversteilungen innerhalb dieses Bereiches liegen
darüber. Im Löss haben sich unter natürlichen Bedin-
gungen Parabraunerden entwickelt. Sie zeichnen sich
einerseits durch leichte Bearbeitbarkeit, hohe nutz-
bare Feldkapazität und eine große effektive Durch-
wurzelungstiefe aus, andererseits durch eine hohe
Anfälligkeit für Bodenerosion. Aufgrund der langan-

haltenden Landnutzung sind inzwischen vielfach die
ursprünglichen Bodenprofile zu Pararendzinen ver-
kürzt. Auf einzelnen Flächen ist die ursprüngliche
Lössdecke auch vollständig erodiert (vgl. MÜLLER,
J. 1990, S. 53-58).

Typisch für die Täler auf den Gäuflächen weisen Thier-
bach- und Grundbachtal eine asymmetrische Form
auf. Die östlichen Talseiten sind ablagerungsbedingt
lössfrei und mit bis zu 15% Neigung sehr viel steiler
als die westlichen. Hier tritt der Gesteinsuntergrund
zutage, eine Wechselfolge überwiegend aus Tonstei-
nen, teils auch aus tonig gebundenen Sandsteinen des
Unteren Keupers bestehend. Diese Hänge sind die
einzigen Standorte außerhalb des Talbodens, wo über-
haupt extensiv genutzte Landschaftselemente zu fin-
den sind.

Das Thierbachtal und eingeschränkt auch die kurzen
Seitentälchen besitzen eine 50 bis 100 m breite Aue,
die überwiegend aus Auelehm aufgebaut ist. Darun-
ter befinden sich die wasserstauenden Schichten des
Unteren Keupers, über denen sich ein Quellhorizont
befindet, erkennbar an einer Anzahl kleiner Quellen,
die die im Winterhalbjahr periodisch durchflossenen
Seitenbäche speisen. Obwohl grundwasserfeucht sind
die in der Aue entwickelten Böden nur selten stau-
nass und nach Drainage überwiegend ackerfähig. 
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Abbildung 24

Relief des Fallbeispiels Rittershausen. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 6326 Ochsenfurt (Geneh-
migung siehe Impressum)
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Nutzungswandel
Mit Bonitäten von flächenhaft 70 bis 80 (Reichsbo-
denschätzung) gehört der Bereich zu den fruchtbar-
sten Gebieten Deutschlands. An der intensiven, aus-
schließlich ackerbaulichen Nutzung der Hochflächen
und der lössbedeckten Hangbereiche hat sich während
der letzten 200 Jahre nichts geändert, lediglich Zu-
ckerrüben kamen seit Mitte des 20. Jahrhunderts als
Anbaufrucht zum Getreide hinzu. Vor den Flurberei-
nigungen, die in Eichelsee 1923, in Rittershausen 1938
stattfanden, bestand eine kleingliedrige, kreuzlaufen-
de Gewannflur. Da man im Gegensatz zu den westlich
anschließenden Gäulandschaften zumindest relativ
frühzeitig zur geschlossenen Vererbung überging,
blieben weitgehend Parzellenbreiten von 10-20 m, oft
sogar mehr, erhalten und eine extreme Zersplitterung
mit 2 m schmalen Parzellen (vgl. Fallbeispiel Hof-
stetten) wurde vermieden. Bei der Flurbereinigung
wurde nicht nur das Parzellengefüge völlig neu ge-
ordnet, sondern auch das zuvor radial auf die Ort-
schaften ausgerichtete Wegesystem in ein netzförmi-
ges umgewandelt.

Nur die steilsten Hangbereiche des Thierbachtals fal-
len durch eine hangsenkrechte Parzellierung als ehe-
malige Weinbauflächen auf. Es handelte sich um ei-
nen Streifen von etwa 100 m Breite, der das Tal ober-
halb von Rittershausen und unterhalb von Eichelsee
jeweils nur auf der Nordostseite begleitete. Neben der
Steilheit kam hier noch die Südwestexposition dem
Weinanbau zugute. Er war zum Zeitpunkt der Kartie-
rung 1825 jedoch mit Ausnahme minimaler Flächen
bereits erloschen und durch Äcker und Wiesen er-
setzt worden. 

Die schmalen Talauen entlang sämtlicher Gewässer
waren im 19. Jh. die einzigen Bereiche, die nicht acker-
baulich genutzt wurden. Auf den Gäuflächen ging es
damals jedoch nicht um das Problem, dass bestimm-
te Bereiche nicht ackerfähig gewesen wären, sondern
um die Frage, welche Flächen grünlandfähig waren.
Grund war der unverzichtbare Bestand an Vieh zur
Dunggewinnung wie auch als Zugtiere, für den das
entsprechende Futter bereitgestellt werden musste.
Noch bei den Flurbereinigungen zu Anfang des 20.
Jahrhunderts wurden vorhandene Wiesen gleich oder
sogar höher bewertet als selbst die besten Acker-
flächen, wie die Tauschwertzahlen ausweisen, die
nicht nur die Bodengüte, sondern auch die Wünsche
der Beteiligten mit berücksichtigten (MÜLLER, J.
1990, S. 99). 

Schutzgebiete bestehen im Gebiet um Rittershausen
nicht. In der Biotopkartierung sind fast alle vorhan-
denen Hecken am Hang des Thierbachtals erfasst.
Außerdem wurde das Feldgehölz an der Quelle bei
Eichselsee, der Ufergehölzsaum am Thierbach und
auch einige Streuobstflächen um Rittershausen als
Biotope kartiert. Dazu kommt noch der ehemalige
Bahndamm dort, wo er den Riedbach überquert.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Ein Blick auf Karte 3 zeigt, dass es vor 180 Jahren in
diesen begünstigten Gewannfluren kaum extensiv ge-
nutzte Landschaftselemente gab, eine Tatsache, an der
sich kaum etwas geändert hat. Ohne nicht ackerfähige
Bereiche und ohne bei der Bearbeitung anfallende
Lesesteine fehlen auf den lössbedeckten Hochflächen
und Flachhängen jegliche Anhaltspunkte für die Bil-
dung von Stufenrainen oder anderen Landschafts-
elementen. Auch flächenhafte Streuobstbestände
fehlshanden. 

Lediglich auf den steileren Osthängen der Täler fin-
den sich Stufenraine, sofern sie im Lössbereich liegen
und beackert werden. Sie waren im 19. Jh., als stren-
ger Flurzwang herrschte und die Zelgen nach der
Ernte und während des Brachejahres überweidet wur-
den, allenfalls mit Gras bewachsen. Das galt aller-
dings offensichtlich nur für wenige Stufenraine, die
auf dem Urkataster so verzeichnet sind, obwohl die-
se Karten stets sehr sorgfältig auch schmalste Gras-
streifen verzeichnen. Die in Karte 3 vermerkten Stu-
fenraine sind späteren Flurkarten entnommen, die
dafür eine eigene, von der Nutzung unabhängige
Signatur haben. Dort ist auch die Sprunghöhe ange-
geben, die ab 0,5 m beträgt, meist zwischen 1 und
2 m liegt und bis 5 m reicht. Da diese Karten 1929-30,
also kurz nach der Flurbereinigung zumindest von
Eichelsee (1923) entstanden sind, ist eine so kurzfri-
stige Entstehung auszuschließen. Teilweise liegen die
Stufenraine sogar innerhalb der neu zugeteilten Par-
zellen, oder der neue Zuschnitt orientiert sich an den
vorhandenen Stufenrainen, die also auf die vorherige
Gewannflureinteilung zurückgehen müssen. Es muss
davon ausgegangen werden, dass die übrigen Stufen-
raine trotz ihrer Steilheit mit Getreide bebaut wurden,
was im lesesteinfreien Löss und bei der herrschenden
Handarbeit prinzipiell möglich war, und deshalb im
Urkataster als separate Nutzung fehlen. Die meisten
dieser Stufenraine bestehen auch heute noch, manche
sind mit Hecken bewachsen, wovon es vor 170 Jah-
ren keine einzige gab, andere mit einzelnen Apfel-
bäumen. Viele der Hecken bestehen zu 80-90% aus
Zwetschgenbäumchen (Prunus domestica), die wegen
mangelnder Pflege stark ausgetrieben haben und völ-
lig zugewuchert sind. Nur zu einem geringen Teil
sind die typischen Heckensträuchern wie Weißdorn
(Crataegus sp.), Schlehe (Prunus spinosa) und Rose
(Rosa canina) beteiligt, ein Saum fehlt meistens.
Daraus ist ersichtlich, dass die Stufenraine ursprüng-
lich für den Anbau von Obst genutzt wurden. Streu-
obst blieb im Übrigen auf die Randbereiche der Sied-
lungen und auf einen Teil der aufgelassenen Weinber-
ge des Talhangs beschränkt. Die Dörfer waren vor 170
Jahren von einem geschlossenen Streuobstgürtel um-
geben und größtenteils von Hecken umgrenzt. Nur auf
einigen der ehemaligen Weinbauparzellen wurden
Streuobstwiesen angelegt. Auf den Flurkarten von
1929-30 ist eine gewisse Zunahme der Streuobstflä-
chen erkennbar, vor allem im Hangbereich südöstlich
von Rittershausen, wobei sich an der Beschränkung
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Luftbild 3

Fallbeispiel Rittershausen, Ausschnitt wie Karte 3 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 3

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Rittershausen 1823-25/1988, Legende siehe Abb. 21. Ent-
wurf: MÜLLER, J. 2001
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auf den Siedlungsrand und die Steilhänge nichts
geändert hatte. Eine Ausdehnung des Obstbaus in die
Feldflur hat um Rittershausen und Eichelsee niemals
stattgefunden, auch entlang der Ortsverbindungswege
gab es keine Obstbäume. Von den wenigen Streu-
obstflächen ist nur ein Teil erhalten geblieben, die
Verluste gehen stark auf den Siedlungsausbau zurück,
auf etlichen Flächen wurde der Obstanbau aufgege-
ben. Zwei kleine Abbaustellen bzw. Steinbrüche, heu-
te von Gebüschen bewachsen, sind als gewerbliche
Landschaftselemente nicht in der Karte verzeichnet.

Nicht nur entlang der permanent fließenden Gewäs-
ser, sondern auch an den periodisch durchflossenen
Seitenbächen gab es auf Teilstrecken Ufergehölzsäu-
me. Sie wurden zum Großteil beseitigt, was im Zuge
der Begradigung bei der Flurbereinigung geschah,
die die Bäche zu bloßen Abflussrinnen degradierte.
Dennoch hat sich inzwischen oberhalb von Eichelsee
ein fast durchgehender Ufergehölzsaum entwickelt.
Vor der Begradigung war dies nur zum Teil der Fall.
Unterhalb des Ortes stehen heute nur noch einzelne
Gehölze, teilweise Pyramidenpappeln, neben dem
Bach, während es vor der Begradigung fast ein
durchgehender Saum war. Die Karte gibt gestrichelt
die früheren Bachläufe mit ihrem begleitenden Be-
wuchs und die heutigen begradigten Rinnen wieder.
Außerdem wurden im Zuge der Flurbereinigung wei-
tere Entwässerungsgräben angelegt, die allerdings
nur nach starken Regenfällen Wasser führen, keine
Ufergehölze besitzen und nicht als eigenständige
Landschaftselemente in Erscheinung treten. Viele der
Wiesenparzellen waren durch Hecken voneinander
getrennt (vor allem gleich anschließend an den nörd-
lichen Kartenrand), was zumindest teilweise auf Be-
weidung schließen lässt. Möglicherweise wurden diese
Hecken also sogar planmäßig angelegt. Unmittelbar
nördlich von Eichelsee ist auf einem nassen Standort
um eine Quelle herum nach Nutzungsaufgabe ein Feld-
gehölz entstanden, das es vor 180 Jahren ebenfalls
noch nicht gab. Die beiden Mühlen bei Rittershausen
nutzten den Thierbach unmittelbar und verfügten nicht
über einen eigenen Mühlgraben. Da die Wasserfüh-
rung offensichtlich für den Betrieb gerade ausreichte,
verlegte man den Bachlauf auf einigen hundert Me-
tern an den Rand der Aue, um ein höheres Gefälle an
der Mühle selbst zu erreichen. Vom ursprünglichen
Bachbett war schon im 19. Jh. nichts mehr auf den
Karten erkennbar. Im Falle der Fuchsenmühle wurde
der Wasserlauf vom Taltiefsten an den Hangfuß ver-
legt, um die Fließgeschwindigkeit an der Mühle selbst
zu erhöhen. 

Ausblick
Das Fallbeispiel Rittershausen zeigt einen Ausschnitt
der überwiegend lössbedeckten Gäuflächen, die schon
seit langem fast frei von extensiv genutzten Land-
schaftselementen waren. Insgesamt wird an diesem
Fallbeispiel deutlich, dass Agrar-Ökosysteme, die
flächenhaft für die Landnutzung günstige Bedingun-
gen aufweisen und intensiv genutzt werden können,

schon vor fast 200 Jahren, und sicherlich bereits seit
erheblich längerer Zeit, kaum Ansatzpunkte für die Ent-
stehung von extensiv genutzten Landschaftselemen-
ten boten. Bei flachen oder flachwelligen Oberflä-
chenformen, günstigen Bodenbedingungen und ohne
direkten Grundwasseranschluss gibt es praktisch kei-
ne Standorte, die nicht intensiv hätten genutzt werden
können. Selbst eine Ausweitung von Streuobstflächen
unterblieb auf den Lössböden zugunsten höchstmög-
licher Erträge im Ackerbau. Man muss somit auch
die vorindustrielle Kulturlandschaft, die über nicht
mehr extensiv genutzte Landschaftselemente verfügte
als heute, als „ausgeräumt“ bezeichnen, obwohl die
Flur selbstverständlich durch das kleinteilige Nut-
zungsmosaik erheblich stärker gegliedert war.

Parabraunerden und Pararendzinen aus Löss stellen
die am stärksten erosionsgefährdeten Böden Deutsch-
lands dar (K-Faktoren 0,78 bzw. 0,59). Obwohl ohne
Kenntnis der spezifischen Bearbeitungsbedingungen
genaue Werte, die sich ohnehin nur für bestimmte
Parzellen oder Hänge errechnen lassen, nicht ange-
geben werden können, ist unter den gegebenen Um-
ständen bereits ab einer Hangneigung von 2-3% mit
deutlicher Materialverlagerung zu rechnen. Diese
Bodenverluste sind durch die Profilverkürzungen der
ursprünglichen Parabraunerden weithin dokumen-
tiert. Im Laufe der über Jahrhunderte festliegenden
Parzellengrenzen müssten sich folglich auch hier
Stufenraine entlang von effektiven Hangunterbre-
chungen akkumulieren. Trotzdem findet man in den
entsprechenden Gebieten der Gemarkungen Ritters-
hausen und Eichelsee keine Stufenraine, sie sind auf
Hänge mit über 9% Neigung beschränkt. Offenbar
fehlten entsprechende Hindernisse, die als Sediment-
fallen hätten wirken können, sodass es zum schlei-
chenden Durchtransport des erodierten Bodenmate-
rials über die gesamten Hänge bis in die Talaue kam.
Lesesteine, die am Feldrand abgelegt worden wären,
kommen im Löss nicht vor. Bei den geringen Parzel-
lenbreiten der Gewannfluren konnte man es sich an-
gesichts des hohen Nutzungsdrucks der dicht besie-
delten Gäuflächen kaum leisten, Grasraine stehen zu
lassen. Die Praxis der Kartierung zeigt außerdem, dass,
sofern Stufenraine vorhanden waren, diese offen-
sichtlich häufig nicht mit Gras bewachsen waren,
sondern ebenfalls zum Getreideanbau genutzt, d.h.
auch gepflügt wurden. Aus diesen Umständen ist zu
folgern, dass die Bildung von Stufenrainen als Kul-
turlandschaftselement nur dann erfolgen kann, wenn
neben einer ausreichenden Materialumlagerung durch
Bodenerosion eine oder mehrere der folgenden Vor-
aussetzungen gegeben sind:
1. Ein so geringer Nutzungsdruck, dass ausreichend

breite Grasraine zwischen den Parzellen stehen
bleiben.

2. Das Vorhandensein von Lesesteinen, die am Auf-
bau beteiligt sind.

3. Eine so starke Hangneigung, dass aus arbeitstech-
nischen Gründen nicht genau bis zur Parzellen-
grenze bzw. dem vorhandenen Stufenrain gepflügt
werden kann, sodass sich dieser weiter aufhöht.
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Die Landnutzung brachte im 20. Jh. durch Mechani-
sierung, Pestizideinsatz und Flurzusammenlegung ei-
ne Verschärfung der agrarökologischen Probleme mit
sich, was am Beispiel der Bodenerosion deutlich wird.
Bei den Flurbereinigungen, die in diesem Raum zu-
erst durchgeführt wurden brauchte, man auf die bis-
herige Einteilung der Gewannflur keine Rücksicht zu
nehmen, reliefbedingte Hindernisse oder größere Un-
terschiede in der Bodengüte und Nutzbarkeit fielen,
mit Ausnahme der schmalen Talböden, ebenfalls nur
wenig ins Gewicht. Man teilte das Gebiet in allseits
durch Wege erschlossene, nahezu regelmäßige recht-
eckige Großblöcke von etwa 200 mal 300 m ein, die
allerdings nochmals in vier bis sechs Felder unter-
teilt wurden. Während die ursprüngliche Pflugrichtung,
die von Gewann zu Gewann wechselte, auf kurze
Entfernung immer wieder rechtwinklig aufeinander
stieß, kam es durch die Flurbereinigung zu einer star-
ken Vereinheitlichung der Pflugrichtung. Im Großen
und Ganzen war sie noch quer zum Hang ausgerich-
tet. Da die für heutige Maßstäbe moderaten Parzel-
lengrößen für den Einsatz größerer Maschinen nicht

ausreichen, bereinigte man die Fluren in den 1990er
Jahren erneut. Nun legte man die Felder von einem
oder zwei der bestehenden Großblöcke zusammen,
wobei die Pflugrichtung in vielen Fällen um 90°
gedreht wurde, sodass nun senkrecht zum Gefälle
gepflügt wird. Im Ergebnis wurden durch die beiden
Schritte Vereinheitlichung der Pflugrichtung und Ver-
größerung der erosiv wirksamen Hanglänge zwei
zentrale Parameter zuungunsten der Anfälligkeit für
Bodenerosion verschoben, die sich in Lössgebieten
schon bei geringen Hangneigungen bemerkbar macht.
Zwar lässt sich dieses Gefährdungspotential durch
geeignete Maßnahmen wie Minimalbodenbearbeitung,
Mulchen und Unter- bzw. Zwischensaaten begren-
zen, es wird jedoch durch andere Faktoren wie das
Fehlen von Unkraut und die Vereinheitlichung der
Anbaufrüchte auf den vergrößerten Parzellen wieder
verschärft. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die
maschinenbedingte Bodenverdichtung mit Bildung
eines Pflughorizonts, wodurch der Oberflächenabfluss
erheblich gesteigert wird. 
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Foto12 

Laudenbach, von Hecken auf Lesesteinriegeln und Stufenrainen geprägte Kulturlandschaft. Der abgebildete, steile östliche
Hang des Vorbachtals war bis zur Wende 19./20. Jh. vollständig von Weinbergen eingenommen. Auf diese Nutzung und die be-
sonderen Gesteinsverhältnisse geht die landschaftsprägende Reihe von Lesesteinriegeln zurück, die hangsenkrecht verlaufen und
auf denen nach Aufgabe des Weinbaus Hecken aufkommen konnten. In deutlichem Kontrast dazu steht die Lage der Hecken ober-
halb, die auf Stufenrainen quer zum Hang angeordnet sind und die auf der Bodenverlagerung durch Ackerbau beruhen.
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4.4 Laudenbach/Taubergrund

Die Landschaft um Laudenbach wird von Lesestein-
riegeln geprägt, wie nahezu alle im Muschelkalk ver-
laufenden Abschnitte von Tauber, Jagst, Kocher und
ihren Nebenflüssen, was auf die Kombination beson-
derer ökologischer und nutzungshistorischer Einfluss-
faktoren zurückgehen. In scharfem Gegensatz zur Si-
tuation in den Tälern steht das Mosaik der extensiv
genutzten Landschaftselemente auf den angrenzenden
fruchtbaren Hochflächen, Hecken auf Stufenrainen
und Magerrasen, was im Fallbeispiel einander ge-
genüberstellt wird. Laudenbach liegt am Vorbach in

einer Höhe von 270 m ü.NN, 4 km vor dessen Mün-
dung in die Tauber bei Weikersheim. Die sehr flach-
welligen Hochflächen erstrecken sich auf 390 bis
420 m. Die mittlere Niederschlagssumme pro Jahr
erreicht rd. 650 mm. Im Vergleich zum nördlich be-
nachbarten Fallbeispiel Gaukönigshofen machen sich
vor allem die etwas geringeren Winter- und Frühlings-
temperaturen bemerkbar, was zu einem späteren Be-
ginn der Apfelblüte (zwischen dem 2. und 5. Mai)
führt, während sich die Sommertemperaturen kaum
unterscheiden und die Gelbreife des Winterweizens
kaum später (31.7.-4.8.) erfolgt.
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Landschaftsökologie
Die Strukturen des Mosaiks extensiv genutzer Land-
schaftselemente (Karte 4) machen auf den ersten Blick
den Gegensatz zwischen Talsohle, Talhängen und
Hochfläche deutlich, wobei zwischen letzteren eine
schmale Übergangszone vermittelt und als vierte Ein-
heit mit eigener Landschaftsökologie zu nennen ist.
Parallel zum linken Kartenrand fließt in süd-nördlicher
Richtung der Vorbach. In Laudenbach, unmittelbar
außerhalb des Kartenausschnitts, mündet der Eberts-
bronner Bach, während der namensgebende Ort rechts
unten ebenfalls knapp nicht mehr zu sehen ist. Das
Tal, das den Mittelteil der Karte einnimmt, ist trotz
der geringen Wasserführung des Bachs ab Eberts-

bronn geomorphologisch voll ausgebildet und gleich
aufgebaut wie das benachbarte Haupttal, besitzt ledig-
lich ein etwas größeres Gefälle. Die Hänge bilden
zusammen mit der, durch einen Hangknick markant
abgesetzten, flachen Talsohle typisch ausgeprägte Kas-
tentäler. Die Sohlen der Täler sind von eiszeitlichen
Talfüllungen eingenommen, auf denen eine mehrere
Dezimeter bis über einen Meter mächtige Auelehm-
schicht abgelagert wurde, bestehend aus seit dem
Neolithikum anthropogen erodiertem Bodenmaterial
von den Hängen. Die Talsedimente lassen sich in ei-
ne überschwemmungsgefährdete Aue und eine etwas
höhere Flussterrasse gliedern, auf der Verkehrswege
und Siedlungen liegen. 

Abbildung 25

Relief des Fallbeispiels Laudenbach. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 6625 Weikersheim (1960) 
(Genehmigung siehe Impressum)

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



Die Täler schneiden im Oberhangbereich die Trochi-
ten-Schichten des Oberen Muschelkalks (mo1) an,
die überwiegend aus dickbankigen Kalksteinen be-
stehen. Diese, der Kalkfazies des Oberen Muschel-
kalks zuzurechnenden Gesteine verwittern schwerer
als die der weiter im Norden anstehenden Tonfazies
und es bleiben in der Bodenmatrix zahlreiche große
Gesteinsbrocken erhalten. Deren Vorkommen reicht
in Form von Hangschutt bis weit auf den Unterhang,
obwohl dort bereits die Mergelsteine des Mittleren
Muschelkalks anstehen. Die Steilheit der Talhänge
führte in Verbindung mit dem Weinbau zu hohen Bo-
denverlusten, die verbreitet in einer Profilverkürzung
von 50-80 cm resultierte (WAGNER 1961, S. 127),
sodass in den Weinbergen nur noch Rohböden exi-
stieren. Die Hänge werden durch mehrere scharf ein-
geschnittene Kerben gegliedert, die lokal Klingen ge-
nannt werden. Sie besitzen keine Sohle, keinen festen
Wasserlauf, aber ein starkes Gefälle und enden be-
reits nach wenigen hundert Metern in einer flachen
Delle auf der Hochfläche. Ihre Geomorphologie zeigt,
dass die starke Eintiefung der Haupttäler, die im
Jungpliozän kurz vor Beginn der Eiszeiten stattfand,
erdgeschichtlich verhältnismäßig jungen Datums ist,
weshalb erst ein Teil des gesamten Talnetzes auf das
Niveau der größeren Täler einsinken und ausgegli-
chene Talprofile bilden konnte (vgl. Müller, J. 1996,
S.197-198). Eine größere, sich gabelnde Klinge nimmt
das rechte obere Viertel des Kartenbildes ein, eine
weitere ist rechts unten angeschnitten, beide am Hang
mit ähnlichen Landschaftselementen wie die Haupt-
täler. Zwei kleinere, schluchtartige Klingen, die von
Feldgehölzen bestanden sind, erstrecken sich vom
Weiler Haagen aus nach Südosten („Milzklinge“) und
etwas nördlich davon nach Westen („Hohenklinge“).

Ab der Hangschulter beginnt mit den Ceratiten-
Schichten ein anderer Abschnitt des Oberen Muschel-
kalks (mo2), der aus einer Wechsellagerung härterer
Kalksteine und weicherer Ton- und Mergelsteine be-
steht. Wo diese an der Hangschulter anstehen, konn-
ten sich auf einem schmalen Streifen lediglich ma-
gere Rendzinen als Böden entwickeln, die sich kaum
ackerbaulich nutzen lassen. 

Von der Hochfläche reichen zwei Randbereiche ins
Kartenbild, der „Mittelberg“ zwischen Vorbachtal
und Ebertsbronner Bach und der Bereich „Hofäcker“,
„Sechsundzwanzig Morgen“, „Emersloh“, der das
rechte Drittel der Karte einnimmt. Hier sind die Ver-
witterungsprodukte der Ceratiten-Schichten mit Löss
vermischt, in den talfernen Bereichen auch davon be-
deckt. Da sie bei deutlich geringeren Hangneigungen
der Bodenerosion erheblich weniger ausgesetzt waren
als am Talhang, konnten sich hier Braunlehmrendzinen
entwickeln, die mit zunehmender Entfernung von der
Talschulter in Kalkbraunerden und bei hohen Löss-
anteilen in Parabraunerden übergehen, bei zunehmend
besseren Bedingungen für Ackerbau. Dennoch han-
delt es sich hier noch nicht um die Kernbereiche der
Hochflächen, sondern ihre Ränder, die zu den Tälern

hin deutlich geneigt sind. Auch auf diesen Bereichen
fallen Lesesteine an, aufgrund des anderen Gestein-
suntergrundes und Reliefs allerdings weniger an der
Zahl und meist mit kleineren Durchmessern.

Nutzungswandel
Der Kartenausschnitt umfasst i.w. die Gemarkung Haa-
gen und den südlichen Teil der Gemarkung Lauden-
bach, sowie im südwestlichen Viertel einen Teil der
Gemarkung Ebertsbronn. Die Flur ist als Block- und
Streifenflur klassifiziert, wobei auf den besseren Bö-
den der Hochfläche auch Gewanne („Steiniges Ge-
wand“, „Sechsundzwanzig Morgen“) zwischen den
Blöcken lagen. Umfassend bereinigt wurde 1987 bis-
lang nur die Ebertsbronner Flur, während sich an der
Flureinteilung auf dem nördlichen Teil des „Mittel-
bergs“ kaum etwas änderte. Dazu kommt das Reb-
verfahren für den „Heinberg“ am Kartenrand oben
rechts, der 1964 flurbereinigt und neu bestockt wur-
de. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die
Kulturlandschaft um Laudenbach noch in vier jeweils
sehr einheitliche Nutzungsbereiche eingeteilt, die ex-
akt den landschaftsökologischen Vorgaben folgten. 

Die etwa 200 bis 250 Meter breiten Talböden waren
gewässernah als Wiesen genutzt. Das Wiesenband
wurde am Rand der Talsohle auf jeder Seite von ei-
nem schmale Streifen mit Feldern und Obstbäumen
begleitet. An dieser Aufteilung hat sich bis heute nur
wenig geändert.

Insbesondere im Bereich der Talhänge hat sich dage-
gen ein grundlegender Wandel vollzogen. Alle, auch
die steilsten Talhänge im Kartenausschnitt gehörten
vor 170 Jahren dem Weinbau, der sowohl die süd-
aber auch die nordexponierten Flächen einnahm.
Weinbau lässt sich in Haagen seit 1356 nachweisen
(STÖHR und SCHENK 1999, S. 303-304) und konnte
sich in diesem Gebiet flächendeckend bis in die Mit-
te des 20. Jahrhunderts halten, als es fast überall in
Süddeutschland bereits gravierende Rückgänge der
Rebflächen gab. Die Weinberge besaßen ursprünglich
eine Fluraufteilung, bei der die Hänge in durchge-
hende Segmente unterteilt wurden, die sämtliche Bo-
denqualitäten einschlossen (STÖHR und SCHENK
1999, S. 300) und später weiter unterteilt wurden.
Erst nach 1960 wurden dann allerdings etwa 85% der
Weinberge aufgegeben. Lediglich um Haagen hat man
Weinberge erneuert bzw. beibehalten und durch Er-
schließungswege zugänglich gemacht. Sie liegen zum
größten Teil oberhalb des Ortes in der Lage „Hohen-
berg“, aber auch gegenüber auf dem westexponierten
Hang der Lage „Kürbisecken“. Dazu kommen einige
isolierte Parzellen auf dem Ackerberg bei Eberts-
bronn, die aber nur im Nebenerwerb bzw. als Hobby
bewirtschaftet werden. Die Folgenutzung der aufge-
gebenen Weinberge ist recht unterschiedlich, wobei
die Nutzung als Weide im Zusammenhang mit der in
den sechziger Jahren ausgeweiteten Rinderzucht und
Milchviehhaltung überwiegt, vor allem auf den wes-
texponierten Talhängen. Auf etlichen Parzellen, die
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über die gesamten Hänge verstreut sind, pflanzte man
hochstämmige Obstbäume, während in zwei Fällen
Weinberge am Unterhang heute beackert werden. Die
ostexponierten Hänge des gesamten Ebertsbronner
Tals und des Vorbachtals bis etwa in Höhe der „Milz-
klinge“ wurden aufgegeben, mit Kiefern aufgeforstet
oder sind völlig verbuscht bzw. bereits mit Sekun-
därwald bestanden.

Entlang der Hangschultern zog sich im 19. Jh. ein
Band mit mageren Weiden auf den sehr flachgründi-
gen Rendzinen. Sie gehörten überwiegend zur All-
mende, teilweise waren es aber auch anderweitig nicht
nutzbare Grundstücke in Individualbesitz. Während
die nach Westen weisenden Hangschultern fast durch-
gehend diese Nutzung aufwiesen, trennten Schafhu-
tungen auf den ostexponierten nur zum Teil den Wein-
bergs- vom Ackerbaubereich. Die Ursache dafür ist
in Unterschieden der Bodenverhältnisse zu suchen,
die möglicherweise auf die länger andauernde Nut-
zung, eventuell ursprünglich auch Ackerbau bis zur
Hangschulter zurückgehen, was zu länger andauern-
der Bodenerosion auf den strahlungsmäßig günstige-
ren westexponierten Hängen führte. Die Flächen wer-
den nicht mehr beweidet, sind heute aufgegeben und
verbuscht. 

Die Hochfläche einschließlich ihrer Randbereiche
bildet heute, ebenso wie früher, einen davon scharf
abgesetzten Bereich, der nach wie vor intensiv acker-
baulich genutzt wird. Ackerbau stellte einen integra-
len, oft den wichtigsten Bestandteil der bäuerlichen
Existenzen auch im Weinbaugebiet dar. 

Die ackerbaulich genutzten Hochflächen im Osten
und Westen sind zusammen mit der Ortslage Lau-
denbach die einzigen Bereiche, die nicht zum LSG
„Weikersheim“ gehören. Es umfasst den „Mittelberg“
sowie alle Talhänge und -böden also auch den flur-
bereinigten Weinberg am Heinberg, wo sämtliche Le-
sesteinriegel entfernt wurden. In der Biotopkartierung
wurden alle Lesesteinriegel vermerkt und zwar un-
abhängig davon, ob sie mit Hecken bewachsen sind
oder nicht. Entlang der beiden Bäche wurden die
Ufergehölzsäume, auf dem Mittelberg die Hecken,
Gebüsche und Magerrasen berücksichtigt. Auffälli-
gerweise gilt das aber nicht für die Magerrasen am
Westrand des Gewanns Emersloh (Ameisloh), die
aber als flächenhafte Naturdenkmale geschützt sind.
Von den Feldgehölzen in den diversen Klingen ist je-
weils nur ein Teil als Biotop kartiert worden, diejeni-
gen in der Milz- und der Hohenklinge überhaupt
nicht. Stufenraine sind nur teilweise kartiert und zwar
dann, wenn wertvollere Pflanzen dort wachsen.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Die Gewässer mit permanenter Wasserführung wer-
den, wie auch der zur Laudenbacher Dorfmühle füh-
rende Graben, von durchgehenden Ufergehölzsäumen
begleitet, die hier bereits vor 170 Jahren existierten.
Größere Bereiche der Flussterrassen am Rand der
Talsohle werden von Streuobst, in der Regel Streu-

obstwiesen, eingenommen. Im Vorbachtal sind sie
zum größten Teil verschwunden, während die analo-
gen Standorte unterhalb von Ebertsbronn neu hinzu-
gekommen sind. Insgesamt bilden die Streuobst-
flächen keinen zusammenhängenden Gürtel, sondern
waren und sind über verschiedene Standorte der Kul-
turlandschaft verteilt.

Viele Streuobstwiesen sind auch über die aufgegebe-
nen Weinberge verstreut, wo sie die Folgekultur bil-
den, wobei es in der Nähe der Ortslage Laudenbach
wegen der Zugänglichkeit deutlich mehr Flächen sind.
Insgesamt bilden diese mehr als einen Ausgleich für
die beseitigten Streuobstflächen im Talgrund. Abge-
sehen davon bilden die senkrecht zum Hang ange-
ordneten Lesesteinriegel das Gros der Landschafts-
elemente in diesem Bereich. Die Karte beschränkt
sich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf eine sche-
matische Darstellung. In der Realität haben die mei-
sten Lesesteinriegel eine schmale Spindelform, die
meist zwischen drei und zehn Meter Breite liegt, in
Einzelfällen aber bis zu zwanzig Meter erreicht. Das
Alter der Lesesteinriegel lässt sich aus den Recht-
ecken am Rand erkennen (dauerhaft oder beseitigt,
neue sind seit dem 19. Jh. nicht dazugekommen). Sie
wurden meist regellos aufgeworfen, seltener aus
Gründen der Platzersparnis waagerecht oder schräg
geschichtet. Die Längserstreckung reicht in vielen
Fällen nur über den halben Hang, ganz durchgehen-
de Lesesteinriegel erreichen auf Laudenbacher Ge-
markung bis zu 300 m. Die Lesesteinriegel zeichnen
das Parzellengefüge der Weinbergsflur am Beginn
des 19. Jahrhunderts nur unvollständig nach. Die
Weinberge, durch Realteilung und kleinbäuerliche
Besitzstrukturen gekennzeichnet, waren zwischen
den Steinriegeln nochmals quer und längs in 10-15
Klein- und Kleinstparzellen unterteilt, teilweise nur
wenige Quadrtmeter messend. Im Gegensatz dazu
gibt die Lage der Lesesteinriegel einen erheblich äl-
teren Stand der Fluraufteilung mit Parzellen wider,
die den Hang von oben bis unten einnahmen. Als
diese später weiter geteilt wurden, musste man die
einmal gewählten Ablageplätze für Lesesteine ent-
lang der ursprünglichen Grenzen größtenteils beibe-
halten, weil zwischen den immer kleiner werdenden
Parzellen kein Platz für weitere Steinriegel gewesen
wäre. Der Bewuchs auf den Lesesteinriegeln ist je-
weils im Mittelstreifen dargestellt. Auf den Urkataster-
karten ist für keinen einzigen der von Weinbergen
umgebenen Lesesteinriegel ein Gebüsch- oder Baum-
bewuchs angegeben. Der aktuelle Bewuchs hängt
zum einen von der Mächtigkeit, zum anderen von der
umgebenden Nutzung ab. Handelt es sich um Wein-
bau, dann muss, um Schattenwurf zu vermeiden,
auch heute dafür gesorgt werden, dass keine Sträu-
cher aufkommen können. In diesen Fällen stellt sich
eine Pioniervegetation ein, deren Elemente den na-
türlichen Felsbandgesellschaften entstammen und
hauptsächlich Moose und Sukkulente enthalten (z.B.
Scharfer Mauerpfeffer, Sedum acre). In der Karte
sind diese Lesesteinriegel mit leerem Mittelstreifen
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Luftbild 4

Fallbeispiel Laudenbach, Ausschnitt wie Karte 4 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 4

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Laudenbach 1833/1994, Legende siehe Abb. 21. Entwurf: 
MÜLLER, J. 2001
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wiedergegeben, was nicht als beseitigte Hecke gele-
sen werden darf, sondern bedeutet, dass hier weder
früher noch heute höhere Büsche oder Bäume stan-
den. Nach Umwandlung der angrenzenden Flächen
in Weiden konnten sich zum Teil Hecken entwickeln,
die inzwischen je nach Mächtigkeit die gesamten
Steinriegel bedecken (Schraffur im Mittelstreifen),
sich oft aber auf einzelne Gehölze oder schmale
Streifen auf beiden Seiten beschränken (nicht einge-
zeichnet). Vielfach fehlen sie völlig, weil die Mäch-
tigkeit von der Oberfläche der Steine bis zum Boden
zu groß ist und Keimlinge zu wenig Licht erhalten.
Das regelmäßige Bild dieser Landschaftselemente
wird nur durch die lang gestreckten Feldgehölze un-
terbrochen, die in den Klingen wachsen. Vor 170 Jah-
ren existierten noch keine davon, vielmehr waren
auch diese Flächen von Magerrasen eingenommen,
denn sie dienten als Viehtriebe von den Dörfern zu
den Schafhutungen sowie den Weiden auf der Hoch-
fläche. Besonders die Nord- und Osthänge mit ihrem
Bestand an Landschaftselementen sind inzwischen
dicht bewachsen, entweder in Form spontaner Ge-
büschsukzession (Schraffur), teilweise bereits zu Laub-
gehölzen herangewachsen (Schraffur mit Baumsym-
bol), oder planmäßig mit Fichten aufgeforstet (Raster).

Auf den Hangschultern befanden sich im 19. Jh. aus-
gedehnte Magerrasen, die als Schafhutungen genutzt
werden konnten („Schafstaig“, „Schafleiten“) und
mit den Viehtrieben ein zusammenhängendes System
von Weideflächen bildeten. Sie sind auf dem Urkata-
ster teilweise als sehr steinig eingezeichnet, teilweise
wurden auch hier Lesesteine zusammengetragen, die
aber die Form von Haufen bilden. Den Abschluss zu
den Weinbergen bildeten meist Kulturwechselstufen,
auf denen heute Hecken stehen, von denen aus die
Verbuschung auf die angrenzenden, nicht mehr bewei-
deten Magerrasen ausgreift. Diese sind vielfach oh-
ne weiteres noch als solche identifizierbar, da die
Sukzession auf den extrem flachgründigen, durch die
lang anhaltende Beweidung degradierten Böden sehr
langsam abläuft.

Die Übergangsbereiche von den steileren Hangschul-
tern zur Hochfläche, die bei besseren Böden immer
noch beträchtliche Neigungen aufweisen, wurden kon-
sequent quer zur Hangneigung beackert. An vielen
Parzellengrenzen haben sich, insbesondere auf der
abfallenden Westseite des „Mittelberges“ und im Be-
reich der „Sechsundzwanzig Morgen“ Stufenraine
gebildet, die im Urkataster alle als Grasstreifen er-
kennbar sind und durchwegs auch beträchtliche Men-
gen an Lesesteinen enthalten, die schon damals ver-
zeichnet waren. Nur wenige schmale, niedrige Stu-
fenraine dort nicht verzeichnet und daher als Neu
kartiert, obwohl sie vermutlich schon damals bestan-
den. Heute sind die Stufenraine überwiegend von
Hecken bestanden, nur wenige wurden entfernt und
überpflügt. Die Parzellen zwischen den Stufenrainen
waren häufig nochmals unterteilt, was offenbar spä-
ter erfolgte, da sich weder damals noch heute Stu-

fenraine auf diesen Grenzen gebildet haben. Aus die-
sem Sachverhalt lässt sich erkennen, dass für die Bil-
dung der Stufenraine mehrere Jahrhunderte nötig wa-
ren. In das Gebiet sind etliche Lesesteinhaufen ein-
gestreut, die heute entweder beseitigt, oder von Ge-
büsch bewachsen sind. Eingefügt in das quer zum
Hang angeordnete System aus Stufenrainen und
Hecken bestand im 19. Jh. ein Netz breiter Feldraine,
oft senkrecht dazu angeordnet. Sie stellten die Ver-
bindung zwischen den von den Siedlungen her füh-
renden Viehtrieben und den jeweils beweideten
Brachflächen im Rahmen des Weidesystems der
Dreifelderwirtschaft her. Auch gab es damals auf der
Hochfläche einzelne Parzellen oder Teile davon, die
im Urkataster ebenfalls als magere Hutung verzeich-
net sind. Nach der Auflösung des alten Nutzungssy-
stems konnten die meisten Feldraine sowie die
flächenhaften Hutungen den angrenzenden Feldern
zugeschlagen werden, da es sich um gute, durch
Düngung aufzuwertende Standorte handelte. Die im
Urkataster nachvollziehbaren Lesesteinhaufen auf
oder am Rand der Flächen, die bei der Beweidung
nicht störten, wurden bei der Umwandlung in Felder
entfernt. Einige der Grasstreifen sind allerdings ver-
buscht und als Hecken senkrecht zum Hang auch
heute noch nachvollziehbar.

Ausblick
Wegen ihrer besonderen natürlichen und anthropoge-
nen Einfußfaktoren ist die Flur von Laudenbach
durch eine außergewöhnlich große Häufigkeit exten-
siv genutzter Landschaftselemente geprägt. Das Mo-
saik der außergewöhnlich zahlreichen und mächtigen
Lesesteinriegel, wie sie landschaftsprägend besonders
in diesem Raum, darüber hinaus nur vereinzelt vor-
kommen, konnte sich allein aufgrund des Zusam-
menspiels natürlicher und anthropogener Sonderfak-
toren entwickeln. Es war die Kombination aus den
petrographischen Verhältnisse mit blockartiger Ver-
witterung der Kalkfazies des Oberen Muschelkalks
(AUST 1969) und hohen Bodenerosionsraten des
Weinbaus. Der Ursprung der Lesesteinriegel muss zu
den Anfängen des Weinbaus zurückgehen, wie zum
einen die unter ihnen erhaltenen fossilen Bodenpro-
file ausweisen (WAGNER 1961, S. 127). Zum anderen
begleiten die Lesesteinriegel lediglich die älteren,
durchgehenden Parzellengrenzen, während spätere
Teilungen dazwischen aus Platzgründen ohne Lese-
steine bleiben mussten. 

Sowohl auf der Karte als auch in der Landschaft
springt der Gegensatz der Lagebeziehungen zwi-
schen den Hecken am Hang und auf der Hochfläche
ins Auge, der die unterschiedlichen Standorte und
Entstehungsursachen verdeutlicht und die beiden zu-
grunde liegenden Agrar-Ökosysteme sichtbar macht.
Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass das
heutige dichte Heckennetz selbst spontan entstanden
ist und sich erst während der letzten Jahrzehnte bil-
den konnte. Im 19. Jh. waren die von Weinbergen
umgebenen Lesesteinriegel ebenso frei von Gehöl-
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zen wie die Stufenraine oberhalb. Mit dem Rückgang
der Schafhaltung einerseits und der Umstellung des
Bodennutzungssystems andererseits wurde das Netz
aus Magerrasen, Viehtrieben und beweideten Rainen
entbehrlich und verbuschte ebenfalls. Da auch der
Wald auf den heute aufgelassenen Weinbergen fehl-
te, stellten die Streuobstbestände im 19. Jh. weitge-
hend die einzigen Bäume in der Kulturlandschaft dar.

Am Beispiel der Weinberge zeigt sich, wie stark die
Flurbereinigung in das Mosaik der extensiv genutz-
ten Landschaftselemente eingreifen kann. Die Wein-
berge des „Heinbergs“ am Ostrand von Laudenbach
wurden bei der Flurbereinigung großzügig zusam-
mengelegt. Obwohl die historische Pflug- und Bear-
beitungsrichtung senkrecht zum Hang unverändert
beibehalten wurde, hat man bis auf einen einzigen
sämtliche Lesesteinriegel entfernt und (neben die-

sem!) einen überbreiten Gebüschstreifen als „Bio-
top“ neu angelegt. Da in unmittelbarer Umgebung
genügend weitere weinbaugeeignete Flächen vorhan-
den sind scheidet Platzmangel als Ursache für die
Beseitigung der Lesesteinriegel aus. Ebenso wenig
lassen sich bearbeitungstechnische oder andere trifti-
ge Gründe erkennen. Deutlich wird der Unterschied
zu den nicht bereinigten Weinbergen auf dem „Ho-
henberg“ oberhalb Haagen. Hier blieben fast alle Le-
sesteinriegel bestehen, werden allerdings wie früher
gehölzfrei gehalten, sodass der Weinbau nicht beein-
trächtigt wird. Das historische Bild und die gewach-
sene Struktur der Kulturlandschaft blieben im Ge-
gensatz zum „Heinberg“ erhalten, ohne dass eine er-
sichtliche Benachteiligung der Besitzer bestünde –
zwei unterschiedliche Konzepte mit konträren Folgen
für die Landschaftselemente und somit für die Kultur-
landschaft als Ganzes.
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Foto13 

Lehrberg, von Magerrasen und Kleingewässern mit Ufergehölzen geprägte Kulturlandschaft. Der östliche Oberhang des Re-
zattals bei Lehrberg wird fast durchgehend von Magerrasen eingenommen, die mit Schafen beweidet werden und zudem größ-
tenteils mit Streuobst bestanden sind. Die Bäche (im Mittelgrund), Teiche und Tümpel werden von Ufergehölzen gesäumt. Es
überrascht, dass fast alle der genannten extensiv genutzten Landschaftselemente recht jungen Datums sind und die Talhänge (im
Bild vorne und hinten) im 19. Jh. noch vollständig ackerbaulich genutzt waren.
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4.5 Lehrberg/Frankenhöhe

Das Fallbeispiel Lehrberg, ein landwirtschaftlich we-
niger begünstigtes Gebiet, dokumentiert eine Ent-
wicklung, bei der durch den Rückzug der intensiven
Nutzung aus steilen Grenzertragsflächen und die
Umstellung der Viehhaltungssysteme im Rahmen der
Dreifelderwirtschaft auf die Wanderschafhaltung eine
erhebliche Zunahme extensiv genutzter Landschafts-
elemente zu verzeichnen ist. Der Kartenausschnitt
liegt 7 km nordwestlich von Ansbach auf der Franken-
höhe, einem Teil des Keuperberglands. Am linken
Rand befindet sich der Ort Lehrberg (417 m ü.NN)
am Oberlauf der Fränkischen Rezat. Quer durch den
Kartenausschnitt zieht sich das kleine Seitental des

Buhlsbachs mit dem gleichnamigen Weiler am rech-
ten Rand der Karte. Er liegt auf 440 m Höhe und da-
mit nur wenig unterhalb der Hochfläche. Die Hoch-
fläche, die zum Teil von Wald (in Karte 5 grau) ein-
genommen wird, liegt auf 470-490 m und erreicht
oberhalb Lehrberg 485 m. Insgesamt wird die Geo-
morphologie von eher sanften Übergängen und Ober-
flächenformen gekennzeichnet, die Agrar-Ökologie
vom Wechsel verschiedener, vorherrschend wasser-
stauender Keuperschichten. Die durchschnittlichen
Niederschläge betragen im 7 km entfernten Colmberg
747 mm pro Jahr. Die Apfelblüte beginnt durch-
schnittlich um den 8. Mai, die Gelbreife des Weizens
zwischen dem 4. und 8. August. 
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Landschaftsökologie

Das Fallbeispiel liegt im Bereich des Mittleren Keupers
und zerfällt im Wesentlichen in drei agrarökologisch
verschiedene Bereiche: eine Hochfläche mit flachen
Hangbereichen, in die das Gewässernetz in Mulden-
tälern nur wenig eingesenkt ist, dazwischen die Hang-
bereiche. Die geomorphologisch kaum gegliederte
Hochfläche, die die nördlichen und südöstlichen Tei-
le des Kartenbildes einnimmt, dehnt sich 70 bis 80
Meter über dem Niveau des Rezattals aus. Sie liegt
vollständig im Blasensandstein, auf dem mäßig nähr-
stoffhaltige Braunerden entwickelt sind. 

Begrenzt werden die Hochbereiche von relativ steilen
Hängen mit nährstoffarmen, schwach entwickelten
Böden (Ranker-Pelosolen, Tonrankern und Tonmer-
gelrendzinen), die auf den Ausbiss des Schilfsand-
steins und der rot gefärbten Lehrbergschichten mit
ihren harten Steinmergelbänken zurückzuführen sind.
Hier konzentrieren sich die extensiv genutzten Land-
schaftselemente. 

Am linken Kartenrand ist ein Teil des breiten und
sehr flachen Muldentals der Fränkischen Rezat an-
geschnitten, das etwa bis zum Neubaugebiet und dem
Flurteil „Hammerstadt“ reicht. Die gesamte Niede-

Abbildung 26

Relief des Fallbeispiels Lehrberg. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000; Blatt 6629 Ansbach Nord (1970) (Ge-
nehmigung siehe Impressum)
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rung liegt im Bereich der weichen Tonsteine der
Estherienschichten, auf denen sich zum Rand hin
schwer bearbeitbare Pelosole entwickelt haben. In
der Aue entstanden unter dem Einfluss des hoch ste-
henden Grundwassers staunasse Pelosol-Pseudogleye
und anmoorige Böden. In die Rezat mündet von
Nordosten her einer der kleinen Nebenbäche, die auf
der Hochfläche entspringen, und dessen Verlauf hier
etwa zur Hälfte wiedergegeben ist. Sein nur etwa
hundert Meter breites Tal ist bei Buhlsbach erst 30 m
eingeschnitten und weitet sich unterhalb der Pulver-
mühle, wo die Estherienschichten erreicht werden. 

Nutzungswandel
Die Flur von Lehrberg war auf der Hochfläche in re-
gelmäßige Gewanne gegliedert, im Tal als Block- und
Streifenflur unterteilt; Buhlsbach besaß eine Klein-
blockflur. In beiden Gemarkungen wurde erst Anfang
der neunziger Jahre die Flurbereinigung durchge-
führt, die Kartierung erfolgte vor der Neuverteilung
der Grundstücke und den Wegebaumaßnahmen. Die
erhöht gelegenen Teile der Flur („Schönau“) spielen
landwirtschaftlich eine wichtige Rolle, da i.w. nur dort
ertragreicher Ackerbau möglich ist, eine Nutzungs-
aufteilung, an der sich bis heute nichts geändert hat.
Die im Kartenbild liegenden Wälder am Talrand und
auf der Hochfläche waren früher vollständig in die
bäuerliche Landnutzung einbezogen. Sie waren be-
reits zu Anfang des 19. Jahrhunderts in lange strei-
fenförmige Parzellen unterteilt worden und in Privat-
besitz befindlich. An der flächenmäßigen Ausdeh-
nung änderte sich bis zum heutigen Stand, der in der
Karte wiedergegeben ist, fast nichts.

Die anschließenden, zum Rezattal abfallenden Hänge
waren vor 170 Jahren ebenfalls noch ausnahmslos als
Äcker genutzt. Nach dem Ende der damals noch ge-
gebenen Subsistenzorientierung wurden diese schwer
zu bearbeitenden und gleichzeitig ertragsarmen Grenz-
ertragsstandorte auf den flachgündigen Böden der
steilen Hänge aus der ackerbaulichen Nutzung her-
ausgenommen. Aus diesem Grund handelt es sich noch
immer um eine Vielzahl individueller Parzellen und
nicht um Allmenden. Sie werden heute nur noch exten-
siv genutzt, zum Teil mit Schafen beweidet und tragen
ein Mosaik unterschiedlicher Landschaftselemente. 

Die staunassen Böden der Rezataue (Flurteil „Im
Grund“) lassen sich trotz der eingezogenen Entwäs-
serungsgräben nicht anders als für Wiesen nutzen, da
sie selbst für weidende Rinder zu sumpfig und zudem
stark überschwemmungsgefährdet sind. An dieser
Nutzung, die nur das südwestliche Eck der Karte ein-
nimmt, hat sich bis heute nichts geändert. Sie ist ty-
pisch für die Frankenhöhe, wo Milchviehhaltung,
Bullen- und Schweinemast eine erhebliche Bedeu-
tung für die Landwirtschaft haben. Der Ort Lehrberg
selbst liegt hochwasserfrei auf einer wenige Meter er-
höhten Flussterrasse, ebenso wie der Flurteil „Ham-
merstadt“, der daher ackerbaulich genutzt wird. Auf-
fällig ist die Konzentration von nicht weniger als vier

Mühlen auf den drei Kilometern des Buhlsbachs.
Auch wenn sie in dieser Funktion heute keine Rolle
mehr spielen, lässt sich ihre frühere Nutzung anhand
der umgebenden Landschaftselemente (Mühlteiche,
Gräben) gut erkennen. 

Die Waldbereiche im Kartenausschnitt zwischen Lehr-
berg und Buhlsbach sowie südlich davon wurden als
LSG „Buhlsberg-Stammholz“ ab 20.5.1966, begrenzt
auf zwanzig Jahre, unter Schutz gestellt. Inzwischen
gehören diese Gebiete zur Schutzzone im Naturpark
„Frankenhöhe“, darüber hinaus umfasst sie die übri-
gen Waldstücke am oberen Kartenrand sowie die
Rezataue. Außerhalb der Schutzzone liegen die Feld-
fluren Schönau und Hammerstadt. Die Hangbereiche
um Buhlsbach und Lehrberg, auf denen sich der Groß-
teil der extensiv genutzten Landschaftselemente,
Magerrasen, Hecken und Streuobst, befindet, liegen
ebenfalls nicht in der Naturpark-Schutzzone, sind je-
doch als flächenhafte Biotope kartiert. Als weitere
Biotope kommen dazu lediglich noch die Uferge-
hölzsäume an Teilen des Buhlsbachs und der Rezat.
FFH-Gebiete liegen nicht im Kartenausschnitt.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Die intensiv ackerbaulich genutzte, weitgehend ebene
Hochfläche, die als Gewannflur in schmale Parzellen
gegliedert war, bot kaum Platz oder Ansatzpunkte für
extensiv genutzte Landschaftselemente, woran sich
trotz Zusammenlegungen durch Zupacht nichts geän-
dert hat (Karte 5). Dagegen befinden sich heute 90%
der kartierten extensiv genutzten Landschaftselemen-
te auf den Hängen zwischen den Niederungen und
der Hochfläche, was vor allem oberhalb von Lehrberg
gut zu verfolgen ist. Die überwiegende Zahl davon ist
allerdings erst neueren Datums. So gab es vor 150
Jahren erst sehr wenig Streuobst. Es handelte sich um
Streuobstwiesen, die direkt im Anschluss an den da-
maligen Ortskern lagen und sämtlich mit Hecken um-
geben waren. In ihrer Zahl blieben sie allerdings ge-
ring und waren weit davon entfernt, einen geschlos-
senen Gürtel zu bilden. Diese Flächen gingen durch
die Siedlungsexpansion verloren, fanden aber mehr
als einen Ausgleich am Hang oberhalb der Ortschaft.
Als dort der Ackerbau aufgegeben wurde, legte man
neue Streuobstflächen an. Selbstverständlich ist bei
dieser Konzentration zu beachten, dass die Wahl der
südwestexponierte Lage aus klimatischen Gründen
entscheidend ist, weil man sich bei einer Dauer der
Vegetationsperiode von 220 Tagen schon im Rand-
bereich ertragreichen Obstbaus befindet. In dem über
400 m hoch gelegenen Gebiet sind Spätfröste häufig,
was sowohl auf der Hochfläche (Kaltluftentstehungs-
gebiet), als auch in der Rezatniederung (Kaltluftsam-
melgebiet) für Obstanbau kritisch ist. Neben Streu-
obstflächen entstand an diesem Hang ein Streifen von
Magerrasenflächen, oft selbst mit Streuobst bestan-
den. Magerrasen ziehen sich auf der Frankenhöhe an
vielen Hängen entlang und nehmen auch außerhalb
des Fallbeispiels große Flächen ein, wofür das Fall-
beispiel exemplarisch die Entstehungsbedingungen
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zeigt. Noch in den 1950er Jahren besaß das westliche
Mittelfranken im süddeutschen Vergleich eine weit
überdurchschnittliche Konzentration von kleinbäuer-
licher Schafhaltung (HORNBERGER 1959, S.106).
Seit der Auflösung der Gemeinde- und Genossen-
schaftsschäfereien in den sechziger Jahren wurde der
kartierte Teil der Flächen durch private Schäfer indi-
viduell weiter genutzt. Die Weiderechte werden aber
nur noch zum Teil in Anspruch genommen und die
Besitzer geben ihre Schafe meist der Herde eines haupt-
beruflichen Schäfers bei, der verschiedene Flächen im
Umkreis besucht. Bei nachlassendem Weidedruck
konnten sich inzwischen einige Hecken und Gebüsche,
zum Teil sogar Feldgehölze zwischen den Magerrasen
und Streuobstflächen ausbreiten. Inzwischen werden
diese Flächen in einem Projekt des Landschaftspfle-
geverbandes und der Gemeinde entbuscht und wieder
intensiver beweidet. Im Übrigen bietet diese Flur kaum
Standorte für Hecken. Stufenraine kommen im Be-
reich der wenig zu Erosion neigenden, tonreichen Bö-
den nur sehr selten und wenn, dann in ausgesproche-
nen Hanglagen vor. Die wenigen Stufenraine im Kar-
tenausschnitt sind daher auf die Hänge konzentriert,
wo sie den Übergang zur Hochfläche markieren und
noch heute größtenteils gehölzfrei gehalten werden. 

Die intensiv als Mähwiese genutzte Rezatniederung
ist, mit Ausnahme einiger älterer Entwässerungsgräben,
wiederum äußerst arm an extensiv genutzten Land-
schaftselementen. Nur im Ortsbereich von Lehrberg
wird der Fluss heute von einem Ufergehölzsaum be-
gleitet, vor 150 Jahren fehlte auch dieser. Ein etwas
anderes Bild bietet dagegen das Seitental des Buhls-
bachs. Weder auf der Hochfläche der Frankenhöhe,
noch entlang der äußerst gefällearmen Hauptflüsse
wie der Rezat konnte man früher Mühlen einrichten,
sodass diese an den wenigen möglichen Stellen kon-
zentriert werden mussten. Dem kam die Tatsache zu-
gute, dass selbst kleinste Bäche wegen des tonreichen
Untergrundes ganzjährig Wasser führen. Dorf-, Dau-
ers- und Fritzmühle werden heute als normale Bauern-
höfe bewirtschaftet, während die Pulvermühle abge-
brochen ist. Alle vier waren, zusammen mit den ent-
sprechenden Landschaftselementen, lange vor der
Kartierung des 19. Jahrhunderts entstanden. Jede der
ehemaligen Mühlen im Buhlsbachtal verfügte über
einen Zulaufkanal, lokal „Mühlspeis“ genannt, der
mit geringerem Gefälle als der Bach am Talhang ent-
lang geführt wurde, bis die nötige Höhe erreicht war.
Zum Ausgleich der geringen Wasserführung war bei
derart kleinen Gewässern die Anlage eines Teiches mit
regelbarem Wasserstand nötig. Damit konnten auch
bei geringer Wasserführung oberschlächtige Mühlrä-
der betrieben werden. Während die Zulaufkanäle in al-
len Fällen noch erhalten sind, wurden zwei der Teiche
abgelassen. Dennoch wird noch heute das Tälchen in
erheblichem Maß von den früheren Mühlen und den
dafür notwendigen Umgestaltungen geprägt. Infolge
des auch hier nachlassenden Nutzungsdrucks ent-
wickelten sich entlang des Baches, der Mühlgräben
und um die Teiche Ufergehölzsäume, die aufgrund

des saueren Milieus und der Sauerstoffarmut im Bo-
den fast ausschließlich aus Erlen (Alnus glutinosa)
bestehen, die auch in der potentiellen natürlichen Ve-
getation der Täler im Keupergebiet eine zentrale Stel-
lung einnehmen. Im 19. Jh. reichte die Nutzung der
Wiesen und Weiden, die auch den Talgrund des Buhls-
bachs überwiegend einnehmen, bis dicht ans Gewäs-
ser, Ufergehölzsäume gab es noch fast nirgends. Er-
gänzend kommen um die ehemaligen Mühlen einzelne
Obstbäume dazu, die sich auch für damals nachwei-
sen lassen und der Eigenversorgung der abgelegenen
Mühlen dienten. 

Im Gegensatz zu Lehrberg ist der Ort Buhlsbach all-
seits von extensiv genutzten Landschaftselementen
umgeben, die allerdings eine sehr unterschiedliche
Entwicklungsgeschichte hinter sich haben. Mehrere
große, längliche, als Magerrasen kartierte Flächen
stellten vor 150 Jahren die Verbindung zwischen den
Stallungen im Ort und den jeweiligen Weideflächen
her. Die Beweidung war im Rahmen der Dreifelder-
wirtschaft in den Ackerbauzyklus integriert und die
Viehtriebe ermöglichten den Zugang zu den jahres-
zeitlich wechselnden überweideten Teilen der Flur
(Brach- und Stoppelfelder). Auch die Wälder waren
in dieses System einbezogen, wie die Signatur des
Urkatasters zeigt. Im Gegensatz zu heute handelte es
sich nicht um hochstämmigen, dichten Wald, sondern
um lückigen, teils offenen, von Gebüsch, Freiflächen
und „Heiden“ durchsetzten Baumbestand, woraus die
intensive Waldweide ersichtlich ist. Auch die schmal-
längliche Fläche zwischen den beiden Waldstücken in
Kartenmitte, von der heute nur ein schmaler Rain
übrig geblieben ist, diente als Viehtrieb. Hecken als
Begrenzungen lassen sich aus dem Urkataster nur in
wenigen Fällen entnehmen. Mit der Aufgabe der Wald-
weide und dem Rückgang der Viehhaltung in Buhls-
bach wurden auch die Triften entbehrlich und man
konnte sie entweder den benachbarten Äckern zu-
schlagen oder forstete sie auf. Während zusammen
mit den früheren Viehhaltungssystemen die Triftwege
und Magerrasen aus der Umgebung von Buhlsbach
verschwanden, kamen andere extensiv genutzte Land-
schaftselemente dazu, Zusammensetzung und Dichte
des Mosaiks veränderten sich deutlich. Die Stufen-
raine, die sich auch auf dem Urkataster nachweisen
lassen, befinden sich exakt an den durch die Lehrberg-
bänke verursachten kleinräumigen Hangversteilun-
gen. Einige der Stufenraine waren auch früher schon
mit Hecken bestanden, vor allem entlang der Viehtrie-
be. Etliche Hecken kamen seither aber noch hinzu,
als die Kleinviehhaltung der Bauernhöfe endete und
die Raine nicht mehr beweidet oder gemäht wurden.
Auf den steileren Hängen rings um den Ort nahm man
wie oberhalb von Lehrberg den Ackerbau zurück und
legte Streuobstwiesen an, von denen nur ein ver-
schwindend geringer Teil der Bestände unmittelbar
am Ort auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Ebenfalls
stark zugenommen hat die Zahl der Teiche, von de-
nen außer dem Mühlteich fünf weitere unmittelbar
an den Ort grenzen. Sie sind ebenfalls erst in diesem
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Luftbild 5

Fallbeispiel Lehrberg, Ausschnitt wie Karte 5 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 5

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Lehrberg 1826-27/1991, Legende siehe Abb. 21. Entwurf:
MÜLLER, J. 2001
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Jahrhundert entstanden, obwohl die günstigen Bedin-
gungen auf dem tonhaltigen, wasserstauenden Unter-
grund und mit guter, permanenter Wasserversorgung
ja schon früher gegeben gewesen wären. Unterhalb
des Dorfes wurden im Rahmen der Flurbereinigung
inzwischen weitere Teiche angelegt, eine Entwicklung,
die vielfach in den Keupergebieten Frankens festzu-
stellen ist. Wenig außerhalb des Kartenausschnitts gibt
es ebenfalls Gebiete mit zahlreichen Teichen, von de-
nen nur wenige auf den Karten des letzten Jahrhun-
derts verzeichnet sind. 

Ausblick
Buhlsbach bot vor 150 Jahren das Bild eines kleinen
Dorfes, das über eine große Zahl extensiv genutzter
Landschaftselemente in die umgebende Flur einge-
bunden war. Die in alle Richtungen ausstrahlenden
Viehtriebe und Hutungen zeigen die funktionale Ver-
flechtung zwischen dem Ort, wo der tägliche Weide-
gang mit den Rinder-, Schweine- und Schafherden
seinen Ausgang nahm, und den Weideflächen in der
Flur und in den umgebenden Wäldern. Sie sind heute
weitgehend verschwunden. Die ausgedehnten Mager-
rasen oberhalb von Lehrberg, die teilweise zusätzlich
mit Streuobst bepflanzt sind und im Urkataster noch
fehlen, gehen dagegen auf ein völlig anderes Weide-
system zurück, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts ausgeweitete und speziell auf eine Tierart
ausgerichtete Wanderschafhaltung. Der Wandel, dem
die Viehhaltungsformen während der letzten zwei-
hundert Jahre unterworfen waren, wirkte sowohl auf
die Struktur als auch auf die Verteilung der Weide-
flächen zurück.

Der Kartenvergleich zeigt, dass die überwiegende
Zahl der extensiv genutzten Landschaftselemente um
Lehrberg erst neueren Datums ist, während sich auf
den Karten des letzten Jahrhunderts kaum etwas da-
von findet. Die deutliche Zunahme dokumentiert eine
Extensivierung der Nutzung, die auf den Übergang
von der Subsistenz- zur Marktorientierung in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Als
sich im Laufe der Zeit die Abhängigkeit vom eigenen
Ackerbau reduzierte und sich der Lebensstandard
verbesserte, veränderte sich die Grenzertragssituation
und man konnte die am schwierigsten zu bearbeiten-
den Äcker in Hanglage aufgeben. Das zeigt sich be-
sonders deutlich an dem Hang unmittelbar oberhalb
Lehrbergs, der früher noch fast vollständig ackerbau-
lich genutzt wurde, heute aber ein Mosaik aus Mager-
rasen, Streuobstflächen, Hecken, Gebüschen und
Feldgehölzen trägt. Auch die meisten Teiche sind mit
Ausnahme der zum Mühlenbetrieb erforderlichen An-
lagen, ein relativ junges Phänomen. 
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4.6 Pegnitz/Fränkische Alb

Die Kulturlandschaft westlich von Pegnitz wird durch
extrem kleinräumige Standortunterschiede geprägt,
die sich sehr deutlich in den extensiv genutzten Land-
schaftselementen – Hecken auf Stufenrainen, Feldge-
hölzen und überwachsenen Lesesteinhaufen – nieder-
schlagen. Überlagert wird dieses Mosaik vom Fehlen
der früher flächenhaften Beweidung durch Schafe und
damit dem fast völligen Verschwinden der ehemals aus-
gedehnten Magerrasen. Das Kartenbild zeigt einen
Landschaftsausschnitt zwischen Körbeldorf, knapp
außerhalb des linken Kartenrands, und Pegnitz in der
südöstlichen Ecke. Parallel zum linken Rand durch-
schneidet die Autobahn den Kartenausschnitt. Das

Gebiet ist Teil der Hochfläche des Fränkischen Juras,
die hier von 470 m im Südosten auf 510 m im Nord-
westen ansteigt, wobei die dazwischen liegenden Kup-
pen bis 560 m erreichen. Der Ortskern von Pegnitz,
am Oberlauf des gleichnamigen Flusses, liegt auf
423 m. Der durchschnittliche Jahresniederschlag be-
trägt an der Messstelle Trockau, 4 km nördlich auf
der Hochfläche gelegen, 793 mm. Bedingt durch die
Höhen um 500 m einerseits und die relativ östliche und
daher subkontinental beeinflusste Lage andererseits
beginnt die Apfelblüte durchschnittlich erst Mitte
Mai (14.-17. 5.), die Gelbreife des Weizens nach dem
12. August. Das Gebiet liegt mit einer Vegetations-
periode von nur 220-230 Tagen im Randbereich der
Ackerbaustufe (REICHEL 1979).
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Foto14 

Pegnitz, von Feldgehölzen, Gebüschen und Hecken auf Stufenrainen, Knocks und Lesesteinhaufen geprägte Kulturland-
schaft. Knocks, kleine Felsausbisse, Lesesteinhaufen, degradierte Magerrasen, zahlreiche Stufenraine und nur schütter von Bo-
den bedeckte Flächen wurden früher beweidet. Wie der Blick vom Schlossberg zeigt, entwickelte sich nach Ende der Schafhal-
tung auf diesen Standorten ein unregelmäßiges, kleinteiliges Mosaik aus verschiedenen Gehölzen.
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Landschaftsökologie
Die Landschaftsökologie im Bereich des Fallbeispiels
Pegnitz wird durch den kleinräumigen Wechsel zwi-
schen den oberflächlich austretenden Malmkalken
und der Verbreitung der Lehmigen Albüberdeckung
dazwischen geprägt. Der Gegensatz zwischen den
harten, widerständigen Kalken und der weichen Leh-
migen Albüberdeckung bestimmt sowohl die Geo-
morphologie als auch die Bodenbildung und damit
die Möglichkeiten der Landnutzung, woran sich bis
heute nichts wesentliches geändert hat. Lediglich der
rechte Rand und die rechte obere Ecke des Karten-
ausschnitts werden durch den Hang des Pegnitztals
gebildet, wobei der Fluss selbst außerhalb liegt. Der
steile obere Talhang liegt noch im Bereich der unte-
ren Malmkalke (Malm alpha und beta), während der
Mittelhang, deutlich flacher geneigt, von Ornatenton
(Dogger gamma) gebildet wird. Der folgende Unter-
hang weist erneut ein größeres Gefälle auf, da er vom
Eisensandstein (Dogger beta) gebildet wird. Der Tal-
boden (außerhalb des Kartenbildes) liegt im wasser-
stauenden Opalinuston (Dogger alpha).

Die Albhochfläche wird um Pegnitz durch das extrem
unruhige Relief des Malm gamma und delta gebildet,
der hier aus den Kalken ehemaliger Schwammriffe
aufgebaut ist. Im Gegensatz zu normal ausgefällten
marinen Kalken („Flächenalb“) sind die Schwamm-
kalke heterogen, ungeschichtet und unregelmäßig

aufgebaut, woraus unruhige Oberflächenformen („Kup-
penalb“) resultieren. Die sehr widerständigen Kalke
wurden von der Verwitterung herauspräpariert und
ragen als unterschiedlich hohe Kuppen von wenigen
Metern bis zu 50 m Höhe über die Umgebung, wobei
die Ausdehnung bei unregelmäßigem Grundriss in
der Regel zwischen 100 und 500 m liegt. Auf den ex-
ponierten Kalken konnten sich lediglich sehr flach-
gründige Rendzinen entwickeln, die keine ackerbau-
liche Nutzung ermöglichen, was häufig noch durch
die Steilheit der Kuppen ausgeschlossen würde. Der
Kalkuntergrund tritt allerdings nicht nur in Form
größerer Kuppen zu Tage, sondern kommt teilweise
in Gestalt weniger Quadratmeter großer Felsen, lokal
„Knock“ genannt, inmitten der Nutzflächen an die
Oberfläche.

Bei der dünnen, lediglich einige Dezimeter bis Meter
mächtigen Schicht der Lehmigen Albüberdeckung
handelt es sich um einen Verwitterungslehm, dessen
Bildung im Wesentlichen im Tertiär erfolgte und in
ihren Ursprüngen bis in die Kreidezeit zurückreicht,
vermischt mit Löss aus dem Pleistozän. Diese Deck-
schicht füllt sämtliche Bereiche, Mulden und Flächen
zwischen den Kuppen der harten Schwammkalke
aus, was ein welliges Relief zur Folge hat. Auf der
Lehmigen Albüberdeckung sind Kalkbraunlehme
unterschiedlicher Mächtigkeit ausgebildet, die im
Ganzen günstige Bedingungen für Ackerbau bieten,
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Abbildung 27

Relief des Fallbeispiels Pegnitz. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 6235 Pegnitz (Genehmigung sie-
he Impressum)
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allerdings zum Rand hin flach auskeilen und dann
zunehmend viele Lesesteine aufweisen. Auch der er-
hebliche Abstand zum Grundwasser, das als Karst-
grundwasser ausgebildet ist, führt bei der Landnutzung
zu Problemem. Schon eine Trockenperiode von ledig-
lich zwei Wochen Dauer macht sich beim Ertrag be-
merkbar, wie ortsansässige Landwirte berichten.

In das Relief der Hochfläche ist ein Trockentalsystem
eingesenkt, dessen Bildung während der Kaltzeiten
auf Permafrostboden erfolgte, der den Untergrund
abdichtete. Heute ist die Hochfläche im Kartenaus-
schnitt völlig frei von natürlichen Gewässern. Erst
der Ornatenton, der am Rand des tiefer eingeschnit-
tenen Pegnitztals zutage tritt, wirkt als Wasserstauer
und Quellhorizont, im Kartenbild gerade noch in der
Mitte des rechten Randes anhand der Feuchtbereiche
zweier Quellen erkennbar. An dieser Stelle mündet
das trockengefallene „Gärtental“. Es zieht sich in
westöstlicher Richtung quer durch den Kartenaus-
schnitt und endet im Bereich der Flurbezeichnung
„Steinig“. Von diesem Hauptast des Trockentals lau-
fen zwei kürzere Abzweigungen nach Nordwesten,
eine an den Flurnamen „Im Grund“ und „Grund“
nachzuverfolgen, die andere anhand der Bezeichnung
„Greberthal“. Dieses Trockentalsystem führt zu einer
deutlichen Gliederung der Hochfläche, an ihm orien-
tieren sich die Flureinteilung und die linienhaften
Landschaftselemente.

Nutzungswandel
Etwa die linke Hälfte des Kartenausschnitts wird von
der Gemarkung Körbeldorf eingenommen, die rech-
te Hälfte gehört zu den Gemarkungen Pegnitz und,
nördlich davon, Buchau. Die Fluren bieten das typi-
sche Bild einer Block- und Streifenflur mit blockför-
migen, teils unregelmäßigen Parzellen auf den fla-
cheren Reliefteilen, und streifenförmigen quer zum
Gefälle an den Hängen der Täler. Eine umfassende
Bereinigung hat bislang in keiner der drei Fluren
stattgefunden, sodass sich trotz einiger Zusammenle-
gungen an der Ausrichtung der Felder nichts wesent-
liches geändert hat. 

Das Gefüge der Nutzflächen entspricht nach wie vor
exakt der landschaftsökologischen Ausstattung, al-
lerdings mit deutlich veränderten Nutzungen auf den
Flächen selbst. Überall dort, wo sich auf der Lehmi-
gen Albüberdeckung tiefgründigere Böden bilden
konnten, wurde um 1840 konsequent Ackerbau be-
trieben. Auch heute sind dies die am intensivsten ge-
nutzten Flächen, viele davon wurden allerdings in
Wiesen umgewandelt, die der Silagegewinnung dienen.
Die Gründe für die Aufgabe des Ackerbaus liegen
zum einen in betrieblichen Umstellungen begründet,
zum anderen wurden insbesondere die schlecht er-
reichbaren und schwer zu bearbeitenden steilen,
flachgründigen, austrocknungsgefährdeten und stei-
nigen Parzellen umgestellt. Wiesen gab es früher aus-
schließlich im feuchten Talgrund der Pegnitz auf
staunassen Böden.

Angesichts der heute durchwegs bewaldeten Kuppen,
die inselartig über die Landwirtschaftsfläche verteilt
sind, macht man sich kaum eine Vorstellung davon,
dass sie im 19. Jh. fast sämtlich beweidet wurden und
es (bis auf ganz kleine Einzelflächen und die Süd-
westecke des Kartenausschnitts) im Gesamten Gebiet
keinen Wald gab. Es handelte sich dabei aus ökologi-
schen Gründen stets um magere Schafhutungen, eine
andere Nutzung war auf den äußerst flachgründigen
und trockenen Rendzinen nicht möglich.

Das Trockentalsystem unterscheidet sich nicht von der
Nutzung auf der Hochfläche. Allerdings richtet sich
die Flureinteilung nach dem Hanggefälle, nachge-
zeichnet durch viele Stufenraine. An den steilsten
Stellen, wo kein Ackerbau mehr möglich ist, waren
früher Magerrasen zu finden.

Seit dem 7.12.1954 gehörte der Streifen des Karten-
ausschnitts westlich der Autobahn zum LSG „Kör-
beldorfer Felsengarten mit Hollenberg“. Es ging im
Naturpark „Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“
auf, dessen Schutzzone ebenfalls von Westen an der
Autobahn endet, sodass für den größten Teil des Ge-
bietes keine Schutzkategorie besteht. FFH-Gebiete
wurden nicht gemeldet. In der Biotopkartierung sind
etwa zwei Drittel der Hecken und drei Viertel der
Feldgehölze erfasst, dazu die noch bestehenden Ma-
gerrasen und etliche wertvolle Waldränder. Stufen-
raine ohne Heckenbewuchs wurden ebenso wenig
kartiert wie die wenigen Obstbäume. 

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Die ackerbaulich genutzten, sehr ebenen Hochflä-
chenbereiche, vor allem in der Gemarkung Buchau
mit den Flurnamen „Schusteräcker“, „Langäcker“,
„Dürrenbühler“ sind sehr arm an extensiv genutzten
Landschaftselementen, wie Karte 6 zeigt. Bereits ab
einer geringen Hangneigung, die die Übergangsberei-
che sowohl in das Trockentalsystem des „Gärtentals“
als auch zu den aufragenden Kuppen kennzeichnet,
befinden sich an den Parzellengrenzen Stufenraine mit
einer Sprunghöhe von einem halben bis über einen
Meter. Etwa zwei Drittel davon lassen sich in den Ur-
katasterkarten als gemähte oder beweidete Grasstreifen
nachweisen, einige wurden zum Anbau von Hopfen
herangezogen. Etliche niedrigere Stufenraine, die vor
allem im Flurteil „Kaltenreuth“ vorkommen, hat man
damals vermutlich nicht kartiert, weil sie bei einer
Breite von weniger als einem Meter eine zu geringe
Ausdehnung hatten. Zwei im Urkataster verzeichnete
Stufenraine wurden inzwischen überpflügt, nachdem
die benachbarten Felder zusammengelegt wurden,
sind aber im Gelände als Unebenheit noch klar er-
kennbar. Hecken verzeichnet das Urkataster schon
für das 19. Jh. auf vergleichsweise vielen Stufenrainen,
obwohl auch um Pegnitz damals Grasstreifen den vor-
herrschenden Bewuchs bildeten. Inzwischen wachsen
Hecken auf fast allen Stufenrainen, selbst wenn der
angrenzende Ackerbau dadurch offensichtlich durch
Beschattung behindert wird. Offenbar wiegt der zeit-
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Luftbild 6

Fallbeispiel Pegnitz, Ausschnitt wie Karte 6 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 6

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Pegnitz 1840/2000, Legende siehe Abb. 21. Entwurf:
MÜLLER, J. 2001
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liche Aufwand für eine Beseitigung schwerer. Dort,
wo inzwischen Wiesen liegen, gibt es ohnehin keinen
Grund mehr, die Hecken zu beseitigen, Stufenraine
zeugen in diesen Fällen vom früheren Ackerbau.

Je weiter man sich innerhalb des Kartenausschnitts
nach Westen bewegt, umso geringmächtiger wird die
Bodendecke, was sich in einer Vielzahl weiterer ex-
tensiv genutzter Landschaftselemente bemerkbar
macht. Die wichtigste Rolle spielt dabei die zuneh-
mende Zahl der Lesesteine, was sich auch anhand der
Flurbezeichnungen Steinberg und Steinig ablesen
lässt. Lesesteine wurden an den Feldgrenzen abge-
legt und wirkten damit als Hindernis für die schlei-
chend verlaufenden Prozesse der Bodenerosion, sodass
sich das Bodenmaterial hier verstärkt akkumulierte.
War der Lesesteinanfall noch größer, dann legte man
sie zu Lesesteinhaufen zusammen. Bevorzugte Plätze
dafür waren die ohnehin vorhandenen Feldgehölze,
die in fast allen Fällen auch Lesesteine enthalten.
Außerdem wählte man oberflächlich anstehende
Knocks oder kleinflächige Steilhangbereiche. In der
Regel entwickelten sich darauf in den meisten Fällen
Gebüsche, die bei geringer Ausdehnung nur schema-
tisch dargestellt sind. In einigen Fällen konnte man
die Masse der anfallenden Steine nur in regelmäßig
aufgeschichteten Lesesteinmauern unterbringen, die
innerhalb der klein parzellierten Flur möglichst we-
nig Platz verbrauchen. Die Stellen, an denen sich
heute Lesesteinmauern befinden, sind im Urkataster
in jedem Fall nachvollziehbar, zum Teil als mit Hecken
bewachsen, zum Teil nur als Grasstreifen. Da eine
spätere Aufschichtung der Lesesteinmauern wenig
wahrscheinlich ist, kann man davon ausgehen, dass
sie aufgrund ihrer geringen Breite nicht separat kar-
tiert wurden. Die zahlreichen kleinräumigen, durch
den Felsuntergrund bedingten Hangversteilungen in-
nerhalb der Felder waren im 19. Jh. zumeist gehölz-
frei, auch wenn sie innerhalb von Äckern lagen und
nur dann mit beweidet wurden, während die Felder
brach lagen. Heute tragen diese Kleinflächen meist
Gebüsche und dienen oft auch zur Ablage von Lese-
steinen. Das Mosaik der extensiv genutzten Land-
schaftselemente wird durch eine große Zahl von
Feldgehölzen ergänzt, die auf verschiedene Ursachen
zurückgehen. Einige der heutigen Feldgehölze stehen
auf nicht nutzbaren Felsen und waren schon im 19. Jh.
vorhanden, andere wachsen auf ehemals beackerten
Steilhängen, was anhand der früheren Stufenraine er-
kennbar ist, die meisten stehen aber auf Standorten,
die früher mit beweidet wurden und Magerrasen trugen. 

Magerrasen nahmen jedoch nicht nur kleinere Flächen
ein, sondern bildeten große zusammenhängende Area-
le. Heute aufgeforstet, stellte der gesamte Höhenzug
des „Langenbergs“, der aus drei etwa 60 m hohen
Kuppen besteht, vor 150 Jahren noch eine einzige aus-
gedehnte Schafhutung dar. Die großflächigen Weide-
areale bildeten früher ein zusammenhängendes Sys-
tem, was durch Triftwege und Magerrasenstreifen ent-
lang der steilen Talflanken miteinander verbunden war.

Teile davon finden sich an den Hängen des unteren
Gärtentals, heute verbuscht, und auf einem Felsstrei-
fen im Flurteil Steinberg, der heute bewaldet ist. Zu
diesen Flächen führten breite Viehtriebe, was sogar im
Flurnamen zum Ausdruck kommt. Sie schlossen an
(hier nicht kartierte) öffentliche Wege an und trugen
ebenfalls einen mageren Grasbewuchs, konnten nach
Ende der Beweidung aber den angrenzenden Feldern
zugeschlagen werden bzw. es entwickelten sich He-
cken. Die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts bestehen-
den Wälder und Feldgehölze sind im Urkataster alle
als aufgelichtet eingezeichnet, d.h. es fand Waldweide
in erheblichem Umfang statt. Von den umfangreichen
Magerrasenflächen ist heute fast nichts mehr übrig
geblieben. Der Nutzungswandel führte entweder direkt
zur Aufforstung oder die Flächen wurden zwischen-
zeitlich sogar noch beackert, bevor sie ebenfalls in
Wälder umgewandelt oder der Sukzession überlas-
sen wurden. Die Aufgabe der Magerrasen erfolgte im
Wesentlichen bereits um die Wende vom 19. zum 20.
Jh., was anhand der Stammdurchmesser der Bäume
nachvollziehbar ist. Der Rückgang der Schafhaltung
und Beweidung kündigte sich bereits bei der Kartie-
rung im Jahre 1840 an, die auf den Hutungen verstreut
einzelne Büsche verzeichnet, die hier nicht dargestellt
sind. Mit Einzelgehölzen durchsetzte Magerrasen wa-
ren auf die Gemarkung Körbeldorf begrenzt, während
auf Pegnitzer Gebiet exakt ab der Gemarkungsgrenze
alle Magerrasen damals noch als gehölzfrei kartiert
wurden. Beim heutigen Bewuchs auf den kleinen Flä-
chen handelt es sich meist um spontan aufgekomme-
ne Feldgehölze (Schraffur) aus Laubbäumen oder
Kiefern. Die größeren Bereiche wurden planmäßig mit
Fichten aufgeforstet (Raster). Vor allem im westlichen
Bereich hat man einige der Feldgehölze seither noch
weiter ausgedehnt, weil angrenzende ungünstig zu
bearbeitende Äcker ebenfalls aufgegeben und aufge-
forstet wurden. Die Aufforstung erfolgte in einigen
Fällen vor 60-80 Jahren, in anderen erst vor 20-30
Jahren, ablesbar anhand verschiedener Wuschstufen
im heutigen Baumbestand. Unter der Waldsignatur
ist das frühere Mosaik der extensiv genutzten Land-
schaftselemente aus Magerrasen (weitständige Punkt-
signatur) und Feldgehölzen, im beackerten Bereich
auch Stufenrainen, gut nachvollziehbar. 

Mit einbezogen in das System der Schafhutungen
waren die Oberhangbereiche des Pegnitztals, die sich
heute größtenteils im Stadium fortgeschrittener Ver-
buschung befinden, aber noch keinen Wald tragen.
Auch hier ist der Viehtrieb vom Ort her anhand eines
hangabwärts laufenden Gebüschstreifens nachvoll-
ziehbar, neben dem heute ein Feldweg entlang führt
und der im 19. Jh. noch ein Grasstreifen war. Aus der
Tatsache, dass diese Flächen zur Gemarkung Buchau
zählen, ist abzulesen, dass sich die Aufgabe der Schaf-
haltung dort noch einmal später als in Pegnitz oder
gar Körbeldorf vollzog. Unterhalb der Magerrasen
und Gebüsche zieht sich am gesamten Mittelhang
des Pegnitztals ein Streifen mit immer noch bestell-
ten Feldern entlang, gegliedert von einer Vielzahl
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von Stufenrainen, die früher schon teilweise, heute
fast durchwegs von Hecken bestanden sind. Am Un-
terhang folgen auf dem wieder steileren Gelände erneut
Gehölze. Sie waren im 19. Jh. auf die nicht zu nutzen-
den Ausbisse des Eisensandsteins beschränkt und
sind in der Karte als einzelne Feldgehölze markiert.
Inzwischen wurde der Baumbestand auf die angren-
zenden, steilsten Äcker ausgedehnt und bildet einen
zusammenhängenden Waldstreifen.

Ausblick
Die extensiv genutzten Landschaftselemente in den
Fluren um Pegnitz müssen in zwei große Gruppen
eingeordnet werden, die verschiedenen Nutzungsbe-
reichen und Entwicklungszusammenhängen zu-
gehören. Beide sind letztlich auf die gegensätzlichen
landschaftsökologischen Voraussetzungen zurückzu-
führen und verfügen über eine vollkommen unter-
schiedliche Entwicklungsgeschichte. Im Ackerbaube-
reich macht sich neben der starken Erosionsgefähr-
dung der Kalkbraunlehme vor allem die Häufigkeit
der Lesesteine bemerkbar, was sich in einer großen
Zahl von Stufenrainen, Lesesteinhaufen und Lesestein-
wällen zeigt. Dazu kommen zahlreiche kleinräumige
Hangversteilungen, die, wie die meisten Stufenraine,
im 19. Jh. im Rahmen des turnusmäßigen Weiderhyth-
mus der Dreifelderwirtschaft von den Rinder- und
Schweineherden überweidet wurden. Nach Ende die-
ses Bodennutzungssystems konnten sich auf diesen
Standorten nahezu überall Hecken, Gebüsche und
Feldgehölze etablieren, die vor 150 Jahren erst zu
einem äußerst geringen Teil existierten, wobei im
Falle der Umwandlung von Feldern in Wiesen keine

Notwendigkeit mehr besteht, die Hecken zu pflegen
und auf Stock zu setzen.

Obwohl sie in der Kulturlandschaft räumlich aufs
Engste damit verzahnt sind, sind von diesem Bereich
die um 1840 noch vorhandenen ausgedehnten Mager-
rasen zu trennen, die auf ein anderes Nutzungssystem
zurückgehen, das sich auch anders entwickelt hat.
Das Fallbeispiel dokumentiert die ehemals große Be-
deutung der Schafbeweidung für die Fränkische Alb
sowie deren vergleichsweise frühzeitigen Rückgang
und Aufgabe, die in mehreren, lokal zu differenzie-
renden Schritten erfolgte und teilweise bereits an den
Anfang des 19. Jahrhunderts zu datieren ist. Trotz der
vorhandenen landschaftsökologischen Bedingungen
konnte dieser Raum offenbar nicht vom Aufschwung
der Schafhaltung profitieren, der das gesamte Jahr-
hundert über angedauert hatte. Wald spielt in der Kul-
turlandschaft um Pegnitz erst seit dem 20. Jh. eine
nennenswerte Rolle. Für die zukünftige Entwicklung
der Kulturlandschaft wird es entscheidend sein, in wie-
weit die nun auf den ehemaligen Ackerbaubereich
beschränkte Nutzung aufrecht erhalten werden kann
oder ob erneut Grenzertragsflächen aus der Nutzung
herausgenommen werden, wie es nicht nur mit den
Magerrasen, sondern auch mit etlichen ehemaligen
Feldern schon geschehen ist. Für die Erhaltung einer
vielgestaltigen Kulturlandschaft erscheint es ange-
sichts des vorhandenen Spektrums an extensiv ge-
nutzten Landschaftselementen recht fragwürdig, dass
beim Ausbau der Autobahn in den 1990er Jahren eini-
ge Tümpel neu angelegt wurden, denen im Trocken-
gebiet sowohl jeglicher historische Bezug ebenso als
auch ein biologisch-ökologischer Verbund fehlen.
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Foto15 

Leuchau, von einer Mischung verschiedener extensiv genutzter Landschaftselemente geprägte Kulturlandschaft. Der Blick
von der „Kleinen Windwarte“ zeigt kleinräumig wechselnde Standortbedingungen, die sich in den extensiv genutzten Land-
schaftselementen widerspiegeln. Im Bereich der Talaue, vorwiegend Wiesen, gibt es einzelne Ufergehölze, Röhrichte und Feucht-
flächen. Auf den etwas höher gelegenen Flächen ist Ackerbau möglich. Die steilsten Oberhangbereiche wurden von Magerrasen
eingenommen, inzwischen nicht mehr beweidet, weshalb dort Gebüsche und Feldgehölze entstanden sind.
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4.7 Leuchau/Obermain

Die Umgebung von Leuchau verfügt über ein unein-
heitliches Mosaik aus verschiedenen Typen extensiv
genutzter Landschaftselemente. In diesem Wechsel
zeigen sich die geomorphologischen, pedologioschen
und hydrologischen Unterschiede, die mit den geolo-
gisch-tektonischen Verhältnissen zusammenhängen.
Jenseits der 10 km entfernten Fränkischen Linie, der
Hauptstörung am Nordostrand der Süddeutschen Groß-
scholle, wurden die paläozoischen Gesteine des Fran-
kenwalds im Zusammenhang mit der alpinen Oro-
genese stark angehoben. In seinem Vorland wurden
die auflagernden Sedimentgesteine in zahlreiche klei-
ne und kleinste Schollen zerbrochen, schräg gestellt

und teilweise verkippt. Das bearbeitete Fallbeispiel
liegt in diesem von vielen Störungen durchzogenen
Schollenmosaik, das einen größeren Bereich Ober-
fankens einnimmt. Die Höhenunterschiede sind rela-
tiv gering. Während der Rote Main auf 300 m liegt,
steigt das Gebiet nach Osten zunächst nur langsam
um einige Meter an, erst der waldbedeckte Höhenzug
am rechten Kartenrand ragt steil auf und erreicht über
400 m. Die Jahresniederschläge betragen durchschnitt-
lich 688 mm (Kulmbach, 5 km nördlich). Der Früh-
lingsanfang mit dem Beginn der Apfelblüte ist zwi-
schen 5. und 8. Mai, der Hochsommerbeginn (Gelb-
reife des Winterweizens) zwischen 31. Juli und 4.
August.
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Landschaftsökologie

Aufgrund der geologischen Verhältnisse lassen sich
im Fallbeispiel im Wesentlichen vier landschaftsöko-
logische Einheiten ausgliedern, die allerdings räum-
lich mehrfach miteinander verzahnt sind. 

Die Niederungen liegen im Bereich der Estherien-
und Lehrbergschichten, die zu größeren Teilen von
quartären Hanglehmen und Talsedimenten überdeckt
werden. Sie begleiten die breite Aue des Aubachs und
des Roten Mains und nehmen größere Teile der linken
Hälfte des Kartenausschnitts ein. Auf diesem Unter-

grund haben sich in tiefer, grundwasserbeeinflusster
Reliefposition Pelosole, Pelosol-Pseudogleye und Gle-
ye gebildet. 

Aus den flachen, wenig gegliederten Niederungen er-
heben sich die Anhöhen der „Kleinen Windwarte“
(340 m), der „Großen Windwarte“ (378 m) und der
„Wehelitzer Höhe“ (370 m). Deren Relief ist infolge
einer tektonischen Verkippung durch eine asymme-
trische Form der Hänge gekennzeichnet. Auf der
Westseite steigen sie nach oben zunehmend steil an,
während sie nach Osten flach einfallen. Diese Erhe-
bungen sind aus Blasensandstein und Coburger

Abbildung 28

Relief des Fallbeispiels Leuchau. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 5934 Thurnau (1940) (Geneh-
migung siehe Impressum)
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Sandstein aufgebaut, die relativ leicht verwittern und
auf denen sich Braunerden und Pelosol-Braunerden
bilden konnten.

Ähnliche Verhältnisse liegen auch in dem erhöhten
Streifen Land jenseits einer Störung vor, die parallel
zur Anhöhe bei Rohr und dem Westhang der „Großen
Windwarte“ schräg durchs Kartenbild verläuft. Er
bildet insgesamt eine nach Osten ansteigende Hoch-
fläche, die durch kleine, darin eingetiefte Mulden ge-
gliedert wird. Die hier verlaufenden Nebenbäche ent-
springen an einem Quellhorizont am Fuß des noch wei-
ter östlich folgenden Steihangs und konnten keine ei-
genständigen Tälchen ausbilden, sodass sie das Gebiet
lediglich gliedern und zu Neigungsunterschieden füh-
ren. An den Stellen, an denen sie den Vorfluter errei-
chen, liegen die Siedlungen Rothenhügl und Rohr. 

Östlich einer weiteren, ebenfalls Nordwest-Südost ver-
laufenden Störung, die durch die Einzelhöfe Berg-
haus und Steinhaus sowie durch Leuchau verläuft,
steigt das Land erneut steil an. Hier tritt ein schma-
ler Streifen Muschelkalk zutage. Obwohl die Hang-
neigung stark zunimmt, wurde der Hang landwirt-
schaftlich genutzt. Erst der anschließende Buntsand-
stein, der nur nährstoffarme podsolige Braunerden
trägt, ist von einem ausgedehnten Wald bestanden,
von dem ein schmales Stück rechts oben in den Kar-
tenausschnitt hineinreicht.

Nutzungswandel
Die Siedlungsstruktur des Fallbeispiels wird von
kleinen Weilern (Leuchau, Dreschen, Wehelitz, Rohr,
Gößmannsreuth) und Einzelgehöften (Rothenhügel,
Steinhaus, Berghaus) bestimmt. Die bislang nicht be-
reinigte Flur setzt sich aus Block- und Streifen- bzw.
reinen Kleinblockfluren zusammen. An den wesent-
lichen Landnutzungsbereichen und ihrer räumlichen
Verteilung hat sich während der letzten 150 Jahre
kaum etwas verändert. 

Die Niederungen mit ihren staunassen oder sogar
anmoorigen Böden lassen sich überwiegend nur als
Wiesen nutzen, da sie vielfach selbst für eine Bewei-
dung zu instabil sind. Diese Flurteile werden an ver-
schiedenen Stellen als „Au“ bezeichnet. Die Nutzung
einiger Flächen im Südosten des Kartenausschnitts
wurde inzwischen aufgegeben. 

Die flachen Unterhänge der Anhöhen, an zwei Stel-
len „Flur“, einmal „Steig“ genannt, werden früher
wie heute ackerbaulich genutzt. Lediglich an den
westexponierten Oberhängen steht der Gesteinsunter-
grund oberflächennah an, weshalb sie bei der gege-
benen Steilheit nur flachgründige Böden besitzen.
Letztgenannte Bereiche („Kleine“ und „Große Wind-
warte“, „Wehelitzer Höhe“ und Anhöhe bei Rohr)
wurden im 19. Jh. allesamt beweidet, inzwischen ver-
buschen die Flächen nach Aufgabe der Schafhaltung
allmählich.

Die Hochfläche in der östlichen Kartenhälfte, in den
Flurkarten als „Berg“ bezeichnet, wird ebenfalls

weitgehend von Feldern eingenommen. Die beiden
jeweils nur etwa 100 m breiten Ausbisse des Oberen
und Unteren Muschelkalks auf dem „Rauhen Berg“
am rechten Kartenrand konnten wiederum nur be-
weidet werden, während zwischen ihnen ein schmaler
Streifen von Feldern liegt. Der ganz am östlichen Rand
anschließende Wald, ehemals Allmende, war bereits
zum Zeitpunkt der Aufnahme des Urkatasters in in-
dividuelle, schmallängliche Parzellen geteilt worden. 

Die Strukturen der in der Karte erfassten Weiler, ins-
besondere von Dreschen und Wehelitz, erfuhren seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts nur geringfügige Ver-
änderungen. Zwar wurden Straßen asphaltiert und
viele Gebäude neu errichtet, deren Gesamtzahl, die
Ausdehnung der Siedlungen und das Wegenetz blie-
ben aber fast gleich. An ihnen lässt sich deshalb die
Einbindung der früheren ländlichen Siedlungen in
die Flur und die Rolle, die extensiv genutzte Land-
schaftselemente dabei gespielt haben, noch heute gut
verfolgen.

Die Nordostecke des Kartenausschnitts mit dem
Wald und den Stufenrainsystemen am „Rauhen Berg“
gehören zu dem seit 29.8.1994 bestehenden LSG
„Kessel-Plosenberg“. Die Aue des Roten Mains, die
bis zum lang gestreckten Stufenrain am Ortsrand von
Dreschen ins Kartenbild reicht, ist Teil des LSG „Un-
teres Rotmaintal“, in Kraft seit 25.3.1988. Im Kar-
tenausschnitt liegen keine FFH-Gebiete. Als Biotope
wurden alle Ufergehölzsäume und Feuchtflächen in
den Niederungen kartiert. Dazu kommen flächenhaft
die Hangbereiche an der Kleinen und Großen Wind-
warte mit Feldgehölzen, Gebüschen und Hecken auf
Stufenrainen. Um Dreschen und Wehelitz ist nur ein
Teil der Hecken und Streuobstbestände erfasst. Glei-
ches gilt für den Hangbereich im Osten des Karten-
ausschnitts, wo linien- und flächenhafte Biotope nur
einen Teil der Magerrasen, Stufenraine, Hecken und
Streuobstbestände umfassen.

Extensiv genutzte Landschaftselemente
Die Niederungen des Aubachs und die angrenzenden
Bereiche sind relativ arm an extensiv genutzten Land-
schaftselementen (Karte 7). Der Bach selbst wird
streckenweise von einem Ufergehölzsaum begleitet,
an dessen Ausdehnung sich seit dem 19. Jh. nur we-
nig geändert hat. Ähnliches gilt für einen zur Entwäs-
serung angelegten Graben, der ebenfalls schon in den
alten Karten enthalten ist. Auch der Rote Main wird
seit damals von Ufergehölzen begleitet, die Kante
seiner Niederterrasse, durch den angrenzenden Acker-
bau aufgehöht und hier als Stufenrain dargestellt,
trägt eine Hecke, zu großen Teilen ebenfalls schon
vor 150 Jahren bestehend. Bei den eingezeichneten
Feuchtflächen handelt es sich zum Teil um Röhrichte
und Binsenbestände, die nicht mehr gemäht werden,
hauptsächlich aber um aufgegebene Flächen mit
Feuchtstauden. Sie sind im Urkataster noch zusammen
mit dem gesamten Niederungsbereich einheitlich als
Wiesen verzeichnet und wurden relativ intensiv ge-
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nutzt, vermutlich auch gedüngt. Letztlich handelt es
sich bei den heute brach liegenden Flächen um Über-
gangsstadien, auf denen sich rasch Gebüsch und
Feuchtwald etablieren wird. An verschiedenen Stel-
len befinden sich Teiche, deren Anzahl sich unter-
schiedlich entwickelt hat. Während einige davon neu
angelegt wurden, hat sich ihre Zahl insgesamt reduziert.
Von der Teichkette im Anschluss an die Frischenmühle
bei Leuchau blieben von früher sieben nur zwei übrig.
Um diese hat sich ein Ufergehölzsaum gebildet, ein
Zeichen der Extensivierung, während die Teichufer
früher gemäht wurden. Der westlichste Teich diente
zumindest nicht in erster Linie der Karpfenzucht,
sondern dem Betrieb der Frischenmühle. Schließlich
sind einige Tümpel zu erwähnen.

Die nach Westen exponierten Steilhänge waren im
19. Jh. überwiegend von Schafen beweidete Mager-
rasen. Offenbar waren diese Flächen nicht in Systeme
der Wanderschafhaltung einbezogen, denn es fehlen
großzügige Viehtriebe. Um die Hutungen von den Dör-
fern aus mit dem Vieh zu erreichen existierten einige
breitere Feldraine, v.a. bei Wehelitz. Im Urkataster sind
darüberhinaus an einigen Stellen weitere, schmale
Feldraine eingezeichnet, die hier nicht übernommen
wurden. Sie stellten Verbindungen zu den Wiesen in
den Auenbereichen her, die früher zeitweise (Vor-
und Nachweide) ebenfalls für die Beweidung heran-
gezogen wurden. Die Beweidung wurde in unter-
schiedlichen Schritten schon vor längerer Zeit aufge-
geben. Ein Teil der Magerrasen wurde mit Kiefern
aufgeforstet während ein anderer Teil brach liegt und
erst allmählich verbuscht. Auf den nährstoffarmen
und flachgründigen Braunerden bzw. Pelosol-Braun-
erden dieser Standorte ist der Humus- und Nährstof-
fentzug durch die Beweidung gravierend, weswegen
die Bodenerholung nur langsam vonstatten geht. Im
Bereich Steinhaus/Berghaus wurden frühere Mager-
rasen auch in (gedüngte) Wiesen und Äcker umge-
wandelt. An den etwas weniger steilen Hängen, die
nach wie vor beackert werden, haben sich Stufenrai-
ne gebildet, früher mit überweidet sind sie heute von
Hecken bestanden. 

Der Hochflächenbereich der östlichen Blatthälfte weist
entsprechend seiner wechselnden Reliefverhältnisse
ein vielfältiges Mosaik extensiv genutzter Landschafts-
elemente auf. Parzellen an steileren Stellen werden von
Stufenrainen begrenzt, früher durchwegs mit Grasflu-
ren, heute zum Teil mit Hecken bewachsen. Auch im
Blasen- und Coburger Sandstein kommen Lesesteine
vor, allerdings in vergleichsweise geringer Zahl, wes-
halb nur an einer Stelle ein Lesesteinhaufen zu fin-
den war. Lesesteine spielen jedoch beim Aufbau der
Stufenraine eine erhebliche Rolle. Die kleinen, zum
Aubach entwässernden Bäche führen aufgrund des
tonhaltigen Untergrundes ganzjährig Wasser und
weisen Gehölzufersäume, Feuchtflächen und Tümpel
auf. Vor allem im südlichen Bereich waren die mei-
sten Felder von Feldrainen umgeben, die inzwischen
allerdings fast alle umgebrochen wurden. Zwei früher

bestehende Feldgehölze wurden inzwischen beseitigt
und die Flächen in Äcker umgewandelt. Dazu kommen
einzelne Obstbäume und Obstbaumreihen, ebenfalls
auf Rainen und Stufenrainen verteilt, die zum Teil
bereits im Urkataster vermerkt sind.

Die größten Bestände, allesamt Streuobstwiesen, fin-
den sich jedoch am unmittelbaren Rand der Dörfer.
Obwohl es dabei auch räumliche Verschiebungen
gegeben hat, aufgegebenen Flächen stehen neu ange-
legte gegenüber, hat sich an diesen Standorten prin-
zipiell kaum etwas geändert. Grund dafür ist das ge-
ringe Siedlungswachstum der im Kartenbild erfassten
Orte (nur Leuchau verfügt über ein Neubaugebiet,
am Hang nördlich angrenzend und außerhalb des
Kartenausschnitts gelegen). Die siedlungsnahen Streu-
obstwiesen dienten im 19. Jh. als Kleinviehweiden
und waren fast alle von Hecken umgeben, die hier
inzwischen zu mächtigen Baumhecken herangewach-
sen sind. Hecken begleiteten früher auch manche We-
ge aus dem Dorf hinaus bis zu den Magerrasen und
sollten das Vieh von den Feldern fern halten. Insbe-
sondere im Falle der beiden Weiler Dreschen und
Wehelitz ist ein erheblicher Teil der Streuobstwiesen
und der Baumhecken noch erhalten. 

Ausblick
Das Mosaik der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente im Fallbeispiel Leuchau stellt eine Mischung
verschiedener Elementtypen ohne eine einheitliche
Tendenz dar. Dies steht im Zusammenhang mit dem
Aufbau des Keupers als Wechselfolge aus Tonsteinen,
Mergeln und Sandsteinen, was zu kleinräumig wech-
selnden Standortbedingungen führt, die sich hinsicht-
lich Hydrologie, Bodenverhältnissen und Hangnei-
gungen unterscheiden. Ohne besondere Schwerpunkte
der Nutzungsformen kam es auch nicht zur Dominanz
bestimmter Landschaftselemente. 

Eine Besonderheit sind die Baumhecken um Dreschen,
die noch vollständig erhalten sind. Wie die Reste am
Rande von Wehelitz stellen sie den ehemaligen Dorf-
etter dar. Dabei handelte es sich ursprünglich um ei-
nen Zaun, später wie hier meistens um eine Hecke.
Der Etter umgab den Ort, stellte einen gewissen Schutz
nach außen dar, was auch für die Streuobstfelder galt,
und begrenzte den Auslauf des Kleinviehs. Außer-
dem markierte der Etter ursprünglich die Grenze
zwischen verschiedenen Rechtsbezirken, der genos-
senschaftlich bewirtschafteten, dem Flurzwang un-
terliegenden Feldflur einerseits sowie dem Dorfanger
und dem individuellen Gartenland andererseits (BORN
1977, S. 82). Die Etter sind, im Gegensatz zu allen
anderen, eigens angepflanzte Hecken, was nicht zu-
letzt am Gehölzbestand ablesbar ist. Ohne das in der
Feldflur übliche Auf-Stock-Setzen sind sie inzwi-
schen zu mächtigen Baumhecken herangewachsen.

Am Bestand der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente um Leuchau hat sich weniger geändert, als
dies bei den anderen Fallbeispielen der Fall ist, wenn
man vom Rückgang der Magerrasen und dem Auf-
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Luftbild 7

Fallbeispiel Leuchau, Ausschnitt wie Karte 7 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 7

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Leuchau 1851/1994, Legende siehe Abb. 21. Entwurf: 
MÜLLER, J. 2001
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kommen der nicht sehr häufigen Hecken absieht. Der
Streuobstbestand, schon im 19. Jh. vorhanden, hat sich
kaum verändert, wobei hier vor allem die räumliche
Konstanz bemerkenswert ist. Ohne nennenswertes Sied-
lungswachstum kam es nicht zu einer Verdrängung
von Streuobst aus den Dörfern heraus, wo sich zudem
die umgebenden Baumhecken teilweise erhalten haben.

Völlig unpassend erscheint es in diesem Zusammen-
hang, dass südöstlich von Wehelitz mehrere Ge-
büschstreifen angelegt wurden, die erheblich breiter
sind als bestehende Hecken und auf Standorten in der
Niederung stehen, wo sich niemals derartige Land-
schaftselemente befunden haben.
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Foto16 

Unterrodach, von Hecken auf Stufenrainen geprägte Kulturlandschaft. Blick von der „Hohen Wart“ nach Süden auf den gegen-
überliegenden Hang, eine schräg gestellte Pultscholle des Oberen Muschelkalks, weitgehend von Feldern eingenommen. Entlang
nahezu sämtlicher quer zum Hang liegender Parzellengrenzen haben sich im Laufe der Jahrhunderte Lesesteine und erodierter
Boden zu Stufenrainen angesammelt. Die darauf stehenden Hecken sind demgegenüber eine sehr junge Erscheinung und stam-
men aus der ersten Hälfte des 20. Jhs. Die senkrecht zum Gefälle liegenden Grenzen boten kaum Standorte dafür, woraus das
quer orientierte Mosaik resultiert.
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4.8 Unterrodach/Obermain

Das Mosaik extensiv genutzter Landschaftselemente
in der Gemarkung von Unterrodach wird von Hecken
auf Stufenrainen dominiert, wozu Magerrasen und
Streuobst kommen. Dieses Mosaik wird von verschie-
denen ineinander greifenden Faktoren (Bodenerosion,
Lesesteinvorkommen, Nutzungsindividualisierung,
nachlassender Nutzungsdruck) beeinflusst, die Stand-
ort und Bewuchs in unterschiedlicher Weise und in
verschiedenen Zeitstufen geprägt haben. Das Gebiet
befindet sich 5 km von Kronach entfernt und zwei
Kilometer vor der Fränkischen Linie, entlang derer
der Frankenwald emporgehoben wurde. Wie Leuchau
liegt Unterrodach geologisch gesehen im obermaini-
schen Bruchschollenland. Die geologischen, pedolo-

gischen und geomorphologischen Voraussetzungen
liegen allerdings gänzlich andes, was sich deutlich
im Mosaik der extensiv genutzten Landschaftsele-
mente niederschlägt. Auf Grund seiner geologischen
Verhältnisse besteht das Gebiet aus einem Wechsel von
flachen, gestreckten Hängen und ausgesprochenen
Steilhängen mit erheblichen Höhenunterschieden.
Die Summe der Jahresniederschläge beträgt im be-
nachbarten Neuenmarkt 754 mm, steigt aber im Ver-
lauf weniger Kilometer auf über 900 mm auf der Höhe
des Frankenwaldes an und dürfte selbst innerhalb des
Fallbeispiels deutliche Unterschiede in Abhängigkeit
von der Höhenlage aufweisen. Die Apfelblüte beginnt
durchschnittlich zwischen dem 11. und 14. Mai, die
Gelbreife des Weizens zwischen dem 4. und 8. August.
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Landschaftsökologie

Der bearbeitete Kartenausschnitt zerfällt in drei land-
schaftsökologisch unterschiedliche Bereiche. Der Ort
Unterrodach liegt auf einer Höhe von 327 m im Tal
der Rodach, das den rechten Kartenrand einnimmt.
Der Talboden, der im Wesentlichen aus quartärem
Erosionsmaterial der Umgebung zusammengesetzt
ist, lässt sich geomorphologisch in eine tiefer gelege-
ne Aue und einzelne, leicht erhöhte Teile der Nieder-
terrasse gliedern. Die durch die Überschwemmungs-

dynamik geprägte Aue selbst wird von einer Talfül-
lung eingenommen und trägt im Wesentlichen ver-
gleyte Auenböden. Die Niederterrasse liegt etwas
höher in pleistozänen Terrassensedimenten bzw. den
Fußbereichen von Hangschuttdecken und befindet
sich größtenteils außerhalb des Überschwemmungs-
bereiches. Daher haben sich hier Auenböden ohne Stau-
nässe, jedoch mit Grundwasseranschluss entwickelt,
die zum Rand in Braunerden übergehen. Der Fluss
fungiert als lokale Erosionsbasis und Vorfluter für die
angrenzenden Gebiete.

Abbildung 29

Relief des Fallbeispiels Unterrodach. Ausschnitt aus Topographischer Karte 1:25 000, Blatt 5734 Wallenfels (1967) (Ge-
nehmigung siehe Impressum)
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Vom Rodachtal zweigt in Unterrodach ein kurzes,
steiles Tälchen ab, das einer tektonischen Störung
folgt, zwei Muschelkalkschollen trennt und beim Wei-
ler Rennesberg in einer Höhe von etwa 400 m endet.
Aufgrund des verkarsteten Kalkuntergrundes verfügt
es über kein permanentes Gewässer. Nach Norden
steigt das Gelände in der „Sommerleite“ steil an und
erreicht mit der Hohen Wart knapp außerhalb des
oberen Kartenrandes 468 m. Hierbei handelt es sich
um eine stark verkippte Scholle, sodass sich eine um-
gekehrte Schichtenfolge vom Oberen Muschelkalk
im unteren Hangbereich über den Mittleren bis zum
Unteren Muschelkalk am Gipfel ergibt, nördlich an-
schließend folgt dann Buntsandstein. Der Hang steigt
sehr steil an und die Neigung beträgt über 20%. We-
gen der Steilheit und wegen des Kalkuntergrundes
befinden sich hier nur sehr flachgründige Rendzinen,
während der Boden des Rennesberger Tälchens mit
Hangschutt und Lehm gefüllt ist und tiefgründige Pa-
rabraunerden trägt. Diese Scholle wird im nordöstli-
chen Bereich durch eine steile, ebenfalls tektonisch be-
dingte Einmuldung, in der ein Neubaugebiet Unter-
rodachs liegt, nochmals gegliedert.

Die südwestlichen zwei Drittel des Kartenausschnitts
liegen im Bereich einer einzigen schräg gestellten
Pultscholle des Oberen Muschelkalks. Sie fällt mit
gleichmäßiger Neigung von durchschnittlich 8% nach
Nordosten in Richtung des Seitentälchens ein. Auf
diesem Hang sind Kalkbraunerden die Regel, da der
Muschelkalk von einer lehmigen Verwitterungsdecke
und mit Hangschutt bedeckt ist. Dieser relativ ein-
heitliche Hang trägt den Großteil der Unterrodacher
Flur und wird konsequent quer zum Hang gepflügt,
was anhand der Landschaftselemente nachvollziehbar
ist. Zwei schmale Erosionsrinnen verlaufen im Flur-
teil „Schlot“ senkrecht zum Hang, ebenfalls aus
ihrem Bewuchs ersichtlich. Dabei handelt es sich um
flache Rinnen, die vermutlich auf ein länger zurück-
liegendes Starkregenereignis zurückgehen. Sie zeigen
keinerlei sichtbare Tätigkeit fließenden Wassers mehr
und waren bereits im 19. Jh. vernarbt. Allerdings tru-
gen sie Grasstreifen und dienten offenbar episodisch
noch als Abflussrinnen, während sie heute keine zu-
sammenhängende Struktur mehr bilden. Der Karten-
rand berührt unten und links gerade noch die höch-
sten Stellen mit 469 m im Flurteil „Scheerleite“ und
457 m am Kreuzberg, bevor das Gelände nach Westen
und Süden als Steilhang abbricht. In der Karte sind
diese Steilhänge nur südlich von Unterrodach und in
der äußersten Ecke links unten angeschnitten. 

Nutzungswandel
Der Kartenausschnitt umfasst den Großteil der Gemar-
kung Unterrodach, die noch nicht flurbereinigt wur-
de. Das Parzellengefüge von Unterrodach, das sich
anhand der extensiv genutzten Landschaftselemente
hervorragend aus dem Kartenbild ablesen lässt, zeigt
das typische Bild einer Block- und Streifenflur. An
der grundsätzlichen Aufteilung der Nutzungsberei-
che hat sich im Verlauf der letzten 150 Jahre nur we-

nig geändert. Auch früher wurde lediglich die Aue,
also der regelmäßig überschwemmte Teil des Tals, von
Wiesen eingenommen. Dagegen ermöglicht die leicht
ansteigende Niederterrasse auf besseren Böden Acker-
bau und diente auch als Platz zur Anlage der Siedlun-
gen. Die aus dem Frankenwald kommende Rodach
führt infolge der dortigen Niederschlagshöhe ganzjäh-
rig eine erhebliche Wassermenge. Zusammen mit dem
auch im Vorland noch vorhandenen Gefälle ergaben
sich günstige Voraussetzungen für den Betrieb zahl-
reicher Mühlen, die überwiegend noch heute stehen,
allerdings als Bauernhöfe oder industriell genutzt
werden. Sie befinden sich inzwischen allesamt in-
nerhalb eines Neubaugebiets von Unterrodach.

Trotz der enormen Steilheit weisen die Urkataster-
karten auch für die „Sommerleite“ Ackerbau aus. Er
ging früher im Gipfelbereich und am Südwesthang
der „Hohen Wart“ in ausgedehnte Magerrasen über,
die als Schafweiden genutzt wurden. Der Boden des
Rennesberger Tälchens und der gesamte nach Süd-
westen ansteigende Hang der Pultscholle waren früher
wie heute ackerbaulich genutzt. Nur einzelne Parzel-
len im unteren Bereich werden inzwischen als Wie-
sen bewirtschaftet. 

Die massivste Veränderung gegenüber 1853 betrifft
die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche
insgesamt. Es kam zu einem beträchtlichen Rückzug
der Landwirtschaft aus allen hoch gelegenen, sied-
lungsfernen, bodenungünstigen Randbereichen der
Flur. Dazu zählen sowohl die Schafweiden auf dem
Plateau der „Hohen Wart“ als auch die Ackerflächen
im Bereich der „Scheerleite“ im Südwesten der Pult-
scholle. Insbesondere die sie nach Westen und Süden
begrenzenden Steilhänge (nur teilweise im Karten-
bild) wurden schon um die Jahrhundertwende fast
vollständig aufgegeben und tragen heute bereits einen
hochstämmigen Wald. Angesichts dessen kann man
sich kaum vorstellen, dass sogar diese Steilbereiche
ursprünglich einer durchgängigen Nutzung unterlagen.
Neigungen bis etwa 25% wurden noch ackerbaulich,
die übrigen bis über 40% erreichenden Steilhänge als
Schafhutungen genutzt. Sämtliche in der Karte ver-
zeichneten Wälder sind, bis auf eine kleine Fläche,
jünger als 150 Jahre.

Nahezu der gesamte Kartenausschnitt gehört zum LSG
„Kreuzberg-Hohe Wart“ (750 ha), das seit 18.9.1986
besteht. Außerhalb des Kartenbildes umfasst es noch
den Waldhang im Osten und den nördlichen Abhang
der Hohen Wart. Nicht unter den Schutzstatus fällt
lediglich die Ortslage Unterrodach und ein kleiner
Bereich westlich davon. Das Schutzgebiet setzt sich
fort im LSG Melm unmittelbar südöstlich angren-
zend an den Kartenausschnitt. Gemeldete FFH-Gebie-
te gibt es im Kartierbereich nicht. Der Magerrasen
auf der Hohen Wart ist als geschützter Landschafts-
bestandteil (8 ha) eingetragen. Er ist ebenso als flä-
chenhaftes Biotop erfasst wie der gesamte Hangbe-
reich der Sommerleite mit seinen Streuobstbeständen
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und Hecken sowie die Streuobstfläche südlich von
Unterrodach. Die vielen Hecken auf Stufenrainen im
Kartenbild sind alle als Biotope linienhaft kartiert.
Stufenraine ohne Hecken sind nicht erfasst.

Extensiv genutzte Landschaftselemente

Der Lauf der Rodach verzweigt sich bereits oberhalb
von Unterrodach in mehrere Arme (vgl. Karte 8). In
Oberrodach zweigt ein größerer Flussarm ab, der die
Rodach im Abstand von 100 bis 200 m auf 2 km beglei-
tet und kurz nach dem untereren Kartenrand wieder
in sie einmündet. Beide Arme sind über einen breiten
Graben im Ort miteinander verbunden. Wasserführung
und Gefälle erlaubten es, im Verlauf des zwei Kilome-
ter langen östlichen Flussarms fünf Mühlen (Anger-,
Oberrodacher, Kreuz-, Schrammes- und Vogtsmühle)
anzulegen, die über jeweils kurze Mühlgräben verfü-
gen und mit unterschlächtigen Mühlrädern betrieben
wurden. Die Hetzenmühle am Hauptarm der Rodach
verfügt über einen eigenen Mühlgraben. Wegen Flös-
serei von Nutzholz, ein wesentlicher Wirtschaftszweig
im Frankenwald, für den die Rodach die wichtigste
Abfuhrroute darstellte (SCHENK 1996, S. 247 f.), war
diese Trennung notwendig, um Schäden an den Müh-
len zu vermeiden. Beide Rodacharme werden heute
größtenteils von Ufergehölzsäumen begleitet, die zum
Teil bereits vor 150 Jahren existierten, überwiegend
aber neuerer Entstehung sind. Zum damaligen Zeit-
punkt waren einige Uferbereiche mit Obstbäumen
bepflanzt.

Angesichts der verkehrsmäßigen Abgelegenheit und
der klimatisch nicht gerade günstigen Lage am Rand
des Verbreitungsgebietes von Obstbäumen erstaunen
die erheblichen Streuobstflächen, die bereits in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts bestanden. In geradezu klas-
sischer Weise war damals der Siedlungsbereich von
Unterrodach von einem Gürtel mit Obstbäumen um-
geben. Anders als in klimatisch begünstigten Gebie-
ten im westlichen Franken handelte es sich hierbei
überwiegend um Streuobst auf Grünlandflächen. Dazu
kamen Obstbaumreihen auf Stufenrainen, die allesamt
in unmittelbarer Ortsnähe und, entlang der Gewässer,
in der Nähe der Mühlen lagen. Viele der Streuobst-
flächen waren wenigstens teilweise von Hecken um-
geben und dienten zusätzlich als Auslauf für Klein-
vieh und Schweine. Gleiches gilt für Rennesberg, das
in einen Gürtel von Streuobstweiden eingebettet war,
wovon nur noch ein kümmerlicher Rest übrig geblie-
ben ist. Auch die Unterrodacher Obstbäume sind bis
auf einzelne Ausnahmen fast vollständig verschwun-
den, was praktisch ausschließlich auf die Siedlungs-
erweiterung zurückzuführen ist. Dabei fand allerdings
ein gewisser Ausgleich statt, denn man legte seither
etliche neue Streuobstflächen auf den Steilhängen
südlich des Ortes und auf der „Sommerleite“ an,
wobei heute Streuobstwiesen die Regel sind. Diese
Flächen waren ursprünglich als Felder genutzt, wo-
von die zahlreichen Stufenraine zeugen. Deren äußerst

enge Abfolge in der Mitte „Sommerleite“ markiert
möglicherweise eine noch frühere Nutzung als Wein-
berg, die Mitte des 19. Jahrhunderts aber längst erlo-
schen war. Jedenfalls trägt ein anderer Flurteil den
Namen „Weingarten“.

Der obere Teil der „Hohen Wart“ sowie der obere
Hangteil in Richtung des Rennesberger Tälchens wur-
den früher vollständig von Magerrasen eingenommen.
Sie bildeten ursprünglich einen zusammenhängenden
Streifen, der an Rennesberg vorbei lief und neben der
Nutzung als Weidefläche wohl auch als Viehtrieb für
Wanderschäferei diente. Dafür spricht auch, dass die
Fortsetzung nach Unterrodach hinein von Hecken be-
grenzt wurde. Die Ausdehnung der Magerrasen ent-
spricht exakt dem Vorkommen des Unteren Muschel-
kalks, der aus sehr reinen Kalken aufgebaut ist und
flachgründige Rendzinen trägt, die nicht ackerfähig
sind. Große Teile davon sind inzwischen durch Suk-
zession verwaldet, andere wurden bis vor wenigen
Jahren beweidet. An der Verteilung der Sukzessions-
flächen und der Magerrasen lassen sich die Verände-
rungen des Weidedrucks ablesen, der im 20. Jh. deut-
lich nachgelassen hat. Die steilsten Bereiche, die zu-
erst gemieden wurden, tragen inzwischen einen Kie-
fernwald, der in Gestalt einzelner Pioniergehölze in die
noch bestehenden Magerrasen vordringt. Man kann
allerdings nicht von einem kontinuierlichen Rückzug
der Magerrasen während der letzten 150 Jahre spre-
chen, vielmehr fanden auch gegenläufige Verschie-
bungen statt. Inmitten der Weidefläche lag damals
noch ein Ackerbereich, der inzwischen ebenfalls ver-
waldet ist. Andere Felder sind erst seit dieser Zeit neu
zu Magerrasen geworden, während ein kleiner Teil
der Magerrasen auf der Hohen Wart sogar wieder
umgebrochen wurde.

Der gesamte mäßig geneigte Hang der Muschelkalk-
Pultscholle zeigt ein einheitliches Muster von quer
zum Gefälle verlaufenden Strukturen. Dabei handelt
es sich fast durchgängig um Stufenraine von unter-
schiedlicher Sprunghöhe. In den steileren Bereichen
beträgt sie in der Regel ein bis zwei, teilweise bis zu
drei Meter, in den flacheren Bereichen oft nur einen
halben Meter oder weniger. Sie sind meist klar im
Urkataster erkennbar, fast immer als Rain, gelegent-
lich auch schon damals als Hecke und öfter auch als
Lesesteinhaufen oder -wall. Besonders im flacheren
Südteil sind viele heute als Stufenrain zu klassifizie-
rende Landschaftselemente noch nicht nachweisbar und
daher in der Karte als „neu“ verzeichnet. Zum Teil
wurden damals nur Teilstücke kartiert, während sie
heute auf der gesamten Parzellengrenze identifizier-
bar sind. Besonders in diesen Fällen ist von einem
auch früher durchgehenden Stufenrain auszugehen,
allerdings so schmal, dass keine separate Nutzung im
Urkataster vermerkt wurde. Die Stufenraine verdanken
ihre Herausbildung und ihre konsequente Anordnung
einer Kombination verschiedener Einflussfaktoren.
Die Hangneigung von immerhin rund 8%, verbunden
mit der starken Erosionsneigung der geringmächtigen
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Luftbild 8

Fallbeispiel Unterrodach, Ausschnitt wie Karte 8 (Genehmigung siehe Impressum)
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Karte 8

Extensiv genutzte Landschaftselemente und deren Wandel, Fallbeispiel Unterrodach 1853/1994, Legende siehe Abb. 21. Entwurf:
MÜLLER, J. 2001
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Böden führt zu einer deutlichen Materialverlagerung.
Dazu kommt die beträchtliche Zahl von Lesesteinen,
die sich nicht nur an der Existenz etlicher, teilweise
wieder beseitigter Lesesteinhaufen ablesen lässt. Die
Masse der Lesesteine wurde allerdings auf den Stu-
fenrainen abgelegt, trug zu deren Aufhöhung bei und
wirkte als Sedimentfalle. Parzellen am oberen Rand
des Hangs, wo die Bodendecke am dünnsten ist, zei-
gen das typische Bild von „Scherbenäckern“ mit einer
Unzahl von Lesesteinen. Heute stehen Hecken auf
nahezu sämtlichen Stufenrainen sowie einem kleinen
Teil der übrigen Feldraine und bilden ein äußerst dich-
tes Netz. Wuchsform und Artenspektrum (Rhamno
cornetum) legen den Schluss einer alten Heckenland-
schaft nahe, was jedoch keineswegs der Fall ist. Auf
den Karten von 1853 lassen sich bis auf ganz verein-
zelte Ausnahmen (v.a. um Rennesberg aber auch im
Steilhangbereich südlich Unterrodach) erst wenige He-
cken nachweisen. Ursprünglich trugen die Stufenraine
fast immer eine Grasnarbe, die gemäht oder beweidet
wurde. Diese Nutzung ist für das 19. Jh. auch für viele
normale Feldraine eingetragen, vor allem in den Flur-
teilen „Scheerleite“ und „Sonnenschein“, die am Rand
der Gemarkung liegen, woraus der Zusammenhang
zu dem dort nachlassenden Nutzungsdruck ersicht-
lich wird. Sie konnten eine Breite von mehreren Me-
tern aufweisen und sind heute zum Teil den angren-
zenden Äckern zugeschlagen, zum Teil stehen dort
ebenfalls Hecken oder Gebüsche. Außerdem gab und
gibt es Hecken, die lediglich auf einfachen Rainen ste-
hen. Von den Stufenrainen wurden nur einzelne besei-
tigt. Das einheitliche Bild der quer zum Gefälle ori-
entierten Stufenraine und Hecken wird lediglich von
den zwei senkrecht den gesamten Hang durchziehen-
den ehemaligen Erosionsrinnen im westlichen Bereich
gestört. Früher eine durchgehende Grasnarbe auf-
weisend, sind sie heute teilweise wieder überpflügt,
teilweise stehen auch hier Hecken oder Gebüsche.

Ausblick 
Auch wenn die dominierenden Hecken der Unterro-
dacher Flur relativ neuen Datums sind und ihr Alter
im Allgemeinen weniger als hundert Jahre beträgt,
muss von einer alten, gewachsenen Struktur dieser
ackerbaulich genutzten Flur gesprochen werden.
Dies wird anhand der Entwicklung der Landschafts-
elemente, ihrer typischen Zusammensetzung aus Stu-

fenrainen mit Hecken sowie Lesesteinansammlungen,
ihrer agrarökologisch bedingten Häufigkeit und ihren
Lagebeziehungen vorwiegend quer zum Hang deut-
lich. Daraus ist nicht zuletzt der Unterschied zu Grün-
landheckengebieten evident, denn die Standorte be-
schränken sich in der Regel auf zwei Seiten der Par-
zellen und bilden keine allseitige Begrenzung wie in
Gebieten mit Weideviehhaltung. 

Anhand der räumlichen Verlagerung der Streuobst-
bestände wird der Nutzungswandel der letzten 150
Jahre besonders deutlich. Lagen die Standorte ursprüng-
lich als fast geschlossener Streuobstgürtel konsequent
in Siedlungsnähe und wurden intensiv doppelt genutzt,
so fehlen sie dort heute, und bei den heutigen Streu-
obstflächen handelt es sich um die extensiven Folge-
nutzungen auf ehemaligen Ackerflächen der Steilhän-
ge. Die Kontinuität des Streuobstanbaus ging also mit
einer fast vollständigen Standortverlagerung einher,
in der sich die abnehmende wirtschaftliche Bedeutung
sowie die Nutzungsextensivierung spiegeln. 

Obwohl sich an der allgemeinen Orientierung auf
Ackerbau nichts geändert hat, macht das verbreitete
Aufkommen von Hecken den tief greifenden Wandel
von einer subsistenz- zu einer marktorientierten Land-
nutzung sichtbar, die auf die Beweidung bzw. Mahd
der vielen Feld- und Stufenraine verzichten konnte.
Zunächst wurden die auf diesen Standorten aufkom-
menden Hecken kurz gehalten und regelmäßig auf
Stock gesetzt, was aus der Vielstämmigkeit der Sträu-
cher ersichtlich ist. Seit zwanzig bis dreißig Jahren
wurde diese arbeitsaufwändige Tätigkeit eingestellt,
die Gehölze sind inzwischen vielfach auf über fünf
Meter Höhe herangewachsen und die Gefahr für die
Hecken geht von der mangelnden Nutzung aus. Die
Hecken stellen in vielen Fällen ein Bewirtschaftungs-
hindernis dar, teilweise können Parzellen nur zur Hälf-
te als Äcker, im Schatten lediglich als Wiese genutzt
werden. Hier stellt sich die Frage, wann die ersten
schmalen Parzellen aufgegeben werden und aus den
Hecken Feldgehölze werden, und in einer etwas wei-
teren Perspektive, wie lange überhaupt noch Landwirt-
schaft auf den vergleichsweise kargen Böden betrie-
ben werden wird. Nach der völligen Aufgabe der
meisten Steilhänge vor etwa 100 Jahren steht die Land-
schaft nun vor einer neuen Phase des Rückzugs des
anthropogenen Einflusses aus der Flur.
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Foto17 

Wacholderheide, ästhetisches „Meisterwerk“ oder kurzfristiger Übergangszustand? Die historische Nutzung dieser Flä-
che war eine häufig überweidete Schafhutung mit der entsprechenden Vegetation: gehölzfreier Magerrasen. Bei hohem Weide-
druck konnten sich Gehölze wie die Wacholder kaum entwickeln und wurden als Weideunkraut sogar entfernt. Erst durch das
Nachlassen bzw. Ausbleiben der Beweidung wuchsen verstärkt Wacholder auf, dazu Rosen und Brombeeren, später würden Kie-
fern folgen und sich schließlich die natürliche Vegetation einstellen: trockener Wald. Die im Bild festgehaltene Wacholderheide
stellt lediglich ein Übergangsstadium zwischen den beiden Stadien dar, gesteuert durch Vegetationsdynamik, Beweidung, Trocken-
heit und Bodendegradation. Zu ihrer Erhaltung ist ein Weidegang nur ca. ein bis zwei Mal jährlich notwendig, dazu das mecha-
nische Entfernen von Rosen, Brombeeren und Kiefernjungwuchs, nicht aber des Wacholders, d.h. weder ein modernes, noch ein
historisches Nutzungsmuster. Welcher Zustand soll erhalten werden? (Schlötzmühle bei Wonsees).
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5. Ergebnisse und Konsequenzen

Im abschließenden Kapitel sollen die Ergebnisse die-
ser Untersuchung in den gesellschaftlichen Rahmen
der Auseinandersetzungen um den Natur- und Land-
schaftsschutz gestellt werden. Eingebettet in die Ent-
wicklungsdynamik der Kulturlandschaft geht es dar-
um, wie sich der Bestand der extensiv genutzten Land-
schaftselemente verändert hat und in welchen agrar-
historischen Kontext ihre Entstehung zu stellen ist.
Vor dem Hintergrund der heute stark veränderten
Nutzungsstrukturen in der Landwirtschaft (Intensi-
vierung, Konzentration und Entmischung) ergeben sich
daraus Fragen nach der Zukunft der extensiv genutzten
Landschaftselemente: 
• Was ist als „Natur“, was als „Kultur“ zu definie-

ren und zu schützen?
• Welche Ziele verfolgt man mit der „Pflege“ der

Landschaft?
• Welches „Leitbild“ der Kulturlandschaft soll den

Entscheidungen zugrundegelegt werden und wel-
che Stellung nehmen die extensiv genutzten Land-
schaftselemente dabei ein?

• Wie sind beim Umgang mit der Landschaft und
ihren Elementen kulturelles Erbe, landschaftliche
Vielfalt und regionale Identitätsmerkmale zu be-
werten?

Hinter all diesen auf die extensiv genutzten Land-
schaftselemente bezogenen Fragen steht die allge-
meine Problematik des Umgangs mit der (Kultur-)
Landschaft, deren Nutzung am Beginn des 21. Jahr-
hunderts vor einem tief greifenden Umbruch steht.
Standen noch vor wenigen Jahren Probleme wie die
Intensivierung der Landwirtschaft und die Beseiti-
gung von Landschaftselementen im Vordergrund, so
werden diese zunehmend durch Tendenzen wie dem
Rückzug der Landwirtschaft und der völligen Nut-
zungsaufgabe sowie den immer stärker divergieren-
den Nutzungsansprüchen an die Landschaft überlagert. 

Im Spannungsfeld dieser Entwicklungen sind auch
die extensiv genutzten Landschaftselemente angesie-
delt. Damit verlagert sich aber die Sichtweise vom
einzelnen Element und von der einzelnen Funktion
(z.B. als Biotop) hin zu der Rolle, welche die exten-
siv genutzten Landschaftselemente in ihrer Gesamt-
heit spielen, als Beitrag zur regionalen und lokalen
Vielfalt auf verschiedenen Ebenen und damit als Bei-
trag zur Identität der gewachsenen Kulturlandschaft.

5.1 Bestandsentwicklung ausgewählter
Landschaftselemente in verschiedenen
Landschaftsausschnitten

Ein Vergleich der Fallbeispiele zeigt, dass der Bestand
der diversen Landschaftselemente recht verschieden
ist, eine Tatsache, die wesentlich zum Charakter und
zur Eigenart der verschiedenen Kulturlandschaften
beiträgt. Dahinter steht die Auseinandersetzung des
Menschen mit den variierenden natürlichen Einfluss-
faktoren, was zur Entwicklung immer wieder neuer

Nutzungsformen führte. Die extensiv genutzten Land-
schaftselemente stellen das Produkt aus dem Gleich-
gewicht natürlicher und anthropogener Einflussfak-
toren dar.

Dabei handelt es sich allerdings um ein Fließgleich-
gewicht, was daran sichtbar wird, dass sich die ein-
zelnen Landschaftselemente in ihrer Häufigkeit un-
terschiedlich entwickelt und in ihren Anteilen gegen-
einander verschoben haben. Unter dem Druck der
landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung haben sich die Notwendigkeit und die Mittel,
bestimmte Landschaftsteile zu nutzen, d.h. deren Be-
wertung aus Sicht der Landnutzung, im Laufe der Zeit
immer wieder verändert. Auch die extensiv genutzten
Landschaftselemente sind daher kaum als statisch
anzusehen, haben sich aber viel langsamer verändert
als die anthropogene Bewertung, so z.B. Magerrasen
durch allmähliche Bodendegradation oder Stufenrai-
ne durch zunehmende Materialakkumulation. 

Im Folgenden wird die Bestandsentwicklung extensiv
genutzter Landschaftselemente vor dem Hintergrund
der wirksamen natürlichen und anthropogenen Ein-
flussfaktoren und deren Wandel untersucht. Dabei wer-
den nicht allgemeine Entwicklungen zitiert, im Mittel-
punkt steht vielmehr die Auswertung der vorgestellten
Fallbeispiele, wobei als anschaulichste Beispiele Streu-
obst, Magerrasen, Hecken, Stufenraine und Feldge-
hölze herausgegriffen werden.

Streuobst
Die Entwicklung der Streuobstbestände lässt sich
durch eine erhebliche Flächenausdehnung kennzeich-
nen, wobei es zum einen zu einer Standortverlage-
rung kam, zum anderen zu deutlichen Unterschieden
im Unterwuchs (Fettwiese, Acker, Magerrasen).

1. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren
Obstbäume in allen untersuchten Fallbeispielen
vorhanden und die für ihre Kultivierung notwen-
digen Veredelungs- und Pflegetechniken daher be-
reits bekannt. Allerdings waren die Streuobstbe-
stände auf einen schmalen Gürtel im unmittelba-
ren Ortsbereich direkt um die Häuser herum be-
schränkt. Aus der Tatsache, dass diese Flächen in
den meisten Fällen von Hecken umgrenzt waren,
lässt sich ihre Doppelfunktion als Auslauf für
Kleinvieh („Sauanger“) ersehen, weshalb davon
auszugehen ist, dass es sich um relativ gut gedüng-
te, fette Streuobstwiesen handelte (vgl. besonders
Hofstetten, Wehelitz, Dreschen, Unterrodach). Der
Obstanbau trug damals noch reinen Subsistenz-
charakter.

2. In einem zweiten Schritt erfolgte bereits vor der
Mitte des 19. Jahrhunderts die Anlage von „Baum-
feldern“ in der freien Flur. Dabei wurden ganz ge-
zielt solche Standorte gewählt, die sowohl den er-
tragsschwächsten Ackerbau (Bodenungunst, vgl.
Flugsandflächen Karlstadt) aufwiesen, als auch
die geringste Frostgefährdung (Hanglagen, Klein-
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wallstadt) aufwiesen, wobei das arbeitstechnische
Kriterium Ortsnähe offensichtlich noch nicht ins
Gewicht fiel bzw. zurückstehen musste. Diese Ent-
wicklung ist nur in den klimatisch begünstigten
Gebieten zu erkennen, während im Übrigen Streu-
obst in der Flur noch keine Rolle spielte.

3. Während der zweiten Hälfte des 19. und dem Be-
ginn des 20. Jahrhunderts kam es zur flächenmäßig
größten Ausdehnung der Streuobstbestände, die
nun teilweise erhebliche Teile der Flur einnahmen.
Für das Ausmaß der flächenhaften Ausdehnung
spielte die Markteinbindung die entscheidende Rol-
le, d.h. die Kombination aus Bahnanschluss und
nahe gelegenen Städten als Absatzmarkt, die es er-
möglichte Obstbau, in klimatisch günstigen Gebie-
ten sogar als Haupterwerbsquelle oder zumindest
als wichtiges Zusatzeinkommen zu betreiben. Zum
Teil kam es bereits damals zur Umwandlung von
Baumfeldern in Streuobstwiesen. Es blieb aller-
dings bei der relativen Nutzungskonkurrenz durch
ertragreichen Ackerbau auf guten Böden, was die
Anlage von Streuobstflächen trotz Klimagunst
auch völlig verhindern konnte (Rittershausen und
Eichelsee). 

4. Zeitlich parallel dazu wurde Obstanbau auf Un-
gunststansorte wie Stufenraine und Steilhänge in-
nerhalb der Flur ausgedehnt, die nach Ende der
flächenhaften Beweidung im Rahmen der Dreifel-
derwirtschaft nicht mehr benötigt wurden, was in
allen Fallbeispielen nachzuvollziehen ist. Dazu
kommen Grenzertragsflächen, auf denen die vor-
herige Nutzung aufgegeben wurde, wie Weinberge
(Hofstetten) und steile Äcker (Lehrberg, Unterro-
dach), worin sich ebenfalls der Übergang von der
Subsistenz- zur Marktorientierung spiegelt. Auf die-
se Weise entstanden Obstbaumreihen auf Stufen-
rainen (Rittershausen) und Streuobstwiesen, teil-
weise als Magerrasen genutzt (Lehrberg). Auch
ursprünglich auf Äckern stehende Obstbestände
wurden in Streuobstwiesen umgewandelt (Klein-
wallstadt). 

5. Die schwierige Bewirtschaftung und aufwändige
Ernte führte vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Importe und des billigeren Angebots aus Inten-
sivobstplantagen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
zu einer Vernachlässigung der hochstämmigen
Streuobstbestände, ein Prozess, der noch andauert.
Die Bestände weisen in vielen Fällen erhebliche
Unterschiede hinsichtlich ihres Pflegezustands auf,
der von jährlicher intensiver Nutzung (mit Ausasten
der Bäume, Ernte, mehrmaliger Mahd und Düngung
der Wiesen) über extensive Nutzung (ohne konse-
quente Pflege, ohne Düngung, mit nur teilweisem
Abernten, Mahd nur einmal jährlich oder seltener,
Aufkommen von Stauden und Sträuchern) bis zum
brach fallen (mit Verbuschung und hohem Totholz-
anteil, aber Überwuchern und Absterben der Bäu-
me) reicht. Oft lassen sich in Hecken noch die Re-

ste der vorherigen Obstbaumreihen identifizieren
(Rittershausen). Problematisch ist dabei die Tatsa-
che, dass sich der zoologische Wert gegensätzlich
zum Nutzungsgradienten verhält und es schwie-
rig ist, einen mittleren Zustand aufrecht zu erhal-
ten, der auf Dauer die notwendigen Eingriffe ge-
währleistet, die zur Erhaltung der Streuobstwiesen
notwendig sind. Auch die Überalterung der Be-
stände und die fehlende Nachpflanzung stellen ein
gravierendes Problem dar.

6. Nachdem der ursprünglich die Ortskerne eng um-
gebende Streuobstgürtel inzwischen von Ausnah-
mefällen (Dreschen, Wehelitz) abgesehen vollstän-
dig verschwunden ist, kommt es infolge des ex-
tremen Sieldungsausbaus am Ende des 20. Jahr-
hunderts bereits zu Flächenverlusten von relativ
jungen, weniger als 50 Jahre alten Streuobst-
flächen (Hofstetten, Karlstadt, Unterrodach). 

Magerrasen
Als Magerrasen identifizierbare Flächen, die im
Urkataster eine eigene Signatur „Hutung“ besitzen,
gehen auf die Kombination natürlicher (nicht acker-
fähig) und anthropogener (Beweidung) Einflussfak-
toren zurück. Nicht nur weil sich die natürlichen Fak-
toren von Fall zu Fall stark unterscheiden, sondern
auch weil sich die Viehhaltungssysteme wandelten,
kam es zu erheblichen Bestandsunterschieden sowie zu
klaren Schwerpunktbildungen von Magerrasen, wo-
bei generell ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. 

Wie Abb. 30 zeigt, war die Entwicklung in den Fall-
beispielen je nach landschaftlicher Ausstattung und
Nutzungsgeschichte sehr unterschiedlich, sie reichte
vom Totalverlust (Hofstetten) bis fast zur Verdoppe-
lung der Fläche (Lehrberg). Die Daten beziehen sich
exakt auf die mit den Karten abgedeckten Land-
schaftsausschnitte, jeweils 517 ha. Die Bezeichnun-
gen „beseitigt“, „dauerhaft“ und „neu entstanden“
entsprechen der Legende und den Symbolen in den
Karten und ermöglichen einen Vergleich zwischen
dem Bestand Mitte 19. Jh. (beseitigt und dauerhaft)
mit Bestand Ende 20. Jh. (dauerhaft und neu ent-
standen). Die höchsten Werte weisen die Fallbeispiele
in den Kalkgebieten auf (Pegnitz, Unterrodach, Lau-
denbach und Karlstadt), was allerdings nur für die
Verhältnisse Mitte des 19. Jahrhunderts in dieser all-
gemeinen Gültigkeit zutrifft. Die größte Flächenkon-
tinuität mit den vergleichsweise geringsten Verän-
derungen (Signatur dauerhaft) herrscht in Gebieten
mit flachgründigen Böden vor (Muschelkalk: Karl-
stadt, Unterrodach; Keuper: Leuchau). Unter diesen
ökologischen Umständen verläuft die Sukzession sehr
langsam und Magerrasen bleiben auch bei sehr selte-
ner Beweidung erhalten. Zudem gibt es oft keine
Nutzungsalternative, der Zuwachs bei Aufforstung
bleibt ebenfalls sehr gering und ist daher nicht ren-
tabel, Ackerbau ist auf diesen Flächen meist un-
möglich. 
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Tabelle 9 differenziert hinsichtlich der Ursachen und
dem prozentualen Gesamtverlust der Magerrasen.
Die absolut stärksten Rückgänge gab es dort, wo die
Ausdehnung im 19. Jh. noch am größten war, in Peg-
nitz, während die Magerrasen in Lehrberg entgegen
dem Trend eine erheblich Zunahme aufweisen können.
Beide Fälle sind nur durch die jeweilige Nutzungs-
geschichte erklärbar: Frühzeitige Aufgabe der Schaf-
haltung in Pegnitz und deren Ausweitung in Lehrberg
(vgl. Kapitel 3.2.3). Bei der heutigen Nutzung ehe-
maliger Magerrasen spielt die Aufforstung die wich-

tigste Rolle, obwohl es auch hier große Unterschiede
gibt. Viele Flächen wurden auch einfach sich selbst
überlassen, sodass sich Laubholz-Sukzession einstel-
len konnte. Zum Teil ist die frühere Ausdehnung der
Magerrasen auch auf beträchtliche Flächen zurück-
zuführen, die als Viehtriebe reserviert waren und spä-
ter problemlos in Ackerfächen umzuwandeln waren,
wie aus der entsprechenden Spalte in Tabelle 9 her-
vorgeht (Laudenbach, Lehrberg, Leuchau). In diesen
Fällen handelte es sich also nicht um ökologisch be-
dingte, sondern nutzungsmäßig vernachlässigte Flä-
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Abbildung 30

Bestandsentwicklung von Magerrasen von der Mitte des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in den untersuchten
Fallbeispielen

Tabelle 9

Flächen von Magerrasen in Hektar und Ursachen des Rückgangs in den untersuchten Fallbeispielen (Mitte des 19. bis
Ende des 20. Jh.)
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chen, die durch Düngung meliorisierbar waren. Ins-
gesamt betrachtet korrespondiert die Bedeutung der
Magerrasen eng mit derjenigen der Weideviehhal-
tung, eine Entwicklung, die sich allerdings in ver-
schiedenen Phasen abspielte.

1. Magerrasen spielten in fast allen Fluren im 19. Jh.
als extensiv genutzte Landschaftselemente eine
Rolle. Vor Einführung der ganzjährigen Stallhal-
tung mussten die Viehbestände täglich auf die Wei-
de getrieben werden. Aus nahe liegenden Gründen
wählte man als Dauerweiden primär die von den
natürlichen Standortbedingungen her für Ackerbau
aber auch für Wiesen nicht brauchbaren Flächen.
Sie kommen vor allem in Kalkgebieten vor, wo an
Oberhängen, Hangkanten oder Felsausbissen der
harte Untergrund nur durch extrem flachgründi-
ge, trockene Rendzinen überdeckt wird (Karlstadt,
Laudenbach, Pegnitz). Flachgründige bodensauere
Standorte auf Sandsteinen zählen ebenfalls zu den
Flächen, die nur als Weide nutzbar waren, weswe-
gen der Waldrand zum Teil weiter zurück lag als
heute und von einem Streifen Magerrasen beglei-
tet wurde (Hofstetten) oder bestimmte Flächen in-
nerhalb der Flur aus der intensiveren Nutzung her-
ausflielen (Leuchau). Da das Vieh beim Auf- und
Abtrieb die Feldflur durchqueren musste, dabei
aber keinen Schaden anrichten sollte, war ein Netz
von Viehtrieben notwendig, das die Dörfer mit den
Weideflächen verband, und zwar umso mehr, je
größere Dauerweiden oder Waldweiden zur Ver-
fügung standen und erreicht werden mussten. Je
nach natürlichen Gegebenheiten und Nutzungs-
druck wählte man dafür steil eingekerbte Tälchen
(Hofstetten, Laudenbach) oder normale Flurstücke
(Buhlsbach, Pegnitz). In ausgesprochenen Gunst-
gebieten, wo strenger Flurzwang herrschte und es
keine Dauerweiden gab, mussten die Brach- und
Stoppelfelder, die im Rahmen der Dreifelderwirt-
schaft turnusmäßig aufgesucht wurden, ausreichen,
weshalb feste Viehtriebe dort, jedenfalls auf den
Karten anfangs des 19. Jahrhunderts, nicht nach-
weisbar sind (Rittershausen). Weil die Viehtriebe
ebenso wie die Weiden nie gedüngt wurden, ent-
wickelten sich hier, selbst unter besseren agrar-
ökologischen Verhältnissen, Magerrasen.

2. Mit der Umstellung auf die ganzjährige Einstallung
des Viehs, die sich während der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts und zum Teil sogar erst danach
durchsetzte, wurde das System aus Weiden und
Viehtrieben entbehrlich und die Standorte konnten
aufgeforstet werden; wo das unterblieb, verbusch-
ten sie. Viele heutige Feldgehölzstreifen gehen dar-
auf zurück (Hofstetten, Laudenbach). Die heutige
Ausdehnung der Magerrasen ist aber nicht allein
vom Vorhandensein einer Beweidung und deren
vorheriger Dauer abhängig, sondern auch von De-
gradation und Erholungsmöglichkeit der Böden auf
den jeweiligen Standorten. Während flachgründi-
ge ehemalige Magerrasen nur sehr langsam ver-

buschen oder verwalden (Karlstadt, Leuchau, Un-
terrodach), konnten aus nur organisatorischen
Gründen als Viehtriebe reservierte Flächen den
angrenzenden Parzellen zugeschlagen und als
Acker genutzt werden (Buhlsbach, Pegnitz).

3. Parallel zum Ausklingen der im Dreifeldersystem
integrierten Haltung gemischter Herden nahmen
im 19. Jh. die Schafbestände stark zu. Nach Auf-
hebung des Flurzwangs, der Ablösung der alten
Weiderechte und der Besömmerung der Brache
bestand für sie allerdings das Problem, geeignete
Weiden zu finden, weshalb der Weidedruck auf die
vorhandenen, anderweitig nicht nutzbaren Mager-
rasen deutlich anstieg, die daher nach wie vor
große Flächen einnehmen konnten (Pegnitz, Karl-
stadt). Im Laufe dieser Entwicklung, begleitet von
einer zunehmenden Marktorientierung der Schaf-
zucht, wurde die Wanderschäferei deutlich ausge-
weitet und es bildeten sich klare Verbreitungs-
schwerpunkte der Schafhaltung heraus, während
in anderen Gebieten die Bestände rapide zurück-
gingen. Dort, wo nach wie vor ein hoher Bedarf an
Schafweiden bestand, wandelte man auch Felder
auf Grenzertragsstandorten in Magerrasen um, was
ebenfalls erst im Zusammenhang mit der nachlas-
senden Subsistenzorientierung der Betriebe mög-
lich war (Lehrberg).

4. Als im 20. Jh. die Schafbestände wieder erheblich
zurückgingen, kam es zu einer erneuten Auffor-
stungswelle von Magerrasen (Pegnitz). Lediglich
in bestimmten Gebieten konnte sich die Schafhal-
tung behaupten, begleitet von einer Umorganisati-
on mit Einrchtung von Gemeinde- und Genossen-
schaftsschäfereien, sodass die Magerrasen weiter-
hin beweidet wurden (Lehrberg). In anderen Ge-
bieten, wo dies nicht der Fall war, verschwanden sie
trotz prinzipiell vorhandener agrarökologischer
Gegebenheiten, auch wenn keine andere Nutzung
außer der Aufforstung möglich war (Pegnitz). An-
hand des Grades der Verbuschung lässt sich zum
Teil die phasenweise Reduzierung der Schafhal-
tung und der allmähliche Rückzug des Einfluss-
faktors Beweidung aus der Flur ablesen (Pegnitz,
Leuchau, Unterrodach).

Hecken
In seinem bekannten Artikel grenzt TROLL (1951)
die spontan aufgewachsenen Hecken im Ackerbau-
gebiet von den gezielt angepflanzten Hecken in den
Grünlandgebieten ab, indem er zurecht den Grad des
anthropogenen Einflusses als Kriterium benutzt. Da-
bei stellt er auch fest, dass die Hecken der Ackerbau-
gebiete erheblich älter seien als die der Grünlandge-
biete (S.155). Selbst nach Ansicht von Botanikern,
die sich intensiv mit Hecken befasst haben, ist „das
Alter der süddeutschen Hecken (…) wesentlich höher
als das der norddeutschen“ (SCHULZE et al. 1984,
S. 9). Nach den vorliegenden Erkenntnissen kann
diese Aussage nicht pauschal aufrechterhalten werden,
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und muss hinsichtlich prinzipiellem Typus, Standort
und Bewuchs differenziert werden. Der Typus der
spontanen Entstehung ohne direkten anthropogenen
Einfluss ist vermutlich so alt wie die Kulturlandschaft
selbst. Ausschlaggebend für die Häufigkeit von Hecken
innerhalb einer Flur sind die verschiedenen Standorte,
auf denen sie sich überhaupt entwickeln können, weil
damit eine unterschiedliche Entstehung und Lage ver-
bunden sind. 

Bezogen auf die Bestandsentwicklung der einzelnen
Fallbeispiele ergibt sich ein äußerst differenziertes
Bild (Abb. 31). Sämtliche Fallbeispiele, die über 20
Kilometer Hecken pro kartierter 5,4 km2-Fläche auf-
weisen, liegen in Kalkgebieten (Laudenbach und Un-
terrodach: Muschelkalk, Pegnitz: Malm). Diese Tat-
sache weist überdeutlich darauf hin, wie wichtig bei
der Heckenentstehung die Berücksichtigung der Stand-
ortentwicklung ist, in diesem Fall die Bildung von
Stufenrainen und der Anfall von Lesesteinen. Bei der
Beurteilung der ökologischen und ästhetischen Ge-
samtausstattung einer Landschaft ist es notwendig,
nicht nur einen Typus herauszugreifen, sondern das
Mosaik aller Landschaftselemente zu berücksichti-
gen: Obwohl Rittershausen mit 4004 Metern deutlich
mehr Hecken aufweist als Hofstetten, ist die Land-
schaft als ausgeräumt zu bezeichnen, während Hof-
stetten über eine reichhaltige Ausstattung mit Streu-
obst und Feldgehölzen verfügt. Bei aller Verschieden-
heit bezüglich Anzahl und Standort ist es bemer-
kenswert, wie wenig die durchschnittliche Länge der
einzelnen Hecke in Franken variiert. Die genauen
Werte zeigt Tabelle 10. Im Durchschnitt schwankt die

Länge der Hecken früher wie heute zwischen 75 und
150 Metern, ein Wert, der sich als typisch für Franken
bezeichnen lässt. 

Die Gesamtzahl der Hecken pro Kartierfläche von
5,4 km2 liegt heute zwischen 1099 Metern (Hofstet-
ten) und 34055 Metern (Unterrodach). In der Mitte
des 19. Jahrhunderts schwankte sie zwischen 1001m
(Hofstetten) und lediglich 5173 m (Leuchau). Zum Teil
veränderten sich Anzahl und Länge der Hecken nur
geringfügig (Hofstetten, Lehrberg) und zwar beson-
ders dort, wo es insgesamt nur wenige gibt. Allerdings
kann auch in solchen Gebieten, wo sich an der Gesamt-
zahl nur relativ wenig verändert hat, ein Großteil der
früheren Hecken beseitigt worden sein, und es sich
beim heutigen Bestand um bis zu 100% (Hofstetten,
Rittershausen) um neu entstandene Exemplare han-
deln. Heute sehr heckenreiche Fluren (Laudenbach,
Pegnitz, Unterrodach) verdanken ihren hohen Be-
stand einem überproportional hohen Zuwachs. Im Fal-
le von Laudenbach, wo es heute fast 29 Kilometer
Hecken gibt, war vor 150 Jahren nur eine einzige
verzeichnet. Abgesehen von solchen Extremfällen sind
vom heutigen Bestand an Hecken im Allgemeinen
75-90% seit Mitte des 19. Jahrhunderts neu entstan-
den. Aus den genannten Daten und der Auswertung
der Kartierungen können vier Phasen der Heckenent-
stehung und -verbreitung abgeleitet werden, die sich
aus der Dynamik des Kulturlandschaftswandels erklä-
ren lassen.

1. Zur Zeit der verbreiteten Dreifelderwirtschaft, als
in der Mehrzahl der Fluren zudem Zelgenbindung
herrschte, wurde die gesamte Feldflur regelmäßig
flächenhaft überweidet. Da es sich um Stoppel-
oder Brachfelder handelte, bestand keinerlei Not-

Abbildung 31

Bestandsentwicklung von Hecken von der Mitte des 19. bis zum Ende des 20. Jhs. in den untersuchten Fallbeispielen
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wendigkeit, dazwischen liegende Flächen von der
Beweidung auszunehmen. Aus diesem Grund konn-
ten auf Stufen-, Feld- oder Wegrainen keine Ge-
hölze aufwachsen oder sich gar Hecken bilden.
Insbesondere in den durch hohen Nutzungsdruck
gekennzeichneten Gewannfluren gab es kaum
Standorte, wo Hecken überhaupt hätten wachsen
können (Rittershausen, Hofstetten). Aber auch in
Fluren mit geringerem Nutzungsdruck und mit
Block- und Streifenfluren, wo die Felder oft all-
seitig von breiten Rainen umgeben waren, wurden
diese überweidet und waren frei von Hecken
(Laudenbach, Unterrodach, Leuchau). Außerdem
spielte das Recht des „Grasens und Krautens“ ei-
ne erhebliche Rolle für die unterbäuerlichen Schich-
ten, das es ihnen erlaubte, Raine abzumähen oder
Ziegen in Einzelhut darauf weiden zu lassen, was
bei der Armut für die oft landlosen Bevölkerungs-
teile von existenzieller Bedeutung war. Schließ-
lich sorgten die Bauern dafür, dass beispielsweise
Lesesteinriegel auf jeden Fall frei von Gehölzen
blieben, um die angrenzenden Weinkulturen nicht
zu beeinträchtigen (Laudenbach); sogar Lesestein-
wälle, die nicht beweidet werden konnten, trugen
nur teilweise Hecken (Pegnitz, Unterrodach). Die-
ser weitgehend hecken- und gebüschfreie Zustand
der Kulturlandschaft ist auf den Karten aus der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts gut dokumentiert.
In wieweit in den Jahrhunderten zuvor bei gerin-
gerer Bevölkerungsdichte, Nutzungsdruck und so-
zialer Differenzierung andere Verhältnisse vorla-
gen, lässt sich an dieser Stelle nicht sagen. Ent-
sprechende ältere Darstellungen (frühe Karten oder
Gemälde), die Hecken zeigen, geben allerdings fast
immer ortsnahe Lagen und nicht die freie Feldflur
wieder.

2. Auf den Urkatastern wurden Hecken, so sie vorhan-
den waren, sorgfältig vermerkt. Von wenigen Aus-
nahmen abgesehen waren sie auf den engen Um-
kreis der Siedlungen beschränkt, wo sie die Streu-
obstgärten, die als Weiden für Kleinvieh genutzt
wurden, und andere kleine Flächen, die nicht in die
Organisation der Dreifelderwirtschaft eingebunden
waren, umfriedeten bzw. schützten (Hofstetten,
Rittershausen, Lehrberg). Zu einem geringen Teil
wurde das Grünland im Auenbereich nicht als Wie-
se, sondern offensichtlich als Weide genutzt, was
jedenfalls aus vereinzelten von Hecken umgebenen
Parzellen zu schließen ist (Rittershausen). Auch
als Dorfetter wurden Hecken benutzt (vgl. Dre-
schen, Wehelitz/Fallbeispiel Leuchau). Man muss
allerdings davon ausgehen, dass die Hecken auf all
diesen Standorten nicht spontan entstanden sind,
sondern gepflanzt wurden.

3. Abb. 31 zeigt die Heckenbestände differenziert nach
Fallbeispielen im Vergleich zwischen Mitte des 19.
Jahrhunderts und der Kartierung Ende des 20. Jahr-
hunderts. Im Durchschnitt ergibt sich eine Zunahme
der Hecken, gemessen in Metern Länge, auf ein
Mehrfaches. Der enorme Zuwachs an Hecken lässt
sich auf den Rückzug des Weideviehs aus den Flu-
ren im Zusammenhang mit der dauerhaften Ein-
stallung nach Aufhebung des Flurzwangs zurück-
führen. Parallel dazu war es den unterbäuerlichen
Schichten möglich, entweder abzuwandern oder sich
Land anzueignen, sodass auch das Abmähen der
schmalen Raine unterblieb. Hecken wurden sogar
als Abschirmung der individualisierten Nutzung der
Parzellen zunehmend wichtig und finden sich an
Grenzen von Magerrasenflächen, wo sie zuvor nicht
nachweisbar waren (Karlstadt, Laudenbach). 

Tabelle10

Gesamtlänge und durschnittliche Länge von Hecken in den untersuchten Fallbeispielen (je 5,4 km2, Mitte des 19.
bis Ende des 20. Jh.)
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4. In Gesamtzahl und -länge der Hecken bestehen er-
hebliche Unterschiede zwischen den Fallbeispielen,
wobei die landschaftsökologischen Verhältnisse
wieder stärker in den Vordergrund treten. Für die
spontane Entstehung von Hecken und Gebüschen
wichtige Standorte stellen zum einen Lesestein-
riegel (Laudenbach) und -haufen (Laudenbach,
Pegnitz) dar, zum anderen Stufenraine (Unterro-
dach, Pegnitz) und andere längs zur Pflugrichtung
liegende und daher nicht befahrene oder betretene
Raine (Karlstadt). Insgesamt kann bezüglich der
Entstehung von Hecken in den untersuchten Fall-
beispielen, und damit repräsentativ für das Acker-
baugebiet Süddeutschlands, festgestellt werden:
Die weit überwiegende Zahl der Hecken ist weni-
ger als 150, in vielen Fällen unter 50 Jahre alt. Alt
im Sinne der Kulturlandschaftsentwicklung sind
jedoch das Standortmuster, die Häufigkeit der
Standorte und die entsprechenden Lagebeziehun-
gen. Ebenfalls ein hohes Alter weisen der Typus
der spontan entstehenden, die süddeutschen He-
cken aufbauenden Pflanzengesellschaften, sowie
das Pflanzeninventar auf. Hecken als solche stel-
len jedoch relativ junge Elemente der Kulturland-
schaft dar.

Stufenraine
Stufenraine verdanken ihre Existenz einer ganz all-
mählichen Akkumulation von Bodenmaterial, die
von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig ist:
Erosionsgefährdung (Erodierbarkeit des Bodentyps),
Sedimentfalle (Vorhandensein von Lesesteinen, Nut-
zung der Raine), Geomorphologie (Hangneigung und
Geländeunterschiede), Flurform (Bearbeitungsrich-
tung), Bodennutzungssystem (Bodendeckungsgrad
durch die Nutzpflanzen) und Bearbeitungsmethoden
(frühere Pflugtechnik mit Verlagerung der Schollen
hangabwärts). Die Häufigkeit von Stufenrainen ist ein
zentraler Faktor für die Ausstattung einer Landschaft
mit Obstbaumreihen oder Hecken, weil sie im Acker-
baugebiet die bei weitem häufigsten Standorte be-
reitstellen. Nach den vorliegenden Ergebnissen muss
der Frage nach der Sedimentfalle besondere Beach-
tung geschenkt werden. 

1. Aufgrund des langsamen, in aller Regel passiven
Entstehungsprozesses ist allgemein von einer
mehrhundertjährigen Entstehungsgeschichte der
meisten Stufenraine auszugehen. Für ihre Lage im
Gelände kommt der Flurform die entscheidende Rol-
le zu, wobei von wechselseitigen Abhängigkeiten
auszugehen ist. Zum einen legte die Flureinteilung
die Grenzen fest, an denen sich Bodenmaterial
überhaupt akkumulieren konnte. Zum anderen wur-
den durch einmal vorhandene Stufenraine spätere
Teilungen vorgegeben, sodass man nicht selten
zwischen zwei höheren Stufenrainen zwei Parzel-
len findet, die nicht durch einen Stufenrain ge-
trennt sind, was eine erst später vorgenommene
Teilung anzeigt (Laudenbach, Unterrodach). Bei
zahlreichen in den Fallbeispielen als „neu“ kar-

tierten Stufenrainen handelt es sich um niedrige
Exemplare, die so schmal sind, dass sie vermutlich
deshalb im Urkataster nicht erscheinen. Kleine
Stufenraine unter 1⁄2 m Sprunghöhe könnten auch
bei Flurbereinigungen beseitigt worden sein, ohne
dass dies heute nachvollziehbar wäre. 

2. Der Vergleich der Fallbeispiele zeigt, dass die Häu-
figkeit von Stufenrainen, bei gegebener Erosions-
disposition, fast weniger von der Erosionsgefähr-
dung der Böden als solcher abhängt als vielmehr
vom Vorhandensein von Lesesteinen. Wo Lesestei-
ne fehlen, wie im Löss (Rittershausen) oder wo
sie selten sind, wie in Tonsteinen des Keupers
(Lehrberg), findet man nur wenige Stufenraine.
Bei großen Mengen anfallender Lesesteine, die
vor allem in Kalkgebieten in erheblichem Maß am
Bodenprofil beteiligt sind, begleiten Stufenraine
nahezu jede quer zum Hang verlaufende Parzellen-
grenze (Unterrodach, Pegnitz, Laudenbach). Ob-
wohl die Böden dort weniger erosionsgefährdet sind
als Böden aus Löss, ist die Anzahl von Stufenrai-
nen um ein Vielfaches höher. Vor allem kommen
sie bereits bei sehr geringen Hangneigungen vor.
Wo Lesesteine gefunden werden, sind sie am Auf-
bau der Stufenraine generell beteiligt und wirkten
offenbar als effektivere Sedimentfallen als ein durch
intensive Beweidung früher möglicherweise nur
schütterer Grasbewuchs. Bodenerosion, Stufen-
rainentstehung und Lesesteinablagerung stellen
einen zusammenhängenden, sich selbst verstärken-
den Prozess dar. Daraus ist zu schließen, dass es
ohne effektive Sedimentfallen wohl eher zum
„Durchtransport“ erodierten Bodenmaterials kommt,
eine Beobachtung, die in Lössgebieten nach Regen-
fällen aktuell gemacht werden kann. Zu einer Ak-
kumulation kommt es hier erst in Geländesenken,
Dellen oder in der Aue. 

3. Höhere Stufenraine sind normalerweise als schma-
ler Streifen mit von der Ackerfläche abweichender
Nutzung schon im Urkataster abmarkiert. Im Löss-
gebiet des zentralen Gäulandes trifft dies jedoch
zum Teil auch für mehrere Meter hohe, noch heu-
te erhaltene Stufenraine nicht zu, die erst in den
Katasterkarten vom Beginn des 20. Jahrhunderts
erscheinen. Neben einer Entstehung innerhalb ei-
ner so kurzen Zeit, die nur für Ausnahmefälle an-
genommen werden kann, kommt unter Berück-
sichtigung des in den Gewannfluren extremen
Nutzungsdrucks auch die Praxis in Frage, dass die
Raine mit Getreide bepflanzt wurden, was prinzi-
piell möglich, wenn auch mit deutlichen Ertrags-
einbußen verbunden ist (Rittershausen). Im Übri-
gen war die Nutzung als Grasstreifen üblich (flä-
chenhafte Überweidung der Flur, Recht des „Gra-
sens und Krautens“) und ist in allen Fallbeispielen
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachzu-
vollziehen. In vielen Fällen lässt sich erkennen,
dass man als Zwischenstufe zunächst Obstbäume
und Obstbaumreihen auf den Rainen pflanzte, wo-
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mit die Nutzung zwar extensiviert, aber noch nicht
aufgegeben wurde (Rittershausen, Karlstadt). Erst
später waren auch die Obstbäume zur Eigenversor-
gung nicht mehr nötig, und es konnten sich end-
gültig Hecken entwickeln, die noch geringere Ein-
griffe erfordern. Stufen-, Feld- und Wegraine ver-
loren mit abnehmender Subsistenzorientierung als
Standorte für Nebennutzungen an Bedeutung und
wurden mit zunehmender Umstellung von Hand-
arbeit auf Viehanspannung auch immer schwerer
zu bewirtschaften. Auf den unverändert vorhande-
nen Standorten fand damit ein mehrphasiger Nut-
zungswandel mit Tendenz zu immer stärkerer Ex-
tensivierung statt.

Feldgehölze
Noch stärker als die schmalen, in engem Kontakt zur
Nutzfläche stehenden Hecken spiegeln Feldgehölze
die Veränderungen des Nutzungsdrucks wider. Er lag
früher auch auf Ungunststandorten, die nicht melio-
rierbar und damit intensivierbar waren und auf denen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Beweidung ex-
tensiviert oder ganz aufgegeben wurde, da kaum Nut-
zungsalternativen zur Verfügung standen. 

1. Die Standorte für Feldgehölze unterscheiden sich
je nach landschaftsökologischer Ausstattung er-
heblich. In den behandelten Fallbeispielen vari-
ieren Anzahl und Standortbedingungen erheblich,
wobei sich folgende Ursachen beschreiben lassen:
Steilhänge an scharf eingeschnittenen, kleinen
Tälchen (Klingen) innerhalb der Flur (Hofstetten,
Laudenbach); größere Hangversteilungen inner-
halb ackerbaulich genutzter Hänge, die auf härtere
Gesteinsschichten zurückgehen (Leuchau); Fels-
ausbisse mit sehr dünner Bodendecke, auf denen
zudem häufig Lesesteine abgelegt wurden (Peg-
nitz); Hangpartien mit durch Nutzung bedingt ero-
siv verkürzten Bodenprofilen (Laudenbach, Unter-
rodach); feuchte bis nasse Teilflächen der Aue
(Leuchau, Eichelsee). 

2. Mit Ausnahme einiger weniger Fälle von Felsaus-
bissen (Pegnitz) bestanden die Feldgehölze, ebenso
wie die Hecken, in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts noch nicht und sind erst während der
letzten 100 bis 150 Jahre entstanden. In vielen Fäl-
len war die Nutzung selbst zumindest mit ursäch-
lich für die Degradation der Standorte (Weinbau,
Beweidung), ein Standortnachteil, der allerdings erst
dann zur Aufgabe führte, als diese Nutzungsfor-
men nicht mehr konkurrenzfähig waren. Während
die Auenstandorte als gedüngte Wiesen, eventuell
auch als Streuwiesen, genutzt wurden, hat man al-
le übrigen Flächen im 19. Jh. noch beweidet. Im
Gegensatz zu Feld- und Stufenrainen spielte dabei
nicht die Überweidung der Brach- und Stoppel-
zelgen die entscheidende Rolle. Vielmehr stellten
die flächenmäßig stärker ausgedehnten Standorte
oft Bestandteile des eigenständigen Systems aus
Triftwegen, Hutungen und Weideflächen dar, das

separat von der Ackerflur existierte (Laudenbach,
Pegnitz). Zum Teil ist erkennbar, dass es die Ver-
bindung zu den Wäldern herstellte, die in den
Weiderhythmus mit einbezogen waren (Hofstet-
ten, Buhlsbach).

3. Weil es sich um eigenständige, nicht wie die Raine
dem Ackerbaubereich sondern dem Weidesystem
zugehörige Flächen handelte, ist die Aufgabe der
Beweidung nicht mit dem Ende der Dreifelder-
wirtschaft zu korrelieren. Zum Teil erfolgte die
Nutzungsaufgabe mit der Einführung der ganz-
jährigen Stallhaltung relativ früh im 19. Jh. (Hof-
stetten), zum Teil dienten die Flächen noch länger
als Schafweiden und die Entstehung der Feldgehöl-
ze lässt sich eher mit dem Rückgang der Schaf-
haltung parallelisieren (Pegnitz, Unterrodach). Im
Falle der aufgegebenen Weinberge sind die kom-
plizierten agrarökonomischen Bedingungen für
diese Sonderkultur ausschlaggebend, wobei sich
anhand des Alters der Baumbestände unterschied-
liche Zeitpunkte für die Nutzungsaufgabe in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachvollziehen
lassen (Laudenbach, Hofstetten).

5.2 Differenzierung der Nutzungsintensität
als historischer Prozess

Hinter der Analyse der Bestandsentwicklung, wie sie
im vorangegangenen Abschnitt zusammenfassend er-
stellt wurde, steht die Frage nach den sich wandeln-
den Rahmenbedingungen, die für die erheblichen
Veränderungen im Bestand einzelner extensiv genut-
zter Landschaftselemente verantwortlich waren. Wäh-
rend die natürlichen Faktoren sich nicht oder nur
langsam verändert haben, kam es demgegenüber im
anthropogenen Bereich zu einem raschen Wechsel.
Dabei wurden die verschiedenen Standorte aus der
Sicht der Landnutzung immer wieder neu bewertet. 

Eine für die Stellung der extensiv genutzten Land-
schaftselemente entscheidende Entwicklung war die
Tatsache, dass sich die Intensität der Landnutzung zwar
insgesamt erheblich steigerte, dieser Prozess jedoch
nicht die gesamte Nutzfläche gleichmäßig betraf. Die
unterschiedlichen agrarökonomischen Prozesse be-
wirkten eine Verschiebung der Gewichtung von Teil-
flächen, sodass es zu der in den Fallbeispielen doku-
mentierten Auseinanderentwicklung von intensiv ge-
nutzten Äckern, Wiesen und Weiden auf der einen
und extensiv genutzten Landschaftselemente auf der
anderen Seite kam. Letzten Endes kam es zu einer
Differenzierung der Nutzungsintensität innerhalb der
Kulturlandschaft. Sie ermöglicht es, die extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente abzugrenzen und sie
den intensiv bearbeiteten Nutzflächen als Gesamtheit
gegenüber zu stellen. 

Mittelalterlich-frühneuzeitliches Nutzungssystem
In den Wurzeln zurückgehend bis ins Mittelalter hat-
te sich ein Bodennutzungssystem entwickelt, das bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen
Bestand hatte, wobei es zunehmend verfeinert und
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schematisiert wurde. Dieses System, das Dreifelder-
wirtschaft, Flurzwang und das darin verankerte Be-
weidungssystem umfasste, war durch ein komplizier-
tes Rechtsgefüge abgesichert, das kaum individuelle
Initiativen wie die Einführung von Innovationen er-
laubte. Die Landnutzung war gekennzeichnet durch
die Starrheit der gemeinschaftlichen Nutzungsvorga-
ben und durch einheitliche Nutzungsbezirke, was Ver-
änderungen wie den Wechsel der Anbaufrüchte stark
erschwerte. Eine Folge davon war ein relativ einheit-
licher Gradient der Nutzungsintensität vom verhält-
nismäßig intensiv genutzten Innenfeld zum extensiv
genutzten Außenfeld mit den Allmenden. Dieses Bo-
dennutzungssystem war mit gewissen Abweichungen
in fast allen Ackerbaugebieten Süddeutschlands bis
in die Mittelgebirgsstufe hinein verbreitet.

Die wichtigsten Folgen für die hier als extensiv ge-
nutzt zusammengefassten Landschaftselemente erge-
ben sich aus diesem Nutzungssystem. Ein eklatanter
Düngermangel und die Notwendigkeit des Weide-
gangs für das Vieh auch auf den Feldern, um dort
Futter aufzunehmen und Dung zu hinterlassen führ-
ten dazu, dass praktisch die gesamte Gemarkung,
von den (Stoppel-)Feldern über dazwischen liegende
Raine und andere Flächen, über die Dauerweiden
(Allmenden) bis zu großen Teilen der Wälder über-
weidet wurde. Die geringe Produktivität pro Flä-
cheneinheit musste mit einer großen Ausdehnung der
Nutzflächen ausgeglichen werden, sodass kaum die
Möglichkeit bestand, Ungunststandorte weniger in-
tensiv oder gar nicht zu nutzen. Die geringe Kapital-
intensität (kein Kunstdünger oder Maschinen) wurde
durch eine hohe Arbeitsintensität ausgeglichen, was
sich in der verbreiteten Handarbeit äußerte, die man
nicht nur auf den Feldern (auch kleinste, wenig er-
tragreiche Flächen wurden beackert), sondern auch
auf anderen Nutzflächen (z.B. Mahd der Raine, Wein-
bau auf extremen Steilhängen) einsetzte. Der perma-
nente Ackerbau bewirkte im Laufe der Jahrhunderte
erhebliche Materialumlagerungen innerhalb der Flur,
die durch die festliegende Flureinteilung als Land-
schaftselemente fixiert wurden, was vor allem für
Stufenraine und Lesesteinriegel gilt. Unterstützt wur-
de deren Entstehung durch die Tatsache, dass auch
ungünstige, steile Flurteile genutzt werden mussten,
um den wegen der geringen Produktivität hohen Flä-
chenbedarf befriedigen zu können. Eine weitere Fol-
ge war die Erosion geringmächtiger Bodendecken
beispielsweise durch die Egart-Wirtschaft auf flach-
gründigen Böden über Kalk. Der Netto-Nährstoff-
entzug, der im Außenfeld durch die Beweidung und
durch extensiven Ackerbau ohne Düngung stattfand,
bewirkte ebenso eine Degradierung der Standorte durch
Humusmangel und Oberbodenversauerung. In beiden
Fällen kam es deshalb dazu, dass viele Flächen
schließlich nur noch als Magerrasen der Schafweide
dienen konnten.

Das traditionelle Bodennutzungssystem der Dreifel-
derwirtschaft veränderte sich innerhalb relativ kurzer
Zeit, nicht zuletzt nachdem Anfang des 19. Jahrhun-

derts das dahinter stehende Rechtsgefüge aufgehoben
wurde. Bezogen auf die extensiv genutzten Land-
schaftselemente waren verschiedene Prozesse, die
daraufhin in Gang kamen und die teilweise in Ab-
hängigkeit voneinander stehen, von entscheidender
Bedeutung.

Individualisierung der Landnutzung
Mit der Aufhebung des Flurzwangs, herrschaftlicher
Weiderechte, der Viehhaltungsbeschränkungen und
weiterer Rechtsnormen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts war es einzelnen Bauern erstmals mög-
lich, nicht nur frei über die Nutzung ihrer Parzellen zu
entscheiden, sondern auch individuell neue Anbau-
produkte auszuprobieren, auch wenn andere diese
Initiative nicht aufbrachten. Dies gilt beispielsweise
für das Pflanzen von Obstbäumen, das zwar von der
Obrigkeit schon lange zuvor angeordnet worden war,
sich aber nur in geringer Zahl durchgesetzt hatte. Da-
bei spielte eine ebenso wichtige Rolle die Tatsache,
dass man nun individuell bestimmte Standorte wie
Stufenraine oder einzelne Ackerparzellen für Streu-
obst reservieren konnte, ohne dass das Beweiden durch
die Dorfherde geduldet werden musste. Ein weiteres
Beispiel ist die Anlage von größeren Komplexen von
Wässerwiesen mit den zugehörigen Bewässerungs-
gräben, die ebenfalls erst möglich war, als zu Anfang
des 19. Jahrhunderts neue rechtliche Grundlagen ge-
schaffen waren und die alten Weide- und Übertriebs-
rechte abgelöst werden konnten. (Für die intensiven
Nutzflächen wäre noch die Zunahme der Vielfalt der
Anbauprodukte, teils wegen der Aufhebung des Flur-
zwangs, teils durch die Einführung neuer Nutzpflan-
zen zu ergänzen.) Dabei ist allerdings zu beachten, dass
es sich bei allen genannten Beispielen, Einführung von
Streuobstanbau, Zunahme der Schafherden und Ma-
gerrasenbeweidung, Anlage von Wässerwiesen, aus
damaliger Sicht zunächst um eine Nutzungsintensi-
vierung handelte. So waren Wacholder auf Magerra-
sen oder Streuobstwiesen kaum zu finden. Erst die
weitere landwirtschaftliche Entwicklung machte aus
den Innovationen des 19. Jahrhunderts extensiv ge-
nutzte Landschaftselemente im 20. Jh.

Übergang von Subsistenz- zu Marktorientierung
Die traditionelle Dreifelderwirtschaft brachte wegen
ihres Düngerproblems nur geringe Erträge hervor, was
zur Folge hatte, dass auch wenig Überschüsse erwirt-
schaftet werden konnten und die Marktintegration ge-
ring blieb. Die in weiten Bereichen zumindest teilweise,
wenn nicht vorherrschende Subsistenzorientierung
führte zu einer stark gemischten Nutzung bis hinab
auf die betriebliche Ebene, bei der der Getreideanbau
im Vordergrund stand. Die zunehmende Marktorien-
tierung brachte es mit sich, dass Getreideanbau und
später auch Viehhaltung dort, wo sie unrentabel wa-
ren, aufgegeben werden konnten. So war es möglich,
bestimmte Flächen aus der Produktion von Grund-
nahrungsmitteln herauszunehmen und beispielsweise
auf Marktfruchtanbau umzustellen oder sich auf Milch-
viehhaltung zu konzentrieren. Die Aufgabe subsistenz-
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bedingter Nebennutzungen und die Spezialisierung
auf eine geringere Zahl marktfähiger Produkte führ-
te bereits im 19. Jh. zu einer gewissen Nutzungsent-
mischung. Ein Beispiel dafür ist die Einschränkung
oder sogar völlige Aufgabe des Ackerbaus in den
Mittelgebirgen und im Alpenvorland zugunsten der
Viehhaltung und des Grünlands. Ein anderes Beispiel
ist die Ausdehnung des Obstanbaus, was entsprechen-
de Verflechtungen zu den Absatzmärkten voraussetz-
te, parallel dazu die Möglichkeit, die Arbeitskraft
vom Getreideanbau zumindest teilweise abzuziehen.
Auch die erhebliche Ausdehnung (und später rasche
Reduzierung) der Schafbestände als Reaktion auf den
steigenden Bedarf an Wolle wäre wenige Jahrzehnte
zuvor unmöglich gewesen, als die Viehbestände streng
reglementiert waren und zudem die Weiderechte für
bäuerliche und herrschaftliche Herden fixiert und ver-
teidigt wurden. Da die flurinternen Weideflächen je-
doch nicht mehr zur Verfügung standen, war die Aus-
dehnung der Magerrasen die Folge dieser Entwicklung.
Erst im Zuge dieser Spezialisierungen kamen Land-
schaftselemente wie Streuobst oder Streuwiesen so-
wie auch ein Teil der Magerrasen in der Kulturland-
schaft zu größerer Verbreitung. 

Aufgabe von Grenzertragsstandorten 
und flächenhafter Bewirtschaftung
Die Notwendigkeit der weitgehenden Selbstversorgung
brachte es mit sich, dass für praktisch alle Standor-
te eines Betriebes, so verschieden sie auch gewesen
sein mochten, eine sinnvolle Nutzung vorhanden war.
Im Zuge der Marktorientierung konnten Nebennutzun-
gen aus betrieblichen oder standörtlichen Gründen
nun aufgegeben werden. Die Folge war beispielswei-
se die Aufgabe von Marginalflächen wie Feuchtwie-
sen oder -weiden, sodass sich Gebüsche oder Gehölze
entwickeln konnten. Auch die Umstellung auf Streu-
nutzung betraf vielfach zuvor intensiver genutztes
Grünland und sogar Äcker, auf die man erst durch
die verbesserte Marktintegration verzichten konnte.
Weitere Beispiele sind zuvor beweidete Steilhänge,
auf denen sich Feldgehölze bilden konnten oder Fel-
der auf steilen Hängen, die in beweidete Magerrasen
oder Streuobstflächen umgewandelt wurden. In vie-
len Fällen kam es aber nicht gleich zu einer völligen
Aufgabe, sondern zunächst zu einer Extensivierung
der Standorte, wie bei vielen Rainen und Stufenrai-
nen (Mahd und Beweidung, Bepflanzung mit Obst-
bäumen, Aufkommen von Hecken, Durchwachsen der
Hecken bei ausbleibenden Eingriffen). Ebenso wur-
den nun Steuobstwiesen angelegt, eine deutlich exten-
sivere Nutzungsform als die ursprünglichen Streu-
obstbestände auf Feldern (Baumäcker), die später oft
ebenfalls so genutzt d.h. extensiviert wurden. Bei
nachlassendem Nutzungsdruck entwickelte sich ein
Teil der Magerrasen zu Wacholderheiden weiter. Die
zunehmend intensive, düngerreiche und später ma-
schinelle Nutzung konzentrierte sich immer stärker
auf begünstigte Flächen, auf welchen überhaupt ein
Ertragszuwachs zu erzielen war, der den Aufwand
rechtfertigte. 

Differenzierung der Nutzungsintensität 
auf lokaler Ebene
Im Zuge der marktorientierten Landwirtschaft stei-
gerte sich, generell betrachtet, die Intensität der
Landnutzung erheblich. Diese Entwicklung betraf
allerdings keineswegs die gesamte Flur, sondern ging
vielmehr mit dem Rückzug aus der flächenhaften Be-
wirtschaftung und mit der Extensivierung von Grenz-
ertragsstandorten einher. Neben der Nutzungsentmi-
schung als Folge von Individualisierung und Mark-
torientierung erfolgte also gleichzeitig eine Nutzungs-
konzentration mit Intensivierung auf nur einem Teil
der ursprünglichen Landwirtschaftsfläche. 

Tabelle11 gibt einen Überblick über die ökonomi-
schen Prozesse und deren Zeitstellung, die, häufig in
Kombination, zur Entstehung der verschiedenen ex-
tensiv genutzten Landschaftselemente beigetragen ha-
ben. Die Individualisierung der Entscheidungen, eini-
ge der damaligen Innovationen, die Möglichkeit der
partiellen Nutzungsaufgabe und die Extensivierung von
Grenzertragsstandorten waren dabei die entscheiden-
den Prozesse. Zusammen genommen bedeuteten die-
se Entwicklungen eine Differenzierung der Nutzungs-
intensität, bei der sich Intensivierung der Gunst-
standorte und Extensivierung der Ungunststandorte
gegenüber standen. Dieser Gesamtprozess lässt sich
auf verschiedenen Maßstabsebenen zeigen und hatte
einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung, die
Veränderung und das Verschwinden der extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente insgesamt. 

Auf lokaler Ebene kam es zu einem Rückzug aus den
Randbereichen der Fluren (Außenfeld), die zuvor in
extensiver Weise ohne den Einsatz von Dünger mit-
tels Wechselwirtschaften genutzt worden waren und
von denen viele später aufgeforstet wurden. Dazu
gehören viele Magerrasen, die früher teils als Egarte,
später als Schafhutungen genutzt worden waren, eben-
so wie die Wildfelder und Röder der Mittelgebirge,
deren Nutzung vielfach völlig aufgegeben wurde.
Auenbereiche mit extensiv genutzten, einmähdigen
Feuchtwiesen und Feuchtflächen, die als Futterliefe-
ranten wichtig gewesen waren, wurden entweder ge-
düngt oder drainiert und damit einer intensiveren
Nutzung zugeführt, oder aber ganz aus der Nutzung
herausgenommen. Auf Grenzertragsflächen konnte
bei der verbesserten wirtschaftlichen Situation, die die
Marktintegration mit sich brachte, die ackerbauliche
Nutzung aufgegeben werden. 

Auf betrieblicher Ebene führte die Konzentration auf
günstige Flächen zur Aufgabe kleinflächiger Ungunst-
standorte innerhalb der nun zunehmend intensiv ge-
nutzten Flur. Feld- und Stufenraine, kleinräumige
Hangversteilungen, sumpfige Stellen oder Uferstrei-
fen wurden nicht mehr im gleichen Umfang benötigt
und man konnte es sich leisten, sie nur noch extensiv
zu bewirtschaften. Das Abmähen von Rainen bzw.
das Abweiden mit einzelnen zur Selbstversorgung
gehaltenen Tieren konnte unterbleiben, zu steile Par-
zellen, deren Bearbeitungsaufwand hoch war, konn-
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ten aufgegeben werden, weil es einfacher und gün-
stiger war, die wenigen so erzeugten Produkte zuzu-
kaufen als den Aufwand selbst zu betreiben. In den
skizzierten Entwicklungen spiegelt sich eine zuneh-
mende Differenzierung der Nutzungsintensität, wobei
den immer intensiver genutzten und stärker gedüng-
ten Feldern und Grünlandflächen die nicht intensi-
vierbaren Ungunststandorte gegenüberstanden.

Entwicklungsphasen der extensiv 
genutzten Landschaftselemente
Vielfach herrscht die Ansicht vor, die Häufigkeit ex-
tensiv genutzter Landschaftselemente sei seit langem
kontinuierlich zurückgegangen, ein Verlust, der auf die
allgemeine Entwicklung der Landwirtschaft zurück-
geführt wird. Diese Vorstellungen existieren nicht nur
in der Bevölkerung und bei etlichen im Naturschutz
engagierten Menschen, sondern auch bei Wissen-
schaftlern. So stellen HERZOG u. OERTMANN
(1997, S. 339) fest: „Zu Beginn des Hochmittelalters
erreichte die landschaftliche Vielfalt einen Höhe-
punkt“. Die Reduzierung der landschaftlichen Viel-
falt sei bis ins 19. Jh. langsam, seit damals infolge
von Meliorationen, Industrialisierung und Moderni-
sierung rapide vorangeschritten (JACOMET und
SCHIBLER 1996). Dabei bleibt in den meisten Fäl-
len unklar, was unter dem Begriff der „landschaftli-
chen Vielfalt“ eigentlich verstanden werden soll, ob
es sich um standörtliche, biologische oder ästhetische
Vielfalt, Arten- oder Lebensraumvielfalt handelt.

Wenn man die Gesamtheit der extensiv genutzten
Landschaftselemente als Indikator der landschaftlichen
Vielfalt ansieht – was sicherlich legitim ist, denn sie
stehen für Nutzungsvielfalt, standörtliche, biologi-

sche und ästhetische Vielfalt – dann lassen sich der-
artige Ansichten nicht undifferenziert bestätigen. Sie
gelten insbesondere nicht für die letzten zwei Jahr-
hunderte gleichmäßig und vor allem nicht für den
Bewuchs, der im Bereich der Biologie und des Natur-
schutzes meist im Mittelpunkt steht. Die Kulturland-
schaft unterlag gerade während des 19. und 20. Jahr-
hunderts einer enormen Entwicklungsdynamik. Die
extensiv genutzten Landschaftselemente waren Teil die-
ser Entwicklung, weshalb zu klären ist, welche Stel-
lung ihnen innerhalb dieses Wandlungsprozesses zu-
zuweisen ist. 

Aus ökonomischer Perspektive ist in den genannten
Prozessen, vor allem im Übergang von der Subsistenz-
zur Marktproduktion zwar eine allgemeine Intensi-
vierung der Landnutzung abzuleiten. In räumlicher
Hinsicht wirkte sie sich aber keineswegs auf die ge-
samte Nutzfläche gleichmäßig aus und führte deshalb
auch nicht zu einer generellen Abnahme extensiv ge-
nutzter Landschaftselemente, eher das Gegenteil war
der Fall. „Die höchste Reichhaltigkeit an Formen, Ni-
schen, Standorten, Lebensgemeinschaften zeigte wahr-
scheinlich die traditionelle Kulturlandschaft nach Auf-
hebung des Flurzwanges, wo frei bewirtschaftet wer-
den durfte, (…)“ (EWALD 1978, S. 85). 

Insgesamt gesehen verdankt die Mehrzahl der exten-
siv genutzten Landschaftselemente ihre Entstehung
der Differenzierung der Nutzungsintensität auf den
verschiedenen Standorten. Aus dem dynamisch ab-
laufenden Wandlungsprozess lassen sich, bei erheb-
lichen regionalen Unterschieden und zeitlichen Über-
schneidungen, vier für das Mosaik der extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente wesentliche Phasen ab-
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Tabelle11

Für die Entstehung extensiv genutzter Landschaftselemente entscheidende agrarökonomische Prozesse. Genauere 
Erläuterungen im Text. Spätere Extensivierung bzw. sogar Nutzungsaufgabe im 20. Jh. ist hier nicht berücksichtigt
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grenzen. Abb. 32 fasst am Beispiel eines idealisierten
Landschaftsausschnitts die Entwicklungsphasen und
die Folgen, die sich daraus für die Stellung des Mo-
saiks extensiv genutzter Landschaftselemente ergeben,
zusammen.

• Phase der flächenhaften Nutzung (Mittelalter
bis Anfang 19. Jh.): Während der Jahrhunderte, in
denen die Dreifelderwirtschaft angewandt wurde,
liefen langsame Verlagerungsprozesse innerhalb
der Landschaft ab. Über die Zeit führten sie zu
passiven (Stufenraine) und aktiven (Lesesteinrie-
gel und -haufen) Materialumlagerungen, sowie zu
Nährstoffumlagerungen vom Außen- ins Innen-
feld (Nährstoffentzug, Humusmangel und Boden-
degradation auf Magerrasen). Wesentlich für die
heutige Kulturlandschaft war insbesondere die Fi-
xierung der räumlichen Strukturen (Feld-/Grün-
land-/Wald-Verteilung, Flureinteilung), die durch
diese Prozesse verfestigt wurden. Auch wenn ex-
tensiv genutzte Landschaftselemente erst viel spä-
ter entstanden sind, so wurde ihre Lage oft bereits
früher bestimmt. Insgesamt bestanden verhältnis-
mäßig geringe Unterschiede der Nutzungsinten-
sität. Als Landschaftselemente kamen gezielt an-
gelegte Teiche und Mühlgräben dazu. Gehölze
waren wegen der flächenhaften Beweidung in der
freien Flur äußerst selten, Streuobst und Hecken
auf die unmittelbaren Ortsränder beschränkt. Die
Grenzen zum Wald, der in das System der Weide-
flächen einbezogen war, waren fließend, Triftwege
und streifenförmige Ungunstflächen (z.B. Mager-
rasen in Klingen) sorgten für die Verbindung zum
Dorf.

• Phase der Individualisierung und Innovationen
(1. Hälfte 19. Jh.): Nachdem die vielen Restrik-
tionen aufgehoben und die genossenschaftlichen
Nutzungssysteme zumindest eingeschränkt worden
waren, blieb die flächendeckende Nutzung zunächst
erhalten, konnte aber individuell verändert werden.
Zusätzlich wurden verschiedene Elemente in die
Kulturlandschaft eingebracht bzw. erheblich aus-
gedehnt: Baumfelder (Obstbäume auf Äckern),
Obstbaumreihen auf Rainen, Magerrasen auf
früheren Egarten, Bewässerungsgräben zur Wie-
senbewässerung. Die zusätzlichen Landschafts-
elemente stellten dabei zunächst eine Nutzungsin-
tensivierung der betreffenden Standorte dar. Wegen
der Einschränkung der Waldweide, der Aufteilung
der Allmenden und der Zunahme der Viehbestän-
de insbesondere bei Schafen stieg der Nutzungs-
druck auf die verbliebenen Weideflächen (Mager-
rasen), die z.T. auf Kosten der ertragsärmsten Felder
(z.B. Egarte) ausgedehnt wurden.

• Phase des lokalen Rückzugs von Grenzertrags-
standorten (2. Hälfte 19. bis 1. Hälfte 20. Jh.):
Mit der zunehmenden Marktorientierung konnte
die Nutzung auf ungünstigen Standorten, die zuvor
der Selbstversorgung gedient hatten, extensiviert
werden, wodurch sich die Zahl der Landschafts-

elemente erheblich ausdehnte: Hecken auf Rainen,
Gebüsche auf Kleinstflächen und Lesesteinansamm-
lungen, Ufergehölzsäume an Bächen und Teichen,
Feldgehölze auf Ungunststandorten, Feldraine zwi-
schen ebenen Parzellen, Staudenfluren auf Feucht-
flächen. Teilweise sorgten veränderte Marktanfor-
derungen (Zunahme der Viehhaltung und Verede-
lungswirtschaft) für die Umstellung auf extensive
Nutzungsformen auf Teilflächen (Streuobstwiesen
anstelle vorheriger Baumfelder, Streunutzung auf
vorherigen Wiesen). Die zunehmende Einstallung
des Viehs und die zurückgehenden Schafbestände
reduzierten den Nutzungsdruck auf die Weiden,
sodass Weideunkräuter aufkommen konnten (z.B.
Bildung von Wacholderheiden auf Magerrasen),
die Triften und Verbindungsflächen zu den Dörfern
wurden entbehrlich und es kam zu Verbuschung
und Verwaldung.

• Phase der Nutzungsaufgabe/Beseitigung (2. Hälf-
te 20. Jh.): Der Rationalisierungsdruck in der Land-
nutzung, verbunden mit Mechanisierung, Spezia-
lisierung und Weltmarktintegration brachte für die
extensiv genutzten Landschaftselemente zwei ge-
genläufige Entwicklungen mit sich: Extensive
Nutzungen und kleine Einheiten (Streuobst, Wie-
senbewässerung, Streugewinnung, Holzgewinnung
von Hecken, Beweidung mit kleinen Herden) ren-
tierten sich unter den veränderten Bedingungen
nicht mehr und wurden aufgegeben bzw. auf das
notwendigste Maß reduziert. Dadurch kam es zu
Verbuschung und Verwaldung auf zahlreichen
Standorten (Magerrasen, Durchwachsen von He-
cken, Verbuschung von Streuobstflächen). Begin-
nend bereits ab der Jahrhundertwende und nur
durch die Notzeiten der Kriege unterbrochen, wur-
den durch Flurbereinigung oder Eigeninitiative
größere Nutzungseinheiten geschaffen und dabei
störende Landschaftselemente beseitigt, andere
verschwanden durch Meliorisationsmaßnahmen
wie Drainagen.

Als Konsequenz für die Gesamtheit der extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente ergibt sich daraus, dass
wesentliche Teile das Produkt eines Übergangszeit-
raums darstellen, der etwa von der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts anzuset-
zen ist. Die vorhandenen bzw. durch die Landnutzung
in den Jahrhunderten zuvor herausgebildeten Standort-
unterschiede gewannen an Relevanz, als sich Nutzungs-
formen und Organisation der Landwirtschaft verän-
derten. Erst dadurch verschärften sich die Intensitäts-
unterschiede, was insbesondere am Bewuchs sichtbar
ist. Definiert man extensiv genutzte Landschaftsele-
mente allein über ihren Bewuchs, dann ist im Vergleich
zur Kulturlandschaftsgeschichte ein überwiegend jun-
ges Alter von 50 bis 150 Jahren zu konstatieren. 

Die in der Landnutzung wirksamen Prozesse, die ih-
re Wurzeln und Ursprünge ja zum Teil auch schon vor
diesem Zeitraum hatten, sind allerdings nicht been-
det. Wie die letzte Phase verdeutlicht, ist die Ent-
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wicklung inzwischen jedoch in eine Richtung wei-
tergegangen, die die Existenz der extensiv genutzten
Landschaftselemente zunehmend bedroht. Parallel

dazu hat sich jedoch das Interesse an ihnen vom rein
ökonomischen in den gesellschaftlichen Bereich ver-
lagert.
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Abbildung 32

Entwicklungsphasen des Mosaiks extensiv genutzter Landschaftselemente am Beispiel eines idealisierten Landschafts-
ausschnitts. Entwurf: MÜLLER, J. 2001
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5.3 Bedeutungswandel, agrarpolitische 
und gesellschaftliche Einordnung

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten
sich einige der genannten Prozesse weiter fort, aller-
dings auf einer anderen Maßstabsebene. So hat sich die
Marktorientierung inzwischen von der regionalen
und nationalen auf die Weltmarktebene verlagert. In-
folge der immer stärker werdenden Marktintegration
hat sich die Spezialisierung auf wenige Produkte und
damit Nutzungen konzentriert. Die Differenzierung der
Nutzungsintensität läuft dadurch aktuell inzwischen
auf regionaler, zukünftig möglicherweise sogar auf
nationaler Ebene ab. Wie im letzten Abschnitt ange-
deutet, ist die Existenz der extensiv genutzten Land-
schaftselemente dabei von zwei Seiten her gefährdet:
Nutzungsaufgabe und Beseitigung.

Als Begleiterscheinung der aktuellen Entwicklung in
der Landwirtschaft treten zunehmend ökologische
Probleme auf, von denen die Gesellschaft verlangt,
dass sie, wenn eine Vermeidung nicht durchsetzbar
ist, zumindest ausgeglichen werden. Dadurch hat die
Wertschätzung, die man den extensiv genutzten Land-
schaftselementen beimisst, stark zugenommen. Inmit-
ten der intensiver und einheitlicher bewirtschafteten
Nutzfläche wird die Rolle der extensiv genutzten Land-
schaftselemente immer höher bewertet, man kann von
einer Inwertsetzung ihrer ökologischen und ästheti-
schen Ausgleichsfunktionen sprechen.

Einen Wandel hat damit auch die Bewertungsgrund-
lage erfahren, aufgrund derer die Landschaftsele-
mente gesehen werden. Es geht nicht mehr um die
Einschätzung, welche Nutzung sich unter den gege-
benen Umständen für einen bestimmten Standort am
besten eignet oder wie agrarökologische Sonderstand-
orte noch einen gewissen Ertrag abwerfen können,
wobei das betreffende Landschaftselement die Folge
der entsprechenden Einflussfaktoren ist. Vielmehr
steht die Frage im Mittelpunkt, welches Leitbild ei-
ner Kulturlandschaft und damit welchen Bestand und
Zustand der extensiv genutzten Landschaftselemente
man anstrebt. Diese Frage, die von den verschiedenen
Politikfeldern (Landwirtschaft, Naturschutz, Touris-
mus) unterschiedlich angegangen wird, ist bislang
noch nicht geklärt. 

Differenzierung der Nutzungsintensität 
auf regionaler Ebene
Der Prozess der Differenzierung in extensiv genutzte
Landschaftselemente und intensiv bewirtschaftete
Nutzflächen, der mit der Umstellung von der subsis-
tenzorientierten Dreifelderwirtschaft auf eine markt-
orientierte Individualnutzung vor zwei Jahrhunderten
auf breiter Basis begann, ist bis heute nicht beendet.
Wirkte er sich zunächst im betrieblichen und lokalen
Maßstab aus, so hat er mit der Spezialisierung in der
Landwirtschaft spätestens seit den sechziger und
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts die regionale
Ebene erreicht. So stehen beispielsweise Gebieten
mit überwiegender Milchviehhaltung und hohem

Grünlandanteil andere Bereiche gegenüber, die über
weite Strecken auf Ackerbau spezialisiert sind und wo
der ohnehin geringe Grünlandanteil immer weiter ab-
nimmt. 

Die Konzentrationsprozesse in der Landwirtschaft,
die mit der zunehmenden Weltmarktintegration ein-
hergehen, verstärken am Ende des 20. Jahrhunderts
diese Differenzierung der Nutzungsintensität auf re-
gionaler Ebene weiter. So ergibt sich eine Trennung in
Intensivagrargebiete mit Orientierung auf moderne,
leistungsorientierte, hoch produktive Landwirtschaft
und Gebiete, in denen noch mehr traditionelle Struk-
turen erhalten sind, mit einem höheren Anteil an Ne-
benerwerbsbetrieben und mit zusätzlicher Orientie-
rung auf Tourismus. Dorthin wird auch ein Großteil
der Fördermittel konzentriert. Beispielsweise existiert
für das bayerische Kulturlandschaftsprogramm, aus dem
Streuobstbewirtschaftung, Entbuschungsmaßnahmen,
Magerrasenbeweidung u.ä. bezuschusst werden, eine
Gebietskulisse, die die an Landschaftselementen ar-
men Bereiche ausnimmt, obwohl hier eine „Flurbe-
reicherung“ bitter nötig wäre. Die Mittel werden auf
Gebiete mit höherem Anteil an vorhandenen Land-
schaftselementen konzentriert, da dort vermehrt teue-
re Pflegemaßnahmen notwendig sind. Ausgewählte
Gebiete mit besonders wertvoller Kulturlandschaft,
wie beispielsweise das Biosphärenreservat Rhön, kom-
men sogar in den Genuss flächendeckender Planung
und Förderung. Mit dem Ziel, die Kulturlandschaft
zu erhalten, wird dort ein abgestuftes Schutzgebiets-
konzept (Naturschutzgebiete, Vertragsnaturschutz,
Bewirtschaftungseinschränkungen, Renaturierungen)
implementiert, das extensive Nutzungsformen sichern
soll (GEIER et al. 1998).

Demgegenüber werden Investitionen in die Landwirt-
schaft auf die Intensivagrargebiete konzentriert. Die
Ausbringung von Handelsdünger (Stickstoff) lag 1936,
als Wirtschaftsdünger (Gülle, Mist) die wichtigste
Rolle spielte, erst bei durchschnittlich 12,9 kg/ha. Bis
1980 stieg die Stickstoffmenge auf 120,2 kg/ha und
fiel seither wieder auf 88,1 kg/ha im Jahr 1997 (Bay-
erisches Statistisches Landesamt, Bayerisches Lan-
desamt für Statistik und Datenverarbeitung, div. Jg.).
In den Intensivagrargebieten finden, entweder durch
Flurbereinigung oder zunehmend durch Zupacht und
-kauf, nach wie vor Zusammenlegungen zu immer
größeren Feldern mit dem Ziel statt, Schlaggrößen von
teilweise weit über 20 ha zu erreichen, die dann ein-
heitlich bewirtschaftet werden können. Die Möglich-
keit, ihren Besitz zu verkaufen, besteht für Nebener-
werbslandwirte fast nur in Intensivagrargebieten, wo
die entsprechende Nachfrage existiert und dadurch die
verbleibenden betrieblichen und flächenmäßigen Ein-
heiten weiter anwachsen. Auf regionaler Ebene kommt
es durch diese Entwicklungen zu einer Trennung in
„Produktions- und Protektionslandschaften“ (KNAU-
ER 1990). Die Folgen dieser Entwicklung für exten-
siv genutzte Landschaftselemente zeigen sich in
zweierlei Hinsicht.
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Beseitigung von Landschaftselementen
Die künftig vermutlich fortschreitende Globalisie-
rung, begünstigt durch die politisch gewollte Libera-
lisierung der Agrarmärkte, wird dabei stark divergie-
rende Folgen für die Landnutzung nach sich ziehen
und die Differenzierung der Nutzungsintensität weiter
forcieren. So wird für Anbauprodukte wie Getreide er-
wartet, dass bei zunehmender Weltmarktkonkurrenz
eher eine flächenhaft weniger intensive Bewirtschaf-
tung am günstigsten sein wird, wobei die Pestizidbe-
lastungen sinken, die Flächengrößen aber steigen wür-
den. Demgegenüber wären die Milchproduktion und
damit große Teile der Grünlandbewirtschaftung nicht
mehr konkurrenzfähig und müssten zu großen Teilen
aufgegeben werden (ISERMEYER 1997). 

Auch die Flächenstilllegungsprogramme im Rahmen
der EU-Agrarpolitik, die auf eine Reduzierung der
Erntemengen von Überschussprodukten zielen, sind
auf die intensiven Nutzflächen und nicht auf die Er-
haltung extensiver Nutzungsformen und entsprechen-
der Landschaftselemente ausgerichtet. Zum einen be-
deutet die Stilllegung keineswegs die Nutzungsaufga-
be, sondern nur den Verzicht auf Anbauprodukte, die
der EU-Marktordnung unterliegen, während nach-
wachsende Rohstoffe auf den Stilllegungsflächen
weiterhin angebaut werden dürfen, auch wenn die
Felder oft tatsächlich brach liegen bleiben oder mit
Gräsern eingesät werden. Zum anderen handelt es
sich um kurzlebige, zeitlich auf wenige Jahre befriste-
te Maßnahmen, die nicht der Motivation einer Nut-
zungsextensivierung entspringen (vgl. KRAUSE 1993).
Mit Programmen, die Marktentlastung mit ökologi-
schen Leistungen kombinieren, wie beispielsweise dem
baden-württembergischen MEKA-Programm, ist die
Gefahr verbunden, dass die begrenzten finanziellen
Mittel auf die intensiven Nutzflächen konzentriert
werden. Deren Erträge werden heruntergefahren, was
finanziell ausgeglichen werden muss, während die
ohnehin bestehende extensive Nutzung von Land-
schaftselementen nicht bezuschusst wird, weil sich
keine marktentlastenden Effekte ergeben (BRON-
NER 2000).

Als Folge der Spezialisierung auf wenige Produkte
fallen in größeren zusammenhängenden Gebieten nicht
nur bestimmte Anbauprodukte, sondern auch Nut-
zungsformen und Flächenansprüche gänzlich weg.
Der Trend zu immer größeren Bewirtschaftungsein-
heiten, die die weiterhin zunehmende Mechanisie-
rung mit immer größeren Maschinen erfordert, führt
zur Beseitigung von Kleinflächen und Sonderstand-
orten. Zum Verschwinden einer großen Zahl extensiv
genutzter Landschaftselemente trägt aber auch der
ungebremste Flächenverbrauch bei. Wie in den Fall-
beispielen dokumentiert, gehen durch den Ausbau
von Siedlungs- und Industriegebieten insbesondere
ortsnahe Landschaftselemente wie Streuobstflächen
in erheblichem Umfang verloren. Abbaugebiete und
Steinbrüche werden häufig gerade in Ungunstgebie-
ten angelegt, wo es wegen des geringeren Nutzungs-

drucks noch eine größere Zahl von Landschaftsele-
menten gibt. Neue Verkehrslinien bewirken nicht nur
eine Zerschneidung der Landschaft, sondern führen
durch ihre erhebliche Ausdehnung, teilweise verbun-
den mit anschließender Flurbereinigung, zur flächen-
haften Beseitigung von Landschaftselementen.

Nutzungsaufgabe von Landschaftselementen
Der Beseitigung auf der einen steht auf der anderen
Seite die Aufgabe der Nutzung gegenüber, die zur
Erhaltung der aus extensiver Nutzung ja erst hervor-
gegangenen Landschaftselemente eigentlich zwin-
gend notwendig wäre und die durch Pflegemaßnah-
men nur zum Teil aufgefangen werden kann. Durch
den Rationalisierungsdruck lassen sich extensive
Nutzungsformen längst nicht mehr wirtschaftlich be-
treiben und werden deshalb meist nur noch von Ne-
benerwerbslandwirten aufrechterhalten. Für die näch-
sten Jahrzehnte wird erwartet, dass die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe um zwei Drittel abnimmt
(KNAUER 1998, S. 28), nicht nur wegen der wirt-
schaftlichen Zwänge, sondern auch wegen der Nach-
folgerprobleme. Verschiedene Schätzungen weisen
auf einen Rückgang der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche in Deutschland um 30 bis zu 80% hin, wobei
allerdings regional erhebliche Unterschiede bestehen
(BECKMANN et al. 1994, S. 4), sodass von der Nut-
zungsaufgabe immer größere Flächen betroffen sein
werden. Es ist bereits absehbar, dass sich der Trend
in die Trennung von Gebieten mit industriell betrie-
bener Intensivlandwirtschaft und solchen, die vom
flächendeckenden Rückzug der Landnutzung betrof-
fen sind, in Zukunft auf nicht nur auf regionaler son-
dern sogar auf nationaler Ebene fortsetzen wird
(Schweiz als Protektionslandschaft, Australien als
Produktionslandschaft). 

Der gesellschaftlich inzwischen anerkannte biologi-
sche Landbau hat, so wichtig er für landschaftsöko-
logische Stoffkreisläufe und für den gesundheitlichen
Verbraucherschutz ist, keinen wesentlichen erhalten-
den Effekt auf extensiv genutzte Landschaftselemente.
Biologisch wirtschaftende Landwirte sind dem glei-
chen oder sogar einem stärkeren ökonomischen Druck
ausgesetzt, dem sie durch Mechanisierung und Ra-
tionalisierung begegnen müssen, gerade weil sie auf
Pestizide und genetische Manipulationen verzichten,
weshalb auf Dauer auch auf diesem Sektor eher
Großbetriebe erfolgreich sein werden (MUHAR 1995,
S. 24). Extensive Nutzungen haben auch hier keinen
Platz, allenfalls eine geänderte Haltung gegenüber
der „Bereinigung“ der Flur und der Akzeptanz von
„Pflege“, stets aber einbezogen in die ökonomischen
Zwänge. 

Landschaftselemente, die gemäß ihrer in dieser Ar-
beit explizit erfolgten Definition aufgrund extensiver
Nutzungen entstanden sind oder zumindest bestehen,
lassen sich nur in Einzelfällen durch bloße Pflege-
maßnahmen erhalten, so wichtig diese auch sind. Für
eine flächendeckende Umorientierung weg von der
belastenden Intensivlandwirtschaft ist die Einbezie-
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hung ökonomischer Kriterien auch bei Maßnahmen
des Naturschutzes unumgänglich (HAMPICKE 1991).
Insbesondere in einem größeren Rahmen scheint eine
reelle Chance für die Erhaltung extensiv genutzter
Landschaftselemente nur dann zu bestehen, wenn der
Nutzung auch verwertbare Produkte entspringen, auch
wenn sie nicht kostendeckend sind und daher weiter
bezuschusst werden müssen (SCHWEPPE-KRAFT
1998). Dieser Ansatz kommt auch dem Entstehungs-
prozess der meisten Landschaftselemente zumindest
näher als rein pflegeorientierte Maßnahmen. Ent-
sprechende Nutzungsformen bestehen leider nur für
einen Teil der Elemente, so im Falle von Obst, Saft
und Schnaps von Streuobstflächen, wofür es verschie-
dene Initiativen gibt (z.B. WELLER 1996, ELEN-
DER 1998). Auch für die Erhaltung von Magerrasen
und das Offenhalten der Landschaft durch Schafbe-
weidung gibt es erfolgreiche Beispiele wie z.B. das
Rhönschafprojekt des Bundes Naturschutz, mithilfe
dessen der Bestand der vom Aussterben bedrohten
Nutzviehrasse gesichert werden konnte. Gleichzeitig
wurden Pflegemaßnahmen in der Landschaft über-
nommen, die die notwendigen Zuschüsse erschließen,
und regionale Vermarktungsstrategien zusammen mit
ortsansässigen Gastwirten aufgebaut (ERDMANN
und VIETEN 2000, S. 91-92). Erfolg versprechend
erscheinen solche Initiativen nur, wenn es gelingt, sie
in regionale Wirtschaftskreisläufe einzubinden, d.h.
der Nutzung auch ein wirtschaftliches Ziel gegenü-
ber zu stellen (von MÜNCHHAUSEN 1998). Wirt-
schaftliche Zusammenhänge, Landschaftspflege, Tou-
rismus und Landschaftsbilder bilden sich ergänzende
Einheiten, deren Strategien und Maßnahmen sich auf
die gleiche Maßstabsebene beziehen. Aus diesem Grund
spielen Konzepte zur Entwicklung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe eine eminent wichtige Rolle für die
Erhaltung regionaler Landschaftstypen.

Problematisch wird die Erhaltung von Landschafts-
elementen, wenn der extensiven Nutzung auch noch
Lasten entgegenstehen, die durch die Entsorgung des
gewonnenen Produktes selbst entstehen, wie dem
Mähgut von Streuwiesen. So überaltern auch Hecken
zusehends, weil das frühere Auf-Stock-Setzen nicht
nur wegen des Aufwands unterbleibt, sondern es für das
anfallende Astholz keine Verwendung gibt und es oft
sogar am Verständnis für diesen radikal erscheinenden
Eingriff in der Bevölkerung mangelt. Ein lediglich
randliches Zurückschneiden bewirkt allerdings auf
Dauer eine Artenverschiebung, weil die Förderung der
charakteristischen, ausschlagfähigen Heckensträucher
unterbleibt. Ohne eine, wenn auch nur wirtschaftlich
marginale, Nutzungsperspektive sind die aus extensi-
ver Nutzung hervorgegangenen Elemente der Kultur-
landschaft auf Dauer ernsthaft gefährdet. Sowohl die
Beseitigung als auch die Nutzungsaufgabe führen zum
gleichen Ergebnis, nämlich dem Verlust von Land-
schaftselementen und damit zur Zunahme agraröko-
logischer Probleme, die bislang durch die Existenz
extensiv genutzter Landschaftselemente teilweise aus-
geglichen werden konnten.

Bedeutungswandel extensiv genutzter 
Landschaftselemente
Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung hat
das Bewusstsein für die Probleme und Defizite der
Kulturlandschaft in breiten Bevölkerungskreisen zuge-
nommen. In diesem Zusammenhang werden extensiv
genutzte Landschaftselemente vielfach als agrarökolo-
gische Ausgleichsflächen angesehen. Dadurch kommt
ihnen, die ihre Entstehung primär ökonomischen Pro-
zessen im Verlauf der agrargeschichtlichen Entwick-
lung verdanken wobei die Frage der Nutzbarkeit der
Sonderstandorte sowie geeigneter Nutzungsformen ent-
scheidend war, eine völlig neue Bedeutung zu. Häufig
reduziert sich jedoch die Rolle, die den Landschafts-
elementen zugewiesen wird, im Wesentlichen auf
biologische Aspekte und wird auf die isolierte Bewer-
tung von Einzelelementen bezogen. Demgegenüber
existiert eine Anzahl von Funktionen, die eine Ge-
samtsicht des Mosaiks aller extensiv genutzten Land-
schaftselemente erfordert, wie die folgenden Beispie-
le zeigen.

Die Bodenerosion ist von mehreren Faktoren abhän-
gig, die durch die Landnutzung zum Teil anthropogen
verstärkt werden und schon seit Jahrtausenden wirk-
sam waren. Die moderne Entwicklung führt allerdings
durch die Vergrößerung der Bewirtschaftungseinheiten
zu einer erheblichen Zunahme der erosiv wirksamen
Hanglänge. Durch den Maschineneinsatz kommt es zu-
dem Bildung einer Pflugsohle; zu einer Erhöhung der
Bodenerodierbarkeit (Verdichtung, SCHWERTMANN
et al. 1987). Dem Problem der anthropogen verstärk-
ten Bodenerosion, die weitgehend schleichend und un-
bemerkt erfolgt und die zu Bodenverlusten von weit
über 15 Tonnen pro Hektar und Jahr führen kann
(SCHWERTMANN 1982, S. 40), lässt sich mit iso-
lierten Maßnahmen nicht begegnen. Neben schonen-
der Bodenbewirtschaftung ist die Unterbrechung der
erosiv wirksamen Hanglänge und das Abfangen des
Oberflächenwassers entlang von Stufenrainen oder
Hecken das wirksamste Mittel für den Bodenschutz.
Ein wesentliches Motiv dafür stellt neben dem Boden-
schutz als solchem auch der Schutz des Oberflächen-
und des Grundwassers dar, da mit dem abgeschwemm-
ten Bodenmaterial erhebliche Mengen an Nährstof-
fen und Pestiziden von der Landwirtschaftsfläche in
andere Stoffkreisläufe eingetragen werden. Erfolg ver-
sprechend sind in diesem Zusammenhang nur Maß-
nahmen, die größere Bereiche, etwa das Einzugsge-
biet eines bestimmten Gewässers, umfassend berück-
sichtigen.

Die Winderosion spielt demgegenüber zwar eine ge-
ringere Rolle, führt in Gebieten mit leichten Böden und
ebenem Relief jedoch zu nennenswerten Bodenver-
lusten (SCHWERDTFEGER 1982). Insbesondere das
für die Bodenfruchtbarkeit wichtige Feinmaterial (Hu-
mus- und Schluffteilchen) kann selektiv ausgeblasen
werden (MÜLLER, J. 1990, S. 69-71). Die Frage, wie
weit das atmosphärische Windgeschehen bis zum
Boden herab reicht, wird von der Bodenrauigkeit be-
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stimmt, die neben dem Relief von der Vegetation ge-
steuert wird. Einzelne Hindernisse sind dabei nur
eingeschränkt wirksam, da der Windschutz nur etwa
in einer Ausdehnung im Lee eines Hindernisses deut-
lich wirksam ist, die dem 15fachen seiner Höhe ent-
spricht (GEIGER 1961, S.110). Wird ein flächenhaf-
ter Windschutz angestrebt, dann ist er nur durch die
allgemeine Abhebung der Winddynamik vom Boden
erreichbar, was ein System an Landschaftselementen
voraussetzt.

Durch denselben Wirkungsmechanismus wirkt sich die
höhere Vegetation extensiv genutzter Landschaftsele-
mente auch auf das Mikroklima aus. Im Windschat-
ten von Hindernissen kommt es zu einer deutlichen
Verringerung der Verdunstung (GEIGER 1961, S.113).
Die verminderte Evaporation bewirkt eine höhere
Tauspende, Bodenfeuchte und -temperatur, allerdings
auch eine Zunahme der Frostgefahr und eine redu-
zierte Belüftung der Kulturpflanzen. Ob diese Wir-
kungen positiv oder negativ zu bewerten sind, hängt
folglich von den lokalen Temperatur- und Nieder-
schlagsverhältnissen sowie von den Anbaufrüchten,
deren Ansprüchen und Gefährdungen ab.

Abgesehen von der Bedeutung einzelner Land-
schaftselemente als Biotope ergibt sich die Funktion
für den Biotopverbund erst aus dem Gesamtzusam-
menhang der extensiv genutzten Landschaftselemen-
te. Im Gegensatz zu früher wird nicht nur durch die
Zerschneidung mit Straßen, sondern auch wegen der
Zusammenlegung zu immer größeren Einheiten die
Landwirtschaftsfläche selbst für viele Arten zum
unüberwindlichen Hindernis. Durch den Einsatz von
Pestiziden und durch die hohen Nährstoffgehalte
werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen selbst
zunehmend lebensfeindlich und fallen als Habitat
bzw. Standort aus (MADER 1980). Darüber hinaus
macht sich die Lebensfeindlichkeit immer größerer
Flächen für Tiere mit komplexen Lebensraumansprü-
chen bemerkbar. Arten, die auf einen Wechsel des
Lebensraums angewiesen sind (z.B. Erdkröten: Teiche
und Tümpel/Wälder, Feldgehölze) benötigen Ver-
bundelemente ebenso als Wanderungswege wie Arten,
die zwar in der freien Flur einen Teil ihrer Aktivität
entfalten (z.B. Jagdrevier von Vögeln und Kleinsäu-
gern), die sich aber zur Ruhe, zur Aufzucht oder zum
Winterschlaf in andere Lebensräume zurückziehen
müssen. Kleinflächige, aber zahlenmäßig häufige und
räumlich verteilte extensiv genutzte Landschaftsele-
mente stellen oft die einzige Möglichkeit für einen
Biotopverbund dar, der isolierte Lebensräume mit-
einander verknüpft, auch wenn das einzelne Element
von seinem Artenbestand her unbedeutend erscheint
(JEDICKE 1994, S. 209 f.). Bis zu einer unteren Gren-
ze nimmt in Biozönosen, die kleine Biotope besie-
deln, die Artenzahl im Vergleich zur Flächengröße
zu, weil längere Übergangszonen (Saumbiozönosen/
Ökotone) entstehen als im Falle von Biozönosen von
großflächigen Biotopen (ODUM 1983, S. 246). Die
höhere Artenvielfalt und Abundanz wird als „edge-

effect“ bezeichnet und hat einen intensiven Aus-
tausch mit der Umgebung zur Folge. Der „edge-effect“
ist für Hecken (ROTTER und KNEITZ 1977) und vie-
le andere Landschaftselemente (RÖSER 1995) be-
schrieben und begründet ihren herausragenden bio-
logischen Wert.

Die biologische Vielfalt umfasst nicht nur die Arten-,
sondern auch die genetische Vielfalt. Die Existenz
vieler Tierarten ist nicht nur direkt, sondern auch
durch die Verinselung der verbleibenden Lebensräu-
me gefährdet. Auch wenn für bestimmte Arten noch
Lebensräume existieren, womöglich sogar in Form
von Naturschutzgebieten, so steigt dennoch ihre Ge-
fährdung wegen der Isolation ihrer Lebensräume und
der Fragmentierung ihrer Bestände, die für sich ge-
nommen nicht mehr überlebensfähig sind, weil die
Individuenzahl zu gering ist oder sich nach lokalen
Rückschlägen nicht mehr regenerieren kann. In Ab-
hängigkeit vom Mobilitätsverhalten stellt es für viele
Tierarten dagegen kein Problem dar, den Bestand der
Metapopulation aufrecht zu erhalten, wenn die ein-
zelnen Habitate ausreichend miteinander verbunden
sind und der Austausch zwischen den Teilpopulationen
gewährleistet ist, auch wenn sich die Ausdehnung der
Lebensräume stark verringert hat (vgl. KREUSEL
1999). Andererseits ist die genetische Vielfalt mit ihren
innerartlichen Variationen ein entscheidender Faktor
für die Stabilität und Überlebensfähigkeit einer Po-
pulation, weil sie sich dadurch an geringfügige Un-
terschiede anpassen kann und weil Degenerationser-
scheinungen durch Inzucht vermieden werden (REIF
1984, S.139).

In der Landschaftsästhetik tritt die Bedeutung der
extensiv genutzten Landschaftselemente aus dem
Kontrast zu den Nutzflächen hervor, was beim nor-
mierenden Einfluss von Flurbereinigungsverfahren
zunehmend Beachtung findet (HOISL et al. 1992,
WÖBSE 1984). Während früher der Wechsel der Nutz-
pflanzen, die Kleinteiligkeit der Parzellen und die
uneinheitlichen Grenzlinien für eine abwechslungs-
reiche Landschaft sorgten, wirken die vergrößerten
und durch vereinheitlichte Nutzungsformen gekenn-
zeichneten Landwirtschaftsflächen zunehmend mo-
noton und ästhetisch austauschbar. Schon dem Viel-
fältigkeitswert KIEMSTEDTS (1967) liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass die Vielfalt für die Ästhetik
einer Landschaft ein entscheidendes Kriterium dar-
stellt. Dabei ist allerdings nicht die bloße Anzahl von
Landschaftselementen (Komplexität) entscheidend,
was lediglich eine quantitative, aber keine ästhetische
Kategorie darstellt. So kann eine Landschaft, die aus
natürlichen oder anthropogenen Gründen aus nur
wenigen Elementen aufgebaut ist, durchaus die ihr
typische Ästhetik ausstrahlen. Ausschlaggebend ist
vielmehr die Zusammensetzung und Verteilung (Ord-
nung) der Einzelelemente, d.h. das räumliche Be-
zugssystem innerhalb der Landschaft. Landschaftliche
Vielfalt und Ordnung stehen in wechselseitiger Ab-
hängigkeit: „Ordnung ohne Vielfalt bringt Monoto-
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nie, Vielfalt ohne Ordnung Chaos“ (HERINGER 1981,
S. 4). Für die Ästhetik einer Landschaft haben somit
erst die jeweilige Kombination, die Zusammensetzung
des Bestandes und die Lagebeziehungen zueinander,
mithin also der Gesamtzusammenhang der extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente entscheidende Bedeutung.

Planerische Konsequenzen
Bei der Entwicklung eines Leitbildes für die Behand-
lung der Kulturlandschaft und ihrer Elemente kann es
nicht darum gehen, das historische Erbe auf einem
festen Stand zu konservieren. Es wäre kaum sinnvoll,
eine kulturelle Vielfalt im Sinne eines Leitbildes „Kul-
turlandschaft 1900“ o.ä. zu planen. Nicht das histori-
sche Interesse als solches steht im Vordergrund, son-
dern die andauernden Nachwirkungen historischer
Nutzungsformen auf heutige Strukturen und Stand-
orte. Daher gilt es, den Bestand vorhandener Land-
schaftselemente weiter zu entwickeln mit dem Ziel,
die lokale und regionale Identität der Kulturlandschaft
zu erhalten. Dabei ist eine strenge Orientierung am
landschaftlichen Gesamtzusammenhang und an der
Nutzungsgeschichte vonnöten. 

Angesichts des im Vergleich zur Kulturlandschafts-
entwicklung Mitteleuropas relativ geringen Alters
von gar nicht so wenigen Landschaftselementen mag
Mancher versucht sein zu argumentieren, sie seien
deswegen auch nicht wertvoll und damit verzichtbar.
Manche Landschaftselemente gab es etwa im Jahre
1900 erst in geringer Zahl (Hecken), andere waren
damals noch relativ neu (Streuobst), weitere nur
kurzfristig stark ausgedehnt worden und bereits wie-
der im Rückgang begriffen (Magerrasen). Ein Ziel
dieser Arbeit besteht darin zu zeigen, dass gerade
diese Argumentation unzutreffend ist, entscheidend
ist vielmehr eine konsequente Trennung zwischen
Bewuchs und Standort. So mag beispielsweise das Al-
ter einer Hecke nur 50 oder 100 Jahre betragen, ihr
Standort, ein Stufenrain, aber ist über Jahrhunderte
unter dem Einfluss verschiedener Faktoren (Bodenero-
sion, Bodenbearbeitung, Flurform) gewachsen. Dieser
Standort ist es jedoch, der über die Anordnung der
Hecken im Gelände, ihre Häufigkeit innerhalb einer
Gemarkung und durch die vorausgegangene Nutzung
sogar teilweise über den Bewuchs, mithin also über
die landschaftliche Wirkung insgesamt entscheidet. 

Hinzu kommt noch der geschilderte Bedeutungszu-
wachs extensiv genutzter Landschaftselemente als
Ausgleichsflächen. Ihre Wichtigkeit in der modernen
Kulturlandschaft des 21. Jahrhunderts ergibt sich im
Kontrast zu der zunehmenden Intensivierung auf den
umgebenden Nutzflächen, die gravierende ökologische

und ästhetische Probleme nach sich zieht, wie sie
früher entweder noch gar nicht oder zumindest in we-
sentlich geringerem Ausmaß bestanden. Bedingt durch
die allgemeine Landschaftsentwicklung lässt sich in
diesem Sinne zusammenfassend von einer Inwertset-
zung der Ausgleichsfunktionen der extensiv genutz-
ten Landschaftselemente sprechen. 

Veränderungen im Bestand der Landschaftselemente
hat es, wie die Fallbeispiele (Kap. 5) ja auch zeigen soll-
ten, auch früher gegeben. Insofern erscheinen Verän-
derungen prinzipiell nicht von vornherein als proble-
matisch. Eine Gefahr bei jeder Landschaftsplanung
besteht jedoch darin, sich modischen Vorgaben und
Einflüssen zu beugen. Dies gilt für die seit Jahren be-
liebten „Feuchtbiotope“, die man inzwischen sogar auf
ausgesprochenen Trockenstandorten findet (wo dann
mit Folienabdichtungen nachgeholfen wird) ebenso
wie für Hecken, die sich senkrecht die Hänge hinun-
terziehen in Landschaften, wo Stufenraine die typi-
schen Standorte sind. Wesentlich für jede Planung ist,
ob der gewachsene Gesamtcharakter eines spezifischen
Landschaftsauschnitts erhalten und weiterentwickelt
wird. Erst darauf aufbauend und aus diesem Zusam-
menhang heraus kann es um Ersatzstandorte, Pflege-
maßnahmen und den entsprechenden Bewuchs gehen. 

Um den Gesamtcharakter der in den Fallbeispielen
vorgestellten Landschaftsausschnitte zu unterstreichen
und die persistenten Grundstrukturen darzustellen,
wurde bei der Darstellung der Fallbeispiele davon ab-
gesehen, in jeweils einem Kartenpaar „früher“ und
„heute“ einander gegenüber zu stellen. Ziel der syn-
optischen Darstellung in einer einzigen Karte war es,
bei aller Entwicklungsdynamik und trotz der stattge-
fundenen Veränderungen jeweils die Individualität der
Landschaftsausschnitte und ihre bleibenden Grund-
strukturen herauszuarbeiten. Der Vergleich mit den in
Kap. 1.2 exemplarisch angeführten Negativ-Beispie-
len macht deutlich, dass eine isolierte Betrachtung ein-
zelner Elemente oder Funktionen nicht nur dem The-
ma nicht gerecht wird, sondern dass es sogar zu kon-
traproduktiven Entscheidungen kommen kann. Das
Gestaltkonzept einer Kulturlandschaft ist nur bis zu
einem gewissen Grad quantifizierbar (KRAUSE 1996).
Die Grundlagen der landschaftlichen Vielfalt erfor-
dern eine Analyse der dahinter stehenden kulturellen
Entwicklungen und Prozesse, die überdies auch im-
materielle, nur qualitativ fassbare und verbal darstell-
bare Kategorien einschließen. Der ökologischen und
ästhetischen Vereinheitlichung und Monotonie der
Nutzflächen steht die Vielfalt der extensiv genutzten
Landschaftselemente gegenüber, eine Vielfalt, die auf
mehreren Ebenen zum Tragen kommt.

183

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



184

Foto18

Kulturelle Vielfalt eines Landschaftsausschnitts: Aufgebaut aus unterschiedlichen Lebensräumen mit einer großen Standort-
vielfalt besitzt dieses Feuchtgebiet eine enorme Biodiversität. Für Laien erschließt sie sich schon aus der ästhetischen Vielfalt her-
aus, die im Kontrast zur monotonen Intensiv-Agrarlandschaft von heute steht. Die Bedeutung reicht aber weit darüber hinaus: In
Interaktion mit dem Einfluss des Menschen, der angepasste Nutzungsformen suchte, entstand aus einer staunassen Senke im Lau-
fe der Zeit ein ganzes Spektrum von Landschaftselementen: Teiche (Fischzucht), Verlandungszonen (Streunutzung), Entwässe-
rungsgräben (Meliorisierung), Ufergehölzsäume (Steckenholzgewinnung) und Feuchtflächen (Mahd). Der über lange Zeiträume
gewachsene Gesamtbestand dieser Landschaftselemente repräsentiert damit eine kulturelle Vielfalt (Scheerweiher bei Ansbach).
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5.4 Kulturelle Vielfalt

Der dynamische Charakter der Kulturlandschaftsent-
wicklung, in dessen Zusammenhang die extensiv ge-
nutzten Landschaftselemente eingefügt sind, macht es
schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Zeitschnitt
festzulegen, dessen Zustand erhaltenswert sei, ganz
gleich, welche Bedingungen und Ziele man ansetzt.
Zudem sind einzelne Elemente oft wenig spektakulär,
für sich genommen möglicherweise sogar unwichtig
und verzichtbar und erscheinen kaum als erhaltens-
wert. Stück für Stück geht dadurch etwas von der Ge-
samtsubstanz verloren, weil kaum die Frage gestellt
wird, welche Rolle das Einzelne für die Gesamtheit
spielt.

Der übergeordnete Wert der extensiv genutzten Land-
schaftselemente wird erst im Gesamtzusammenhang
der gewachsenen Kulturlandschaft als kulturelles Er-
be deutlich. Auf dieser Betrachtungsebene nähert man
sich der regionalen und lokalen Identität der Kultur-
landschaft (POTT und KÜSTER 2000) und der Frage,
welche Kriterien dafür ausschlaggebend sind. Hier
trägt das Mosaik der extensiv genutzten Landschafts-
elemente, so wie es hier definiert und in seiner Ent-
stehung nachgezeichnet wurde, entscheidend zur Viel-
falt der Landschaft bei, ein Begriff, der sich auf meh-
rere sehr verschiedene Kategorien bezieht: die abio-
tische Vielfalt, die biologische Vielfalt (Biodiversität)
und die ästhetische Vielfalt. Die kulturelle Vielfalt
stellt einen Wert dar, der für die Landschaft immer
stärker an Bedeutung gewinnt, je mehr er in der glo-
balen Nivellierung verloren geht.

Standortvielfalt
Der Gegensatz zwischen „normalen“ Standorten, das
heißt häufig vorkommenden und vergleichsweise ähn-
lich genutzten, und „besonderen“, also selteneren und
nur mit speziellen Methoden zu nutzenden Standor-
ten, bildet die Grundlage landschaftlicher Vielfalt. Im
Vergleich zu einer von einheitlichen Standortfaktoren
gekennzeichneten, einheitlich genutzten Landschaft
steigt die Vielfalt mit den extensiv genutzten Land-
schaftselementen, die sich von umgebenden Feldern,
vom Grünland, aber auch vom Wald abheben. 

Zunächst können die abiotischen Bedingungen von
der Norm der Umgebung, die eine normale landwirt-
schaftliche Nutzung erlaubt, in mehrerlei Richtung
abweichen. Unterschiede ergeben sich sowohl in geo-
morphologischer (steiler, eingesenkt), als auch in hy-
drologischer (trockener, feuchter) oder pedologischer
Beziehung (nährstoffärmer oder -reicher, leichter oder
schwerer zu bearbeiten, lesesteinreicher oder -frei).
Wegen der selteneren und weniger intensiven anthro-
pogenen Eingriffe in den Landschaftshaushalt zeich-
nen sich extensiv genutzte Landschaftselemente durch
eine größere Dauerhaftigkeit aus als etwa Felder mit
ihren jährlich umgepflügten und damit nivellierten,
durchmischten und gelockerten oberen Bodenhori-
zonten. Die größere Dauerhaftigkeit ist wiederum die
Voraussetzung für die zunehmende Differenzierung,
z.B. das allmähliche Anwachsen eines Stufenrains
oder die Zunahme der aufgehäuften Lesesteine. Als

Folge der abiotischen (standörtlichen) Vielfalt ergibt
sich wiederum die Möglichkeit für die Existenz kom-
plexerer Lebensgemeinschaften mit spezialisierten
Ansprüchen und damit einer höheren biologischen
Vielfalt.

Biodiversität
Unter Biodiversität ist nicht allein die allgemeine flo-
ristische und faunistische Vielfalt zu verstehen. Der
Begriff bezieht sich sowohl auf die Anzahl der Arten
als auch auf die Dominanzstrukturen zwischen ihnen.
Eine hohe Biodiversität drückt sich in einer größeren
Artenzahl, einer geringeren Dominanz einer oder we-
niger Arten, komplexeren Nahrungsnetzen und länge-
ren Nahrungsketten sowie mehr Fällen von Symbiose
aus. Dieses Verhältnis lässt sich auf eine gegebene
Fläche beziehen (a-Diversität) oder auf den Artenun-
terschied zweier Flächen (b-Diversität). Die g-Diver-
sität gibt die Vielfalt von Pflanzengesellschaften in-
nerhalb einer Landschaft an (WILMANNS 1993,
S. 22 f.). Allgemein nimmt die Biodiversität mit der
Zahl der ökologischen Nischen zu, was letztlich eine
Funktion der räumlichen und der zeitlichen Diffe-
renzierung des Ökosystems ist (ODUM 1983, S. 235,
376). 

Im intensiv genutzten Agrarland beseitigt der Mensch
wie im Falle des Feldes jährlich alle höheren Pflanzen,
oder er hindert wie beim Grünland durch Mahd bzw.
Weide die Pflanzen an einer Weiterentwicklung und
selektiert den Bestand dadurch stark. Extensiv genutz-
te Landschaftselemente haben dagegen einen länge-
ren Zeitraum zur Verfügung, in dem sich die Biozö-
nose entwickeln, komplexe Beziehungen aufbauen
und eine Vielzahl ökologischer Nischen bereitstellen
kann. Aus diesen Gründen steigt parallel zu den sel-
teneren und differenzierteren Eingriffen des Menschen
und zur abiotischen Vielfalt (unterschiedliche Stand-
ortbedingungen) die biologische Vielfalt an. Das gilt
einerseits innerhalb des einzelnen extensiv genutzten
Landschaftselements wie beispielsweise in einer Hecke
(a-Diversität), mehr noch aber in der Kulturlandschaft
insgesamt (g-Diversität). Andererseits kann man im
direkten Vergleich feststellen, dass die biologische
Vielfalt eines extensiv beweideten Magerrasens über
der einer intensiv bestockten und häufig gedüngten
Fettweide liegt (b-Diversität). 

Ästhetische Vielfalt
Vielfalt stellt nicht zuletzt auch eine ästhetische Ka-
tegorie dar. „Ästhetik“ ist dabei zunächst ein neutra-
ler, wertfreier Begriff, der der Wahrnehmungspsy-
chologie zuzuordnen ist (HAJOS 1991). Dabei geht es
nicht allein um das optisch definierte Landschafts-
bild, welches nur einen Teil der Ästhetik einer Land-
schaft ausmacht. Das Landschaftsbild wird oft nur
nach formalen Merkmalen der Erholungseignung be-
wertet und gerät dabei in Gefahr, in seine Einzelbe-
standteile aufgeteilt zu werden (vgl. HOISL et al.
1991). Der Begriff Ästhetik umfasst vielmehr den
vollständigen Ausdruck eines Objektes, in diesem Fall
der Landschaft, wie es in seiner Gesamtheit auf die
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Wahrnehmung des Menschen einwirkt, was auch un-
bewusste Beeinflussungen einschließt. Dabei ist der
Gesichtssinn sicherlich der bedeutendste Wahrneh-
mungsbereich, ergänzt allerdings durch die übrigen
Sinneswahrnehmungen, insbesondere durch das Hören
(Wind, Gewässer, Blätter, Tierlaute) und den Geruch
(jahreszeitlich- und witterungsabhängig). Auf einer
höheren Abstraktionsebene schließt die Landschafts-
ästhetik die Bildung von Assoziationen, Symbolzusam-
menhängen und Stimmungen ein, woraus die histori-
sche Individualität einer gewachsenen Kulturland-
schaft abzuleiten ist (FALTER 1992). 

Ausgehend von dieser Ebene bezieht sich die ästhe-
tische Vielfalt der Kulturlandschaft nicht nur auf eine
bestimmte Landschaft, sondern auch auf die Unter-
schiede zwischen Landschaftsausschnitten, deren Dif-
ferenzierung eine kognitive Verarbeitung des Wahrge-
nommenen voraussetzt. Die Identifizierbarkeit einzel-
ner Landschaften ist mit charakteristischen Merkma-
len verknüpft, was unter dem Begriff landschaftliche
„Eigenart“ als kodifiziertes Schutzgut der Naturschutz-
gesetzgebung etabliert ist (BNatSchG §1,Abs. 4). An-
gesichts der zunehmenden Vereinheitlichung der Land-
nutzung kommt den extensiv genutzten Landschafts-
elementen eine zunehmend wichtige Rolle als identi-
tätsstiftendes Merkmal der Kulturlandschaft zu.

Kulturelle Vielfalt
Insgesamt gesehen ist der Begriff Vielfalt ein Maß-
stab, der sich auf verschiedenen Ebenen an die Land-
schaft anlegen lässt. Die Veränderungen, die die Kul-
turlandschaft während der letzten 50 Jahre erfasst ha-
ben, führten, so unterschiedliche Ursachen sie auch
haben mögen, zu einer starken Vereinheitlichung der
Vielfalt auf allen Ebenen. Durch Meliorationsmaßnah-
men geht die standörtlich-ökologische Vielfalt zurück,
deshalb sowie in Folge der Nutzungsvereinheitlichung
und der Beseitigung kleinflächiger Elemente wird die
biologische Vielfalt beeinträchtigt, während die Kon-
zentration auf wenige Anbauprodukte, die auf immer
größeren, einheitlich bewirtschafteten Flächen ange-
baut werden, die ästhetische Vielfalt reduziert. Damit
ist eine Entwicklung angesprochen, die sich in abseh-
barer Zukunft kaum umkehren wird und die sich aus
den allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen her-
aus ergibt.

Vor dem Hintergrund dieser Tendenzen werden die ex-
tensiv genutzten Landschaftselemente zum Träger der
landschaftlichen Vielfalt. Vor allem, wenn man nicht
nur ein einzelnes Objekt herausgreift, sondern die
Gesamtheit der extensiv genutzten Landschaftselemen-
te im Blick hat, lässt sich zeigen, dass sie das Ergeb-
nis eines vielschichtigen Entwicklungsprozesses sind.
In den unterschiedlichen Strukturen, den gegenseiti-
gen Beziehungen und der individuellen Einbindung
in die gewachsene Kulturlandschaft spiegelt sich die
Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Um-
welt wieder, eingebettet in die über Jahrhunderte
andauernde Nutzungsgeschichte und ihre Dynamik.
Der Herausbildung der Landschaftselemente liegt

folglich ein komplexes Beziehungsgefüge zugrunde,
weshalb es zutreffend ist, zusammenfassend von kul-
tureller Vielfalt zu sprechen.

Eine bloße Ausstattung der Landschaft mit willkürlich
gewählten Elementen ist beziehungslos, läuft Gefahr,
kurzfristigen Modeerscheinungen zu folgen und wird
deswegen der kulturellen Vielfalt einer Landschaft
nicht gerecht. Ebenso schränkt eine einseitige Festle-
gung auf die Biotopfunktion, die im Extremfall den
Schutz einer einzigen Tier- oder Pflanzenart verfolgt,
die Möglichkeiten und die gesellschaftliche Akzeptanz
von Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung unnötig
ein (ERDMANN 1999, S. 81). Um die Degradierung
der Kulturlandschaft zur räumlichen Kulisse konkur-
rierender Nutzungsansprüche (Landwirtschaft, Touris-
mus, Naturschutz) zu vermeiden, ist es erforderlich,
Leitbilder zu entwickeln, die aus dem Zusammenhang
der Landschaftsentwicklung heraus abgeleitet sind. 

Bei der Beurteilung eines Landschaftselementes hin-
sichtlich ökologischer und ästhetischer Werte ist es
nicht nur notwendig, klar zwischen Standort und
Bewuchs zu trennen, die, wie das Beispiel Hecke auf
Stufenrain deutlich macht, auf völlig verschiedene
Einflussfaktoren zurückgehen und ein stark unter-
schiedliches Alter besitzen können. Mindestens eben-
so wichtig ist die Einbindung in das gesamte Mosa-
ik der extensiv genutzten Landschaftselemente. Da-
bei ist das dahinter stehende Wirkungsgefüge von be-
sonderer Bedeutung, das in Gestalt des Mosaiks
räumlich zum Ausdruck kommt. Als zentrale Kriteri-
en sind zu nennen:
• Die Zusammensetzung des Gesamtspektrums, die

sich aus der Auseinandersetzung des Menschen mit
den lokalen ökologischen Bedingungen ergibt und
die in den dynamischen Verlauf der Nutzungsge-
schichte eingebunden ist.

• Die Lage der Landschaftselemente, die sich eben-
falls aus dem Ineinandergreifen landschaftsökolo-
gischer (Relief, Hydrologie, Mikroklima) und an-
thropogener (Flurform, Nutzungssystem) Einflüsse
ergibt.

• Die Häufigkeit der einzelnen Landschaftselemente
und damit die relativen Anteile am Gesamtbestand
und dessen Gesamtdichte, die ebenfalls keinen ab-
soluten Wert darstellt, sondern sowohl zeitlich
(Agrarstrukturwandel) als auch landschaftsbezo-
gen stark variiert.

Zusammengenommen ergibt sich aus den genannten
Punkten das räumliche Bezugssystem extensiv ge-
nutzter Landschaftselemente in der Kulturlandschaft.
Dabei stehen qualitative Kriterien, Strukturen und
Beziehungen im Vordergrund, die sich vielfach nur
aus dem räumlichen Zusammenhang ableiten lassen.
Sie zielen auf ein höheres Abstraktionsniveau und ei-
ne andere Maßstabsebene als die Betrachtung von
Einzelelementen oder einzelnen Funktionen, weshalb
sich beide Verfahren ergänzen sollten, vor allem
wenn es um Landschaftsplanung und die Erarbeitung
von Leitbildern für die zukünftige Kulturland-
schaftsentwicklung geht.
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